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Stellungnahme

Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur Änderung der Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewer-
berleistungsgesetzes und weiterer Gesetze (Stand 21.September 2015) sowie zu dem
Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung, der Integrations-
kursverordnung und weiterer Verordnungen (Stand 20.09.2015)

Die Diakonie Deutschland bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum oben genannten Ge-
setz- und Verordnungsentwurf, bedauert aber die außerordentlich kurze Frist, die keine Kommentierung
ermöglicht, wie es dem Regelungsgegenstand angemessen wäre.

Staat und Zivilgesellschaft Deutschlands sehen sich, angesichts zahlreicher Flüchtlinge, die bei uns Asyl
suchen, vor große Herausforderungen gestellt. Mit einer geregelten und menschenwürdigen Aufnahme
von Flüchtlingen werden wir in der Bevölkerung für Akzeptanz sorgen. Diesem Ziel müssen alle Maßnah-
men dienen. Deutschland ist in der Lage diese Menschen aufzunehmen. Deutschland verfügt aus Sicht
der Diakonie über ausreichende Ressourcen, aber die Verfahren müssen effizienter und effektiver werden.
Ungeordnete Zustände können dagegen Ressentiments verstärken.

Die Diakonie begrüßt daher die Intention des Gesetzes, die Asylverfahren zu beschleunigen und Möglich-
keiten zur schnelleren Integration zu schaffen.

Dem werden die Regelungen jedoch teilweise nicht gerecht. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, warum
Änderungen, die in den letzten Monaten zu diesem Zweck eingeführt wurden, wieder zurückgenommen
werden. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Abschaffung des Vorrangs von Sachleistungen oder die
Reduzierung der Residenzpflicht. Ebenso wird sich der Zugang zum Arbeitsmarkt durch die Verlängerung
der verpflichtenden Aufenthaltsdauer bis zu sechs Monaten in Erstaufnahmeeinrichtungen wieder verzö-
gern.

Diese Regelungen zielen eher darauf ab, Asylanträge zu verhindern. Für die Asylsuchenden werden diese
Änderungen mit erheblichen Einschränkungen einhergehen und die Behörden werden eher be- als entlas-
tet. Insbesondere sind einige Regelungen u.E. zu starr, sodass sie keine Würdigung des Einzelfalles vor
Ort erlauben. Dies stellt auch die Behörden vor schwierige Situationen.

Ein Bundesgesetz muss zwar der Rechtseinheitlichkeit Genüge tun, es den Ländern und Kommunen je-
doch erlauben, gesetzliche Regelungen in einem bestimmten Rahmen auslegen zu können. Die Diakonie
ist der Ansicht, dass die Änderungen des „Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und zur Aufent-
haltsbeendigung“ erst einmal greifen müssen, bevor nun weitere Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung
abgelehnter Asylbewerber ergriffen werden.
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Einige Neuregelungen, die der schnelleren Teilhabemöglichkeit von Asylsuchenden und Flüchtlingen und
dem Bürokratieabbau dienen, sind sehr zu begrüßen.

Dies sind insbesondere:

▪ Zugang zu Integrationskursen für Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung

▪ Erweiterte Möglichkeiten der Arbeitsmigration aus den Staaten des westlichen Balkan

▪ Heraufsetzung der ausländerrechtlichen Handlungsfähigkeit auf 18 Jahre (Volljährigkeit)

▪ Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Einführung einer Gesundheitskarte für Asylsuchende

▪ Verstetigung der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach Auslaufen des ESF-BAMF-
Programms

▪ Öffnung von Leistungen des SGB III für Personen mit einer Aufenthaltsgestattung

Von folgenden gesetzlichen Änderungen sollte dagegen Abstand zu genommen werden:

▪ Festschreibung des Vorrangs von Sachleistungen und Leistungskürzungen auf das physische Exis-
tenzminimum

▪ Einstufung von weiteren Staaten als sichere Herkunftsländer

Die Diakonie schlägt zur Beschleunigung der Asylverfahren und zur Entlastung weiterer Behörden folgen-
de Maßnahmen vor:

▪ Es sollte eine Altfallregelung für Asylsuchende, die länger als ein Jahr auf eine Entscheidung über
ihren Asylantrag warten, eingeführt werden.

▪ Es sollten nicht nur für Eritreer, Iraker und Syrer, sondern auch für Somalier und gegebenenfalls
weitere Gruppen schriftliche Verfahren eingeführt werden.

▪ Dublinverfahren, die voraussichtlich nicht zu einer Überstellung führen, sollten nicht weiter verfolgt
werden, um die Kapazitäten in den Behörden für die Bearbeitung von Asylanträgen nutzen zu kön-
nen. Im 1. Quartal 2015 führten nur 11, 5 % der Rücküberstellungsversuche zu einer tatsächlichen
Überstellung. Gegenüber den angelegten Dublinverfahren ist die Quote noch einmal deutlich niedri-
ger.

▪ Die Personalunion von Anhörendem und Entscheidendem sollte gewährleistet sein, damit eine Akte
nicht mehrmals bearbeitet werden muss und zeitnah entschieden werden kann.

▪ Entlastung der Bundespolizei durch Streichung der Verpflichtung, bei Schutzsuchenden Anzeige
wegen illegaler Einreise zu erstatten.

Im Folgenden nimmt die Diakonie Deutschland zu einzelnen Regelungsvorschlägen Stellung, die beson-
ders relevant erscheinen:

Artikel 1 Asylverfahrensgesetz

Ausdehnung der Aufenthaltsdauer in Erstaufnahmeeinrichtungen (Nr. 15, Änderung § 47 AsylG-E)

Die Pflicht, in großen Erstaufnahmeeinrichtungen leben zu müssen, wird für alle Asylsuchenden von ma-
ximal drei auf bis zu sechs Monate ausgeweitet und damit verdoppelt. Diese Einrichtungen sind in der
Regel nicht für einen längeren Aufenthalt geeignet. Die Intention des Gesetzentwurfes ist es, Integration zu
fördern. Erstaufnahmeeinrichtungen sind dazu jedoch nicht geeignet. Das Ziel laut Koalitionsvertrag ist es,
Asylverfahren innerhalb von drei Monaten zu beenden. Daran sollte festgehalten werden. Dem entspricht
auch die bisherige Regelung zur maximalen Aufenthaltsdauer von drei Monaten in Erstaufnahmeeinrich-
tungen. Asylsuchende dürfen in der Zeit,  in der sie verpflichtet sind, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu
leben, keine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Dies führt zu einer Verlängerung der Wartefrist für den Arbeits-
marktzugang (§ 47 i. V. m. § 61 AsylG-E). Diese war erst im vergangenen Jahr auf drei Monate verkürzt
worden. Zudem führt die Verlängerung der Aufenthaltsdauer in Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verlänge-
rung der Residenzpflicht. Auch diese war erst im letzten Jahr auf drei Monate reduziert worden.
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Die Asylsuchenden sind aus Sicht der Diakonie auch ohne Residenzpflicht für die Behörden in ausrei-
chendem Maße erreichbar. Die Residenzpflicht führt zu unnötigem bürokratischen Aufwand. Sie sollte
abgeschafft werden.

Einstufung weiterer Länder als sichere Herkunftsländer (Nr. 34, Anlage 2 zu § 29 a AsylVG)

Aus Sicht der Diakonie sollte die Liste der sicheren Herkunftsstaaten nicht um die Staaten Albanien, Koso-
vo und Montenegro erweitert werden. Dem Konzept der sicheren Herkunftsstaaten stehen verfassungs-
rechtliche und europarechtliche Bedenken sowie grundsätzlicher Kritik entgegen. Verfolgung glaubhaft zu
machen bedarf grundsätzlich intensiver Bemühungen seitens der Asylsuchenden. Für Personen aus als
sicher eingestuften Herkunftsstaaten ist diese Glaubhaftmachung nahezu unmöglich. Sie müssen bewei-
sen, dass gerade ihnen Verfolgung droht - obwohl das Land, aus dem sie kommen, als sicher gilt. Das
Asylrecht ist ein Individualrecht. Daher sollten Asylanträge ohne gruppenbezogene Vorbehalte geprüft
werden. Zudem liegen die Anerkennungsquoten in europäischen Herkunftsländern sehr weit auseinander,
diese Länder werden von anderen Staaten nicht als sicher angesehen. Die Schutzquote für Asylsuchende
aus dem Kosovo liegt in Finnland und der Schweiz bei ca. 40 Prozent, für Serben in der Schweiz bei 37
Prozent, bei Bosniern in Frankreich und Belgien bei 20 Prozent und für albanische Asylbewerber in Groß-
britannien bei 18 Prozent. Die Einstufung von Ländern als sicherer Herkunftsstaat ist auch nicht effektiv.
Bisher ist kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Antragszahlen von Asylsuchen-
den aus bisher schon als sicher eingestuften Herkunftsstaaten gegenüber anderen Staaten des westlichen
Balkans festzustellen.

Artikel 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Nr. 2b, Nr. 3, 6 und 7, §1a und §3 AsylbLG)

Die Unterschreitung des Existenzminimums gemäß § 1a AsylbLG ist verfassungsrechtlich bedenklich. Das
sog. „Taschengeld“ ist Teil existenzsichernder Leistungen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2012 fest-
gestellt: „Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland rechtfertigt es im
Übrigen nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die
Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG
verlangt, dass das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss. Art. 1 Abs. 1
GG garantiert ein menschenwürdiges Existenzminimum, das durch im Sozialstaat des Art. 20 Abs. 1 GG
auszugestaltende Leistungen zu sichern ist, als einheitliches, das physische und soziokulturelle Minimum
umfassendes Grundrecht. (…). Die einheitlich zu verstehende menschenwürdige Existenz muss daher ab
Beginn des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland realisiert werden. (…) Die in Art. 1 Abs. 1 GG
garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.“

Die vorgesehene Regelung sollte gestrichen und nicht ausgeweitet werden. Auch eine kurze Aufenthalts-
dauer an sich führt nicht zu einem niedrigeren Bedarf. Deshalb dürfen die Leistungen nicht pauschal auf
das physische Existenzminimum reduziert werden. Die geringeren Geldleistungen stellen aus Sicht der
Diakonie für sich genommen keinen Anreiz dar, um einen Asylantrag in Deutschland zu stellen.

Personen, die schon in einem anderen Mitgliedstaat einen Schutzstatus zugesprochen bekommen haben,
sind nachweislich schutzbedürftig. Die Aufnahmebedingungen in anderen Mitgliedstaaten sind teilweise
nicht geeignet, die Existenz zu sichern, da es keine einheitlichen Mindeststandards in der Europäischen
Union gibt.. Flüchtlinge dürfen nicht durch Leistungsentzug genötigt sein, das Land zu verlassen. Aus Sicht
der Diakonie ist dies keine hinnehmbare Maßnahme. Auch bei Asylsuchenden, die entsprechend der Dub-
lin-Verordnung in einen anderen Mitgliedstaat verteilt wurden, muss zumindest im Einzelfall geprüft wer-
den, welche Motive sie nach Deutschland geführt haben. Nach Erfahrungen der Diakonie wollen Insbe-
sondere syrische Flüchtlinge zu ihren Familien nach Deutschland. Dies ist ein nachvollziehbares Motiv,
dem entsprochen werden sollte. Die Entscheidung, den Vorrang von Sachleistungen zu streichen, war
sachgemäß und sollte nicht rückgängig gemacht werden. Die Behörden und Träger von Aufnahmeeinrich-
tungen sollten nicht damit beschäftigt werden, Sachleistungen organisieren zu müssen. In der derzeitigen
Aufnahmesituation kann es zu Engpässen in der Versorgung kommen, beispielsweise wenn die Behörde
den Bedarf an Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr nicht fristgerecht decken kann, die Asylsuchen-
den jedoch Termine wahrnehmen müssen.
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Artikel 3 Aufenthaltsgesetz

Zugang zu Integrationskursen (Nr. 6, § 44 Abs. 6 Abs. 2 AufenthG-Entwurf)

Die Öffnung der Integrationskurse für Personen mit Aufenthaltsgestattung ist sehr zu begrüßen, Gemäß
Gesetzentwurf ist die Öffnung der Integrationskurse jedoch nur im Rahmen verfügbarer Plätze vorgese-
hen, die in der Regel vorhanden sind.

Diese Regelung sollte als Anspruch ausgestaltet sein, um zusätzliche Kurse einrichten zu können, die mit
einer auskömmlichen Finanzierung der Integrationskurse und  begleitende Beratungsangebote nach § 45
AufenthG einhergehen müssen.

Die Regelung des § 88 Abs.3 AufenthG ist datenschutzrechtlich und aufgrund des Schutzes von Persön-
lichkeitsrechten bedenklich, da Einzeldatensätze an alle relevanten Behörden weitergegeben werden.

Härtefallregelung (§ 23 a AufenthG-Entwurf)

Die Härtefallregelung schafft eine Möglichkeit, Einzelfällen vor Ort gerecht zu werden. Härtefallkommissio-
nen empfehlen den obersten Landesbehörden in bestimmten Fällen einen Aufenthaltstitel zu erteilen. Die-
se Intention dieser Regelung verlangt es, sie möglichst unbürokratisch zu gestalten. Die Diakonie empfiehlt
daher, § 23a Abs. 1 Satz 3 nicht auszuweiten.

Ankündigung der Abschiebung (§ 59 Abs. 1 AufenthG-Entwurf)

Die Ankündigung des Termins der Abschiebung soll verboten werden, damit sich ausreisepflichtige Perso-
nen der Abschiebung nicht entziehen können. Laut Gesetzesbegründung bedarf es keiner weiteren An-
kündigung, da in der Abschiebungsandrohung mit Setzung einer Frist zur freiwilligen Ausreise schon die
Abschiebung angekündigt wurde. Die Nichtankündigung ist jedoch insbesondere problematisch, wenn das
Ende der Ausreisefrist und die Abschiebung zeitlich erheblich auseinanderfallen.

Verschärfung des Duldungsstatus (Nr. 10, § 60a Abs. 2 AufenthG-Entwurf)

Solange die Abschiebung ausgesetzt ist, sollte eine ausreisepflichtige Person einen Anspruch auf eine
Duldung haben, unabhängig davon, ob sie die Abschiebehindernisse selbst zu verantworten hat oder
nicht. Die Neuregelung, nach der keine Duldung mehr erteilt wird, wenn die ausreisepflichtige Person die
Gründe zu vertreten hat, ist nicht nachvollziehbar und wird auch in der Gesetzesbegründung nicht erläu-
tert. Sie kann ohnehin beispielsweise keinen Aufenthaltstitel nach der Bleiberechtsregelung bekommen.

Arbeitsverbote (Nr. 10 Bst c, Art. 60a Abs. 6 AufenthG-Entwurf)

Für Personen aus den sog. sicheren Herkunftsstaaten soll künftig gemäß Art. 60a Abs. 6 ein striktes Ar-
beitsverbot gelten. Dies wird auch die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung, eines Freiwilligen-
dienstes oder eines Praktikums ausschließen. Eine strikte und allein ordnungspolitische Regelung wird
den Erfordernissen vor Ort und dem Einzelfall nicht gerecht. Vielmehr sollte in Ergänzung der Maßnahme,
bis zu 20.000 Arbeitserlaubnisse für Menschen aus diesen Staaten zu vergeben, ein Statuswechsel er-
möglicht werden. Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, können durchaus als Arbeitnehmer bzw.
Arbeitnehmerin  vor Ort gebraucht werden. Anstatt die Regelung des § 33 Beschäftigungsverordnung in
das Aufenthaltsgesetz zu überführen, sollte sie gestrichen werden.

Strafmaß für Schleuser (Nr. 15, § 96 AufenthG-Entwurf)

Die Einführung einer Strafzumessung von mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe gem. § 96 Abs.1 Auf-
enthG-E für Schleusertätigkeiten statt lediglich in minder schweren Fällen hält die Diakonie für unverhält-
nismäßig.
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Artikel 5 Änderung der Bundesärzteordnung (§10c)

Um die medizinische Versorgung von Asylsuchenden sicherzustellen, bedarf es eines komplexen Ansat-
zes. Die vorgeschlagene Regelung, Asylsuchende, die glaubhaft machen, eine Ausbildung als Arzt absol-
viert zu haben, für Asylsuchende in der Unterkunft einzusetzen,  ist nicht geeignet, diesen Zweck zu erfül-
len. Die Ergänzung der Bundesärzteordnung durch diese Regelung ist außerdem problematisch, weil der
Qualitätsanspruch an eine Versorgung durch qualifizierte und geprüfte Ärzte nach deutschem Recht ver-
lassen wird. Die Regelung lässt Kompetenz- und Haftungsfragen (z.B. Verschreibung rezeptpflichtiger
Medikamente, Einweisung zur stationären Therapie, Anordnung von Röntgendiagnostik) ungeklärt.

Alternativ wird vorgeschlagen, durch eine Änderung der Beschäftigungsverordnung Asylbewerbern, die
eidesstattlich versichert haben, über eine ärztliche Ausbildung zu verfügen und deren Kenntnisse durch
eine zuständige Behörde überprüft wurde, den Status eines "Ärztehelfers" zu gewähren. Damit können sie
den in Deutschland approbierten und verantwortlich tätigen Ärzten als Sprach- und Kulturmittler mit medi-
zinischen Kenntnissen zur Seite stehen.

Artikel 6 Baugesetzbuch sowie Artikel 9 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

Die Möglichkeiten, aufgrund der derzeitigen Herausforderungen von baurechtlichen Vorschriften abzuwei-
chen, sind zu begrüßen. Wenn jedoch im Falle dringend benötigter Unterkunftsmöglichkeiten nach § 246
Abs. 14 BauG jegliche Vorschriften in erforderlichem Umfang durch die höhere Verwaltungsbehörde außer
Kraft gesetzt werden können, bedarf es bestimmter Mindeststandards, die erfüllt sein müssen. Nicht jede
bauliche Anlage kann zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt werden. Für solche Anlagen bedarf
es einer Frist, bis eine Alternative geschaffen sein muss. Maßstab der Unterbringung muss es auch in
dringenden Fällen sein, dass eine menschenwürdige Unterbringung sichergestellt ist.

Artikel 11 Sozialgesetzbuch V (§ 264 Abs. 1 SGB V-Entwurf)

Es ist zu begrüßen, dass die Krankenkassen verpflichtet werden sollen, eine Vereinbarung über die Ein-
führung einer Gesundheitskarte zu treffen, wenn sie die Landesregierung dazu auffordert. Dies ist ein
Schritt in die richtige Richtung, um bürokratische Hemmnisse abzubauen. Aus Sicht der Diakonie sollte
jedoch Asylsuchenden medizinisch notwendige Leistungen gewährt werden. Notwendige Behandlungen
aufzuschieben und Hilfsmittel nicht zu gewähren führt zu Chronifizierung von Krankheiten und damit zu
unnötigem Leid der Kranken und hohen Folgekosten für die öffentliche Hand. Aus Sicht der Diakonie stel-
len die Leistungen, die medizinisch notwendig sind, aber über das AsylbLG hinausgehen, keinen Anreiz
dar, um nach Deutschland zu kommen.

Zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung, der Integrations-
kursverordnung und weiterer Verordnungen

Beschäftigungsverordnung (§ 26 Abs. 2 BeschV-Entwurf)

Die Diakonie begrüßt, dass Möglichkeiten für Angehörige der Beitrittskandidaten zur Europäischen Union
geschaffen werden, Zustimmungen zur Beschäftigung jeglicher Art zu erhalten. Die Einschränkung auf
Personen, die in den letzten 24 Monaten nicht leistungsberechtigt nach dem AsylbLG waren, ist jedoch
sachfremd. In jedem Falle dürfen Leistungsbezüge vor Inkrafttreten dieser Verordnung nicht schädlich
sein.

Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (§ 31 Abs. 1)

Diese Ermächtigungsregelung für bestimmte Ärzte zur Behandlung von Personen nach § 2 AsylbLG ist zu
begrüßen, allerdings reicht diese Regelung zur psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung
nicht aus.
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Die Diakonie empfiehlt, eine Regelung zu schaffen, die ebenso für Psychotherapeuten als auch für Leis-
tungsbezieher nach § 3 ff AsylbLG gilt.

Berlin, den 23. September 2015

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland
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Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung im Innenausschuss des Deutschen 
Bundestags am 12. Oktober 2015 zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und 
SPD, BT-Drucksache 18/6185 sowie zu den Drucksachen 18/3839; 18/4694; 18/53/70; 
18/6190 

 

 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
für die Möglichkeit, als Sachverständiger an der Öffentlichen Anhörung im Innenausschuss 
des Deutschen Bundestages teilnehmen zu können, bedanke ich mich sehr. Im Folgenden 
übersende ich Ihnen die schriftliche Stellungnahme der GGUA Flüchtlingshilfe Münster. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
- Claudius Voigt -  

GGUA 
 Flüchtlingshilfe 
GGUA  Südstraße 46  48153 Münster  
 
An den  
Vorsitzenden des 
Innenausschusses  
im Deutschen Bundestag 
Herrn MdB Ansgar Heveling 
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Rolle rückwärts. Oder: Die binäre Logik des 
„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes“ 
 
Back to the 80s! 
 
Der baden-württembergische Ministerpräsident kann uns ein Geheimnis verraten: 
 
„Ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten: Es gibt nur ein Land, in dem die Zahl [der 
Asylbewerber] gesunken ist; das ist Baden-Württemberg. Das hängt damit zusammen, 
dass wir im Vorgriff die Arbeitserlaubnis versagt haben, was Wunder gewirkt hat. Wenn wir 
ab 1. September die ersten sieben Sammellager in Betrieb nehmen, werden Sie sehen, 
dass die Zahl noch schneller heruntergeht. (...) Interessant ist, dass die Zahl 5.000 in 
Baden-Württemberg im Juni auf nur noch 1.400 abgesunken ist und eine weitere Tendenz 
aufweist. Der Grund ist ganz einfach: Die Türken bleiben in Baden-Württemberg aus, weil 
sie keine Arbeitserlaubnis erhalten und nicht mehr ihre Kontaktadressen anlaufen können, 
sondern sich in Sammellager begeben müssen.“1  
 
Zugegeben: Das Zitat ist 35 Jahre alt. Der damalige baden-württembergische 
Ministerpräsident hieß nicht Winfried Kretschmann, sondern Lothar Späth. Im Jahr 1980 
kamen ungefähr 100.000 Asylsuchende nach Deutschland. Und statt gegen „die Türken“ 
damals geht es nun gegen die Menschen aus den Staaten des Westbalkan.  
 
Die Flüchtlingszahlen sollen auch im Jahr 2015 wieder durch Lagerpflicht, Arbeitsverbote, 
forcierte Abschiebungen, Leistungskürzungen usw. reduziert werden. Deutschland und die 
Welt haben sich in den letzten 35 Jahren dramatisch verändert. In der Asylpolitik jedoch 
meint die Bundesregierung die schon in den 80er und 90er Jahren wirkungslosen Rezepte 
weiterhin anwenden zu wollen. Beim so genannten 
„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“ handelt es sich im Wesentlichen um ein 
Teilhabeverhinderungsgesetz, das viele mühsam erreichte Verbesserungen, die erst 
kürzlich – meist aufgrund politischer Kompromisse zwischen Regierung und Opposition –  
in Kraft getreten waren, wieder einstampft.  
 
Statt Asylverfahren zu beschleunigen, hat der Entwurf vorrangig das Ziel, die Integration 
und Teilhabe großer Flüchtlingsgruppen gesetzlich zu verhindern. Mit dem Vorhaben 
sollen die Betroffenen sozial in weiten Teilen entrechtet werden – das Ausländerrecht soll 
mit einer umfassenden sozialen Exklusion und Isolation flankiert werden. Dabei spielt die 
Frage nach integrations- und sozialpolitischer Sinnhaftigkeit ebenso wenig eine Rolle wie 
die offensichtliche Verfassungswidrigkeit einiger Regelungen.  
 
Die binäre Logik des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 
 
Die Grundannahmen des „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes“ sind ein halbes 
Jahrhundert alt. Im Jahr 1966 veröffentlichte Everett S. Lee die Studie „A Theory of 
Migration“ und erklärte darin wissenschaftlich Migrationsbewegungen nach dem „push / 
pull-Modell“. Die Theorie ist zwar mittlerweile von der Sozialwissenschaft in ihrer 

                                            
1 Lothar Späth am 18. Juli 1980 im Bundesrat: Bundesratsprotokoll vom 18. Juli 1980 (491. Sitzung), S. 361 
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Eindimensionalität längst widerlegt, da Migration nach heutigem Forschungsstand sehr 
viel komplexere Ursachen hat,2 aber die innere Logik des Gesetzentwurfs durchzieht 
dennoch die Beseitigung so genannter „Fehlanreize“, die nach Meinung des 
Bundesinnenministers einen „Pull-Effekt“ darstellen würden.3  
 
Der Gesetzentwurf reagiert auf diese Annahme mit zwei Vermutungen: 
 
1. Sämtliche Balkan-Staaten werden als „sichere Herkunftsstaaten“ definiert. 
2. Sämtliche Staatsangehörige aus „sicheren Herkunftsstaaten“ haben eine „geringe 
Bleibeperspektive“. 
 
Die „geringe Bleibeperspektive“ wird dabei nicht nur gesetzlich angenommen, sondern 
durch dauerhaften Lagerzwang, Arbeitsverbote, dauerhafte Residenzpflicht, 
Einreisesperren – also in Form eines systematischen gesellschaftlichen und sozialen 
Ausschlusses sozialrechtlich flankiert. 
 
Die Sortierung in „gute“ Flüchtlinge und „schlechte“ Flüchtlinge folgt dabei einer binären 
Logik, die davon ausgeht, die Welt arbeite wie ein Computer-Prozessor: Es gibt nur „an“ 
und „aus“, „gut“ und „schlecht“, „politisch Verfolgter“ und „Wirtschaftsflüchtling“, „gute“ oder 
„schlechte Bleibeperspektive“. 
 
Dabei ist diese Sortierung längst nicht mehr angemessen. Der Münchner Soziologe Armin 
Nassehi sagt dazu folgendes:  
 
„Heutige Fluchtgründe sind komplexer – was heißt Verfolgung, wenn Wirtschafts- und 
politische Strukturen völlig zusammengebrochen sind, wenn es keine Zukunftsperspektive 
gibt, wenn man um die eigenen Kinder fürchtet? Die Figur des „wirklich Verfolgten“ trifft 
nur auf wenige zu, die anderen sind die schlichte Realität, und darauf müssen wir uns 
einstellen. Die Wanderungen, die uns bevorstehen, werden eher vormodernen 
Wanderungen ähneln, werden unkontrollierbarer sein und ganz neue Herausforderungen 
zeitigen. Die Unterscheidung von „wirklich Verfolgten“ und „Wirtschaftsflüchtlingen“ taugt 
nicht mehr – menschlich und politisch.“4 
 
Hohe Bleibeperspektive, geringe Bleibeperspektive: 
Die Stochastik wird zum Verteilungskriterium sozialer Teilhabe 

Laut Wikipedia handelt es sich bei der „Stochastik“ um die Kunst des Vermutens oder 
Ratekunst. Sie ist ein Teilgebiet der Mathematik und fasst als Oberbegriff die Gebiete 
Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik zusammen. 

Die „Ratekunst“ – also die Prognose, ob jemand über eine geringe oder über eine hohe 
Bleibeperspektive verfügt – scheint mehr und mehr zum Instrument der Gewährung oder 
Verweigerung grundlegender Teilhabechancen zu werden.  

                                            
2 Vgl. z. B.: Stellungnahme des „Rats für Migration“ (RfM) zur geplanten  
Asylrechts-Reform der Bundesregierung“ (http://www.rat-fuer-
migration.de/pdfs/Stellungnahme_Asylrechtsreform%281%29.pdf) 
3 Vgl.: Deutscher Bundestag, 126. Sitzung (Protokoll vom 30. September 2015) 
4 Armin Nassehi: Rede am 27. Juli 2015 in München, 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Themen/Wir-ueber-
uns/Aktuelles/Rede_Nassehi.html 
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Allein: Die Frage, ob jemand eine „hohe“ oder „geringe“ Bleibeperspektive hat, ist nicht 
Ausgangspunkt, sondern Ergebnis bestimmter rechtlicher Regelungen. Das heißt: Über 
die Gestaltung des Rechts wird die Bleibeperspektive erst zu einer „hohen“ oder 
„geringen“ gemacht.  
Menschen halten sich schlichtweg nicht an die in sie hinein projezierte „geringe 
Bleibeperspektive“. Sie bleiben dennoch lange oder für immer hier, sie kommen wieder 
oder schaffen sich selbst eine hohe Bleibeperspektive.  

Die politische Diskussion um die „Gastarbeiter“ der 60er und 70er Jahre und die 
„Wirtschaftsflüchtlinge“ der 80er und 90er Jahre ging bereits in die gleiche Richtung: Auch 
diesen Gruppen war damals eine „geringe Bleibeperspektive“ zugeschrieben worden. 
Unter anderem dies war der Grund, warum soziale Teilhabe verweigert oder nicht für 
notwendig erachtet wurde. Erst sehr viel später hat man erkannt, dass die damalige Politik 
ein integrations- und sozialpolitischer Irrweg war, die später aufwändig und schmerzhaft 
korrigiert werden musste. Muss nun derselbe Fehler zum dritten Mal wiederholt werden? 

Die Folge dieser Politik wird neben der verordneten sozialen Exklusion einer ganzen 
Bevölkerungsgruppe auch die Förderung eines gesellschaftlichen Klimas der „Verachtung“ 
gegenüber Menschen mit „geringer Bleibeperspektive“ sein – übersetzt: Menschen aus 
dem Balkan. Unausgesprochen, aber in Wahrheit gemeint: Roma. 

 
Im Folgenden zu den Änderungsvorschlägen des Gesetzentwurfs im Einzelnen. Ich werde 
dabei nicht auf alle Punkte eingehen, sondern mich im Wesentlichen auf diejenigen mit 
sozial- und integrationspolitischer Auswirkung beschränken:  
 
 
Zu Art. 1: Änderung des Asylverfahrensgesetzes (künftig: Asylgesetz) 
 
Verhinderung von frühzeitiger Integration: 
Lagerpflicht für alle Asylsuchenden bis zu sechs Monate (§ 47 Abs. 1 AsylG) 
Unabhängig vom Herkunftsland sollen alle Asylsuchenden verpflichtet werden, für bis zu 
sechs Monate in Aufnahmeeinrichtungen gem. § 44 AsylG-E leben zu müssen – inkl. einer 
auf diesen Zeitraum verlängerten Residenzpflicht.  
 
Diese Regelung ist aus folgenden Gründen abzulehnen. 

 Hierdurch wird auch bei Personen mit einer „hohen Bleibeperspektive“ eine 
frühzeitige Integration verhindert, da diese in der Regel erst in den Kommunen 
durch Unterstützungsangebote und ehrenamtliches Engagement gefördert werden 
kann. 

 Hierdurch wird die die prekäre Unterbringungssituation in großen 
Massenunterkünften – einhergehend mit dem entsprechenden Konfliktpotenzial -  
unnötigerweise weiter verschärft. 

 Auch wenn privater Wohnraum etwa bei Verwandten vorhanden ist, soll 
normalerweise für bis zu einem halben Jahr eine Lagerpflicht bestehen. Dies ist 
nicht nachvollziehbar. 

 Das gem. Art. 3 UN-Kinderrechtskonvention stets vorrangig zu berücksichtigende 
Kindeswohl ist bereits jetzt in Massenunterkünften nicht gewährleistet. Eine längere 
Verweildauer verschärft diese Problematik weiterhin. 

 Während des Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen greifen verschiedene 
gesellschaftliche Regelsysteme nicht: Die Schulpflicht entsteht in zahlreichen 
Bundesländern erst nach der Zuweisung in die Kommunen (etwa NRW), auch von 
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einem gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des SGB VIII (Jugendhilfe) ist wohl erst 
nach der Zuweisung in die Kommunen auszugehen.  

 Während der Dauer der Verpflichtung in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu leben, 
darf keine Erlaubnis zur Beschäftigung erteilt werden (§ 61 Abs. 1 AsylVfG). Somit 
wird das erst im vergangenen Jahr auf drei Monate verkürzte Arbeitsverbot durch 
die Hintertür von drei auf bis zu sechs Monate verlängert. Angesichts der extrem 
hohen Gesamtschutzquoten ist dies völlig unverständlich. 

 Der Aufenthalt in Massenunterkünften demotiviert die Betroffenen und führt dazu, 
dass ein Teil von ihnen dauerhaft psychisch und physisch krank und arbeitsunfähig 
wird. Integration wird erwartet, real aber verhindert. Deutschland schafft sich auf 
diese Weise langfristig soziale Probleme. 

 
Gesellschaftliche Isolation:  
Dauerhafte Lagerpflicht für Menschen aus „sicheren Herkunftsstaaten“  
(§ 47 Abs. 1a AsylG-E) 
Personen und Familien aus den so genannten sicheren Herkunftsstaaten sollen 
regelmäßig einer unbefristeten Lagerpflicht bis zur Ausreise oder Abschiebung in so 
genannten „Aufnahmeeinrichtungen“ unterliegen – die faktisch Abschiebungslager sind. 
Die Verpflichtung darf gem. § 49 Abs. 2 AsylVfG normalerweise nur aus Gründen der 
öffentlichen Gesundheitsvorsorge sowie aus sonstigen Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung oder aus anderen zwingenden Gründen beendet werden. Auch 
die „Residenzpflicht“, die erst Ende vergangenen Jahres im Rahmen eines politischen 
Kompromisses auf regelmäßig drei Monate befristet worden war, wird somit für den 
genannten Personenkreis unbefristet gelten.  
 
Diese Regelung ist aus folgenden Gründen abzulehnen: 

 Auch wenn Asylsuchenden aus so genannten sicheren Herkunftsstaaten 
überwiegend kein Schutzstatus zugesprochen wird, wird dennoch ein Teil von ihnen 
aus unterschiedlichen Gründen – etwa: Krankheit, Reiseunfähigkeit, 
Rechtsanspruch auf einen anderen Aufenthaltsstatus - in Deutschland bleiben. 
Insbesondere, wenn wegen besonderer Schutzbedürftigkeit eine Duldung erteilt 
wird, ist es nicht ansatzweise nachvollziehbar, eine Lagerpflicht aufrechtzuerhalten. 

 Durch die unbefristete Lagerpflicht wird auch bei diesen Personen Integration und 
Teilhabe vollständig verhindert. Menschen werden durch Isolation erwerbsunfähig, 
körperlich und seelisch krank. Somit werden Probleme selbst geschaffen, die dann 
im Nachhinein mit viel Aufwand und viel Geld bearbeitet und behoben werden 
müssen.  

 Das gemäß Art. 3 UN-Kinderrechtskonvention stets vorrangig zu berücksichtigende 
Kindeswohl ist bereits jetzt in Massenunterkünften nicht gewährleistet. Eine 
unbefristete Verweildauer verschärft diese Problematik weiterhin. 

 Während des Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen greifen verschiedene 
gesellschaftliche Regelsysteme nicht: Die Schulpflicht entsteht in zahlreichen 
Bundesländern erst nach der Zuweisung in die Kommunen (etwa NRW), auch von 
einem gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des SGB VIII (Jugendhilfe) ist wohl erst 
nach der Zuweisung in die Kommunen auszugehen. Die betroffenen Personen sind 
somit dauerhaft von diesen Systemen ausgeschlossen. 

 Sonderlager für einen gesonderten Personenkreis aus bestimmten 
Herkunftsstaaten sind schon aus historisch-politischen Gründen zweifellos 
abzulehnen. Völlig zurecht ist Maximilian Popp auf spiegel online fassungslos, 
wenn er im Juli 2015 konstatieren muss: "Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer 
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kann, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, öffentlich über Lager für 
bestimmte Volksgruppen auf deutschem Boden nachdenken, ohne sofort 
zurücktreten zu müssen."5  
Im Oktober 2015 sind derartige Lager nicht nur bereits Realität, sondern künftig gar 
gesetzlich verankert. 

 Es sollte Konsens sein, dass die vollständige gesellschaftliche Isolation, die 
weitgehende soziale Entrechtung, die gesetzlich normierte „Produktion 
gesellschaftlicher Verachtung“ gegenüber einer ganzen Gruppe von Menschen 
nicht zum politischen Werkzeugkasten der Bundesrepublik Deutschland gehören 
darf – insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei vielen Menschen aus 
den Balkan-Staaten um Personen handelt, die ihre Kindheit und Jugend in 
Deutschland verbracht haben, bis sie vor Jahren abgeschoben worden sind oder 
„freiwillig“ ausgereist sind. Der Journalist Norbert Mappes-Niediek bringt es auf den 
Punkt:  
„Noch wichtiger wäre es, zu begreifen, dass der Balkan zu Deutschland gehört wie 
der Maghreb zu Frankreich und der Commonwealth zu Großbritannien.“6 

 
Arbeitsverbot für alle Asylsuchenden: 
Künftig bis zu sechs statt drei Monate. (§ 61 Abs. 1 AsylG-E) 
Die Pflicht, in zentralen Aufnahmeeinrichtungen leben zu müssen, wird für sämtliche 
Asylsuchenden – unabhängig vom Herkunftsland – von drei auf bis zu sechs Monate 
ausgeweitet. Da Asylsuchenden für die Dauer, in der sie verpflichtet sind, in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung zu leben, keine Erwerbstätigkeit erlaubt werden darf, führt dies 
indirekt zu einer Verlängerung der Wartefrist für den Arbeitsmarktzugang. Diese war erst 
im vergangenen Jahr auf drei Monate verkürzt worden, nun wird sie durch die Hintertür 
wieder verlängert. (§ 47 i. V. m. § 61 AsylG-E) 
 
Diese Regelung ist aus folgenden Gründen abzulehnen: 

 Entgegen der offiziellen Leitlinie der Bundesregierung, zumindest für Personen mit 
hoher Bleibewahrscheinlichkeit frühzeitige Teilhabe an Gesellschaft und 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen und zu fördern, wird durch das Zusammenspiel des 
künftigen § 47 Abs. 1 AsylG  mit § 61 Abs. 1 AsylG das Gegenteil davon erreicht.  

 Unabhängig von Qualifikation und möglicherweise bereits existierenden 
Arbeitsplatzangeboten wird der Zugang zum Arbeitsmarkt künftig pauschal für bis 
zu sechs Monate versperrt sein. 

 Eine realistische, frühzeitige Arbeitsmarktteilhabe ist insbesondere von einer 
frühzeitigen Unterstützung im Rahmen von Netzwerken der unterschiedlichsten 
Akteure, vom persönlichen Einsatz freiwilliger Unterstützer*innen abhängig. Diese 
dürften in den zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen faktisch nicht vorhanden sein.  

 
Personen aus „sicheren Herkunftsstaaten“:  
Unbefristetes und zwingendes Arbeitsverbot während des Asylverfahrens  
(§ 61 Abs. 2 S. 4 AsylG-E)  
Für Personen aus den so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ (aktuell Serbien, 
Mazedonien, Bosnien, Ghana und Senegal, nach dem Entwurf zusätzlich: Kosovo, 
Albanien und Montenegro) besteht künftig während des Asylverfahrens das gesetzliche 
Verbot, eine Arbeitserlaubnis erhalten zu können, wenn sie nach dem 31. August 2015 
einen Asylantrag gestellt haben. Das Arbeitsverbot wird auch die Aufnahme einer 
                                            
5 Spiegel Online, 29.7.2015: „Attacken gegen Flüchtlinge: Terror in Deutschland“ 
6 Frankfurter Rundschau, 27.7.2015: „Auswanderung ist ein wichtiges Ventil“ 
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betrieblichen Berufsausbildung, eines Freiwilligendienstes oder eines Praktikums 
ausschließen. Selbst hochqualifizierte und -motivierte Personen, die häufig genug sehr gut 
deutsch sprechen, sollen aus ideologischen Erwägungen vom Arbeitsmarkt ferngehalten 
werden.  
 
Diese Regelung ist abzulehnen. 

 Im Sinne eines Spurwechsels sollte es vielmehr auch für Menschen aus so 
genannten sicheren Herkunftsstaaten ausdrücklich ermöglicht werden, eine 
Erwerbstätigkeit unter den allgemeinen Voraussetzungen aufnehmen zu können 
und für diese Erwerbstätigkeit dann auch eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke 
der Beschäftigung oder der Ausbildung, zumindest aber nach dem Asylverfahren 
eine Ermessensduldung zu erhalten. Auf diese Weise könnte das Asylverfahren 
entlastet werden. 

 Der gesetzliche Ausschluss widerspricht zudem dem Konsens, auch bei einem 
unsicheren Aufenthalt frühzeitige Arbeitsmarktteilhabe zu ermöglichen und zu 
fördern, da entgegen der Schimäre der „geringen Bleibeperspektive“ faktisch ein 
nicht unerheblicher Teil der betroffenen Menschen aus unterschiedlichsten 
Gründen in Deutschland bleiben wird. Dieses Faktum ist in den letzten Jahren 
eigentlich mehr und mehr anerkannt worden. Für den Personenkreis der 
Asylsuchenden aus den „sicheren Herkunftsstaaten“ soll die politische 
Realitätsverweigerung künftig wieder Programm werden.   

 Nach Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2013/33/EU (Aufnahmerichtlinie) muss 
Asylsuchenden spätestens nach neun Monaten ein Zugang zur Beschäftigung 
eingeräumt werden. 
 

Bürokratisierung statt Beschleunigung:  
Einführung der „BüMA“ als offizielles Papier (§ 63a AsylG-E) 
Die schon seit langem praktizierte Ausstellung einer Bescheinigung über die Meldung als 
Asylsuchender (BüMA) für den Zeitraum zwischen Stellung des „Asylgesuchs“ und des 
„Asylantrags“ soll gesetzlich festgeschrieben werden. Dies kann unter Umständen zu einer 
größeren Rechtsicherheit beitragen. Auf der anderen Seite drohen hierdurch 
Verfahrensverzögerungen auch noch gesetzlich festgeschrieben zu werden. Nach Bericht 
des Bayerischen Rundfunks etwa beträgt der Zeitraum zwischen Asylgesuch und 
förmlicher Asylantragstellung in einigen Fällen bereits neun Monate.7 Von einer 
Verfahrensbeschleunigung kann also gar keine Rede sein. 
 
Diese Regelung bedarf hinsichtlich folgender Punkte wesentlicher Ergänzungen 
bzw. Klarstellungen. 

 Es fehlt die Klarstellung, dass der Besitz einer BüMA dem Besitz einer 
Aufenthaltsgestattung gleichzusetzen ist. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für 
folgende Aspekte: 

 Es fehlt eine Regelung zum Zugang zur Beschäftigung mit BüMA. Es dürften die 
gleichen Regelungen gelten wie mit der Aufenthaltsgestattung, dies sollte aber 
gesetzlich klargestellt werden. 

 Es fehlt die Klarstellung, dass die Aufenthaltszeiten mit BüMA für die Wartefristen 
etwa für den Arbeitsmarktzugang entsprechend mitgezählt werden. 

 Es fehlt eine Regelung in § 1 Abs. 1 AsylbLG, die einen Leistungsanspruch mit 
BüMA normiert. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Problematik 

                                            
7 http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-verfahren-bamf-100.html; abgerufen am 2. Oktober 2015 

http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-verfahren-bamf-100.html
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hinzuweisen, dass selbst bis zur Erteilung der BüMA zum Teil erhebliche Zeiträume 
vergehen. Eine Klarstellung zur Leistungsberechtigung für diesen Personenkreis 
fehlt ebenfalls. 

 Es fehlt eine Klarstellung in § 6 Abs. 2 SGB VIII, dass der Besitz der BüMA als 
„erlaubter Aufenthalt“ gilt. Das gleiche gilt übrigens für den Besitz der 
Aufenthaltsgestattung. 

 Es fehlt eine Klarstellung, dass der geplante Zugang zu den Integrationskursen 
gem. § 44 Abs. 4 Satz 2 Nummer 1 AufenthG-E auch mit BüMA und nicht nur mit 
Aufenthaltsgestattung besteht. 

 Es fehlt eine Klarstellung, dass der geplante Zugang zu bestimmten Leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung während der Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung nach 
dem SGB III entsprechend dem neuen § 131 SGB III-E auch mit BüMA und nicht 
nur mit Aufenthaltsgestattung besteht. 

 Es fehlt die Klarstellung, dass auch mit BüMA die Voraussetzungen erfüllt sind, um 
ein Konto eröffnen zu können. 

 Zusammengefasst ist das gesamte Aufenthalts- und Sozialrecht von Bund und 
Ländern dahingehend  zu prüfen, welcher sozialrechtlichen Konsequenzen aus der 
BüMA folgen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Zugang zu unterschiedlichen 
Leistungen und Angeboten davon abhängig ist, zu welchem Zeitpunkt das BAMF im 
Einzelfall einen Termin zur Asylantragstellung frei hat. Hier sei nur auf die 
Problematik der Schulpflicht hingewiesen: So gilt in Berlin gem. § 41 Abs. 2 SchulG 
Berlin die Schulpflicht zwar explizit auch mit Aufenthaltsgestattung, aber eben nicht 
mit BüMA: "Ausländische Kinder und Jugendliche, denen auf Grund eines 
Asylantrags der Aufenthalt in Berlin gestattet ist oder die hier geduldet werden, 
unterliegen der allgemeinen Schulpflicht."  
 

Doppelte Diskriminierung: 
Hilfsärzt*innen in Aufnahmeeinrichtungen (§ 90 AsyG-E) 
 
Unter bestimmten Bedingungen sollen in Aufnahmeeinrichtungen gem. 44 AsylG-E oder in 
kommunalen Gemeinschaftsunterkünften gem. 53 AsylG-E auch Asylsuchende mit 
abgeschlossener Ausbildung als Arzt ohne Approbation oder Berufserlaubnis zur 
unterstützenden Ausübung von Heilkunde zugelassen werden. 
 
Diese Regelung ist abzulehnen. 

 Selbstverständlich ist es sinnvoll, dass Flüchtlinge aus medizinischen Fachberufen 
möglichst rasch entsprechend ihrer beruflichen Qualifikation in der allgemeinen 
medizinischen Versorgung auch in Deutschland arbeiten können. Dies setzt 
allerdings voraus, dass ihre Qualifikation angemessen überprüft wird. Das hierfür 
erforderliche Verfahren sollte vereinfacht und beschleunigt werden. Außerdem sind 
verstärkt Angebote zum Erwerb sprachlicher Qualifikation und zur Anpassung der 
Qualifikation für die Tätigkeit im deutschen Gesundheitssystem erforderlich. 

 Eine auf die Tätigkeit in Aufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterkünften 
beschränkte Ermächtigung stellt eine völlig inakzeptable Diskriminierung sowohl der 
professionellen Fachkräfte wie ihrer potentiellen Patientinnen und Patienten dar. 

 Die Tatsache, dass eine Person selbst Flüchtling ist, stellt nicht per se eine 
Qualifikation für den Einsatz in Aufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterkünften 
dar. 
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 In Anbetracht haftungsrechtlicher Fragen für den verantwortlichen Arzt, aber auch 
mit der bedenklichen Kreation eines Semi-Arztes für Flüchtlinge scheint diese 
Lösung nicht sinnvoll. Es stellt sich die Frage, ob Vertrags-Ärzte sich auf solch eine 
unerprobte Verantwortungsübernahme mit für sie eventuell unabsehbaren 
Rechtsfolgen im Falle eines Schadens überhaupt einlassen werden. 

Eine Illusion von Handlungsfähigkeit:  
Kosovo, Albanien und Montenegro werden als „sicher“ erklärt  
(Anlage II zu § 29a AsylG-E) 
 
Albanien, Kosovo und Montenegro sollen nach dem Gesetzesentwurf zu „sicheren 
Herkunftsstaaten“ erklärt werden. An dieser Stelle soll nicht im Einzelnen auf die politische 
und juristische Bewertung dieses Vorschlags eingegangen werden – dies können andere 
Sachverständige zweifellos sehr viel kompetenter als ich. 
 
Gleichwohl stellt sich die Frage der innenpolitischen Sinnhaftigkeit eines solch 
gravierenden Beschlusses: Im September 2015 wurden nach Auskunft der 
Bundesregierung (bis zum 27.9.) im EASY-System insgesamt 138.151 Asylsuchende 
registriert. Davon entfielen auf die drei künftig zusätzlich als „sicher“ definierten Staaten 
Albanien, Kosovo und Montenegro insgesamt 6.088 Personen. Dies entspricht einem 
Anteil von 4,4 Prozent. Alle sechs Balkanstaaten zusammen kommen auf einen Anteil von 
etwa 7 Prozent.8 
 
Demgegenüber machen die Asylanträge aus Kriegs- oder Krisenstaaten (Syrien, Eritrea, 
Irak, Afghanistan) mit über 106.000 Asylsuchenden fast 77 Prozent aus. 
 
Angesicht dieser Größenverhältnisse stellen sich mir zwei Fragen: 
 

 Ist die Einstufung der drei Balkanstaaten zu „sicheren Herkunftsstaaten“ in erster 
Linie reine Symbolpolitik, um der geneigten Öffentlichkeit die Illusion entschiedenen 
Handelns (und Handlungsfähigkeit) zu vermitteln? Für diese These spricht 
zumindest, dass sich durch die formale Einstufung der Länder als „sicher“ die 
Gesamtschutzquote der entsprechenden Asylgesuche kaum ändern dürfte. Was 
sich jedoch durch den vorliegenden Gesetzentwurf dramatisch ändern wird, ist die 
vollständige soziale Exklusion sowie die moralisch-gesellschaftliche Ächtung der 
Asylsuchenden aus den so genannten sicheren Herkunftsstaaten. Ein hoher Preis 
für ein Stück Symbolpolitik. 

 Wäre es im Sinne einer tatsächlichen „Asylverfahrensbeschleunigung“ angesichts 
dieser Zahlen nicht sehr viel effizienter, statt „sicherer Herkunftsstaaten“ eine Liste 
„unsicherer Herkunftsstaaten“ zu definieren, deren Staatsangehörige ohne 
langwierige Einzelfallprüfung pauschal als Schutzberechtigte anerkannt werden?9 
Die bereinigte Gesamtschutzquote liegt bei Staatsangehörigen aus Syrien, Eritrea, 
Irak und Afghanistan aktuell zwischen 80 und 100 Prozent. Hier ist ein erhebliches 
Potenzial für Produktivitätssteigerung beim BAMF zu vermuten!  

 
 
  
                                            
8 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll zur 126. Sitzung, 30.9.2015 (Anlage 28) 
9 Der Rat für Migration schlägt ein ähnliches Vorgehen vor; vgl. Pressemitteilung vom 29. September 2015. 
Auch der Antrag der LINKEN (Bundestagsdrucksache 18/3839) stützt diesen Vorschlag. 
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Zu Art. 2: Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
 
Vergessen?  
Leistungsanspruch nach AsylbLG für Personen mit BüMA (§ 1 Abs. 1 AsylbLG-E)  
Der nun ausdrücklich vorgesehene Aufenthaltsstatus der BüMA ist im 
Asylbewerberleistungsgesetz nicht in den Katalog der leistungsbegründenden 
Anspruchsvoraussetzung mit aufgenommen worden. Hierbei dürfte es sich um ein 
Versehen handeln.  
 
Zwar entsteht die Wirkung der Aufenthaltsgestattung auch nach ausdrücklicher 
Rechtsauffassung der Bundesregierung grundsätzlich durch das „Asylgesuch“ und nicht 
durch den „Asylantrag“10. Insofern besteht wohl grundsätzlich auch ohne Besitz des 
Papiers „Aufenthaltsgestattung“ dennoch ein Leistungsanspruch nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
AsylbLG.   
 
Allerdings entsteht die Wirkung der Aufenthaltsgestattung jedenfalls bei Personen, die aus 
einem sicheren Drittstaat unerlaubt einreist, erst mit der formalen Stellung des 
„Asylantrags“. In der Praxis bestehen oft Unsicherheiten bei den Sozialbehörden: Die 
Praxis zeigt, dass nicht selten ein Leistungsanspruch verweigert wird. Diese Praxis dürfte 
sich künftig, nach der formalen gesetzlichen Verankerung der BüMA, verstärken.  
 
Da die BüMA als leistungsbegründendes Aufenthaltspapier in § 1 Abs. 1 AsylbLG fehlt, 
würde für Menschen mit BüMA künftig wohl ein Anspruch auf reguläre Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem SGB XII bestehen (ein Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II scheitert regelmäßig an der fehlenden ausländerrechtlichen Erwerbsfähigkeit). 
 
Eine derartige sozialrechtliche Gleichstellung wäre zwar ausdrücklich zu begrüßen! Da ich 
jedoch davon ausgehe, dass ein Anspruch auf reguläre Sozialhilfeleistungen nicht dem 
politischen Willen der Bundesregierung und der Gesetzgeberin entsprechen dürfte, sollte 
der Klarheit halber der Aufenthaltsstatus der BüMA in § 1 Abs. 1 AsylbLG mit 
aufgenommen werden. 
 
Da viele Asylsuchende selbst auf die Ausstellung der BüMA längere Zeit warten müssen, 
besteht zudem der Bedarf nach einer ausdrücklichen Anspruchsnorm für diesen 
ungeregelten Aufenthalt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Betroffenen vor 
Ausstellung der BüMA keinerlei Leistungen erhalten. 
 
Relativierung der Menschenwürde:  
Leistungskürzung nach § 1a AsylbLG unter das physische Existenzminimum u. a. 
für Dublin-Flüchtlinge  
(§ 1a Abs. 2 und 3 AsylbLG-E) 
Neben den bereits jetzt bestehenden Leistungseinschränkungen für ausreisepflichtige 
Personen und Personen mit Duldung, die aus Sicht der Ausländerbehörde entweder 
eingereist sind, um Sozialleistungen zu erhalten oder die ihr Abschiebungshindernis selbst 
zu vertreten haben, auf das „unabweisbar Gebotene“, sieht der Gesetzentwurf weitere 
Leistungskürzungen vor: 

 „Vollziehbar Ausreisepflichtige“ sollen künftig nur noch die Leistungen für 
Ernährung, Unterkunft, Heizung, Körper- und Gesundheitspflege erhalten (das 

                                            
10 Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der LINKEN, Drucksache 
18/4581, Antwort auf Frage 3 
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heißt: einen umgerechneten Regelbedarf von ungefähr 230 statt 359 Euro), wenn 
ihnen eine Ausreisefrist nicht gewährt worden ist oder wenn diese abgelaufen ist, 
es sei denn sie waren unverschuldet an der Ausreise gehindert. Die Leistungen 
sollen als Sachleistungen erbracht werden. Von dieser Regelung wären auch 
Dublin-Flüchtlinge erfasst: Denn gem. § 34a AsylVfG wird bei diesen die 
Abschiebung nicht angedroht, sondern unmittelbar angeordnet. Das heißt, eine 
Ausreisefrist wird nicht gewährt. Die Betroffenen erhalten (mit Ablehnung des 
Eilantrags) üblicherweise eine Grenzübertrittsbescheinigung. 
Die vorliegende Fassung des § 1a Abs. 2 AsylbLG-E bedeutet eine erhebliche 
Verschärfung und deutliche Erweiterung des betroffenen Personenkreises 
gegenüber der Fassung vom 21. September 2015 (Stand 1:31 Uhr). War in der 
damaligen Fassung noch von Leistungseinschränkungen vor, wenn aufgrund 
eigenen Verschuldens „aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen 
werden können“, so knüpft die Leistungseinschränkung nun stattdessen nur 
noch an das schuldhafte Überschreiten einer Ausreisefrist oder deren 
Nichtgewährung an. Nicht nur das Verhindern der Abschiebung, sondern das 
„bloße Nichtstun“ soll künftig zu einer Leistungseinschränkung führen.11 

 Das gleiche soll gelten für Personen mit Aufenthaltsgestattung oder vollziehbarer 
Ausreisepflicht, wenn für sie aufgrund einer Umsiedlungsaktion der EU ein anderer 
EU-Staat zuständig ist – und sie nicht an dem ihnen zugewiesenen Ort bleiben. 
Wenn sie jedoch in diesem Fall noch keine Aufenthaltsgestattung erhalten haben 
sollten, sondern nur eine BüMA, ist die Leistungskürzung nicht möglich.  

 
Diese Regelungen sind abzulehnen, insbesondere aus zwei Gründen:  
 

1. Den in § 1a Abs. 1 und 2 AsylbLG erfassten Personenkreis, soweit es sich um 
„vollziehbar ausreisepflichtige“ Personen handelt, die keine Duldung 
besitzen, gibt es systematisch eigentlich gar nicht. 

 Falls die Betroffenen eine Duldung besitzen, sind sie von den neu 
einzuführenden Leistungskürzungen nicht erfasst. Mit einer Duldung sind sie 
leistungsberechtigt nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG und nicht nach Nr. 5, so 
dass die neuen Leistungskürzungen nicht auf sie anwendbar sind. 

 Personen, die „vollziehbar ausreisepflichtig sind“, und keine Duldung 
besitzen – also theoretisch von der neuen Leistungskürzung erfasst sein 
könnten – dürfte es rechtssystematisch kaum geben. Die Duldung ist 
nämlich eine deklaratorische Bescheinigung, die von Amts wegen 
auszustellen ist, solange eine Abschiebung aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist (§ 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG), oder 
aufgrund einer Ermessensentscheidung vorübergehend nicht durchgeführt 
werden soll (§ 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG). Auch die Kommentierung zum 
Aufenthaltsgesetz stellt fest:  
 
„Ein mit Billigung der Ausländerbehörde bestehender, aufenthaltsrechtlicher 
Status unterhalb der Duldung ist rechtlich nicht möglich. (…) Sowohl 
tatsächliche als auch rechtliche Abschiebungshindernisse führen zwingend 
zur Aussetzung der Abschiebung. Auf die Möglichkeit einer freiwilligen 
Ausreise kommt es hier nicht an, da die Duldung allein die Vollstreckung der 

                                            
11 Vgl. hierzu auch die Voraussetzungen für eine „rechtsmissbräuchliche Beeinflussung der 
Aufenthaltsdauer“ im Sinne des § 2 AsylbLG: BSG, Urteil vom 17. Juni 2008; B 8/9b AY 1/07 R 
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Ausreisepflicht durch eine Abschiebung des Betroffenen betrifft.“12 
 

 Zugleich ist die Ausländerbehörde gem. § 58 Abs. 1 AufenthG verpflichtet, 
eine Abschiebung durchzuführen, wenn diese vollziehbar ist, eine 
Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist, und die 
freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert ist. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dazu im Jahr 2003 zum damaligen 
Ausländergesetz, das jedoch übertragbar ist auf die heutige Rechtslage, 
festgestellt:  
 
„Es entspricht der gesetzgeberischen Konzeption des Ausländergesetzes, 
einen vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen entweder unverzüglich abzuschieben oder 
ihn nach § 55 Abs. 2 AuslG zu dulden. (…) Da der Ausländer auch zu 
dulden ist, wenn er die Entstehung des Hindernisses (z.B. durch Mitführen 
gefälschter Papiere bei der Einreise) oder dessen nicht rechtzeitige 
Beseitigung (etwa durch unterlassene Mitwirkung bei der Beschaffung 
notwendiger Identitätspapiere) zu vertreten hat (vgl. BVerwGE 111, 62 
<64 f.>), ist keine Konstellation vorstellbar, in der der Ausländer nicht 
einen Anspruch auf Erteilung einer Duldung hätte.“13 
 

 Insofern stellt sich die Frage, wer der von § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG erfasste 
Personenkreis überhaupt sein soll? Außer bei nicht registrierten, also „illegal“ 
in Deutschland lebenden Personen ist diese Konstellation grundsätzlich nicht 
vorstellbar. Dennoch haben Ende 2014 nach Auskunft der Bundesregierung 
gut 40.000 vollziehbar ausreisepflichtige Personen ohne Duldung in 
Deutschland gelebt – von denen indes nur knapp 13.000 leistungsberechtigt 
nach dem AsylbLG waren. Diese Zahlen lassen sich kaum erklären. 

 Es steht zu befürchten, dass durch eine ausdrückliche gesetzliche Regelung 
diese rechtswidrige Praxis von Ausländerbehörden, statt einer Duldung eine 
„Grenzübertrittsbescheinigung“ oder ähnliches auszugeben, noch verstärkt 
wird. 
 

2. Die vorgesehenen Leistungskürzungen sind offenkundig mit der Verfassung nicht 
zu vereinbaren. 

 Das Bundesverfassungsgericht hatte am 18. Juli 2012 entschieden: 
 
„Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in 
Deutschland rechtfertigt es im Übrigen nicht, den Anspruch auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die 
Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. Art. 1 Abs. 1 GG in 
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt, dass das Existenzminimum in 
jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss. Art. 1 Abs. 1 GG 
garantiert ein menschenwürdiges Existenzminimum, das durch im 
Sozialstaat des Art. 20 Abs. 1 GG auszugestaltende Leistungen zu sichern 
ist, als einheitliches, das physische und soziokulturelle Minimum 
umfassendes Grundrecht. (…). Die einheitlich zu verstehende 
menschenwürdige Existenz muss daher ab Beginn des Aufenthalts in der 

                                            
12 Bruns, in: Hofmann / Hoffmann: Ausländerrecht, 2008 (S. 734ff);   
13 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 6. März 2003; 2 BvR 397/02 
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Bundesrepublik Deutschland realisiert werden.“ (…) „Migrationspolitische 
Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu 
halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen 
Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von 
vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und 
soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Die in Art. 1 Abs. 1 GG 
garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.“14 
 

 Nach dem Vorschlag der Bundesregierung würde demgegenüber noch nicht 
einmal das physische Existenzminimum vollständig gesichert: Ein Bedarf für 
Bekleidung und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts ist 
ausgeschlossen. Um den Schein einer Verfassungskonformität zu wahren, 
sollen „nur soweit im Einzelfall besondere Umstände vorliegen“ zusätzliche 
Leistungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG-E erbracht werden können. 
Diese vermeintliche Öffnung bezieht sich jedoch lediglich auf die 
verweigerten Leistungen des physischen Existenzminimums (also allein auf 
Kleidung und Haushaltsgüter!)  – Leistungen des „notwendigen persönlichen 
Bedarfs“ (also des sozialen Existenzminimums), Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabepakets sowie auch die „unerlässlichen“, „gebotenen“ oder 
„erforderlichen“ Leistungen des § 6 AsylbLG sollen in jedem Fall 
ausgeschlossen bleiben. 

 Eine derartige Leistungskürzung ist offenkundig verfassungswidrig. 
 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Regelung im Bundestag damit 
gerechtfertigt, dass er vermute, das Bundesverfassungsgericht werde seine 
Rechtsprechung in der Zukunft ändern: „Das ist so bei Verfassungsrechtsprechung, und 
auch hier wird es so sein.“15 Es ist schon bemerkenswert, dass der Innenminister von 
einer Verfassungskonformität nur deshalb ausgeht, weil er für die Zukunft eine veränderte 
Rechtsprechung prognostiziert. 

 
In derselben Sitzung hat Thomas de Maizière zur Begründung auch folgendes Argument 
herangezogen: „Es ist so, dass das Existenzminimum für ein legales Leben in 
Deutschland vorgesehen ist. Wenn aber jemand dieses Land verlassen muss (…) dann ist 
nicht einzusehen, dass er finanziell in gleicher Weise behandelt wird wie jemand, der legal 
in unserem Land lebt.“ Der Innenminister scheint hierbei zu übersehen, dass auch das 
einschlägige Urteil des Verfassungsgerichts sich auf eine Person mit Duldung – also eine 
vollziehbar ausreisepflichtige Person – bezog. Und auch die Aussage von Thomas de 
Maizière: „Einer, der hier geduldet ist, ist hier eben geduldet und nicht vollziehbar 
ausreisepflichtig“16, lässt sich mit der geltenden Rechtslage nicht in Einklang bringen. 
 
Nach Auffassung der Verfassungsrichter darf der Gesetzgeber jedoch nicht allein aufgrund 
des Aufenthaltsstatus das physische und soziale Existenzminimum unterschreiten. Dies 
wäre nur dann denkbar, wenn objektiv nachvollziehbar ein geringerer Bedarf aufgrund 
einer kurzen Aufenthaltsdauer und – perspektive bestehen sollte. Ein solcherart geringerer 
Bedarf wird jedoch im vorliegenden Gesetzentwurf nicht geltend gemacht. Im Gegenteil: 

                                            
14 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 18. Juli 2012; 1 BvL 10/10 
15 Deutscher Bundestag, 126. Sitzung, Protokoll vom 30. September 2015 
16 Ebd.  
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Die Gesetzesbegründung geht auf diesen offensichtlichen Widerspruch mit keinem Wort 
ein – vermutlich aus gutem Grund, weil der Widerspruch selbst unter erheblichen 
intellektuellen Verrenkungen nicht aufzulösen wäre. 

Die Neueinführung der Leistungsstreichungen nach § 1a Abs. 2 und 3 AsylbLG-E kann 
übrigens zu einer absurden Konsequenz in der Praxis führen: 
 

1. Eine Person, die nach abgelehntem Asylantrag ihr Abschiebungshindernis 
vorsätzlich selbst herbeiführt, etwa indem sie die erforderlichen Identitätspapiere 
nicht beschafft, muss – obwohl vollziehbar ausreisepflichtig – geduldet werden. Die 
Abschiebung ist ja aus tatsächlichen Gründen nicht möglich. Sie erhält daher 
Leistungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG. Diese werden bereits jetzt gekürzt auf 
das „unabweisbar Gebotene“ gem. § 1a Abs. 1 Nr. 2 AsylbLG-E. Dies bedeutet: Der 
„notwendige persönliche Bedarf“, das so genannte Taschengeld, wird um einen 
individuell festzulegenden Anteil gekürzt.17 (Die Frage der verfassungsrechtlichen 
Zulässigkeit dieser Sanktion soll hier nicht thematisiert werden.) 

2. Eine andere Person, die nach Ablehnung des Asylantrags und Ablauf der 
Ausreisefrist nicht ausreist, ohne dass Abschiebungshindernisse vorliegen, soll 
künftig als „vollziehbar ausreisepflichtige“  Person ohne Duldung eine weiter 
gehende Sanktion nach dem neuen § 1a Abs. 2 AsylbLG erhalten, wenn sie 
(rechtswidrigerweise) keine Duldung erhält. Der „notwendige persönliche Bedarf“ 
wird nicht nur vollständig gestrichen, sondern darüber hinaus sogar Teile des 
physischen Existenzminimums verweigert. 

 
Insofern empfiehlt es sich künftig für die Betroffenen, ein Abschiebungshindernis selbst 
herbeizuführen. Dann müssen sie eine Duldung erhalten, und die Sanktion fällt weniger 
hart aus, als wenn sie im Rahmen „bloßen Nichtstuns“ einfach nicht ausreisen. Das ist 
nicht sehr stringent. 
 
Entmündigung I:  
Sachleistungen statt Bargeld in Aufnahmeeinrichtungen  
(§ 3 Abs. 1 Satz 6 AsylbLG-E)  
Der Entwurf zum Asylbewerberleistungsgesetz sieht vor, in Aufnahmeeinrichtungen gem. 
44 Abs. 1 AsylG-E künftig auch den „notwendigen persönlichen Bedarf“ (das bisher so 
genannte Taschengeld) regelmäßig durch Sachleistungen zu decken. Nur wenn es nach 
den Umständen erforderlich ist, können auch Geldleistungen erbracht werden. Nach der 
Gesetzesbegründung sollen hiermit „Fehlanreize“ (also Pull-Faktoren) reduziert werden. 
 
Diese Regelung ist aus folgenden Gründen abzulehnen: 

 Angesichts einer aktuellen Zahl von über 75 Prozent Asylsuchender aus Kriegs- 
oder Krisenstaaten ist kaum ernsthaft zu behaupten, dass das bisherige 
bundesdeutsche „Taschengeld“ von 143 Euro den entscheidenden Ausschlag für 
eine Fluchtentscheidung geben sollte. Ein derartiges Erklärungsmuster reduziert 
menschliche Entscheidungsprozesse auf eine ökonomistische Denkstruktur, die der 
Realität wohl kaum entspricht. Mehr noch: Eine solche Argumentation bedeutet 
eine Verhöhnung der geflüchteten Menschen und ihrer Beweggründe. 

                                            
17 Vgl.: Bundeseinheitliche Hinweise der Arbeitsgemeinschaft Flüchtlinge der Länder zur Durchführung des 
AsylbLG, hier zur Anwendung des § 1a AsylbLG. Dokumentiert im Erlass des Landes Schleswig-Holstein 
vom 30. September 2012, abrufbar hier:  
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/SLH_AsylbLG_BVerfG_Argeflue.pdf 
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 Zugleich garantiert allein ein zumindest zum Teil bestehender Bargeldanspruch in 
einer auf dem Tauschmittel des Geldes basierenden Gesellschaft gesellschaftliche 
Teilhabe. Zur Menschenwürde gehört zweifellos auch ein Mindestmaß an 
persönlicher Entscheidungsfreiheit, die allein mit dem Tauschmittel Geld realisiert 
werden kann. Ein vollständiger Bargeldentzug bedeutet im Kapitalismus die 
umfassende Ausgrenzung von jeglicher Teilhabe an der Gesellschaft. 

 Auch das Bundesverwaltungsgericht hat bereits im Jahr 1986 im Falle eine 
alkoholkranken Leistungsberechtigten entsprechend entschieden: 
 „Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 BSHG soll dem Empfänger der Hilfe ermöglicht werden, 
ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört, daß 
dem erwachsenen Menschen die Möglichkeit gelassen wird, im Rahmen der ihm 
nach dem Gesetz zustehenden Mittel seine Bedarfsdeckung frei zu gestalten. (…) 
Von da her ist es von vornherein nicht zulässig, die Sachleistung als Mittel zu dem 
Zweck einzusetzen, eine ganze Gruppe von Hilfesuchenden von der 
Geltendmachung eines Hilfeanspruchs gegenüber einem bestimmten Träger der 
Sozialhilfe abzuschrecken.“ 18  
Nun geht es im vorliegenden Gesetzentwurf nicht um das BSHG sondern um das 
AsylbLG. Und es geht auch nicht um alkoholabhängige, sondern um geflüchtete 
Menschen. Die Argumentation ist jedoch zweifellos übertragbar, zumal die vom 
BVerwG ins Feld geführte Menschenwürde auch nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichts „migrationspolitisch nicht relativierbar“ ist. 

 Unstrittig dürfte sein, dass ein frei verfügbarer Geldbetrag erforderlich ist, um 
unzureichende Ernährung als Sachleistung durch Zukäufe ausgleichen zu können. 
Dies ist durch die vollständige Streichung des Bargeldbetrages unmöglich. 

 Völlig unklar bleibt zudem, wie der Anspruch auf das soziale Existenzminimum (der 
„notwendige persönliche Bedarf“) durch Sachleistungen rein praktisch gedeckt 
werden soll. Die Gesetzesbegründung gibt darauf keine Antwort. In der Praxis 
bedeutet dies ohne Zweifel einen massiv erhöhten Verwaltungsaufwand für die 
Einrichtungsbetreibenden. Können Leistungen der Telekommunikation durch 
kostenloses W-LAN, kostenlose Telefonnutzung, Ausgabe von Briefmarken 
vielleicht noch in Form von Sachleistungen abgedeckt werden, wird es bei den 
anderen Posten des sozialen Existenzminimums schon schwieriger: Soll die 
Aufnahmeeinrichtung Gutscheine für Unterwegsverpflegung bei Fahrten zu 
auswärtigen Behörden ausgeben? Soll der Besuch einer Kulturveranstaltung durch 
die Aufnahmeeinrichtung gebucht und bezahlt werden? Wird die 
Aufnahmeeinrichtung an alle Bewohner*innen kostenlose Monatskarten für den 
Nahverkehr ausgeben oder nach Bedarf jede einzelne Fahrkarte ausgeben? Wird 
die Aufnahmeeinrichtung die Rechtsanwaltsgebühren der Betroffenen per 
Rechnung übernehmen? 
Hier wird es erkennbar absurd. Ganz schön viel Aufwand für ein bisschen weniger 
Pull-Effekt – der im Wesentlichen Symbolpolitik ist. 

 
Entmündigung II:  
Sachleistungen statt Bargeld in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften  
(§ 3 Abs. 2 Satz S. 6 AsylbLG-E)  
Sogar nach der Zuweisung in die Kommunen kann künftig der „notwenige persönliche 
Bedarf“, also das so genannte Taschengeld, „soweit wie möglich auch durch 
Sachleistungen gedeckt werden“. Da die ganz überwiegende Zahl der Asylsuchenden 

                                            
18 BVerwG, Urteil vom 16.1.1986, Aktenzeichen: BVerwG 5 C 72.84 
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nach der Erstaufnahme in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften gem. § 53 AsylG-E 
untergebracht sein dürfte, sind dem längst überwunden geglaubten Sachleistungsprinzip 
wieder Tür und Tor geöffnet – je nach politischem Willen von Kommunen und Ländern. 
Diese Regelung betrifft Leistungsberechtigte aus allen Herkunftsstaaten. 
 
Durch die Ausweitung der Möglichkeit zur Sachleistungsgewährung sogar auf kommunale 
Unterkünfte droht der so genannte „Asylkompromiss“ vom 19. September 201419, nach 
dem auf Sachleistungen im AsylbLG für die Zeit nach der Erstaufnahme weitgehend 
verzichtet werden sollte, auch an dieser Stelle in sein Gegenteil verkehrt zu werden. Das 
gleiche gilt übrigens für die Verkürzung der Residenzpflicht. 
 
Diese Regelung ist abzulehnen. 

 Zur Begründung sei auf die oben genannten Argumente verwiesen. 
 Verschärfend kommt hinzu, dass spätestens nach Zuweisung in die Kommune der 

sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe eine besondere Bedeutung zukommt. 
Durch die in den Kommunen theoretisch mögliche vollständige 
Sachleistungsgewährung (auch für das physische Existenzminimum sind weiterhin 
Sachleistungen möglich, „soweit es nach den Umständen erforderlich ist“), wird 
genau diese effektiv verhindert.   

 Die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe wird in Zukunft vom Wohnort abhängen. 
Kommunen und Länder haben nach dem Gesetzentwurf die Möglichkeit zu einem 
Unterbietungswettbewerb zumindest in der Form der Leistungsgewährung – ohne 
dass die Leistungsberechtigten die Möglichkeit hätten, darauf durch einen Umzug 
zu reagieren. Das jedoch widerspricht dem Prinzip des freien Wettbewerbs! 

 

 

Wirkungslos: 
Befristung der Leistungskürzung nach § 1a AsylbLG auf sechs Monate  
(§ 14 AsylbLG-E) 

Im neuen § 14 AsylbLG soll die „Anspruchseinschränkung“ des § 1a AsylbLG auf sechs 
Monate befristet werden. Danach ist die Anspruchseinschränkung jedoch fortzusetzen, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür weiterhin erfüllt sind. 

Diese Regelung ist gut gemeint, aber in der Praxis wirkungslos. 

 Eine Anspruchseinschränkung nach § 1a Abs. 1 Nr. 2 AsylbLG-E (also bei 
selbstverschuldeten Abschiebungshindernissen) ist bereits jetzt stets nur auf den 
aktuellen Zeitraum zu beziehen, in dem eine Ursächlichkeit zwischen dem 
Verschulden und dem Abschiebungshindernis besteht. Sobald das 
Abschiebungshindernis nicht mehr selbst verschuldet ist, muss die Sanktion 
aufgehoben werden. 

 Eine Anspruchseinschränkung nach § 1a Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG-E (Einreise zum 
Sozialhilfebezug) ist nach geltender Rechtslage unbefristet gültig: Das Motiv der 
Einreise kann ja im Nachhinein nicht mehr abgeändert werden. Nach der 
Gesetzesbegründung soll nun nach sechs Monaten geprüft werden, ob die 
Voraussetzungen für die Sanktionierung weiterhin erfüllt sind. Die Voraussetzungen 

                                            
19 Protokollerklärung vom 19. September 2014 zu TOP 5, Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als 
sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete 
Ausländer, http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Bundesrat_Asylkompromiss_19Sept2014.pdf 
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liegen jedoch nach dem Wortlaut auch nach sechs Monaten weiterhin vor, da das 
Einreisemotiv ja weiterhin dasselbe bleibt. 

Wirksam wäre eine Befristung der Sanktionierung nur, wenn ausdrücklich klargestellt 
würde, dass im Falle des § 1a Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG-E die Anspruchseinschränkung stets 
nur für sechs Monate greift – und danach nicht erneut verlängert werden darf. 
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Zu Art. 3: Änderung des Aufenthaltsgesetzes 
 
 
Öffnung der Integrationskurse mit angelegter Kette:  
Nur wenige dürfen deutsch lerne (§ 44 Abs. 4 AufenthG-E) 
Als eine der wenigen positiven Aspekte sieht der Gesetzentwurf eine vorsichtige Öffnung 
der Integrationskurse auch für Personen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung vor.  
 
Diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen, in seiner konkreten Ausgestaltung 
aber abzulehnen. 
 

 Personen mit Aufenthaltsgestattung sollen nur dann zu Integrationskursen 
zugelassen werden können, wenn „ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu 
erwarten ist“. Laut Gesetzesbegründung soll dies bei Asylsuchenden erfüllt sein, 
„die aus einem Land mit einer hohen Anerkennungsquote kommen oder bei denen 
eine belastbare Prognose für einen erfolgreichen Asylantrag besteht.“ Personen 
aus den so genannten sicheren Herkunftsstaaten sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

 Es ist nicht erkennbar, wie über die Kategorie der Herkunftsländer im Einzelfall 
hinaus eine persönliche „belastbare Prognose“ für einen erfolgreichen Asylantrag 
erstellt werden soll. Aus integrationspolitischen Gründen sollten alle Asylsuchenden 
zum Integrationskurs zugelassen werden können.   

 Personen mit Duldung sollen nur dann zum Integrationskurs zugelassen werden 
können, wenn sie eine „Ermessensduldung“ nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG 
besitzen. Dies ist nach Auskunft der Bundesregierung zum Stichtag 31. August 
2015 bei genau 2.566 Personen von insgesamt 138.133 Personen mit einer 
Duldung der Fall.20 Dies entspricht einer Quote von 1,9 Prozent. Mit anderen 
Worten: Über 98 Prozent der Geduldeten sind also auch nach der geplanten 
Neuregelung regelmäßig von Integrationskursen ausgeschlossen. 

 Die Zulassung zu den Integrationskursen erfolgt nur „im Rahmen verfügbarer 
Kursplätze“. Da gegenwärtig Kursplätze kaum vorhanden sein dürften, droht die 
Öffnung in der Praxis vollständig leer zu laufen. 

 
Berufsbezogene Sprachkurse:  
Bestimmte Gruppen werden ausgeschlossen (§ 45 AufenthG-E) 
Die berufsbezogene Sprachförderung wird künftig auch im AufenthG gesetzlich verankert. 
Ziel ist laut Gesetzesbegründung ein „offenes, modularisiertes Gesamtprogramm 
Sprache“, zumal die bisherigen ESF-BAMF-Sprachkurse Ende 2017 auslaufen werden.  
 
Diese Regelung ist zu begrüßen, allerdings ist der pauschale Ausschluss 
bestimmter Gruppen abzulehnen. 

 Im Gesetz wird die Teilnahme an berufsbezogenen Sprachkursen für Personen mit 
Aufenthaltsgestattung u. a. aus „sicheren Herkunftsstaaten“ ausdrücklich 
ausgeschlossen. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber der geltenden 
Rechtslage bezügl. des Zugangs zu den ESF-BAMF-Sprachkursen. 

 Zu begrüßen ist, dass Einschränkungen für Personen mit Duldung nicht 
vorgesehen sind. 

 

                                            
20 Deutscher Bundestag, 126. Sitzung, Plenarprotokoll vom 30. September 2015 (Anlage 29) 
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Unverhältnismäßig: 
Verbot der Ankündigung von Abschiebungen nach Ablauf der Ausreisepflicht  
(§ 59 Abs. 1 AufenthG-E) 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine Abschiebung künftig nicht mehr angekündigt 
werden darf, wenn die Frist zur freiwilligen Ausreise abgelaufen ist. Es gibt also künftig 
eine gesetzliche Pflicht zu Überraschungsabschiebungen. 
 
Diese Regelung ist abzulehnen. 
 

 Bei einer Abschiebung handelt es sich um einen staatlichen Eingriff, der im 
wahrsten Wortsinne an die Substanz geht. Eine Abschiebung bedeutet nicht nur 
den Einsatz unmittelbaren Zwangs, sie ist ein Instrument, mit dem die körperliche 
und soziale Existenz im Aufnahmeland zwangsweise beendet wird. Insbesondere 
für Kinder bedeutet eine Abschiebung ein psychisch äußerst belastendes, oftmals  
(re-)traumatisierendes Erlebnis. Hier wäre es fair, wenn die Betroffenen sich 
zumindest darauf einstellen könnten, was sie erwartet. 

 Dem Ausmaß eines derart umfassenden staatlichen Eingriffs wird es wohl kaum 
gerecht, wenn die Ankündigung desselben gesetzlich verboten wird. Dies ist 
unverhältnismäßig: Jede unbezahlte Rechnung, jedes Überziehen der Ausleihefrist 
in der Stadtbücherei, jedes Überschreiten der Frist zur Abgabe einer 
Steuererklärung hat mindestens eine, meist zwei Mahnungen zur Folge, aufgrund 
derer ich zumindest weiß, woran ich bin und was mir droht. Bei einem ungleich 
gravierenden Eingriff wie der Abschiebung soll dies nicht so sein? Es ist 
lebensfremd, wenn die Gesetzesbegründung davon ausgeht, die Betroffenen 
müssten bereits durch die Abschiebungsandrohung „auf die jederzeitige 
Abschiebung einstellen“ – zumal die Ausreisefrist teilweise nur eine Woche beträgt. 
Auch nachdem ich eine Rechnung erhalten habe, weiß ich, dass ich diese bezahlen 
muss und ansonsten der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht – trotzdem gibt es aus 
guten Gründen das Instrument der Mahnung. 

 Selbst gegenüber Personen, die seit Jahren geduldet in Deutschland leben, darf 
künftig ein Abschiebungstermin nicht mitgeteilt werden. Auch eine frühzeitige 
Ankündigung der Abschiebung ohne genaue Terminierung muss gem. § 60a Abs. 5 
Satz 4 AufenthG nur dann erfolgen, wenn die Duldung durch Widerruf – nicht aber 
durch Ablauf der Geltungsdauer – erlischt. Dies ist völlig unverhältnismäßig: 
Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben, sollten einen Anspruch darauf 
haben, zu erfahren, woran sie sind: Eine Wohnung muss gekündigt werden, ein 
Arbeitsverhältnis muss beendet werden, Besitz muss verkauft werden können, 
Menschen müssen sich verabschieden können. Die zwingende 
Überraschungsabschiebung ist vor dem Hintergrund des  
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht akzeptabel! 

 In eine ähnliche Richtung der politisch gewollten Verengung humanitärer 
Entscheidungsspielräume (vor allem der Bundesländer) gehen übrigens die 
geplanten Änderungen in § 23a Abs. 1 Satz 3 (Einschränkung der Möglichkeit, die 
Härtefallkommission anzurufen) und § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG-E (Verkürzung 
der Länder-Abschiebungsstopps auf drei Monate). Derartige Verhinderungen 
humanitärer Lösungen sind abzulehnen. Sie werden der komplexen Wirklichkeit 
nicht gerecht. 
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Vollständige Exklusion: 
Arbeitsverbote für Personen mit Duldung aus „sicheren Herkunftsstaaten“  
(§ 60a Abs. 6 Nr. 3 AufenthG-E). 
 
Für Personen aus den so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ (aktuell Serbien, 
Mazedonien, Bosnien, Ghana und Senegal, nach dem Entwurf zusätzlich: Kosovo, 
Albanien und Montenegro) besteht künftig während eines geduldeten Aufenthalts das 
gesetzliche Verbot, eine Arbeitserlaubnis erhalten zu können, wenn sie nach dem 31. 
August 2015 einen Asylantrag gestellt haben, der abgelehnt wurde. Das Arbeitsverbot wird 
auch die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung, eines Freiwilligendienstes oder 
eines Praktikums ausschließen. Selbst hochqualifizierte und -motivierte Personen, die 
häufig genug sehr gut deutsch sprechen, sollen aus ideologischen Erwägungen vom 
Arbeitsmarkt ferngehalten werden.  
 
Diese Regelung ist abzulehnen. 

 Im Sinne eines Spurwechsels sollte es vielmehr auch für Menschen aus so 
genannten sicheren Herkunftsstaaten ausdrücklich ermöglicht werden, eine 
Erwerbstätigkeit unter den allgemeinen Voraussetzungen aufnehmen zu können 
und für diese Erwerbstätigkeit dann auch eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke 
der Beschäftigung oder der Ausbildung, zumindest aber eine Ermessensduldung zu 
erhalten.  

 Der gesetzliche Ausschluss widerspricht dem Konsens, auch bei einem unsicheren 
Aufenthalt frühzeitige Arbeitsmarktteilhabe zu ermöglichen und zu fördern, da 
entgegen der Schimäre der „geringen Bleibeperspektive“ faktisch ein nicht 
unerheblicher Teil der betroffenen Menschen aus unterschiedlichsten Gründen in 
Deutschland bleiben wird. Dieses Faktum ist in den letzten Jahren eigentlich mehr 
und mehr anerkannt worden. Für den Personenkreis der Geduldeten aus den 
„sicheren Herkunftsstaaten“ soll die politische Realitätsverweigerung künftig wieder 
Programm werden.   

 Die äußerst restriktive Regelung des § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG-E führt dazu, 
dass selbst eine konkret bestehende Ausbildungsstelle nicht zu einer 
Ermessensduldung aus „dringenden persönlichen Gründen“ (sondern allenfalls aus 
„erheblichen öffentlichen Interessen“) führt. Dies gilt auch für Personen, die vor dem 
1. September 2015 einen Asylantrag gestellt haben und daher nicht dem geplanten 
zwingenden Arbeitsverbot unterliegen werden. Das ist nicht nachvollziehbar. 

 
Kriminalisierung von Fluchthilfe: 
Straftatbestand des „Einschleusens“ wird verschärft (§ 96 Abs. 1 AufenthG-E) 
Nach dem Entwurf soll der Straftatbestand des „Einschleusens“ von Ausländer*innen 
künftig regelmäßig mit einer Gefängnisstrafe belegt werden. Die Verhängung einer 
Geldstrafe soll regelmäßig ausgeschlossen sein. Nur in „minder schweren Fällen“ soll 
künftig eine Geldstrafe möglich sein – die Gesetzesbegründung fasst hierunter zum 
Beispiel den Fall eines „altruistischen Schleusers, der eine erst- bzw. einmalige 
Schleusung ohne kommerzielle Gewinninteressen durchführt, z. B. indem er in einem 
Privatfahrzeug zwei Ausländer über die Grenze transportiert.“ Wohlgemerkt: Beim zweiten 
Mal handelt es sich nicht um einen minder schweren Fall, auch wenn kein Geld verlangt 
wird: Eine Gefängnisstrafe ist gesetzliche Pflicht. 
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Abgesehen davon, dass ohne jeden Zweifel kriminelle Strukturen bestehen, die 
ohne Skrupel Menschenleben aufs Spiel setzen und daher auch strafrechtlich 
verfolgt werden muss, ist die Kriminalisierung jeder Form der Fluchthilfe 
abzulehnen.   
 

 Dem überwiegenden Anteil der Menschen, die momentan über die Grenze nach 
Deutschland einreisen, wird ein Schutzstatus zugesprochen. Daher darf 
entsprechend völkerrechtlicher Verpflichtungen ihre illegale Einreise nicht 
strafrechtlich sanktioniert werden. Dass die Unterstützung der Einreise 
demgegenüber mit aller Macht des Strafrechts verfolgt werden soll, ist nicht 
nachvollziehbar. Unter anderem für „gewerbsmäßiges“ Handeln, für Schlepper, die 
die Leben gefährden, erniedrigend oder unmenschlich behandeln oder die den Tod 
der Betroffenen verursachen, bestehen bereits jetzt die verschärften 
Straftatbestände der §§ 96 Abs. 2 bzw. 97 AufenthG. 

 Durch die Abschottung der europäischen Staaten ist erst das Geschäftsfeld von 
Fluchthelfer*innen bestellt worden. Wenn legale Einreisemöglichkeiten bestehen 
würden, bedürfte es nicht der Dienstleistung der Fluchthilfe.  

 Die strafrechtliche Verfolgung der Fluchthelfer*innen nimmt bisweilen absurde Züge 
an: In bayerischen Gefängnissen sind nach Medienberichten über 700 „Schleuser“ 
inhaftiert.21 Und das zu einer Zeit, in der Sonderzüge regelmäßig Asylsuchende 
völlig legal über die deutsch-österreichische Grenze bringen. Mit aller Macht soll 
eine Illusion der Kontrolle über die Grenzen aufrechterhalten werden. 
 

 
  

                                            
21 Taz vom 1. Oktober 2015: „Irrsinn auf bayerisch“ 
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Zu Art. 10: Änderung des SGB III 
 
 
Bundesagentur für Arbeit: 
Förderung nur für einige (§ 131 und § 421 SGB III-E) 
Da die Wartefrist für den Arbeitsmarktzugang für Personen mit Aufenthaltsgestattung auf 
bis zu sechs Monate verlängert wird, stehen die Betroffenen während dieser Zeit den 
Vermittlungsbemühungen der Bundesagentur für Arbeit nicht zur Verfügung. 
Dementsprechend können mit Ausnahme der Beratung keine Leistungen der 
Arbeitsagentur erbracht werden. Um diese Lücke zu schließen, sollen künftig ausdrücklich 
bestimmte Leistungen erbracht werden dürfen: Neben der Beratung gilt dies für die 
Vermittlung, die Potenzialanalyse sowie die Förderung aus dem Vermittlungsbudget, die 
Förderung von Maßnahmen der Aktivierung und beruflichen Eingliederung sowie die 
Finanzierung von Basissprachkursen. 
 
Diese Regelung ist zu begrüßen. Jedoch wäre sie verzichtbar, wenn die Wartefrist 
beim Arbeitsmarktzugang abgeschafft würde. Abzulehnen ist der Auschluss von 
Personen, bei denen kein „rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist“, unter anderem Personen aus den so genannten sicheren Herkunftsstaaten.  
 

 Wie die Arbeitsagenturen in die Lage versetzt werden sollen, die „Bleibeperspektive 
von Ausländerinnen und Ausländern mit Aufenthaltsgestattung zu beurteilen“, bleibt 
dabei unklar. 

 Ebenso unklar bleibt, warum die Förderung von Basissprachkursen durch die 
Bundesagentur für Arbeit auf Maßnahmen beschränkt werden soll, die bis Ende 
2015 begonnen haben müssen. 

 Dringend erforderlich ist darüber hinaus eine Öffnung der Leistungen der 
Ausbildungsförderung und berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (etwa 
Assistierte Ausbildung, Überbetriebliche Ausbildung, Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen, Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsbegleitende Hilfen, 
BAföG u. a.). Diese für eine gelingende Berufsintegration entscheidenden 
Instrumente sind auch nach der jetzigen Planung weiterhin für faktisch alle 
Personen mit Aufenthaltsgestattung ausgeschlossen. Personen mit einer Duldung 
haben nur auf einige Leistungen und in der Regel erst nach einer Wartefrist einen 
Zugang. Dieser Ausschluss ist aus integrationspolitischen Gründen nicht 
nachvollziehbar. 
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Zu Art. 11: Änderung des SGB V 
 
Gesundheitskarte im AsylbLG: 
Der Landesfürst entscheidet (§ 264 Abs. 1 SGB V-E). 
 
Die Einführung einer Gesundheitskarte für Grundleistungsberechtigte nach dem AsylbLG 
wird künftig vom Willen der jeweiligen Landeregierung abhängen: Wenn das Land eine 
entsprechende Vereinbarung mit den Krankenkassen abschließen will, darf letztere sich 
nicht verweigern.  
 
Diese Regelung ist abzulehnen, vielmehr sollte eine Eingliederung der 
Leistungsberechtigten in die Krankenversicherungspflicht des SGB V erfolgen.  
 

 Die vorgesehene Regelung ist keine materielle Verbesserung gegenüber der 
geltenden Rechtslage, nach der bereits Vereinbarungen nach § 264 Abs. 1 SGB V 
möglich sind und auch umgesetzt werden. Die Gesetzesänderung wird weiterhin 
nur in denjenigen Bundesländern Auswirkungen haben, die sich politisch für die 
Einführung der Gesundheitskarte entscheiden. 

 Die Pflicht zur Kennzeichnung des leistungsberechtigten Personenkreises gem. § 4 
und 6 AsylbLG führt sogar zu Verschlechterungen gegenüber der jetzigen Praxis in 
Bremen, Hamburg und künftig NRW. 

 Die ausdrückliche Beschränkung auf die eingeschränkten Leistungen gem. § 4 / 6 
AsylbLG führt zu einer Verschlechterung gegenüber der jetzigen Praxis in Bremen, 
Hamburg und künftig NRW. In diesen Ländern ist durch die Ausgabe der 
Gesundheitskarte faktisch eine weitgehende Gleichstellung bezüglich des 
Leistungsanspruchs erreicht worden. Völlig unklar bleibt, wie die 
Leistungseinschränkung rein praktisch durch Ärzt*innen bzw. Krankenkassen 
umgesetzt werden soll. 

 Unabhängig davon ist der eingeschränkte Anspruch der Gesundheitsversorgung 
nach § 4 / 6 AsylbLG wohl verfassungswidrig (Verstoß gegen Art. 1 i V. m. Art. 20 
GG), vermutlich völkerrechtswidrig (Verstoß gegen Art. 12 UN-Sozialpakt) und 
unzweifelhaft europarechtswidrig (Verstoß gegen Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie 
2013/33/EU). Der vorliegende Gesetzentwurf sieht hier keine Verbesserungen vor. 

 Auf den Antrag der Fraktion DIE LINKE (Bundestags-Drucksache 18/5370) 
„Medizinische Versorgung für Asylsuchende und Geduldete diskriminierungsfrei 
sichern“ wird verwiesen. 
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Änderung des Beschäftigungsverordnung 
 
Neue Wege: 
Arbeitsmigration aus den Balkanstaaten wird (ein bisschen) erleichtert  
(§ 26 Abs. 2 BeschV-E) 
 
Personen aus Albanien, Montenegro, Mazedonien, Serbien, Bosnien und Kosovo können 
bis Ende 2020 die Zustimmung zu jeder Beschäftigung und damit auch eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG unabhängig von der Qualifikation erhalten –auch 
wenn sie keine Berufsqualifikation entsprechend der "Positivliste" erfüllen. Auch für nicht 
qualifizierte (Helfer-)Tätigkeiten können sie theoretisch künftig eine Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis erhalten. Dies funktioniert jedoch nur unter drei Voraussetzungen: 

1. Sie stellen den Antrag auf Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis aus dem Ausland; d. h. 
sie halten das Visumverfahren ein; 

2. Sie haben innerhalb der letzten 24 Monate keine Leistungen nach dem AsylbLG in 
bezogen. Wenn sie zwischen dem 2. Januar und voraussichtlich dem 31. Oktober 
2015 einen Asylantrag gestellt haben sollten, sich am 1. November 2015 mit 
Aufenthaltsgestattung, Duldung oder als Ausreisepflichtige in Deutschland 
aufhalten und „unverzüglich ausreisen“ soll hiervon eine Ausnahme gemacht 
werden. 

3. Die Bundesagentur für Arbeit muss ihre Zustimmung erteilen – in der Regel inkl. 
Vorrangprüfung und Prüfung der Beschäftigungsbedingungen. Die Zustimmung der 
BA entfällt nur nach den allgemeinen Regelungen (also wenn die normalen 
Voraussetzungen für die Blaue Karte-EU erfüllt sind oder die Person einen 
deutschen Hochschulabschluss besitzt). Die Vorrangprüfung entfällt nur, wenn die 
besonderen Voraussetzungen für die Blaue Karte-EU erfüllt sind, wenn die Person 
einen deutschen Ausbildungsabschluss besitzt, oder es sich um Mangelberufe 
handelt. 

Diese Regelung ist grundsätzlich ausdrücklich zu begrüßen. Allerdings sind 
folgende Punkte zu hinterfragen bzw. zu kritisieren: 

 Ein Status- bzw. Spurwechsel wird auch durch diese Regelung nicht ermöglicht. Es 
wäre sinnvoll, auf die vorherige Ausreise zu verzichten und die Beantragung der 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis im Inland zu ermöglichen, wie dies für 
Staatsangehörige nach § 26 Abs. 1 BeschV auch möglich ist. Das Ziel, alternative 
Wege zum Asylverfahren zu eröffnen, kann ansonsten nicht erreicht werden. 

 Auf die Vorrangprüfung sollte verzichtet und lediglich eine Prüfung der 
Beschäftigungsbedingungen vorgenommen werden. Insbesondere für Personen 
ohne gute Berufsqualifikationen droht diese an sich positive Möglichkeit ansonsten 
leer zu laufen. 

 Auf den Ausschluss von Personen, die in den letzten zwei Jahren Leistungen nach 
dem AsylbLG bezogen haben, sollte verzichtet werden. 

 Zudem stellt sich die Frage, was mit Personen ist, die zwar zwischen dem 2. Januar 
und dem 31. Oktober 2015 einen Asylantrag gestellt haben, sich am 1. November 
2015 aber nicht mehr in Deutschland aufhalten, da sie zuvor bereits 
„freiwillig“ ausgereist sind. Vom Wortlaut her wäre für diese Personen die Regelung 
des § 26 Abs. 2 BeschV nicht eröffnet – was wohl kaum beabsichtigt sein dürfte.   
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 In der Regelung wird nicht auf die Problematik der neu eingeführten Einreisesperre 
gem. § 11 Abs. 7 Nr. 1 AufenthG für als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnte 
Asylantragstellende aus den bisherigen „sicheren Herkunftsstaaten“ eingegangen: 
Personen, deren nach dem 1. Januar 2015 gestellter Asylantrag nun abgelehnt 
worden ist, und die aus Bosnien, Serbien oder Mazedonien stammen, können 
danach seit dem 1. August 2015 eine Einreisesperre erhalten. Gegen 
Staatsangehörige anderer Herkunftsstaaten kann darüber hinaus seit dem 1. 
August 2015 ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gem. § 11 Abs. 6 AufenthG 
verhängt werden, wenn sie die Ausreisefrist verschuldet überschreiten. Die 
Regelung findet insbesondere Anwendung gegenüber Staatsangehörigen der 
Balkan-Staaten.22  Die Öffnungsregelung des § 26 Abs. 2 Satz 4 BeschV-E würde 
somit für diesen Personenkreis in vielen Fällen aufgrund eines Einreise- und 
Aufenthaltsverbots nicht greifen.   

 Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, warum Personen, die im vergangenen Jahr 
einen Asylantrag gestellt hatten, aber ansonsten alle Voraussetzungen erfüllen 
würden, nicht von der Regelung profitieren sollen. 

 

Spurwechsel? 
Keine Spur! 
Die immer lauter eingeforderte Möglichkeit nach einem „Spurwechsel“ – also einer 
aufenthaltsrechtlichen Alternative zum Asylverfahren – kommt im Gesetzentwurf mit keiner 
Silbe vor. Im Gegenteil: Durch die Einführung von Einreisesperren für Personen aus 
sicheren Herkunftsstaaten, die Beschränkung der Ermessensduldung während der 
Ausbildung auf Personen unter 21 Jahren bei gleichzeitigem Ausschluss von Personen 
aus „sicheren Herkunftsstaaten“, das Leerlaufen der gerade eingeführten 
Bleiberechtregelung durch flächendeckende Arbeitsverbote, ist der Spurwechsel sogar 
noch viel schwieriger als zuvor.  
 
Zugleich bleiben bestehende Hürden unangetastet: Ein Wechsel aus der 
Aufenthaltsgestattung oder der Duldung in die Blaue Karte-EU, in eine 
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums, der Ausbildung oder der Beschäftigung 
bleibt gesetzlich ganz überwiegend ausgeschlossen. 
 

Was fehlt I: 
Abschaffung der Vorrangprüfung in § 32 BeschV bereits vor Ablauf von 15 Monaten 

Entgegen ursprünglichen Planungen wird an der Vorrangprüfung für Personen mit 
Aufenthaltsgestattung innerhalb der ersten 15 Monate des Aufenthalts grundsätzlich 
festgehalten.  

                                            
22 Nach Auskunft der Bundesregierung sind durch das BAMF zwischen dem 1. August 2015 und dem 25. 
September 2015 insgesamt 11.681 Entscheidungen über die Verhängung eines Einreiseverbots getroffen 
worden. In den Fällen, in denen die Anhörung bereits stattfand, aber noch kein Bescheid erlassen wurde, 
wurden in diesem Zeitraum 24.813 Anhörungsschreiben durch das BAMF versandt. Betroffen sind 
insbesondere Personen aus den Balkan-Staaten. Eine Folge dieses aufwändigen Verfahrens ist, dass es im 
August nur noch 16.769 Asyl-Entscheidungen gab, das waren 6.000 weniger als im Vormonat. Statt das 
BAMF von zusätzlichen Aufgaben zu entlasten, führen neue Aufgaben dazu, dass das „Kerngeschäft“ noch 
weniger leistbar ist.  
Vgl.: Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Krings auf eine Frage der Abgeordneten Ulla 
Jelpke (LINKE); Deutscher Bundestag, 126. Sitzung, Protokoll vom 30. September, Anlage 28. 
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Ein Festhalten an der Vorrangprüfung ist nicht nachvollziehbar. 

Diese Regelung ist nicht nur bürokratisch und schränkt Arbeitgeber in ihrer 
Entscheidungsfreiheit ein. Sie wirkt sich in vielen Regionen und für viele Personen auch 
faktisch wie ein 15monatiges Arbeitsverbot aus. Damit ist die Vorrangprüfung ein 
entscheidendes Hindernis bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen – und ein 
bürokratischer Anachronismus. Aus diesen Gründen sollte auf die Vorrangprüfung 
verzichtet werden.  

Darüber hinaus konterkariert die Vorrangprüfung das Engagement der Bundesagentur für 
Arbeit im Modellprojekt „Early Intervention“, das eine frühzeitige Arbeitsmarktintegration 
von Menschen im laufenden Asylverfahren fördern soll. 

 

Was fehlt II: 
Zugang zu Ausbildungsförderung, Berufsvorbereitung und BAföG für 
Asylsuchende, Geduldete und Personen mit bestimmten Aufenthaltserlaubnissen 
 
Entscheidend für gelingende Arbeitsmarktteilhabe ist die Förderung einer beruflichen oder 
schulischen Ausbildung. Dennoch besteht aktuell für Personen im Asylverfahren faktisch 
keine Möglichkeit, Leistungen der Ausbildungsförderung nach BAföG bzw. der 
Berufsausbildungsförderung / Berufsvorbereitung in Anspruch zu nehmen. 

Für Personen mit einer Duldung besteht gegenwärtig eine Wartefrist von vier Jahren (die 
ab dem 1. Januar 2016 voraussichtlich auf 15 Monate verkürzt wird) für BAföG und BAB – 
aber ein dauerhafter Ausschluss z. B. von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen. 

Die geplanten Verbesserungen, die zum 1. Januar 2016 in Kraft treten sollen, sind 
unzureichend. Weiterhin sollen Asylsuchende dauerhaft von Leistungen der 
Ausbildungsförderung ausgeschlossen bleiben, für Geduldete soll ein dauerhafter 
Ausschluss von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen beibehalten werden. 

Dieser Ausschluss ist nur als gesetzlich normierte Integrationsverhinderung zu 
bewerten. 

Dringend erforderlich ist daher die Öffnung der Leistungen der Ausbildungsförderung und 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (etwa Assistierte Ausbildung, Überbetriebliche 
Ausbildung, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Berufsausbildungsbeihilfe, 
Ausbildungsbegleitende Hilfen, BAföG u. a.), die deutlich über die zum 1. Januar 2016 
bereits geplanten Erleichterungen hinausgehen.  
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Stellungnahme des Deutschen Städte- und Gemeindbundes zur öffentliche An-
hörung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages zum Entwurf eines 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes  
 
Allgemeines 
 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt grundsätzlich den Entwurf des 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes als ersten Schritt Richtung zur Neuordnung 
der Flüchtlingspolitik. Dieses Gesetz muss jetzt möglichst zeitnah verabschiedet 
werden, damit die dort vorgesehenen Maßnahmen zum 01. November 2015 umge-
setzt werden können. Die Kommunen stoßen aufgrund der weiter ansteigenden Zahl 
von Asylbewerbern und Flüchtlingen bei der Unterbringung, Versorgung und Integra-
tion an ihre Grenzen. Von daher sind über den Gesetzentwurf hinaus weitere Maß-
nahmen notwendig, um den Zuzug nach Deutschland zu begrenzen. Wir erwarten 
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene wirksame Konzepte zur Be-
grenzung der Flüchtlingszahlen. 
 
Die Zahl der Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen müssen von Bund und Ländern 
auf mehr als 200.000 erhöht und dynamisch weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen 
angepasst werden.  
 
Wir erwarten, dass sich der Bund dauerhaft, dynamisch und strukturell an den 
Flüchtlingskosten mit einer kostendeckenden Pauschale pro Kopf beteiligen wird und 
die Mittel für die Kommunen auch tatsächlich bei diesen ankommen. Leider konnte 
kein Weg gefunden werden, die Beteiligung des Bundes direkt an die Kommunen 
auszureichen. Von daher sind die Länder aufgefordert, die Finanzmittel an die Kom-
munen weiterzuleiten.   
 
Um mehr sozialen Wohnraum zu schaffen, müssen die Mittel für den sozialen Woh-
nungsbau auf 2 Milliarden Euro aufgestockt werden.  
 
Vereinbart werden sollte auch ein zwischen Bund, Ländern und Kommunen abzu-
stimmendes Konzept für ein Integrationsgesetz. 
 
  

 

 
 

 

Ausschussdrucksache 

 

18(4)404 B

Deutscher Bundestag

Innenausschuss



 2 

 
Zu dem Gesetzentwurf im Einzelnen: 
 
1. Sichere Herkunftsländer 
 

Die Bestimmung der Länder Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Her-
kunftsländer gemäß Art.16a Absatz 3 GG wird nachdrücklich unterstützt. 

 
2. Artikel 1  Änderung des Asylverfahrensgesetzes 
 

2.1 Datenübermittlung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge   an 
die Bundesagentur für Arbeit (§8 Abs. 2 S. 2 neu) 
 
Die Regelung, wonach die erhobenen Daten durch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge an die Bundeagentur für Arbeit übermittelt werden dürfen 
ist erforderlich, um eine erfolgreiche aktive Arbeitsmarktpolitik durchführen zu 
können. Von daher wird diese Regelung unterstützt. Sie sollte aber nicht nur 
auf die Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB III beschränkt bleiben, son-
dern auch auf das SGB II erweitert werden, da ein erheblicher Teil der 
Flüchtlinge in die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) fallen wird. 
Von daher müssen auch die Jobcenter frühzeitig die notwendigen Daten für 
ihre Integrationsbemühungen in den Arbeitsmarkt erhalten. Dies gilt entspre-
chend auch für die Leistungsträger nach dem SGB XII.  

 
2.2 Gegenseitige Unterstützung der Bundesländer bei der Aufnahme (§45 

Abs. 2 neu) 
 
Nach unserer Auffassung ist bei der Verteilung der Asylantragsteller und 
Flüchtlinge auf die Bundesländer am Königsteiner Schlüssel festzuhalten. 
Die Neuregelung in § 45 Absatz 2 Asylverfahrensgesetz mit der Möglichkeit, 
dass im Rahmen einer Vereinigung zwei oder mehr Länder vereinbaren kön-
nen, das Asylbegehrende, die von einem Land entsprechend seiner Aufnah-
mequote aufzunehmen sind, von einem anderen Land aufgenommen wer-
den, unterstützen wir. Hierdurch wird die Möglichkeit eröffnet, dass Länder, 
die über Immobilien verfügen, die als Erstaufnahmeeinrichtungen dienen 
können, andere Bundesländer zumindest kurzfristig bei der Erstaufnahme 
unterstützen könnten.  

 
2.3 Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen (§§ 47 ff neu) 

 
Die Erweiterung der Frist, wonach Ausländer, die den Asylantrag bei einer 
Außenstelle des Bundesamtes zu stellen haben verpflichtet sind, zukünftig 
bis zu 6 Monaten in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung 
zu wohnen, wird begrüßt. Der DStGB fordert seit langem, dass Asylbegeh-
rende und Flüchtlinge bis zum Abschluss des Verfahrens in den Erstaufnah-
meeinrichtungen verbleiben sollen und erst nach der Entscheidung über ih-
ren Antrag auf die Kommunen verteilt werden. Da die Verfahren nicht inner-
halb von 3 Monaten abgeschlossen werden, ist die Erweiterung der Frist auf 
6 Monate richtig. Die Reglung wird allerdings dadurch unterlaufen, dass die 
Länder teilweise vor Abschluss des Verfahrens, manchmal auch bereits kon-
kret bei Aufnahme, die Asylbewerber und Flüchtlinge auf die Kommunen ver-
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teilen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder müssen allerdings auch 
über entsprechende Kapazitäten verfügen, um die Aufgabe erfüllen zu kön-
nen Sie müssen dringend ausgebaut werden. Es wäre aus unserer Sicht 
wünschenswert, wenn für den § 47 Asylverfahrensgesetz eine Regelung auf-
genommen würde, wonach die Länder verpflichtet werden, Asylbewerber und 
Flüchtlinge erst nach Abschluss des Verfahrens, soweit dies innerhalb von 6 
Monaten abgeschlossen ist, auf die Kommunen zu verteilen.  
 
Diese Ergänzung gilt auch für die vorgesehenen Neuregelungen in § 47 Ab-
satz 1a sowie § 48 Asylverfahrensgesetz. 

 
2.4 Räumliche Beschränkung (§59 a neu) 

 
Die Neuregelung in § 59 a Absatz 1 zur Fortgeltung der räumlichen Be-
schränkung wird von uns unterstützt.  

 
2.5 Ermächtigung zur vorübergehenden Ausübung von Heilkunde  
 

Die Änderung erscheint uns notwendig. Wir müssen leider feststellen, dass 
die Länder ihren Verpflichtungen, die ärztliche Versorgung von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen nachzukommen, nicht 
mehr flächendeckend gerecht werden oder gerecht werden können. Es wer-
den vielfach Asylbewerber und Flüchtlinge den Kommunen zugewiesen, die 
nicht über eine entsprechende ärztliche Erstuntersuchung verfügen. Die 
Kommunen sehen sich nicht in der Lage, auch unter Einschaltung der Ge-
sundheitsämter, dieses nachzuholen. Von daher ist es richtig, auf Asylbegeh-
rende zurückzugreifen, die über eine abgeschlossene Ausbildung als Arzt 
verfügen. Die Regelung scheint uns insbesondere deshalb vertretbar, weil 
diese nur vorübergehend zur Ausübung von Heilkunde in den Einrichtungen 
ermächtigt werden sollen. Einen Vorteil sehen wir auch darin, dass bei der 
Einbindung von Asylbegehrenden in die ärztliche Versorgung Sprachbarrie-
ren überwunden werden können.  
 

 
3. Art. 2 Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
 

Die Änderungen werden insgesamt von uns unterstützt. Wir halten es für sach-
gerecht, bei vollziehbar Ausreisepflichtigen nur noch gekürzte Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz zu gewähren. Dies steht unseres Erachtens 
auch nicht im Widerspruch zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Hier geht es um einen Personenkreis, der nicht dauerhaft 
in Deutschland bleiben soll, sondern nach der geltenden Rechtslage zur Ausrei-
se verpflichtet ist. Für diesen Personenkreis können nicht die gleichen Anforde-
rungen an die Höhe des Existenzminimums gelegt werden. Unterstützt wird ins-
besondere auch die Begrenzung der Vorauszahlung von Geldleistungen auf 
höchstens einen Monat. Gerade bei größeren Bedarfsgemeinschaften wird an-
sonsten ein Geldbetrag erreicht, der einen Anreiz zur Einreise bieten könnte.  

 



 4 

4. Artikel 3 Änderung des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit 
und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - 
AufenthG) 

 
4.1.  Sprachförderung (§45 a neu) 

 
Die Neuregelung in § 45 a zur berufsbezogenen Sprachförderung wird un-
ter-stützt. Der bedarfsgerechte Erwerb der deutschen Berufssprache ist 
Grundvoraussetzung für die Arbeitsmarktintegration. Dies setzt aber, wie 
die Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II in Verbindung mit dem 
SGB III voraus, dass entsprechende Finanzmittel für die Kurse bereit ste-
hen. Von daher wird es im Wesentlichen darauf ankommen, die Sprachkur-
se finanziell zu unterfüttern, so dass zumindest Theoretisch die Möglichkeit 
besteht, dass jeder in Frage kommende Asylbewerber und Flüchtling auch 
einen berufsbezogenen Deutsch-sprachkurs zugewiesen bekommt.  
 
Im Übrigen halten wir es für erforderlich, diese Maßnahmen in einem ge-
sonderten Integrationsgesetz zu regeln. Wir gehen davon aus, dass ein 
Großteil der jetzt nach Deutschland kommenden Asylbewerber und Flücht-
linge längerfristig, wenn nicht dauerhaft in Deutschland bleiben wird. Von 
daher muss für diesen Personenkreis ein umfassendes Integrationskonzept 
erarbeitet werden, dass auf dem Grundsatz des „Förderns und Forderns“ 
und auf einer konkreten Integrationsvereinbarung (Integrationsvertag) zwi-
schen dem Asylbewerber/Flüchtling und dem deutschen Staat beruht. Ein 
Baustein dieses Integrationskonzeptes ist die Sprachförderung, die aber 
nicht nur für die, die Asylbewerber und Flüchtlinge zur Arbeitsaufnahme 
vorgesehen sein darf, sondern für alle Familienangehörigen. Wir müssen 
hier aus den Fehlern der Vergangenheit in den Integrationsprozessen der 
Zuwanderer lernen. Von daher halten wir die im Aufenthaltsgesetz sowie 
wie im SGB III vorgesehen Regelungen nur für einen ersten Schritt. Nach 
unserer Auffassung müsste kurzfristig eine Arbeitsgruppe aus Bund, Län-
dern und Kommunen unter Beteiligung von Gewerkschaften und Wirtschaft 
die Grundlagen für ein von uns gefordertes Integrationskonzept erarbeiten. 
 

4.2. Androhung der Abschiebung (§59 Abs. 1 neu) 
 
Die Ausländerbehörden berichten uns von den unterschiedlichsten Schwie-
rigkeiten bei der Rückführung von Ausländern. Ein Hinderungsgrund ist in 
der Tat die Praxis einiger Bundesländer, nach Ablauf der freiwilligen Aus-
reisefrist dem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer zusätzlich zur Ab-
schiebungsandrohung den Termin der Rückführung mitzuteilen. Wir halten 
es für richtig, hierauf zukünftig zu verzichten. Zur wirksamen Durchsetzung 
von vollziehbaren Rückkehrentscheidungen  muss nach unserer Auffas-
sung ein Rückführungsmanagement von Bund und Ländern eingeführt wer-
den.  

 
5.  Artikel 4 Änderung des Bundesmeldegesetzes 

 
Die zu § 27 Absatz 3 des Bundesmeldegesetzes vorgesehene Anfügung der 
neuen Sätze 2 bis 4 mit der Ausführung der Meldepflicht in Listenform könnte ei-
ne Verfahrensvereinfachung darstellen. Allerdings muss aus praktischer Sicht 
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darauf verwiesen werden, dass die für die Erfassung von Personen in den Auf-
nahmeeinrichtungen zuständige Stellen selbst im Regelfall keine gesicherten Er-
kenntnisse oder Unterlagen zu den melderechtlich relevanten Informationen der 
Flüchtlinge haben, die zudem auch nicht regelmäßig über Reisepässe, Perso-
nalausweise etc. verfügen. Eine Listenmeldung würde daher nur einen Sinn ma-
chen, wenn die Informationen in dieser Liste zuvor durch das Land registriert 
würden. Diese Pflicht kann nicht auf kommunale Mitarbeiter in den Aufnahmeein-
richtungen übergewälzt werden. 
 

6. Artikel 5 Änderung des Bundesfreiwilligendienstes  
 

Wir begrüßen die Ausweitung des Bundesfreiwilligendienstes um bis zu 10.000 
Stellen. Dies entspricht einer Forderung des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes. Der Ausbau des Bundesfreiwilligendienstes ist ein Signal für die Unter-
stützung des Ehrenamtes bei der Flüchtlingshilfe und auch eine Chance für ei-
nen Teil der Flüchtlinge selbst, die auf diese Weise schnell eine neue Aufgabe 
übernehmen können.  

 
7. Artikel 6 Änderung des Baugesetzbuchs 

 
Die geplanten Änderungen des BauGB werden vom DStGB begrüßt. Sie greifen 
weitestgehend Forderungen des DStGB auf. Änderungsbedarf sehen wir aller-
dings in folgenden Punkten: 

 
a. Zu § 246 Abs. 14 BauGB-E: Diese Vorschrift sieht vor, dass zeitlich befris-

tet für Aufnahmeeinrichtungen und für Gemeinschaftsunterkünfte nach dem 
Asylverfahrensgesetz von den Vorschriften des BauGB in dem erforderli-
chen Umfang abgewichen werden kann. In Anlehnung an § 37 Abs. 2 S. 2 
BauGB soll an die Stelle eines Einvernehmens die Anhörung der Gemeinde 
treten. Der DStGB lehnt diese Einschränkung der kommunalen Beteili-
gungsrechte ab. Es ist dringend geboten, an der geübten Praxis einer 
kommunalen Beteiligung bei Standortentscheidungen festzuhalten. Mit Blick 
auf die derzeitige Dringlichkeit der Vorhaben ist aus kommunaler Sicht auch 
keine Zeitverzögerung zu befürchten, da die Gemeinden die Situation „vor 
Ort“ am besten einschätzen können. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass 
derartige befristete Vorschriften auch ins Dauerrecht überführt werden 
könnten. Dies wäre nicht hinnehmbar. Mögliche Konflikte zwischen Land, 
Landkreisen und Gemeinden über geeignete Standorte müssen weiterhin 
im Dialog gelöst werden und dürfen den Gemeinden nicht aufoktroyiert 
werden. Die vorgesehene gemeindliche Anhörung greift daher zu kurz. 

 
b. Zu § 246 Abs. 16 BauGB-E: Die in § 18 Abs. 3 BNatSchG vorgesehene 

Fristenregelung der Nichtäußerung von einem Monat wird kaum praktische 
Vorteile erzeugen, weil 1 Monat gerade in dringenden Fällen viel zu lang ist 
und es bei einer Äußerung der zuständigen Landschaftsbehörde auch zum 
Versuch einer Einigung kommen muss („Benehmensherstellung“). Weitere 
verfahrensmäßige Zeitfaktoren wie Artenschutzuntersuchung und Festset-
zungen des Landschaftsplans (Beteiligung Landschaftsbeirat) als Satzung 
im Sinne von § 29 Abs. 2 BauGB bleiben ohnehin bestehen und sind die ei-
gentlichen Zeitfaktoren in diesem Rechtsbereich. Die Regelung muss daher 
gestrichen werden. 
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c. Aus Sicht des DStGB sollte schließlich auch eine Erweiterung der Vor-

kaufsgründe des § 24 BauGB geprüft werden. Wir haben verschiedentli-
che Fälle vorgetragen bekommen, in denen nicht die planungsrechtliche 
Zulässigkeit, sondern die Beschaffung der benötigten Grundstücksflächen 
im Außenbereich das Problem war. Das Vorkaufsrecht hilft dort derzeit nur 
für den Bau von Wohnungen, nicht aber zum Beispiel für mobile Unterkünf-
te, wie sie ja auch vom geplanten § 246 Abs. 13 privilegiert werden sollen. 
Deshalb sollte das Vorkaufsrecht auf Flächen für Aufnahmeeinrichtungen, 
Gemeinschaftsunterkünfte und sonstige Unterkünfte erweitert werden. 

 
8. Artikel 7 Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung  

 
Die vorgesehene Änderung des § 52 Nummer 2 Satz 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung begrüßen wir. Eine Zuständigkeitskonzentration nach dem Landesrecht 
für den Herkunftsstaat stellt eine Effizienzsteigerung dar. Aus unserer Sicht hal-
ten wir es für sinnvoll, die Gerichtsverfahren zu „Asylfragen“ generell zu konzent-
rieren und zu straffen. Alle Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Asyl- und 
Flüchtlingsfragen sollten bei den Verwaltungsgerichten konzentriert werden. 
Darüber hinaus sollten die Verfahren auf eine Instanz beschränkt werden. 

 
9. Artikel 8 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

 
Hinsichtlich der vorgesehenen Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes 
merken wir an, dass durch diese die vom Bund zugesagte Finanzbeteiligung bei 
der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Höhe von 3 Milliarden Eu-
ro für das Jahr 2016 technisch nur an die Bundesländer fließen können. Dabei 
bleiben allerdings die Kommunen außen vor. Wir erwarten, dass sich der Bund 
dauerhaft, dynamisch und strukturell an den Flüchtlingskosten mit einer kosten-
deckenden Pauschale pro Kopf beteiligen wird und die Mittel für die Kommunen 
auch tatsächlich bei diesen ankommen. Die in der Gesetzesbegründung enthal-
tene Formulierung „In den Fällen, in denen die Kommunen Kostenträger sind, 
geben die Länder die vom Bund erhaltenen Mittel weiter.“ kritisieren wir mit Blick 
darauf, dass unabhängig von der Kostenträgerschaft alle Kommunen kostende-
ckend finanziell entlastet werden müssen, die bei der Unterbringung und Versor-
gung von Flüchtlingen tatsächlich Kosten haben. 

 
10. Artikel 9 Änderung des Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien 
im Wärmebereich 

 
Die vorgesehenen Änderungen des EEWärmeG erleichtern die Unterbringung 
von Flüchtlingen und greifen Forderungen des DStGB auf. Die geplanten Rege-
lungen betreffen sowohl die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehren-
den in zeitlich befristet errichteten Unterkünften (Zelte, Container etc.) sowie 
auch die Änderung, Erweiterung, den Ausbau und die Nachrüstung bereits be-
stehender Gebäude. Positiv ist zudem die in beiden Regelungen vorgesehene 
„Härtefallklausel“, die im Einzelfall eine zügige Bereitstellung von Unterkünften 
unterstützen kann.  
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11. Artikel 10 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
 
Die Änderungen sind grundsätzlich zu unterstützen. Es ist richtig, bei den Men-
schen mit Bleibeperspektive frühzeitig mit den Eingliederungsmaßnahmen in Ar-
beit zu beginnen. Dies setzt aber voraus, dass z.B. die Jobcenter über ein aus-
reichendes Verwaltungs- und Eingliederungsbudget verfügen.  

 
12.  Artikel 11 Änderung des Fünften Sozialgesetzbuchs  

 
Die Kommunen sind durch die teilweise extrem hohen Krankenkosten belastet. 
Die vielfach im Bürgerkrieg oder auf den Fluchtwegen erlittenen Verletzungen er-
fordern eine nachhaltige, andauernde und oft sehr kostspielige medizinische 
Versorgung. Die Kommunen erwarten, dass Bund und Länder die mit der ge-
sundheitlichen Versorgung verbundenen Kosten vollinhaltlich erstatten. Die vor-
gesehene Einführung der Gesundheitskarte erfüllt diese Forderung nicht, son-
dern soll nur eine einfachere Möglichkeit der Abrechnung eröffnen. Rückmeldun-
gen haben ergeben, dass die von den Kommunen zu zahlenden Bearbeitungs-
gebühren über den entsprechenden Zahlungen für SGB XII-Empfänger liegen.    

 



 

 
DEUTSCHER  LANDKREISTAG  -  DER  KOMMUNALE  SPITZENVERBAND  repräsentiert 

 73% der Aufgabenträger     68% der Bevölkerung     96% der Fläche DEUTSCHLANDS 
 58,6 Mrd. € Haushaltsvolumen     23,6 Mrd. € Ausgaben für soziale Leistungen 

 
 
 
 
 

Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung im Innenausschuss des Deutschen 
Bundestags zum Entwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD für ein 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz und zu weiteren Vorlagen 
 
Sehr geehrter Herr Heveling, 
 
der Deutsche Landkreistag bedankt sich für die Einladung zu der o. g. Anhörung und macht 
sehr gerne von der Möglichkeit Gebrauch, dazu ergänzend eine schriftliche Stellungnahme 
abzugeben. Wir konzentrieren uns dabei auf den von den Regierungsfraktionen vorgelegten 
Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes. 
 
Zusammenfassung 
 
Zu den einzelnen Teilen des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes ist aus Sicht des 
Deutschen Landkreistages vor allem das Folgende zu bemerken: 
 

Asylgesetz 

 Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Erweiterung der Liste der sicheren 
Herkunftsstaaten, die Verlängerung der Höchstaufenthaltsdauer in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen, insbesondere für Antragssteller aus sicheren 
Herkunftsstaaten, sowie die Maßnahmen zur Beschleunigung der Rückführungen.  

 Der Deutsche Landkreistag kritisiert, dass der Bundesgesetzgeber darauf verzichtet, 
die Länder zu verpflichten, Asylbewerber und Flüchtlinge tatsächlich für die 
höchstzulässige Dauer in Erstaufnahmeeinrichtungen unterzubringen. Insbesondere 
für Asylbewerber und Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten muss vermieden 
werden, dass sie vorzeitig auf die Kommunen verteilt werden.  

 Der Deutsche Landkreistag bedauert des Weiteren, dass der im ursprünglichen 
Entwurf noch enthaltene Vorschlag für eine Regelung zu „Verfahren bei der Einreise 
auf dem Landwege“ wieder gestrichen wurde. Wir sehen in einem solchen 
besonderen Verfahren an der Grenze einen wichtigen Beitrag, um für Asylbewerber 
aus sicheren Herkunftsstaaten schnell Klarheit über ihren Status zu schaffen, und 
hatten unsererseits eine entsprechende Regelung vorgeschlagen.  
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10785 Berlin 
 
Tel.: 0 30 / 59 00 97 – 3 21 
Fax: 0 30 / 59 00 97 – 4 00 
 
E-Mail:  Klaus.Ritgen 
 @Landkreistag.de 
 
AZ: II/21 
 
Datum:  8.10.2015 
 
 

Vorsitzenden des Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages 
Herrn Ansgar Heveling, MdB 
 
Nur per Mail an: innenausschuss@bundestag.de  
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Asylbewerberleistungsgesetz 

 Der Deutsche Landkreistag begrüßt die im Asylbewerberleistungsgesetz 
vorgesehenen Leistungskürzungen und die Änderungen hinsichtlich des Vorrangs 
des Sachleistungsprinzips in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Einführung einer 
Gesundheitskarte kann dazu beitragen, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen. 
Sicherzustellen ist, dass über sie nur die beschränkten Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz abgerechnet werden können.  

Aufenthaltsgesetz 

 Der Deutsche Landkreistag begrüßt, dass der Termin der Abschiebung den 
Betroffenen künftig kraft Bundesrecht nicht mehr im Voraus mitgeteilt werden darf. 
Darin sehen wir einen ersten Schritt zur dringend erforderlichen Effektuierung des 
Verfahrens zur Rückführung von Ausländern, deren Asylantrag abgelehnt wurde. 
Deshalb begrüßen wir es auch, dass die Frist für eine Aussetzung der 
Abschiebung aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen auf drei Monate 
verkürzt wird.  

 Der Deutsche Landkreistag kritisiert, dass die Aussetzung der Abschiebung 
entgegen dem ersten Entwurf nun doch nicht davon abhängig gemacht werden soll, 
dass der Ausländer die Gründe für die Unmöglichkeit der Abschiebung nicht zu 
vertreten hat. 

 Der Deutsche Landkreistag begrüßt, dass Asylsuchende mit Bleibeperspektive 
frühzeitig von Integrationsmaßnahmen des Bundes profitieren können. Das gilt 
insbesondere mit Blick auf die Öffnung der Integrationskurse für diesen 
Personenkreis. Aus Sicht der Landkreise muss mit der Integration von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen mit Bleibeperspektive schon während des laufenden 
Antragsverfahrens begonnen werden. Die Landkreise fördern die Integration der 
Betroffenen daher nach Kräften auch mit eigenen Angeboten. Vor diesem 
Hintergrund kritisiert der Deutsche Landkreistag, dass Asylbewerber und Flüchtlinge 
mit einer Bleibeperspektive nur innerhalb freier Kapazitäten Zugang zu den 
Integrationskursen erhalten sollen. Der Bund ist aufgefordert, die Kurskapazitäten so 
zu erhöhen, dass es keine Engpässe gibt. 

BauGB und weitere Erleichterungen bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften 

 Der Deutsche Landkreistag begrüßt die bauplanungsrechtlichen und weiteren 
Erleichterungen bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften.  

Finanzielle Beteiligung des Bundes 

 Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Bereitschaft des Bundes, sich dauerhaft, 
strukturell und dynamisch an den Kosten der Aufnahme und Unterbringung von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen zu beteiligen. Der Gesetzentwurf sieht eine 
zugunsten der Länder veränderte Umsatzsteuerverteilung vor. Für das Jahr 2016 
stellt der Bund den Ländern aus dem Umsatzsteueraufkommen einen Betrag in Höhe 
von 3,637 Mrd. Euro zur Verfügung. Eine unmittelbare finanzielle Entlastung der 
mit den Unterbringungs- und Integrationskosten stark belasteten Landkreise ist 
damit nicht verbunden.  

 Der Deutsche Landkreistag fordert die Länder daher auf, ihrer 
Finanzierungsvollverantwortung für die Flüchtlinge nachzukommen und ihren 
Kommunen alle diesen entstehenden Kosten auszugleichen.  

Zur weiteren Vertiefung verweisen wir auch auf die als Anlage beigefügte Vorabfassung 
dreier Beiträge aus der aktuellen Ausgabe unserer Verbandszeitschrift „Der Landkreis“ (im 
Erscheinen).  
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Im Einzelnen nehmen wir zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung:  

I. Asylgesetz (Art. 1 des Gesetzentwurfs) 

Entgegen einem zunächst bekannt gewordenen Entwurf verzichtet der Entwurf des 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes auf die Umsetzung der sog. EU-Aufnahmerichtlinie 
(Richtlinie 2013/33/EU) und der EU-Asylverfahrensrichtlinie (Richtlinie 2013/32/EU). Das hat 
zur Folge, dass sich der Entwurf auf einige wenige Änderungen am künftig als „Asylgesetz“ 
bezeichneten Asylverfahrensgesetz beschränkt.  

Der Verzicht auf die Umsetzung der Richtlinien ist prinzipiell zu begrüßen, zumal 
insbesondere die Aufnahmerichtlinie zu Standarderhöhungen geführt hätte, die in der 
aktuellen Situation nicht angebracht erscheinen. Bedauerlich ist allerdings, dass auch auf die 
Einführung eines „Verfahrens bei der Einreise auf dem Landwege“ (§ 18b AsylG in der 
Fassung des Entwurfs vom 14.9.2015) sowie auf die Parallelregelung in § 71a ASylG 
(„Verfahren an der Landesgrenze bei Folgeantrag“) verzichtet wurde. Diese Regelungen 
hätten nach Einschätzung des Deutschen Landkreistags zu einer deutlichen 
Verfahrensbeschleunigung beigetragen und wären auch ein wichtiges Signal in Richtung auf 
Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten gewesen. Insofern regen wir an, die 
Vorschriften wieder in den Entwurf aufzunehmen oder sie zeitnah durch ein weiteres Gesetz 
umzusetzen. 

Im Einzelnen: 

- Zu § 12 AsylG-E 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung von § 12 AsylG-E entfällt die Möglichkeit, 
dass Ausländer, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, eigenständig einen 
Asylantrag stellen können. Voraussetzung der Antragstellung soll die Volljährigkeit 
sein. Diesen Vorschlag begrüßen wir.  

- Zu Anlage II (zu § 29a AsylG-E) 

In der Anlage II zu § 29a AsylG-E wird die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um 
Albanien, Kosovo und Montenegro erweitert. Das entspricht einer Forderung des 
Deutschen Landkreistages und wird ausdrücklich begrüßt. 

- Zu §§ 47, 71 AsylG-E 

§ 47 AslyG-E regelt den Aufenthalt von Asylsuchenden in den Erstaufnahme-
einrichtungen der Länder. Er soll um einen neuen Abs. 1a ergänzt werden. Die 
Regelung sieht vor, dass Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat verpflichtet 
sind, längstens bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag und im 
Falle der Ablehnung des Asylantrags bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der 
Abschiebungsandrohung oder –anordnung in der für ihre Aufnahme zuständigen 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Diese Regelung entspricht einer Forderung des 
Deutschen Landkreistags und ist insoweit zu begrüßen. Bedauerlich ist allerdings, 
dass es sich nach wie vor nur um eine Verpflichtung der Asylsuchenden handelt. 
Wünschenswert wäre gewesen, dass der Bundesgesetzgeber die Länder 
verpflichten würden, die Betreffenden entsprechend in Erstaufnahmeeinrichtungen 
unterzubringen. § 47 Abs. 1 Satz 1 soll dahingehend geändert werden, dass für die 
übrigen Asylsuchenden eine Höchstaufenthaltsdauer von nunmehr sechs statt 
bislang drei Monaten zulässig ist. Auch dies wird begrüßt. 

Ferner begrüßen wir, dass auch für Folgeantragsteller eine Wohnverpflichtung in 
der Erstaufnahmeeinrichtung besteht, wenn sie das Bundesgebiet zwischenzeitlich 
verlassen hatten (§ 71 Abs. 2 Satz 2 AsylG-E).  
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- Zu §§ 47, 61 AsylG-E 

Unstimmigkeiten scheinen bei der Wartezeit bis zur Möglichkeit der Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit nach § 61 Abs. 1 AsylVfG zu bestehen. Nach geltender und auch 
nach dem Gesetzentwurf insoweit unveränderter Rechtslage ist vorgesehen, dass 
der Ausländer für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, 
keine Erwerbstätigkeit ausüben darf. Diese Pflicht dauert derzeit nach § 47 Abs. 1 
AsylVfG zwischen sechs Wochen und drei Monaten. Im Gesetzentwurf soll nun aber 
die zeitliche Höchstgrenze auf sechs Monate verlängert werden, was isoliert 
betrachtet richtig ist, um Asylverfahren möglichst im Rahmen der Erstaufnahme 
abzuschließen. Im Kontext mit § 61 Abs. 1 AsylVfG wird damit allerdings die 
Wartezeit bis zur Möglichkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf bis zu sechs 
Monate verlängert. Das dürfte mutmaßlich nicht der Intention des Gesetzgebers 
entsprechen, wurde doch die in § 61 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG vorgesehene Sperrfrist 
vor Ausübung einer Beschäftigung im Bundesgebiet für Asylbewerber erst kürzlich 
von neun auf drei Monaten reduziert. Wir bitten daher um Prüfung. 

In diesem Zusammenhang möchten wir zugleich den Vorschlag erneuern, für 
Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleibeperspektive eine zeitlich begrenzte 
Ausnahme vom Mindestlohn vorzusehen. Für einen Zeitraum von zumindest drei 
Monaten sollte die Beschäftigung von Asylbewerbern auch zu einem Entgelt 
unterhalb des Mindestlohns möglich sein. Um eine missbräuchliche Nutzung zu 
vermeiden, sollte die Ausnahme zeitlich eng befristet sein. So kann dem Umstand 
Rechnung getragen werden, dass Asylbewerber in der Regel noch nicht über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache oder die erforderlichen 
Berufserfahrungen verfügen, und der gewünschte Zugang zum Arbeitsmarkt würde 
erleichtert. 

Zu begrüßen ist, dass Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern während 
des Asylverfahrens (und im Fall einer Duldung) die Ausübung einer Beschäftigung 
nicht gestattet wird.  

Auch die Lockerung des Leiharbeitsverbots wird von uns begrüßt. 

- Zu § 63a Abs. 3 Satz 1 AsylG-E 

Nach § 63a Abs. 3 Satz 1 AsylG-E sind künftig auch die Ausländerbehörden für die 
Ausstellung der erstmals ausdrücklich im Gesetz vorgesehenen „BüMA“ zuständig. 
Diese Regelung führt zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand bei den 
kommunalen Ausländerbehörden.  

- Zu § 90 AsylG-E 

Dass Asylbewerber zur mit ärztlicher Ausbildung in Ausnahmefällen zur 
vorübergehenden Ausübung der Heilkunde ermächtigt werden, wird begrüßt.  

- Zu § 8 Abs. 2 Satz 3 AsylG-E 

§ 8 Abs. 2 Satz 3 AsylG-E enthält eine Ermächtigung für die Nutzung und 
Verarbeitung von Daten ausschließlich zugunsten der Bundesanstalt für Arbeit.  

Hier ist zu kritisieren, dass die alleinige Nennung der Bundesagentur für Arbeit und 
der Aufgaben nach dem SGB III nicht zielführend ist. Nach allen Erfahrungen dauert 
die berufliche Integration deutlich länger als die Asylverfahren. Nach Abschluss des 
Asylverfahrens treten viele der vormaligen Asylbewerber unmittelbar in das SGB II in  

Zuständigkeit der Jobcenter über. Um – soweit die Bemühungen der Bundesagentur 
vor Arbeit zuvor ausnahmsweise nicht schon zu Integrationserfolg am Arbeitsmarkt 
geführt haben – die Arbeit der Jobcenter zu erleichtern, sollte die 
Übermittlungsbefugnis unbedingt auf die Jobcenter ausgeweitet werden. 

Eine sehr einfache Möglichkeit könnte darin bestehen, an die vorgeschlagene 
Änderung einen Halbsatz anzufügen, der lautet „sowie den Landkreisen und 
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kreisfreien Städten in ihrer Funktion als Ausländerbehörde soweit dies zur Erfüllung 
von Aufgaben des Asylgesetzes und des Aufenthaltsgesetzes erforderlich ist, sowie 
den Jobcenter nach § 6d SGB II soweit dies zur Erfüllung von Aufgaben nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erforderlich ist.“ 

II. Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz und im SGB V (Art. 2 und 11 des 
Gesetzentwurfs) 

Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe wichtiger und richtiger Änderungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), die vom Deutschen Landkreistag begrüßt 
werden. Insbesondere ist wesentlich, materielle Anreize für die Zuwanderung von 
Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten soweit wie möglich zu begrenzen bzw. zu 
reduzieren. Insofern unterstützt der Deutsche Landkreistag fast alle der vorgeschlagenen 
Regelungen. 

- Zu § 1a Abs. 2, 3 AsylbLG-E 

Der Gesetzentwurf sieht bei vollziehbar ausreisepflichtigen Leistungsberechtigten 
sowie bei Asylbewerbern, deren Umsiedlung in Abweichung von der 
Regelzuständigkeit nach der Dublin III-Verordnung in einen anderen Mitgliedstaat 
zugestimmt wurde, Leistungen vor, die das physische Existenzminimum (Leistungen 
zur Deckung des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft einschl. Heizung sowie 
Körper- und Gesundheitspflege) gewährleisten. 

Wir halten hier den ursprünglichen Vorschlag des Bundesministeriums des Inneren 
im Erstentwurf für geeigneter, wonach ausschließlich Reisebeihilfen gewährt 
werden sollten. Diese restriktive(re) Ausgestaltung halten wir für richtig, um einerseits 
Ausreisepflichtige zu einem freiwilligen Verlassen des Landes zu bewegen. Dies 
würde die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im 
Wege der Abschiebung adressieren und idealerweise Abschiebungen unnötig 
werden lassen. Andererseits gilt es, Anreizwirkungen für Flüchtlinge ohne 
Bleibeperspektive zu minimieren. Wir bitten daher, vorliegend auch den 
Personenkreis der Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern in den Blick zu 
nehmen. 

- Zu § 3 AsylbLG-E 

Der Deutsche Landkreistag unterstützt des Weiteren, dass in der 
Erstaufnahmeeinrichtung auch der notwendige persönliche Bedarf vorrangig durch 
Sachleistungen gedeckt werden soll. Auch dies greift eine unserer Forderungen auf 
und wird dazu beitragen, materielle Anreize für Personen aus sicheren 
Herkunftsstaaten zu reduzieren. Zu begrüßen ist ferner, dass es im Falle der 
Anschlussunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften im Ermessen der 
Leistungsbehörde – insoweit handelt es sich vielfach um die Landkreise – stehen 
wird, ob sie den persönlichen Bedarf in Form von Sachleistungen gewähren wollen. 

- Zu § 264 SGB V- E 

Zur Umsetzung der Gesundheitsversorgung ist in § 264 Abs. 1 SGB V-E die 
Verpflichtung der Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlung – 
allerdings weiterhin bei Kostentragung der Landkreise – vorgesehen, wenn die 
Krankenkassen vom Landkreis dazu aufgefordert werden. Dabei kann auch die 
Ausgabe einer elektronischen Gesundheitskarte vereinbart werden.  

Im Hinblick auf den Leistungsumfang einer Gesundheitskarte ist wesentlich, dass 
diese – wie im Gesetzentwurf vorgesehen – die Leistungsbeschränkungen und -
ausschlüsse der §§ 4, 6 AsylbLG ausweist und nicht den vollen Leistungsumfang der 
Krankenversicherung gewährt. Damit würden eine Leistungsausweitung und 
ungewünschte materielle Anreize einhergehen, was vom Deutschen Landkreistag 
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abgelehnt würde. Insoweit ist zudem an die Ärzteschaft zu appellieren, sich bei ihren 
Leistungen in eben diesem Rahmen zu bewegen. Mit Blick auf die den 
Krankenkassen von den Landkreisen zu erstattenden Verwaltungskosten sollte 
dieselbe Regelung wie für die Krankenbehandlung von Sozialhilfeempfängern gelten, 
nämlich dass bis zu 5 % der abrechneten Leistungsaufwendungen festgelegt werden 
können (§ 264 Abs. 7 SGB V). Es ist nicht ersichtlich, dass der Verwaltungsaufwand 
vorliegend ein anderer wäre. 

III.  Änderungen im Aufenthaltsgesetz (Art. 3 des Gesetzentwurfs) 

- Zu § 44 AufenthG-E 

Die Neufassung des § 44 Abs. 4 AufenthG-E stellt klar, dass Asylbewerber und 
Geduldete nach § 60a Abs. 2 Satz 3 zu den Integrationskursen im Rahmen 
verfügbarer Kursplätze zugelassen werden können. Es ist zu begrüßen, dass 
Integrationskurse für Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleibeperspektive geöffnet 
werden. Die Beschränkung auf freie Plätze sollte dagegen entfallen, jedenfalls muss 
der Bund dafür Sorge tragen, dass die Kapazitäten der Integrationskurse deutlich 
erhöht werden.  

Zu begrüßen ist, dass Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern der Zugang 
zu den Integrationskursen ausdrücklich verwehrt wird.  

- Zu § 59 AufenthG-E 

In § 59 Abs. 1 AufenthG-E soll ein neuer Satz angefügt werden, aus dem sich ergibt, 
dass nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise der Termin der Abschiebung 
dem Ausländer nicht mehr angekündigt werden darf. Diese Regelung ist sehr zu 
begrüßen. Es ist dringend erforderlich, dass die Länder und Kommunen 
ausreisepflichtige Asylbewerber konsequent abschieben. Insoweit begründet 
insbesondere die Erlasslage in den Ländern erhebliche praktische 
Umsetzungsprobleme. 

- Zu § 60a AufenthG-E 

§ 60a Abs. 1 AufenthG eröffnet den obersten Landesbehörden die Möglichkeit, für 
bestimmte Ausländergruppen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder 
zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik die Abschiebung 
auszusetzen. Bislang konnte die Aussetzung für eine Dauer von sechs Monaten 
erfolgen. Dieser Zeitraum wird nunmehr auf drei Monate begrenzt. Dieser Vorschlag 
wird vom Deutschen Landkreistag ausdrücklich begrüßt.  

Zu kritisieren ist demgegenüber, dass die Aussetzung der Abschiebung entgegen 
dem ersten Entwurf nun doch nicht davon abhängig gemacht werden soll, dass der 
Ausländer die Gründe für die Unmöglichkeit der Abschiebung nicht zu vertreten hat. 

- Zu § 45a AufenthG-E 

Das zwischen BAMF und BA entwickelte Verfahren zur Datenübermittlung zwischen 
Bundesagentur für Arbeit und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bezug auf 
die berufsbezogene Deutschförderung ist unverhältnismäßig aufwendig und zöge 
erhebliche Kosten für die Optionskommunen (zugelassenen kommunalen Träger) 
nach sich. Vor diesem Hintergrund sollte dieses Verfahren keinesfalls von der 
Verordnungsermächtigung im künftigen § 45a Abs. 3 AufenthG-E letzte Alternative 
ohne Zustimmungserfordernis des Bundesrates umfasst werden. Eine 
wirtschaftliche, effektive und einfachere Form der Datenübermittlung – auch 
zugunsten der Bundesagentur für Arbeit – kann und sollte entwickelt werden.  
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Ein kurzfristig beschreitbarer Weg könnte folgendermaßen aussehen: Die 
Verordnungsermächtigung in § 45a AufenthG-E für die erforderliche 
Datenübermittlung zwischen Bundesagentur für Arbeit und Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zu beschränken und an geeigneter Stelle die Befugnis zur 
Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung der erforderlichen Daten für die 
berufsbezogene Deutschförderung zwischen der Ausländerbehörde und den 
kommunalen Jobcentern (zugelassene kommunale Träger nach § 6b SGB II) auf 
Ebene des jeweiligen Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt ausdrücklich zu 
erlauben. Die Ausländerbehörden könnten dann im Rahmen der dort schon 
vorhandenen Kommunikation mit dem BAMF über XAusländer die erforderlichen 
wechselseitigen Informationen für das kommunale Jobcenter austauschen. 

- Zu § 88a Abs. 3 AufenthG-E  

Der Begriff „Träger der Grundsicherung“ im geplanten § 88a Abs. 3 AufenthG-E ist 
ein Oberbegriff in § 6 SGB II, der nicht funktional ausgefüllt ist. Insofern sollte die 
Regelung klar gefasst werden und „Jobcenter nach § 6d SGB II“ verwendet werden. 
Hilfreich wäre, wenn die Datenübermittlung bei Landkreisen und kreisfreien Städten 
auch über die Ausländerbehörde abgewickelt werden können. 

IV.  Änderungen im SGB III (Art. 10 des Gesetzentwurfs) 

Der Deutsche Landkreistag begrüßt des Weiteren die Einfügung einer Sonderregelung zur 
Eingliederung von Ausländern in § 131 SGB III-E, die es dem bezeichneten Personenkreis 
nun auch ermöglicht, in der Wartezeit bis zur grundsätzlichen Möglichkeit, eine 
Erwerbstätigkeit ausüben zu dürfen, bereits an Maßnahmen wie Kompetenzfeststellungen 
oder Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung beim Arbeitgeber 
teilzunehmen.  

Zudem unterstützen wir die vorgesehene Teilnahme an von der Agentur für Arbeit 
geförderten Sprachkursen für Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung besitzen und nicht 
aus einen sicheren Herkunftsstaat stammen, § 421 SGB III-E. 

V.  Änderungen im BauGB (Art. 6 des Gesetzentwurfs) 

Die vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen des § 246 BauGB sind aus Sicht des 
Deutschen Landkreistages zu begrüßen, da sie jedenfalls auf der Ebene des vom Bund 
verantworteten Bauplanungsrechts für Erleichterungen hinsichtlich der Schaffung von 
Aufnahme- und Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber sorgen 
können.  

Wir weisen allerdings darauf hin, dass bei der Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 7 BauNVO rechtlich sichergestellt sein 
muss, dass die Gebiete ihrer Festlegung nach in Bestand bleiben und sich gegebenenfalls 
entwickeln können. Hier könnte an eine gesetzliche Fiktion gedacht werden, die die 
Unterbringung von Flüchtlingen nicht in die Betrachtung zur Faktizität des Baugebietes 
einbezieht. Dies gilt ebenso bei Gewerbegebieten, sodass auch weiterhin ein Ansiedeln 
neuer bzw. die Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe trotz der Unterbringung möglich 
bleibt. 

Als problematisch ist dagegen die bauordnungsrechtliche Situation bei der kurzfristigen 
Schaffung von Aufnahme- und Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in den 
Landkreisen zu bewerten. Insofern fordert der Deutsche Landkreistag die Bundesregierung 
auf, im Austausch mit den hierfür verantwortlichen Ländern darauf hinzuwirken, dass diese 
rechtliche Lösungen für drängende bauordnungsrechtliche Probleme schaffen.  
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Vor Ort geht es aktuell bei der Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber darum, 
Gefahren für deren Leib und Leben abzuwenden. Alle Gebäude, die zu diesem Zweck 
irgendwie nutzbar sind, müssen genutzt werden können. Dabei ist es jedoch unverzichtbar, 
dass für die handelnden Akteure vor Ort eine rechtssichere Handlungsgrundlage für die 
kurzfristige Unterbringung von Flüchtlingen z.B. in Sporthallen und anderen vormals 
anderweitig genutzten Gebäuden geschaffen wird, die über die allgemeinen 
gefahrenabwehrrechtlichen Grundsätze hinausgeht. 

Daher sollte durch die Länder bauordnungsrechtlich ausdrücklich klargestellt werden, dass 
bei einem Rückgriff auf vormals anderweitig genutzte Gebäude zum Zwecke der 
Gefahrenabwehr bei der Flüchtlingsunterbringung einzelne bauordnungsrechtliche 
Bestimmungen dispositiv sind. In formeller Hinsicht sollte für die zeitweise Nutzung von 
Bestandsgebäuden zur Flüchtlingsunterbringung eine Baugenehmigung nicht notwendig 
sein. In materieller Hinsicht sollten im Regelfall lediglich die Vorschriften zum Brandschutz 
und zur Statik geprüft werden.  

VI. Änderungen im EEWärmeG (Artikel 9 des Gesetzentwurfs) 

Die Einfügung einer Sondervorschrift in das EEWärmeG für Gebäude zur Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden wird ausdrücklich begrüßt.  

Kritisch ist allerdings anzumerken, dass die Befreiungsmöglichkeit für Bauherren solcher 
Gebäude gemäß § 9a Abs. 2 EEWärmeG-E davon abhängen soll, ob sich die Schaffung 
einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft durch die Nutzungspflicht nach 
§ 3 Abs. 1 EEWärmeG „erheblich verzögern“ würde. Angesichts der drängenden Probleme 
bei der Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylsuchende ist aus Sicht des 
Deutschen Landkreistages eine weitergehende Befreiungsmöglichkeit für Bauherren 
angezeigt. Daher sollte Voraussetzung für eine Befreiung nicht eine „erhebliche 
Verzögerung“ sein, sondern es sollte bereits genügen, dass das Bauvorhaben „nicht bloß 
unwesentlich“ verzögert wird. Hierdurch würde – ungeachtet der Schwierigkeiten beim 
Umgang mit unbestimmten Rechtsbegriffen – jedenfalls klargestellt, dass im Regelfall bereits 
eine deutlich spürbare Verzögerung eine Befreiung von der Nutzungspflicht nach § 3 Abs. 1 
EEWärmeG rechtfertigt, ohne dass diese Verzögerung „erheblich“ sein müsste.   

Die Ausführungen des Deutschen Städtetages in seiner Stellungnahme teilen wir; allein aus 
Zeitgründen haben wir von einer gemeinsamen kommunalen Stellungnahme abgesehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 

 
 
Dr. Ruge 
(Beigeordneter, DLT) 
 
 
 
 



Gesetzespaket zur Beschleunigung von Asylverfahren
auf den Weg gebracht

Von Dr. Klaus Ritgen, BerlinD
as Bundeskabinett hat am 29.9. 2015
den Entwurf eines Asylverfahrensbe-

schleunigungsgesetzes verabschiedet. Mit
den beschlossenen Maßnahmen will die
Bundesregierung die Herausforderungen
der aktuellen Flüchtlingssituation bewälti-
gen. Das Gesetz soll Bundestag und Bun-
desrat noch im Oktober durchlaufen und
bereits zum 1.11.2015 in Kraft treten. Das
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz
nimmt zahlreiche der vom Deutschen
Landkreistag im Vorfeld erhobenen Forde-
rungen auf, bleibt in mancher Hinsicht
aber auch hinter den Erwartungen zurück.
Positiv zu bewerten ist fraglos die Erweite-
rung der Liste der sicheren Herkunftsstaa-
ten um die Länder Albanien, Kosovo und
Montenegro. Auch die Verlängerung der
Höchstaufenthaltsdauer in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen, die Maßnahmen zur
Beschleunigung von Abschiebungen und
die Kürzungen von Leistungen für be-
stimmte Gruppen von Asylbewerbern und
Flüchtlingen sind zu begrüßen. In anderen
Bereichen gibt es dagegen aus kommu-
naler Sicht einstweilen nur politische Ab-
sichtserklärungen, die erst noch mit Leben
erfüllt werden müssen. Das gilt insbeson-
dere für das dringende kommunale Anlie-
gen, dass nach Möglichkeit nur Flüchtlin-
ge und Asylbewerber mit Bleibeperspekti-
ve zur Unterbringung auf die Landkreise,
Städte und Gemeinden verteilt werden.
Das gilt aber ebenso für die Frage der
Beteiligung des Bundes an den Kosten
der Aufnahme und Unterbringung der
Flüchtlinge und Asylbewerber. Die vom
Bund insoweit zur Verfügung gestellten
Mittel kommen zunächst nur der Länder-
gesamtheit zugute; die Kommunen partizi-
pieren nicht unmittelbar davon, obwohl sie
einen wesentlichen Teil der Lasten zu tra-
gen haben. Auffällig ist auch, dass die fi-
nale Fassung des Entwurfs des Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetzes einige
der zunächst von der Bundesregierung
zur Verschärfung des Asylverfahrens un-
terbreiteten Vorschläge nicht mehr enthält.

I. Die finanzielle Beteiligung des
Bundes

DerBund hatte sich bereits AnfangDezem-
ber 2014 angesichts seinerzeit bereits

deutlich steigender Asylbewerberzahlen
zu einer finanziellen Entlastung von Län-
dern und Kommunen bereit erklärt. In
Bund-Länder-Gesprächen wurde verein-
bart, dass der Bund den Ländern für das
Jahr 2015 und – sollte der Zustrom von
Asylbewerbern und Flüchtlingen unverän-
dert anhalten – auch für das Jahr 2016
einen Betrag in Höhe von jeweils 500Mio. €
zur Verfügung stellt. Zur rechtstechnischen
Umsetzung der Entlastungszusage des
Bundes wurde der in § 1 Satz 5 FAG
zugunsten des Bundes normierte Festbe-
trag am Aufkommen der Umsatzsteuer im
Juni durch das Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetz für die beiden Jahre um die
genannte Summe reduziert.1 Im Zuge der
Besprechung der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und -chefs der Län-
der am 18.6.2015 wurde beschlossen, die
für 2016 bereits vereinbarte Hilfe in Höhe
von 500 Mio. € auf 2015 vorzuziehen2;
zugleich wurde angekündigt, dass sich
der Bund ab 2016 strukturell, dauerhaft
und dynamisch an den gesamtstaatlichen
Kosten der Aufnahme und Unterbringung
der Asylbewerber und Flüchtlinge beteilige.
Auf dem sog. „Flüchtlingsgipfel“ vom
24.9.2015 erklärte der Bund schließlich,
diese Finanzhilfen um eine weitere Milliarde
Euro, somit also auf insgesamt 2 Mrd. € für
das Jahr 2015 zu erhöhen;3 vor allem aber
verständigten sich der Bund und die Län-
der auf die Ausgestaltung der angekündig-
ten strukturellen, dauerhaften und dynami-
schen Kostenbeteiligung des Bundes.4

Insgesamt entlastet der Bund die Länder
2016 um einen Betrag in Höhe von 3,637
Mrd. €.5 Wie schon für die Entlastung um 2
Mrd. € im laufenden Jahr erfolgt auch die
Entlastung in 2016 durch eine Reduzierung
des in § 1 Satz 5 FAG zugunsten des
Bundes vorgesehen Festbetrages.6 Vor
diesem Hintergrund ist es unzutreffend,
wenn mitunter der Eindruck erweckt wird,
die Länder erhielten für die Dauer des Asyl-
verfahrens je Asylbewerber undMonat eine
Pauschale inHöhe von 670€. Zutreffend ist
vielmehr, dass sich im Rahmen des ver-

tikalen Bund-Länder-Finanzausgleichs der
den Ländern in ihrer Gesamtheit zustehen-
de Anteil am Umsatzsteueraufkommen zu-
lasten des Bundes erhöht. Für die horizon-
tale Verteilung dieser Mittel unter den Län-
dern gilt im Übrigen ein anderer Schlüssel
als für die Verteilung der Flüchtlinge. Wäh-
renddie Flüchtlinge nachdemKönigsteiner
Schlüssel verteilt werden, liegt der Vertei-
lung des Länderanteils am Umsatzsteuer-
aufkommen ein Schlüssel zugrunde, der zu
mindestens 75 % auf die Einwohnerzahl,
im Übrigen auf die Finanzkraft abstellt.7

Demgegenüber berechnet sich der König-
steiner Schlüssel zu einem Drittel aus der
Bevölkerungszahl und zu zwei Dritteln aus
dem Steueraufkommen der Länder.8

Die beschriebene Regelungstechnik hat
zur Folge, dass die Landkreise nicht un-
mittelbar von den durch den Bund zur
Verfügung gestellten Finanzmitteln profitie-

Politik

1 Art. 3 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen
finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung
von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und
Unterbringung von Asylbewerbern (Kommunalinves-
titionsförderungsgesetz) vom 24.6.2015, BGBl. I,
974; dazu Henneke in diesem Heft, (632).

2 Vgl. dazu den Entwurf eines Gesetzes zur schnelle-
ren Entlastung der Länder und Kommunen bei der
Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
(Entlastungsbeschleunigungsgesetz), BT-Drs. 18/
6172.

3 Dementsprechend soll durch Art. 8 des Asylverfah-
rensbeschleunigungsgesetzes der für das Jahr
2015 in § 1 Satz 5 FAG vorgesehene Festbetrag,
der bereits durch das Kommunalinvesti-
tionsförderungsgesetz und durch das Entlastungs-
beschleunigungsgesetz zulasten des Bundes und
zugunsten der Länder um eine Summe von 1 Mrd.
€ reduziert wurde, erneut um 1 Mrd. € gesenkt wer-
den.

4 BT-Drs. 18/6185, S. 80.

5 Dazu Henneke in diesem Heft, 632 (633 f.).

6 Dazu Henneke in diesem Heft, 632 (633 f.).

7 Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG, § 5 Maßstäbegesetz,
§ 2 Abs. 1 FAG; vgl. dazu im Einzelnen Henneke, in
: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.),
Grundgesetz, Kommentar, Art. 107 Rn. 38 ff.

8 Der Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2015 ist
veröffentlicht in BAnzAT vom 10.12.2014 B 3. Zum
Vergleich: Der Anteil Bayerns an dem den Ländern
zugewiesenen Teil des Umsatzsteueraufkommens
betrug im Jahr 2014 13,4 %, nach dem Königstei-
ner Schlüssel hatte Bayern im Jahr 2014 15,33 %
der Asylbewerber aufzunehmen. Für Nordrhein-
Westfalen ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von
19,23 %, dem nach dem Königsteiner Schlüssel
21,21 % der Asylbewerber gegenüberstehen. Für
Brandenburg liegen diese Werte bei 4,1 bzw.
3,06 %.
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ren. Es bleibt vielmehr den Ländern über-
lassen, die Gelder an die Kommunen wei-
terzureichen. Eine Rechtspflicht der Län-
der dazu gibt es nicht. Es ist allerdings Teil
der Bund-Länder-Verständigung gewe-
sen, dass die Länder die vom Bund erhal-
tenen Mittel an die Kommunen weiterge-
ben, wenn und soweit diese imHinblick auf
die Aufnahme und Unterbringung der Asyl-
bewerber und Flüchtlinge nach Maßgabe
des jeweiligen Landesrechts Kostenträger
sind.9

Zu den Finanzhilfen des Bundes zählt auch
eine Änderung des Entflechtungsgeset-
zes, wonach die den Ländern für den Be-
reich „Wohnraumförderung“ zuzuweisen-
den Kompensationsmittel für 2016 bis
2019 jeweils um 500Mio. € erhöht werden.
Auch insoweit gibt es eine Zusage der
Länder, diese Mittel zweckgebunden für
den sozialen Wohnungsbau zu verwen-
den.10

II. Beschleunigung des Asylverfah-
rens und der Rückführung von
abgelehnten Asylbewerbern

Wer in Deutschland als politisch Verfolgter
oder (Bürger-)Kriegsflüchtling einen Asyl-
antrag stellt, hat für die gesamte Dauer des
Verfahrens und – wenn im Falle einer Ver-
sagung der Anerkennung eine sofortige
Rückführung nicht möglich ist – auch dar-
über hinaus Anspruch auf Leistungen nach
demAsylbewerberleistungsgesetz.11Allein
die Aussicht auf diese Leistungen stellt für
vieleMenschen in Ländernwie den Staaten
des Westbalkans, in denen es zwar im
Vergleich zu Deutschland schlechtere Le-
bensbedingungen, aber keinen (Bürger-)
Krieg und keine politische Verfolgung gibt,
zweifellos einen erheblichen Anreiz dar,
hierzulande einen Asylantrag zu stellen
und das Verfahren nach Möglichkeit in
die Länge zu ziehen. Nicht zuletzt mit
dem Ziel, diesen Anreiz zu minimieren,
durchaus aber auch mit Blick auf Asylbe-
werber, die eine begründete Aussicht da-
rauf haben, dass ihrem Antrag stattgege-
ben werden wird, und die daher möglichst
schnell Gewissheit über ihren Status haben
sollen, gehört die Beschleunigung des
Asylverfahrens und die schnellere Rück-
führung abgelehnter Asylbewerber ange-
sichts der aktuellen Flüchtlingssituation zu
den obersten Prioritäten der Bundesregie-
rung. Erreicht werden soll dies insbeson-
dere durch Änderungen im Asylverfahrens-
gesetz – das bei dieser Gelegenheit in
„Asylgesetz“ (AsylG)12 umbenannt wird –

und im Aufenthaltsgesetz.

1) Erweiterung der Liste sicherer

Herkunftsstaaten

Gerade mit Blick auf sog. „Wirtschafts-
flüchtlinge“ aus den Westbalkanstaaten
sieht das Asylverfahrensbeschleunigungs-
gesetz eine Ausdehnung der Liste sicherer
Herkunftsstaaten um die Länder Albanien,

Kosovo und Montenegro vor.13 Die Einstu-
fung als „sicherer Herkunftsstaat“ hat für
Asylantragsteller aus diesen Ländern in
mehrfacher Hinsicht Bedeutung.

• Verfassungsrechtlich wird vermutet,
dass ein Ausländer aus einem solchen
Staat nicht politisch verfolgt wird, so-
lange er nicht Tatsachen vorträgt, die
die Annahme widerlegen (Art. 16a
Abs. 3 Satz 2 GG). Diese im Zuge des
sog. „Asylkompromisses“ Anfang der
1990er-Jahre in das Grundgesetz auf-
genommene Regelung beschränkt die
sich aus der grundrechtlichen Verbür-
gung des Asylrechts in Art. 16a Abs. 1
GG ergebenden verfahrensrechtlichen
Anforderungen und hat zur Folge, dass
der Gesetzgeber die Prüfung der Ver-
folgungssicherheit im Herkunftsstaat
teilweise an sich zieht. Im Wege eines
vom BVerfG zutreffend als „Arbeitstei-

lung“14 zwischen Gesetzgeber, Verwal-

tung und Rechtsprechung bezeichne-
ten Modus beurteilt der Gesetzgeber
auf Grund einer antizipierten Tatsa-

chen- und Beweiswürdigung die asyler-
heblichen Verhältnisse im Herkunfts-
staat abstrakt-generell und für Verwal-
tung und Rechtsprechung bindend,
während diesen lediglich die Prüfung
obliegt, ob die vom Asylbewerber vor-
getragenen Tatsachen entgegen der
gesetzlichen Vermutung die Annahme
begründen, er werde im Herkunftsstaat
politisch verfolgt.15 Das wirkt sich auch
auf den Rechtsschutz aus: Die Vollzie-
hung aufenthaltsbeendender Maßnah-
men gegenüber abgelehnten Asylbe-
werbern aus sicheren Herkunftsstaaten
dürfen durch ein Gericht nur ausgesetzt
werden, wenn ernstliche Zweifel an der
Rechtmäßigkeit der Maßnahme beste-
hen (Art. 16a Abs. 4 Satz 1 GG). Diese
Verfassungsvorschrift, die die Rechts-
schutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG
beschränkt, ermächtigt den Gesetzge-
ber darüber hinaus dazu, den gericht-
lichen Prüfungsumfang einzuschrän-
ken und zu regeln, dass verspätetes
Vorbringen unberücksichtigt bleiben
kann.

• Auf der Ebene des Verfahrensrechts

einschließlich des gerichtlichen Rechts-
schutz hat die Einstufung als sicherer
Herkunftsstaat für Asylsuchende aus
diesen Ländern insbesondere zur Fol-
ge, dass kürzere Fristen gelten: Ein
solcher Asylantrag wird – wenn es
dem Antragsteller nicht gelingt, die ge-
setzliche Vermutung zu widerlegen –

grundsätzlich als „offensichtlich unbe-
gründet“ (§ 29a Abs. 1 AsylG) abge-
lehnt. Die mit der Abschiebungsandro-
hung (§ 34 AsylG) zu setzende Aus-
reisefrist beträgt nur eine Woche statt
30 Tage (§ 36 Abs. 1 AsylG bzw. § 38
Abs. 1 AsylG). Wie bei allen Entschei-
dungen des Bundesamtes fürMigration

und Flüchtlinge ist der Widerspruch
ausgeschlossen (§ 11 AsylG). Gegen
die Abschiebungsanordnung kann der
Betroffene nur innerhalb einer Frist von
einer Woche den Antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung
nach § 80 Abs. 5 VwGO stellen (§ 36
Abs. 3 Satz 1 AsylG). Das Gericht soll
darüber im schriftlichen Verfahren, und
zwar wiederum innerhalb einer Woche
entscheiden. Es darf eine Aussetzung
der Abschiebung nur anordnen, wenn
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-
keit des angegriffenen Verwaltungsak-
tes bestehen (§ 36 Abs. 3, 4 AsylG). Im
Übrigen wird der abgelehnte Antrag-
steller darauf verwiesen, Rechtsschutz
in der Hauptsache von seinem Heimat-
land aus zu suchen. § 36 Abs. 4 AsylG
nimmt damit im Einklang mit Art. 16a
Abs. 4 GG das im Asylgrundrecht wur-
zelndeRecht des Asylbewerbers, bis zu
einer bestandskräftigen Entscheidung
in Deutschland zu bleiben, „ein Stück
weit zurück“.16 Dem liegt das Konzept
zugrunde, den Aufenthalt von Asylbe-
werbern, die offensichtlich nicht poli-
tisch verfolgt sind, in kürzest möglicher
Frist zu beenden, um ihre Rücknahme
durch den Herkunftsstaat zu erleichtern
und um zugleich die – notwendig be-
schränkten – staatlichen Kapazitäten
an sozialer Fürsorge und effektiver
Rechtsgewährung für Personen einset-
zen zu können, deren Asylbegehren
nicht offensichtlich unbegründet ist
und daher längerer Prüfung bedarf.17

• Diese schon nach geltendem Recht
vorgesehenen Maßnahmen zur Verfah-
rensbeschleunigung sollen dadurch ef-
fektuiert werden, dass Ausländer aus
einem sicheren Herkunftsstaat nach

9 Entsprechende Formulierungen finden sich sowohl
in der Begründung zum Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetz (BT-Drs. 18/6185, 3: „Die Länder ha-
ben eine entsprechende Weitergabe der vom Bund
enthaltenen Mittel an die Kommunen zugesagt, so-
fern und soweit die Kommunen Kostenträger bei
der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewer-
bern sind.“) als auch zum Entlastungsbeschleuni-
gungsgesetz (BT-Drs. 18/6172, 2). Zur Zuständig-
keitsverteilung in den einzelnen Bundesländern vgl.
Klaus Ritgen, Aufnahme und Unterbringung von
Flüchtlingen in Deutschland, Der Landkreis 2015, in
diesem Heft, ...

10 BT-Drs. 18/6185, 86.

11 Zum Umfang der Leistungen Ritgen, in diesem Heft,
...

12 Soweit im Folgenden Vorschriften aus dem gelten-
den Asylverfahrensgesetz zitiert werden, die nicht
geändert werden sollen, wird die Abkürzung
„AsylG“ verwendet. Vorschriften, die durch den
vorliegenden Entwurf geändert oder neu eingefügt
werden sollen, werden mit „AsylG-E“ zitiert.

13 Anlage II zu § 29a AsylG. Die Länder Bosnien und
Herzegowina, Mazedonien und Serbien waren be-
reits mit Gesetz vom 31.10.2014 (BGBl I 1649) zu
sicheren Herkunftsstaaten erklärt worden.

14 BVerfGE 94, 115 LS 1. b).

15 Maaßen, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG,
Art. 16a Rn. 83.

16 BVerfGE 94, 166, 190.

17 BVerfGE 94, 166, 208.

Der Landkreis 10/2015628

Politik



§ 47 Abs. 1a AsylG-E verpflichtet sind,
bis zur EntscheidungdesBundesamtes
über den Asylantrag und im Falle der
Ablehnung des Asylantrags als offen-
sichtlich unbegründet bis zur Ausreise
oder bis zum Vollzug der Abschie-
bungsandrohung in der für ihre Aufnah-
me zuständigen (Erst-)Aufnahmeein-

richtung zu wohnen.18 Auf diese Weise
ließe sich insbesondere eine Verteilung
von Asylbewerbern ohne Bleibeper-
spektive auf die Kommunen verhindern,
wie das auch der Deutsche Landkreis-
tag seit Langem fordert. Ihre volle Wirk-
samkeit würde diese Regelung aller-
dings nur entfalten, wenn sie sich nicht
einer Rechtspflicht der Asylbewerber
erschöpfte, sondern auch eine korres-
pondierende Rechtspflicht der Länder
vorsähe, den betreffenden Personen-
kreis entsprechend unterzubringen und
die dafür notwendigen Kapazitäten in
den Erstaufnahmeeinrichtungen bereit-
zuhalten. Eine solche Rechtspflicht gibt
es allerdings nicht. Im Gegenteil: Mut-
maßlich auf Druck der Länder wird in
der „finalen“ Fassung der Entwurfs-
begründung nunmehr sogar ausdrück-
lich betont, dassmit der Vorschrift keine
Rechtspflicht für die Länder verbunden
sei und das diese „im Rahmen ihre
verfügbaren Kapazitäten“ handelten.19

In den ersten vom Bundesministerium
des Innern übermittelten Fassungen
der Entwurfsbegründung fand sich die-
ser Hinweis noch nicht.

• Asylsuchende aus sicheren Herkunfts-
staaten werden konsequenterweise
auch von allen Maßnahmen ausge-
schlossen, durch die die Integration
von Asylsuchenden und Flüchtlingen
mit Bleibeperspektive gefördert werden
soll. So darf ihnen während des Asyl-
verfahrensdieAusübungeinerBeschäf-
tigung nicht gestattet werden (§ 61
Abs. 2 Satz 4 AsylG-E). Das gilt auch
für abgelehnte Asylbewerber aus siche-
ren Herkunftsstaaten, die eine Duldung
besitzen (§ 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 Auf-
enthaltsgesetz in der Entwurfsfassung –
AufenthG-E). Asylbewerbern aus siche-
ren Herkunftsstaaten ist die Teilnahme
an Integrationskursen (§ 44Abs. 4Satz
3 AufenthG-E) ebenso verwehrt wie die
Teilnahme an Maßnahmen der berufs-
bezogenen Deutschsprachförderung
(§ 45a Abs. 2 Satz 4 AufenthG-E). Sie
haben auch keinen Zugang zu den im
SGB III vorgesehenen Maßnahmen zur
frühen Integration in den Arbeitsmarkt
(§§ 131 Satz 2, 421 Abs. 1 Satz 3 SGB
III-E).

• In die finale Fassung des Entwurfs nicht
übernommen wurde bedauerlicher
Weise der im ersten bekannt geworde-
nen Entwurf noch enthaltene Vorschlag
füreineRegelung,dievorgesehenhatte,
u. a. die Asylverfahren von Asylbewer-

bern und Flüchtlingen aus sicherenHer-
kunftsstaaten in besonderen Transitzo-

nen schon an der Grenze endgültig zu
entscheiden. Diesen Vorschlag hatte im
VorfeldauchderDeutscheLandkreistag
unterbreitet.20 Eine solche Regelung ist
nach EU-Recht zulässig und steht im
Einklang mit Art. 43 der Richtlinie 2013/
32/EU. Dem Vernehmen nach bereitet
das Bundesministerium des Innern der-
zeit einen weiteren Gesetzentwurf vor,
mit dem dieses besondere Grenzver-
fahren eingeführt werden soll, dessen
Vorbild das bei der Einreise auf dem
Luftwege bereits praktizierte „Flugha-
fenverfahren“ (§ 18a AsylG) ist. Die ver-
fassungsrechtliche Zulässigkeit des
Flughafenverfahrens hat das BVerfG
festgestellt.21

2) Maßnahmen zur Beschleunigung von

Rückführungen

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzes-
paketes liegt auf der Beschleunigung des
Verfahrens zur Abschiebung von Asylsu-
chenden, deren Antrag bestandskräftig
abgelehnt wurde. Wie bspw. die Zahlen
für das Jahr 2014 belegen, finden solche
Abschiebungen bislang nur zögerlich statt:
Von den 43.620 in 2014 entsprechend
beschiedenen Asylsuchenden waren Mitte
2015 25.522 noch oder schon wieder in
Deutschland aufhältig.22 Demgegenüber
haben lediglich 18.098 Personen das Land
verlassen, wobei unklar ist, in wie vielen
Fällen dem eine freiwillige Rückkehrent-
scheidung oder eine zwangsweise Rück-
führung zugrunde lag.23

Die Ursachen für diesen Missstand sind
weithin bekannt und bspw. im Bericht
der UAG Vollzugsdefizite der vom Bund
und den Ländern am 23.10.2014 einge-
setzten AG Rückführung aufgearbeitet.
Neben einem gesellschaftlich-politischen
Klima, das Abschiebungen jedenfalls bis-
lang überwiegend eher ablehnend gegen-
überstand, und anderen Faktoren, zu de-
nen auch die Überlastung der kommunalen
Ausländerbehörden gehört, sind es nicht
zuletzt landesinterne Vorgaben, die den
Vollzug von Abschiebungen in erheblichem
Maße erschweren oder praktisch unmög-
lich machen. Solange der Bund die Durch-
führung von Abschiebungen nicht in den
Bereich der Bundesexekutive überführt –
was verfassungsrechtlich kaum denkbar
erscheint – sind seine Möglichkeiten zur
Beschleunigung von Abschiebungen da-
her begrenzt.

Dementsprechend bescheiden nehmen
sich auch die nunmehr vorgeschlagenen
Rechtsänderungen aus:

• § 59 Abs. 1 Satz 2 AufenthG-E sieht
vor, dass demAusländer der Termin der
Abschiebung nicht mitgeteilt werden
darf, wenn die Frist zur freiwilligen Aus-
reise abgelaufen ist. Damit soll der Pra-

xis einiger Bundesländer entgegenge-
wirkt werden, nach Ablauf der freiwilli-
gen Ausreisefrist dem vollziehbar
ausreisepflichtigen Ausländer zusätz-
lich zur Abschiebungsandrohung den
Termin der Rückführung mitzuteilen24 –

was einer Einladung gleichkommt, sich
dem zu entziehen.

• § 60a Abs. 1 AufenthG eröffnet den
obersten Landesbehörden die Mög-
lichkeit anzuordnen, für bestimmte
Ausländergruppen aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder
zur Wahrung politischer Interessen der
Bundesrepublik die Abschiebung aus-
zusetzen. Bislang ist dies für eine Dauer
von sechs Monaten zulässig; nach
§ 60a Abs. 1 AufenthG-E wird diese
Frist auf drei Monate verkürzt.

• Nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG ist
die Abschiebung eines Ausländers aus-
zusetzen, solange die Abschiebung aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
unmöglich ist und keine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird. Der erste
vom Bundesministerium des Innern
übermittelte Entwurf des Asylverfah-
rensbeschleunigungsgesetzes sah in-
soweit eine Ergänzung vor, wonach
die Abschiebung zusätzlich davon ab-
hängig gemacht werden sollte, dass
der Ausländer die Gründe für die Un-
möglichkeit der Abschiebung nicht zu
vertreten hat. Diese Regelung ist im
finalen Entwurf entfallen.

• Nach § 23a Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E
soll ein – die Abschiebung ausschlie-
ßender Härtefall – nichtmehr angenom-
men werden können, wenn ein Rück-
führungstermin bereits konkret fest-
steht.

III. Leistungen an Asylbewerber

Asylsuchende, aber auch abgelehnte Asyl-
bewerber, die aufgrund einer Duldung hier
leben oder die vollziehbar ausreisepflichtig
sind, haben derzeit auf der Grundlage des
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
Zugang zu sozialen Leistungen in einem
Umfang, der sich nur graduell von den
Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB
XII unterscheidet. Der Gesetzgeber hat mit

18 Das gilt auch, wenn Anträge als unzulässig (§ 27a
AsylG) abgelehnt werden, weil ein anderer Staat,
z. B. nach der Dublin III-Verordnung, für die Durch-
führung des Asylverfahrens zuständig ist.

19 BT-Drs. 18/6185, 48 zu Nr. 15 (= § 47 AsylG-E).

20 „Asylanträge von Staatsangehörigen sicherer Her-
kunftsländer schon an der Grenze bearbeiten“, Po-
sitionspapier vom 21.8.2015, Der Landkreis 2015,
S. 359 f.

21 BVerfGE 94, 166 ff.

22 Diese Zahlen ergeben sich aus der Antwort der
Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Bun-
destag, BT-Drs. 18/5862, 41.

23 Valide Zahlen dazu sind nach Aussage der Bundes-
regierung nicht verfügbar, ebd., S. 39.

24 BT-Drs. 18/6185, 68 zu § 59 AufenthG-E.
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dieser weitgehenden Gleichstellung einer
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes (BVerfG) Rechnung getragen, das
die bis dahin im Vergleich zu den genann-
ten Sozialleistungen deutlich geringeren
Leistungen nach dem AsylbLG als „evident
unzureichend“ verworfen hatte.25 Das Ge-
richt hat sich dabei von der Erwägung leiten
lassen, dass hinsichtlich der Festlegung
des Existenzminiums „migrationspolitische
Erwägungen“ keine Rolle spielen dürften.26

Es hat damit – vor dem Hintergrund der
zum Zeitpunkt der Entscheidung im Ver-
gleich zu heute und angesichts der Ab-
leitung des Anspruchs auf das physische
und soziokulturelle Existenzminium aus
Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG
vielleicht nachvollziehbar – in Kauf genom-
men, dass allein die Aussicht, solche Leis-
tungen für einen nicht unerheblichen Zeit-
raum in Anspruch nehmen zu können,
auch solche Ausländer zur Stellung eines
Asylantrags motivieren kann, deren Aus-
sicht auf Schutzgewährung in Deutschland
gegen Null tendiert. Für den Gesetzgeber
bedeuten diese klaren Vorgaben des
BVerfG jedenfalls eine deutliche Einengung
seines Gestaltungsspielraums, weshalb
denn auch die mit Blick auf das AsylbLG
vorgeschlagenen Änderungen – soweit es
sich um Leistungskürzungen handelt –

eher graduelle Korrekturen darstellen. Be-
deutsamer dürfte sein, dass das Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz hinsicht-
lich der Leistungen für die Deckung der
notwendigen persönlichen Bedürfnisse
des täglichen Lebens („Taschengeld“) nun-
mehr weitgehend dem Sachleistungsprin-
zip den Vorrang vor dem Geldleistungs-
prinzip einräumt. Damit wird eine erst zum
1.3.2015 wirksam gewordene Rechtsän-
derung,27 die generell dem Geldleistungs-
prinzip den Vorrang eingeräumt hatte, par-
tiell in ihr Gegenteil verkehrt. Da das BVerfG
sich zu dem Verhältnis von Sach- und
Geldleistungen nicht geäußert hat, sind
verfassungsrechtliche Restriktionen hier
nicht zu erwarten. Im Einzelnen ist insbe-
sondere auf folgende Änderungen hinzu-
weisen:

• Ausländer, die vollziehbar ausreise-
pflichtig sind (§ 1 Abs. 1 Nr. 5
AsylbLG), erhalten bis zur ihrer Ausreise
oder der Durchführung ihrer Abschie-
bung nur noch Leistungen zur Deckung
ihres Bedarfs an Ernährung und Unter-
kunft einschließlich Heizung sowie Kör-
per- und Gesundheitspflege, und zwar
in Form von Sachleistungen (§ 1a
Abs. 2 AsylbLG-E). Da § 1a Abs. 2
AsylbLG-E diese Gruppe von abge-
lehnten Asylbewerbern zwar vom An-
wendungsbereich der §§ 2, 3 und 6
AsylbLG, nicht aber von demjenigen
des § 4 AsylbLG ausnimmt, haben sie
weiterhin Anspruch auf Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft und Ge-
burt.

• Für die Dauer der Unterbringung in einer
(Erst-)Aufnahmeeinrichtung soll auch
das sog. Taschengeld als Sachleistung
erbracht werden. An die Stelle von
Sachleistungen können, wenn nach
den Umständen erforderlich, auch Leis-
tungen in Form von Wertgutscheinen,
von anderen vergleichbaren unbaren
Abrechnungen oder von Geldleistun-
gen treten (§ 3 Abs. 1 Sätze 5 – 7
AsylbLG-E). Für die sich an die Unter-
bringung in den (Erst-)Aufnahmeein-
richtungen anschließende Unterbrin-
gung in den Landkreisen, Städten und
Gemeinden hält der AsylbLG-E zwar
am Vorrang des Geldleistungsprinzips
fest. Soweit die Unterbringung aber
auch dort in Gemeinschaftsunterkünf-
ten im Sinne von § 53 AsylG erfolgt,
kann der notwendige persönliche Be-
darf („Taschengeld“) auch durch Sach-
leistungen gedeckt werden (§ 3 Abs. 2
Satz 5 AsylbLG-E).

• Nach § 3 Abs. 6 Satz 3 AsylbLG-E
dürfen Geldleistungen künftig nur für
einen Monat im Voraus erbracht wer-
den. Von dieser Regelung darf durch
Landesrecht nicht abgewichenwerden.
Damit soll einer Praxis begegnet wer-
den, bei der Geldleistungen für mehrere
Monate ausbezahlt wurden und so ein
zusätzlicher Zuzugsanreiz gesetzt wur-
de.28

• Soweit Asylsuchende Gesundheitsleis-
tungen in Anspruch nehmen wollen,
benötigen sie dazu bislang einen von
den zuständigen Behörden – zumeist
den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten – ausgestellten Krankenschein.
§ 264 Abs. 1 Satz 2 ff. SGB V-E schafft
nunmehr die Voraussetzungen dafür,
dass die Krankenkassen – bei voller
Kostenerstattung durch die jeweils für
den Vollzug des AsylbLG zuständige
Kommune – die Krankenbehandlung
übernehmen und insoweit auch eine
Gesundheitskarte ausstellen. Voraus-
setzung dafür ist jeweils eine entspre-
chende Rahmenvereinbarung auf Lan-
desebene, wie sie in Bremen, Hamburg
und seit kurzem auch in Nordrhein-
Westfalen bereits abgeschlossen wur-
de. Auf diese Weise sollen die gesund-
heitliche Versorgung von Asylbewer-
bern erleichtert und die Kommunen
hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes
entlastet werden.29Mit dieser Neurege-
lung geht es dem Gesetzgeber also
nicht darum, leistungsbedingte Zu-
zugsanreize zu beseitigen. Im Gegen-
teil: Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Abrechnung vonGesund-
heitsleistungen über die bei gesetzlich
Versicherten übliche Gesundheitskarte
zu einer Leistungsausweitung führt,
auch wenn die Betroffenen nach wie
vor nur Anspruch auf die – allerdings
nicht im Einzelnen definierten – Leistun-

gen nach §§ 4 und 6 AsylbLG haben.
Um diese Begrenzung deutlich zu ma-
chen, haben die an Asylbewerber ggf.
auszugebendenGesundheitskarten die
Angabe zu enthalten, dass es sich bei
dem Inhaber der Karte um einen Emp-
fänger von Gesundheitsleistungen
nach den genannten Vorschriften han-
delt (§ 291 Abs. 2 SGB V-E).

IV. Maßnahmen zur Integration von
Asylsuchenden mit Bleibe-
perspektive

Nicht zuletzt angesichts vergleichsweise
hoher Schutzquoten30 ist davon auszuge-
hen, dass ein nicht unerheblicher Teil der
derzeit nach Deutschland kommenden
Asylbewerber und Flüchtlinge für einen
längeren Zeitraum im Lande leben werden.
Auch um Fehler der Vergangenheit nicht zu
wiederholen, setzt die Bundesregierung
daher auf eine frühzeitige Integration der
Schutzsuchenden mit Bleibeperspektive.
Insoweit können die Landkreise für sich
in Anspruch nehmen, eine Vorreiterrolle
übernommen zu haben: Integrations-
angebote auch für Asylsuchende – z. B.
Sprachkurse – sind in denLandkreisenweit
verbreitet.31 Für den Bund ist nunmehr
Folgendes vorgesehen:

• Die vomBund finanzierten Integrations-
kurse werden – wenn auch nur im Rah-
men der verfügbaren Kapazitäten – für
Asylsuchende geöffnet, bei denen ein
rechtmäßiger und dauerhafter Aufent-
halt zu erwarten ist (§ 44 Abs. 4 Satz 2
Nr. 1 AufenthG-E). Wie schon erwähnt,
sind Asylsuchende aus sicheren Her-
kunftsstaaten davon ausgenommen.

• Neben den Integrationskursen existiert
seit Langem ein vom Europäischen So-
zialfonds gefördertes Programm zur
berufsbezogenen Sprachförderung.
Diese sog. „ESF-BAMF-Programm“

läuft Ende 2017 aus. Mit der Einführung
einer Verordnungsermächtigung (§ 45a
AufenthG-E) soll die Grundlage für eine
darüber hinausgehende dauerhafte be-
rufsbezogene Sprachförderung gelegt
werden. Auch insoweit sind Asylsu-
chende aus sicheren Herkunftsstaaten
ausgenommen.

• § 61 Abs. 2 Satz 3 AsylVerfG verweist
derzeit noch auf § 40 Abs. 1 Nr. 2 Auf-

25 BVerfGE 132, 134 ff.; auch dazu Ritgen, Der Land-
kreis 2015, in diesem Heft, ...

26 BVerfGE 132, 134, 173

27 Durch Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung
von asylsuchenden und geduldeten Ausländern
vom 23.12.2014, BGBl I, 2439.

28 BT-Drs. 18/6185, 62 zu § 3 Abs. 6 AsylbLG-E.

29 BT-Drs. 18/6185, 84 zu Art. 11 (= § 264 SGB V-E).

30 Nach der Asylgeschäftsstatistik des BAMF für Au-
gust 2015 lag die Schutzquote in den ersten acht
Monaten des laufenden Jahres bei 38,7 %.

31 Vgl. dazu im Einzelnen die Beiträge in Der Landkreis
2015, Heft 5.
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enthG. Daraus folgt, dass Asylsuchen-
de nicht als Leiharbeiter tätig werden
dürfen. Dieser Verweis entfällt in § 61
Abs. 2 Satz 3 AsylG-E. § 32 der eben-
falls neu gefassten Beschäftigungsver-
ordnung sieht vor, dass eine Beschäf-
tigung als Leiharbeiter in Betracht
kommt, soweit keine Vorrangprüfung
seitens der Bundesagentur für Arbeit
notwendig ist. Das Leiharbeitsverbot
für Asylsuchende wird also gelockert.

• Schließlich sollen Personen mit guter
Bleibeperspektive bereits frühzeitig die
für die Eingliederung in den Arbeits-
markt erforderlichen Leistungen der ak-
tiven Arbeitsförderung erhalten können
(§§ 131, 421 SGB III-E).

V. Bauplanungsrechtliche und
weitere Erleichterung im Zusam-
menhang mit der Errichtung von
Flüchtlingsunterkünften

Der erhebliche Zustrom von Asylsuchen-
den und Flüchtlingen macht es unabding-
bar, die Kapazitäten von (Erst-)Aufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunter-
künften schnell und deutlich zu erhöhen.

Das Asylverfahrensbeschleunigungsge-
setz lässt daher durch eine Reihe von
Sonderregelungen in § 246 BauGB zeitlich
befristet Abweichungen von bauplanungs-
rechtlichen Vorgaben und Standards des
BauGB zu. Durch eine Änderung des Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetzes wer-
den Aufnahmeeinrichtungen und Gemein-
schaftsunterkünfte – ebenfalls zeitlich be-
grenzt – von den Vorgaben dieses Geset-
zes ausgenommen. Auch die Schaffung
von Aufnahmeeinrichtungen oder von Ge-
meinschaftsunterkünften mit Containern
wird erleichtert: Die bestehende Ausnah-
meregelung von derzeit zwei Jahren wird
auf Container mit einer geplanten Nut-
zungsdauer von bis zu fünf Jahren er-
streckt. Schließlich wird in die Energieein-
sparverordnung eine Sondervorschrift für
Flüchtlingsunterkünfte eingefügt.

VI. Fazit

Das Asylverfahrensbeschleunigungsge-
setz ist kein Gesetz, durch das der Cha-
rakter des geltenden Asylrechts grundle-
gend geändert würde. Schon die Tatsa-
che, dass im künftig als „Asylgesetz“

bezeichneten Asylverfahrensgesetz nur
wenige, punktuelle Modifikationen vorge-
nommen wurden, belegt dies. Auch die
Leistungskürzungen und die Änderungen
im Modus der Leistungserbringung nach
dem AsylbLG fallen eher moderat aus.
Vergleicht man das Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetz des Jahres 2015,
mit dem auf eine – wie es in der Begrün-
dung zu Recht heißt – „präzedenzlose
Zahl“ von voraussichtlich mindestens
800.000 Asylbewerbern reagiert werden
soll, mit den Maßnahmen, die im Zuge
des sog. Asylkompromisses 1992 im An-
gesicht von nur knapp der Hälfte an
Schutzsuchenden in die Wege geleitet
wurden,32 mag man kaum von einer Re-
form sprechen. Es bleibt daher abzuwar-
ten, ob die jetzt ergriffenen Maßnahmen
ausreichen werden, den Zustrom von Asyl-
suchenden zu begrenzen oder jedenfalls
abzuschwächen. &&

Dr. Klaus Ritgen, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin

Finanzierungsvollverantwortung der Länder für
Flüchtlinge besteht fort – Keine Fallpauschalen des

Bundes für Kommunen

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Einleitung

In den vergangenenWochen ist angesichts
der dramatisch steigenden Flüchtlingszah-
len im zeitlichen Umfeld der Zusammen-
kunft der Bundeskanzlerin mit den Minis-
terpräsidenten der Länder am 24.9.2015
immer wieder – insbesondere auch von
Seiten des Bundes – das Ziel betont wor-
den, die für die Flüchtlingsunterbringung
und -betreuung zuständigen Kommunen,
das sind mit Ausnahme von Nordrhein-
Westfalen die Kreise und kreisfreien Städ-
te1, durch Einsatz von Finanzmitteln des
Bundes strukturell und dauerhaft sowie
unmittelbar zu unterstützen. Von einem
Betrag von 3 Mrd. Euro war insoweit lange
Zeit die Rede. Dazu hätte es allerdings
einer Änderung des Grundgesetzes be-
durft, die mit den Ländern nicht durchzu-
setzen war. Sodann war von Fallpauscha-
len des Bundes die Rede, doch auch diese
sind realiter nicht eingeführt worden.

Betrachtet man den Entwurf des Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetzes in Art. 8
und 12, sind die Antworten ganz eindeutig:

Zum einen gewährt der Bund den Ländern
für 2016 – 2019 jeweils weitere 500 Mio.
Euro sog. Entflechtungsmittel, die einer
investiven Zweckbindung unterliegen und

zur Wohnraumförderung verwendet wer-
den sollen. Zum anderen kommt es erneut
zugunsten der Länder – und nur zugunsten
dieser – zu einer Revision des Umsatz-
steuerbeteiligungsverhältnisses, die es im
Einzelnen darzustellen gilt.

Mit Blick auf die für vier Jahre aufgestock-
ten Entflechtungsmittel ist darauf hinzu-
weisen, dass Art. 143c GG vorsieht, dass
die Entflechtungsmittel 2019 entfallen.
Sollte hier eine Fortgewährung ins Auge
gefasst werden, bedürfte es mithin einer
Verfassungsänderung, die auch mit Blick
auf Art. 125c GG für die Fortsetzung der
Bundesprogramme im Bereich der Ge-
meindeverkehrsfinanzierung nötig ist.

Zu einer Beteiligung des Bundes auf der
Ausgabenseite kommt es dagegen nicht,
es wird also gerade kein neuer Misch-
finanzierungstatbestand begründet. Erst
recht gibt es keineFallpauschalen.Der kom-
munaleBereichgehtalso inArt. 8und12des
Entwurfs des Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetzes komplett leer aus.

B. Fortbestehende Vollfinanzierungs-
pflicht der Länder

Im Verhältnis von Bund und Ländern ein-
schließlich ihrer Kommunen liegt die Voll-
finanzierungspflicht für Flüchtlinge weiter-
hin bei den Ländern und ihren Kommunen.
Innerhalb der Länder ist es Sache des
jeweiligen Landes, für einen Belastungs-
ausgleich ihrer Kommunen zu sorgen. Die-
ser Aufgabe sind die Länder – wie im Früh-
jahr 2015 bereits herausgearbeitet wurde2

– bisher in höchst unterschiedlichemMaße
nachgekommen.

Das Präsidium des Deutschen Landkreis-
tages hat deshalb in seiner letzten Sitzung
am 29./30.9.2015 im Landkreis Kusel die
Ministerpräsidenten der dreizehn Flächen-
länder mit den Unterschriften der Mitglie-
der des Engeren Präsidiums und aller Vor-
sitzenden der Landesverbände aufgefor-
dert, in allen Flächenländern den Landkrei-

32 Seinerzeit wurde das bis dahin in Art. 16 Abs. 2 GG
enthaltene Grundrecht auf Asyl in Art. 16a GG neu
geregelt und durch die sog. Drittstaatenregelung im
Hinblick auf seinen persönlichen Anwendungsbe-
reich und durch die Einführung von „sicheren Her-
kunftsstaaten“ hinsichtlich seiner verfahrensrechtli-
chen Vorwirkungen beschränkt.

1 Dazu Henneke, Der Landkreis 2015, 204 (205 f.).

2 Dazu Henneke, Der Landkreis 2015, 204 (206).
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sen und übrigen Kommunen alle Kosten im
Bereich der Unterbringung, Gesundheits-
versorgung und sozialen Betreuung zu er-
setzen. Insoweit hat das Schreiben folgen-
den Wortlaut:

„So sehr die verabredeten Maßnahmen zur Ver-
fahrensbeschleunigung und auch das Volumen
des seitens des Bundes bereitgestellten
Umsatzsteueraufkommens zur Finanzierung der
enorm gewachsenen Aufgaben auf diesen Fel-
dern zu begrüßen sind, so sehr sind die konkreten
Verabredungen zur Ausgestaltung der Finanzmit-
telumverteilung aus kommunaler Sicht zu kritisie-
ren. Die Regelungen stellen in keiner Weise die
seit langem avisierte und in der Sache dringend
erforderliche unmittelbare Entlastung zugunsten
der Kommunen sicher. Dies gilt sowohl für die
nunmehr auf insgesamt 2 Mrd. Euro erhöhte
Umsatzsteuerumverteilung zugunsten der Län-
der für das Jahr 2015 wie auch für die vereinbarte
Neuverteilung ab dem 1.1.2016. Beide Regelun-
gen weisen weder einen Bezug zur kommunalen
Belastung auf, noch enthalten sie Weiterleitungs-
zusagen der Länder an ihre Kommunen.

Die getroffene Verabredung berücksichtigt daher
weder, dass die Landkreise und Städte bereits
derzeit in hohem Umfang Asylbewerber und
Flüchtlinge nach nur wenigen Tagen Verweildauer
in den Erstaufnahmeeinrichtungen in eigenen
zentralen oder dezentralen Unterkünften zu ver-
sorgen haben, noch die sich aus der – zu be-
grüßenden – Verfahrensbeschleunigung erge-
benden finanziellen Lasten in Bezug auf die Kos-
ten der Unterkunft nach dem SGB II. Auch sind
künftig entstehende zusätzliche kommunale Las-
ten durch einen verstärkten Familiennachzug
unberücksichtigt geblieben.

DesWeiteren finden auch die von denKommunen
im Bereich der frühzeitigen Integration beim
Spracherwerb sowie bei der beruflichen Einglie-
derung geleisteten Aufwendungen in den Verab-
redungen keine unmittelbare Berücksichtigung.

Angesichts dessen gilt es nunmehr, eine unmit-
telbare finanzielle Entlastung der Kommunen sei-
tens der Länder zu gewährleisten. Die Landkreise,
Städte und Gemeinden dürfen nicht finanzieller
Ausfallbürge bei der Bewältigung des Flüchtlings-
zustromsmit der Folge sein, dass finanzielleMittel
für die Erbringung eigener Aufgaben nicht mehr in
hinreichendem Maße zur Verfügung stehen.

Daher ist in allen Flächenländern sicherzustellen,
dass den Landkreisen und übrigen Kommunen –

wie bereits in Bayern und Mecklenburg-Vorpom-
mern weitgehend praktiziert – alle Kosten im Be-
reich der Unterbringung, Gesundheitsversorgung
und sozialenBetreuung ersetztwerden.Wir bitten
Sie eindringlich, dies nunmehr umgehend durch
die Anpassung der entsprechenden Regelungen
in Ihren Ländern zu gewährleisten. Die Verab-
redungen vom 24.9.2015 haben durch die Um-
satzsteuerverteilung zugunsten der Länder die
finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen,
dieser Erwartung in allen Ländern gerecht zu
werden.“

C. Umfang der finanziellen Besser-
stellung der Länder

I. Kommunalentlastungsgesetz 2014

Mit Stand vom 15.7.20133 hatten § 1 Sät-
ze 4 und 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG)
folgenden Wortlaut:

„Vom danach verbleibenden Aufkommen der
Umsatzsteuer stehen dem Bund 50,5 v.H. zu-
züglich des in S. 5 genannten Betrages und den
Ländern 49,5 v.H. abzüglich des in S. 5 ge-
nannten Betrages zu. Der in S. 4 genannte Be-
trag beläuft sich… ab dem Jahr 2015 auf
1.077.712.000 Euro.“

In der Folgezeit4 ist das in § 1 S. 4 FAG in
Prozentpunkten normierte Umsatzsteuer-
beteiligungsverhältnis nicht geändert wor-
den, dafür aber der von den Ländern an
den Bund gem. § 1 S. 5 FAG zu zahlende
Festbetrag, und zwar für 2015 und 2016
um 251,5 Mio. Euro auf nur noch 826,212
Mio. Euro. Damit wurde sichergestellt,
dass bei Beibehaltung des Umsatzsteuer-
beteiligungsverhältnisses von 50,5 v.H.:
49,5 v.H. die Länder im Ergebnis nicht an
der Erhöhung des gemeindlichen Anteils
amUmsatzsteueraufkommen um 500Mio.
Euro in den Jahren 2015 bis 2017 (Hälfte
der sog. Vorab-Milliarde) beteiligt werden.
Zudemwurden für 2017 und 2018 zuguns-
ten der Länder jeweils weitere 100 Mio.
Euro in Abzug gebracht, um die Länder bei
den Betriebskosten der Kinderbetreuung
mit dem Ziel der Sprachförderung zu be-
günstigen, sodass der Zahlbetrag der Län-
der für 2017 auf 726,212 Mio. Euro und für
2018 (wegen des Auslaufens der auf drei
Jahre befristeten Kommunalentlastung)
auf 977,712 Mio. Euro festgesetzt wurde.
Da für die Zeit ab 2019 keine Veränderun-
gen vorgenommen wurden, verblieb es in
diesemGesetz für diesen Zeitraumbei dem
zuvor bereits für die Jahre ab 2015 vorge-
sehenen Zahlbetrag der Länder von
1,077712 Mrd. Euro.

II. Gesetz vom 24.6.2015

Mit dem Gesetz zur Förderung von Inves-
titionen finanzschwacher Kommunen und
zur Entlastung von Ländern und Kommu-
nen bei der Aufnahme und Unterbringung
von Asylbewerbern vom 24.6.20155 ist die
gemeindliche Umsatzsteuerbeteiligung für
das Jahr 2017 um eine weitere Milliarde
Euro auf 1,5 Mrd. Euro erhöht worden. Um
diese Operation für die Länder bei Beibe-
haltung des Umsatzsteuerbeteiligungsver-
hältnisses von 50,5 v.H.: 49,5 v.H. finanziell
zu neutralisieren, musste der Zahlbetrag
der Länder für 2017 um 503 Mio. Euro auf
223,212 Mio. Euro abgesenkt werden. Für
2018 und ab 2019 blieb er in diesem Ge-
setz dagegen unverändert. „Zur Entlastung
von Ländern und Kommunen bei der Auf-
nahme und Unterbringung von Asylbewer-
bern“ – so heißt es bereits im Titel des
Gesetzes – wurde der Zahlbetrag der Län-
der für die Jahre 2015 und 2016 um jeweils
500 Mio. Euro von 826,212 Mio. Euro auf
326,212 Mio. Euro abgesenkt.

III. Entlastungsbeschleunigungsgesetz

Kaumwar diesesGesetz Ende Juni 2015 in
Kraft getreten, wurde bereits der Entwurf
eines Gesetzes zur schnelleren Entlastung

der Länder und Kommunen bei der Auf-
nahme und Unterbringung von Asylbewer-
bern (Entlastungsbeschleunigungsgesetz)
auf den Weg gebracht6, um die für 2016
vorgesehene Besserstellung der Länder
um 500 Mio. Euro auf 2015 vorzuziehen.
So wurde aus dem Zahlbetrag der Länder
für 2015 von 326,212 Mio. Euro ein Zahl-
betrag des Bundes gegenüber der Länder-
gesamtheit von 173,788 Mio. Euro, wäh-
rend der Zahlbetrag der Länder an den
Bund für 2016 zunächst wieder auf
826,212 Mio. Euro erhöht wurde. Soweit
zur Vorgeschichte.

IV. Verabredungen vom 24.9.2015

Diese Beträge lagen den Erörterungen der
Bundeskanzlerinmit denMinisterpräsiden-
ten der Länder am 24.9.2015 zugrunde.
Nunmehr sind folgende Veränderungen
vorgesehen7:

Für 2015 stockt der Bund seinen Zahlbe-
trag wegen der Flüchtlingsaufwendungen
nochmals um 1 Mrd. Euro auf dann insge-
samt 2 Mrd. Euro auf, sodass sich in § 1 S.
5 FAG ein Zahlbetrag des Bundes von
1,173788 Mrd. Euro ergibt.

Für 2016 überlässt der Bund den Ländern
3,637 Mrd. Euro aus dem Umsatzsteuer-
aufkommen, sodass aus dem Zahlbetrag
der Länder von bisher 826,212 Mio. Euro
gegenüber dem Bund ein Zahlbetrag des
Bundes gegenüber der Ländergesamtheit
von 2,810788 Mrd. Euro wird.

Für 2017 bis 2019 werden zunächst nur
Teilregelungen getroffen. Daher belaufen
sich die Beträge, die der Bund der Länder-
gesamtheit aus dem Umsatzsteuerauf-
kommen überlässt, 2017 auf 1,124 Mrd.
Euro, 2018 auf 1,220 Mrd. Euro und 2019
auf 350Mio. Euro. Aus dem Zahlbetrag der
Länder gegenüber dem Bund für 2017 von
223,212 Mio. Euro wird so ein Zahlbetrag
des Bundes gegenüber der Länderge-
samtheit von 900,788 Mio. Euro.

2018 wird aus dem Zahlbetrag der Länder
gegenüber dem Bund von 977,712 Mio.
Euro ein Zahlbetrag des Bundes an die
Ländergesamtheit von 242,288 Mio. Euro.
Ab 2019 vermindert sich der Zahlbetrag
der Länder gegenüber dem Bund von
1,077712 Mrd. Euro auf 727,712 Mio.
Euro.

Während die Regelung für 2015 mit einer
Übertragung von 2 Mrd. Euro Umsatz-
steueraufkommen vom Bund auf die Län-
dergesamtheit für die Aufnahme und Un-
terbringung von Asylbewerbern über-
schaubar und nicht revisibel ist, bedürfen

3 BGBl. I, 2401.

4 Gesetz vom 22.12.2014, BGBl. I, 2411.

5 BGBl. 2015, 974 (976).

6 BR-Drs. 393/15 vom 4.9.2015.

7 BT-Drs. 18/6185, 80; dazu Ritgen in diesem Heft
627 ff.
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die Regelungen für die Jahre ab 2017 einer
näheren Betrachtung:

Für alle Jahre wird zunächst ein Fixbetrag
von 350Mio. Euro zugrunde gelegt, der mit
der Finanzierung der Kosten für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge begründet
wird. Er unterliegt nicht der Revision; in
der Gesetzesbegründung findet sich aller-
dings der Satz, dass eine Überprüfung
erfolgt, sobald die Zahl der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge rückläufig ist.

Eine zweite Komponente ergibt sich aus
den „Einsparungen“, die sich im Bundes-
haushalt aus demWegfall des Betreuungs-
geldes bis 20188 ergeben. Diese wachsen
in den nächsten Jahren auf, da sich der
Bund trotz Nichtigkeit des Betreuungs-
geldgesetzes mangels Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes entschieden hat,
bewilligte Leistungen ohne Einzelfallprü-
fung hinsichtlich des individuell schutzwür-
digen Vertrauens auch für die Zukunft wei-
ter zu gewähren9. Für 2016 sind dafür 339
Mio. Euro, für 2017 774 Mio. Euro und für
2018 870 Mio. Euro vorgesehen. Für die
Jahre ab 2019 ist demgegenüber – anders
als bei der ersten Komponente in Höhe von
350 Mio. Euro – keine Regelung mehr
vorgesehen.

Somit ergeben sich nicht der späteren
Überprüfung unterliegende Zahlungen
des Bundes aus dem Umsatzsteuerauf-
kommen an die Ländergesamtheit von
689 Mio. Euro für 2016, von 1,124 Mrd.
Euro für 2017, von 1,220 Mrd. Euro für
2018 und von 350 Mio. Euro für 2019.

Des Weiteren – und das ist die Haupt-
komponente – verpflichtet sich der Bund
mit Art. 8 des Gesetzentwurfs zur Asylver-
fahrensbeschleunigung, den Ländern auf
der EinnahmeseiteMittel bereitzustellen,
die „einen Teil der Kosten für den Zeitraum
von der Registrierung bis zur Erteilung
eines Bescheids durch das BAMF“10 er-
fassen.

„Für das Jahr 2016 erhalten die Länder eine
Abschlagszahlung. Es werden für die Be-
rechnung der Abschlagszahlungen durch-
schnittlich 800.000 Asylbewerber im Ver-

fahren des BAMF unterstellt und eine Ver-
fahrensdauer von fünf Monaten“ bei einem
„ermittelten durchschnittlichen Aufwand
pro Asylbewerber nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz in Höhe von 670 Euro
monatlich angenommen. Das ergibt einen
Betrag von 2,68 Mrd. Euro“.

Entgegen den Darlegungen im Gesetz-
entwurf („indem der durchschnittliche
Aufwand erstattet wird“) handelt es sich
nicht um einen Mehrbelastungsaus-
gleich bzw. um eine Kostenbeteiligung
auf der Ausgabenseite, sondern um eine
Formel zwischen Bund und Länderge-
samtheit für eine veränderte Umsatz-
steuerverteilung. Diese ist bisher nur für
2016 gesetzlich normiert. Das beruht da-
rauf, dass für die Folgejahre eine „perso-
nenscharfe Spitzabrechnung für 2016 er-
folgt, die bei der für 2017 festzulegenden
Abschlagszahlung berücksichtigt wird“.

Das bedeutet keinesfalls, dass die Spitz-
abrechnung gegenüber einzelnen Ländern
und ihren Kommunen erfolgt, sondern die
Formel hat lediglich den Zweck, den Um-
fang der Umsatzsteuerübertragung vom
Bund auf die Ländergesamtheit für die
Jahre ab 2017 ermitteln zu können. Die
Formel dient mithin (allein) dazu, im Ver-
hältnis vom Bund zur Ländergesamtheit
allen Ländern die weiterhin bestehende
Vollfinanzierungspflicht für die Flüchtlings-
unterbringung auf der Einnahmeseite zu
erleichtern.

Kommen mehr als 800.000 Asylbewerber
pro Jahr, erhöht sich danach der Umsatz-
steueranteil der Ländergesamtheit, gelingt
demBund eine Verkürzung der Verfahrens-
dauer zwischen der Registrierung und der
Bescheiderteilung durch das BAMF, redu-
ziert sich demgegenüber die Umsatzsteu-
erübertragungspflicht des Bundes gegen-
über der Ländergesamtheit entsprechend.

Da die Formel jetzt und mit Wirkung für die
Zukunft entsprechend der Zusage der
Bundesregierung („strukturell und dauer-
haft“) kreiert worden ist, steht bereits jetzt
fest, das sich die Zahlungspflicht des Bun-
des gegenüber der Ländergesamtheit aus

§ 1 S. 5 FAG ab 2017 über die bereits jetzt
normierten 900,788 Mio. Euro deutlich
erhöhen wird.

Für die mit Unterbringungs- und Integra-
tionskosten stark belasteten Landkreise
und kreisfreien Städte sowie die in Nord-
rhein-Westfalen zuständigen Gemeinden
bietet dasAsylverfahrensbeschleunigungs-
gesetz dagegen keinerlei Packende für eine
unmittelbare finanzielle Entlastung. Inso-
weit sind jetzt die Länder am Zug.

D. Zusammenfassende Übersicht

I. Die Finanzierungsverantwortung für die
Flüchtlingsunterbringung, -betreuung
und -integration liegt wie in der Vergan-
genheit auch in Zukunft uneinge-
schränkt bei den Ländern und ihren
Kommunen.

II. Die Länder sind gehalten, ihren Kom-
munen alle diesen entstehenden Kos-
ten auszugleichen.

III. Der Bund hat den Ländern zur Erfüllung
ihrer Vollfinanzierungspflicht folgende
Beträge aus dem Umsatzsteuerauf-
kommen zur Verfügung gestellt.

1. Für 2015: 2 Mrd. Euro
(500 + 500 + 1000 Mio.)

2. Für 2016: 3,637 Mrd. Euro
(500 – 500 + 3637 Mio.)

3. Für 2017: 1,224 Mrd. Euro
(100 + 1124 Mio.)

4. Für 2018: 1,320 Mrd. Euro
(100 + 1220 Mio.)

5. Für 2019: 350 Mio. Euro
(350 Mio.)

IV. Für die Jahre ab 2017 tritt jeweils ein
Betrag hinzu, der abhängig ist von der
Antragstellerzahl und der Verfahrens-
dauer.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
in Deutschland

Von Dr. Klaus Ritgen, BerlinN
ach der jüngsten Prognose des Bun-
desministeriums des Innern werden

im Jahr 2015 bis zu 800.000 Flüchtlinge
und Asylbewerber nach Deutschland ein-
reisen. Das Ministerium selbst spricht in-
soweit zur Recht von einem „Allzeithoch“,
denn es gab zwar auch in der Vergan-
genheit Perioden, in denen der Strom der
Flüchtlinge sprunghaft anstieg, zuletzt zu
Beginn der 1990er-Jahre, seinerzeit ins-
besondere in Folge des Bürgerkriegs im

ehemaligen Jugoslawien. Doch noch zu
keinem Zeitpunkt kamen auch nur annä-
hernd so viele ausländische Flüchtlinge
nach Deutschland, wie das derzeit der
Fall ist. Selbst die Zahl des Jahres 1992,
als ca. 440.000 Menschen hierzulande
Aufnahme suchten, nimmt sich im Ver-

gleich nahezu bescheiden aus. Mindes-
tens ebenso dramatisch wie die absolute
Zahl ist die Geschwindigkeit, mit der sie
anwächst: Sollte sich die Prognose be-
wahrheiten, würde dies bedeuten, dass

8 Dazu Henneke, Der Landkreis 2015, 362, 363 und
370.

9 Dazu ausf.: Henneke, Der Landkreis 2015, 370;
Peuker, DVBl. 2015, 1233.

10 BT-Drs. 18/6185, 80; Gesetzesbegründung zu Art.
8.
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sich die Zahl der Flüchtlinge im Jahr
2015 im Vergleich zum Vorjahr vervier-
facht haben wird.1

Eine derart hohe Zahl von Hilfesuchenden
bedeutet eine bislang nicht bekannte Her-
ausforderung, die alle staatlichen Ebenen
trifft. Denn der Bund ist zwar – eine bemer-
kenswerte Ausnahme von dem in Art. 30,
83 GG verankerten Grundsatz der Länder-
exekutive – weitgehend für die Durchfüh-
rung des Asylverfahrens zuständig. Auf-
nahme und Unterbringung der Asylbewer-
ber und Flüchtlinge ist aber Sache der
Länder, die die Bewältigung dieser Auf-
gabe – soweit es nicht um die sog. „Erst-
aufnahme“2 geht – ganz überwiegend auf
die Kommunen übertragen haben, na-
mentlich auf die Landkreise und kreisfreien
Städte.

Dieses System stößt derzeit an die Gren-
zen seiner Leistungsfähigkeit, und es gibt
Stimmen, die nach einer grundlegenden
Reform rufen. Die Spannbreite der Vor-
schläge reicht dabei von der Forderung
nach (weiteren) finanziellen Hilfen des Bun-
des bis hin zu einer Verlagerung der Zu-
ständigkeit jedenfalls für die Erstaufnahme
der Flüchtlinge auf den Bund. Bevor sol-
chen Vorschlägen nähergetreten wird,
empfiehlt sich indes eine gründliche Be-
standsaufnahme des geltenden Rechts.
Das ist das Anliegen dieses Beitrags.

Dazu wird im Folgenden in einem ersten
Schritt der allgemeine gesetzliche Rahmen
für die Aufnahme und Unterbringung von
AsylbewerbernundFlüchtlingenaufgezeigt
(sub I.). Im Schwerpunkt der Darstellung
geht es aber um die landesgesetzliche Ver-
teilungderZuständigkeiten,wobei auchdie
Praxis der Aufnahme und Unterbringung
von Flüchtlingen in den Ländern berück-
sichtigt wird (unten sub II.). Dabei wird
deutlich, dass die Länder derzeit nicht nur
ihrer bundesgesetzlichen Verpflichtung zur
Bereitstellung von ausreichend dimensio-
nierten Erstaufnahmeeinrichtungen nicht
nachkommen und diese Aufgabe durch
eine frühzeitige Verteilung der Asylbewer-
ber und Flüchtlinge (faktisch) auf die Kom-
munen delegieren, sondern dass sie ihre
Kommunen auch in finanzieller Hinsicht in
sehr unterschiedlicher Weise bei der Be-
wältigung der Aufgabe der Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern unterstützen.

I. Aufnahme und Unterbringung von
Asylbewerbern und Flüchtlingen in
Deutschland

DieRechtsstellung eines Ausländers, der in
Deutschland umAsyl nachsucht, bestimmt
sich bis zur rechtskräftigen Entscheidung
über seinen Asylantrag ganz maßgeblich
durch das Asylverfahrensgesetz3 (Asyl-
VerfG) und das Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG).4 Das AsylVerfG gestattet
ihm zum Zwecke der Durchführung des

Asylverfahrens zwar den Aufenthalt in
Deutschland (§ 55 Abs. 1 Satz 1 Asyl-
VerfG), schränkt seine Freizügigkeit und
das Recht, Wohnort und Unterkunft selbst
zu bestimmen, aber ein (§§ 47 ff. Asyl-
VerfG). Asylbewerber werden grundsätz-
lich von Staats wegen „untergebracht“.
Diese asylverfahrensrechtliche Pflicht, an
einembestimmtenOrt und in einer nicht frei
bestimmten Unterkunft zu wohnen, dient in
erster Linie dazu, eine schnelle und ge-
ordnete Durchführung des Verfahrens zu
gewährleisten. Ihr korrespondiert das
Recht auf eine Unterkunft, wie es sich
aus dem AsylbLG ergibt. Das AsylbLG
gewährt Asylbewerbern und Flüchtlingen
noch weitere Ansprüche, die sich auf die
Sicherung des physischen Existenzmini-
mums und auf die Gesundheitsversorgung
richten. Das AsylbLG trägt damit dem Um-
stand Rechnung, dass die ganz überwie-
gende Zahl der Asylbewerber weitgehend
mittellos nach Deutschland kommt, jeden-
falls zunächst an einer Erwerbstätigkeit
gehindert ist und darüber hinaus häufig
schon wegen fehlender Sprachkenntnisse
kaum eine Chance hat, sich in den Arbeits-
markt zu integrieren. Soweit sie nicht über
eigenes Einkommen und Vermögen ver-
fügen, die nach § 7 AsylbLG vorrangig zu
verbrauchen sind, wird Asylbewerbern und
Flüchtlingen daher staatliche Unterstüt-
zung gewährt.

1. Die asylverfahrensrechtlichen Bestim-

mungen über die Unterbringung von

Asylbewerbern und Flüchtlingen

Für die Dauer des Asylverfahrens weist das
AsylVerfG die Aufgabe der Unterbringung
von Asylbewerbern und Flüchtlingen den
Ländern zu. Maßgeblich für die Verteilung
der Asylbewerber und Flüchtlinge auf die
Länder ist der Königsteiner Schlüssel (§ 45
AsylVerfG)5, aus dem sich für jedes Land
eine Aufnahmequote errechnet. In dem
Umfang, in dem die Länder verpflichtet
sind, Asylbewerber und Flüchtlinge aufzu-
nehmen, sind sie auch verpflichtet, ent-
sprechend dimensionierte Aufnahmeein-
richtungen zu schaffen (§ 44 AsylVerfG).
Welche Aufnahmeeinrichtung für welchen
Asylbewerber bzw. Flüchtling zuständig ist,
ergibt sich aus § 46 AsylVerfG. (Erst-)zu-
ständig ist danach diejenige Aufnahmeein-
richtung, in der sich der um Schutz nach-
suchende Ausländer gemeldet hat. In ihr
verbleibt er aber nur, wenn die Einrichtung
über einen freien Unterbringungsplatz im
Rahmen der jeweiligen Länderaufnahme-
quote verfügt und wenn die ihr zugeord-
nete Außenstelle des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) Asylan-
träge aus dem Herkunftsland des Auslän-
ders bearbeitet.6 Liegt eine dieser Voraus-
setzungen nicht vor, übernimmt eine zen-
trale Verteilungsstelle des Bundes – das
sog. EASY-System – die Zuweisung der
Asylsuchenden an die Länder (§ 46 Abs. 2

AsylVerfG). Ist ein Land nach derQuotenre-
gelung zur Aufnahme verpflichtet, kann es
sich dieser Verpflichtung nicht unter Hin-
weis auf fehlende Unterbringungsplätze in
seinen Aufnahmeeinrichtungen entziehen
(§ 46 Abs. 5 AsylVerfG).

Das AsylVerfG regelt allerdings nicht, wie
lange die Länder verpflichtet sind, Asylbe-
werber und Flüchtlinge in einer Aufnahme-
einrichtung unterzubringen. Adressaten ei-
ner solchen Verpflichtung sind vielmehr nur
die betroffenen Ausländer selbst. § 47
Abs. 1 Satz 1 AsylVerfG sieht vor, dass
sie bis zu sechsWochen, längstens jedoch
bis zu drei Monate in einer Aufnahmeein-
richtung zuwohnen haben.7Auch nach der
Beendigung der Verpflichtung, in einer Auf-
nahmeeinrichtung zu wohnen, sind Asyl-
bewerber und Flüchtlinge, über deren Asyl-
antrag noch nicht entschieden ist, indes
nicht frei in der Bestimmung ihres Wohn-
orts und ihrer Wohnung. Sie sind vielmehr
weiterhin von den Ländern unterzubringen,
nunmehr allerdings dezentral im Sinne ei-
ner landesinternen Verteilung (dazu § 50
AsylVerfG). In dieser zweiten Phase der
Unterbringung – die bislang erwähnten
Aufnahmeeinrichtungen werden daher
auch als „Erst“-Aufnahmeeinrichtungen
bezeichnet – soll die Unterbringung regel-
mäßig in „Gemeinschaftsunterkünften“ er-
folgen (§ 53 AsylVerfG), was den Ländern
die Möglichkeit lässt, auch eine andere
Form der Unterbringung, etwa in (ange-
mieteten) Wohnungen, Hotels zu wählen
oder die Betroffenen – wie in der aktuellen
Situation – in provisorischen Einrichtungen
(Turnhallen, Zeltlager) unterzubringen.8

1 Eine solche Steigerungsrate innerhalb nur eines
Jahres hat es in der Vergangenheit ebenfalls noch
nicht gegeben. Eine (annähernde) Verdoppelung der
Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge binnen Jah-
resfrist ist dagegen schon häufiger vorgekommen,
so z. B. 1987/1988 (57.379/103.076).

2 Zu den verschiedenen Phasen der Unterbringung
sogleich sub I. 1.

3 In der Fassung der Bekanntmachung vom 2.9.2008
(BGBl. I, 1798), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.12.2014, BGBl. I, 2439.

4 In der Fassung der Bekanntmachung vom 5.8.1997
(BGBl. I, 2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.12.2014, BGBl. I, 2439.

5 Dazu Bergmann, in: Renner (Hrsg.), Ausländerrecht,
9. Auflage 2011, § 45 AsylVerfG Rn. 4.

6 Das BAMF muss bei jeder Aufnahmeeinrichtung der
Länder mit mehr als 500 Unterbringungsplätzen
eine Außenstelle einrichten. In Abstimmung mit den
Ländern können weitere Außenstellen eingerichtet
werden. Davon hat das BAMF in erheblichem Um-
fang Gebrauch gemacht. Eine Liste der Außenstel-
len ist auf der Homepage des BAMF verfügbar. Die
einzelnen Außenstellen sind auf die Bearbeitung von
Asylanträgen aus unterschiedlichen Ländern spezia-
lisiert.

7 Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Asylverfahrensge-
setzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und
weiterer Gesetze sieht mit Stand vom 14.9.2015
vor, dass diese Frist auf bis zu sechs Monate ver-
längert werden soll; Asylsuchende aus sicheren
Herkunftsstaaten sollen für die gesamte Dauer ihres
Verfahrens verpflichtet sein, in Erstaufnahmeeinrich-
tungen zu wohnen.

8 Vgl. Bergmann (o. Fn. 5), § 54 AsylVerfG Rn. 9.
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Diese Regelungstechnik des AsylVerfG
hindert die Länder nicht daran, Asylbewer-
ber und Flüchtlinge sehr schnell, jedenfalls
deutlich früher als erst nach sechsWochen
bzw. sogar erst nach drei Monaten aus den
(Erst-)Aufnahmeeinrichtungen zu entlas-
sen. Da – wie noch zu zeigen sein wird –

nahezu alle Länder die Zuständigkeit in der
zweiten Phase der Unterbringung den
Landkreisen und kreisfreien Städten über-
tragen haben, können sie auf diese Weise
die Problematik der Flüchtlingsunterbrin-
gung weitgehend auf die kommunale Ebe-
ne verlagern. Dies findet derzeit in erheb-
lichem Umfang statt.

2. Leistungen nach dem AsylbLG

Auf welche Leistungen ein Asylbewerber
Anspruch hat, ergibt sich im Einzelnen aus
dem AsylbLG. Von besonderer Bedeutung
für den vorliegenden Zusammenhang sind
insoweit die §§ 3, 4 und 6 AsylbLG. § 3
AsylbLG regelt die sog. „Grundleistungen“,
§ 4 AsylbLG enthält Bestimmungen über
Leistungen bei Krankheit, Schwanger-
schaft und Geburt. § 6 AsylbLG stellt die
Grundlage für die Gewährung „sonstiger
Leistungen“ im Einzelfall dar.

Das AsylbLG ist als Bestandteil des sog.
„Asylkompromisses“ 1993 in Kraft getre-
ten. Gegenüber dem bis dahin glei-
chermaßen für Deutsche wie für Ausländer
einschließlich der Asylbewerber geltenden
Bundessozialhilfegesetz führte es zu einer
deutlichen Absenkung der Leistungen und
sah im Grundsatz das Sachleistungsprin-
zip vor.9 Auf diese Weise wollte der Ge-
setzgeber einen für wesentlich gehaltenen
„Zuwanderungsanreiz“ beseitigen.10 Das
BVerfG hat allerdings bereits im Juli 2012
entschieden, dass die Höhe der (Geld-)
Leistungen nach dem AsylbLG „evident
unzureichend“ sei und festgestellt, dass
die Leistungen für ein Existenzminium
grundsätzlich nicht migrationspolitischen
Überlegungen unterliegen.11 Der Gesetz-
geber hat darauf mit einer weitgehenden
Gleichstellung der Leistungen nach dem
SGB II bzw. SGB XII und nach AsylbLG
reagiert.12 Ohne dass das BVerfG diese
Frage thematisiert hatte, wurde auch das
Vorrangprinzip für Sachleistungen be-
schränkt.13

Es kann nicht verwundern, dass die stark
wachsende Zahl von Asylbewerbern und
Flüchtlingen auch das AsylbLG und die mit
seiner Ausgestaltung tatsächlich oder ver-
meintlich verbundenen Zuwanderungs-
anreize wieder in denMittelpunkt des Inter-
esses treten lassen. So wird bereits die
Wiedereinführung des Sachleistungsprin-
zips gefordert. Namentlich für Asylbewer-
ber aus sicheren Herkunftsstaaten wird
überdies die Frage gestellt, ob eine Kür-
zung der an sie zu erbringenden Leistun-
gen möglich wäre. Angesichts der Aus-
sagen des BVerfG dürfte der Spielraum
insoweit gering sein. Immerhin hat das

Gericht aber zu verstehen gegeben, dass
die Regelsätze bedarfsbezogene Diffe-
renzierungen widerspiegeln dürfen, die
aus der kurzfristigen Dauer des Aufenthalts
resultieren, sofern sich dies nachvollzieh-
bar ermitteln lässt.14

Gerade für Asylbewerber und Flüchtlinge
aus sicheren Herkunftsstaaten wird derzeit
eine im Vergleich zu anderen Gruppen si-
gnifikante Verkürzung der Asylverfahren
und des tatsächlichen Aufenthalts in
Deutschland angestrebt. Mit der Schaf-
fung (und der tatsächlichen Durchsetzung)
eines solchen Sonderverfahrensrechts
dürften sich auch im Hinblick auf die Leis-
tungen nach dem AsylbLG Kürzungsspiel-
räume eröffnen, sofern der Gesetzgeber
plausibel machen kann, dass ein stark ver-
kürzter Aufenthalt in Deutschland auch mit
Minderbedarfen gegenüber Hilfeempfän-
gern einhergeht, für die regelhaft mit einem
längeren Aufenthalt zu rechnen ist oder die
sogar über ein Daueraufenthaltsrecht ver-
fügen. Dieser Gedanke kann hier indes
nicht weiter vertieft werden.

a) Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

§ 3 AsylbLG unterscheidet zwischen dem
notwendigen Bedarf an Ernährung, Unter-
kunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits-
pflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchs-
gütern des Haushalts (Leistungen zur Si-
cherung des physischen Existenzmini-
mums) einerseits und einem Geldbetrag
zur Deckung persönlicher Bedürfnisse
des täglichen Lebens andererseits. Außer-
dem spielt es eine Rolle, ob der Asylbewer-
ber noch in einer (Erst-)Aufnahmeeinrich-
tung oder außerhalb davon untergebracht
ist.

Hinsichtlich des Geldbetrages zur De-
ckung persönlicher Bedürfnisse, für den
sich umgangssprachlich der Begriff des
„Taschengeldes“ eingebürgert hat, trifft
§ 3 Abs. 1 Satz 5 AsylbLG eine differen-
zierende Regelung.15 Bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres hängt die Höhe des
monatlichen „Taschengeldes“ vom Alter
des Asylbewerbers ab (bis zur Vollendung
des 6. Lebensjahrs 84 €, bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahrs 92 €, bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahrs 85 €), bei
erwachsenen Asylbewerbern spielt es eine
Rolle, ob sie alleinstehend sind (dann 143
€), mit einem Partner gemeinsam einen
Haushalt führen (dann jeweils 129 €) oder
ohne eigenen Haushalt sind (dann 113 €).
Die Zahlung von Taschengeld hängt nicht
davon ab, ob Asylbewerber in einer (Erst-)
Aufnahmeeinrichtung leben oder ander-
weitig untergebracht sind.

Dieser Umstand ist aber für die sonstigen
(Grund-)Leistungen nach dem AsylbLG
von Bedeutung. So wird der notwendige
Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung,
Kleidung, Gesundheitspflege sowie Ge-
brauchs- und Verbrauchsgütern desHaus-

halts während der Dauer der Unterbrin-
gung in einer (Erst-)Aufnahmeeinrichtung
durch Sachleistungen erbracht (§ 3 Abs. 1
Satz 1 AsylbLG).

Bei einer Unterbringung außerhalb von
(Erst-)Aufnahmeeinrichtungen gelten da-
gegen andere Regelungen. In diesem Fall
sind die Grundleistungen zur Sicherung
des physischen Existenzminimums vorran-
gig als Geldleistungen zu erbringen (§ 3
Abs. 2 Satz 1 AsylbLG). Auch hinsichtlich
der Höhe dieser Geldleistungen gilt die im
Zusammenhang mit dem „Taschengeld“
bereits dargestellte Staffelung.16 So erhält
ein alleinstehender Leistungsberechtigter
216 €, ein leistungsberechtigtes Kind bis
zur Vollendung des 6. Lebensjahres erhält
133€.Wichtig ist dabei, dassderBedarf für
Unterkunft, Heizung und Hausrat geson-
dert als Geld- oder Sachleistung erbracht
wird (§ 3 Abs. 2 Satz 4 AsylbLG). Ist ein
Asylbewerber also nicht in einer Gemein-
schaftsunterkunft untergebracht, erhält er
neben den erwähnten Pauschalen, die sich
bei einem alleinstehenden volljährigen
Leistungsberechtigten auf eine monatliche
Summe von 359 € addieren, auch noch die
Miete.

b) Leistungen bei Krankheit,
Schwangerschaft und Geburt gem.
§ 4 AsylbLG

Neben die Grundleistungen nach § 3
AsylbLG treten gem. § 4 AsylbLG die Leis-
tungen bei Krankheit, Schwangerschaft
und Geburt. § 4 Abs. 1 AsylbLG be-
schränkt die Leistungen bei Erkrankungen
und Schmerzzuständen auf die zur Besse-
rung bzw. Linderung „erforderlichen Leis-
tungen“.17 Für die Leistungen bei Schwan-
gerschaft und Geburt gilt diese Einschrän-
kung nicht.

Es ist Aufgabe der (nach Landesrecht) zu-
ständigen Behörde – also in der Erstauf-

9 Zur Entstehung Janda, Quo vadis, AsylbLG? Mög-
lichkeiten der Neugestaltung der existenzsichernden
Leistungen für Personen mit vorübergehendem Auf-
enthalt nach dem Urteil des BVerfG, ZAR 2013, S.
175; BVerfGE 132, 134 (137).

10 BT-Drs. 12/4451, S. 5.

11 BVerfGE 132, 134 ff.

12 Durch Gesetz zur Änderung des AsylbLG und des
Sozialgerichtsgesetzes vom 10.12.2014 (BGBl. I,
2187). Die Rechtsänderung ist zum 1.3.2015 wirk-
sam geworden.

13 Durch Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der
Rechtsstellung von Asyl suchenden und geduldeten
Ausländern vom 23.12.2014 (BGBl. I, 2439), eben-
falls mit Wirkung ab dem 1.3.2015.

14 BVerfGE 132, 134 (164 f.); Janda (o. Fn. 9), ZAR
2013, S. 175, 178.

15 Die genaue Höhe der Leistungen ergibt sich aus
§ 3 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 14 AsylbLG und der Be-
kanntmachung über die Höhe der Leistungssätze
nach § 14 AsylbLG für die Zeit ab 1.3.2015 vom
16.1.2015 (BGBl. I, 25).

16 Wiederum ergibt sich die genaue Höhe aus der in
Fn. 14 genannten Bekanntmachung.

17 Um welche Leistungen es sich insoweit im Einzel-
nen handelt, folgt nicht aus dem Gesetz. Das führt
in der Praxis der Krankenbehandlung regelmäßig zu
Abgrenzungsschwierigkeiten.
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nahmeeinrichtung in der Regel das Land
und anschließend in der Regel die Land-
kreise und kreisfreien Städte –18, die ärzt-
liche und zahnärztliche Versorgung ein-
schließlich der amtlich empfohlenen
Schutzimpfungen und medizinisch gebo-
tenen Vorsorgeuntersuchungen sicherzu-
stellen.

c) Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

§ 6 AsylbLG regelt im Sinne eines
Auffangtatbestandes die „sonstigen“ Leis-
tungen an Asylbewerber. Solche Leistun-
gen können insbesondere gewährt wer-
den, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung
des Lebensunterhalts oder der Gesundheit
unerlässlich, zur Deckung besonderer Be-
dürfnisse von Kindern geboten oder zur
Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mit-
wirkungspflicht erforderlich sind (§ 6
Abs. 1Satz 1). Diese Ermessensleistungen
sind grundsätzlich als Sachleistungen und
nur bei Vorliegen besonderer Umstände als
Geldleistungen zu gewähren. Typische
Beispiele für die von § 6 AsylbLG erfassten
Leistungen sind etwa die Zahlung von Um-
zugskosten (als Leistung zur Sicherung
des Lebensunterhalts), die Gewährung
von Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (als Leis-
tung zur Sicherung der Gesundheit), die
Bereitstellung bzw. Finanzierung von Baby
(-erst-)ausstattungen (als Leistung zur De-
ckung der besonderen Bedürfnisse eines
Kindes) oder die Erstattung von Fahrtkos-
ten (als Leistung zur Erfüllung einer ver-
waltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht).

3. Summe der staatlichen Ausgaben für

die Leistungen an Asylbewerber

Die staatlichenAusgaben für Leistungen im
Zusammenhang mit der Aufnahme und
Unterbringung von Asylbewerbern und
Flüchtlingen sind beträchtlich.19 Für 2014
beliefen sie sich nach der amtlichen Fach-
statistik auf 2,396 Mrd. € (brutto). Die Aus-
gaben für Leistungen nach dem AsylbLG
lagen damit um 57,9 % über dem Vorjahr
und haben sich gegenüber 2009 verdrei-
facht. Über drei Viertel (76 %) der Ausga-
ben wurden für Regelleistungen verwen-
det, knapp ein Viertel (24 %) für besondere
Leistungen.

Rund zwei Drittel dieser Leistungen wur-
den von den Kommunen gewährt. In den
Flächenländern umfasst der Anteil der
kommunalen Ausgaben an den Gesamt-
ausgaben etwa vier Fünftel. Nahezu die
Hälfte der kommunalen Ausgaben fällt
bei den Landkreisen an.

4. Aufnahme und Unterbringung von

unbegleiteten Minderjährigen

Besonderheiten sind hinsichtlich der Auf-
nahme und Unterbringung von unbeglei-
teten Minderjährigen (UM) zu berücksich-
tigen. Unbegleitete Minderjährige sind Per-
sonen unter 18 Jahre, die ohne Begleitung

eines für sie verantwortlichen Erwach-
senen nach Deutschland bzw. in einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union ein-
reisen oder die nach ihrer Einreise ohne
Begleitung zurückgelassen wurden.20 Un-
abhängig davon, ob dieser Personenkreis
einen Asylantrag stellt oder nicht,21 gelten
für UM nicht die für volljährige Asylbewer-
ber und Flüchtlinge maßgeblichen Rege-
lungen über die Verteilung und die Unter-
bringung in Erstaufnahmeeinrichtungen
bzw. in Einrichtungen der Anschlussunter-
bringung. Die Regelungen des AsylVerfG
und des AsylbLG werden vielmehr durch
Bestimmungen des Jugendhilferechts
überlagert bzw. verdrängt.

So bestimmt § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB
VIII, dass „das Jugendamt […] berechtigt
und verpflichtet [ist], ein Kind oder einen
Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen,
wenn […] ein ausländisches Kind oder ein
ausländischer Jugendlicher unbegleitet
nach Deutschland kommt und sich weder
Personensorge- noch Erziehungsberech-
tigte im Inland aufhalten.“ „Inobhutnahme“
bedeutet konkret, dass das Jugendamt für
eine vorläufige Unterbringung zu sorgen
und ein sog. „Clearingverfahren“ durchzu-
führen hat.22 Im Rahmen des Clearingver-
fahrens wird die Identität des Jugendlichen
festgestellt und in Zweifelsfällen eine
Altersbestimmung vorgenommen. Des-
weiternwird nach Familienangehörigen ge-
sucht und die gesundheitliche Lage wird
ermittelt. Auch über die Frage, ob ein Asyl-
antrag gestellt werden sollte, wird ent-
schieden. Kern des Prozesses ist es aber,
den Bedarf an Hilfen zur Erziehung nach
dem 4. Abschnitt SGB VIII zu ermitteln und
konkret festzulegen, welche der sich aus
dem SGB VIII ergebenden Hilfsmaßnah-
men notwendig sind. Daraus bestimmt
sich dann auch die Art der im Anschluss
an das Clearingverfahren vorgesehenen
Unterbringung z. B. bei einer Pflegefamilie
(§ 33 SGB VIII), in einer Einrichtung der
Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) oder im
Rahmen der intensiven sozialpädagogi-
schen Einzelbetreuung nach § 35 SGB
VIII.23 Wenn die unbegleiteten Minderjähri-
gen nach den genannten Vorschriften
untergebracht sind, so hat der zuständige
Träger der Jugendhilfe – das sind nach
Maßgabe des Landesrechts in der Regel
die Landkreise bzw. die kreisfreien Städte –
auch den notwendigen Unterhalt des Kin-
des sicherzustellen. Dieser umfasst die
Kosten für den Sachaufwand sowie für
Pflege und Erziehung (§ 39 Abs. 1 SGB
VIII). Außerdem ist dem Jugendlichen ein
angemessener Barbetrag zur persönlichen
Verfügung zu gewähren (§ 39 Abs. 2 SGV
VIII).

Zuständig für die Inobhutnahme ist das
Jugendamt der Kommune, in der der Ju-
gendliche aufgegriffen wurde (§ 87 SGB
VIII). Eine bundesweite Verteilung der Ju-
gendlichen, wie sie bei volljährigen Asylbe-

werbern und Flüchtlingen nach Maßgabe
der sich aus dem Königsteiner Schlüssel
ergebenden Aufnahmequoten vorgesehen
ist, findet bei Jugendlichen derzeit nicht
statt. Dies hat zur Folge, dass insbeson-
dere die Jugendämter in Bundesländern
mit einer deutschen Außengrenze und/
oder einem großen internationalen Flug-
hafen in besonderer Weise durch die Auf-
nahme unbegleiteter Jugendlicher belastet
sind. Das trifft namentlich auf Bayern, aber
z. B. auch auf Hessen zu. Da die Zahl der
unbegleitet nach Deutschland einreisen-
den Minderjährigen in ähnlicher Weise zu-
genommen hat wie die Zahl der Flüchtlinge
undAsylbewerber, sind einige Landkreise –
wie erwähnt vor allem in Bayern – sehr stark
belastet.24 Auch nach Einschätzung der
Bundesregierung sind die Kapazitätsgren-
zen mancherorts so weit überschritten,
dass eine dem Kindeswohl entsprechende
Unterbringung, Versorgung undBetreuung
der Kinder und Jugendlichen erheblich er-
schwert bzw. nicht mehr möglich ist.25

18 Dazu im Einzelnen unten sub II.

19 Zum Folgenden vgl. Wohltmann, Kreisfinanzen
2014/2015, Der Landkreis 2015, S. 406 (440).

20 So die Legaldefinition in Art. 2 lit j) der Verordnung
(EU) Nr. 604/2013 („Dublin III-Verordnung) vom
26.6.2013, Abl. EU L 180, 31.

21 Nach § 12 Abs. 1 AsylVfG sind Minderjährige ab
Vollendung des 16. Lebensjahrs in der Lage, selbst
einen Asylantrag zu stellen; für das Aufenthaltsrecht
enthält § 80 Abs. 1 AufenthG eine Parallelregelung.
Unbegleitete Minderjährige bis zur Vollendung des
16. Lebensjahres können einen Asylantrag nur
durch einen für sie bestellten Vormund stellen. Tat-
sächlich verzichtet allerdings ein großer Teil der
unbegleiteten Minderjährigen auf die Stellung eines
Asylantrags und versucht auf anderem Wege, ein
Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erhalten, insbe-
sondere durch Geltendmachung von Abschie-
bungsverboten nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG;
dazu etwa Andreas Müller, Unbegleitete Minderjäh-
rige in Deutschland, BAMF Working Paper 60,
2014, S. 16, 29 ff.; vgl. auch Bernd Parusel, Unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge – Aufnahme in
Deutschland und Perspektiven für die EU, ZAR
2010, S. 233, 234.

22 Für die Unterbringung während des Clearingverfah-
rens gibt es keine bundesweit gültigen Vorgaben.
Die Situation in den Ländern ist sehr unterschied-
lich. Vielfach erfolgt die Unterbringung in spezifi-
schen Clearingeinrichtungen bzw. -häusern. Vgl.
dazu im Einzelnen die Ausführungen in der Antwort
der Bundesregierung auf eine Große Anfrage der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 15.7.
2015, BT-Drs. 18/5564, S. 47.

23 Eingehend Müller (o. Fn. 21), S. 34, 36.

24 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat
die Zahl der Minderjährigen, die aufgrund einer
unbegleiteten Einreise aus dem Ausland in Obhut
genommen wurden, im Jahr 2014 stark zugenom-
men. So kamen 2014 rund 11.600 Kinder und Ju-
gendliche ohne Begleitung einer sorgeberechtigten
Person über die Grenze nach Deutschland, das wa-
ren 5.000 Minder-jährige oder 77 % mehr als im
Jahr 2013 und sechsmal mehr als im Jahr 2009.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich
Ende 2014 ca. 18.000 unbegleitete ausländische
Minderjährige in vorläufigen Schutzmaßnahmen
oder Anschlussmaßnahmen (Hilfen zur Erziehung
und Hilfen für junge Volljährige) der Kinder- und Ju-
gendhilfe befunden haben (BR-Drs. 349/15, S. 1).
Der Bayerische Landkreistag verweist in einer Pres-
semitteilung vom 3.9.2015 darauf, dass sich mit
fast 12.000 jungen Flüchtlingen fast die Hälfte der
zu betreuenden Personen allein in Bayern aufhalte.

25 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Unterbringung, Versorgung und Be-
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Auch hinsichtlich der Erstattung dermit der
Aufnahme und Unterbringung verbunde-
nen Kosten gelten im Hinblick auf unbe-
gleitete Minderjährige Besonderheiten.
Während sich die Kostenerstattung bei
volljährigen Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen nach dem jeweiligen Landesaufnah-
merecht bestimmt (dazu sogleich sub II.),
trifft das SGB VIII für die unbegleiteten
Minderjährigen eine bundesweite Rege-
lung zur Kostentragung: Nach § 89d
Abs. 1 SGB VIII fallen die Kosten grund-
sätzlich demLand zur Last. Handelt es sich
um einen im Ausland geborenen unbeglei-
teten Minderjährigen, wird das erstat-
tungspflichtige Land auf der Grundlage
eines Belastungsvergleichs vom Bundes-
verwaltungsamt bestimmt.26 Dieses Ver-
fahren hat zur Folge, dass kommunale
Körperschaften Erstattungsansprüche
nicht nur gegenüber ihrem Bundesland
haben können, sondern ggf. auch gegen-
über dritten Bundesländern geltend ma-
chen müssen.

Angesichts der beschriebenen Unzuläng-
lichkeiten des geltenden rechtlichen Rah-
mens für die Aufnahme und Unterbringung
unbegleiteter Minderjähriger hat die Bun-
desregierung Mitte August 2015 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
Unterbringung, Versorgung undBetreuung
ausländischer Kinder und Jugendlicher
vorgelegt.27 Durch die als §§ 42a ff. SGB
VIII vorgeschlagenen Regelungen soll eine
bundesweite Aufnahmepflicht der Länder
sowie ein landesinternes und bundeswei-
tes Verteilungsverfahren geschaffen wer-
den; zugleich soll die Altersgrenze, ab der
Verfahrenshandlungenvorgenommenwer-
den können, von 16 auf 18 Jahren ange-
hoben werden. Am Primat der Kinder- und
Jugendhilfe bzw. an der Primärzuständig-
keit des Jugendamtes für Erstversorgung,
Unterbringung, Clearingverfahren und an
die Inobhutnahme anschließende Hilfeleis-
tung für unbegleitete ausländische Minder-
jährigewirdaber festgehalten.28DasErstat-
tungsverfahren nach§ 89dAbs. 3SGBVIII
entfällt; esbleibtbei derKostenträgerschaft
desjenigen Bundeslandes, in dem sich das
zuständige Jugendamt befindet. Die ge-
plante Neuregelung soll erst am 1.1.2016
in Kraft treten; eine Übergangsregelung für
unbegleiteteMinderjährige,diebereitsheu-
te und noch bis zu diesem Zeitpunkt Auf-
nahme in denderzeit besonders belasteten
Ländern gefunden haben, ist nicht vorge-
sehen.

II. Aufgaben- und Ausgabenträger-
schaft in den Flächenländern

Die folgende Darstellung der Aufgaben-
und Ausgabenträgerschaft konzentriert
sich auf die Unterbringung von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen für die Dauer des
Asylverfahrens. Nur der Vollständigkeit hal-
ber sei daher bemerkt, dass die Kommu-
nen nachMaßgabe des jeweiligen Landes-

rechts in der Regel auch zur Aufnahme und
Unterbringung (zumindest) derjenigen
Ausländer zuständig sind, die nach § 1
Abs. 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind,
also z. B. für die nach § 60a AufenthG
Geduldeten. Bemerkenswert ist ferner,
dass die Länder sich an den Kosten für
die Aufnahme und Unterbringung dieser
Ausländer vielfach in deutlich geringerem
Umfang beteiligen, als dies hinsichtlich der
Aufnahme und Unterbringung von Asylsu-
chenden für die Dauer ihres Asylverfahrens
der Fall ist.

1. Baden-Württemberg

Baden-Württemberg regelt die Aufnahme
von Flüchtlingen und Asylbewerbern und
den Vollzug des AsylbLG durch dasGesetz

über die Aufnahme von Flüchtlingen –

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom
19.12.2013.29 Das Gesetz enthält Bestim-
mungen hinsichtlich der Aufnahme, Unter-
bringung und Betreuung von Asylbegehr-
enden sowie zur Ausführung des AsylbLG
(§ 1 FlüAG). Die damit im Zusammenhang
stehenden Aufgaben obliegen grundsätz-
lich den Aufnahmebehörden.

a) Unterbringung

Die Landratsämter und die kreisfreien
Städte werden als untere Verwaltungsbe-
hörden mit den Aufgaben der unteren Auf-
nahmebehörden betraut (§ 2 Abs. 2 Nr. 3
FlüAG).30 Während die Erstaufnahme i.S.v.
§ 44 AsylVerfG dem Regierungspräsidium
Karlsruhe obliegt (§ 6 FlüAG) und derzeit
faktisch in drei Erstaufnahmeeinrichtungen
stattfindet31, sind die Stadt- und Landkrei-
se für die sich daran anschließende, vom
FlüAG BW so bezeichnete „vorläufige Un-
terbringung“ zuständig (§ 7 Abs. 1 FlüAG).
Die vorläufige Unterbringung erfolgt in Ge-
meinschaftsunterkünften und in Wohnun-
gen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 FlüAG). Diese „vor-
läufige Unterbringung“ endet unabhängig
davon, ob das Asylverfahren zu diesem
Zeitpunkt schon abgeschlossen ist, 24
Monate nach der Aufnahme durch die
Stadt- oder Landkreise (§ 9 Abs. 1 Nr. 4
FlüAG). Stellt der Betroffene eine Folgean-
trag, soll keine erneute vorläufige Unter-
bringung stattfinden (§ 10 Abs. 1 FlüAG),
anders, wenn es sich um eine wiederein-
gereiste Person handelt. Dann soll die
Unterbringung in der Einrichtung erfolgen,
der sie im Rahmen des vorherigen Asylver-
fahrens zugeteilt war (§ 10 Abs. 2 FlüAG).

b) Leistungen nach AsylbLG

Hinsichtlich der während der vorläufigen
Unterbringung zu erbringenden Leistun-
gen verweist § 11 FlüAG auf die Rechts-
vorschriften des Bundes, ordnet aber an,
dass „eine Leistungsgewährung in Form

vonSachleistungen außer Betracht bleiben

(soll), soweit dies aufgrund von Rechtsvor-

schriften des Bundes zulässig ist und nicht

im Einzelfall Sachleistungen zur Sicherstel-

lung des physischen Existenzminimums

geboten sind“ (§ 11 Abs. 1 Satz 2 FlüAG).
Zuständig für den Vollzug des AsylbLG sind
wiederum die unteren Aufnahmebehörden
(§ 2 Abs. 1 FlüAG), also die Landratsämter
bzw. die kreisfreien Städte. Eine Ausnahme
davon besteht nur, wenn und solange
Asylbewerber und Flüchtlinge in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung des Landes unterge-
bracht sind (§ 6 Abs. 2 Satz 1 FlüAG).

c) Kostenerstattung

Wie sich aus § 14 FlüAG ergibt, tragen die
Stadt- und Landkreise die Ausgaben für die
den unteren Aufnahmebehörden obliegen-
den Aufgaben der vorläufigen Unterbrin-
gung. Sie erhalten dafür vom Land eine
einmalige Pauschale in Höhe von derzeit
13.260 € (§ 15 Abs. 1 i.V.m. § 22 Abs. 1
FlüAG).32 Mit der für Asylbewerber gezahl-
ten Pauschale ist auch der Aufwand ab-
gedeckt, der aus der Aufnahme und Unter-
bringung von Familienangehörigen ent-
steht. Die Pauschale wird für jede Person
nur einmal gewährt, auch wenn diese z. B.
nach Wiedereinreise einen Folgeantrag
stellt.

d) Sonderfall: „Anschlussunterbringung“

Endet die „vorläufige Unterbringung“, se-
hen die §§ 17 ff. FlüAG für einige Fälle die
sog. „Anschlussunterbringung“ vor.33 Das

treuung ausländischer Kinder und Jugendlicher,
BR-Drs. 349/15, S. 2.

26 Maßgeblich ist nach § 89d Abs. 4 Satz 2 SGB VIII
die Belastung, die sich pro Einwohner im vergange-
nen Haushaltsjahr (1.) durch die Erstattung von
Kosten nach § 89d SGB VIII und (2.) die Gewäh-
rung von Leistungen für Deutsche im Ausland durch
die überörtlichen Träger im Bereich des jeweiligen
Landes nach Maßgabe von § 6 Abs. 3, § 85 Abs. 2
Nr. 9 SGB VIII ergeben hat.

27 BR-Drs. 349/15 vom 14.8.2015.

28 BR-Drs. 349/15, S. 13.

29 GBl. 2013, 493.

30 Untere Verwaltungsbehörden sind in Baden-Würt-
temberg in den Landkreisen die (staatlichen) Land-
ratsämter sowie in den Stadtkreisen die Gemein-
den; vgl. dazu § 15 Abs. 1 LVG BaWü.

31 Die drei Erstaufnahmeeinrichtungen befinden sich in
Karlsruhe, Meßstetten und Ellwangen; in Planung
sind drei weitere Einrichtungen in Mannheim,
Schwäbisch-Hall und Freiburg. Daneben richtet das
Land kurzfristig sog. „bedarfsorientierte Aufnahme-
einrichtungen“ ein. Nach eigenen Angaben verfügt
das Land derzeit über ca. 9.000 Erstaufnah-
meplätze. Diese wie auch die in den folgenden Fn.
enthaltenen Informationen entstammen in der Regel
den Internetauftritten der Länder. Auf die Angabe
der konkreten Fundstelle wird verzichtet, zumal sich
die Lage der Dinge derzeit nahezu täglich ändert.

32 Nach einem aktuellen Verordnungsentwurf des Inte-
grationsministeriums über die Neufestsetzung der
Pauschalen nach § 15 FlüAG für das Jahr 2014 soll
rückwirkend ab dem Jahr 2014 eine Neustrukturie-
rung der Pauschalen erfolgen. Danach sollen die
Pauschalenbestandteile u. a. für die Krankenversor-
gung und die Verwaltungskosten deutlich abge-
senkt werden. Zugleich soll sich die Pauschale für
die Liegenschaften an den tatsächlichen Aufwen-
dungen des einzelnen Landkreises orientieren.

33 Der Begriff der „Anschlussunterbringung“ ist mehr-
deutig. In der Regel wird damit jede Form der Un-
terbringung nach dem Ende der Pflicht zum Aufent-
halt in einer (Erst-)Aufnahmeeinrichtung bezeichnet.
So z. B. Müller, Die Organisation der Aufnahme und
Unterbringung von Asylbewerbern in Deutschland,
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gilt insbesondere dann, wenn die erwähnte
Frist von 24 Monaten abgelaufen ist. Für
die Anschlussunterbringung sind die
kreisangehörigen Gemeinden zuständig
(§ 18 FlüAG). Diesen wird die Aufgabe
übertragen, die ihnen zugewiesenen Asyl-
bewerber und Flüchtlinge unterzubringen,
falls dies (noch) erforderlich ist (§ 18 Abs. 2
FlüAG). Die unteren Aufnahmebehörden
(Landkreise) teilen die Asylbewerber den
Gemeinden zu und zahlen den Gemeinden
je Asylbewerber eine einmalige Pauschale
in Höhe von 135 € (§ 18 Abs. 4 FlüAG). Mit
dieser Pauschale sollen nur die den Ge-
meinden entstehenden Verwaltungskos-
ten abgedeckt werden. Die Kosten der
Unterbringung fallen weiterhin den unteren
Aufnahmebehörden zur Last.34

2. Bayern

Für Bayern finden sich die im vorliegenden
Zusammenhang maßgeblichen Regelun-
gen im Gesetz über die Aufnahme und

Unterbringung der Leistungsberechtigten

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

(Aufnahmegesetz – AufnG)35 vom 24.2.
2002 sowie in der Verordnung zur Durch-

führung des Asylverfahrensgesetzes, des

Asylbewerberleistungsgesetzes und des

Aufnahmegesetzes (Asyldurchführungs-

verordnung – DVAsyl) vom 4.6.2002.36

Während Baden-Württemberg die asylver-
fahrensgesetzlich geregelte Unterbringung
von Personen, die nicht mehr verpflichtet
sind, in einer (Erst-)Aufnahmeeinrichtung
zu wohnen, und den Vollzug des Asylbe-
werberleistungsgesetzes im Übrigen ein-
heitlich in die Hand der Stadt- und Land-
kreise legt, differenziert das bayerische
Aufnahmerecht zwischen der Unterbrin-
gung und der Gewährung der sonstigen
Leistungen nach dem AsylbLG: Für die
Unterbringung sind in erster Linie die Be-
zirksregierungen als staatlicheMittelbehör-
den zuständig, wohingegen der Vollzug
des AsylbLG (überwiegend) den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten übertragen ist.
Im Einzelnen ergibt sich ein differenziertes
Bild:

a) Unterbringung

Ähnlich wie in Baden-Württemberg be-
stimmt das Landesrecht in Bayern die Be-
zirksregierungen als staatlicheMittelbehör-
den zum Träger von (Erst-)Aufnahmeein-
richtungen i.S.v. § 44 AsylVerfG (Art. 2
AufnG). Konkret handelt es sich dabei
um die Zentrale Aufnahmeeinrichtung Zirn-
dorf, die von der Regierung von Mittelfran-
ken betrieben wird (§ 3 Satz 1 Nr. 1
DVAsyl), sowie um die von der Regierung
von Oberbayern betriebene Aufnahmeein-
richtung München (§ 3 Satz 1 Nr. 2
DVAsyl). Neben diesen, in § 3 Satz 1
DVAsyl explizit genannten (Erst-)Aufnah-
meeinrichtungen bestehen momentan in
Deggendorf und Schweinfurt zwei weitere
(Erst-)Aufnahmeeinrichtungen, die von den

entsprechenden Bezirksregierungen Nie-
derbayern bzw. Unterfranken betrieben
werden. Ziel der Bayerischen Staatsregie-
rung ist es, in jedem Regierungsbezirk eine
(Erst-)Aufnahmeeinrichtung einzurichten.
Derzeit verfügt Bayern über 12.000 Erst-
aufnahmeplätze. Darüber hinaus hat
Bayern besondere „Aufnahme- und Rück-
führungszentren“ für Balkanflüchtlinge ein-
richtet. Diese befinden sich in Bamberg
sowie in Manching/Ingolstadt (Landkreis
Pfaffenhofen).

Anders als in Baden-Württemberg (und
denmeisten anderen Bundesländern) sind
die Bezirksregierungen regelmäßig auch
für die Anschlussunterbringung37 von
Asylbewerbern zuständig, und zwar in Ge-
meinschaftsunterkünften (Art. 4 Abs. 1
AufnG). Die Regierungen sind verpflichtet,
solche Einrichtungen entsprechend dem
Bedarf zu errichten und zu betreiben (Art. 4
Abs. 2 AufnG), und zwar in allen kreisfreien
Städten und Landkreisen (§ 5 Abs. 2
DVAsyl). Die Landkreise, kreisfreien und
kreisangehörigen Gemeinden haben bei
der Einrichtung von Gemeinschaftsunter-
künften mitzuwirken; insbesondere haben
sie den Regierungen geeignete Objekte
zur Anmietung anzubieten (§ 5 Abs. 3
DVAsyl). Neben den Gemeinschaftsunter-
künften haben die Bezirksregierungen auch
sog. „Regierungsaufnahmestellen“ (Art. 3
AufnG) zu errichten. Diese Aufnahmestellen
dienen der Unterbringung von Leistungs-
berechtigten nach dem AsylbLG, die nicht
Asylbewerber sind und bleiben hier daher
außer Betracht. Träger sämtlicher erwähn-
ter Einrichtungen ist jeweils der Freistaat
Bayern (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 AufnG).

Wenn die Unterbringung von Asylbewer-
bern nicht in Einrichtungen der Bezirks-
regierungen erfolgen kann, findet eine Un-
terbringung durch die kreisfreien Städte
(als Aufgabe des übertragenen Wirkungs-
kreises) sowie durch die (staatlichen) Land-
ratsämter statt (Art. 6 Abs. 1 Sätze 1 bis 3
AufnG). Die aktuelle Vollzugspraxis weicht
in erheblichem Umfang von diesem Regel-
Ausnahme-Verhältnis ab, sodass verstärkt
eine Unterbringung von Asylbewerbern
durch die kreisfreien Städte und Landkrei-
se erfolgt. Die kreisangehörigen Gemein-
den wirken bei der Erfüllung der Aufgabe
durch die Landratsämter mit (Art. 6 Abs. 2
AufnG). Die Verteilung der Asylbewerber
auf die kreisfreien Städte und die Land-
kreise obliegt den Regierungen auf der
Grundlage eines vom Verordnungsgeber
festgelegten Schlüssels (§ 7 Abs. 2
DVAsyl).

b) Leistungen nach AsylbLG

Hinsichtlich der Leistungen nach dem
AsylbLG ergibt sich folgendes Bild: So-
lange Asylbewerber in einer (Erst-)Aufnah-
meeinrichtung leben, gewährt die jeweils
zuständige Regierung die Leistungen zur
Sicherung des physischen Existenzmini-

mums i.S.v. § 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG
(mit Ausnahme des Bedarfs an Kleidung)
als Sachleistung (§ 13 Abs. 1 Satz 1
DVAsyl). Sind das Landratsamt oder die
kreisfreie Stadt nach Art. 6 AufnG für die
Unterbringung zuständig, übernehmen sie
diese Leistungen (§ 13 Abs. 1 Satz 2
DVAsyl).

Den Bedarf an Kleidung deckt der örtliche
Träger (§ 13 Abs. 2 Satz 1 DVAsyl). Ört-
liche Träger sind die Landkreise und die
kreisfreien Städte (§ 11 Abs. 2 2. Spiegel-
strich DVAsyl). Der örtliche Träger zahlt
auch das „Taschengeld“ (§ 13 Abs. 2 Satz
2 DVAsyl). Sofern Ausnahmen vom Sach-
leistungsprinzip zugelassen sind, deckt
der örtliche Träger auch diesen Bedarf.
Dasselbe gilt, wenn Asylberechtigte zuläs-
sigerweise nicht in einer Gemeinschafts-
unterkunft wohnen. Außerdem gewähren
sie die (Gesundheits-)Leistungen nach § 4
AsylbLG.

c) Kostenerstattung

Während das Recht Baden-Württembergs
die Stadt- und Landkreise mit der Kosten-
trägerschaft für die Unterbringung und die
Leistungen nach dem AsylbLG belastet
und ihnen als Ausgleich eine Pauschale
gewährt, fallen in Bayern die entspre-
chenden Aufwendungen grundsätzlich
dem Land zu Last. Soweit die Regierungen
für die Unterbringung zuständig sind, folgt
dies aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 AufnG, der die
Trägerschaft des Freistaats für die entspre-
chenden Einrichtungen anordnet. Entspre-
chendes gilt für die Landratsämter als
Staatsbehörden, soweit sie für die Unter-
bringung der Asylbewerber zuständig sind.
Sie mieten im Namen des Freistaats
Bayern Unterkünfte an; die entstehenden
Kosten werden direkt in den Staatshaus-
halt gebucht. Wenn die kreisfreien Städte
zur Unterbringung herangezogen werden
(Art. 6 AufnG) und dann nach § 13 Abs. 1
Satz 2 DVAsyl auch die damit im Zusam-
menhang stehenden Sachleistungen über-
nehmen müssen, steht ihnen nach Art. 8
Abs. 1 Satz 1 AufnG ein Anspruch auf
Erstattung der „unter Beachtung der
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit notwendigen Kosten“ zu.
Dieser Erstattungsanspruch umfasst auch
die Aufwendungen, die den Landkreisen
und kreisfreien Städten im Hinblick auf die
übrigen Leistungen nach dem AsylbLG
entstehen (§§ 13 Abs. 2 – 4, 14 DVAsyl).

BAMF Working Paper 55, 2013, S. 12. In diesem
Sinne wird der Begriff auch hier gebraucht.

34 In der amtlichen Begründung des FlüAG wird aus-
drücklich klargestellt, dass ein „umfänglicher Kos-
tenersatz“ – anders als von den kommunalen Spit-
zenverbänden gefordert – nicht intendiert sei, LT-
Drs. 15/4352, S. 41.

35 GVBl. 2002, 192, zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 22.7.2014, GVBl., 286.

36 GVBl., 218, zuletzt geändert durch Verordnung vom
14.10.2014, GVBl., 450.

37 Zur Begrifflichkeit vgl. Fn. 33.
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In der Praxis ergeben sich indessen immer
wieder Zweifelsfragen, insbesondere zur
Höhe der „unter Beachtung der Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit notwendigen Kosten“. Eine volle Kos-
tenerstattung ist damit nicht ausnahmslos
gewährleistet. Durch den Freistaat Bayern
nur in geringem Umfang erstattet werden
auch die Personalkosten, die den Land-
kreisen und kreisfreien Städten bei der
Unterbringung von Asylbewerbern und
der Ausgabe von Leistungen nach dem
AsylbLG an diese entstehen.

3. Brandenburg

In Brandenburg ist für die Unterbringung
von Asylbewerbern und die Leistungsge-
währung das Gesetz über die Aufnahme

von Spätaussiedlern und ausländischen

Flüchtlingen (Landesaufnahmegesetz –

LAufnG) vom 17.12.199638 zu beachten,
welches durch die Verordnung über die

Kostenerstattung für die Aufnahme der

Spätaussiedler und ausländischen Flücht-

linge in den Landkreisen und kreisfreien

Städten (Erstattungsverordnung – ErstV)

vom 29.1.199939 ergänzt wird. Ähnlich
wie in Baden-Württemberg sind auch in
Brandenburg die Landkreise und kreis-
freien Städte (im Wesentlichen) für die Un-
terbringung von Asylbewerbern und die
Leistungen nach dem AsylbLG zuständig.
Im Einzelnen gilt das Folgende:

a) Unterbringung

Während auch in Brandenburg das Land
für die Errichtung und den Betrieb von
(Erst-)Aufnahmeeinrichtungen i.S.v. § 44
AsylVerfG zuständig ist (§ 3 Abs. 2
LAufnG),40 obliegt die Anschlussunterbrin-
gung41 von Asylbewerbern den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten als Pflichtauf-
gabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 1
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Nr. 4 LAufnG).
Wie sich aus § 4 Abs. 1 LAufnG ergibt,
strebt der Landesgesetzgeber dabei vor-
rangig eine Unterbringung der Asylbewer-
ber in eigenenWohnungen an. Nur solange
eine VersorgungmitWohnraum nicht mög-
lich ist bzw. dann, wenn die Betroffenen
nach § 53 AsylVerfG (noch) verpflichtet
sind, in Gemeinschaftsunterkünften zu
wohnen, soll die Unterbringung in „Über-
gangswohnheimen und Übergangswoh-
nungen“ erfolgen (§ 4 Abs. 2 LAufnG).
Die Landkreise und kreisfreien Städte sind
verpflichtet, die insoweit erforderlichenEin-
richtungen zu errichten und zu unterhalten.
Den Ämtern und amtsangehörigen Ge-
meinden ist die Bereitstellung der insoweit
notwendigen Liegenschaften als Pflicht-
aufgabe zur Erfüllung nach Weisung über-
tragen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 LAufnG). Die
Landkreise und kreisfreien Städte sind
nicht verpflichtet, die Einrichtungen selbst
zu betreiben; sie können mit dem Betrieb
auch Dritte beauftragen (§ 4 Abs. 3
LAufnG), was vielfach der Fall ist.42

b) Leistungen nach AsylbLG

Solange die Unterbringung in einer (Erst-)
Aufnahmeeinrichtung andauert, ist die
Zentrale Ausländerbehörde des Landes
in Eisenhüttenstadt zuständig für Leistun-
gen nach dem AsylbLG (§ 1 Abs. 2
LAufnG). Im Übrigen obliegt die Durchfüh-
rung des AsylbLG den Landkreisen und
kreisfreien Städten (§ 1 Abs. 1 Satz 1
LAufnG).

c) Kosten und Erstattung

Dezidierte Regelungen zur Kostenträger-
schaft enthält das brandenburgische Lan-
desrecht nicht. Es regelt lediglich, dass die
Landkreise und kreisfreien Städte „zum
Ausgleich aller durch die Aufgabenwahr-
nehmung nach § 1 entstehenden Kosten“
eine jährliche Pauschale erhalten (§ 6
Abs. 1 Satz 1 LAufnG). Die Pauschale wird
für jede leistungsbeziehende Person nach
demAslybLG gewährt, und zwar (im Unter-
schied zu Baden-Württemberg) bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Asylverfah-
rens, also unabhängig von seiner Dauer
(§ 6 Abs. 3 Satz 2 LAufnG). Neben einer
„Grundpauschale“ in Höhe von derzeit
9.219 € (§ 1 Abs. 2 ErstV)43 werden die
notwendigen und angemessenen Kosten
für überregionale soziale Betreuungs- und
Sicherheitsmaßnahmen gesondert pau-
schal erstattet (§ 6 Abs. 2 Satz 1 LAufnG).
Die „Bewachungskostenpauschale“ be-
läuft sich pro Monat und Gemeinschafts-
unterkunft auf 6.900 € (§ 1 Abs. 3 ErStV).
Für die Bewachung von Gebäuden außer-
halb einer Gemeinschaftsunterkunft sieht
§ 1 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 ErStV i.V.m. § 6
Abs. 1 Satz 5 LAufnG landesweit eine
Summe von 61.355 € vor. Die Kosten für
die überregionale migrationsspezifische
Beratung sowie für die Betreuung trauma-
tisierter Flüchtlinge richtet sich nach § 1
Abs. 4 bzw. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 ErStV in
Verbindung mit der in Fn. 29 erwähnten
Verwaltungsvorschrift. Für die Errichtung
und Einrichtung von Gemeinschaftsunter-
künften sieht das LAufnG eine weitere In-
vestitionspauschale in Höhe von 2.300,81
€ je Platz vor (§ 6 Abs. 2 Satz 2). Die Land-
kreise sind gegenüber den Ämtern und
amtsfreien Gemeinden im Hinblick auf
die diesen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 LAufnG
übertragenen Aufgaben (Bereitstellung
von Liegenschaften) zu einem angemes-
senen Ausgleich verpflichtet (§ 6 Abs. 4
LAufnG).

4. Hessen

Für Hessen ergeben sich die für den vorlie-
genden Zusammenhang maßgeblichen
Rechtsvorschriften einerseits aus demGe-

setz über die Aufnahme undUnterbringung

von Flüchtlingen und anderen ausländi-

schen Personen (Landesaufnahmegesetz

– AufnG) vom 5.7.200744 und andererseits
aus der Verordnung zur Durchführung des

Asylbewerberleistungsgesetzes (DVAsylb-

LG) vom 16.11.1993.45

a) Unterbringung

Das AufnG enthält keine ausdrückliche Re-
gelung über die (Erst-)Aufnahmeeinrich-
tung(en) des Landes i.S.v. § 44 AsylVerfG.
Aus § 1 Abs. 1 AufnG sowie § 1 Satz 2
DVAsylbLG kann aber auf die Existenz
einer solchen Einrichtung geschlossen
werden.46 Wie sonst nur noch Thüringen
regelt Hessen im Sinne einer „Notstands-
klausel“ ausdrücklich, dass Asylbewerber
schon vor Stellung ihresAsylantrags auf die
Kommunen verteilt werden können (§ 1
Abs. 2 AufnG). Das entspricht indes auch
der in den übrigen Ländern derzeit gängi-
gen Praxis.

Von der (Erst-)Aufnahmeeinrichtung abge-
sehen sind auch in Hessen im Übrigen die
Landkreise und Gemeinden für die Unter-
bringung von Asylbewerbern zuständig
(§§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1 Satz 1 AufnG);
sie nehmen diese Aufgaben zur Erfüllung
nach Weisung wahr (§ 6 Abs. 1 AufnG).
Die Verteilung auf die Landkreise und kreis-
freien Städte obliegt dem Regierungsprä-
sidium Darmstadt, die Zuweisung an die
kreisangehörigen Gemeinden den Kreis-
ausschüssen (§ 2 Abs. 2 Satz 1 AufnG).
Die Unterbringung kann in Gemeinschafts-
unterkünften oder in anderen Unterkünften
erfolgen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 AufnG). Der
Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften
kann Dritten überlassen werden (§ 3
Abs. 1 Satz 4 AufnG).

b) Leistungen nach AsylbLG

Solange die Unterbringung in einer (Erst-)
Aufnahmeeinrichtung erfolgt, ist die jewei-
lige Einrichtung für die Leistungen nach
dem AsylbLG zuständig (§ 1 Satz 2 DV-
AsylbLG); im Übrigen liegt die Zuständig-
keit für die Durchführung des AsylbLG bei
den Landkreisen und den kreisfreien Städ-
ten. Den kreisangehörigen Gemeinden
kann diese Aufgabe auf Antrag übertragen
werden, wenn sie mehr als 5.000 Einwoh-
ner haben (§ 2 DVAsylbLG).

38 GVBl. I, 358, zuletzt geändert durch Art. 15 des Ge-
setzes vom 13.3.2012, GVBl. I Nr. 16.

39 GVBl. II, 99, zuletzt geändert durch Verordnung
vom 30.8.2013, GVBl. II Nr. 66.

40 Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Branden-
burg Eisenhüttenstadt hält derzeit an sechs Stand-
orten 3.200 Erstaufnahmeplätze vor.

41 Zur Begrifflichkeit vgl. Fn. 33.

42 Müller (o. Fn. 33), S. 16.

43 Dieser Wert ergibt sich aus der Verwaltungsvor-
schrift vom 8.6.2015 über die Anpassung von Er-
stattungspauschalen.

44 GVBl I., 399, zuletzt geändert durch Gesetz vom
27.12.2012, GVBl. I, 290.

45 GVBl I, 515, zuletzt geändert durch Verordnung
vom 5.7.1994, GVBl. I, 286.

46 Träger ist das Regierungspräsidium Gießen, wie
sich aus einem Erlass des hessischen Sozialminis-
teriums ergibt; dazu auch Müller (o. Fn. 33), S. 15.
Neben dem Standort in Gießen gibt es eine Vielzahl
weiterer Standorte.
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c) Kostenerstattung

Die DVAsylbLG bestimmt die Landkreise
und kreisfreien Städte zu Kostenträgen
(§ 3 Satz 1 DVAsylbLG). Werden Aufgaben
nach dem AsylbLG auf Antrag von
kreisangehörigen Gemeinden durchge-
führt, hat der jeweilige Landkreis ihnen
die aufgewendeten Kosten für die Aufga-
benwahrnehmung zu erstatten (§ 3 Satz 2
DVAsylbLG). Eine Erstattungsregelung zu-
gunsten der Landkreise und kreisfreien
Städte enthält die DVAsylbLG nicht, ordnet
aber an, dass die Regelungen des AufnG
unberührt bleiben sollen.

Das AufnG wiederum sieht in § 7 Abs. 1
vor, dass den Landkreisen und Gemeinden
entstehende Aufwendungen für die Auf-
nahme und Unterbringung von Asylbewer-
bern in Form von Pauschalen abgegolten
werden. Die genaue Höhe dieser Pauscha-
le ergibt sich aus der Anlage zum AufnG.
Differenzierend zwischen Städten und
Landkreisen und zusätzlich zwischen
Landkreisen in ländlichen Regionen bzw.
in Ballungsgebieten sind dort monatliche
Beträge festgesetzt. Die Landesregierung
kann diese Beträge durch Rechtsverord-
nung anpassen.47 Konkret handelt es sich
derzeit – bezogen auf die Landkreise – um
Summen in Höhe von 7.218 bzw. von
7.826 €. Die Zahlung dieser Pauschale
ist zeitlich nicht begrenzt (§ 7 Abs. 3 Satz
1 AufnG).

5. Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern wird die hier
interessierende Rechtslage bestimmt
durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz

(FlAG) vom 28.6.199448 sowie das Ausfüh-
rungsgesetz zum Asylbewerberleistungs-

gesetz (AsylbLG-AG) vom selben Tage.49

a) Unterbringung

Auch für Mecklenburg-Vorpommern gilt:
Soweit die Aufnahme und Unterbringung
von Asylbewerbern nicht (mehr) in einer
(Erst-)Aufnahmeeinrichtung des Landes
erfolgt, obliegt diese Aufgabe den Land-
kreisen und kreisfreien Städten im übertra-
genen Wirkungskreis (§ 2 Abs. 1 FlAG).
Träger der Landeserstaufnahmeeinrich-
tung ist das Amt für Migration und Flücht-
lingsangelegenheiten, eine Organisations-
einheit des Landesamtes für innere Ver-
waltung mit Sitz in Nosdorf/Horst.

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind
verpflichtet, für die Aufnahme der ihnen
nach einem landesinternen Verteilungsver-
fahren zugewiesenen Asylbewerber aus-
reichende Gemeinschaftsunterkünfte vor-
zuhalten (§ 4 Abs. 1 Satz 1 FlAG). Träger
der Einrichtungen sind die genannten Ge-
bietskörperschaften; für den Betrieb kön-
nen sie sich Dritter bedienen (§ 4 Abs. 2
Satz 1 FlAG).

Neben den Landkreisen und kreisfreien
Städten können subsidiär auch die kreis-

angehörigen Gemeinden zur Unterbrin-
gung von Asylbewerbern herangezogen
werden. Das ist nach § 2 Abs. 3 FlAG
der Fall, wenn die einem Landkreis zuge-
wiesenen Asylbewerber und sonstigen
nach FlAG aufzunehmenden Personen
nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft
des Landkreises untergebracht werden
können. Dann kann der Landrat sie auf
die Gemeinden verteilen. Die Verpflichtung
zur Aufnahme und Unterbringung obliegt
den Gemeinden dann im übertragenen
Wirkungskreis. Anders als die Landkreise
und kreisfreien Städte sind die Gemeinden
aber nicht verpflichtet, sich durch die Be-
reitstellung ausreichend dimensionierter
Gemeinschaftsunterkünfte auf die Aufnah-
me von Asylbewerbern vorzubereiten (vgl.
§ 4 Abs. 1 FlAG). Werden auf sie nach § 2
Abs. 3 FlAG verteilte Asylbewerber indes in
Gemeinschaftsunterkünften der Gemein-
den untergebracht, bestimmt § 4 Abs. 3
FlAG die Gemeinden zu Trägern dieser
Einrichtungen.

b) Leistungen nach AsylbLG

Während also die Gemeinden zur Erfüllung
der Aufgabe der Unterbringung von Asyl-
bewerbern ggf. von den Landkreisen her-
angezogen werden können, weist das
AsylbLG-AGdieDurchführungdesAsylbLG
ausschließlich den Landkreisen und kreis-
freien Städten zu (§ 1 Satz 1 AsylbLG). Nur
soweit Leistungsberechtigte (noch) ver-
pflichtet sind, in einer (Erst-)Aufnahmeein-
richtung nach § 44 AsylVerfG zu wohnen,
führt das Land das AsylbLG aus (§ 1 Satz 2
AsylbLG-AG).

c) Kostenerstattung

Die Regelungen über Kostenträgerschaft
und Erstattung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern ähneln den bayerischen Be-
stimmungen. So erstattet das Land den
Landkreisen und kreisfreien Städten die
notwendigen Aufwendungen für die Auf-
nahme und Unterbringung von Asylbewer-
bern (§ 5 Abs. 1 Satz 1 lit. a FlAG). Erstattet
werden die notwendigen Leistungen nach
dem AsylbLG (§ 5 Abs. 2 Satz 1 FlAG)
sowie die notwendigen Unterkunftskosten
(§ 5 Abs. 3 Satz 1 FlAG). Soweit Gemein-
schaftsunterkünfte geschaffen oder herge-
richtet werden sollen, können die hierfür
erforderlichen Kosten erstattet werden,
wenn die Notwendigkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Investition durch die zuständige
Landesbehörde anerkannt worden ist (§ 5
Abs. 3 Satz 2 FlAG). Nach § 2 AsylbLG-AG
erstattet das Land den Landkreisen und
kreisfreien Städten die Kosten der Aufga-
benwahrnehmung nach dem AsylbLG.

Besonderheiten gelten, wenn die Gemein-
den nach § 2Abs. 3 Satz 1 FlAGdurch den
Landratmit der Aufgabe der Aufnahmeund
Unterbringung betraut worden sind. Für
diesen Fall sieht § 2 Abs. 3 Satz 4 FlAG
vor, dass der Landkreis denGemeindendie

notwendigen Kosten der Unterbringung i.
S.v. § 5 Abs. 3 FlAG erstattet. Das Land
wiederum erstattet dem Landkreis die den
Gemeinden zu erstattenden Kosten nach
Maßgabe von § 5 Abs. 1 FlAG.

Bedienen sich Landkreise, kreisfreie Städ-
te und kreisangehörige Gemeinden für den
Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte
Dritter, erfolgt eine Kostenerstattung oder
eine Zuwendung durch das Land nur, wenn
die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit
des Vertrages vor Abschluss durch die
zuständige Landesbehörde schriftlich an-
erkannt wurde (§ 5 Abs. 4 FlAG, ggf. i.V.m.
§ 2 Abs. 3 Satz 5 FlAG).

6. Niedersachsen

Während die meisten Bundesländer die
Aufnahme und Unterbringung von Asylbe-
werbern sowie die Durchführung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes in getrennten
Gesetzen regeln, gilt in Niedersachsen für
beide Materien das Gesetz zur Aufnahme

von ausländischen Flüchtlingen und zur

Durchführung des Asylbewerberleistungs-

gesetzes (Aufnahmegesetz – AufnG) vom
11.3.2004.50

a) Unterbringung

Im Unterschied zu den übrigen Bundes-
ländern verzichtet Niedersachsen auf eine
ausdrückliche Regelung der Frage, wer für
die Unterbringung von Asylbewerbern zu-
ständig ist, die nicht (mehr) in einer Auf-
nahmeeinrichtung des Landes unterge-
bracht sind.51 Auf den ersten Blick könnte
man dahermeinen, in Niedersachsen seien
die Gemeinden für die Unterbringung der
Asylbewerber zuständig, denn auf diese
sind sie unter Berücksichtigung der Ein-
wohnerzahl zu verteilen (§ 1 Abs. 1 Satz 2
AufnG) bzw. können entsprechend auf sie
verteilt werden (§ 1 Abs. 2 AufnG). Tat-
sächlich handelt es sich insoweit aber
nur um eine Verteilungsregelung; die Über-
tragung der Aufgabe, die Asylbewerber
unterzubringen, ist damit nicht verbunden.
Das ergibt sich aus der Entstehungsge-
schichte zum AufnG.52 Zuständig für die

47 Vgl. dazu die Anpassungsverordnung zum Landes-
aufnahmegesetz vom 12.12.2013 (GVBl., 688, zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 24.3.2015,
GVBl., 133).

48 GVOBl., 660, zuletzt geändert durch Gesetz vom
6.6.2011, GVOBl., 366.

49 GVOBl., 660.

50 GVBl., 100, zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.3.2012, GVBl., 31.

51 Rechtsgrundlage für die Landesaufnahmeeinrich-
tungen ist § 3 AufnG. Diese Vorschrift regelt, dass
das Land neben den (Erst-)Aufnahmeeinrichtungen
i. S. d. § 44 AsylVerfG weitere „sonstige“
Unterbringungseinrichtungen betreiben kann. Erst-
aufnahmeeinrichtungen gibt es derzeit in Bramsche,
Braunschweig und Friedland. Weitere Einrichtungen
in Osnabrück und Oldenburg befinden sich im Auf-
bau.

52 § 3 Abs. 1 des Entwurfs eines Gesetzes zur Auf-
nahme von ausländischen Flüchtlingen und zur
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
vom 31.10.2003 (LT-Drs. 15/521) sah noch vor,
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(Anschluss-)Unterbringung53 sind vielmehr
die Landkreise und kreisfreien Städte. Die-
sen überträgt § 2 Abs. 1 Satz 1 AufnG die
Zuständigkeit für die Durchführung des
AsylbLG im übertragenen Wirkungskreis.
Nach Auffassung des niedersächsischen
Landesgesetzgebers ist mit dieser Zustän-
digkeitsbegründung zugleich auch die Auf-
gabe der Unterbringung der Asylbewerber
übertragen worden.54

Die Landkreise haben allerdings die Mög-
lichkeit, die kreisangehörigen Gemeinden
und Samtgemeinden durch Satzung oder
öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Durch-
führung der ihnen übertragenen Aufgaben
heranzuziehen (§ 2 Abs. 3 Satz 1 AufnG).
Vor Erlass einer Satzung über die Her-
anziehung sind die Gemeinden und Samt-
gemeinden zu hören (§ 2 Abs. 3 Satz 3
AufnG).

b) Leistungen nach AsylbLG

Wie sich aus den vorstehenden Ausfüh-
rungen ergibt, sind in Niedersachsen die
Landkreise und kreisfreien Städte für die
Durchführung desAsylbLG zuständig. Eine
Ausnahme davon gilt nur im Hinblick auf
Asylbewerber, die in einer (Erst-)Aufnahme-
einrichtung des Landes (§ 2 Abs. 2 Nr. 1
AufnG) oder in einer „sonstigen“ Landes-
aufnahmeeinrichtung (§ 3 Abs. 1 AufnG)
untergebracht sind. In diesen Fällen ist
dasLand fürdieDurchführungdesAsylbLG
zuständig.

Soweit die Landkreise zuständig sind, kön-
nen sie kreisangehörige Gemeinden und
die Samtgemeinden nach Maßgabe des
bereits erwähnten § 2 Abs. 3 AufnG zur
Durchführung des AsylbLG heranziehen.

c) Kosten und Erstattung

Niedersachsen gehört zu denjenigen Län-
dern, die zur Abgeltung der mit der Durch-
führung des AsylbLG (einschließlich der
Unterbringung der Asylbewerber) verbun-
denen Kosten eine jährliche Kopfpauscha-
le vorsehen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AufnG). Auf-
grund der Verordnung zur Anpassung der

Kostenabgeltungspauschale nach dem

AufnG vom22.1.201555 beträgt diese Pau-
schale derzeit 6.195 €³. Die Zahl der Per-
sonen, für die diese Pauschale gezahlt
wird, ergibt sich aus dem Mittelwert der
am 31.12. des vorvorvergangenen Jahres
und am 31.12. des vorvergangenen Jahres
in der Asylbewerberleistungsstatistik für
den jeweiligen Kostenträger eingetragenen
Anzahl der Leistungsempfänger (§ 4
Abs. 2 Satz 1 AufnG). Konkret bedeutet
dies, dass die Erstattung derzeit nach den
Zahlen des Jahres 2013 erfolgt.

7. Nordrhein-Westfalen

Anders als in Niedersachsen sind in Nord-
rhein-Westfalen die für den vorliegenden
Handlungsbereich maßgeblichen Rechts-
vorschriften in zwei Gesetzen enthalten,

und zwar in dem Gesetz über die Zuwei-

sung und Aufnahme ausländischer Flücht-

linge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG)

vom 28.2.200356 sowie dem Gesetz zur

Ausführung des Asylbewerberleistungsge-

setzes (AG AsylbLG) vom 29.11.1994.57

Die Rechtslage in Nordrhein-Westfalen un-
terscheidet sich von derjenigen aller ande-
ren Bundesländer, weil hier die (kreisfreien
und kreisangehörigen) Gemeinden (origi-
när) sowohl für die Unterbringung als auch
für die Durchführung des AsylbLG zustän-
dig sind. Im Einzelnen:

a) Unterbringung

Die Zuständigkeit der Gemeinden zur Un-
terbringung von Asylbewerbern ergibt sich
aus § 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG. Die
Gemeinden nehmen die Aufgabe zur Er-
füllung nach Weisung wahr (§ 6 Abs. 1
FlüAG). Ausgenommen davon sind Asyl-
bewerber, die (noch) verpflichtet sind, in
einer (Erst-)Aufnahmeeinrichtung des
Landes zu wohnen. Für die (Erst-)Aufnah-
meeinrichtung des Landes ist die Bezirks-
regierung Arnsberg zuständig (§ 1 Abs. 1
Satz 2 AG AsylbLG).58 Aus der Formulie-
rung von § 2 Nr. 1 FlüAG ergibt sich dabei,
dass es für die Unterbringungspflicht der
Gemeinden nicht darauf ankommt, ob der
Betreffende bereits einen Asylantrag ge-
stellt hat.

b) Leistungen nach AsylbLG

Die Gemeinden sind – soweit sie für die
Unterbringung von Asylbewerbern zu-
ständig sind – auch für die Durchführung
des AsylbLG zuständig (§ 1 Abs. 1 AG
AsylbLG).

c) Kosten und Erstattung

Während die meisten der Bundesländer,
die – anders als Bayern und Mecklenburg-
Vorpommern – ihren Kommunen die mit
Unterbringung von Asylbewerbern und der
Durchführung des AsylbLG verbundenen
Kosten im Ergebnis nicht vollständig er-
statten, auf Kopfpauschalen setzen, gilt in
Nordrhein-Westfalen ein anders System:
Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 FlüAG stellt das
Land für die Aufnahme, Unterbringung und
Versorgung sämtlicher nach dem FlüAG
aufzunehmender Personen einschließlich
der hier nur interessierenden Asylbewerber
ab dem Jahr 2015 eine Globalpauschale
von 183,046 Mio. € zur Verfügung, die der
Dynamisierung unterliegt.59 Darüber hin-
aus stellt das Land für das Jahr 2015 eine
weitere Summe von 32,030 Mio. € zur
Verfügung (§ 4b FlüAG), dies mit Blick
auf die Mehraufwendungen der Gemein-
den, die sich aus dem bereits genannten
Urteil des BVerfG zum AsylbLG vom
18.7.201260 ergeben. Diese Mittel werden
nach Maßgabe des auch für die Verteilung
der Flüchtlinge geltenden Schlüssels auf
die Gemeinden verteilt (§ 4 Abs. 1 Satz 3
FlüAG). § 4c Abs. 1 Satz 1 FlüAG schließ-

lich sieht vor, dass das Land den Gemein-
den zusätzliche Finanzmittel für Krank-
heitskosten im Einzelfall zur Verfügung
stellt. Voraussetzung ist, dass diese Kos-
ten für Behandlungen in einem Kalender-
jahr die Summe von 70.000 € je Asylbe-
werber übersteigen (§ 4c Abs. 1 Satz 2
FlüAG). Erstattet wird (nur) der Betrag,
der über die Summe von 70.000 € hin-
ausgeht (§ 4c Abs. 2 FlüAG).

§ 3 AG AsylbLG stellt ausdrücklich klar,
dass esmit den nach demFlüAG gezahlten
Erstattungen auch im Hinblick auf die
Beteiligung des Landes an den mit der
Durchführung des AsylbLG verbunden
Aufwendungen sein Bewenden hat.

8. Rheinland-Pfalz

Wie in Niedersachsen ergeben sich auch in
Rheinland-Pfalz die für die Unterbringung
von Asylbewerbern sowie die Durchfüh-
rung des AsylbLG im Übrigen maßgebli-
chen Rechtsvorschriften aus nur einem
Gesetz, und zwar dem Landesaufnahme-

gesetz (AufnG) vom 21.12.1993.61

a) Unterbringung

In Rheinland-Pfalz sind alle Kommunen
(Landkreise, die kreisfreien und großen
kreisangehörigen Städte, die verbands-

dass den Gemeinden die Aufnahme und Unterbrin-
gung von Asylbewerbern als Aufgabe des übertra-
genen Wirkungskreis obliegen sollte. Die auf eine
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres
und Sport (LT-Drs. 15/853) zurückgehende, Gesetz
gewordene Fassung verzichtete dagegen darauf,
den Gemeinden diese Aufgabe zu übertragen. Zur
Begründung wurde darauf verwiesen, dass die Un-
terbringung der Betroffenen Sache der Behörden
sei, die für die Durchführung des AsylbLG zuständig
seien, also der Landkreise und kreisfreien Städte.
Die zusätzlich vorgesehene Zuständigkeit der Ge-
meinden würde daher zu einer rechtlich unzulässi-
gen Doppelzuständigkeit führen.

53 Zur Begrifflichkeit oben Fn. 33.

54 Vgl. dazu die Ausführungen in Fn. 53.

55 GVBl., 12.

56 GV. S. 93, zuletzt geändert durch Gesetz vom
18.12.2014, GV S. 922.

57 GV. S. 1087, zuletzt geändert durch Gesetz vom
2.10.2014, GV S. 622.

58 In Nordrhein-Westfalen ist zwischen der nur für
wenige Tage vorgesehenen Unterbringung in Erst-
aufnahmeeinrichtungen und der anschließenden
Unterbringung in „Zentralen Unterbringungseinrich-
tungen“ (ZUE) zu unterscheiden. In beiden Fällen
handelt es sich um Aufnahmeeinrichtungen i.S.v.
§ 44 AsylVerfG. Nordrhein-Westfalen unterhält 25
ZUE.

59 Dieser Betrag wird erst nachlaufend zum Bezugs-
datum des 1. Januar des Vorjahres an die veränder-
te Zahl der Flüchtlinge angepasst (§ 4 Abs. 2 Sätze
1 und 2 FlüAG). Somit kommt es bei steigenden
Flüchtlingszahlen stets zu einer strukturellen Unter-
finanzierung der zur Aufnahme verpflichteten Ge-
meinden. Ausgehend von einer Herunterrechnung
der globalen Pauschale von insgesamt 215,076
Mio. € auf die Bestandszahlen zum letzten Stich-
tagstermin (circa 7.200 € pro Flüchtling) und unter
Berücksichtigung einer tatsächlichen Geduldeten-
quote von etwa 40 % liegt die Kostenerstattung bei
etwa 4.300 € pro Flüchtling/Asylbewerber (dabei
sind die starken Anstiege im Laufe des Jahres 2015
noch nicht berücksichtigt).

60 BVerfGE 132, 134 ff.

61 GVBl., 627, zuletzt geändert durch Gesetz vom
20.12.2013, GVBl., 533.

Der Landkreis 10/2015 641

Politik



freien Gemeinden, die Verbands- sowie die
Ortsgemeinden) verpflichtet, Asylbewer-
ber aufzunehmen und unterzubringen
(§ 1 Abs. 1 AufnG). Wie sich aus § 1
Abs. 2 AufnG ergibt, handelt es sich –

soweit die kreisangehörigen Kommunen
betroffen sind – indes nur um eine subsi-
diäre Zuständigkeit. In erster Linie zustän-
dig sind die Landkreise; diese können die
ihnen zugewiesenen Personen den großen
kreisangehörigen Städten, den verbands-
freien Gemeinden sowie den Verbandsge-
meinden zuweisen. Die Verbandsgemein-
den ihrerseits können die ihnen zugewie-
senen Personen den Ortsgemeinden zu-
weisen. Eine Aufgabenwahrnehmung der
Landkreise und kreisfreien Städte findet
nicht statt, solange die Asylbewerber
(noch) in der (Erst-)Aufnahmeeinrichtung
des Landes i.S.v. § 44 AsylVerfG in Trier
untergebracht sind. Das wird zwar nicht
ausdrücklich im AufnG geregelt, folgt aber
aus der Natur der Sache.62

b) Leistungen nach AsylbLG

Zuständige Behörden für die Durchführung
des AsylbLG sind die Kreisverwaltungen
und die Stadtverwaltungen der kreisfreien
Städte, die diese Aufgaben als Pflichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung wahr-
nehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AufnG). Wie
schon im Falle der Unterbringung können
die Landkreise auch die Durchführung des
AsylbLG ganz oder teilweise auf die großen
kreisangehörigen Städte, die verbands-
freien Gemeinden und die Verbandsge-
meinden übertragen (§ 2 Abs. 2 Satz 1
AufnG), die diese Aufgaben dann im eige-
nen Namen wahrnehmen. Auf Antrag die-
ser kreisangehörigen Gemeinden können
die Landkreise sie auch mit der Durchfüh-
rung des AsylbLG beauftragen. In diesem
Fall handeln die Gemeinden im Namen des
Landkreises (§ 2 Abs. 3 AufnG).

c) Kostenerstattung

Soweit ein Asylbewerber nicht in einer
(Erst-)Aufnahmeeinrichtung des Landes
untergebracht ist, bestimmt § 2 Abs. 4
AufnG die Landkreise und kreisfreien Städ-
te zu den Trägern der Kosten nach dem
AsylbLG.

Auch Rheinland-Pfalz beteiligt sich durch
Zahlung eines Pauschalbetrages an den
den Landkreisen und kreisfreien Städten
entstehenden Aufwendungen nach dem
AsylbLG (§ 3 Abs. 1 AufnG). Dieser Betrag
ist im AufnG mit 312 € monatlich festge-
setzt, kann aber durch das zuständige
Ministerium angepasst werden und beläuft
sich derzeit auf 513 € monatlich, also auf
6.156 € jährlich.

Wenn aufgrund einer schweren Dauerer-
krankung oder eines stationären Kranken-
hausaufenthalts tatsächlich höhere Ge-
sundheitskosten nachgewiesen sind, kann
die Landesregierung gem. § 3 Abs. 3
AufnG Ausnahmen von der pauschalen

Erstattung zulassen. Von dieser Ermächti-
gung hat die Landesregierung mit der Ver-
ordnung über Ausnahmen von der pau-

schalen Erstattung nach dem AufnG vom
12.12.1995 Gebrauch gemacht.63 Bei be-
sonders kostenintensiven Fällen kommt es
also zu einer zusätzlichen Erstattung von
Gesundheitskosten.

9. Saarland

Für das Saarland sind im hier maßgebli-
chen Zusammenhang das Landesaufnah-
megesetz (LAG) vom 23.1.199464, die Ver-
ordnung über Zuständigkeiten für Auslän-
der, Asylbewerber, Flüchtlinge und Spät-
aussiedler und über Aufnahme, Verteilung
und Unterbringung (Saarländische Aufent-
haltsverordnung – SAV) vom 24.10.200065

sowie das Gesetz zur Ausführung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes (AGAsylbLG)
vom 13.10.199366 zu beachten.

a) Unterbringung

Verpflichtet, die nicht mehr in (Erst-)Auf-
nahmeeinrichtung untergebrachten und
vom Land verteilten Asylbewerber aufzu-
nehmen (und unterzubringen), sind nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 LAG die Gemeinden, die
diese Aufgabe als staatliche Auftragsan-
gelegenheit zu erfüllen haben. Der Vertei-
lungsschlüssel ergibt sich aus § 2 Abs. 2
SAV. Insoweit geht das Saarland den um-
gekehrten Weg wie Niedersachsen. Wäh-
rend das niedersächsische Landesrecht
eine Verteilung auf dieGemeinden vorsieht,
den Landkreisen (und kreisfreien Städten)
aber die Aufgabe der Unterbringung zu-
weist, erfolgt die Verteilung nach § 2
Abs. 2 Satz 1 SAV bezogen auf die Land-
kreise und den Regionalverband Saarbrü-
cken. Die Landkreise und der Regionalver-
band weisen in einem zweiten Schritt so-
dann die ihnen zugewiesenen Personen
den Gemeinden zur Aufnahme und Unter-
bringung zu (§ 2 Abs. 2 Satz 6 SAV). Eine
„Zwischenunterbringung“ in Einrichtungen
der Landkreise findet dabei nicht statt.

Tatsächlich handelt es sich bei der Zustän-
digkeit der Gemeinden aber nur um eine
„Reservezuständigkeit“. Zu einer Vertei-
lung kommt es nämlich nur, „soweit die
Unterbringung nach der Erstaufnahme
nicht in den landeseigenen Einrichtungen
erfolgt“ (§ 2 Abs. 2 Satz 1 SAV). Ange-
sichts der aktuellen Flüchtlingssituation fin-
det eine Verteilung auf die Gemeinden in-
des statt.

b) Leistungen nach AsylbLG

Hinsichtlich der Erbringung von Leistungen
nach dem AsylbLG gilt im Saarland wie in
den meisten Bundesländern eine Zustän-
digkeitsteilung: Für Personen, die (noch)
verpflichtet sind, in der (Erst-)Aufnahme-
oder einer sonstigen Einrichtung des
Landes zu wohnen, führt das Land das
AsylbLG durch67, in allen anderen Fällen
begründet § 1 Abs. 1 AGAsylbLG eine

kommunale Zuständigkeit. Zuständig sind
in erster Linie die Landkreise und der Re-
gionalverband Saarbrücken (§ 1 Abs. 1
AGAsylbLG). Diese können – durch Sat-
zung mit Genehmigung der zuständigen
obersten Landesbehörde – die Aufgabe
und die Kostenträgerschaft auf die kreis-
bzw. regionalverbandangehörigen Ge-
meinden übertragen (§ 1 Abs. 2 AG-
AsylbLG) und auf diese Weise dafür sor-
gen, dass die Gemeinden sowohl für die
Unterbringung als auch für die Bereitstel-
lung der Leistungen nach dem AsylbLG
zuständig sind.

c) Kosten und Erstattung

Soweit die Landkreise und der Regional-
verband für die Durchführung des AsylbLG
zuständig sind, sind sie auch Kostenträger
(§ 1 Abs. 1 AGAsylbLG). Haben sie diese
Aufgaben auf die kreisangehörigen Ge-
meinden übertragen, sind diese Kosten-
träger (§ 1 Abs. 2 AGAsylbLG).

Wie Bayern und Mecklenburg-Vorpom-
mern verzichtet auch das Saarland auf eine
(nur) pauschale Erstattung. § 3Abs. 1 LAG
sieht vielmehr vor, dass das Land den
kommunalen Gebietskörperschaften die
nach den Bestimmungen des AsylbLG an
Asylbewerber, deren Ehegatten/eingetra-
gene Lebenspartner und minderjährige
Kinder gewährten Leistungen erstattet,
und zwar bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Asylverfahrens.

10. Sachsen

In Sachsen wird die Ausführung des
AsylbLG sowie die Aufnahme, Unterbrin-
gung und Verteilung von Asylbewerbern
geregelt durch das Gesetz zur Aufnahme

und Unterbringung von Flüchtlingen im

Freistaat Sachsen (Sächsisches Flücht-

lingsaufnahmegesetz – SächsFlüAG) vom
25.6.2007.68

62 Die Aufnahmeeinrichtung des Landes Rheinland-
Pfalz steht in der Trägerschaft der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion und ist in Trier angesiedelt.
Am 1.6.2015 wurde eine weitere Aufnahmeeinrich-
tung in Ingelheim eröffnet. Weitere Aufnahmeein-
richtungen sind in Planung.

63 GVBl., 512.

64 Verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung
ausländerrechtlicher Regelungen, ABl., 1214, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14.10.2014, ABl.,
424.

65 ABl., 1870 in der Fassung der Neuordnung vom
16.4.2012, ABl., 112.

66 ABl., 958, zuletzt geändert durch Gesetz vom
21.11.2007, ABl., 2393.

67 Konkret zuständig ist das Landesverwaltungsamt
(§ 2 Abs. 1 AGAsylbLG). Davon abweichend kann
die zuständige oberste Landesbehörde einzelne
Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung
des AsylbLG in der Aufnahmeeinrichtung und den
sonstigen Gemeinschaftsunterkünften des Landes
an die Landkreise bzw. den Regionalverband Saar-
brücken übertragen.

68 GVBl., 190, zuletzt geändert durch Gesetz vom
29.4.2015, GVBl., 349, 353.
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a) Unterbringung

Soweit Asylbewerber nicht (mehr) ver-
pflichtet sind, in einer (Erst-)Aufnahmeein-
richtung69 zu wohnen, sind in Sachsen die
Landkreise und kreisfreien Städte als un-
tere Unterbringungsbehörden (§ 1 Abs. 1
Nr. 3 FlüAG) für die Schaffung und den
Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften
oder sonstigen Unterkünften zuständig
(§ 3 Abs. 2 FlüAG). Bei der Schaffung
der Unterbringungseinrichtungen haben
die Gemeindenmitzuwirken und insbeson-
dere geeigneteGrundstücke undGebäude
zur Verfügung zu stellen. Träger der (Erst-)
Aufnahmeeinrichtungen in Sachsen ist die
Landesdirektion Sachsen in ihrer Funktion
als höhere Unterbringungsbehörde.70

b) Leistungen nach AsylbLG

Soweit die Unterbringung noch in einer
(Erst-)Aufnahmeeinrichtung erfolgt, ist die
Landesdirektion Sachsen für die Ausfüh-
rung des AsylbLG zuständig (§ 6 Abs. 1
Satz 2 i.V.m. § 1 Nr. 2 FlüAG). Im Übrigen
liegt diese Zuständigkeit bei den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten als unteren
Unterbringungsbehörden (§ 2 Abs. 2,
Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 1 Nr. 2 FlüAG).

c) Kostenerstattung

Sachsen gehört ebenfalls zu den Ländern,
in denen eine pauschale Kostenerstattung
vorgesehen ist. Nach § 10 Abs. 1 FlüAG
erstattet der Freistaat den Landkreisen und
kreisfreien Städten eine Pauschale in Höhe
von 1.900 € vierteljährlich, also einen Jah-
resbetrag in Höhe von 7.600 €. Damit
sollen alle notwendigen Ausgaben unter
Einschluss der Ausgaben für personellen
und sächlichen Verwaltungsaufwand, für
Leistungen nach dem AsylbLG sowie für
liegenschaftsbezogene Ausgaben und
Aufwendungen im Rahmen der Unterbrin-
gung abgegolten sein (§ 10 Abs. 1 Satz 2
FlüAG). Übersteigen die nach § 4 AsylbLG
in einem Kalenderjahr pro Person erbrach-
ten, erforderlichen Leistungen bei Krank-
heit, Schwangerschaft und Geburt einen
Betrag von 7.669,38 €, so wird dieser
überschießende Betrag gesondert erstat-
tet (§ 10 Abs. 2 FlüAG).

11. Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gilt das Aufnahmege-
setz (AufnG) vom 21.1.1998.71 Außerdem
ist im vorliegenden Zusammenhang die
Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für
die Gemeinden und Landkreise zur Aus-
führung von Bundesrecht (AllgZustVo-
Kom) vom 7.5.1994 zu beachten.

a) Unterbringung

Sachsen-Anhalt weist die Zuständigkeit für
die (Anschluss-)Unterbringung72denLand-
kreisen und kreisfreienStädten als Aufgabe
des übertragenenWirkungskreises zu.Die-
se sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 AufnG zur
„Aufnahme“ von Asylbewerbern verpflich-

tet. § 1 Abs. 2 AufnG stellt klar, dass zur
„Aufnahme“ in diesem Sinne (auch) die
Unterbringung gehört. Im Benehmen mit
dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt
kann das Land allerdings auch unmittelbar
Gemeinschaftsunterkünfte betreiben oder
betreiben lassen.

b) Leistungen nach AsylbLG

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind
auch für Leistungen nach dem AsylbLG
zuständig. Das folgt aus § 1 Abs. 2 Satz
1 AufnG, wonach zur „Aufnahme“ von
Asylbewerbern „bei Bedarf auch Leistun-
gen nach den jeweils maßgebenden Leis-
tungsgesetzen, deren Ausführung den
Landkreisen und kreisfreien Städten ob-
liegt,“ gehört. Die Zuständigkeit zur Aus-
führung des AsylbLG wiederum ergibt sich
für die Landkreise und kreisfreien Städte
aus § 1 Abs. 1 Nr. 7 AllgZustVO-Kom.

c) Erstattung

Das System der Erstattung in Sachsen-
Anhalt unterscheidet sich derzeit noch
von allen übrigen Bundesländern.73 Das
AufnG sieht keine gesonderte Erstattung
vor, sondern beschränkt sich auf den Hin-
weis, dass die den Landkreisen und kreis-
freien Städten entstehenden Kosten für die
Aufnahme der Asylbewerber „im Rahmen
des Finanzausgleichs“ gedeckt würden.
Da es sich um Aufgaben des übertragenen
Wirkungskreises handelt, müssen die
Kommunen ihren Aufwand aus der sog.
Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG
decken. Nach § 4a Abs. 1 FAG erhalten
die Landkreise und kreisfreien Städte in
den Haushaltsjahren 2015 und 2016 eine
besondere Zuweisung in Höhe von 23 Mio.
€ zur Milderung der finanziellen Mehrbe-
lastung bei der Unterbringung von Asylbe-
werbern und anderen nach § 1 Abs. 1
AufnG aufzunehmenden Personen.

12. Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein regelt die Aufnahme
und Unterbringung von Asylbewerbern im
Gesetz über die Aufnahme von Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedlern sowie
ausländischen Flüchtlingen (Landesauf-
nahmegesetz – LAufnG) vom 23.11.
1999.74 Darüber hinaus gilt das Gesetz
zur Ausführung des AsylbLG (AsylbLGAG)
vom 11.10.1993.75 Des Weiteren sind die
Landesverordnung über die Erstattung von
Aufwendungen für leistungsberechtigte
Personen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (Erstattungsverordnung –

ErstV) vom 5.12.199676 sowie die Landes-
verordnung zur Regelung von Aufgaben
und Zuständigkeiten der Ausländerbehör-
den und bei der Aufnahme von Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedlern sowie
ausländischen Flüchtlingen und zur Ein-
richtung und dem Verfahren einer Härte-
fallkommission (Ausländer- undAufnahme-

verordnung – AuslAufnVO)vom19.1.2000
zu beachten.77

a) Unterbringung

In Schleswig-Holstein sind die Gemeinden,
Kreise und Ämter für die (Anschluss-)Un-
terbringung von Asylbewerbern zuständig
(§ 1 Abs. 2 LAufnG). Im Einzelnen ist dabei
die Zuständigkeit der Kreise nur gegeben,
sofern es um die Unterbringung von Asyl-
bewerbern in Gemeinschaftsunterkünften
geht. Aufzunehmende Personen, die nicht
in Gemeinschaftsunterkünften unterge-
bracht werden, werden von den Kreisen
auf die Ämter und amtsfreien Gemeinden
verteilt und diesen zugewiesen (§ 1 Abs. 1
Satz 4 LAufnG, § 8 AusAufnVO). Die (Erst-)
Aufnahmeeinrichtung des Landes in Neu-
münster betreibt dagegen das Landesamt
für Ausländerangelegenheiten (§ 5 Aus-
AufnVO).78

b) Leistungen nach AsylbLG

Soweit Asylbewerber nicht oder nicht
mehr verpflichtet sind, in einer (Erst-)Auf-
nahmeeinrichtung zu wohnen, sind in
Schleswig-Holstein die Kreise und kreis-
freien Städte zuständig für Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
§ 1 Abs. 1 AsylbLGAG überträgt ihnen
diese Aufgabe zur Erfüllung nachWeisung.
Die Kreise können bestimmen, dass
kreisangehörige Städte, Ämter und amts-
freie Gemeinden die den Kreisen übertra-

69 Träger der Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen ist
die Landesdirektion Sachsen in ihrer Funktion als
höhere Unterbringungsbehörde. Einrichtungen gibt
es bislang in Chemnitz. Künftig soll es auch in Leip-
zig und in Dresden Standorte geben. Bis zu deren
Fertigstellung hat Sachsen eine Reihe von temporä-
ren Erstaufnahmeeinrichtungen in Betrieb genom-
men, u. a. eine Zeltstadt in Dresden mit 1.050 Plät-
zen und eine Einrichtung mit 600 Plätzen, die in
einem ehemaligen Baumarkt in Heidenau unterge-
bracht ist.

70 § 3 Abs. 2 Nr. 3 SächsAAzuVO.

71 GVBl., 10, zuletzt geändert durch Gesetz vom
2.2.2011, GVBl., 58, 59.

72 Zur Begrifflichkeit oben Fn. 33.

73 Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Auf-
nahmegesetzes und zur Änderung des Finanzaus-
gleichgesetzes vom 9.9.2015 (LT-Drs.6/4355) sieht
allerdings vor, dass auch Sachsen-Anhalt zu einem
System von Pauschalen übergeht. § 2 Abs. 2
AufnG in der Fassung des Entwurfs regelt die Zah-
lung von vierteljährlichen Fallpauschalen je aufhälti-
ger Person. Die Höhe der Pauschale soll durch
Rechtsverordnung bestimmt werden. Notwendige
Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwanger-
schaft, Geburt sowie Hilfe zur Pflege, sollen geson-
dert erstattet werden, sofern sie einen Betrag von
10.000 € je Person und Kalenderjahr übersteigen.

74 GVOBl., 391 zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16.3.2015, GVOBl., 96.

75 GVOBl.,. 498, zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16.3.2015, GVOBl., 96.

76 GVOBl., 725, zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16.3.2015, GVOBl., 96.

77 GVOBl., 101, zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16.3.2015, GVOBl., 96.

78 In Schleswig-Holstein existiert derzeit die Erstauf-
nahmeeinrichtung Neumünster mit einer nur als Un-
terkunft dienenden Außenstelle in Boostedt. Das
Land plant weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in
Kiel, Flensburg, Lübeck und Heide und hat sog.
„Übergangseinrichtungen“ errichtet.

Der Landkreis 10/2015 643

Politik



genenAufgabendurchführen und dabei im
eigenen Namen oder im Namen des Krei-
ses handeln (§ 1 Abs. 2 AsylbLGAG). Für
Leistungen in den Aufnahmeeinrichtungen
ist dagegen das Landesamt für Ausländer-
angelegenheiten zuständig.

c) Kostenträgerschaft und Erstattung

Kostenträger im Hinblick auf die von ihnen
erbrachten Leistungen nach dem AsylbLG
sind die Kreise und kreisfreien Städte, so-
weit ihnen das Land die Kosten nicht er-
stattet (§ 2 Satz 1 AsylbLGAG). Insoweit
sieht § 1 Abs. 1 Satz 1 ErstV eine Erstat-
tung in Höhe von 70 % der erbrachten
notwendigen Leistungen vor. Nach § 1
Abs. 2 ErstV erstattet das Land 70 % der
Kosten der Herrichtung, Einrichtung des
Betriebes von Gemeinschaftsunterkünften
einschließlich der Personalkosten, aller-
dings nur nach vorheriger Anerkennung.
Verwaltungskosten werden nicht erstattet
(§ 1 Abs. 4 ErstV). Soweit den Kreisen,
Ämtern und amtsfreien Gemeinden im Zu-
sammenhangmit ihren Aufgaben nach den
LAufnG Kosten entstehen, bestimmt § 4
Abs. 1 Satz 2 LAufnG die Kommunen zu
Kostenträgern.

13. Thüringen

In Thüringen gelten das Gesetz über die
Aufnahme und Unterbringung von Asylbe-
werbern und anderen ausländischen
Flüchtlingen (Thüringer Flüchtlingsaufnah-
megesetz – ThürFlüAG) vom 16.12.199779

sowie die Verordnung zur Durchführung
des AsylbLG (DVOAsylbLG) vom 5.5.
2000.80 Ergänzt werden diese Regelungen
durch die Verordnung über die Kostener-
stattung nach dem Thüringer Flüchtlings-
aufnahmegesetz (FlüKEVO) vom 21.12.
1999.81

a) Unterbringung

Auch in Thüringen sind die Landkreise und
kreisfreien Städte für die (Anschluss-)Un-
terbringung von Asylbewerbern zuständig
(§ 1 FlüAG). Sie sollen die Betroffenen in
der Regel in Gemeinschaftsunterkünften
unterbringen und sind verpflichtet, solche
Unterkünfte in geeignetem Umfang einzu-
richten und zu unterhalten. Für den Betrieb
können sie sich Dritter bedienen (§ 2
Abs. 1 FlüAG). Das Land kann eigene Ge-
meinschaftsunterkünfte einrichten (§ 2
Abs. 2 Satz 1 FlüAG). Die Einzelunterbrin-
gung ist grundsätzlich nur für Personen
vorgesehen, die anderenfalls mehr als 12
Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft
untergebracht wären (§ 2 Abs. 3 Satz 1
FlüAG). Sofern eine Einzelunterbringung in
Betracht kommt, können die Landkreise
diese nachAntrag auf die kreisangehörigen
Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften übertragen (§ 2 Abs. 3 Satz 4
FlüAG). Soweit die Landkreise und die
kreisfreien Städte sowie ggf. die Gemein-
den und Verwaltungsgemeinschaften für

die Unterbringung zuständig sind, werden
sie im übertragenen Wirkungskreis tätig
(§ 4 FlüAG). Wie Hessen kennt auch Thü-
ringen eine „Notstandsklausel“, die eine
sofortige Unterbringung in den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten zulässt (§ 3
Abs. 3 FlüAG).

b) Leistungen nach AsylbLG

Die Durchführung des AsylbLG obliegt in
Thüringen grundsätzlich den Landkreisen
und kreisfreien Städten (§ 1 Abs. 1 Satz 1
DVOAsylbLG). Von diesem Grundsatz gel-
ten nur zwei Ausnahmen. Hat ein Landkreis
die Aufgabe der Einzelunterbringung nach
§ 2 Abs. 3 Satz 4 FlüAG auf eine
kreisangehörige Gemeinde übertragen,
bleibt die Zuständigkeit der Landkreise
für Leistungen, die nicht zur Unterbringung
gehören, unberührt (§ 1 Abs. 1 Satz 2
DVOAsylbLG). Darüber hinaus ist das Land
zuständig, sofern eine Unterbringung in
einer (Erst-)Aufnahmeeinrichtung des
Landes erfolgt (§ 1 Abs. 2 DVOAsylbLG).

c) Kostenerstattung

Das Land erstattet den Landkreisen, kreis-
freien Städten und Gemeinden (sowie den
Verwaltungsgemeinschaften) die mit der
Aufnahme und Unterbringung verbun-
denen notwendigen Kosten nach Maßga-
be einer Rechtsverordnung (§ 7 Abs. 1
FlüAG). In dieser Rechtsverordnung ist
auch die Erstattung der notwendigen Kos-
ten zu regeln, die bei der Durchführung des
AsylbLG entstehen (§ 2 Abs. 1 DVO-
AsylbLG).

Die auf Grundlage des FlüAG erlassene
FlüKEVO trifft in § 2 eine sehr differenzierte
Kostenerstattungsregelung. Erstattet wer-
den im Einzelnen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
FlüKEVO):

• für die Unterbringung eine monatliche
Pauschale in Höhe von 206 € je Flücht-
ling,

• für die Betreuung und Beratung eine
monatliche Kopfpauschale in Höhe von
31 €,

• für die sonstigen Kosten der Durchfüh-
rung des AsylbLG eine Kopfpauschale
in Höhe von 314 €.

Insgesamt summieren sich diese „regel-
mäßigen“ Pauschalen auf einen Jahresbe-
trag je Flüchtling in Höhe von 6.612 €.
Erstattet werden außerdem die nachge-
wiesenen tatsächlichen Bewachungskos-
ten (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 FlüKEVO).

III. Zusammenfassung

Das Aufnahmerecht der Länder sieht also
im Wesentlichen im Hinblick auf die Auf-
nahme und Unterbringung von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen eine klare Trennung
vor: In der Phase der Erstaufnahme – die
nach der Konzeption des AsylVerfG regel-
haft bis zu sechs Wochen, längstens aber

bis zu drei Monaten betragen kann – sind
die Länder sowohl für die Unterbringung
wie auch für den Vollzug des AsylbLG zu-
ständig. In der Phase der Anschlussun-
terbringung verlagert sich die Zuständig-
keit für die Unterbringung und den Vollzug
des AsylbLG auf die Kommunen, und zwar
in den meisten Bundesländern auf die
Landkreise sowie die kreisfreien Städte.
In einigen Ländern können sich die Land-
kreise zur Bewältigung ihrer Aufgaben der
kreisangehörigen Kommunen bedienen.
Eine Ausnahme bildet Nordrhein-Westfa-
len, einenSonderfall dasSaarland. In Nord-
rhein-Westfalen sind die Gemeinden für die
Unterbringung und den Vollzug des
AsylbLG zuständig, soweit die Betroffenen
nicht mehr in einer Aufnahmeeinrichtung
des Landes untergebracht sind. Im Saar-
land soll grundsätzlich auch die Anschluss-
unterbringung in der Verantwortung des
Landes erfolgen; die Gemeinden sind hier
lediglich subsidiär zuständig – eine subsi-
diäre Zuständigkeit, die in der aktuellen
Situation allerdings zum Tragen kommt.
In lediglich zwei Bundesländern (Bayern
und Mecklenburg-Vorpommern) über-
nimmt das Land auch in der Phase der
Anschlussunterbringung die notwendi-
gen Kosten der Unterbringung und der
Leistungen nach dem AsylbLG. Soweit die
Gemeinden im Saarland (ausnahmsweise)
zuständig sind, erhalten auch sie eine Er-
stattung der notwendigen Kosten. Die üb-
rigen Länder erstatten – in der Regel in der
Form von Kopfpauschalen – ihren Kommu-
nen dagegen nur einen mehr oder weniger
großen Anteil der entstehenden Kos-
ten. Schon ein Vergleich der Höhe der
Pauschalen zeigt, dass dem kein konsis-
tentes, auf Deckung der tatsächlichen
Kosten abzielendes System zugrunde
liegt. Die Länder sind derzeit dabei, ihre
Aufnahmekapazitäten in den Erstaufnah-
meeinrichtungen zu vergrößern. Gleich-
wohl findet eine frühzeitige Verteilung auf
die Kommunen statt, was deren Belastung
weiter ansteigen lässt. Vor diesem Hinter-
grund ist es nicht verwunderlich, dass die
von den Kommunen zu tragenden Lasten
im ersten Quartal 2015 sprunghaft zuge-
nommen haben, namentlich bei den Land-
kreisen. &&

Dr. Klaus Ritgen, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin

79 GVBl., 541, zuletzt geändert durch Gesetz vom
14.12.2012, GVBl., 468.

80 GVBl., 102.

81 GVBl., 670, zuletzt geändert durch Verordnung vom
11.8.2014, GVBl., 589.
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Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Entwurf eines Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes (BT-Drucksache 18/6185) 
 
hier: Ihr Schreiben vom 29. September 2015 
 
 
Sehr geehrter Herr Heveling, 
 
wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung im Innenausschuss und nutzen gerne die Mög-
lichkeit zu einer vorherigen schriftlichen Stellungnahme zum Entwurf eines Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes (BT-Drucksache 18/6185). 
 
Wir erlauben uns einleitend einige grundsätzliche Positionierungen, die für den Deutschen Städte-
tag hinsichtlich der Bewältigung des gegenwärtigen Zustroms von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
nach Deutschland von elementarer Bedeutung sind: 
 
1. Die laufend weiter steigende Zuwanderung von Asylbewerbern und Flüchtlingen stellt Städte 

und Gemeinden vor gewaltige Herausforderungen. Vielfach stoßen Städte und Gemeinden mitt-
lerweile an Belastungsgrenzen. Gleichwohl sehen sich die Kommunen unverändert in der Ver-
antwortung, Bürgerkriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte aufzunehmen und menschenwürdig 
zu versorgen.  

 
2. Der Deutsche Städtetag hat die Beschlüsse von Bund und Ländern auf dem Flüchtlingsgipfel 

vom 24. September 2015 nachhaltig begrüßt, bei dem Bund und Länder sich erneut zu einer 
Verantwortungsgemeinschaft mit den Kommunen bekannt haben und konkrete Schritte für ein 
eng abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen beschlossen haben. Insbesondere die Zusage des 
Bundes, sich strukturell, dauerhaft und dynamisch an den gesamtstaatlichen Kosten zu beteili-
gen, die im Zusammenhang mit der gestiegenen Zahl schutzbedürftiger Asylbewerber und 
Flüchtlinge entstehen, ist von uns ausdrücklich begrüßt worden. Hierbei wird es entscheidend 
darauf ankommen, dass die zugesagten Mittel des Bundes für den jeweiligen Zweck auskömm-
lich sind und von den Ländern vollständig an die Kommunen weitergeleitet werden. 
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3. Die Städte und Gemeinden können der aktuellen Herausforderung nur gerecht werden, wenn sie 

sich auf die Aufnahme und Integration derjenigen konzentrieren können, die einen Bleibean-
spruch besitzen. Asylverfahren müssen abgeschlossen sein, bevor die Menschen in die Kommu-
nen weitergeleitet werden. Der Deutsche Städtetag erwartet daher von den Ländern einen zügi-
gen Ausbau der Erstaufnahmeeinrichtungen und der zentralen Unterbringungseinrichtungen.  
 

4. Der Deutsche Städtetag appelliert an den Bund, die Bearbeitungskapazitäten für Asylanträge 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich weiter auszubauen und insbeson-
dere Asylverfahren von Menschen aus Westbalkanstaaten vorrangig zu bearbeiten. Es muss ge-
lingen, diesen Menschen als Alternative zu aussichtslosen Asylanträgen zumindest teilweise den 
Weg in legale Beschäftigung in Deutschland zu weisen. 

 
5. Das Präsidium appelliert an die Bundesregierung, ihre Bemühungen um eine Ablösung des Dub-

lin-Verfahrens durch ein EU-weites Verteilverfahren mit Nachdruck fortzusetzen. Die Erstauf-
nahmekapazitäten insbesondere Italiens und Griechenlands müssen gestärkt, die überproportio-
nale Belastung insbesondere Deutschlands muss abgebaut werden.  

 
6. Eine Eindämmung des Zustroms von Asylbewerbern und Flüchtlingen nach Europa und hier 

wiederum insbesondere in die Bundesrepublik Deutschland wird am Ende nur möglich sein, 
wenn die Fluchtursachen vor Ort beseitigt werden können und eine Befriedung in den Her-
kunftsländern gelingt. Die Bundesregierung bleibt aufgefordert, auf europäischer wie internatio-
naler Ebene alle Anstrengungen zu unternehmen, um dies gemeinsam mit unseren Partnern zu 
erreichen. 

 
Zu den asylpolitischen sowie finanzpolitischen Aspekten des Gesetzentwurfs nehmen wir zusam-
menfassend wie folgt Stellung:  
 
Asylpolitische Aspekte: 
 
Aus Sicht des Deutschen Städtetages begrüßenswert ist die Einstufung von Albanien, Kosovo und 
Montenegro als sichere Herkunftsstaaten. Diese Regelung leistet einen nicht unerheblichen Beitrag 
zur Beschleunigung der Asylverfahren und damit zur Entlastung der Aufnahmekapazitäten von Län-
dern und Kommunen. Ebenso erfreulich ist die Verpflichtung für Ausländer aus sicheren Herkunfts-
staaten zum Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen der Länder bis zum Abschluss von deren Asyl-
verfahren und zu deren Ausreise sowie die Ausweitung der maximalen Verbleibdauer in den Lande-
serstaufnahmeeinrichtungen auf sechs Monate. Dies bedeutet ebenfalls einen erheblichen Beitrag zur 
Entlastung der kommunalen Aufnahmekapazitäten. Zu bemängeln ist hier die Ausgestaltung ledig-
lich als Verpflichtung des Asylbewerbers, nicht jedoch des betreffenden Bundeslandes. Positiv her-
vorzuheben ist außerdem die Wohnverpflichtung auch für Folgeantragsteller in Aufnahmeeinrich-
tungen der Länder. 
 
Auch die Erleichterung von erforderlichen Abschiebungen insbesondere durch den Verzicht auf eine 
Terminbekanntgabe wird begrüßt. Ein positives Signal setzt auch die vorgesehene Umsteuerung der 
Zuwanderung aus den Westbalkanstaaten zur legalen Migration für eine mögliche Arbeitsaufnahme 
in Deutschland.  
 
Die Öffnung der Integrationskurse auch für Asylbewerber und Geduldete mit jeweils guter Bleibe-
perspektive wird nachdrücklich begrüßt. Nur so kann es Menschen, die Anspruch auf Schutz haben 
und dauerhaft in Deutschland bleiben werden gelingen, sich schnell in die Gesellschaft und den Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Auch die Möglichkeit von Leiharbeit für Asylbewerber und Geduldete  
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fördert die Integration und kann erreichen, dass Menschen schnell Arbeit finden. Grundsätzlich zu 
begrüßen ist weiterhin die vereinfachte Abrechnung mit einer elektronischen Gesundheitskarte für 
Asylbewerber und Flüchtlinge. Diese Maßnahme würde den Verwaltungsaufwand der Kommunen 
erheblich erleichtern. Ebenso begrüßenswert sind die Erleichterungen im Bauplanungsrecht insbe-
sondere bei der Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften. 
 
Aus Sicht des Deutschen Städtetages fehlt eine effektive Verpflichtung der Länder, Asylsuchende 
aus sicheren Herkunftsstaaten tatsächlich bis zum Ende der Asylverfahren in Aufnahmeeinrichtun-
gen der Länder unterzubringen. Eine Weiterleitung von Asylbewerbern an die Kommunen sollte in 
jedem Fall nur bei guter Bleibeperspektive erfolgen, um Platzkapazitäten und Ressourcen zur Unter-
bringung und Integration für diejenigen Asylbewerber und Flüchtlinge zu erhalten, die voraussicht-
lich längere Zeit in Deutschland bleiben werden. Weiterhin verzichtet der vorliegende Gesetzentwurf 
leider auf Regelungen, die es gestatten, Asylbewerbern, die bereits in sicheren Drittstaaten Aufnah-
me gefunden haben, die Einreise zu verweigern bzw. Asylverfahren analog der Flughafenregelung 
bereits an der Grenze durchzuführen. Offen ist außerdem die Einführung einer Bescheinigung über 
die vollziehbare Ausreisepflicht abgelehnter Asylbewerber mit der Folge eines Beschäftigungsver-
botes. 
 
Finanzpolitische Aspekte: 
 
Der Städtetag weist deutlich darauf hin, dass die gesamtstaatlichen Kosten nicht allein mit der Auf-
nahme und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge anfallen. Die steigenden Flüchtlings-
zahlen beinhalten aus finanzpolitischer Sicht drei Herausforderungen: Erstens müssen Bund und 
Länder den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur unmittelbaren Versorgung der 
Flüchtlinge aufwenden. Es geht um verlässliche, sich dem Bedarf anpassende Finanzströme. Die 
zweite Herausforderung beginnt, wenn mit der positiven Entscheidung über den Asylantrag aus dem 
Flüchtling der Einwohner wird. Integration benötigt (auch) finanzielle Ressourcen. Drittens brau-
chen die Flüchtlinge – wie andere Einwohner auch – eine Wohnung und die Kitas und Schulen der 
Stadt. Die Anpassung der vorhandenen Systeme an eine höhere Zahl von Menschen stellt die dritte 
finanzpolitische Herausforderung dar. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf bzw. die dem Gesetzentwurf zugrunde liegende Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern vom 24.09.2015 reagiert – von geringeren Ausnahmen abgesehen – nur auf 
die erste finanzpolitische Herausforderung. 
 
Im Rahmen der Bewertung derjenigen finanzpolitischen Aspekte, die im Gesetzentwurf behandelt 
werden, ist festzustellen, dass keine abgesicherte Verpflichtung zur Weiterleitung der bereitgestell-
ten Bundesmittel durch die Länder an die Kommunen existiert. Zudem beinhaltet die Berechnung 
der Abschlagszahlung Fehler, sie setzt den in der Gesetzesbegründung wiedergegebenen Inhalt der 
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern falsch um. Auch wenn die finanzpolitischen Inhalte des 
Gesetzentwurfs im Grundsatz zu begrüßen sind, sind eklatante Lücken bzw. noch ausstehende weite-
re Vereinbarungen nicht zu leugnen. 
 
Im Einzelnen erlauben wir uns die folgenden Anmerkungen: 
 
Artikel 1 Änderung des Asylverfahrensgesetzes 
 
Ziffer 15 
 
Die Ausweitung der maximalen Verbleibdauer in den Aufnahmeeinrichtungen der Länder von drei 
auf sechs Monate wird begrüßt. Eine Verlängerung der Verbleibdauer in den Aufnahmeeinrichtun-



- 4 - 

gen der Länder ist schon seit längerem eine dringende Forderung der Kommunen. Problematisch ist 
jedoch, dass die Regelung lediglich als Verpflichtung des Asylbewerbers ausgestaltet ist und nicht 
des betreffenden Bundeslandes, mit der Folge – sofern die Länder nicht bereit oder in der Lage sind, 
die Aufnahmekapazitäten in den Landesaufnahmeeinrichtungen entsprechend vorzuhalten bzw. aus-
zubauen –, dass die betroffenen Personen wie bisher in die Kommunen weitergeleitet werden dürf-
ten. 
 
Gleiches gilt auch für die neu eingefügte Regelung, dass Ausländer aus sicheren Herkunftsstaaten 
verpflichtet sind, bis zur Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und 
im Falle der Ablehnung des Antrags bis zur Ausreise bzw. bis zum Vollzug der Abschiebung in der 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Auch dies bleibt wirkungslos, solange nicht entsprechende Auf-
nahmekapazitäten der Länder geschaffen sind. Kritisch zu verweisen ist hierbei auch auf die Geset-
zesbegründung zu § 47 Abs. 1 a in welchem explizit angeführt wird, dass die Länder „im Rahmen 
ihrer verfügbaren Kapazitäten handeln“. 
 
Ziffer 20 
 
Das Beschäftigungsverbot für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten ist jedenfalls für Neuan-
tragsteller sinnvoll, um Fehlanreize weiter zu vermindern. 
 
Ziffer 27, Buchstabe a 
 
Gemäß § 71 Abs. 2 S. 2 AsylG (neu) soll auch für Folgeantragsteller eine Wohnverpflichtung in der 
Erstaufnahmeeinrichtung bestehen, wenn sie das Bundesgebiet vor der Folgeantragstellung verlassen  
hatten. Diese neu eingeführte Regelung wird begrüßt, da sie weniger Anreize schafft und die Unter-
bringungsproblematik in den Städten etwas entschärft. Zu bemängeln ist gleichwohl – wie oben be-
reits erwähnt – dass die Regelung lediglich als Verpflichtung des Asylbewerbers und nicht des be-
treffenden Bundeslandes ausgestaltet ist. 
 
Ziffer 34 
 
Die Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsländer ist zu begrüßen.  
 
 
Artikel 2 Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 
 
Ziffer 1, Buchstabe b 
 
Die Ergänzung des Absatzes drei, wonach der Anspruch minderjähriger Kinder mit einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) nach dem AsylbLG endet, wenn die 
Leistungsberechtigung eines Elternteils nach diesem Gesetz endet, ist zu begrüßen, da so Mischfälle 
zwischen dem AsylbLG und dem Sozialgesetzbuch (SGB) vermieden werden. 
 
Ziffer 2, Buchstabe b 
 
Die Umsetzung der Änderung des § 1 a AsylbLG durch die Anfügung des Absatzes 2 dahingehend, 
dass vollziehbar ausreisepflichtige Personen, bei denen aus selbst zu vertretenden Gründen aufent-
haltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können, keinen Anspruch mehr auf Leistungen 
nach den §§ 2, 3 und 6 AsylbLG haben sollen, sondern nur mehr Leistungen zur Deckung ihres Be-
darfs an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege 
(Leistungen des physischen Existenzminimums) beziehen sollen, ist in der Praxis problematisch und  
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sehr arbeitsintensiv. Diese Regelung zieht einen umfangreichen Abstimmungsaufwand mit den Aus-
länderbehörden nach sich und führt in der Praxis dazu, dass seitens der Leistungssachbearbeitungen 
ausländerrechtliche Tatbestände und unbestimmte Rechtsbegriffe im Einzelfall gewürdigt werden 
müssen und so kein bundeseinheitlicher Vollzug möglich sein wird. 
 
Zudem ist es bei den eingefügten Absätzen 2 und 3 des § 1 a AsylbLG fraglich, ob sie vor dem Hin-
tergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 18.07.2012 bezüglich des in die-
sem Urteil definierten menschenwürdigen Existenzminimums verfassungsgemäß sind, wenn zukünf-
tig in diesen Fällen kein soziokulturelles Existenzminimum mehr gewährt wird. Nach den Ausfüh-
rungen des BVerfG rechtfertigt auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive es 
nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die Siche-
rung der physischen Existenz zu beschränken. Art. 1 Abs. 1 GG wie auch das Sozialstaatsprinzip 
garantieren ein menschenwürdiges Existenzminimum als einheitliches, das physische und soziokul-
turelle Minimum umfassendes Grundrecht. 
 
Ziffer 4, Buchstaben a und b 
 
Die Bedeutung von Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen zu berücksichtigen, ist grund-
sätzlich begrüßenswert. Die zuständige Behörde muss sicherstellen, dass den Leistungsberechtigten 
frühzeitig eine Vervollständigung ihres Impfschutzes angeboten wird. Hier können jedoch ggf. Zu-
satzaufwände entstehen, deren Finanzierung ungeklärt ist. 
 
Ziffer 7 
 
Die Reduzierung dieses Bedarfes auf eine Fahrkarte und Proviant ist insoweit problematisch, da da-
mit auch die Gewährung von ggf. akut und dringend benötigten Leistungen der Krankenhilfe unter-
bleiben würde. Und sollte jemand aufgrund einer Krankheit reiseunfähig sein, dürften auch Leistun-
gen zum Lebensunterhalt wie Unterkunft und Ernährung nicht mehr nach dem AsylbLG übernom-
men werden. Sollte es bei dieser Festlegung bleiben, würden die Kosten bei trotzdem erfolgten Be-
handlungen entweder auf die örtlichen Träger als freiwillige Leistungen bzw. ehrenamtlich tätige 
Ärzte verlagert werden oder aber Kliniken bekämen durch solche Behandlungen verursachte Kosten 
nicht mehr erstattet und müssten diese aus ihrem eigenen Budget finanzieren. 
 
Ziffer 12 
 
Die Überprüfung der Kürzungstatbestände bereits nach sechs Monaten wird in der kommunalen Pra-
xis äußerst schwierig umsetzbar sein. 
 
 
Artikel 3  Änderung des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die In-

tegration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 
 
Ziffer 6 und 7  
 
Die Verbesserung der Sprachförderung und die Verbesserung beim Zugang zu den Integrationskur-
sen sind sehr zu befürworten. Bislang vergeht noch zu viel Zeit, bis Asylbewerber an den Basis-
Sprachkursen im Rahmen der Integrationskurse teilnehmen dürfen. Asylbewerber aus Staaten, die  
eine ganz überwiegende Anerkennungsquote haben, müssen jedoch so schnell wie möglich eine 
Deutsch-Sprachförderung erhalten, da diese zwingende Voraussetzung für einen späteren berufsbe-
zogenen Sprachkurs und die anschließende berufliche Integration ist. 
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Entscheidend ist, dass die Kapazitäten sowohl bei den Integrationskursen als auch bei den berufsbe-
zogenen Sprachkursen entsprechend der großen Zahl der von diesen Regelungen umfassten Perso-
nen ausgebaut werden. 
 
Darüber hinaus halten wir weitergehende gesetzliche Änderungen im SGB II für erforderlich. Durch 
den Zustrom von Flüchtlingen und ein beschleunigtes Asylverfahren ist damit zu rechnen, dass zahl-
reiche Flüchtlinge sehr schnell in den Leistungsbezug der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
dem SGB II kommen. Wir schlagen daher im Interesse einer zügigen Integration in den Arbeits-
markt auch Änderungen im Sozialgesetzbuch II vor, um die Förderleistungen des SGB II angesichts 
der anstehenden Herausforderungen bedarfsgerecht zu flexibilisieren. 
 
Dies gilt insbesondere für die ergänzende Durchführung von sowohl allgemeinsprachlichen als auch 
berufsbezogenen Sprachkursen aus Mitteln des SGB II. Sollten die Integrationskurse quantitativ oder 
auch qualitativ nicht ausreichen, einen lückenlosen Anschluss an die weiterführende Sprachförde-
rung herzustellen, benötigen die Jobcenter eigene Möglichkeiten zur Sprachförderung. Dies könnte 
z.B. über eine Ergänzung von § 3 Abs. 2b SGB II geregelt werden: „Ist die Teilnahme an einem In-
tegrationskurs nicht möglich oder nicht ausreichend, stellt die Agentur für Arbeit den für die Ein-
gliederung in Arbeit erforderlichen Spracherwerb sicher.“ 
 
Die berufsbezogene Sprachförderung auf der Grundlage des ESF-BAMF-Programms ist bereits jetzt 
bei weitem nicht ausreichend. Im Gesetz ist lediglich eine Verordnungsermächtigung für die berufs-
bezogene Sprachförderung vorgesehen, nähere Einzelheiten ergeben sich daraus nicht. Damit die 
Jobcenter in jedem Fall flexibel eine ausreichende und bedarfsgerechte allgemeinsprachliche und 
berufsbezogene Sprachförderung sicherstellen können, sollte daher darüber hinaus eine Ergänzung 
von § 16 Abs. 3 SGB II erfolgen: „Abweichend von § 45 Abs.2 Satz 3 SGB III darf die Vermittlung 
von Sprachkenntnissen den Zeitraum von acht Wochen überschreiten.“ 
 
Ziffer 9 
 
Mit dem in § 59 Abs. 1 AufenthG neu eingefügten Satz, wonach nach Ablauf der Frist zur freiwilli-
gen Ausreise der Termin der Abschiebung dem Ausländer nicht mehr angekündigt werden darf, wird 
das staatliche Vollzugsinteresse besser berücksichtigt. Auch nach Ansicht der Kommunen dürfte 
dies dazu führen, dass sich die Zahl der Abschiebungen erhöht und weniger Rückführungen abge-
brochen werden müssen. 
 
Ziffer 10, Buchstabe d 
 
Im Hinblick auf die Formulierung in § 60 a Abs. 6 Nr. 1 AufenthG („...in das Inland begeben hat, 
um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen“) ist einschränkend anzuführen, 
dass dies seitens der Praxis nur schwer umsetzbar sein wird. Die Asylsuchenden dürften solche 
Gründe nur selten vortragen und es wird schwierig sein, gerichtsfeste Beweise zu erbringen, dass die 
jeweiligen Personen tatsächlich nur zum Leistungsbezug eingereist sind. 
 
Durch das Beschäftigungsverbot in § 60 a Abs. 6 Nr. 3 AufenthG werden Personen aus sicheren 
Drittstaaten faktisch von allen Bleiberechtsregelungen ausgeschlossen, da im Rahmen dieser Rege-
lungen zumindest die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts verlangt wird. Konsequenter- 
weise müsste dann auch die derzeit gültige Regelung des § 25a AufenthG angepasst werden, indem 
man Personen aus sicheren Drittstaaten ausschließt. Ändert man dies nicht, dann könnte es dazu 
kommen, dass Kinder ohne Sicherung des Lebensunterhalts eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, die  
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Eltern aufgrund des Beschäftigungsverbots allerdings keine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 a Abs. 
2 AufenthG erhalten, da im Rahmen dieser Regelung die Sicherung des Lebensunterhalts verlangt 
wird. In letzter Konsequenz bedeutet dies bei mehreren Kindern eine mehrjährige Kettenduldung der 
Eltern ohne Aussicht auf Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und Erlangung einer Aufenthaltserlaub-
nis. 
 
Darüber hinaus machen wir folgende weitere Anmerkung: 
 
Im Hinblick auf eines der Ziele dieses Gesetzentwurfes, nämlich die erleichterte Durchsetzung be-
stehender Ausreisepflichten, ist aus Sicht der Praxis einschränkend anzuführen, dass die Problematik 
der Passbeschaffung weiterhin keiner Lösung zugeführt wird und dadurch Maßnahmen im Rahmen 
der Aufenthaltsbeendigung oftmals ins Leere laufen. 
 
 
Artikel 6 Änderung des Baugesetzbuchs 
 
Die Erleichterungen im  Baugesetzbuch vom November 2014 zur Flüchtlingsunterbringung sollen 
erweitert werden. Die vorgesehenen Ergänzungen des § 246 BauGB bleiben (bis auf eine Ausnahme, 
diese betrifft den neuen § 246 Abs. 14 BauGB) grundsätzlich in der bewährten Systematik der 
BauGB-Novelle von 2014. Die Änderungen lassen erwarten, dass man bei der Anwendung in den 
Kommunen nicht bei „Null“ anfangen sondern auf die bisher mit den Regelungen des § 246 BauGB 
gemachten Erfahrungen zurückgreifen wird. Es gibt durchaus bereits eine gewisse Routine; auch 
gibt es bereits erste Gerichtsentscheidungen zur Rechtmäßigkeit der derzeitigen Ausnahmevorschrif-
ten, so dass zu erwarten ist, dass auch die jetzt angedachten Neuregelungen von der Rechtsprechung 
bestätigt werden.  
 
Eine Abweichung von der bisherigen Struktur des § 246 BauGB stellt allerdings der neue Abs. 14 
dar: hier soll in Anknüpfung an § 37 BauGB in einem Sondertatbestand geregelt werden, dass für die 
dort genannten Einrichtungen von den Vorschriften des BauGB und auch der BauNVO „in erforder-
lichem Umfang“ abgewichen werden kann. Diese sehr weitgehende Abweichungsbefugnis soll nach-
rangig zu den neuen Absätzen 8 bis 13 zur Anwendung kommen und auch für Kreise und Gemein-
den als Vorhabenträger nutzbar sein. Wenngleich zu begrüßen ist, dass diese Regelung nur als Auf-
fangtatbestand bei Erfolglosigkeit der übrigen Erleichterungsmöglichkeiten dienen soll, ist diese 
Regelung dennoch kritisch zu sehen. Sie ist in ihren Anwendungsvoraussetzungen unbestimmt for-
muliert und greift tief in die bisherige Systematik des Planungsrechts und damit auch in die kommu-
nale Planungshoheit ein.   
 
Die Neuregelungen in den Abs. 8 bis 13 sind unserer Auffassung nach ausreichend, um in kurzen 
Zeiträumen entsprechende Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können. Den Anregungen des 
Deutschen Städtetages zur Verlängerung der Fristen für die Errichtung mobiler Unterkünfte (Abs. 
12) sowie zur Einbeziehung auch der Sondergebiete für die Flüchtlingsunterbringung wurde ent-
sprochen. Wünschenswert wäre, in das Gesetz noch eine Option zur Verlängerung der derzeit auf 
maximal drei Jahre zu befristenden Baugenehmigung für die Errichtung mobiler Unterkünfte im 
Außenbereich (§ 246 Abs. 13 Nr.1 BauGB-E) aufzunehmen. Die in den Absätzen 12 und 13 ange-
ordnete Rückbauverpflichtung ist sinnvoll und notwendig – allerdings sollte noch im Gesetz klarge-
stellt werden, dass – so wie es in der Begründung bereits ausgeführt ist – für Vorhaben des Landes 
und der Gemeinden eine Sicherstellung des Rückbaus nicht erforderlich ist.  
 
Begrüßt werden auch die flankierend vorgesehenen Erleichterungen bei den Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare Energien-Wärmegesetzes, was zu einer zügigen 
Mobilisierung nicht genutzter Bestandsbauten beitragen kann. 
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Artikel 8 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
 
Die in Artikel 8 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes fassen 
verschiedene finanzwirksame Regelungen der Bund-Länder-Vereinbarung vom 24.09.2015 zusam-
men. Die Stellungnahme bezieht sich daher nicht alleine auf die direkten Änderungen des Finanz-
ausgleichsgesetzes, sondern auf die in der Gesetzesbegründung fixierten Regelungen. 
 
Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die gesamtstaatlichen Kosten nicht allein mit der Aufnahme 
und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge anfallen. Die steigenden Flüchtlingszahlen 
beinhalten aus finanzpolitischer Sicht drei Herausforderungen: Erstens müssen Bund und Länder den 
Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur unmittelbaren Versorgung der Flüchtlinge 
aufwenden. Es geht um verlässliche, sich dem Bedarf anpassende Finanzströme. Die zweite Heraus-
forderung beginnt, wenn mit der positiven Entscheidung über den Asylantrag aus dem Flüchtling der 
Einwohner wird. Integration benötigt (auch) finanzielle Ressourcen. Drittens brauchen die Flüchtlin-
ge – wie andere Einwohner auch – eine Wohnung und die Kitas und Schulen der Stadt. Die Anpas-
sung der vorhandenen Systeme an eine höhere Zahl von Menschen stellt die dritte finanzpolitische 
Herausforderung dar. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf reagiert – von geringeren Ausnahmen abgesehen – nur auf die erste 
finanzpolitische Herausforderung. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Länder ab 2016 vom Bund für jeden Flüchtling und 
Monat einen festen Betrag erhalten, aber keine abgesicherte Verpflichtung zur Weiterleitung der 
Mittel an die Kommunen existiert. Auch ist bislang ein deutliches finanzielles Engagement alleine 
bei den Kosten für die unmittelbare Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge während des 
Asylverfahrens festzustellen, bei den Kosten der Integration und allgemeinen Auswirkungen des 
Bevölkerungsanstiegs fehlen Bundeszusagen bislang. Zudem beinhaltet die Berechnung der Ab-
schlagszahlung Fehler, die sich nicht aus den zu setzenden Rahmenbedingungen herleiten – dies 
wäre aufgrund der Spitzabrechnung vertretbar. Vielmehr setzt die Berechnung der Abschlagszahlung 
den Inhalt der Vereinbarung falsch um. Auch wenn die Vereinbarung im Grundsatz zu begrüßen ist, 
sind eklatante Lücken bzw. noch ausstehende weitere Vereinbarungen nicht zu leugnen. 
 
Zur Bundesbeteiligung ab 2016: 
 
Von der Konstruktion her entspricht die Vereinbarung über die Bundesbeteiligung für die Jahre ab 
2016 zwar in denjenigen Bereichen, die von der Vereinbarung abgedeckt sind, sehr genau den An-
forderungen des Städtetages an eine sachgerechte Beteiligung des Bundes.  
 
Es wurde vom Städtetag insbesondere gefordert, dass das Verfahren der Kostenbeteiligung die Unsi-
cherheiten über die weiteren Flüchtlingszahlen, die Bearbeitungsdauer der Asylanträge und die hie-
raus resultierenden Unsicherheiten über die Höhe der insgesamt auftretenden Kosten berücksichtigen 
muss; Globalsummen wurden abgelehnt. Diesem Kriterium entspricht die Regelung.  
 
Als geeigneter Weg für die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Ausgaben wurde vom 
Deutschen Städtetag eine verfassungsrechtlich abgesicherte Pro-Kopf-Pauschale gesehen, die vom 
Bund an die Kommunen unter Berücksichtigung der Dauer des Asylverfahrens gezahlt wird. Bei der 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung ist das Risiko für die Kommunen offensichtlich. Nun ist 
zu befürchten, dass die in vielen Ländern völlig unzureichenden Kostenausgleichssysteme für die 
Kommunen seitens der Länder nur geringfügig aufgestockt werden und die Länder die Bundesmittel  
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für eigene Zwecke verwenden. Der entsprechende Hinweis in der Gesetzesbegründung („Durch eine 
Änderung der Umsatzsteuerverteilung nach dem Finanzausgleichsgesetz entlastet der Bund die Län-
der von Kosten für Asylbewerber, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und bei der Kinderbetreu-
ung. In den Fällen, in denen die Kommunen Kostenträger sind, geben die Länder die vom Bund er-
haltenen Mittel weiter.“) stellt keinen ausreichenden Schutz kommunaler Interessen dar.  
 
Als problematisch ist festzuhalten, dass die Vereinbarung nur die Fälle im „Zeitraum von der Regist-
rierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das BAMF“ erfasst. Es ist zu befürchten, dass für 
diejenigen Asylbewerber, die gegen einen ablehnenden Bescheid klagen, hohe Kosten anfallen, an 
denen sich der Bund nicht beteiligt. Der Zeitraum von einem Monat, für den vom Bund für abge-
lehnte Asylbewerber weitergezahlt wird, erscheint angesichts der hohen Klagequote von ca. 40 % 
und der zu befürchtenden Steigerung der Verfahrenslänge nicht angemessen.  
 
Ebenso ist problematisch, dass die derzeit verzögert erfolgende Registrierung der Flüchtlinge zu 
einer Nicht-Beteiligung des Bundes an den Kosten, die vor der entsprechenden Registrierung entste-
hen, führt. 
 
Die Höhe der Monatspauschale ist aus der Asylbewerberleistungsstatistik abgeleitet, indem die Aus-
gaben des Jahres 2014 durch die grob ermittelte durchschnittliche Zahl der Leistungsbezieher in die-
sem Jahr geteilt wurde.  
 
Mehrere Unzulänglichkeiten, die bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen, sind bei diesem 
Vorgehen vorhanden:  
 
• Erstens ist die Asylbewerberleistungsstatistik lückenhaft und weist eine deutliche Untererfas-

sung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf (Gemeinschaftsunterkünfte). 
Bei einer quantitativen Analyse der einzelnen Positionen der Statistik wird z.B. deutlich, dass 
keinesfalls alle Ausgaben für Gemeinschaftsunterkünfte erfasst werden. Dies ist angesichts 
der verschiedenen Organisationsformen (z.B. Unterbringung in eigenen und nicht angemiete-
ten Gebäuden) ebenso verständlich wie angesichts der Problematik der Zurechnung von In-
vestitionskosten, die als Einmalausgabe in einem Jahr sicherlich nicht sachgerecht verbucht 
wären. Zudem erfasst die Statistik die Leistungen an geduldete Ausländer und Asylbewerber, 
deren Verfahren bereits so lange läuft, dass sich diese Gruppen sozialversicherungspflichtig 
auf dem Arbeitsmarkt bewegen können und entsprechend den Durchschnitt der Leistungen je 
Empfänger absenken. Die Statistik weist also nicht die durchschnittlichen Kosten nach Asyl-
bewerberleistungsgesetz für Asylbewerber im Verfahren aus. Im Übrigen liefern Vergleiche 
zwischen der Asylbewerberleistungsstatistik und der Zahl der in der Geschäftsstatistik des 
BAMF genannten anhängigen Verfahren Hinweise auf die Bedeutung der anhängigen Ge-
richtsverfahren. Die zusätzliche Verweildauer von Personen mit abgelehnten Asylanträgen 
(bereits derzeit existieren knapp 50.000 anhängige Gerichtsverfahren) führt zu zusätzlichen 
Ausgaben.  

 
• Zweitens bestehen Unzulänglichkeiten dahingehend, dass die direkten Leistungen an die 

Asylbewerberinnen und -bewerber nur einen Teil der von den Ländern und insbesondere den 
Kommunen erbrachten Leistungen darstellen – sämtliche „Rahmenleistungen“ wie die Be-
treuung vor Ort sind nicht erfasst.  

 
• Drittens ist festzuhalten, dass die aktuellen Kosten je Fall derzeit dramatisch steigen – zu 

verweisen ist beispielsweise auf die Preisentwicklung bei Containern oder anmietbaren 
Wohnungen. Eine Anpassung der Durchschnittskosten im Rahmen der Spitzabrechnung ist 
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wünschenswert – sie setzt aufgrund der bundesweiten Durchschnittsbildung auch keine fal-
schen Anreize. 
 

Bezüglich der Höhe der Beteiligung kann daher festgehalten werden, dass sie zwar eine deutliche 
Entlastung für die Länder darstellt, aber selbst allein im Zeitraum bis zum vollständigen (!) Ab-
schluss des Asylverfahrens bei weitem nicht die anfallenden Kosten deckt.  
 
Ergänzend sei angemerkt, dass die Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlung nicht den Vereinba-
rungen vom 24.09.2015 bzw. der Gesetzesbegründung entspricht, denn die Vorgaben der Vereinba-
rung werden falsch umgesetzt.  
 
Ursächlich für diesen Fehler ist eine Vermengung zwischen der Zahl der ankommenden Flüchtlinge 
(einer sogenannten Stromgröße) und der Zahl der Flüchtlinge im Verfahren des BAMF (einer soge-
nannten Bestandsgröße). Die Abschlagszahlung lässt sich als Multiplikation von 800.000 ankom-
menden (!) Flüchtlingen (Stromgröße), die durchschnittlich 5 Monate bleiben werden, rechnerisch 
nachvollziehen. Die Vereinbarung geht aber von „durchschnittlich 800.000 Asylbewerber[n] im Ver-
fahren des BAMF“ (Bestandsgröße) aus, für die monatlich 670 Euro zu zahlen sind. Die notwendige 
Abschlagssumme errechnet sich daher, indem 800.000 durchschnittlich im Verfahren befindliche 
Flüchtlinge mit 12 (Anzahl der Monate eines Jahres) multipliziert wird; diese Anzahl der „Flücht-
lingsmonate“ ist mit 670 zu multiplizieren. Das Ergebnis hieraus beträgt 6,43 Mrd. Euro und liegt 
somit 3,75 Mrd. Euro höher als die vorgesehene Abschlagszahlung. Als problematisch ist anzusehen, 
dass das Verfahren der Spitzabrechnung nicht im Gesetz bzw. Gesetzentwurf selbst verankert wurde. 
 
Die Regelung zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die im All-
gemeinen als Kosten der Jugendhilfe zunächst in den Kommunalhaushalten anfallen, erscheint unzu-
reichend. Sie berücksichtigt nicht die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs der Flüchtlingszahlen 
über den – in der Vereinbarung nicht genannten – unterstellten Verlauf hinaus. Hier wird der gleiche 
politische Fehler begangen wir bei der Vereinbarung zur „Asylmilliarde“ im letzten Jahr: Die Rege-
lung ist nicht transparent, somit kaum bewertbar und keinesfalls fortschreibungsfähig. Auch im Ge-
setzentwurf findet sich keine entsprechende Erläuterung. Es muss beachtet werden, dass minderjäh-
rige Flüchtlinge auch nach Abschluss des Asylverfahrens weiterhin unterstützungsbedürftig sind. 
Selbst bei einem (hoch) angesetzten durchschnittlichen Alter bei Antragstellung von 17 Jahren und 
einer so nicht umsetzbaren einheitlichen Ende der Unterstützungsleistungen mit dem 18. Lebensjahr 
beträgt die durchschnittliche Verweildauer im Hilfesystem mit einem Jahr mehr als doppelt soviel 
wie bei einem durchschnittlichen Asylbewerber. Ausgehend von den hohen Fallkosten ist bei einer 
Entwicklung der Zahl minderjähriger Flüchtlinge, die analog zur Flüchtlingsentwicklung insgesamt 
verläuft, mit jährlichen Kosten zu rechnen, die mindestens doppelt so hoch sind wie die vom Bund 
vorgesehenen Mittel. 
 
Die Regelungen zur finanziellen Unterstützung der Betreuung von Kindern erscheinen zwar grund-
sätzlich sachgerecht, ihre Befristung ist inhaltlich allerdings nicht nachvollziehbar und alleine einer 
Verknüpfung verschiedener Zufälligkeiten geschuldet. Eine Befristung der Maßnahme auf den Zeit- 
 
raum bis 2018 ist selbst dann nicht sachgerecht, wenn die Mittel zu einem nicht genauer quantifizier-
ten Teil für den Ausbau vorgesehen sind. Aus Sicht des Städtetages wäre eine Zweiteilung der Be-
darfe angezeigt: Gesonderte Mittel sind für die besonderen Integrationsbedarfe der Flüchtlingskinder 
notwendig, eine reguläre Mittelaufstockung ist für die alleine aufgrund des Zuwachses notwendigen 
Kapazitätsausweitungen und erhöhten Betriebskosten vorzusehen. 
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Artikel 10 Änderung des Sozialgesetzbuchs - Drittes Buch (SGB III) 
 
Ziffer 2 und 3, sowie zu Artikel 1, Ziffer 20 
 
Im Gesetzentwurf ist in Artikel 1, Ziffer 20 eine Lockerung des Leiharbeitsverbots und des zeitlich 
befristeten Wegfalls der Vorrangprüfung für Asyl- und Schutzsuchende sowie für Geduldete vorge-
sehen. Damit soll der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Darüber hinaus sollen Personen 
mit guter Bleibeperspektive bereits frühzeitig die für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforder-
lichen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung erhalten können (Neufassung § 131 und § 421 SGB 
III in Art. 10 Nr. 2 und 3 GE). Die Möglichkeiten zur Verpflichtungserklärung und die Berufsaner-
kennung für Flüchtlinge soll erleichtert werden. 
 
Diese Maßnahmen sind zu begrüßen. Es muss ein niedrigschwelliger Zugang zum Arbeitsmarkt ge-
schaffen werden, der auch einen Einstieg unterhalb der formalen Qualifikationen oder der bisher in 
den Heimatländern ausgeübten Berufen ermöglicht. Aufgrund bestehender Sprachbarrieren und ei-
nes ggf. bestehenden Nachqualifizierungsbedarfes entsprechend der hiesigen Anforderungen des 
Arbeitsmarktes sind häufig mehrere Schritte bis zur vollständigen Integration am Arbeitsmarkt er-
forderlich. Es muss dringend Unterstützung geleistet werden bei der Anerkennung bestehender 
Schul- und Berufsabschlüsse. Da häufig keine Dokumente auf die Flucht mitgenommen werden 
konnten, müssen andere Verfahren der Anerkennung praktiziert werden. Zurzeit sind diese Aner-
kennungsverfahren noch zu langwierig. 
 
Von sehr großer Bedeutung wird der Zugang zu Leistungen der aktiven Arbeitsförderung (Qualifi-
zierungskurse, Nachholung von Berufsabschlüssen und Beschäftigungsförderung) sein. Tatsächlich 
hat die Mehrheit der meist jungen Asylbewerber noch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Dies 
ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass die in Deutschland üblichen Ausbildungswege und der 
regelmäßig erworbenen berufsqualifizierenden Abschlüsse in anderen Ländern nicht üblich sind. 
Häufig wird ein Beruf durch eine Tätigkeit selbst sukzessive erlernt und praktisch ausgeübt. Die 
Zugänge zum Arbeitsmarkt in Deutschland müssen daher auf vielfältige Weise gefördert und indivi-
duell begleitet werden. 
 
Klärungsbedarf sehen wir hinsichtlich der Frage, ob die Neufassung von § 131 SGB III eine ausrei-
chende Grundlage dafür bietet, für die genannte Zielgruppe ggf. auch Eingliederungsleistungen nach 
dem SGB II zu erbringen. Für Personen mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrens-
gesetz gilt das Asylbewerberleistungsgesetz gem. § 1 Abs. 2 nur für einen Zeitraum von sechs Mo-
naten, d. h. anschließend erfolgt gegebenenfalls ein Rechtskreiswechsel in den Bereich des SGB II. 
§ 16 Abs. 1 SGB II verweist allerdings nicht auf den Achten Abschnitt des Dritten Buches (dort 
§ 131 SGB III), insofern stellt sich die Frage, ob diese Sonderregelung nicht auch in das SGB II 
übernommen werden müsste. 
 
Darüber hinaus ist dringend eine auskömmliche Ressourcenausstattung des Eingliederungstitels im 
SGB II und der Maßnahmen der Arbeitsförderung im SGB III erforderlich, damit im notwendigen 
Umfang Unterstützung gewährt werden kann. Von großer Bedeutung ist weiter eine Flexibilisierung 
der Arbeitsmarktinstrumente im SGB II. Ein besonderer Fokus sollte auch auf die Förderung von  
Frauen gelegt werden, die in ihren Heimatländern häufig keinen Zugang zu Ausbildung und Er-
werbstätigkeit hatten. Auch kultursensible Betreuungsangebote für Kinder sind notwendig, um eine 
Akzeptanz hierfür bei den Flüchtlingsfamilien zu schaffen und den Kindern einen frühzeitigen Zu-
gang zur Erziehung, Bildung und Betreuung sowie zur Sprachförderung zu ermöglichen.  
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Darüber hinaus sind weitergehende Änderungen auch im Rechtskreis SGB II erforderlich. Um zu 
verhindern, dass durch eine längere beschäftigungslose Zeit eine zunehmende Entfernung vom Ar-
beitsmarkt und ggf. Folgeprobleme entstehen, halten wir eine Öffnung der Arbeitsgelegenheiten 
(AGH) nach § 16d SGB II sowohl zeitlich als auch inhaltlich für geboten, damit Flüchtlinge zeitnah 
ein Beschäftigungsangebot erhalten:  
 
• Die zeitliche Begrenzung der Förderung auf zwei Jahre in einem Zeitraum von fünf Jahren  

muss entfallen. 
 
• Damit die Arbeitsgelegenheiten sinnvoll im Rahmen von Förderketten für eine Wiederein-

gliederung in den Arbeitsmarkt genutzt werden können, müssen sie flexibel mit Qualifizie-
rungsanteilen, Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung kombiniert werden können, 
und diese Leistungen müssen wieder im Rahmen der AGH finanziert werden können. 

 
• Die Prüfung von Wettbewerbsneutralität und Zusätzlichkeit sollte den örtlichen Beiräten 

überlassen bleiben. Die Vorgaben sollten aus dem Gesetz herausgenommen werden. 
 
Hilfsweise könnte zur Umsetzung der § 16d SGB II a.F. wieder eingeführt werden. 
 
Wir schlagen weiter folgende Änderung der Freien Förderung gem. § 16f SGB II vor: 
 
„Die Agentur für Arbeit kann bis zwanzig Prozent der im Eingliederungstitel enthaltenen Mittel für 
Ermessensleistungen einsetzen, um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Leistungen zur Ein-
gliederung durch weitere, freie Leistungen zu erweitern. Projektförderungen sind zulässig.“ 
Darüber hinaus sollten Vereinfachungen in der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen geprüft 
werden, um zusätzliche Maßnahmen auch kurzfristig und bedarfsgerecht beschaffen zu können. 
 
 
Artikel 11 Änderung des Sozialgesetzbuchs - Fünftes Buch (SGB V) 
 
Die Möglichkeit, eine Gesundheitskarte einzuführen, wird im Grundsatz begrüßt. Allerdings wird 
die erfolgreiche Umsetzung maßgeblich davon abhängen, wie die konkreten Bedingungen, die in 
einer Rahmenvereinbarung auszuhandeln sind, aussehen werden. Die gilt insbesondere für die Ver-
waltungskosten, die den Kassen zu erstatten sind, sowie auch für die Höhe der Leistungen an die 
Asylbewerber. Die Verwaltungskosten sind entsprechend der Regelungen in § 264 Abs. 7 SGB V 
festzusetzen. Es ist sicherzustellen, dass das Leistungsspektrum sich nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz richtet. Im Übrigen sollte vermieden werden, dass ein Flickenteppich unterschiedlicher 
Regelungen im Bundesgebiet entsteht. 
 
Fraglich erscheint, warum in der neuen Regelung nur die Landesregierung bzw. obersten Landesbe-
hörden, nicht aber die besonders betroffene kommunale Seite, die Krankenkassen verbindlich zur 
Übernahme der Krankenbehandlung für den hier angesprochenen Personenkreis auffordern darf.  
 
Eine Angabe auf der Gesundheitskarte, aus der hervorgeht, ob es sich um einen Empfänger von Ge-
sundheitsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz handelt, erscheint dann sinnvoll, wenn 
dadurch Mehrleistungen gegenüber den gesetzlich Vorgesehenen vermieden werden können. Die 
neue Regelung des § 291 Absatz 2 soll allerdings erst über ein Jahr nach Inkrafttreten der meisten 
anderen Regelungen des Gesetzes in Kraft treten. Hier wird es bis dahin auf die Ausgestaltung der 
alternativen Regelungen (§ 264 Absatz 1, letzter Satz) zur Erkennbarkeit des Status ankommen. 
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Wir erlauben uns folgende weitere Anmerkungen zum Bereich Gesundheitsversorgung von Flücht-
lingen bzw. Krankenhausbehandlungen: 
 
Im in erheblichem Umfang auch kommunal getragenen Krankenhausbereich ergeben sich durch die 
hohen Flüchtlingszahlen derzeit zusätzliche, ganz besondere Herausforderungen, denen sich die 
Krankenhäuser zwar mit viel Engagement stellen, bei denen diese aber besser unterstützt  werden 
müssen. Aus Krankenhaussicht sind etwa einfache und auch hinsichtlich des Umfangs des Leis-
tungsanspruchs klare Regelungen und Abrechnungsmöglichkeiten wichtig. Problematisch bei Kran-
kenhausaufenthalten sind auch Sprachbarrieren zu den Patienten, bei denen den Krankenhäusern 
geholfen werden muss. 
 
Bei der Krankenhausversorgung des hier angesprochenen Personenkreises entstehen durch die be-
stehende Abrechnungssystematik Umstände, in denen im Krankenhaus durch die zusätzlichen Pati-
enten Mehrleistungen erbracht werden. Diese werden zwar von den Sozialämtern der Kommunen 
bezahlt, haben aber Rückwirkungen und können zu Mehrmengenabschlägen in der Krankenhausfi-
nanzierungssystematik mit den Krankenkassen führen. Hier ist es dringend erforderlich, dass solche 
Behandlungen im Krankenhaus keine entsprechenden Rückwirkungen bei der Mengendiskussion 
und den Verhandlungen zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen haben. Die Behandlung von 
Flüchtlingen muss hier außerhalb des sonst relevanten Budgets abgerechnet werden können. 
 
 
Artikel 12 Änderung des Entflechtungsgesetzes 
 
Wir begrüßen die Aufstockung der Entflechtungsmittel des Bundes um jährlich 500 Mio. € für die 
Jahre 2016 bis 2019. Hierdurch wird ein maßgeblicher Beitrag geleistet, den durch den Zustrom von 
Asylberechtigten und Flüchtlingen wachsenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. 
 
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Mittel von den Ländern auch tatsächlich für den sozialen 
Wohnungsbau eingesetzt werden. Da die zunächst durch Artikel 143 c GG und das Entflechtungsge-
setz vorgegebene gruppenspezifische Zweckbindung der durch den Bund gezahlten Entflechtungs-
mittel seit dem 1.01.2014 entfallen und seitdem nur noch eine allgemeine investive Zweckbindung 
vorgesehen ist, ist eine verbindliche gesetzliche Regelung des Verwendungszwecks im Entflech-
tungsgesetz wohl leider nicht möglich. Insoweit muss daher auf die Einhaltung der Zusagen der 
Länder vertraut werden. 
 
Wir erwarten, dass die Länder diese Zusage einhalten und die Mittel bevorzugt für den Neubau von 
öffentlich gefördertem, preiswertem Mietwohnraum auf solchen Märkten verwenden, wo ein Mangel 
an bezahlbarem Wohnraum besteht und die bestehenden Wohnraumengpässe durch den Wohnraum-
bedarf von Flüchtlingen weiter verschärft werden. In Anbetracht der derzeit niedrigen Marktzinsen 
halten wir es für erforderlich, ergänzend zu der klassischen Darlehensförderung auch eine Zuschuss-
förderung vorzusehen. Auf die Auflage von speziellen Programmen für den Bau von Wohnraum 
speziell für Flüchtlinge sollte unseres Erachtens verzichtet und stattdessen auf eine Ausweitung des 
Angebots an Wohnraum für alle Haushalte innerhalb der Einkommensgrenzen gesetzt werden. 
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass die kommunalen Spitzenverbände angesichts weitgehend 
übereinstimmender Positionen nur aus Zeitgründen auf die Abgabe einer gemeinsamen Stellung-
nahme verzichtet haben. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Helmut Dedy 
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Gemeinsame Stellungnahme 
des Bevollmächtigten des Rates der EKD 

bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union und 
des Leiters des Kommissariats der deutschen Bischöfe 

– Katholisches Büro in Berlin – 
zur Öffentlichen Anhörung im Innenausschusses des Deutschen Bundestages  

am 12. Oktober 2015 zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD,  
BT-DRs. 18/6185  

 
Beide Kirchen danken für die Gelegenheit anlässlich der Anhörung im Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages den Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz der 
Fraktionen CDU/CSU und SPD (BT-Drs. 18/6185) zu kommentieren.  

Angesichts der hohen Anzahl an Schutzsuchenden, die bisher nach Deutschland gekommen 
sind und voraussichtlich auch in den nächsten Monaten kommen werden, und vor dem 
Hintergrund der Vielzahl von noch nicht durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) registrierten1 oder bearbeiteten Asylanträgen2 soll der Gesetzentwurf insbesondere 
die Beschleunigung von Asylverfahren bewirken. Daneben ist der Gesetzentwurf darauf 
ausgerichtet, Fehlanreize für unberechtigte Asylanträge zu beseitigen und Abschiebungen zu 
erleichtern.3 Das Anliegen, die Dauer der Asylverfahren zu senken, unterstützen beide 
Kirchen. Sie sehen die Notwendigkeit, das BAMF sowie Länder und Kommunen effektiv zu 
entlasten. Eine schnelle Entscheidung über das Asylgesuch und damit eine kurze 
Verfahrensdauer entspricht auch den Interessen der Asylbewerber, für die die langen 
Wartezeiten eine psychische Belastung bedeuten. Allerdings scheinen die nun 
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht geeignet, das Ziel der Verfahrensbeschleunigung zu 
erreichen. Stattdessen sieht der Entwurf Regelungen vor, die die Situation von 
Asylsuchenden empfindlich verschlechtern werden und teilweise verfassungsrechtlich 
gesicherte Rechte der Betroffenen einschränken.  

Das gilt beispielsweise für die nun geplante Absenkung des Leistungsniveaus für bestimmte 
Gruppen von Leistungsempfängern, die die Kirchen für verfassungswidrig halten und 
ablehnen. 

Eine erhebliche Verschlechterung der Situation von Asylsuchenden erwarten die Kirchen 
durch die nun vorgesehene Regelung, die Verpflichtung in Erstaufnahmeeinrichtungen zu 
wohnen auf sechs Monate zu verlängern. Damit soll eine Verlängerung der Residenzpflicht 
und des Arbeitsverbots einhergehen. Erschwerend wirkt sich aus, dass der Gesetzentwurf 
die Wiedereinführung des Vorrangs von Sachleistungen bei der Gewährung von Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes vorsieht. Erst im letzten Jahr war für die Gruppe 
der Asylbewerber im Rahmen des Rechtsstellungsverbesserungsgesetzes Erleichterungen 
geschaffen worden, die die Kirchen ausdrücklich begrüßt haben.4 Dies war auch eine 

                                                           
1 Von Januar bis September waren das einer Pressemeldungen aus dem BAMF vom 7.10.2015 zufolge 273.924 Personen.  

2 Die Anzahl der anhängigen Verfahren bezifferte das BAMF für den Zeitraum bis September auf 300.531 Personen. 
3 Vgl. Gesetzentwurf, BT-Drs. 18/6185, S. 1. 
4 Vgl. die gemeinsame Stellungnahme des Leiters des Katholischen Büros und des Bevollmächtigten des Rates der EKD 

unter: http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/stellungnahmen/2014/95608.html. 
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Reaktion auf die mannigfaltigen Flüchtlingsproteste, die sich gegen die Situation in den 
Unterkünften, die lange Verfahrensdauer und die Residenzpflicht gewandt hatten. Die 
Kirchen plädieren dafür, diese Verbesserungen nicht rückgängig zu machen.  

Beide Kirchen möchten außerdem vor der nun vorgesehenen Unterscheidung in Personen 
mit guter Bleiberechtsperspektive und solche ohne5 warnen. Diese Einteilung ist aus Sicht 
der Kirchen nicht sachgerecht und entspricht auch nicht dem auf eine individuelle Prüfung 
ausgerichteten Asylrecht.  

Die Kirchen begrüßen, dass sich der Bund künftig strukturell und dynamisch an der 
Finanzierung der Kosten der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern beteiligen 
wird.6 Ebenfalls begrüßenswert ist aus ihrer Sicht die vorgesehene Änderung des 
§ 26 BeschV, wonach Staatsangehörigen von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro und Serbien in den Jahren 2016 bis einschließlich 2020 die 
Zustimmungen zur Ausübung jeder Beschäftigung erteilt werden kann. Sie würdigen darüber 
hinaus, dass der Entwurf Geduldeten, Asylsuchenden und Inhabern von Aufenthaltstiteln 
nach § 25 Abs. 5 AufenthG eröffnet, an Integrationsmaßnahmen teilzunehmen. Dies ist aus 
Sicht der Kirchen ein Schritt in die richtige Richtung. 

Zu den ausgewählten Regelungen im Einzelnen: 

Zu Artikel 1: Änderung des Asylverfahrensgesetzes:  

Nr. 9. a): § 29a AsylG-E 

§ 29a Abs. 2a AsylG-E regelt die Verpflichtung der Bundesregierung, alle zwei Jahre einen 
Bericht darüber vorzulegen, ob die Voraussetzungen für die Einstufung der in Anlage II 
bezeichneten Staaten als sichere Herkunftsstaaten weiterhin gegeben sind. Der erste Bericht 
ist vom Datum der Verkündigung des Gesetzes aus gerechnet in zwei Jahren zu 
unterbreiten. Diese Verpflichtung ergibt sich der Sache nach schon aus Art. 37 Abs. 2 der 
Asylverfahrensrichtlinie,7 der eine regelmäßige Überprüfung der Lage in den sicheren 
Herkunftsstaaten vorschreibt. Die Kirchen regen an, die Überprüfung der im November 2014 
als sicher eingestuften Herkunftsstaaten Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien 
bereits am 1. Novembern 2016 vorzunehmen. Für Ghana und Senegal, deren Einstufung als 
sicher bereits mit der Asylrechtsreform 1993 erfolgte, ist hingegen umgehend ein Bericht 
vorzulegen. Die hohe Schutzquote für senegalesische Asylsuchende in anderen 
Mitgliedstaaten lassen Zweifel daran entstehen, ob das Land nach wie vor als sicher gelten 
kann. In der von der Kommission im Nachgang zu den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 26. Juni 20158 verfassten Zusammenstellung aller nationalen 
Regelungen finden sich zwar mit Frankreich, Luxemburg und Malta drei weitere EU 
Mitgliedstaaten, die den Senegal als sicheren Herkunftsstaat eingestuft haben.9 Die 
Übersicht über die Schutzquoten innerhalb der EU verdeutlicht jedoch, dass im Jahr 2014 
europaweit 34,3% aller senegalesischen Asylsuchenden Schutz gewährt wurde.10 Auch 
Berichte über die Rechtslage im Senegal lassen Zweifel an einer Verfolgungsfreiheit aller 
Bevölkerungsgruppen aufkommen. So drohen beispielsweise Homosexuellen aufgrund ihrer 

                                                           
5 Vgl. Gesetzentwurf S. 1. 
6 Vgl. Gesetzentwurf, S. 80. 

7 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 

Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes. 
8 Vgl. die Schlussfolgerungen unter I.5.f.: http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/26-euco-

conclusions/ (zuletzt abgerufen am 5.10.2015) 
9 http://www.statewatch.org/news/2015/jul/eu-com-safe-countries.pdf 
10 Vgl. a.a.O, S. 6. 2014 waren insgesamt 6.435 senegalesische Asylbewerber in verschiedene EU Staaten eingereist, davon 

wurden 1050 in der ersten Instanz positiv entschieden. Insgesamt wurden 3060 erstinstanzliche Verfahren 

abgeschlossen.  

http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
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sexuellen Orientierung Haftstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen bis zu umgerechnet 
2587 US Dollar.11   

Nr. 15: § 47 AsylVfG-E 

Die Verpflichtung, sechs Monate in Aufnahmeeinrichtungen (EAEs) zu verbleiben, wird für 
Asylsuchende zu einer erheblichen Verschlechterung ihrer Situation führen. Die Ausstattung 
der Aufnahmeeinrichtungen ist oftmals provisorisch; dies gilt umso mehr als dass in vielen 
Fällen als Notaufnahme in Betrieb genommene Einrichtungen (Traglufthallen, 
Industriegebäude, Zeltstädte) in Aufnahmeeinrichtungen umgewandelt werden.12 Die 
Einrichtungen sind derzeit darüber hinaus in vielen Ländern enorm überbelegt.13 Aufgrund 
von Ausstattung und Überbelegung steht Asylsuchenden oftmals keine Privatsphäre zur 
Verfügung.14 Dies führt zu Spannungen und Gewalteskalationen zwischen einzelnen 
Bewohnern oder Bewohnergruppen.15 Darunter leiden insbesondere Familien mit Kindern 
und alleinstehende Frauen.16  
 
Mit der Erweiterung der Verpflichtung, bis zu sechs Monaten in der Aufnahmeeinrichtung zu 
verbleiben, verlängert sich auch der Zeitraum, innerhalb dessen nach § 59a Abs. 1 AsylVfG-
E die Residenzpflicht gilt und nach § 3 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG-E die Ausgabe von Leistungen 
als Sachleistungen erfolgt. Dies soll sogar für den notwendigen persönlichen Bedarf gelten, 
der bisher vom so genannten Taschengeld abgedeckt war. Diese Maßnahmen dienen dem 
Ziel, Fehlanreize zu vermeiden17 bzw. die Rückführung abgelehnter Asylsuchender zu 
erleichtern. Sie sollen außerdem durch die Erhöhung der Erreichbarkeit der Personen, einen 
Beitrag zur Beschleunigung darstellen. Ein Termin beim BAMF wird Berichten von 
Beratungsstellen zufolge jedoch in einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen erst nach 
Ablauf der nun vorgesehenen Frist von sechs Monaten erteilt.  
 
Maßnahmen zur Beschleunigung müssen aus Sicht der Kirchen nicht bei den 
Unterbringungsbedingungen des Asylsuchenden, sondern bei den Bearbeitungskapazitäten 
des BAMF ansetzen. Dazu kommt, dass viele Länder ob der geringen Kapazitäten in den 
EAEs die Asylsuchenden bereits nach wenigen Wochen in Gemeinschaftsunterkünfte in die 
Kommunen weiterverweisen.18 Vor diesem Hintergrund ist sicherlich auch die Empfehlung 
des Innenausschusses des Bundesrates zu verstehen, der sich unter Verweis auf die 
zwischen Bundeskanzlerin und Regierungschefinnen und –chefs der Länder getroffenen 
Vereinbarung dafür einsetzt, § 47 Abs. 1a S. 1 AsylG nicht als Soll- sondern als Kann-

                                                           
11 vgl.: Jailing of gay men in Senegal poses setback to HIV fight in Africa, Artikel vom 26.8.2015 

http://www.bbc.com./news/world-africa-34023204, (zuletzt abgerufen am 5.10.15) 
12 So wurde beispielsweise die Notaufnahme in Detmold in eine EAE umgewandelt, ohne dass die Notstandards angehoben 

wurden. 
13 Teilweise beträgt die Überbelegung - wie beispielsweise in Karlsruhe – das 8-fache. In Bayern behilft man sich mit 

Notdependancen der einzelnen EAEs. Dennoch ergeben sich Überbelegungen, z.B. in der EAE Zirndorf. Auch aus den EAEs 

Detmold und Oerlinghausen wird uns von Überbelegungen bis zu 100% berichtet. In Lebach im Saarland ist die EAE, die für 

1200 Personen gedacht war, mit 2300 Personen belegt. 
14 Vgl. z.B. die Darstellung der Situation in der EAE Calden, eine Einrichtung des Regierungspräsidiums Kassel, in der HNA 

vom 29.9.2015. Asylsuchende berichteten, dass man zwischen 30 bis 60 Minuten für sein Essen anstehen müsse, es gebe 

zehn Duschen für 1500 Personen, wovon nur sechs funktionsfähig seien. Oft hätten sie kein warmes Wasser.  
15 Vgl. HNA vom 29.9. zu den Auseinandersetzungen in Calden. Vgl. auch die Ausführungen der Psychologin Dr. Quindeau 

voŵ IŶstitut für TrauŵaďearďeituŶg aus FraŶkfurt: „Die MasseŶuŶterküŶfte verstärkeŶ die TrauŵafolgeŶ“ 
(http://www.evangelisch.de/inhalte/125375/01-10-2015/schlaegerei-fluec0htlingsunterkunft-die-massenunterkuenfte-

verstaerken-die-traumafolgen). 

16 In der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung mehren sich Berichte über sexuelle Übergriffe auf Mädchen und alleinreisende 

Frauen: vgl. die Allgemeine Gießener Zeitung vom 15.9.2015: http://www.giessener-

allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Zwangsprostitution-in-der-HEAE-

_arid,594005_regid,1_puid,1_pageid,113.html (zuletzt abgerufen am 5.10.2015). 
17 Siehe Gesetzentwurf, S. 1 sowie den Koalitionsbeschluss vom 6.9.2015. 

18 In Nordrhein Westfalen werden für einzelne EAEs von einem Zeitraum von c.a. 4 Wochen, aus Baden-Württemberg wird 

zum Teil von Weiterverlegungen nach wenigen Tagen berichtet. 

http://www.bbc.com./news/world-africa-34023204
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Zwangsprostitution-in-der-HEAE-_arid,594005_regid,1_puid,1_pageid,113.html
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Zwangsprostitution-in-der-HEAE-_arid,594005_regid,1_puid,1_pageid,113.html
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Zwangsprostitution-in-der-HEAE-_arid,594005_regid,1_puid,1_pageid,113.html


Seite 4 von 15 
 

Regelung auszugestalten, so dass die Entscheidung, wie lange Personen in der 
Erstaufnahmeeinrichtung belassen werden, in das Ermessen der Länder gestellt wird.19  
 
Die Kirchen bedauern außerdem, dass die geplanten Regelungen die im letzten Herbst im 
Rahmen des Rechtstellungsverbesserungsgesetzes beschlossene Lockerung der 
Residenzpflicht, die beide Kirchen begrüßt hatten, aufheben.20  
 
Die Kirchen sprechen sich dafür aus, die Änderungen in § 47 Abs. 1a S. 1 AsylVfG zu 
streichen. Um eine tatsächliche Entlastungen der Situationen in den EAEs zu schaffen, 
schlagen die Kirchen stattdessen vor, Asylsuchenden zu eröffnen, bei Verwandten, 
Bekannten oder Freunden zu wohnen.  
 

Zu Nr. : § 61 Abs. 2 AsylG-E  

Solange Personen verpflichtet sind, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu leben, läuft aufgrund 
der Regelung in § 61 Abs. 1 AsylVfG das Arbeitsverbot weiter. Dies ist nicht sachgerecht. 
Die beiden Kirchen plädieren – wie der Innenausschuss des Bundesrates – für eine 
Befrsitung des Beschäftigungsverbots.21 Insbesondere für Asylbewerber aus sicheren 
Herkunftsstaaten, denen der Auszug aus den Erstaufnahmeeinrichtungen nach § 47 Abs. 1a 
AsylG-E gar nicht mehr erlaubt sein soll, bedeutet die Verknüpfung über § 61 Abs. 1 AsylVfG 
ein absolutes Arbeitsverbot. Hiergegen wenden sich die Kirchen und plädieren dafür, den 
Zugang zum Arbeitsmarkt auch für diese Gruppe an den Ablauf eines bestimmten 
Zeitraumes zu knüpfen.  

 

Nr. 23: § 63a AsylG-E Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender 

In § 63a AsylG-E wird eine rechtliche Grundlage für die Bescheinigung über die Meldung als 
Asylsuchender (BüMA) geschaffen. Eine solche erhalten Asylsuchende bereits jetzt, wenn 
sie gegenüber Polizei-, Grenz- oder Ausländerbehörden um Asyl nachsuchen.22 Die BüMA 
ist unverzüglich zu erteilen und ist auf längstens einen Monat zu befristen; sie kann für 
jeweils zwei Wochen verlängert werden, wenn ein Termin beim BAMF nicht schuldhaft 
versäumt wurde. Eine Obergrenze für die Geltung sieht die BüMA nicht vor. Vor dem 
Hintergrund des langen Zeitraumes, der für Asylsuchende oftmals vergeht, bevor sie einen 
Termin zur Asylantragstellung beim BAMF erhalten, erscheint die Regelung zunächst zu 
mehr Rechtssicherheit für die Betroffenen zu führen.  

Die Kirchen möchten allerdings daraufhin hinweisen, dass die neue Rechtsgrundlage der 
Verstetigung einer Praxis Vorschub leisten könnte, die Vorgaben der 
Asylverfahrensrichtlinie23 und Grundsätzen der Dublin-III-Verordnung entgegensteht. So 
sieht Art. 6 Abs. 1 S. 1 Asylverfahrensrichtlinie vor, dass Asylanträge innerhalb von drei 
Tagen zu registrieren sind. Wendet sich der Asylsuchende an eine nicht zuständige 
Behörde, verlängert sich die Frist, innerhalb der eine Registrierung erfolgen muss, gem. Art. 
6 Abs. 1 S. 2 Asylverfahrensrichtlinie auf sechs Tage. Im Falle einer großen Anzahl von 
Asylsuchenden, die gleichzeitig in einem Mitgliedstaat Asyl beantragen, beträgt die Frist 
nach Art. 6 Abs. 5 Asylverfahrensrichtlinie maximal zehn Tage. Diese Vorgaben sind nach 

                                                           
19 Empfehlungen des Innenausschusses BR-Drs. 446/1/15, S. 2. 

20 Vgl. Gemeinsame Stellungnahme zum Rechtstellungsverbesserungsgesetz: 

https://www.ekd.de/bevollmaechtigter/stellungnahmen/2014/95608.html 
21 Vgl. Empfehlung des Innenausschusses des Bundesrates, BR-Drs. 446/1/15, Nr. 3, S. 2.  

22 Vgl. dazu BT-Drs. 18/4581. 
23 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013. 
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Ablauf der Frist zur Umsetzung der Richtlinie am 20. Juli 2015 direkt anwendbar. § 63a 
AsylG-E sieht die Begrenzung der Dauer einer BüMA jedoch nicht vor. 

In Bezug auf das Dublinverfahren widerspricht die Praxis, die nun durch die BÜMA verstetigt 
werden könnte, dem Beschleunigungsgrundsatz, der für die Überprüfung der Frage, welcher 
Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, gilt.24 Ist der Asylsuchende 
lediglich im Besitz einer BüMA beginnen die Fristen, innerhalb derer Deutschland ein 
Wiederaufnahme– oder Aufnahmeersuchen zu stellen hat, nicht zu laufen.  

Darüber hinaus erscheint den Kirchen noch klärungsbedürftig, welche Sozialleistungen 
einem Inhaber einer BüMA zustehen. Zwar legt § 55 Abs. 1 S. 1 AsylVfG fest, dass der 
Aufenthalt von Personen, die um Asyl nachzusuchen, in Deutschland gestattet ist. In ihrer 
Antwort auf eine kleine Anfrage stellt die Bundesregierung dies auch klar.25 Allerdings tritt 
diese Wirkung nach § 55 Abs. 1 S. 3 AsylVfG für Personen, die unerlaubt aus einem 
sicheren Drittstaat nach § 26a AsylVfG einreisen, erst mit Stellung eines förmlichen 
Asylantrags ein. Ein Ausschluss von Leistungen nach dem AsylbLG wäre jedoch 
verfassungswidrig. Dennoch wird dies aus der Praxis berichtet. Auch wird nicht explizit 
geregelt, welcher Zeitpunkt für den Beginn der Fristen maßgeblich ist. In Frage steht etwa 
die Berechnung der 15-Monatsfrist des § 2 AsylblG, nach deren Ablauf Leistungsberechtigte 
nach dem AsylbLG Anspruch auf Analogleistungen nach SGB II haben, oder aber die 
Berechnung der Frist von künftig sechs Monaten, nach deren Ablauf der Zugang zum 
Arbeitsmarkt nachrangig eröffnet und die Residenzpflicht gelockert wird.26  

Die Kirchen regen an, auf die gesetzliche Grundlage für die BüMA zu verzichten und 
stattdessen Personen, die um Asyl nachsuchen, den gestatteten Aufenthalt zu bescheinigen. 
Zumindest müsste die Gültigkeit der BüMA auf maximal zehn Tage begrenzt werden, um 
eine Verletzung der Asylverfahrensrichtlinie zu vermeiden. Die Kirchen regen außerdem an, 
die sozialrechtlichen Ansprüche und den Beginn aufenthaltsrechtlich relevanter Fristen für 
Inhaber einer BüMA zu regeln.  

 

Nr. 33: § 90 AsylG-E 

Mit § 90 AsylG-E soll ermöglicht werden, dass Asylbewerber mit einer abgeschlossenen 
ärztlichen Ausbildung zur medizinischen Versorgung von Asylbewerbern in 
Aufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterkünften herangezogen werden können. 
Voraussetzung ist, dass die betreffende Person glaubhaftmachen kann, dass sie über eine 
abgeschlossene Ausbildung als Arzt oder Ärztin verfügt, eine Approbation nach § 3 und § 10 
BÄO jedoch nicht erteilt werden kann, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus 
Gründen, die nicht in der Person des Antragstellers liegen, nicht vorgelegt werden können. 

Die Kirchen sehen es als problematisch an, dass Personen, denen (noch) keine Approbation 
erteilt wurde und deren Fachkenntnisse lediglich durch ein Fachgespräch überprüft wurden, 
zur medizinischen Versorgung herangezogen werden sollen. Beide großen Kirchen 
befürchten, dass durch diese Maßnahme die Sicherstellung einer qualifizierten ärztlichen 
Versorgung der Asylsuchenden gefährdet ist. Darüber hinaus erscheint ihnen die 
Beschränkung einer Versorgung von Asylsuchenden durch Asylsuchende bedenklich. Die 
Kirchen regen deshalb an, diese Regelung zu streichen. Stattdessen wäre unseres 

                                                           
24 So Marx in der Kommentierung zu § 27a AsylVfG in: Gemeinschaftskommentar zum AufenthG, Neuwied 2005.  
25 BT-Drs. 18/4581, Antwort auf Frage 3, S. 3. 
26 Insofern die Bundesregierung in BT-Drs. 18/4581 (Vorbemerkung, S. 2) auf die Vorschriften des § 59a AsylVfG verweist, 

ŶaĐh der die ErteiluŶg der BüMA deŶ FristďegiŶŶ auslöst, da der AufeŶthalt voŶ ErteiluŶgsďegiŶŶ aŶ „gestattet“ sei, gilt das 
zum Leistungsbezug Ausgeführte: Die Wirkung für einen Asylbewerber, der aus einem sicheren Drittstaat eingereist ist, tritt 

erst mit Stellung des Asylantrags ein.  
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Erachtens zu bedenken, ob eine Eingliederung ausgebildeter Ärzte unter den Asylsuchenden 
nicht auf anderem Wege ermöglicht werden könnte. Für Personen, die glaubhaft machen 
können, eine ärztliche Ausbildung absolviert zu haben, könnten besondere Sprachkurse 
bereitgestellt werden, damit sie in der Folge zur Unterstützung bereits in Deutschland tätiger 
Ärzte eingesetzt werden können.  

 

Nr. 34: Anlage II zu § 29a AsylG-E: 

Jeder Asylantrag muss unvoreingenommen und gründlich geprüft werden. Dieses Recht darf 
nicht durch eine Verkürzung des Rechtsschutzes in Frage gestellt werden. Antragsteller aus 
sicheren Herkunftsländern müssen beweisen, dass gerade ihnen Verfolgung droht – obwohl 
das Land, aus dem sie kommen, als sicher gilt. Damit ist der Amtsermittlungsgrundsatz in 
diesen Verfahren eingeschränkt. Darüber hinaus ist die Rechtsmittelfrist auf eine Woche 
verkürzt. In dieser Zeit einen Anwalt zu finden, der sich einarbeitet und Klage einreicht, 
erweist sich – gerade auch vor dem Hintergrund der Sprachschwierigkeiten - oftmals als 
schwierig. Die Kirchen haben deshalb das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten stets als 
eine Einschränkung des individuellen Grundrechts auf Asyl gewertet.  

Die Kirchen geben außerdem zu bedenken, dass die bisherigen Erfahrungen mit der 
Einstufung von Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien als sichere 
Herkunftsstaaten verdeutlichen, dass sich die vom Gesetzgeber erhoffte Wirkung nicht 
einstellt. Bisher sind die Antragszahlen aus den neuen sicheren Herkunftsstaaten, die ab 
dem 6. November 2014 als solche gelten, teilweise nicht eklatant, teilweise gar nicht 
zurückgegangen.27  

Demgegenüber unterliegen die Zahlen beim Kosovo, der erst mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf als sicherer Herkunftsstaat eingestuft werden soll, erheblichen 
Schwankungen.28 Es scheinen also auch andere Maßnahmen,29 die rechtstaatlich nicht 
bedenklich sind, zu einem Absenken der Antragszahlen zu führen. Außerdem zeigt sich 
anhand der EASY-Statistikdaten vom Juli 2015, dass deutlich weniger Flüchtlinge aus dem 
Kosovo, Serbien, Mazedonien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina in Deutschland 
ankommen, als in den letzten Monaten zu erwarten war.30  

Die beiden großen Kirchen haben außerdem Zweifel daran, dass die hohen verfassungs- 
und europarechtlichen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Land als sicheren 
Herkunftsstaat einzustufen, im Fall von Albanien, Kosovo und Montenegro tatsächlich erfüllt 
sind. 

                                                           
27 Zahlen der Erstantragsteller (EA) und Folgeantragsteller (FA) aus Bosnien-Herzegowina: Okt. 14: 969, Nov. 14: 951; Dez. 

14: 776; Jan. 15: 703; Feb. 15: 693; März 15: 690; Apr. 15: 738; Mai 15: 542; Jun 15: 609 
28 Okt. 14: 1.196; Nov. 14: 1622; Dez. 14: 2.956; Jan. 15: 3.630; Feb. 15: 7.728; März. 15: 11.729; Apr. 15: 4.608; Mai 15: 

1.947; Jun. 15: 1.581. 
29 Im Kosovo wurde ein Pilotprojekt Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt etabliert und die Bevölkerung vor Ort über die 

schlechten Chancen von Asylanträgen aufgeklärt. 
30 Vgl. dazu die PM voŶ Pro Asyl: „WähreŶd iŵ Feďruar ϮϬϭ5 ŶoĐh ϭϲ.ϲϭϲ PersoŶeŶ ;ϰϮ.ϳ % aller )ugäŶgeͿ aus deŵ Kosovo 
stammten, ist das Kosovo, ebenso wie Bosnien-Herzegowina und Montenegro, im Juli 2015 nicht mehr unter den zehn 

wichtigsten Herkunftsländern vertreten, die Quote lag damit unter 1,6 %. Ähnlich verhält es sich mit Serbien. Hier sank die 

Zahl der Zugänge von 6,3 % auf 2,4 % (von 2.446 auf 1.867), bei Mazedoniern von 3,0% auf 2,3%. Lediglich bei Flüchtlingen 

aus Albanien gibt es weiterhin hohe Zugangszahlen (17.346 Personen im Juli 2015, 20,9% der Antragsteller). Berichte aus 

den Transitländern deuten darauf hin, dass auch hier die Zahlen stark zurückgehen werden. In Ungarn werden insgesamt 

kaum noch Grenzübertritte von Balkan-Flüchtlingen beobachtet. 53% aller Flüchtlinge kamen aus den Bürgerkriegsländern 

Syrien (25.794 Personen, 31,1%), Afghanistan (7.928 Personen, 9,6%), Irak (5.846 Pers., 9,6%) und Somalia (1.195 Pers., 

1,4%) sowie der Militärdiktatur Eritrea (3.127 Pers., 3,8%), also gerade jenen Herkunftsländern, die in Deutschland die 

höĐhsteŶ AŶerkeŶŶuŶgsƋuoteŶ haďeŶ.“ 
(http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/unveroeffentlichte_zahlen_zeigen_immer_weniger_balkan_fluechtlinge/) 
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Zur Einstufung eines Landes als sicherer Herkunftsstaat muss Sicherheit vor politischer 
Verfolgung landesweit und für alle Personen- und Bevölkerungsgruppen bestehen.31 Durch 
europarechtliche Vorgaben haben sich die Voraussetzungen an den Verfolgungsbegriff 
geändert. Nach europarechtlichen Vorgaben kann Verfolgung nunmehr auch durch 
nichtstaatliche Akteure vorliegen, wenn staatliche Stellen keinen effektiven Schutz bieten 
können.32 Eine Verfolgungshandlung im Sinne der Qualifikationsrichtlinie liegt gemäß Art. 9 
Abs. 1 lit. a) ferner dann vor, wenn eine Handlung aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so 
gravierend ist, dass sie eine schwerwiegende Verletzung grundlegender Menschenrechte 
darstellt. Eine Verfolgung kann gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b) aber auch dann vorliegen, wenn 
mehrere Rechtsverletzungen geringerer Eingriffsintensität den Betroffenen in ihrer 
Gesamtheit in ähnlicher Weise belasten wie die schwerwiegende Verletzung eines 
grundlegenden Menschenrechts.33 Das BVerwG hat klargestellt, dass Diskriminierungen im 
Rahmen der Prüfung, ob eine Verfolgungshandlung vorliegt, nicht vorschnell 
ausgeschlossen werden dürfen.34 „Zur Bestimmung eines Staates zum sicheren 
Herkunftsstaat hat sich der Gesetzgeber anhand von Rechtslage, Rechtsanwendung und 
allgemeinen politischen Verhältnissen aus einer Vielzahl von einzelnen Faktoren ein 
Gesamturteil über die für politische Verfolgung bedeutsamen Verhältnisse in dem jeweiligen 
Staat zu bilden.“35 Durch die Einstufung eines Landes als sicheres Herkunftsland wird die 
Prüfung des Vorliegens von Verfolgungshandlungen zumindest teilweise 
vorweggenommen.36 Die geänderte europäische Rechtslage führt damit dazu, dass sich der 
Gesetzgeber nicht nur mit dem Vorliegen von politischer Verfolgung sondern gleichermaßen 
mit Verfolgungshandlungen im Sinne der Qualifikationsrichtlinie auseinandersetzen bzw. 
solchen, die von nichtstaatlichen Akteuren begangen werden. 

Diese Vorgaben werden von der Gesetzesbegründung nicht in vollem Umfang erfüllt, 
lediglich die Sicherheit vor politischer bzw. staatlicher Verfolgung wird geprüft. Ob eine 
Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure (oder) durch Verfolgungshandlungen im Sinn der 
Qualifikationsrichtlinie stattfindet, wird nicht untersucht. Für alle drei Staaten wird stattdessen 
festgestellt: „Es herrscht Konsens darüber, dass Diskriminierung und soziale Ausgrenzung 
zwar eine erhebliche Härte darstellen können, jedoch selten mit Verfolgung oder ernsthaftem 
Schaden im asylrelevanten Sinne gleichzusetzen sind.“ Ob sich im Fall der genannten 
Staaten Diskriminierungstatbestände zu einer Verfolgung im asylrelevanten Sinn verdichten, 
wird nicht überprüft.  

In der Gesetzesbegründung werden ausschließlich Erkenntnisse des Auswärtigen Amtes, 
des UNHCR und hinsichtlich des Kosovo und Montenegro auch des Internationalen Roten 
Kreuzes angesprochen. Aus der Begründung ergibt sich dann allerdings nicht immer 
nachvollziehbar, welche Berichte der genannten Organisationen einbezogen wurden. 
Kritische Studien, die die gesellschaftliche Lage in den genannten Ländern betrachten37 

werden dagegen nicht erwähnt. Auch die Probleme, die die Gesetzesbegründung nennt, 
werden lediglich kurz angesprochen, eine ausführliche Auseinandersetzung unterbleibt.  

Albanien 

Die Gesetzesbegründung setzt sich ausschließlich mit der politischen und gesetzlichen Lage 
in Albanien auseinander. Gesellschaftliche Probleme werden allenfalls erwähnt, aber nicht 
vertieft oder gar überprüft. So stellt die Begründung etwa fest, dass das Justizsystem noch 

                                                           
31 Urteil des BVerfG v. 14.5.1996, Az 2 BvR 1507/93, 2 BvR 1508/93. 
32 Art. 13 RL 2011/95/EU. 
33 So Bank/Foltz, Flüchtlingsrecht auf dem Prüfstand, Beilage zum Asylmagazin 10/2008, S. 3; Gemeinsame Stellungnahme 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes, S. 3. 
34 BVerwG Urteil v. 20.2.2013, 10 C 21.12, Asylmagazin, 5/2013, S. 161 ff., Rn 37. 
35 BVerfG Urteil v. 14.5.1996, Az 2 BvR 1507/93, 2 BvR 1508/93. 
36 BVerfG Urteil v. 14.5.1996 – 2 BvR 1507 und 1508/93. 
37 Wie besipielsweise der US Department of State: Country Report on Human Rights Practieses 2014 – Albanien Juni 2015. 
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aus anderen Transformationsländern bekannte Schwächen aufweise38, die 
Korruptionsbekämpfung trotz vielfältiger Anstrengungen noch in keinem hochrangigen Fall 
zu einer Verurteilung geführt habe39 und Angehörige der Roma und „Ägypter“ nach wie vor in 
vielen Belangen gesellschaftlich benachteiligt seien40. Gleichzeitig geht die 
Gesetzesbegründung auf Gesichtspunkte ein, deren Zusammenhang mit der zu 
überprüfenden Verfolgungsfreiheit sich nicht unmittelbar erschließen. Die Auswirkungen, die  
der deutliche Fortschritt im Kampf gegen Cannabisanbau41, auf die mögliche Verfolgung 
einzelner Gruppen haben könnte, werden beispielsweise nicht erläutert. 

Berichten kirchlicher Einrichtungen in Albanien zufolge, ist die wirtschaftliche und soziale 
Lage in Albanien extrem schwierig. So führen etwa die hohen Steuern dazu, dass das 
selbständige Gewerbe in manchen Gebieten praktisch zum Erliegen gekommen ist. Die 
Minderheiten der Roma und „Ägypter“ würden von diesen Entwicklungen besonders 
getroffen. Sie erfahren in Albanien seit jeher Diskriminierung beim Zugang zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung und Arbeitsmarkt. Dies hat sich durch die wirtschaftlich sehr 
schlechte Lage in Albanien trotz gesetzlicher Verbesserungen weiter verschärft.  

Verfolgungshandlungen können auch durch nichtstaatliche Akteure begangen werden. Diese 
Handlungen müssen darüber hinaus nicht direkt eine Menschenrechtsverletzung bewirken, 
diese kann sich vielmehr auch aus der Kumulierung einzelner Diskriminierungen ergeben, 
wenn diese in ihrer Summe mit einer Menschenrechtsverletzung gleichzusetzen sind.42 Dies 
kann sich zu einer asylrelevanten Verfolgung verdichten, wenn staatliche Stellen keinen 
effektiven Schutz vor diesen Handlungen bieten oder bieten können. Die auch in der 
Gesetzesbegründung erwähnten Defizite im Rechtssystem können ohnehin diskriminierte 
Minderheiten weitaus stärker betreffen als den Rest der Bevölkerung und dazu führen, dass 
diese Gruppen keinen staatlichen Schutz vor Diskriminierung erlangen können.  

Auch das Phänomen der Blutrache wird von der Gesetzesbegründung nur gestreift.43 Anders 
als der Gesetzgeber - der lediglich von Einzelfällen spricht - berichten kirchliche 
Organisationen, die in Albanien aktiv sind, dass Blutrache insbesondere im Norden des 
Landes nach wie vor weit verbreitet sei. Auch wenn albanische staatliche Stellen diese 
Tradition weder unterstützen noch billigen, sind sie auch nicht in der Lage, die Opfer von 
Blutrache effektiv zu schützen. Familien, die eine Blutrache zu befürchten haben, begeben 
sich aus Angst häufig in eine komplette Isolation. Meist sind die männlichen 
Familienmitglieder betroffen. Sie können ihr Haus nicht mehr verlassen, keiner 
Beschäftigung mehr nachgehen und auch an einen Schulbesuch ist in dieser Situation nicht 
zu denken.  

Diese Einschätzungen und die ungenügende Aufklärung in der Gesetzesbegründung lassen 
beide Kirchen daran zweifeln, dass die hohen verfassungs- und europarechtlichen 
Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Land als sicheren Herkunftsstaat 
einzustufen, im Fall von Albanien tatsächlich erfüllt sind. 

Kosovo 

Auch bei der Prüfung, ob es sich bei Kosovo um einen sicheren Herkunftsstaat handelt, 
bleibt die Gesetzesbegründung hinter den verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben 
zurück. Wie auch für Albanien wird lediglich festgestellt, dass Konsens drüber herrscht, 
„dass Diskriminierung und soziale Ausgrenzung zwar eine erhebliche Härte darstellen 
können, jedoch selten mit Verfolgung oder ernsthaften Schaden im asylrelevanten Sinne 

                                                           
38 BT-Drs. 18/6185, S. 54. 
39 BT-Drs. 18/6185, S. 54. 
40 BT-Drs. 18/6185, S. 55. 
41 BT-Drs. 18/6185, S. 54. 
42 Art. 9 RL 2011/95/EU. 
45 BT-Drs. 18/6185, S. 54. 
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gleichzusetzen“44 seien. Daneben wird festgestellt „Auch wenn die wirtschaftliche und 
soziale Lage von weiten Teilen der Bevölkerung wie insbesondere großen Teilen der Roma-
Minderheit weiterhin schwierig ist, findet eine asylrelevante Verfolgung nicht satt.“45 Eine 
Überprüfung, ob dies auch tatsächlich so ist, wird durch den Gesetzgeber nicht durchgeführt.  

Wie auch schon für die Begründung zu Albanien angemerkt, wird lediglich aufgeworfen, dass 
der Fortschrittsbericht der EU-Kommission vom Oktober 2014 Fortschritte im Justizbereich 
erkenne, jedoch weiterhin Defizite u.a. im Bereich der Unabhängigkeit und Effizienz von 
Richtern und Staatsanwälten sehe.46 Auch hier findet keine Auseinandersetzung mit der 
Frage statt, ob sich die Defizite des Justizsystems besonders negativ für Minderheiten 
auswirken oder ob diese trotz der genannten Defizite effektiven Schutz vor Verfolgung durch 
nichtstaatliche Akteure finden können. 

Das Oberste Verwaltungsgericht in Frankreich hat in einem Urteil vom 10. Oktober 201447 
entschieden, dass Kosovo von der Liste der sicheren Herkunftsstaaten in Frankreich zu 
streichen ist. In dem Urteil stellt das Gericht fest, dass ein Staat, dessen Institutionen noch in 
weiten Teilen von der Unterstützung internationaler Organisationen und Missionen abhängig 
seien, nicht die Voraussetzungen erfülle. Insbesondere führe die unsichere politische und 
soziale Situation im Kosovo dazu, dass einige Bevölkerungsgruppen keinen effektiven 
Schutz vor gewalttätigen Übergriffen finden könnten.48  

Auch für den Kosovo führen diese Tatsachen dazu, dass die Kirchen bezweifeln, dass 
generell sichergestellt ist, dass es für keine Bevölkerungsgruppe zu Übergriffen oder 
Diskriminierungen durch nichtstaatliche Akteure kommen kann, vor denen der Staat keinen 
Schutz gewährt oder gewähren kann. 

Montenegro 

Die Gesetzesbegründung bleibt auch hinsichtlich der Frage, ob es sich bei Montenegro um 
einen sicheren Herkunftsstaat handelt, hinter den verfassungs- und europarechtlichen 
Vorgaben zurück. Wie auch für Albanien und den Kosovo wird lediglich festgestellt, dass 
Konsens darüber herrscht, „dass Diskriminierung und soziale Ausgrenzung zwar eine 
erhebliche Härte darstellen können, jedoch selten mit Verfolgung oder ernsthaften Schaden 
im asylrelevanten Sinne gleichzusetzen“49 seien. Daneben wird festgestellt „Auch wenn die 
wirtschaftliche und soziale Lage von weiten Teilen der Bevölkerung wie insbesondere 
großen Teilen der Roma-Minderheit weiterhin schwierig ist, findet eine asylrelevante 
Verfolgung nicht statt.“50 Eine Überprüfung, ob dies auch tatsächlich so ist, wird durch den 
Gesetzgeber nicht durchgeführt.  

Auch für Montenegro bleiben die Zweifel, ob die verfassungs- und europarechtlichen 
Anforderungen, die an die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat gestellt werden, erfüllt sind, 
bestehen. 

 

 

 

 

 
                                                           
44 BT-Drs. 18/6185, S. 58. 
45 BT-Drs. 18/6185, S. 57. 
46 BT-Drs. 16/6185, S. 57. 
47 http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/861-france-withdraws-kosovo-from-list-of-

safe-countries-of-origin.html 
48 http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=201990&fonds=DCE&item=1. 
49 BT-Drs. 18/6185, S. 60. 
50 BT-Drs. 18/6185, S. 59. 
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Zu Artikel 2: Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)  

Nr. 2 b): § 1a AsylbLG-E 

Der bisherige Wortlaut des § 1a AsylbLG, der nun zum ersten Absatz der Vorschrift werden 
soll, begegnete seit seiner Einführung erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken.51 

Diese gelten auch für die nun vorgeschlagenen Absätze 2 und 3. 

Nach § 1a Abs. 2 AsylbLG-E verwirken vollziehbar Ausreisepflichtige, denen keine 
Ausreisefrist gewährt wurde oder bei denen diese abgelaufen ist, bis zur Ausreise oder 
Abschiebung ihren Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6 AsylbLG. Stattdessen 
erhalten sie nur noch Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft 
einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege. Laut Begründung ist dieser 
Leistungsumfang im Vergleich zu § 1a Abs. 1 AsylbLG, der den Anspruch auf das 
„unabweisbar Gebotene“ reduziert, noch weiter eingeschränkt.52 Von dieser Einschränkung 
ausgenommen sind Personen, die an der Ausreise unverschuldet, z.B. wegen 
Reiseunfähigkeit oder fehlender faktischer Reisemöglichkeit,53 gehindert waren. Liegen im 
Einzelfall besondere Umstände vor, können in Abweichung von § 1a Abs. 2 S.  
ausnahmsweise andere Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG gewährt werden.  

Die gleichen Leistungseinschränkungen sollen gemäß § 1a Abs. 3 AsylbLG Personen 
betreffen, die auf Grundlage eines EU Ratsbeschlusses54 in Abweichung von der Dublin-III-
VO in einen anderen Mitgliedstaat umgesiedelt wurden, diesen jedoch verlassen haben und 
nach Deutschland weitergewandert sind.  

Diese Regelung soll laut Beschluss des Koalitionsausschusses55 und Beschluss des Bund-
Länder-Treffens am 24.9.2015 Fehlanreize beseitigen. Sie verfolgt damit migrationspolitische 
Steuerungsziele. Eine Absenkung von Leistungen unter das Niveau des menschenwürdigen 
Existenzminimums aus migrationspolitischen Erwägungen verbietet das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 18.7.2012 jedoch ausdrücklich.   

Maßgeblich für die Bestimmung der Höhe der Leistung für die Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums ist allein der konkrete Bedarf der Hilfebedürftigen. 
Das einheitliche Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums umfasst neben der Aufrechterhaltung der physischen Existenz auch ein 
gewisses Maß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Eine 
Reduktion der Leistungen auf solche, die lediglich das physische Existenzminimum 
abdecken, ist demnach unzulässig. Da diese Leistungen darüber hinaus laut Begründung als 
Sachleistungen erbracht werden sollen,56 eröffnet die Regelung in den Bundesländern, in 
denen Sachleistungen (wieder) eingeführt werden, den Leistungsbeziehern noch nicht 
einmal die Möglichkeit, die Wahrnehmung ihres soziokulturellen Existenzminimums unter 
Inkaufnahme von Einbußen im Rahmen des physischen Existenzminimums zu decken. Die 
Einbehaltung des so genannten Taschengeldes wird in diesen Fällen dazu führen, dass die 
Leistungsberechtigten jegliche Barmittel und damit die Möglichkeit zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen Leben und zur Pflege zwischenmenschlicher 
Beziehungen verlieren.  

                                                           
51 So bereits die gemeinsame Stellungnahme Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes: https://www.ekd.de/bevollmaechtigter/stellungnahmen/2013/86233.html 
52 Begründung S. 62.  
53 ebenda 
54 Die Begründung verweist dabei auf die am 14. und 22. September 2015 gefassten Beschlüsse des Ministerrates ((EU) 

2015/1523 sowie (EU) 2015/0209 (NLE), mit denen insgesamt 160.000 Asylsuchende, die aus Herkunftsländern mit einer 

Anerkennungsquote von 75% stammen, von Italien und Griechenland aus in andere EU Mitgliedstaaten „reloĐated“, also 
umgesiedelt werden sollen. 
58 Beschluss des Koalitionsausschusses vom 6.9.2015. 

56 Gesetzbegründung, S. 43. 
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Eine Leistungsreduzierung ist für die nun in den Blick genommenen Gruppen nicht zu 
rechtfertigen. Die Erteilung einer Ausreisefrist unterbleibt für vollziehbar ausreisepflichtigen, 
inhaftierte Ausländer (nach § 59 Abs. 5 S. 1 AufenthG), für Personen, für die nach der Dublin 
III VO ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist und die dorthin überstellt werden sollen (nach § 
34a Abs. 1 S. 3 AsylVfG) sowie für Personen, die in einem anderen EU Mitgliedstaat 
anerkannt wurden und die dorthin abgeschoben werden sollen (nach § 34a Abs. 1 S. 3 
AsylVfG). Wird ihnen die Tatsache, dass ihr Aufenthalt in Deutschland durch die Behörden 
geduldet ist, mit einer Duldung nach § 60a AufenthG bescheinigt, fallen sie unter § 1 Nr. 4 
AsylbLG – Leistungskürzungen sind dann nicht einschlägig. Erhalten sie aber nach dem 
negativen Ausgang des vorläufigen Eilrechtsschutzverfahrens - wie in vielen Bundesländern 
üblich - eine Grenzübertrittsbescheinigung (GÜB), könnten sie künftig von 
Leistungskürzungen betroffen sein. Dies wiederspricht der Intention von Herrn 
Bundesminister Dr. de Maizière und Herrn Bundesminister Gabriel, die auf dem so 
genannten Flüchtlingsgipfel von Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel mit Vertretern von 
Verbänden, Institutionen und den Kirchen versicherten, Dublinfälle sollten nicht von 
Leistungsbeschränkungen betroffen sein. Im Übrigen widerspricht es auch der 
Rechtsprechung des EuGH.57 

Die Beibehaltung der Anspruchseinschränkungen im AsylbLG kann aus Sicht der Kirchen 
auch nicht mit Verweis auf die bestehenden Sanktionsmaßnahmen in § 34 SGB II und § 26 
SGB XII gerechtfertigt werden. Denn unabhängig von der Beurteilung der 
Verfassungsgemäßheit der Sanktionsregelungen im allgemeinen Fürsorgerecht  wird 
zumindest die Regelung des § 1a AsylbLG-E den grundsätzlichen verfassungsrechtlichen 
Anforderungen, die nach der Literatur an Sanktionen im Fürsorgerecht zu stellen sind, nicht 
gerecht. Um zulässig zu sein, müssen diese 1. an ein steuerbares Verhalten des 
Leistungsberechtigten anknüpfen und 2. dem Betroffenen etwas abverlangen, was 
grundsätzlich geeignet ist, zur Überwindung seiner Hilfebedürftigkeit beizutragen oder aber 
diese zu beenden. Im Fall des § 1a Abs. 1 1. Alt AsylbLG liegt die in Frage stehende 
sanktionsbewehrte Handlung des Leistungsberechtigten in der Vergangenheit und kann nicht 
mehr revidiert werden. Ein steuerbares Verhalten liegt insofern nicht vor. Den 
ausländerrechtlichen Mitwirkungspflichten, deren Verletzung § 1a Abs. 1 Alt. 2 ahndet, 
können die Betroffenen zwar noch nachkommen. Eine etwaige Mitwirkung ist allerdings nicht 
geeignet, zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit der Betroffenen beizutragen. Die Erfüllung 
von Mitwirkungspflichten im Ausländerrecht – wie die Beschaffung des Passes o.ä. – ändert 
an der Hilfebedürftigkeit des Betroffenen nichts; sie ist ohne Einfluss auf den 
lebensnotwendigen Bedarf der Betroffenen und ausschließlich auf die Erfüllung der 
Ausreiseverpflichtung gerichtet. Die Gruppe der in einem anderen Mitgliedstaat Anerkannten 
oder aber der Dublinfälle in § 1a Abs. 2 AsylbLG sowie der umgesiedelten prima Facie 
Flüchtlinge in § 1a Abs. 3 AsylbLG-E kann durch die Mitwirkung – ihrer Ausreise in den für 
die zuständigen Mitgliedstaat – zumindest in den Fällen nicht zur Überwindung der 
Hilfebedürftigkeit beitragen, in denen der für sie zuständige Mitgliedstaat keine soziale 
Unterstützungsleistung für sie vorhält.  

Die Kirchen plädieren deshalb für die Streichung des § 1a AsylbLG-E.  

 

Zu Nr. 3: § 3 Abs 1 und Abs. 2 AsylbLG-E: 

Durch die geplante Änderungen in § 3 AsylbLG erhalten die Behörden die Möglichkeit, allen 
Asylsuchenden; die in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, sowie Asylsuchende, die 
in Gemeinschaftsunterkünften nach § 53 AsylVfG leben, den Betrag für den persönliche 

                                                           
57 EuGH, Urteil vom 27.09.2012, Cimade gg. Ministre de L’interieur, unter:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd14b2976996564421bc2a980fa09939f8.e34K 

axiLc3qMb40Rch0SaxuRb3j0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=119

926 (abgerufen am 5.10.2015)   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd14b2976996564421bc2a980fa09939f8.e34K%20axiLc3qMb40Rch0SaxuRb3j0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=119926
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd14b2976996564421bc2a980fa09939f8.e34K%20axiLc3qMb40Rch0SaxuRb3j0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=119926
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd14b2976996564421bc2a980fa09939f8.e34K%20axiLc3qMb40Rch0SaxuRb3j0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=119926
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Bedarf künftig in Sachleistungen zu gewähren. Diese Regelung bedeutet einen 
organisatorischen und administrativen enormen Mehraufwand und wird Kosten verursachen. 
Auch ist kaum vorstellbar, dass Behörden angesichts der Herausforderungen, die sich ihnen 
derzeit stellen, Interesse haben, Anträge der Asylbewerber auf Erhalt einer Simkarte, ein 
Ticket für die Fahrt zum Arzt oder für den Besuch bei einer Beratungsstelle zu überprüfen 
und zu bewilligen. Darüber hinaus werden die Neuerungen in § 3 AsylbLG-E aber auch dem 
einzelnen die Teilhabe am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben verwehren. 
Dies stellt eine Verletzung des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimums 
dar.58 Die Kirchen lehnen die diesbezüglichen Neuregelungen deshalb ab.  

 

Zu Artikel 3: Änderungen des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und 
die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 

§ 23a Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E: 

Die Annahme eines Härtefalls soll zukünftig auch dann in der Regel ausgeschlossen sein, 
wenn ein Rückführungstermin bereits konkret feststeht. Diese Regelung steht aus Sicht der 
beiden großen Kirchen, die ish für die Einführung des § 23a AufenthG eingesetzt hatten und 
in allen Härtefallkommissionen der Länder vertreten sind, dem Sinn der Regelung des 
§ 23a AufenthG entgegen. Den Ländern wird durch die Einrichtung von 
Härtefallkommissionen die Möglichkeit gegeben, Voraussetzungen festzulegen, unter denen 
sie Personen den Zugang zu den Härtefallkommissionen eröffnen. Davon haben Länder in 
unterschiedlicher Weise Gebrauch gemacht.59 So führt ein feststehender 
Rückführungstermin beispielsweise weder in Hessen noch in Bayern zu einer 
Nichtbefassung oder einem Ausschluss von der Härtefallregelung.  

§ 23a Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E suggeriert, ein Härtefall könne nicht vorliegen, wenn bereits 
ein konkreter Rückführungstermin feststehe. Diese Schlussfolgerung ist nicht 
nachvollziehbar. Gerade wenn große Integrationsleistungen einer Person oder einer Familie 
zu verzeichnen sind, können sehr wohl – wie die Praxis in vielen Bundesländern zeigt – 
Härtefallgründe gesehen werden. Diese Prüfung auf Bundesebene zu verunmöglichen, 
erscheint den Kirchen ein Eingriff in die Gestaltungsmöglichkeiten der Länder und darüber 
hinaus nicht sachgerecht. Die Kirchen regen deshalb an, die Änderung des § 23a Abs. 1 
Satz AufenthG-E ersatzlos zu streichen. 

 

Zu Nr. 6 und 7: §§ 44 Abs. 4 Satz 2 und 45a AufenthG-E: 

Durch § 44 Abs. 4 Satz 2 AufenthG-E soll Ausländern, die eine Aufenthaltsgestattung 
besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist60, die 
eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 5 AufenthG besitzen, die Teilnahme an Integrationskursen ermöglicht werden. Der neu 
eingefügte § 45a AufenthG-E führt eine berufsbezogene Deutschsprachförderung ein. Diese 
ist ausgeschlossen für Inhaber einer Aufenthaltsgestattung, bei denen ein dauerhafter und 
rechtmäßiger Aufenthalt nicht zu erwarten ist; dies wird bei Asylbewerbern aus einem 
sicheren Herkunftsstaat vermutet.  

Die Öffnung der Integrationskurse für Asylsuchende und Geduldete und die Einführung 
berufsbezogener Sprachkurse begrüßen die beiden großen Kirchen ausdrücklich. Den 
Betroffenen wird eine Integration und der Einstieg ins Berufsleben dadurch deutlich 
erleichtert. Allerdings besteht auf die Teilnahme kein Anspruch, vielmehr ist eine solche 
                                                           
58 Vgl. dazu auch die Ausführungen unter Nr. 2b zu § 1a AsylbLG-E.  

59 Ein feststehender Rückführungstermin ist in Nordrhein Westfalen lediglich ein  Sollausschlussgrund (§ 5 Abs. 2 6. 

Spiegelstrich Härtefallkommissionsverordnung)  

60 § 5 Abs. 2 IntegrationskursVO-E. Für Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung ist die Zulassung zur Teilnahme an einem 

Integrationskurs auf drei Monate zu befristen. 
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lediglich abhängig von Kapazitäten des Anbieters zu ermöglichen. Angesichts der großen 
Nachfrage nach Sprach- und Orientierungskursen und des tatsächlich bestehenden 
Angebots ist deshalb mehr als zweifelhaft, ob eine Inanspruchnahme realisiert werden kann. 
Die Kirchen sprechen sich deshalb für die Ausgestaltung als gebundenen Anspruch aus – 
zumindest aber müssen die Angebote so ausgebaut werden, dass sie dem zu erwartenden 
Anstieg des Bedarfes gerecht werden.  

In Bezug auf die Gruppe der Berechtigten warnen die Kirchen jedoch vor der Unterscheidung 
der Asylbewerber in solche mit und ohne Bleibeperspektive. Eine solche Einordnung erfolgt 
außerhalb des Asylverfahrens und nur anhand einer typisierenden Betrachtung der 
Schutzquote für Asylbewerber aus dem jeweiligen Herkunftsland. Eine klare Unterscheidung 
ist vor der Durchführung eines Asylverfahrens unseres Erachtens aber nicht möglich. Nach 
Durchführung des Asylverfahrens und Anerkennung als Asylberechtigter, beträgt die 
persönliche Bleibeperspektive eines Asylbewerbers auch aus den Staaten mit niedriger 
Schutzquote 100%. Einzelne Personen könnten damit zu Unrecht als nicht bleibeberechtigt 
eingestuft und von einer frühzeitigen Integration ausgeschlossen werden; das wäre im 
Einzelfall nicht sachgerecht. Die Einstufung in Asylbewerber mit und ohne Bleibeperspektive 
wird außerdem stigmatisierend wirken und suggerieren, dass die Gründe des Einzelnen – 
die ihn zum Verlassen seines Heimatlandes veranlasst haben – nicht legitim sind. Zwar mag 
es stimmen, dass das Asylrecht den meisten Antragstellern aus den als sichere 
Herkunftsstaaten eingestuften Ländern keine Aufenthaltsperspektive in Deutschland bieten 
wird. Trotzdem sollte vermieden werden, die Motive des Einzelnen abzuwerten. Die beiden 
Kirchen teilen darüber hinaus die Sorge, dass gerade rechtsradikale Gruppierungen eine 
solche Einteilung als Unterstützung ihrer Position wahrnehmen könnten. Schließlich ist das 
Wissen, das Asylsuchende während der Dauer ihres Asylverfahrens erwerben, auch im Falle 
einer Rückkehr der betreffenden Person als Zuwachs von Kenntnissen und damit auch für 
sie im Herkunftsland verwendbare Ressource zu werten.  

Die Kirchen schlagen deshalb vor, die Möglichkeit an Sprach- und Integrationskursen 
teilzunehmen, nicht an einer fiktiven Bleibeperspektive festzumachen.  

Zu 9: § 59 Abs. 1 AufenthG-E 

Der Gesetzentwurf sieht eine Ergänzung des § 59 Abs. 1 AufenthG-E vor, der eine 
Ankündigung des Abschiebungstermins verbietet, wenn der Ausländer der 
Ausreiseverpflichtung innerhalb der ihm gesetzten Frist zur freiwilligen Ausreise nicht 
nachgekommen ist. 

Aus Sicht beider Kirchen ist die Abschiebung als zwangsweise Durchsetzung der 
Ausreiseverpflichtung ein legitimes Mittel; als Maßnahme des unmittelbaren Zwangs muss 
dieses aber verhältnismäßig sein. Aufgrund der Erfahrungen in kirchlichen 
Rückkehrberatungen und vor dem Hintergrund des nun über vierzehn Jahre währenden 
Engagements beider Kirchen in der Abschiebungsbeobachtung wissen die Kirchen um die 
enormen psychischen Belastungen, die Abschiebungen bei den Betroffenen auslösen. 
Abschiebungen sind deshalb als ultima ratio anzuwenden. Auch um diesen psychischen 
Belastungen zu begegnen und Nachtabschiebungen zu vermeiden,61 hat der Gesetzgeber 
im Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung den 
Sicherheitsgewahrsam in § 62b AufenthG eingeführt, den Kirchen und Wohlfahrtsverbände 
im Übrigen als verfassungsrechtlich bedenklich kritisiert haben. Die nun vorgeschlagene 
Regelung verpflichtet die Länder im Gegensatz dazu, unangekündigte 
(Nacht)Abschiebungen vorzunehmen und verhindert damit ein abgestuftes System der 

                                                           
61 Vgl. Stellungnahme der BAGFW zum Gesetzentwurf Neubestimmung Bleiberecht und Aufenthaltsbeendigung, 

Ausschussdrucksache 18 (4) 260, S. 4. 
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Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung wie es einige Länder wie zum Beispiel 
Niedersachsen62 unterhalten, das sich in der Praxis bewährt hat.  

Die Kirchen weisen darauf hin, dass zumindest bei Familien mit minderjährigen Kindern und 
Personen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Konstitution auf Medikamente angewiesen 
sind, die Ankündigung des Abschiebungstermins geboten ist. Die Kirchen plädieren dafür, 
die Ergänzung in § 59 Abs. 1 AufenthG-E zu streichen. Zumindest muss § 59 Abs. 1 
AufenthG-E für die benannten Gruppen Ausnahmen von dem Verbot der Ankündigung 
vorsehen.  

 

Zu Nr. 10: § 60a Abs. 6 AufenthG-E 

Im Vergleich zum Referentenentwurf ist das Verbot, eine Bildungsmaßnahme, die nicht der 
allgemeinen Schulpflicht unterliegt, aufzunehmen oder fortzufahren, in § 60a Abs. 6 
AufenthG-E nicht mehr enthalten. Die Neuregelung stellt im Vergleich zu § 33 BeschV, der 
den Gegenstand bisher regelte, dennoch eine erhebliche Verschärfung dar. Ausländern, 
deren Aufenthalt geduldet ist, darf nunmehr eine Ausübung einer Erwerbstätigkeit dann nicht 
erlaubt werden, wenn sie sich ins Inland begeben haben, um Leistungen nach dem AsylbLG 
zu erlangen, aufenthaltsbeendigende Maßnahmen aus von ihnen zu vertretenden Gründen 
nicht vollzogen werden können oder ihr Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt 
wurde, weil sie aus einem sicheren Herkunftsstaat stammen. 

Diese Regelung droht erneut zu Kettenduldungen zu führen. Personen, deren Ausweisung 
nicht vollzogen werden kann, muss die Gelegenheit gegeben werden, selbst für ihren 
Lebensunterhalt zu sorgen. Den grundsätzlichen Ausschluss von Geduldeten, die aus einem 
sicheren Herkunftsstaat stammen, von Arbeit und Bildung halten die Kirchen für nicht 
sachgerecht.  

Eine große Personengruppe von Bildungsmöglichkeiten auszuschließen ist verfehlt, vielmehr 
sollten sie in die Ausgangslage versetzt werden, selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu 
können. Es kann nicht Ziel sein die Praxis der Kettenduldungen wiederaufleben zu lassen 
und eine hohe Anzahl an Menschen über einen langen Zeitraum ohne rechtmäßigen 
Aufenthaltsstatus und in großer rechtlicher Unsicherheit zu lassen. Die Kirchen befürchten, 
dass so die im August in Kraft getretene Bleiberechtsregelung des § 25b leerlaufen wird.  

Beide Kirchen empfehlen § 60a Abs. 6 AufenthG-E ersatzlos zu streichen. 

 

Zu Artikel 11: Änderung des Sozialgesetzbuchs - Fünftes Buch (SGB V) 

Durch die Änderungen in § 264 Abs. 1 und § 291 Abs. 2a Satz 3 SGB V soll der Beschluss, 
der anlässlich der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 18. Juni 2015 getroffen wurde, umgesetzt. 

Die Regelung des § 264 Abs. 1 SGB V verpflichtet die Krankenkassen zur Übernahme der 
Krankenbehandlung für Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 
6 AsylbLG, wenn sie von der Landesregierung dazu aufgefordert werden und eine 
entsprechende Vereinbarung abgeschlossen wird. Gemäß § 291 Abs. 2a Satz 3 SGB V, 
muss die elektronische Gesundheitskarte, die im Falle einer Vereinbarung nach § 264 Abs. 1 
Satz 3 SGB V ausgegeben wird, die Angabe enthalten, dass es sich bei dem Inhaber der 
Karte um einen Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 AsylbLG 
handelt. Dieser Vermerk führt dazu, dass Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG 
nach wie vor Gesundheitsleistungen auf einem geringeren Niveau erhalten, Personen, die 
als Versicherte oder nach § 264 Abs. 2 Satz 1 SGB V Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung erhalten. 
                                                           
62 Vgl. den Runderlass des Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vom 23. September 2014, Az.: 61 – 

12231/3; ergänzt durch den Runderlass des Ministeriums vom 29.9.205 – 61 – 12231/3. 
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Nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts in dem Urteil vom 18f. Juli 201263 

können geringere Leistungen im Bereich der Existenzsicherung – wozu 
Gesundheitsleistungen gehören – nur durch entsprechend geringere Bedarfe gerechtfertigt 
werden. Fraglich ist hier auch weiterhin, inwieweit sich der medizinische Bedarf von 
Asylbewerbern und den ihnen gleichgestellten Ausländern von dem Bedarf anderer 
Menschen unterscheidet. 

Auch Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen genießen das Grundrecht auf 
körperliche Unversehrtheit und benötigen im Krankheitsfall medizinische Behandlung. Eine 
Schlechterstellung im Vergleich zu in der Krankenversicherung versicherten Personen ist 
deshalb nicht zu rechtfertigen. Die Notwendigkeit zur Gleichbehandlung ergibt sich auch aus 
der Richtlinie 2013/3/EG zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen. Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie verlangt von den 
Mitgliedsstaaten der EU, die erforderliche medizinische Behandlung sicherzustellen. Dies ist 
bei Leistungen nach §§ 4 und 6 AsylbLG nicht der Fall.  

 

 

 

Berlin, den 9. Oktober 2015 

                                                           
63 BVerfG Urteil v. 18.8.2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11. 
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Rechtsanwalt Dr. Dieter Wiefelspütz                                 8. Oktober 2015 

 

Öffentliche Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages 

am 12. Oktober 2015 zu 

 

 

 

 
 

 

 

I. Vorbemerkung 

Im Mittelpunkt der Anhörung des Innenausschusses steht der Umgang mit Flüchtlingen vor 

dem Hintergrund des Grundrechts auf Asyl. Dabei steht im Zentrum die Einstufung von Al-

banien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsstaaten. Angesichts der aktuellen 

Problemlage kann dies aber nur ein Ausschnitt der angezeigten Handlungsgebote sein. Es 

ist deshalb der Hinweis unverzichtbar, dass der aktuell stark angestiegene Zugang von Flücht-

lingen, Schutzsuchenden und Migranten nach Deutschland nicht nur, nicht einmal vorrangig 

unter dem Gesichtspunkt beschleunigter Asylverfahren erörtert werden sollte. Noch wichtiger 

und gewichtiger sind hingegen:   

- eine in der EU und internationalen Partnern abgestimmte Bekämpfung von 

Fluchtursachen,  

- ein belastbares und solidarisches, vor allem aber gelebtes EU-Flüchtlingsrecht,  
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- Einwanderungsgesetze auf nationaler und EU-Ebene, 

- Schutzgewährung von Bürgerkriegsflüchtlingen in einem summarischen Verfah-

ren außerhalb des individuellen Asylverfahrens,  

- Arbeitsmarktzugang von Arbeitssuchenden aus Westbalkanstaaten, 

- finanzielle Hilfen für Staaten (Türkei, Jordanien, Libanon), die vielen Flüchtlin-

gen Schutz gewähren 

- effektiver Schutz der EU-Außengrenzen.  

 

Man stelle sich bitte vor, es kämen gegenwärtig keine Menschen aus Albanien, Kosovo und 

Montenegro mit einem Asylbegehren nach Deutschland. Wären dann die aktuellen Heraus-

forderungen obsolet? Sie wären bestenfalls gemindert. 

Gleichwohl macht es Sinn, über Entscheidungen des Gesetzgebers zum Grundrecht auf Asyl 

zu beraten, wenn und soweit dies als ein Element – nicht mehr, aber auch nicht weniger – 

eines Konzeptes des angemessenen Umgangs mit den aktuellen Herausforderungen im 

Bereich Flüchtlinge/Migration verstanden wird. 

Die aktuelle „präzedenzlose Zahl von Asylbewerbern, die Sicherheit, vor Krieg, Verfolgung 

und Not suchen“1 ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung und verlangt große An-

strengungen von Staat und Gesellschaft, verursacht aber keine Notstandssituation und kei-

nen Ausnahmezustand. Die Bundesrepublik Deutschland als ein Staat mit 81, 82 Millio-

nen Bürgerinnen und Bürgern ist in der Lage, 800 000 Flüchtlinge aufzunehmen, wenn-

gleich diese Leistung in den kommenden Jahren nicht beliebig wiederholbar ist.  

Deshalb sind entscheidend eine Flüchtlings- und Migrationsagenda der EU und der 

Bundesrepublik Deutschland, die mit den Werten der EU und des Grundgesetzes über-

einstimmen und mit höchster politischer Priorität betrieben wird. 

Die vorübergehende faktische Öffnung der deutschen Grenze war und ist unausweichlich zur 

Verhinderung einer humanitären Katastrophe auf dem Wege der Flüchtlinge nach Europa. Die 

Aufnahme der Flüchtlinge entspricht der Wertordnung unseres Gemeinwesens. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 BT.-Drs. 18/6185, S. 1. 



 3 

II. Stellungnahme zum Antrag auf BT-Drs. 18/6185 - Entwurf eines                                      

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 

 

1. Verfahrensbeschleunigung – Einstufung als sichere Herkunftsländer 

a) Verfassungsrecht 

In dem Gesetzentwurf auf BT-Drs. 18/6185 heißt es:  

„Um die Kapazitäten f̈r die Bearbeitung von Asylanträgen zu priorisieren, m̈ssen die An-

träge regelmäßig nicht schutzbed̈rftiger Personen beschleunigt bearbeitet werden. Hierzu 

bedarf es einer Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftslän-

der, da dort gewährleistet erscheint, dass weder Verfolgung noch unmenschliche oder ernied-

rigende Bestrafung oder Behandlung stattfinden und die Voraussetzungen f̈r die Gewährung 

von Asyl, Fl̈chtlingsschutz oder subsidiärem Schutz f̈r Staatsangeḧrige dieser Staaten da-

her nur in Einzelfällen vorliegen. Aus diesem Grund sollen sie bis zum Ende des Asylverfah-

rens zuk̈nftig auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben.“2  

Danach ist Kern des Entwurfs die Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als 

sichere Herkunftsländer und damit verbunden die Plicht der Schutzsuchenden aus diesen 

Staaten, bis zum Ende des Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu verbleiben.  

Die vorgesehene gesetzliche Regelung ist zweifelsfrei verfassungskonform, der Sache 

nach angesichts der aktuellen Herausforderungen im Bereich des Asylrechts geradezu 

geboten.3 

Ermächtigungsgrundlage für die Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als siche-

re Herkunftsländer ist Art. 16 a Abs. 3 Satz 1 GG. Danach können durch Gesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates bedarf, Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechts-

lage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet er-

scheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Be-

strafung oder Behandlung stattfindet. Nach Art. 16 a Abs. 3 Satz 2 GG wird vermutet, dass 

ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vor-

trägt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. 

Die gesetzliche Einstufung als sicheres Herkunftsland auf der Grundlage von Art. 16 a Abs. 3 

Satz 1 GG ist eine antizipierte Tatsachen- und Beweiswürdigung durch den Gesetzge-

                                                        
2 BT.-Drs. 18/6185, S. 1. 
3 Ich bin der Auffassung, dass Albanien, Kosovo und Montenegro schon erheblich früher als 
sichere Herkunftsländer hätten eingestuft werden können. 
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ber4, die aber im Einzelfall widerlegbar ist.5 Für die Einstufung als sicheres Herkunftsland 

steht dem Gesetzgeber ein weiter Einschätzungsspielraum zu.  

In dem maßgeblichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Mai 1996 heißt es dazu:  

„Art.16 a Abs. 3 Satz 1 GG ermächtigt den Gesetzgeber zu einer Modifizierung des Asylver-

fahrens: Zur Entlastung und Beschleunigung der Einzelprüfung von Asylanträgen werden 

Teilbereiche des Verfahrens zur Feststellung des Asylgrundrechts von den bisher dafür allein 

zuständigen Behörden und Gerichten auf den Gesetzgeber übertragen. Dieser soll aufgrund 

einer Prüfung und Beurteilung der für politische Verfolgung erheblichen Verhältnisse hin-

sichtlich einzelner Staaten vorab und allgemein die Feststellung treffen können, daß in diesen 

Staaten generell weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestra-

fung oder Behandlung stattfindet. An diese Feststellung knüpft die Vermutung an, daß ein 

einzelner aus einem solchen Staat stammender Asylbewerber nicht politisch verfolgt wird. 

Diese Vermutung führt in der Regel – d.h. sofern sie nicht im Einzelfall ausgeräumt wird – 

dazu, daß der betreffende Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird und die 

gegen den Ausländer verfügte Aufenthaltsbeendigung sofort vollziehbar ist. 

... Schafft der Gesetzgeber für eine solche Behandlung von Asylanträgen die Grundlage, so 

muß diese so beschaffen sein, daß sich die Zurückweisung von Asylanträgen als offensicht-

lich unbegründet einschließlich des Verlustes des vorläufigen Bleiberechts mit guten Gründen 

auf sie stützen kann. Das bedingt ein bestimmtes Maß an Sorgfalt bei der Erhebung und Auf-

bereitung von Tatsachen, die einer solchen feststellenden, verfassungsrechtlich vorgegebene 

Kriterien nachvollziehenden gesetzgeberischen Entscheidung notwendigerweise zugrunde zu 

legen sind. Dieses Maß ist je nach den konkreten Gegebenheiten in dem jeweiligen Staat un-

terschiedlich. Dabei kommt dem Gesetzgeber, insbesondere hinsichtlich der dafür zu be-

schreitenden Wege, ein Entscheidungsspielraum zu...  

Beurteilt der Gesetzgeber, ob nach den ermittelten tatsächlichen Verhältnissen in einem Staat 

gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder er-

niedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet, und trifft er eine Prognose über die wei-

tere Entwicklung in dem Staat innerhalb eines überschaubaren Zeitraums, so hat er einen Ein-

schätzungs- und Wertungsspielraum. Dieser Einschätzungs- und Wertungsspielraum gilt auch 

für die Frage, welche der erhobenen Tatsachen mit welchem Gewicht für die zu treffende 

Entscheidung von Bedeutung sind, vor allem aber auch für die Bedeutung, welche die in 

Art.16a Abs. 3 Satz 1 GG genannten Kriterien in ihrem Verhältnis zueinander für die anste-

                                                        
4 BVerfGE 94, 115 (133). 
5 v. Arnauld, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, Bd. 1, 6. Aufl., 2012, Art. 16 a Rn. 45 und 

49 m.w.N.;  
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hende Qualifizierung eines bestimmten Staates als sicherer Herkunftsstaat haben, und schließ-

lich für die Heranziehung etwaiger sonstiger Umstände, welche die Verfassung nicht aus-

schließt. Das Gesamturteil des Gesetzgebers beruht nach alledem auf einer ihm von der Ver-

fassung aufgegebenen, sich in mehreren Schritten vollziehenden Beurteilung komplexer, zu-

dem im Ausland angesiedelter Sachverhalte. 

... Die verfassungsgerichtliche Prüfung, ob die Bestimmung eines Staates zum sicheren Her-

kunftsstaat den Anforderungen des Art.16 a Abs.3 Satz 1 GG entspricht, hat diesen dem Ge-

setzgeber zustehenden Entscheidungs- und Wertungsspielraum zu achten. Er ergibt sich be-

reits aus der Formulierung der Verfassung („... gewährleistet erscheint ...“) selbst, indem diese 

auf die Beurteilung durch den Gesetzgeber abstellt, im übrigen aber auch aus der in Art.16 a 

Abs.3 GG vorgesehenen Aufgabenverteilung; danach ist die abstraktgenerelle Prüfung und 

Bewertung der Verhältnisse im jeweiligen Staat dem Gesetzgeber als eigenständige Aufgabe 

anvertraut. 

Die verfassungsgerichtliche Nachprüfung erstreckt sich demnach auf die Vertretbarkeit der 

vom Gesetzgeber getroffenen Entscheidung, stößt jedoch im Blick auf die Eigenart des in 

Rede stehenden Sachbereichs und die Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu 

bilden, auf erhebliche Schwierigkeiten. Diese führen dazu, daß das Bundesverfassungsgericht 

die Unvertretbarkeit der Entscheidung des Gesetzgebers, einen Staat zum sicheren Herkunfts-

staat zu bestimmen, und damit die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes nach Art.16 a Abs.3 

Satz 1 GG nur feststellen kann, wenn eine Gesamtwürdigung ergibt, daß der Gesetzgeber sich 

bei seiner Entscheidung nicht von guten Gründen hat leiten lassen.“6 

Zur Begründung der Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Her-

kunftsstaaten finden sich in BT-Drs. 18/6185 auf S. 37 – 38 und auf S. 52 – 60 ausführliche 

und nachvollziehbare Erläuterungen, die insbesondere auf der Expertise des Auswärtigen 

Amts beruhen. Jedenfalls ist nach dem Maßstab des Bundesverfassungsgerichts ersichtlich 

nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber sich nicht von guten Gründen leiten lässt. Für die Ein-

stufung streitet auch die niedrige Anerkennungsquote bei Schutzsuchenden aus Albanien, 

Kosovo und Montenegro. Die Schutzquote liegt lediglich bei 0,2 bzw. 0,3%.7 Die besonders 

niedrige Anerkennungsquote ist ein starkes Indiz dafür, dass in diesen Staaten im Allgemei-

nen weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder 

Behandlung stattfindet. 

Die vorgesehene Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Her-

kunftsstaaten ist deshalb verfassungsrechtlich bedenkenfrei. 

                                                        
6 BVerfGE 94, 115 (142 ff.). 
7 Zur Anerkennungsquote vgl. BT-Drs. 18/6185, S. 37. 



 6 

b) Materielle Argumente 

Die vorgesehene Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro ist aber auch sachlich 

geboten. Auch im hochentwickelten Rechtsstaat Deutschland ist Recht eine knappe Res-

source. Es wird auch in Zukunft nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidern und Verwal-

tungsrichtern im Asylbereich zur Verfügung stehen, auch wenn dringend Personalverstär-

kung geboten ist. Es wird deshalb gerade jetzt darauf ankommen, die tatsächlichen und per-

sonellen Ressourcen, aber auch die Verfahren so zu ordnen, dass rechtsstaatlich korrekte Ent-

scheidungen möglichst zeitnah möglich sind. Insbesondere im humanitären Bereich ist 

regelmäßig nur schnelles Recht auch gutes Recht. Damit ist nicht gemeint, das Recht 

„̈bers Knie zu brechen“ oder „kurzen Prozess“ zu machen. Das Asylverfahren darf niemals 

auch nur in Teilen „in die Nähe von Rechtsstaatlichkeit nur noch symbolisierende F̈rmelei“8 

rücken. Aber gerade aus humanitären Gründen darf des Schutzsuchende nicht monate- oder 

gar jahrelang auf die Entscheidung warten müssen, ob er in Deutschland bleiben darf oder 

nicht. Durch die überlange Verfahrensdauer von Asylangelegenheiten wird Unrecht, zumin-

dest aber Härte erzeugt. Nach aller Erfahrung rechtlich einfache Verfahren müssen in 

wenigen Tagen, nicht in Monaten oder gar in Jahren entschieden werden. In diesen Kon-

text gehört die Einstufung eines Landes als sicheres Herkunftsland, wobei im Einzelfall die 

Geltendmachung eines Verfolgungsschicksals uneingeschränkt möglich ist.  

Es sei hier aber noch einmal betont, dass allein die Einstufung von Albanien, Kosovo 

und Montenegro als sichere Herkunftsländer die Probleme, die sich gegenwärtig stellen, 

nicht  entscheidend lösen wird. 

 

2. Verbleib in Erstaufnahmeeinrichtungen 

Weil bei dem aus Albanien, Kosovo und Montenegro kommenden Personenkreis regelmäßig 

gewährleistet erscheint, dass weder Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Be-

strafung oder Behandlung stattfinden und die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, 

Flüchtlingsschutz oder subsidiärem Schutz für Staatsangehörige dieser Staaten daher nur in 

Einzelfällen vorliegen, ist es diesem Personenkreis durchaus zuzumuten, bis zum Ende 

des Asylverfahrens zukünftig auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu bleiben.9 Dies 

erleichtert und beschleunigt aufenthaltsbeendende Maßnahmen im Falle negativer Asylent-

scheidungen. 

 

 

                                                        
8 Masing, in: Dreier (Hg.), Grundgesetz, Bd. I, 2. Aufl., 2004, Art. 16 a Rdnr. 125. 
9 Vgl. Art. 1 Nr. 15 des Entwurfs. 
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3. Leistungen nach dem Asylberberleistungsgesetz 

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Bargeldbedarf in Erstaufnahmeeinrichtungen so weit wie 

möglich durch Sachleistungen zu ersetzt, um mögliche Fehlanreize zu beseitigen, die zu unge-

rechtfertigten Asylanträgen führen können. Auszahlungen von Geldleistungen dürfen längs-

tens einen Monat im Voraus erfolgen.10 Der Gesetzentwurf spricht im Hinblick auf die Um-

stellung von Geldleistungen auf Sachleistungen in der Begr̈ndung  davon, „eventuellen An-

reizen, aus sachfremden Gr̈nden einen Asylantrag zu stellen“11, entgegenwirken zu wollen. 

Belegt wird diese Auffassung nicht. Die vorgesehene Regelung ist entbehrlich. Sie wirkt 

kleinlich und verkennt, dass Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen als selbständig handeln-

de Personen behandelt werden müssen. Dazu gehört auch der eigenverantwortliche Umgang 

mit Geld, das für die Deckung der notwendigen persönlichen Bedürfnisse des täglichen Le-

bens erforderlich ist. Wenn es denn Fehlanreize gibt, dann sind sie am besten durch zügige 

Verfahren zu vermeiden. 

 

4. Integration 

Der Entwurf sieht vor, dass Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben, möglichst 

schnell in Gesellschaft und Arbeitswelt integriert werden sollen. Hierfür sollen die Integrati-

onskurse für Asylbewerber sowie Geduldete mit guter Bleibeperspektive geöffnet werden. 

Das Leiharbeitsverbot für Asylbewerber sowie Geduldete soll nach drei Monaten entfallen, 

wenn es sich um Fachkräfte handelt. 

Die entsprechenden Regelungen sind zu begrüßen, weil sie einen Beitrag zur Beschleu-

nigung von sinnvollen Integrationsanstrengungen leisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 BT-Drs. 18/6185, S. 1; Art. 2 Nr. 3 des Entwurfs. 
11 BT-Drs. 18/6185, S. 39.  
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I. Vorbemerkungen: Eckpunkte gesetzgeberischer Handlungspflichten angesichts 
der aktuellen Flüchtlingsströme 

Die dramatisch gestiegene Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland Zuflucht suchenden 

Menschen (Asylbewerber, Flüchtlinge, subsidiären Schutz suchende Personen) stellt die zur 

Schutzgewährung und vorangehenden Prüfung verpflichteten staatlichen Institutionen ebenso 

vor eine grundlegende Herausforderung wie die Gesellschaft und ihre Institutionen. Dabei 

besteht die Herausforderung zunächst einmal darin, den hohen Zustrom an schutzsuchenden 

Personen praktisch zu bewältigen. Dazu gehören verwaltungsverfahrensrechtliche Maßnah-

men wie die Registrierung und Durchführung der Anerkennungsverfahren ebenso wie die 

Gewährung von Unterkunft und Versorgung. Für die Gesellschaft geht es um eine erhebliche 

Integrationsleistung, d.h. um Anpassungen im sozialen und kulturellen solidarischen Verhal-

ten, aber auch um die weitere Steigerung des zivilgesellschaftlichen Engagements, ohne die 

eine solche Herausforderung nicht zu bewältigen ist.  

Staat, Verwaltung und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland haben sich dieser Her-

ausforderung bereits mehrfach erfolgreich und nachhaltig, d.h. mit dauerhaft erfolgreichen 

Integrationsleistungen gestellt. Hierbei sind vor allem die Bewältigung der Flüchtlingsströme 

nach 1945 und nach 1989 zu erwähnen. Beide Entwicklungen haben aus heutiger Sicht auch 

erhebliche positive Effekte zur Entwicklung der Gesellschaft und der Wirtschaft beigetragen. 

Die Bewältigung der großen Flüchtlingswelle nach 1989 hat indes zu einer verfassungsrecht-

lichen Neuausrichtung des Asylgrundrechts in Abstimmung mit der Rechtsentwicklung auf 

der Ebene der Europäischen Union geführt. Auch wenn diese Neuausrichtung umstritten und 

insbesondere hinsichtlich ihrer Erwartungen an die innereuropäische Solidarität enttäuschend 

verlaufen ist, stellt sie weiterhin den gültigen institutionellen Rahmen für die deutsche Flücht-

lingspolitik dar. Dies gilt insbesondere für das System der sicheren Herkunftsstaaten, das ein 

wesentliches Strukturmerkmal des Asyl- und Flüchtlingsrechts markiert.  

Für die Bundesrepublik Deutschland steht es außer Frage, dass die Flüchtlingspolitik und die 

dafür erforderliche Gesetzgebung auch unter Beachtung internationaler und europäischer 

Rechtspflichten zu erfolgen hat. Diese müssen indes auch in ihrer ganzen thematischen Breite 

zur Kenntnis genommen werden. Dies betrifft insbesondere die Pflicht zur Rückführung als 

einem wichtigen Instrument der Vereidung von illegaler Zuwanderung, deren mangelhafte 

Umsetzung durch Deutschland die Europäische Kommission erst kürzlich gerügt hat.1  

In einer solchen Lage ist es Aufgabe von Regierung und Gesetzgeber, die naturgemäß be-

grenzten Möglichkeiten der Steuerung von Migration und Flucht wirksam einzusetzen. Dazu 

                                                             
1  Zu aktuellen Problemen siehe auch Kluth, ZAR 2015, 285 ff. 
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gehört es auch, im Interesse der Vermeidung von Fehlanreizen (sog. Pull-Faktoren) ein klares 

„Bild“ des Rechtsrahmens für die Gewährung von Zuflucht zu vermitteln und zugleich die 

notwendigen Instrumente für die Bekämpfung illegaler Zuwanderung und illegalen Aufent-

halts bereitzustellen. Dabei ist zu beachten, dass es weder rechtlich noch moralisch eine 

unbegrenzte Pflicht zur Ermöglichung von Zuwanderung gibt und dass es ein legitimes Recht 

demokratischer Gesellschaften ist, die Rahmenbedingungen der Zuwanderung auch vor dem 

Hintergrund der damit verbundenen solidarischen Leistungspflichten zu bestimmen. Für den 

Bereich des völker- und europarechtlich verankerten Flüchtlingsrechts bedeutet dies, dass 

auch in diesem Bereich ein legitimer Anspruch besteht, die Einhaltung des rechtlichen Rah-

mens einzufordern. Es wäre eine gefährliche Fehlentwicklung, wenn eine symbolische Politik 

der offenen Grenzen mit einem Verzicht auf die Einforderung zur Beachtung dieses ohnehin 

weit gefassten Rechtsrahmens gleichgesetzt oder verwechselt würde.  

Neben der Verdeutlichung des Rechtsrahmens und der Vermeidung von Anreizen für eine 

illegale Zuwanderung gehört es zu den vorrangigen Aufgaben des Gesetzgebers, die Hand-

lungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Verwaltung einerseits sowie der Zivilgesellschaft 

andererseits an die veränderten Umstände anzupassen, d.h. zu optimieren. Optimieren bedeu-

tet dabei insbesondere, den Einsatz vorhandener knapper personeller Ressourcen zu verbes-

sern, indem diese dort und so eingesetzt werden, dass sie die größtmögliche Wirkung entfal-

ten. Zudem müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die zeitnahe Bereitstellung 

sächlicher Ressourcen, insbesondere von Unterkünften bzw. Wohnungen, geschaffen werden.  

Der Bundesregesetzgeber sowie die Bundesregierung und die Landesregierungen haben in 

diesen Bereichen in den letzten Monaten bereits wichtige Maßnahmen ergriffen. Mit dem zur 

Anhörung stehenden Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz werden einige der bereits ergrif-

fenen Maßnahmen ergänzt und neue Instrumente eingeführt, die es zu beurteilen gilt. Die 

nachstehenden Ausführungen beschränken sich dabei auf ausgewählte rechtliche Aspekte. 

 
II. Änderung des Asylverfahrensgesetzes (Artikel 1) 

1. Neubestimmung der Handlungsfähigkeit nebst Folgeregelungen 

Die Anhebung des für die Handlungsfähigkeit im Asylverfahren maßgeblichen Alters auf 18 

Jahre (Volljährigkeit) ist zu begrüßen, da die mit der bisherigen Regelung (16 Jahre) verbun-

dene Verweigerung der für Minderjährige vorgesehenen institutionellenUnterstützung frag-

würdig war.  

Zu fragen ist indes, warum die Parallelregelung des § 80 AufenthG nicht entsprechend ange-

passt wird, da die zugrunde liegenden Wertungen identisch sind.  
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2. Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten 

Das „Konzept“ der sicheren Herkunftsstaaten wurde durch die Asylreform 1994 parallel zur 

Etablierung eines europäischen Asylrechtsrahmens eingeführt. Es wurde durch das Bundes-

verfassungsgericht mit der Maßgabe gebilligt, dass einer Vergewisserung über die rechtlichen 

Standards in Bezug auf das Flüchtlingsrecht in den einbezogenen Staaten zu erfolgen hat und 

dass insoweit auch eine fortlaufende Beobachtung zu erfolgen hat (BVerfGE 94, 49 ff.). 

Auch wenn es aus heutiger Sicht nicht von der Hand zu weisen ist, dass selbst in Bezug auf 

die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Annahme, dass die wesentlichen Standards 

des internationalen und europäischen Flüchtlingsrechts eingehalten werden, sich als irrig 

erweisen kann, handelt es sich vor dem Hintergrund der grundlegend veränderten Bewe-

gungs- und Einreisemöglichkeiten um ein taugliches System, um einerseits die solidarische 

Verteilung von Flüchtlingen in der EU zu ermöglichen und andererseits auch zur Entlastung 

und Beschleunigung von Verfahren zwischen verschiedenen Stufen der Schutzbedürftigkeit 

bzw. Gefährdung zu unterscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die verfahrensrechtli-

chen Rahmenbedingungen in der Dublin-III-Verordnung inzwischen angepasst wurden und 

dass bei Antragstellern aus den sicheren Herkunftsstaaten die Schutzgewährung nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen ist, sondern lediglich die Anforderungen an die Darlegung eines 

Schutzbedürfnisses erhöht wurden. 

Die verfassungsgerichtliche Vorgabe, die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat regelmäßig 

zu überprüfen, wird durch den neu einzufügenden § 29a Abs. 2a nunmehr dahingehend kon-

kretisiert, dass die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen entspre-

chenden Bericht vorzulegen hat. Dies ist als präzisierende Regelung der bereits bislang beste-

henden Pflicht zur Beobachtung zu begrüßen. 

Bezogen auf die in Anlage II neu aufzunehmenden Staaten: Albanien, Bosnien und Herzego-

wina, Ghana, Kosovo, Mazedonien (ehemalige jugoslawische Republik), Montenegro, Sene-

gal und Serbien werden im Besonderen Teil der Begründung des Gesetzesentwurfs die der 

Einstufung zugrunde liegenden wesentlichen Erkenntnisse auf der Grundlage Berichterstat-

tung durch das Auswärtige Amt sowie der Berichterstattung von Menschenrechtsorganisatio-

nen wiedergeben. Dabei wird auch auf die in einzelnen Staaten bestehenden Gefahren der 

Diskriminierung hingewiesen, wobei zugleich deutlich gemacht wird, dass diese nicht staat-

lich gebilligt werden. Die vorgetragenen Einschätzungen genügen den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen, die an die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat zu erfüllen sind. Soweit 

geltend gemacht wird, dass es u.a. in Bezug auf Minderheiten zu Diskriminierungen kommt, 

die zur Gewährung von Schutz verpflichten können, ist darauf zu verweisen, dass in diesen 
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Fällen die Möglichkeit besteht, nach entsprechender Darlegung der besonderen Umstände des 

Falles die Durchführung eines Anerkennungsverfahrens zu erwirken (siehe § 29a Abs. 1 

AsylVfG).  

Ergänzend zu der Änderung des § 29a AsylVfG sollte im Sinne einer folgerichtigen Rege-

lungstechnik die in § 30 AsylVfG getroffene Regelung auch auf die Fälle erweitert werden, in 

denen lediglich eine Anerkennung als subsidiär Schutzberechtigter beantragt wird. Ansonsten 

würde der weniger weitreichende Schutzanspruch verfahrensrechtlicher „günstiger“ gestellt 

als der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter. 

3. Vereinheitlichung von Rechtsschutzfristen 

Die durch Ergänzung der §§ 34a und 36 AsylVfG angestrebte Vereinheitlichung der Rechts-

schutzvoraussetzungen mit den Regelungen in Bezug auf Abschiebungsanordnungen erweist 

sich im Sinne einer Vereinheitlichung des nach wie vor sehr unübersichtlichen verfahrens-

rechtlichen Rahmens als sinnvoll. Verfassungsrechtliche Bedenken an den damit geltenden 

Fristen bestehen nicht. 

Die u.a. aus den Reihen der Anwaltschaft und Richterschaft erhobene Forderung, das gericht-

liche Verfahrensrecht für das Asylverfahren wieder auf die „normalen“ Regelungen der 

VwGO zurückzuführen, erweist sich vor dem Hintergrund der aktuell sehr hohen Erwartun-

gen an eine schnellere Entscheidungsfindung als nicht zielführend.  

4. Verwaltungszusammenarbeit bei der Aufnahme von Asylbewerbern 

Die in § 45 Abs. 2 AsylVfG neu angefügte Regelung zur Verwaltungszusammenarbeit der 

Länder ist zu begrüßen, weil sie es ermöglicht, vorübergehend oder auf Dauer günstigere 

kooperative Lösungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu organisieren, ohne dass 

dabei die Grundsätze der Lastenverteilung angetastet werden.  

5. Pflicht zum Wohnen in einer Aufnahmeeinrichtung und Folgeänderungen 

Die in § 47 Abs. 1a geplante Neuregelung führt zu einer zeitlichen Erweiterung der Verpflich-

tung von bestimmten Antragstellern (Personen, die unter § 29a und § 27a AsylVG fallen), in 

der zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Die Regelung verfolgt den Zweck, dadurch 

die Rückführung zu erleichtern. Sie ist zudem mit der negativen Rechtsfolge verbunden, dass 

kein Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt besteht.  

Die Regelung ist durch die geminderte Schutzbedürftigkeit des erfassten Personenkreises 

sowie das damit in Verbindung stehende Interesse an einer Erleichterung der Rückführung 

motiviert und gerechtfertigt. Sowohl verfassungsrechtlich als auch europarechtlich besteht in 



W. Kluth, Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung  
für ein Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes, BR Drs. 446/15 

 

Seite 6 von 12 

Bezug auf die erfassten Personengruppen ein geringeres Schutzbedürfnis, so dass eine unter-

schiedliche Behandlung im Vergleich zu anderen Antragstellern gleichheitsrechtlich gerecht-

fertigt ist.  

Es bestehen auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass durch die ausgelösten 

Rechtsfolgen in menschenrechtliche Mindestgarantien eingegriffen wird.  

Soweit darauf hingewiesen wird, dass die Aufnahmekapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtun-

gen schon jetzt zu knapp bemessen sind und es durch Überlegungen zu zusätzlichen Konflik-

ten und durch die Verlängerung der Verweilpflicht zu einer Erschwerung der Integration 

kommt, ist zu beachten, dass die Kapazitäten der Aufnahmeeinrichtungen derzeit mit großer 

Anstrengung ausgebaut werden, so dass es sich dabei um ein allenfalls vorübergehendes 

Problem handelt. In Bezug auf die Integrationswirkungen ist zu beachten, dass in Bezug auf 

den erfassten Personenkreis nach §§ 27a, 29a AsylVfG eine Integration in die deutsche Ge-

sellschaft nicht ansteht.  

 

6. Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender 

Durch den neuen § 63a wird eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender 

(BüMA) gesetzlich eingeführt, die es bisher bereits in der Verwaltungspraxis gab. Obwohl der 

Beweiswert der Bescheinigung gering ist, wird ihr von der behördlichen Praxis eine positive 

Funktion attestiert. Im Vergleich zur bisherigen Praxis wird die Gültigkeitsdauer von einer 

Woche auf einen höchstens einen Monat ausgedehnt. 

Die Einführung der BüMA wird u.a. deshalb kritisiert, weil dadurch die Antragstellung ver-

zögert und eine Familienzusammenführung erschwert werde. Entsprechende rechtliche Wir-

kungen gegen von der Ausstellung der Bescheinigung indes erkennbar nicht aus.  

7. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

Die geplante Erweiterung des § 83c AsylVfG, die einhergeht mit einer Änderung des § 52 

Nr. 2 VwGO durch Artikel 7 des Gesetzes, dient dem sinnvollen Ziel, innerhalb der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit eines Bundeslandes eine Spezialisierung auf einzelne Herkunftsländer zu 

erleichtern. Dies verbessert die Qualität der richterlichen Arbeit und ist daher insoweit zu 

begrüßen. 
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Allerdings ist auch zu beachten, dass eine solche Konzentration zusammen mit den hohen 

Hürden für Rechtsmittel im Asylrecht die innergerichtliche Kontrolle durch verschiedene 

Spruchkörper noch weiter mindert. Die etwaige „einseitige“ Spruchpraxis eines Gerichts kann 

so noch weniger korrigiert werden, als dies schon bislang der Fall ist. Dies sollte von den 

Ländern bei der Anwendung der Regelung beachtet werden. 

8. Ermächtigung zur vorübergehenden Ausübung der Heilkunde 

Die neu in § 90 AsylVfG vorgesehene Regelung ist berufsrechtlicher Natur und stellt eine 

Sonderregelung zur Bundesärzteordnung dar, die den regulären Zugang zum Arztberuf und 

zur Ausübung der Heilkunde (insoweit zusammen mit dem Heilpraktikergesetz) darstellt. 

Die Regelungsintention ist verständlich und die vorgesehene Regelung lässt durch die Befris-

tung in Absatz 8 und das Verbot, die Berufsbezeichnung Arzt zu führen (Abs. 2 Nr. 2) auch 

erkennen, dass der Gesetzgeber sich der besonderen Problematik bewusst ist, die mit der 

Erleichterung des Berufszugangs bei Heilberufen verbunden ist. Hinzu kommt, dass die 

Ärzteschaft die Prämisse der Regelung insoweit in Frage stellt, als sie von einer hinreichen-

den Versorgung durch die approbierten Ärzte ausgeht. Das bedarf sicher einer gesonderten 

Erörterung und ist bei der Erteilung der Ermächtigung nach Absatz 1 ohnehin zu berücksich-

tigen. 

Rechtlich unklar ist indes, welche rechtlichen Maßgaben für die Berufsausübung gelten 

sollen, da diese durch die Länder geregelt ist. Zwar darf die Betätigung nur „unter Verantwor-

tung eines Arztes“ erfolgen. Damit ist alleine aber noch nicht zu begründen, dass das jeweili-

ge Landesrecht der Heilberufe zur Anwendung kommt.  

 
III. Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Artikel 2) 

1. Leistungsbeschränkungen für bestimmte ausreisepflichtige Personen 

Durch eine Ergänzung von § 1a AsylbewerberleistungsG und die Absätze 2 und 3 wird das 

Leistungsspektrum für Personen, denen eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder bei denen 

diese abgelaufen ist, auf die Sicherung des physischen Existenzminimums gekürzt.  

Die Regelungen werfen die grundsätzliche Frage auf, ob eine Unterschreitung des regulären 

gesetzlichen Leistungsniveaus, das seinerseits das verfassungsrechtliche Existenzminimum 

aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG konkretisiert, verfassungsrechtlich zulässig ist. 

Dies betrifft insbesondere die Frage, ob das sozio-kulturelle Existenzminimum bzw. die dafür 

erforderlichen Leistungen vorenthalten werden dürfen.  
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Die Begründung des Gesetzesentwurfs geht darauf nicht näher ein. Die Kritiker beziehen sich 

auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012"!1 BvL 10/10 ", "!1 

BvL 2/11, die u.a. ausführt, dass es bei der Gewährung des menschenwürdigen Existenzmi-

nimums nicht auf die voraussichtliche Dauer des Aufenthalts ankommt.2  

Wenn das BVerfG in seinem Urteil vom 9.2.2010 stellt ausführt, dass „migrationspolitische 

Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize 

für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leis-

tungsniveau zu vermeiden, von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das 

physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen“ können, so bezieht sich dies 

auf das allgemeine Leistungsniveau. 

Es ist indes fraglich, ob die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts auch die Phase der 

unmittelbar bevorstehenden Rückführung einbeziehen oder sich auf Fälle beziehen, in denen 

lediglich unklar ist, welche mittelfristige Aufenthaltsperspektive Antragsteller haben.  

Meines Erachtens sprechen gute Gründe dafür, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

nicht auf die hier einschlägige Phase der rechtlich sofort, faktisch jedenfalls in nächster Zu-

kunft anstehenden Rückführung zu übertragen, zumal in dieser Phase auch bereits klar ist, 

dass es keine Pflicht des Staates zur Förderung der Integration geben kann. Es ist aber zu 

beachten, dass eine gewisse Unsicherheit verbleibt, da die Aussagen des Urteils eine weiter-

reichende Interpretation nicht grundsätzlich ausschließen.  

2. Erweiterung der Sachleistungen 

Die Regelung sieht für die Zeit des Aufenthalts in einer Erstaufnahmeeinrichtung eine erwei-

terte Deckung des persönliochen Bedarfs durch Sachleistungen vor. Dahinter steht die An-

nahme, dass jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil von Asylbewerbern aus Balkanstaaten 

trotz fehlender Erfolgsaussichten nach Deutschland reist, um die während des laufenden 

Verfahrens ausgezahlten Gelder anzusparen und für eine Verbesserung der Lebenssituation 

im Heimatland zu verwenden. Dieses Verhalten wird in der politischen Debatte auch als 

„Missbrauch des Asylrechts“ bezeichnet, was vor dem Hintergrund der Finalität der Asylge-

währung auch berechtigt ist. Die Einzelheiten zur Umsetzung wurden in weiteren Verhand-

lungen mit den Ländern am 24.9.2015 leicht modifiziert und werden in einen Gesetzesentwurf 

einfließen, zu dem auch die Bundesländer mit Regierungsbeteiligung von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN Zustimmung signalisiert haben. Es wurde dazu die folgende Verständigung be-

schlossen: 

                                                             
2  Siehe dazu auch Kluth, ZAR 2015, 310 ff. 
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• „Mögliche Fehlanreize für unberechtigte Asylanträge werden beseitigt: Der bisher mit dem 

„Taschengeld“ abgedeckte Bedarf soll künftig, sofern mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 

möglich, in Erstaufnahmeeinrichtungen in Form von Sachleistungen (auch Wertgutscheine) 

erbracht werden. In anderen Gemeinschaftsunterkünften kann ebenso verfahren werden. 

• Geldleistungen werden höchstens einen Monat im Voraus ausgezahlt. 

• Für vollziehbar Ausreisepflichtige, die unter keinen Umständen für ein Bleiberecht in Be-

tracht kommen und deren Ausreisedatum und Reisemöglichkeit feststehen, ist die Leistungs-

gewährung auf die Zeit bis zu diesem Datum zu befristen. Nimmt der vollziehbar Ausreise-

pflichtige schuldhaft die Ausreisemöglichkeit nicht wahr, endet sein Anspruch nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz und ihm steht bis zu seiner umgehend einzuleitenden Ausreise 

nur noch der allgemeine Anspruch auf das unabdingbar Notwendige zu. 

• Für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, die ab dem 1. September 2015 einen 

Asylantrag gestellt haben, wird ein Beschäftigungsverbot eingeführt. Dies gilt während des 

Asylverfahrens und wenn der Asylantrag abgelehnt ist. 

• Bund und Länder werden zeitgleich ein Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Ver-

sorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher verabschieden, um eine unter 

Kindeswohlgesichtspunkten notwendige Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flücht-

linge bundesweit und landesintern zu ermöglichen. Sie sprechen sich für ein beschleunigtes 

Gesetzgebungsverfahren und ein Inkrafttreten zum 1. November 2015 aus. Dabei soll die im 

Gesetzentwurf geregelte bundesweite Aufnahmepflicht für alle Länder mit einer Übergangs-

phase zum 1. Januar 2016 zum Tragen kommen. Der notwendige Sachkompromiss zum 

Ausgleich der Belastungen durch die Anzahl der Fälle, der Anrechnung auf die Quote der zu 

Versorgenden und die Abrechnung der Fälle wird im vorliegenden Gesetzentwurf der Bun-

desregierung ausgewogen und umsetzbar dargestellt und von den Ländern gemeinsam getra-

gen.“ 

Daran wird deutlich, dass die grundsätzliche Lageeinschätzung weitgehend geteilt wird und 

dass auch die Tauglichkeit der Vorgehensweise ganz überwiegend bejaht wird.  

Die Neuregelung ändert die Rechtslage und Praxis im Bereich des „persönlichen Bedarfs“, 

der bislang auch bei einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen durch eine Geldleistung 

gedeckt wurde. Die dagegen vorgebrachte Kritik macht insbesondere geltend, dass damit die 

Möglichkeiten zur Gestaltung der persönlichen Lebensführung unzulässig beschränkt werden. 

Das sozio-kulturelle Existenzminimum werde gefährdet.  



W. Kluth, Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung  
für ein Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes, BR Drs. 446/15 

 

Seite 10 von 12 

Diese Bedenken und Einwände verkennen indes, dass es aus der Perspektive der grund- und 

menschenrechtlichen Vorgabe zur Deckung des Existenzminimums in erster Linie darauf 

ankommt, dass in den wesentlichen Lebensbereichen der Bedarf tatsächlich gedeckt ist. Dabei 

ist die Neuregelung auch hinreichend flexibel. Es ist vorgesehen, dass der notwendige persön-

liche Bedarf dort, wo Sachleistungen nicht möglich sind, durch Leistungen in Form von 

Wertgutscheinen, von anderen vergleichbaren unbaren Abrechnungen oder auch von Geld-

leistungen gewährt werden. Damit ist sichergestellt, dass das bürokratisch aufwendigere 

System der Sachleistung nicht der effektiven Bereitstellung und Bestimmung des persönli-

chen Bedarfs entgegensteht. Es steht zwar außer Frage, dass die Möglichkeiten der persönli-

chen Lebensgestaltung einschließlich des Ansparens der bereitgestellten Geldbeträge im 

Vergleich mit der bisherigen Rechtslage verengt werden. Dies entspricht aber genau der 

Regelungsintention, einen Anreiz zur Inanspruchnahme von Flüchtlingsschutz nur vor dem 

Hintergrund der während des Verfahrens geleisteten Geldbeträge abzubauen. Da es sich nach 

den Erkenntnissen, die dem Gesetzesentwurf zugrunde liegen, um einen bedeutsamen Fehlan-

reiz handelt, sind die damit verbundenen Beschränkungen ebenso wie der höhere bürokrati-

sche Aufwand nicht nur gerechtfertigt, sondern vor dem Hintergrund der unionsrechtlichen 

Verpflichtung zur Vermeidung von Anreizen für eine illegale Migration auch geboten. Dabei 

ist zu beachten.   

3. Schutzimpfungen 

Der Zuzug aus Krisengebieten mit mangelhafter medizinischer Versorgung ist für die Schutz-

suchenden als auch für die Aufnahmegesellschaft mit zusätzlichen gesundheitlichen Risiken 

verbunden. Der Umgebungswechsel führt zu neuen gesundheitlichen Gefährdungen, den z.T. 

durch Schutzimpfungen begegnet werden kann. Durch die entsprechende Erweiterung von § 4 

AsylbLG wird dies ermöglicht. Die Regelung ist zusammen mit der geplanten Kostenüber-

nahme durch die Gesetzliche Krankenversicherung, die zu einer Entlastung der Kommunen 

führt, und der erweiterten Einführung der Gesundheitskarte durch Artikel 11 des Gesetzes zu 

begrüßen. 

 
IV. Änderung des Aufenthaltsgesetzes (Artikel 3) 

1. Berufsbezogene Deutschsprachförderung 

Die Einführung dieser Regelung ist vorbehaltlos zu begrüßen.  
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2. Änderung der Härtefallregelung 

Die vorgesehene Änderung von § 23a Abs. 1 S. 3 AufenthG dient dem Zweck, eine Befas-

sung der Härtefallkommission dann zu vermeiden, wenn ein Rückführungstermin bereits 

feststeht. Dies ist vor dem Hintergrund der Tatsache folgerichtig, dass eine Befassung der 

Härtefallkommission keine aufschiebende Wirkung zur Folge hat.  

3. Verbot der Ankündigung von Abschiebungsterminen 

Die geplante Änderung des § 59 Abs. 1 AufenthG ergänzt die bestehende Regelung, die 

bereits in verschiedenen Fallkonstellationen ein Absehen von der Androhung der Abschie-

bung ermöglicht. Dabei ist zu beachten, dass die ergänzende Regelung enger gefasst ist und 

sich nur auf die Ankündigung des konkreten Abschiebungstermins bezieht. Die Warn- und 

Aktivierungsfunktion der Androhung bleibt also grundsätzlich erhalten.  

Hintergrund dieser Regelung ist die Erfahrung, dass durch die Bekanntgabe eines konkreten 

Abschiebungstermins nicht selten Maßnahmen zur Verhinderung der Abschiebung ausgelöst 

werden. Die Regelung bewirkt deshalb bei genauer Betrachtung keine Verschlechterung 

gegenüber der bisherigen bundesgesetzlichen Rechtslage, die die Ankündigung des konkreten 

Abschiebungstermins nicht verlangt, sondern vereinheitlicht die Verwaltungspraxis der Län-

der und verringert insbesondere die Zahl der Fälle, in denen eine Rückführung fehlschlägt, 

weil die betroffenen Personen nicht angetroffen werden.  

Der Bundesgesetzgeber kommt damit zugleich seiner durch die Rückführungsrichtlinie 

2008/115/EG begründete Pflicht nach, diese wirksam auszugestalten. Dabei muss es sich um 

eine praktische Wirksamkeit handeln, die auch die in der Praxis auftretenden Gründe für ein 

Fehlschlagen von Rückführungen beachtet. Dies hat der Gesetzgeber durch die geplante 

Änderung getan. 

Die damit – bereits nach aktueller Rechtslage – mögliche Vorgehensweise widerspricht auch 

nicht rechtsstaatlichen Mindeststandards. Die betroffenen Personen befinden sich auf Grund 

der ihnen bekanntgegeben Ausreisefrist, der sie nicht nachgekommen sind, in einer Situation 

der Rechtsuntreue, in der sie mit einer Vollzugsmaßnahme rechnen müssen und deshalb auch 

darauf eingestellt sind, dass eine behördliche Abschiebung jederzeit erfolgen kann.  

Dass bei der konkreten Ausgestaltung Rücksichtnahmepflichten bestehen, ist Teil des auch in 

diesem Verfahren zu betätigenden Ermessens und wird durch die gesetzliche Regelung nicht 

negativ präjudiziert.  
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4. Beschränkung der Arbeitsmarktzugangs von Geduldeten 

Durch die geplante Ergänzung des § 60a AufenthG durch einen neuen Absatz 6 wird eine 

bislang in der Beschäftigungsverordnung getroffene Regelung in das Aufenthaltsgesetz über-

führt, um die Durchführung auch durch die Ausländerbehörden zu ermöglichen.  
 
V. Zusammenfassende Bewertung 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Regelungen erweisen sich insgesamt als verfassungs-

rechtlich zulässig. Sie sind insbesondere geeignet, wichtige Grundzüge der Gewährung von 

Schutz und Zuflucht für Flüchtlinge durch die Bundesrepublik Deutschland zu verdeutlichen 

und die dafür bereitstehende Instrumente zu verbessern. Insbesondere sind die Regelungen 

geeignet, bestehende Fehlanreize zu korrigieren, den Verfahrensablauf zu beschleunigen 

sowie die Rückführungen zu erleichtern.   

 

Prof. Dr. Winfried Kluth 
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Ich bedanke mich für die Einladung seitens des Innenausschusses. Meine Anmerkungen 

betreffen eine doppelte Vorbemerkung sowie verschiedene Einzelpunkte: 

I. Vorbemerkung 

1. Das Gesetzesvorhaben verfolgt das doppelte Ziel, die Asylverfahren zu beschleunigen 

und zugleich Anreize für die Asylantragstellung durch nicht schutzbedürftige Personen abzu-

bauen. In welchem Umfang diese Ziele erreicht werden, kann naturgemäß nur schwer vor-

hergesagt werden. Migrationsbewegungen sind komplexe Vorgänge, die durch eine Vielzahl 

von sog. Push- und Pull-Faktoren beeinflusst wird, deren Interaktion von den sozialen, po-

litischen und wirtschaftlichen Verhältnissen in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern ab-

hängt und daher naturgemäß schwer prognostiziert werden kann. Dies gilt umso mehr, als 

die Sozialwissenschaft sich von einer vereinfachten ökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse 

verabschiedet hat. Rechtsregeln in den Zielstaaten sind nur ein Faktor unter vielen, die die 

Wanderungsentscheidung beeinflussen. Es ist dies ein wichtiger Grund, warum das staatli-

che Migrationsrecht – nicht nur Deutschland – immer nur eine beschränkte Steuerungswir-

kung entfaltet. Auch klassische Einwanderungsländer wie die Vereinigten Staaten oder 

Australien sind regelmäßig mit dem Problem konfrontiert, dass ihre Regeln nichtbeabsich-

tigte Konsequenzen haben (siehe Stephen Castles, The Factors that Make and Unmake Mi-

gration Policies, International Migration Review 38 (2004), 852-884). Migrationsgesetzge-

bung ist immer auch eine Entscheidung unter Unsicherheit. 

Man kann einzelne Regelungen der Migrationsgesetzgebung immer aus zwei Blickwinkeln 

betrachten. Es geht zum einen um Personen, die sich bereits im Land aufhalten, und zum 

anderen um den Einfluss auf die künftige Zuwanderung. Vor diesem Hintergrund befindet 

sich der Gesetzgeber in einem Dilemma, wenn er eine Regelung für Personen, die bereits 

im Land sind, als sinnvoll erachtet, diese Regelung zugleich jedoch als Pull-Faktor ein An-

reiz darstellen kann, dass weitere Personen sich Deutschland als Zielland aussuchen. Dies 

gilt auch für den vorliegenden Gesetzentwurf. Eine Folgenabschätzung muss hiernach be-

rücksichtigen, welchen Einfluss eine Regelung für das zukünftige Migrationsgeschehen be-

sitzt – und das Beispiel des Arbeitsmarktzugangs zeigt, dass es hierbei einen Zielkonflikt 

geben kann: Es gibt gute Gründe der Integration und der Kostenersparnis, Personen, die 

bereits im Inland sind, einen schnellen und großzügigen Arbeitsmarktzugang zu gewähren. 

Eine solche Regelung kann jedoch zugleich als Pull-Faktor dazu führen, dass mehr Perso-

nen zur Einreise nach Deutschland angehalten werden. Der genaue Umfang der Anreizwir-

kung kann aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhänge nie genau bestimmt werden, 

dies ändert jedoch nichts an dem Dilemma. Es geht nicht nur um Personen, die schon hier 

sind, sondern auch um die Frage, ob weitere kommen sollen. 
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2. In der aktuellen Debatte wird häufig die schnelle Integration von Flüchtlingen gefordert. 

Völkerrechtlich ist dies zulässig, begründet nach Auffassung des UNHCR jedoch nur eine 

von drei Möglichkeiten zur langfristigen Lösung von Fluchtsituationen. Alternativ empfiehlt 

UNHCR die Rückkehr in den Heimatstaat, insb. nach der Beendigung der dortigen Fruchtsi-

tuation, sowie das Resettlement, das jedoch in erster Linie für die Verbringung von Flüchtlin-

gen aus Entwicklungs- und Schwellenländern in die westlichen Staaten gedacht ist (siehe 

UNHCR, Framework for Durable Solutions for Refugees and Persons of Concern, May 

2003). Die zweite Variante in Form der Rückkehr in den Heimatstaat könnte für Deutsch-

land von Interesse sein, falls der Bürgerkrieg in Syrien in überschaubarer Zukunft beendet 

würde, zumal das deutsche und europäische Recht in diesem Fall eine Aufhebung des 

Flüchtlingsstatus ausdrücklich vorsehen (§ 73 AsylVfG, Art. 11 Asyl-Qualifikations-Richtlinie 

2011/95/EU). Nach deutschem Recht müsste diese Änderung der Umstände binnen drei 

Jahren nach Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eintreten, weil international Schutzbe-

rechtigte in Deutschland – über die Vorgaben des EU-Rechts hinaus – nach drei Jahren 

eine Niederlassungserlaubnis erhalten, die als unbefristeter Aufenthaltstitel auch dann fort-

besteht, wenn der Flüchtlingsstatus widerrufen werden kann. 

Der vorliegende Gesetzentwurf erleichtert die Aufenthaltsverfestigung durch eine Verfah-

rensvereinfachung, die im Ergebnis dazu führt, dass Flüchtlinge leichter einen Daueraufent-

haltstitel erlangen können, wenn § 73 Abs. 2a S. 2 AsylG-E künftig eine Zustimmung zum 

Daueraufenthalt annimmt, wenn das Bundesamt nicht selber aktiv wird (was in der Praxis 

zuletzt nur in einer Minderheit der Fälle geschah). Dies stärkt die Rechtsstellung von 

Flüchtlingen und schwächt die Möglichkeiten des Staates, im Fall einer Änderung der 

Umstände eine Rückkehr in den Heimatstaat zu erreichen. Ungeachtet hiervon ist ein ein-

seitiger Fokus auf die Rückkehr immer auch mit der Gefahr verbunden, dass man eine früh-

zeitige Integrationsförderung unterlässt und später mit den Folgen einer schlechten Integra-

tion konfrontiert wird, wie dies bei der Gastarbeitermigration teilweise der Fall war, weil so-

wohl der Staat als auch die Migranten über lange Jahre an eine Rückkehr glaubten, die nur 

wenige realisierten. Insoweit mögen gute Gründe für eine aktive Integrationspolitik spre-

chen. Die Erinnerung an die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten des UNHCR zeigt je-

doch, dass dies nicht zwingend ist. Flüchtlingsrecht dient dem Schutz der Verfolgung und ist 

für sich genommen kein Instrument für die dauerhafte Einwanderung. Aus der Sicht des Völ-

kerrechts ist die Integration von Flüchtlingen eine Option, alternativ kann man auf einer 

Rückkehr nach Änderung der Umstände bestehen.  
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III. Im Einzelnen 

1. Beschleunigte Rückführung (zu Art. 1 Nr. 10 f.; Art. 3 Nr. 3, 9; §§ 34a, 36 AsylG-E, §§ 

23a, 59 AufenthG-E) 

Der Gesetzentwurf umfasst keine Verkürzung der Rechtsbehelfsfristen gegen abgelehnte 

Asylanträge, auch nicht für Antragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten. Geändert wird „nur“ 

die Antragsfrist für einstweiligen Rechtsschutz in Bezug auf Einreise- und Aufent-

haltsverbote, die in Übereinstimmung mit der Rückführungs-Richtlinie mit einer jeden Rück-

führungsentscheidung verbunden werden müssen (vgl. Art. 11 Abs. 1 RL 2008/115/EG). 

Diese Pflicht zum gleichzeitigen Erlass eines Einreiseverbots gilt auch für die Ablehnung ei-

nes Asylantrags, der als Rückkehrentscheidung im Sinn der Rückführungs-Richtlinie nach § 

34 Abs. 2 S. 1 AsylVfG mit dem Erlass einer Abschiebungsandrohung durch das Bundesamt 

zu verbinden ist. Divergente Rechtsbehelfsfristen für derartige gleichzeitige Behördenent-

scheidung erscheinen nicht zweckmäßig, sodass die Angleichung prinzipiell zu begrüßen 

ist. Durchgreifende verfassungs- oder europarechtliche Bedenken gegen die einheitlich 

kurze Fristdauer von einer Woche bestehen im Lichte früherer Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs nicht. 

Im Jahr 1996 befand das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die noch kürzere 

Rechtsbehelfsfrist von drei Tagen im Rahmen des Flughafenverfahrens, dass diese mit dem 

Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG übereinstimmt, soweit das 

Gericht in Zweifelsfällen eine Fristverlängerung jdfls. für die Begründung gewähren kann 

(vgl. BVerfGE 94, 166 – Flughafenverfahren, Rn. 106 ff., insb. 139-146). Dieser Befund 

kann auf die angestrebte Neuregelung übertragen werden. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam der Europäische Gerichtshof, als er im Jahr 2011 die 

betont abstrakten Rechtsbehelfsfristen im heutigen Art. 46 Abs. 4 Asyl-Verfahrens-Richtlinie 

2013/32/EU auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz nach 

Art. 47 EU-Grundrechtecharta überprüfte und zu dem Ergebnis kam, dass eine luxemburgi-

sche Frist von 15 Tagen nicht nur mit den abstrakten Vorgaben der Richtlinie, sondern auch 

mit den EU-Grundrechten übereinstimmt (EuGH, Samba Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524, 

Rn. 46-67). Dies Ergebnis für das Asylverfahren dürfte auf Rechtsbehelfe gegen Einreise-

sperren übertragen werden können, zumal die Rückführungs-Richtlinie ebenfalls nur eine 

abstrakte Fristvorgabe enthält (vgl. Art. 13 i.V.m. Art. 11 f. RL 2008/115/EG), die ebenso wie 

im erwähnten Urteil ggfls. im Lichte der Grundrechte auszulegen ist und mithin der deut-

schen Neuregelung nicht entgegenstehen dürfte.  
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Das geplante ausdrückliche Verbot einer Mitteilung des Abschiebungstermins gegen-

über ausreisepflichtigen Person, die nicht freiwillig ausgereist sind (§ 59 Abs. 1 AufenthG-E), 

dürfte ebenfalls verfassungs- und europarechtskonform sein. Dies liegt nicht zuletzt daran, 

dass der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach das Stufensystem innerhalb der Rück-

führungs-Richtlinie betonte, wonach der Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise die Mit-

gliedstaaten kraft Europarechts zur schnellen Abschiebung verpflichtet, weil eine wirk-

same Rückkehrpolitik ein wesentliches Ziel der Richtlinie darstellt, dessen Verwirklichung 

durch die Mitgliedstaaten gefördert werden muss. Hieraus folgerte der EuGH konkret, dass 

Inhaftierungen oder Hausarrest wegen illegaler Einreise gegen die Richtlinie verstoßen kön-

nen, weil hierdurch das Ziel einer schnellen Abschiebung behindert würde (vgl. EuGH, El 

Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, Rn. 58 f.; EuGH, Achughbabian, C-329/11, 

EU:C:2011:807; EuGH, Md Sagor, C-430/11, EU:C:2012:777). Eventuelle Ausnahmen vom 

geplanten Verbot für gesondert gelagerte Konsultation in Anwendung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit dürften allenfalls in Konstellationen eines längeren Voraufenthalts auf-

treten. Hier entscheid sich jedoch bereits der Gesetzgeber des Jahres 2007 gegen eine Mit-

teilung, als er die zuvor obligatorische Mitteilung des Abschiebungstermins nach Ablauf ei-

ner Duldungsfrist aufhob (vgl. die Änderung des damaligen § 60a Abs. 5 S. 4 durch Art. 1 

Nr. 49 Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 

Union vom 19.8.2007, BGBl. 2007 I 1970). 

Die Bedingungen für Zugang zu Härtefallkommissionen sind verfassungs- oder europa-

rechtlich nicht vorgezeichnet, sodass die geplante Einschränkung nach § 23a Abs. 1 S. 3 

AufenthG-E keinen rechtlichen Bedenken unterliegt. Eher im Gegenteil: Die soeben darge-

legte Pflicht der Mitgliedstaaten zur schnellen Abschiebung spricht gegen die Einschaltung 

von Härtefallkommissionen zu einem Zeitpunkt, wenn die rechtsstaatlichen Verfahren zur 

Feststellung der Ausreisepflicht bereits abgeschlossen sind. 

2. Erstaufnahmeeinrichtung (zu Art. 1 Nr. 15 f.; §§ 47 f. AsylG-E) 

Ein zentraler Regelungsinhalt des Gesetzentwurfs ist die zeitliche Ausweitung der Pflicht, in 

einer Erstaufnahmerichtung zu wohnen. Diese Vorgabe begegnet für sich genommen kei-

nen verfassungs- oder europarechtlichen Bedenken, solange die Lebensverhältnisse in 

den Erstaufnahmeeinrichtungen den Vorgaben entsprechen (gleiches gilt für die de-

zentrale Unterbringung, die nicht automatisch mit besseren Aufnahmebedingungen verbun-

den ist). Zu den hiermit zusammenhängen Fragen trifft der Gesetzentwurf keine Aussage, 

weil er nur die Verweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung verlängert. Es ist mithin evtl. 

landesrechtlichen Regelungen sowie vor allem der Verwaltungspraxis, die sich von Bundes-

land zu Bundesland und von Einrichtung zu Einrichtung unterscheiden mag, überantwortet, 
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eine ordnungsgemäße Unterbringung sicherzustellen. Es ist aus den Medien bekannt, dass 

diese Verwaltungspraxis bei der Erstaufnahme derzeit, auch aufgrund der ungemein großen 

Zahl an Neuzugängen, nicht immer befriedigend ist, ohne dass damit notwendig das Verdikt 

eines Rechtsverstoßes einhergeht.  

Bei einer rechtlichen Bewertung muss berücksichtig werden, dass konkrete Pflichten auf-

grund abstrakter sozialer Leistungspflichten, gerade auch aufgrund des internationalen Men-

schenrechtsschutzes (vgl. Andreas von Arnauld, Völkerrecht, 2. Aufl., C.F. Müller 2014, 

S. 313 f.; siehe auch EGMR, Urteil vom 4. 11. 2014, Nr. 29217/12, Tarakhel gegen die 

Schweiz, Ziff. 94), immer auch von der staatlichen Leistungsfähigkeit aufgrund sozioökono-

mischer und politischer Kontextfaktoren abhängen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt ge-

wisse Einschränkungen wegen der großen Zahl an Antragstellern in den Erstaufnahmeein-

richtungen zulassen dürften. Die Schwelle zur Rechtswidrigkeit ist erst dann überschritten, 

wenn die Mindestvorgaben der Asyl-Aufnahme-Richtlinie bzw. der EMRK unterschritten wür-

den. Hiernach ist insbesondere sicherzustellen, dass bei Minderjährigen der Zugang zu Bil-

dung spätestens nach drei Monaten gewährleistet ist, wobei dieser Bildungszugang gege-

benenfalls in den Aufnahmeeinrichtungen erfolgen (vgl. Art. 14 Abs. 2 RL 2013/33/EU) und 

besondere Unterrichtsformen zur Vorbereitung auf einen späteren Schulbesuch umfassen 

kann (vgl. Art. 14 Abs. 3 RL 2013/33/EU). 

Gleiches gilt für sonstige Schutzmaßnahmen wie Vorkehrungen gegen Übergriffe und ge-

schlechtsbezogene Gewalt (Art. 18 Abs. 4 RL 2013/33/EU), Freizeitmöglichkeiten für Kinder 

(Art. 23 Abs. 3 RL 2013/33/EU) oder, allgemein, die Sicherung eines angemessenen Le-

bensstandards (Art. 17 Abs. 2 RL 2013/33/EU), der nach der Rechtsprechung des EGMR 

erst dann nicht mehr gewährleistet ist, wenn staatliche Maßnahmen verweigert werden und 

Obdachlosigkeit droht (vgl. EGMR, Urteil vom 21. 01. 2011, Nr. 30696/09, M.S.S. gegen 

Belgien und Griechenland, Ziff. 249 ff.), wie dies jdfls. vor einigen Jahren in Griechenland 

der Fall war. Dass derartige „griechische Verhältnisse“ derzeit in Deutschland existierten, 

wird wohl niemand behaupten. Ohnehin betrifft § 47 AsylG-E nicht die Unterbringungsmoda-

litäten, sondern regelt – im Interesse einer zügigen Bearbeitung von Asylanträgen – einzig 

die Dauer der Pflicht, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, wo die Bundesländer 

adäquate Lebensverhältnisse sicherzustellen haben. 

3. Residenzpflicht (zu Art. 1 Nr. 19; § 59a AsylG-E) 

Die mit der Verlängerung der Aufenthaltspflicht in einer Erstaufnahmeeinrichtung einherge-

hende zeitliche Ausweitung der Residenzpflicht begegnet keinen verfassungs- oder eu-

roparechtlichen Bedenken. So gilt die Freizügigkeit nach Art. 11 GG nur für deutsche 
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Staatsangehörige und der Rückgriff auf die allgemeine Handlungsfreiheit dürfte kein ande-

res Ergebnis rechtfertigen, weil die Residenzpflicht regelmäßig auf einen Zeitraum von weni-

gen Monaten beschränkt ist und auch der ordnungsgemäßen Durchführung eines Asylver-

fahrens dient. Auch das Europarecht anerkennt die mögliche Zuweisung von Asylbewerbern 

zu einem bestimmten Gebiet (vgl. Art. 7 Abs. 1 RL 2013/33/EU sowie Markus Peek/Lilian 

Tsourdi, Asylum Reception Conditions Directive 2013/33/EU, in: K. Hailbronner/D. Thym 

(Hrsg.): EU Immigration and Asylum Law. Commentary, 2. Aufl, C.H. Beck/Hart/Nomos, 

2016, Art. 7 Rn. 7-11, im Erscheinen). Volle Freizügigkeit erlangen Flüchtlinge mit der positi-

ven Entscheidung über den Asylantrag (vgl. Art. 33 RL 2011/95/EU sowie BVerwGE 130, 

148 = Urteil vom 15. 01. 2008, 1 C 17.07) – eine Verpflichtung, die Generalanwalt Cruz Vil-

lalón unter bestimmten Bedingungen auf alle subsidiär Schutzberechtigten ausweiten 

möchte (vgl. Schlussanträge vom 6.10.2015, Alo & Osso, C-443/14 & C-444/14, 

EU:C:2015:665). Hinweise, dass diese Annahme auch für Asylbewerber zu gelten habe, 

sind den Schlussanträgen nicht zu entnehmen. 

4. Arbeitsmarktzugang (zu Art. 1 Nr. 20, Art. 3 Nr. 10; § 61 AsylG-E; § 60a Abs. 6 Auf-

enthG-E) 

Es steht prinzipiell im Ermessen des Gesetzgebers, ab welchem Zeitpunkt er Asylbewerbern 

den Arbeitsmarktzugang erlauben möchte. Maßgeblich sind insoweit politische Erwägungen 

der Zweckmäßigkeit, die rechtlich nicht vorstrukturiert sind. Eine Höchstfrist ergibt sich frei-

lich aus Art. 15 Abs. 1 Asyl-Aufnahme-Richtlinie 2013/33/EU, wonach spätestens neun 

Monate nach der Stellung des Asylantrags ein Arbeitsmarktzugang zu gewähren ist. Dies 

gilt auch für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten. Aus diesem Grund sollte aus 

Gründen der Rechtsklarheit erwogen werden, § 61 AsylG-E dahingehend zu ergänzen, dass 

nach neun Monaten der Arbeitsmarktzugang zu gewähren ist. Dies gilt freilich nur dann, 

wenn der Antrag im Zeitpunkt noch nicht entschieden ist. Soweit eine zügige Entscheidung 

erfolgt, die Art. 31 Abs. 3 Asyl-Verfahrens-Richtlinie 2013/32/EU prinzipiell binnen sechs 

Monaten vorschreibt, stellt sich die Frage nicht. Im Fall eines positiven Asylentscheids hat 

der Antragsteller als international Schutzberechtigter ohnehin freien Arbeitsmarktzugang. 

Aus dem Wortlaut der Richtlinie ergibt sich eindeutig, dass die 9-Monats-Frist sich einzig auf 

den Zeitpunkt der Behördenentscheidung bezieht. Soweit das BAMF binnen neun Monaten 

entscheidet, führt eine eventuelle Klage gegen eine Ablehnung nicht zu einem Arbeitsmarkt-

zugang. Kurzum: die genannte Einschränkung ist nur relevant, wenn das BAMF nicht binnen 

neun Monaten über den Antrag entscheidet. 
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Hingegen bestehen keine Bedenken hinsichtlich des dauerhaften Ausschlusses der Er-

werbstätigkeit nach einer Ablehnung, weil für abgelehnte Asylbewerber die Schutzvor-

schriften des EU-Flüchtlingsrechts nicht gelten. Stattdessen greift die Rückführungs-Richtli-

nie der Europäischen Union, die von den Mitgliedstaaten grundsätzlich eine schnelle Ab-

schiebung verlangt (vgl. EuGH, El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, Rn. 59) und deren 

Mindestgarantien im Fall der Nichtabschiebung gerade keinen Arbeitsmarktzugang vorse-

hen (vgl. Art. 14 Abs. 1 RL 2008/115/EG). Es entspricht diesen Wertungen des Europa-

rechts, wenn das Arbeitsverbot von „Nicht-Flüchtlingen“ aus sicheren Herkunftsstaaten mit 

einer Duldung in § 60a Abs. 6 AufenthG-E bekräftigt wird, weil hierdurch zwischen schutzbe-

rechtigten Personen und sonstigen Antragstellern unterschieden wird. Ein unrechtmäßiger 

Aufenthalt von abgelehnten Asylbewerbern kann nach deutschem Recht jederzeit legalisiert 

werden, soweit die Voraussetzungen der §§ 25 ff. AufenthG vorliegen. In diesen Fällen einer 

humanitären Aufenthaltserlaubnis für abgelehnte Asylbewerber aus sicheren Her-

kunftsstaaten gilt das Arbeitsverbot für Geduldete nicht mehr. 

Teilweise wird die Forderung erhoben, die Vorrangprüfung abzuschaffen, insbesondere für 

Asylbewerber und Geduldete. Ob dies geschehen soll, ist in erster Linie eine politische Ent-

scheidung, die rechtlich wenig vorstrukturiert ist. Dennoch sei auf zwei Aspekte hingewie-

sen, die in der Debatte um die Vorrangprüfung häufig zu kurz kommen: Erstens wurde die 

Vorrangprüfung erst vor kurzem „entbürokratisiert“, als im heutigen § 36 Abs. 2 BeschV eine 

Zustimmungsfiktion seitens der Bundesagentur nach einem Zeitraum von zwei Wochen ein-

geführt wurde (vgl. zum seinerzeitigen § 14a BeschVfV den Art. 5 Nr. 4.5 Gesetz zur Umset-

zung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union vom 1.6.2012, BGBl. 2012 I 

1224). Zweitens erfasst die Vorrangprüfung nach deutschem und europäischem Recht ne-

ben Deutschen und EU-Bürgern auch rechtlich gleichgestellte Ausländer (siehe § 39 Abs. 2 

Nr. 1 Buchst. b AufenthG, Art. 15 Abs. 2 UAbs. 2 Asyl-Aufnahme-RL 2013/32/EU) und 

schützt auch anerkannte Flüchtlinge. Eine Abschaffung der Vorrangprüfung könnte mithin 

dazu führen, dass ein abgelehnter Asylbewerber einen Arbeitsplatz erhält, obgleich dieselbe 

Stelle auch von einem anerkannten Flüchtling besetzt werden könnte. Ob dies politisch ge-

wollt ist, erscheint mir angesichts der derzeit großen Zahl von Flüchtlingen auch mit einem 

geringeren Qualifikationsniveau fraglich. 

5. Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (zu Art. 1 Nr. 23; § 63a 

AsylG-E) 

Derzeit besteht teils eine Überlastung sowohl von Landesbehörden bei der Registrierung 

von Flüchtlingen als auch seitens des BAMF bei der formellen Antragstellung (siehe die Ant-

wort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, BT-Drs. 18/4581 
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vom 10.04.2015). Diese Überlastung ist in Zeiten dramatisch gestiegener Asylantragszahlen 

nicht überraschend, aber dennoch zu bedauern. Die Bundesregierung bezweckt mit dem 

vorliegenden Gesetzentwurf und begleitenden Maßnahmen eine Verfahrensbeschleunigung, 

ohne dass der Erfolg dieses Unterfangens sehr schnell eintreten dürfte, zumal die Zahl der 

Neuzugänge weiterhin sehr hoch ist. Aus diesem Grund gewinnt in der Praxis das Problem 

an Bedeutung, wie Asylbewerber, die noch keinen formellen Antrag beim BAMF stellten, 

ihre Rechtsstellung „beweisen“, weil die (deklaratorische) Bescheinigung nach § 63 Abs. 

1 AsylVfG erst bei der formellen Antragstellung ausgestellt wird, die gegenwärtig teils 

erst nach mehreren Monaten stattfindet. Zwar gilt der Aufenthalt nach § 55 AsylVfG schon 

zuvor als gestattet (nur die „Bescheinigung“ wird später ausgestellt), aber das Gesetzes-

recht kennt bislang zuvor keine förmliche Bestätigung. 

Eben diese Lücke soll die gesetzliche Vorgabe zur „Bescheinigung über die Meldung als 

Asylsuchender“ (BüMA) in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis schließen. Eine ide-

ale Lösung ist dies nicht, weil die neue Bescheinigung für größere Komplexität sorgt, mit ei-

ner Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Rechtsfolgen verbunden ist und bei Behörden und 

Privatpersonen teils missverstanden werden könnte. Auch aus diesen Gründen ist es wich-

tig, dass die förmliche Antragstellung so schnell wie möglich stattfindet. Solange dies jedoch 

nicht möglich ist, erscheint die BüMA vorzugswürdig gegenüber der Abwesenheit jeglicher 

Bescheinigung. Entgegen der teilweise geäußerten Kritik ist die Neuregelung wohl keine 

Verletzung von Art. 6 Asyl-Verfahrens-Richtlinie, weil auch die Richtlinie zwischen dem 

Antrag (nach deutscher Terminologie dem Asylgesuch) und der förmlichen Antragstellung 

(in Deutschland beim BAMF) unterscheidet (vgl. Art. 6 Abs. 2 RL 2013/32/EU). Nur die erste 

Registrierung, in Deutschland im Rahmen des Asylgesuchs, soll nach Art. 6 RL 2013/32/EU 

binnen 3-10 Tagen abgeschlossen sein, während der förmliche Antrag später gestellt wer-

den kann. Allerdings muss Deutschland sicherstellen, dass eine Entscheidung über den An-

trag derzeit binnen 15 Monaten aufgrund der verlängerten Frist nach Art. 31 Abs. 3 UAbs. 1 

i.V.m. UAbs. 3 Buchst. b RL 2013/32/EU erfolgt. Eine individualschützende Wirkung entfaltet 

diese Fristvorgabe freilich nicht. Auch ist die teilweise geäußerte Rechtsauffassung (vgl. VG 

Frankfurt, Beschluss vom 7.7.2015, 8 L 2244/15.F.A.) wohl unzutreffend, dass die Fristen 

nach der Dublin-III-Verordnung bereits mit der Ausstellung einer BüMA beginnen, weil Art. 

21 Abs. 1 UAbs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013 bei einer systematischen Ge-

samtschau wohl in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 2 RL 2013/32/EU zwischen dem Asyl-

gesuch und der förmlichen Antragstellung unterscheidet und für den Beginn der Fristen 

nach der Dublin-III-Verordnung auf letztere abstellt. 
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6. Sichere Herkunftsstaaten (zu Art. 1 Nr. 34; Anhang 2 AsylG-E) 

a) Anforderungen kraft Europa- und Verfassungsrechts 

Die rechtlichen Maßstäbe für die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat richtet sich heute, 

anders als vor 20 Jahren, nicht mehr allein nach dem Grundgesetz, da vorrangig die Vorga-

ben der Asyl-Verfahrens-Richtlinie 2011/32/EU zu beachten sind, die in der Praxis des-

halb besonders wichtig sind, weil die Richtlinie einen weiteren Schutzumfang besitzt als das 

Grundgesetz. Während letzteres nur Asyl für politisch Verfolgte umfasst (1,8 % aller Asylent-

scheidungen 2014), gilt die Richtlinie auch für Flüchtlingsschutz sowie subsidiären Schutz 

(29,8 % aller Asylentscheidungen 2014). Dieser erweiterte Schutzumfang ist deshalb beson-

ders wichtig, weil es für die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat nach dem Wortlaut des 

Art. 16a Abs. 3 GG auf die Abwesenheit politischer Verfolgung sowie unmenschlicher und 

erniedrigender Behandlung ankommt, während die Richtlinie die gesamten Voraussetzun-

gen des internationalem Schutz umfasst, die bereits bei einer geringeren Verfolgungsinten-

sität vorliegen können als nach den Kriterien des Grundgesetzes. Anders formuliert: Es ist 

„leichter“ einen Staat als sicher im Sinn des Grundgesetzes einzustufen als die Vorausset-

zung der Asyl-Verfahrens-Richtlinie zu erfüllen.  

Europäische Vorgaben für sichere Herkunftsstaaten finden sich in Art. 36 f. sowie Anhang 

I Richtlinie 2013/32/EU. Die dort aufgestellten Kriterien binden die EU-Mitgliedstaaten bei 

der Einführung nationaler Bestimmungen auch dann, wenn es bisher keine EU-einheitliche 

Liste gibt. Zwar unterbreitete die Kommission im September diesen Jahres einen Gesetzge-

bungsvorschlag (vgl. KOM(2015) 452 vom 9.9.2009), über den im Rat bereits eine grund-

sätzliche politische Einigung jdfls. hinsichtlich der Westbalkanstaaten erzielt wurde. Abge-

schlossen ist das EU-Gesetzgebungsverfahren bisher jedoch nicht. Mittelfristig dürfte die 

deutsche Regelung in den zentralen Aussagen freilich durch Europarecht überlagert wer-

den. Selbst wenn der Bundestag jetzt nicht aktiv würde, dürfte hiernach in naher Zukunft 

eine einheitliche EU-Liste gelten, die die deutschen Vorgaben in der Rechtspraxis wegen 

des Vorrangs des EU-Rechts weitgehend überlagern werden. Diese einheitliche EU-Liste 

soll neben den fünf Westbalkanstaaten auch die Türkei umfassen und soll mithin weiter ge-

hen als der vorliegende deutsche Gesetzentwurf. 

Bei der Anwendung der EU-Vorgaben sind ebenso wie nach dem Grundgesetz zwei Fragen 

zu unterscheiden: Erstens die inhaltlichen Kriterien für die Einstufung eines Landes als si-

cher und zweitens die Beweisstandard anhand derer zu entscheiden ist, ob ein Land sicher 

ist oder nicht. Ein Problem besteht darin, dass wir speziell zu der zweiten Frage der Be-

weisstandards nach Maßgabe des EU-Rechts praktisch keine rechtswissenschaftliche Li-
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teratur oder Rechtsprechung besitzen, sodass der Grad der Darlegungslast anhand allge-

meiner Überlegungen entwickelt werden muss. Insoweit habe ich in der Anhörung des In-

nenausschusses am 23. Juni 2014 bereits dargelegt, dass ich aufgrund eines Vergleichs der 

verschiedenen Sprachfassungen sowie mit Blick auf die praktische Wirksamkeit und die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu dem Ergebnis 

komme, dass ein Beweisstandard gilt, der demjenigen des Bundesverfassungsgerichts 

durchaus ähnlich ist. Es kommt darauf an, sich aus einer Vielzahl einzelner Faktoren ein 

Gesamturteil zu bilden, das die Rechtsanwendung ebenso umfasst wie Stellungnahmen 

nichtstaatlicher Stellen. Es geht nicht um hundertprozentige Sicherheit, sondern um eine 

systematische Betrachtung, zumal die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat als verfahrens-

rechtliche Regelung nicht bedeutet, dass Personen aus diesen Ländern keinen Asylantrag 

stellen können. Die deutschen Behörden müssen nach Art. 16a Abs. 3 GG sowie Art. 36 RL 

2013/32/EU in jedem Einzelfall prüfen, ob nicht doch eine Verfolgung vorliegt. Dies bestätigt, 

dass der Gesetzgeber eine systematische Betrachtung hinsichtlich der allgemeinen Sicher-

heit durchführt, nicht aber notwendig jeden Einzelfall erfassen muss (für Einzelheiten siehe 

Daniel Thym, Stellungnahme gemäß dem Wortprotokoll der 15. Sitzung des Innenaus-

schusses des Deutschen Bundestages am 23. Juni 2014, S. 15 f., 30 f.). Die Vereinbar-

keit der Einstufung Serbiens als sicherer Herkunftsstaat mit dem Grundgesetz und dem Eu-

roparecht haben inzwischen die ersten Gerichte bestätigt, teils unter Bezug auf die mündli-

chen Ausführungen bei der Sachverständigenanhörung (vgl. VG Berlin, Beschluss vom 

26.11.2014, VG 7 L 579.14; VG Münster, Urteil vom 11.05.2015, 4 K 3220/13.A; VGH Ba-

den-Württemberg, Urteil vom 29.7.2015, A 6 S 1259/14). 

Für die Ausgestaltung des Verfahrens belässt das Bundesverfassungsgericht dem Ge-

setzgeber einen Einschätzung- und Wertungsspielraum: „Dieser Einschätzungs- und 

Wertungsspielraum gilt auch für die Frage, welche der erhobenen Tatsachen mit welchem 

Gewicht für die zu treffende Entscheidung von Bedeutung sind, vor allem aber auch für die 

Bedeutung, welche die in Art. 16a Abs. 3 Satz 1 GG genannten Kriterien in ihrem Verhältnis 

zueinander für die anstehende Qualifizierung eines bestimmten Staates als sicherer Her-

kunftsstaat haben, und schließlich für die Heranziehung etwaiger sonstiger Umstände... Die 

verfassungsgerichtliche Nachprüfung erstreckt sich demnach auf die Vertretbarkeit der vom 

Gesetzgeber getroffenen Entscheidung, stößt jedoch im Blick auf die Eigenart des in Rede 

stehenden Sachbereichs und die Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bil-

den, auf erhebliche Schwierigkeiten. Diese führen dazu, dass das Bundesverfassungsge-

richt die Unvertretbarkeit der Entscheidung des Gesetzgebers, einen Staat zum sicheren 

Herkunftsstaat zu bestimmen, und damit die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes nach 

Art. 16a Abs. 3 Satz 1 GG nur feststellen kann, wenn eine Gesamtwürdigung ergibt, dass 
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der Gesetzgeber sich bei seiner Entscheidung nicht von guten Gründen hat leiten lassen“ 

(BVerfGE 94, 115, 143 f. – sichere Drittstaaten).  

Auch aus diesem Grund vermag die teilweise geäußerte Kritik an dem gewählten Ver-

fahren (vgl. Reinhard Marx, Rechtsgutachten zur Frage, ob nach Unions- und Verfassungs-

recht die rechtliche Einstufung von Bosnien und Herzegowina, Makedonien und Serbien zu 

„sicheren Herkunftsstaaten“ zulässig ist, April 2014) verfassungsrechtlich nicht zu überzeu-

gen. Ein Gesetzgebungsverfahren ist kein Verwaltungsverfahren und es steht dem Parla-

ment in Übereinstimmung mit der zitierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

frei, Einzelheiten seiner Meinungsbildung eigenständig zu bestimmen. Insbesondere kann 

das Parlament hierbei auf die Wissensressourcen der Exekutive zurückgreifen, deren aktive 

Rolle für die Begründung von Gesetzesentwürfen von der Verfassung ausdrücklich aner-

kannt wird (vgl. Art. 76 Abs. 1 GG). Das Parlament entscheidet, ob es sich die Begründung 

der Regierung zu Eigen macht oder nicht. Wenn es dies jedoch tut, ist dies verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden. Gleiches gilt für das Europarecht, das in Art. 36 f. sowie An-

hang I RL 2013/33/EU allgemein von „Mitgliedstaaten“ spricht und es mithin der nationalen 

Verfassungsautonomie überlässt, die verfahrensrechtlichen Einzelheiten für die Einstufung 

als sicherer Herkunftsstaat niederzulegen, solange hierbei die inhaltlichen Vorgaben des 

Unionsrechts beachtet werden. 

Zudem kann der Bundestag ergänzende Informationen heranziehen, die über die Be-

gründung der Bundesregierung hinausgehen – unter Einschluss öffentlicher Anhörungen, 

die über die mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen die Posi-

tion auch von NGOs in das Gesetzgebungsverfahren einspeisen. Die Beratung durch die 

Parlamentsausschüsse ist integraler Bestandteil des Gesetzgebungsverfahrens, sodass die 

dort geäußerten Informationen das vom Bundestag gefundene Ergebnis mittragen. Ein ein-

seitiger Blick auf die Begründung durch die Bundesregierung greift zu kurz, weil der Bundes-

tag und dessen Beratungen das Ergebnis mitprägen. 

b) Situation in Albanien, Kosovo und Montenegro 

Bei der Beurteilung einzelner Länder ist nach Verfassungs- und Europarecht auf die Rechts-

lage, die tatsächliche Rechtsanwendung und die allgemeinen politischen Verhältnisse abzu-

stellen und hierbei gemäß den vorstehenden Ausführungen einzugehen auf die gesamte 

Bandbreite des internationalen Schutzes, nicht nur auf politische Verfolgung im Sinn 

des Art. 16a Abs. 1 GG. Eben diese Aspekte muss der Bundestag aufgrund der Begrün-

dung durch die Bundesregierung sowie eigenständiger Erkenntnisse werten. Tatsächlich 

umfasst bereits die offizielle Gesetzesbegründung auf Seite 37 f., 52-60 vielfache Informati-
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onen, die die gesamte Bandbreite des internationalen Schutzes abdecken (nicht nur politi-

sche Verfolgung im Sinn des Grundgesetzes) – und dennoch in einem Punkt ungenau blei-

ben. Bei den Ausführungen zu den Schutzquoten trennt die offizielle Begründung nicht zwi-

schen positiven Entscheidungen über subsidiären Schutz bzw. Abschiebungsverboten nach 

dem Aufenthaltsgesetz, obgleich letztere für die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat im 

Sinn der Asyl-Verfahrens-Richtlinie nicht maßgeblich sind, weil letztere nur auf die EU-

Schutzkategorien abstellt. Die genannten behördlichen Schutzquoten in Höhe von 0,3 % 

für das Kosovo und jeweils 0,2 % für Albanien und Montenegro sind daher zu großzü-

gig, weil Abschiebeschutz kraft nationalen Rechts für die Einstufung als sicherer Herkunfts-

staaten nicht maßgeblich ist. Die beeinflusst das Gesamtergebnis freilich nicht entschei-

dend, weil die genannten Schutzquoten der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat nicht ent-

gegenstehen. Es geht, wie dargelegt, nicht um hundertprozentige Sicherheit, weil das Kon-

zept sicherer Herkunftsstaaten immer unter dem Vorbehalt einer Ausnahme im Einzelfall 

steht, die die Behörden auch zu prüfen haben. 

Die geringen Schutzquoten begegnen auch in der Sache keinen durchgreifenden Zweifeln, 

weil die Verhältnisse in den genannten Staaten regelmäßig nicht das Maß einer flüchtlings-

relevanten Verfolgung erreichen. Diese Annahme behauptet nicht, dass keine Probleme be-

stünden, etwa in Bezug auf Roma oder andere ethnische Minderheiten, weil die – wün-

schenswerte – Verbesserung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation im 

westlichen Balkan von der Frage des Flüchtlingsschutzes zu unterscheiden ist. Ein 

Umschlagen sozialer und ökonomischer Missstände in eine asylrelevante Verfolgung kommt 

nach Maßgabe der Asyl-Qualifikations-Richtlinie nur bei einer Kumulation unterschiedlicher 

Maßnahmen in Betracht, die zusammen der Schwelle einer „schwerwiegenden Verletzung 

der grundlegenden Menschenrechte“ entsprechen müssen (Art. 9 Abs. 1 Buchst. a f. RL 

2011/95/EU). Eben dies ist in den genannten Ländern nach der zutreffenden Feststellung 

der Behörden und Gerichte regelmäßig nicht der Fall, zumal unbefriedigende wirtschaftliche 

Verhältnisse nicht automatisch mit einer Verletzung flüchtlingsrelevanter Menschenrechte 

gleichzusetzen ist, weil die sozialen Menschenrechte generell einen schwächeren Gewähr-

leistungsgehalt beinhalten als die subjektiven Abwehrrechte des Grundgesetzes und dar-

über hinaus selbst kumulierte Verletzungen nicht notwendig die flüchtlingsrelevante 

Schwelle der Asyl-Qualifikations-Richtlinie überschreiten (näher Daniel Thym, Wortprotokoll 

der 15. Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages am 23. Juni 2014, S. 

19 f., 30 f.). Weder Art. 16a Abs. 3 GG noch Anhang II RL 2013/32/EU verweisen für die 

Einstufung als sicherer Herkunftsstaat auf die sozialen Menschenrechtspakte auf europäi-

scher oder internationaler Ebene. Maßgeblich sind in erster Linie die EMRK und der Interna-

tionale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. 
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Ein zentrales Problem der Westbalkanstaaten ist, neben der schlechten wirtschaftlichen Si-

tuation, eine verbreitete gesellschaftliche Diskriminierung von Minderheiten unter Ein-

schluss der Roma. Dies wird in der offiziellen Gesetzesbegründung und den zahlreichen 

Stellungnahmen, die der Bundestag infolge der Sachverständigenanhörung berücksichtigen 

wird, anerkannt, darf aber gleichfalls nicht automatisch mit einer asylrelevanten Verfolgung 

gleichgesetzt werden. Zwar kennt die Asyl-Qualifikations-Richtlinie, anders als die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 16a GG, das Institut der nichtstaatli-

chen Verfolgung (vgl. Art. 6 Buchst. c RL 2011/95/EU), betont jedoch zugleich, dass nicht-

staatliche Verfolgung nicht automatisch in der Zuerkennung internationalen Schutzes mün-

det, weil nach dem eindeutigen Richtlinienwortlaut eine nichtstaatliche Verfolgung keine 

Asylrelevanz besitzt, soweit der Staat „willens und in der Lage“ ist, wirksamen Schutz zu 

bieten. Eben dies soll nach dem Richtlinienwortlaut „generell“ der Fall sein, wenn staatliche 

Stellen „geeignete Schritte einleiten, um die Verfolgung … zu verhindern, beispielsweise 

durch wirksame Rechtsvorschriften zu Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Hand-

lungen ... und wenn der Antragsteller Zugang zu diesem Schutz hat“ (Art. 7 Abs. 2 RL 

2011/95/EU). Hieraus folgt etwa ganz konkret, dass eine Praxis der Blutrache im ländlichen 

Raum Albaniens dann nicht asylrelevant ist, wenn staatliche Stellen prinzipiell einen wirksa-

men Schutz bereitstellen. Der bloße Verweis auf die Praxis der Blutrache verhindert daher 

nicht die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat, solange der Staat etwa durch Strafvorschrif-

ten und Strafverfolgung hiergegen vorgeht.  

Für die Glaubwürdigkeit des staatlichen Schutzes, nicht nur in Fällen der nichtstaatlichen 

Verfolgung, kann nach der Asyl-Qualifikations-Richtlinie auch auf die Präsenz internationaler 

Organisationen abgestellt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b RL 2011/85/EU). Vor diesem 

Hintergrund sind die Rechtsstaatsmission EULEX sowie die internationale Sicherheits-

truppe KFOR im Kosovo eine Rückversicherung dafür, dass die staatlichen Behörden ih-

rem Schutzauftrag nachkommen. Ihre Präsenz steht der Einstufung als sicherer Herkunfts-

staat nicht entgegen, sondern unterstützt umgekehrt diese Annahme. Gleiches gilt für die 

Perspektive des EU-Beitritts, der – ähnlich wie die Aufsichtsfunktion des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte, des Europarats und anderer internationaler Gremien – als 

Absicherung für die Achtung grundlegender Menschenrechte und den Schutz vor nichtstaat-

licher Verfolgung dienen (in diesem Sinn bereits Daniel Thym, Wortprotokoll der 15. Sitzung 

des Innenausschusses des Deutschen Bundestages am 23. Juni 2014, S. 31). Die vielfache 

internationale Einbettung bekräftigt, dass die Voraussetzungen für die Einstufung als siche-

rer Herkunftsstaat in den Westbalkanstaaten vorliegen. 
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7. Reduzierte Sozialleistungen (zu Art. 2 Nr. 2; § 1a AsylbLG-E) 

a) Anwendungsbereich 

Durch den Rückverweis auf § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG in § 1a Abs. 2 S. 1 AsylbLG-E wird 

klargestellt, dass Personen mit einer Duldung nicht von der Norm erfasst werden. Aller-

dings kann die Bestimmung so gelesen werden, dass Dublin-Fälle erfasst sind, weil nach 

Art. 29 Abs. 1 UAbs. 1 Dublin-III-VO (EU) Nr. 604/2013 i.V.m. §§ 27a, 34a Abs. 1 S. 3 

AsylVfG eine Fristsetzung regelmäßig entbehrlich ist (vgl. die Stellungnahme von Pro Asyl, 

Ausschuss-Drs. 18(4)414, S. 7). Zwar ist dieses Fazit meines Erachtens nicht zwingend, 

weil man argumentieren kann, dass die Anwendung von § 1a Abs. 2 AsylbLG-E auf Situatio-

nen beschränkt ist, in denen die zuständigen Behörden normalerweise eine Ausreisefrist ge-

währen, wie dies etwa bei § 59 Abs. 1 AufenthG oder § 36 Abs. 1 AsylVfG der Fall ist. Hier-

nach würden Dublin-Fälle im Wege der Auslegung nicht von der Norm erfasst. Angesichts 

der verbleibenden Unsicherheit sollte der Bundestag jedoch überlegen, ob er nicht im Wege 

der politischen Entscheidung eine klarstellende Formulierung aufnimmt, ob Dublin-Fälle 

umfasst sein sollen. Anders als im Fall der vor kurzem diskutierten Abschiebehaft in Dub-

lin-Fällen (vgl. Daniel Thym, Stellungnahme für die Öffentliche Anhörung des Innenaus-

schusses am 23. März 2015, Ausschuss-Drs. 18(4)269 (G), S. 11 f.) regelt das unmittelbare 

geltende Unionsrecht die Ausreisepflicht nämlich nicht selbst, weil die Dublin-III-Verordnung 

in Art. 29 Abs. 1 UAbs. 1 auf das nationale Recht verweist. Die Entscheidung liegt mithin 

beim Bundestag. Unabhängig hiervon wird nachfolgend mit Blick auf § 1a Abs. 3 AsylbLG-E 

zur Relokation darzulegen sein, dass die Verordnung einer Absenkung des Leistungsni-

veaus nicht entgegensteht (siehe Abschnitt III.7.c).  

Darüber hinaus dürften auch Unionsbürger ohne Freizügigkeitsberechtigung, deren 

Ausreisepflicht nach Maßgabe von § 7 Abs. 1 FreizügG/EU vollziehbar ist, von der Norm 

umfasst sein, zumal der Europäische Gerichtshof die europarechtliche Zulässigkeit einer 

Verweigerung von Sozialhilfeleistungen in diesen Fällen bestätigte (vgl. EuGH, Dano, C-

333/13, EU:C:2014:2358; und, jüngst, EuGH, Alimanovic, C-67/14, EU:C:2015:597). Eben-

falls Anwendung findet die Norm auf Personen, denen zu einem früheren Zeitpunkt eine 

Duldung erteilt worden war, deren Frist inzwischen jedoch auslief. Soweit bei einer ausge-

laufenen Duldung die Ausreise nicht unverschuldet unmöglich ist, gilt zukünftig § 1a Abs. 2 

AsylbLG-E, wenn keine neue Duldung erteilt wird, weil eine zwischenzeitliche Duldung die 

Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht nicht beseitigt (siehe Winfried Kluth, in: ders./Heusch 

(Hrsg.), BeckOK AuslR, 8. Ed. 2014, § 60a AufenthG Rn. 27 f.). 
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Aus der Nichtgeltung des § 1a Abs. 2 AsylbLG-E für Personen mit einer Duldung folgt zu-

gleich, dass vollziehbar ausreisepflichtige Personen, denen (noch) keine Duldung ausge-

stellt wurde, der Hauptanwendungsfall der Norm darstellen werden. In der Praxis geht es 

hierbei um Personen, deren Ausreisefrist abgelaufen ist, soweit eine Abschiebung prinzipiell 

möglich und in naher Zukunft auch zu erwarten ist. Hingegen scheidet eine Anwendung aus, 

falls eine Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein sollte, 

weil dann nach § 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG eine Duldung zu erteilen ist, ohne dass ein Er-

messen bestünde. § 1a Abs. 2 AsylbLG-E betrifft mithin Situationen einer möglichen Ab-

schiebung diesseits der Schwelle einer Duldungserteilung. Weitere Einzelheiten hän-

gen immer auch von den Umständen des Einzelfalls ab, weil die „Unmöglichkeit der Ab-

schiebung aus tatsächlichen Gründen [mit der Rechtsfolge einer Duldungserteilung, Anm. d. 

Verf.] von Verzögerungen zu unterscheiden [ist], die sich aus verwaltungsorganisatorischen 

Gründen bei Vorbereitung der Abschiebung ergeben“ (60a.2.1.2 Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26.10.2009, GMBl. 2009, S. 878). Ende des vergan-

genen Jahres gab es in der Bundesrepublik rund 40.000 Personen, die dieser Gruppe an-

gehörten, insbesondere aus Serbien, der Türkei, Rumänien, Russland und anderen West-

balkanstaaten (siehe die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion 

Die Linke: Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand 31. 

Dezember 2014, BT-Drs. 18/3987 vom 10.02.2015, S. 37 f.). Die Zahl dürfte wegen der ho-

hen Asylantragszahlen inzwischen (deutlich) größer sein. 

Infolge der Neuregelung gewinnt die aufenthaltsrechtliche Frage nach den Voraussetzungen 

und Grenzen einer Duldungserteilung an Bedeutung, weil hiervon die Anwendbarkeit des 

§ 1a Abs. 2 AsylbLG-E abhängt (eher restriktiv BVerwGE 105, 232, 235 f. = Urteil vom 

25.09.1997, 1 C 3/97). Gleiches gilt für das einschränkende Kriterium, wonach die betroffe-

nen Personen nicht „unverschuldet an der Ausreise gehindert“ gehindert sein dürfen. Es ist 

die Aufgabe der Gerichtsbarkeit, derartige offene Gesetzesformulierungen aufzubereiten 

und aufgrund hinreichend klarer Kriterien eine gleichmäßige Anwendung in der Praxis zu er-

möglichen (vgl. BVerfGE 49, 168, 181-184 – Aufenthaltsverlängerung; BVerfGE 76, 1, 74 – 

Familiennachzug). Angesichts dieser durchaus komplexen ausländerrechtlichen Vorfragen, 

sollte der Gesetzgeber erwägen, ob er Entscheidungen nach § 1a AsylbLG-E der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit überträgt, weil diese – anders als die Sozialgerichte – über die 

notwendige ausländerrechtliche Fachexpertise verfügt, um zu entscheiden, ob in den vor-

hersehbaren Streitfällen die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen für einen reduzierten 

Leistungsumfang nach § 1a Abs. 2 AsylbLG-E erfüllt sind. 
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b) Menschenwürde zwischen Universalität und Nationalstaat  

Der Begriff der „Menschenwürde“ ist eine grundlegende Kategorie nicht nur des deutschen 

Verfassungsrechts. Überlegungen zum Konzept der Menschenwürde prägten staatsphiloso-

phische Diskurse seit der frühen Neuzeit, exemplarisch in der Metaphysik der Sitten von Im-

manuel Kant. Mit dem Verweis auf die Menschenwürde im ersten operativen Verfassungsar-

tikel sucht das Grundgesetz ganz bewusst eine Einbettung in naturrechtliche und philo-

sophische Diskurse zur prinzipiellen Gleichheit aller Menschen, die ihrem Wesen nach 

über die partikulare Schranken eines jeden Nationalstaats hinausreichen. Die Menschen-

würdegarantie kommt allen Menschen zu. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar; 

alle Menschen profitieren von ihr gleichermaßen. 

Internationale Menschenrechtspakte bestärken den universellen Anspruch des Menschen-

würdegedankens. So beruht die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 aus-

weislich ihrer Präambel auf der „Anerkennung der angeborenen Würde sowie gleicher und 

unveräußerliche Rechte aller Mitglieder der Menschheit“ (eigene Übersetzung von „recogni-

tion of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the hu-

man family“) und auch der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

sowie der zeitgleich vereinbarte Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 

1966 anerkennen, dass die in den UN-Konventionen niedergelegten „Rechte aus der ange-

borenen Würde aller Menschen ableiten“ (eigene Übersetzung von „these rights derive from 

the inherent dignity of the human person“). Dies bekräftigt, dass die Menschenwürdegaran-

tie allen Personen gleichermaßen zusteht. 

Die begriffsimmanente Universalität der Menschenwürde bedeutet nicht, dass ihre Verwirkli-

chung unabhängig vom jeweiligen staatsrechtlichen Kontext wäre. Im Gegenteil: Die Men-

schenrechte streben zwar nach Universalität und bleiben dennoch in ihrer Realisierung 

und Durchsetzung von partikularen Staatsgewalten abhängig (siehe Klaus Stern, Die 

Idee der Menschen- und Grundrechte, in: D. Merten/H.-J. Papier (Hrsg.), Handbuch der 

Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. I, C.F. Müller, 2003, § 1). Hierdurch entsteht 

ein Spannungsverhältnis zwischen universellem Anspruch und partikularer Realisierung, der 

auch das Grundgesetz umfasst. So wird die rechtsdogmatische Konzeption der Menschen-

würde als einklagbares Grundrecht nach deutschem Verfassungsrecht von vielen anderen 

Staaten nicht geteilt, wenn diese die Würde als Leitprinzip im Hintergrund konzipieren, ohne 

hieraus rechtsdogmatische Folgerungen abzuleiten (siehe Felix Arndt, Plural Concepts of 

Human Dignity and the Constitutional Treaty, German Law Journal 2 (2005), 1711-1718). In 

einem Urteil nahm der Europäische Gerichtshof an, dass das Verbot von Tötungsspielen in 

Deutschland aufgrund der Menschenwürde auf EU-Ebene als deutscher Sonderweg über 
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allgemeine Rechtfertigungsgründe anstelle der EU-Menschenwürdedefinition zu schützen 

sei (vgl. EuGH, Omega, C-36/02, EU:C:2004:614). 

Eine ausführliche rechtsvergleichende Analyse würde aufzeigen, dass die Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf Sozialleistungen im Grundansatz und in den 

konkreten Ableitungen in anderen Staaten und dem Völkerrecht nur wenige Parallelen fin-

det. Anders formuliert: Der Verweis auf die Menschenwürdegarantie in der Debatte um die 

Sozialleistungen von Migranten und Inländern suggeriert eine Universalität, die in rechtlicher 

Hinsicht nicht besteht, weil andernorts die Position des Bundesverfassungsgerichts nicht ge-

teilt wird. Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht seine Position bisher nicht 

konsequent universalistisch ausrichtete. So fehlen Vorgaben, dass die deutsche Staats-

gewalt das oberste Verfassungsziel der Menschenwürde, soweit hieraus konkrete sozial-

rechtliche Standards abgeleitet werden, in transnationalen Sachverhalten umfassend zu re-

alisieren habe. Eine Abschiebung muss nicht etwa unterbleiben, wenn im Zielstaat ein ver-

gleichbares Lebensniveau, das das Bundesverfassungsgericht für innerstaatliche Sachver-

halte aus Art. 1 Abs. 1 GG ableitet, nicht gewährleistet ist. Auch gibt es in der bisherigen 

Rechtsprechung keine Hinweise, dass Karlsruhe die deutsche Staatsgewalt von Verfas-

sungs wegen verpflichten möchte, durch Finanzleistungen andernorts aktiv auf die Errei-

chung eines vergleichbaren Lebensniveaus hinzuwirken, obgleich doch die Menschenwürde 

als oberstes Verfassungsgut die Leitschnur jedes Staatshandelns sein soll. Kurzum: Die 

Rechtsprechung bleibt auf den innerstaatlichen Rechtsraum fokussiert und erfasst transnati-

onale Sachverhalte nur punktuell. Transnationale Sachverhalte müssen jedoch mitgedacht 

werden, weil die Menschenwürde nach universeller Geltung strebt. 

Dementsprechend orientierte sich auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 

Asylbewerberleistungsgesetz aus dem Jahr 2011 an der innerstaatlichen Ausrichtung des 

damals behandelten Sachverhalts. Es ist dies ein wichtiger Unterschied zum vorliegenden 

Gesetzentwurf, auf den nachfolgend näher einzugehen sein wird. 

c) Vereinbarkeit mit dem EU-Recht 

§ 1a Abs. 2 AsylbLG-E streicht die Sozialleistungen für ausreisepflichtige Personen nicht 

umfassend, sondern reduziert das Leistungsniveau auf ein Mindestniveau, das die 

menschlichen Grundbedürfnisse nach Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung so-

wie Körper- und Gesundheitspflege umfasst und nach Maßgabe des Satzes 3 im Einzelfall 

ausgeweitet werden kann. Zudem werden medizinische Ansprüche bei Krankheit nach § 4 

AsylbLG für die erfasste Personengruppe nicht eingeschränkt. 
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Dieses abgesenkte (aber nicht auf Null reduzierte) Leistungsniveau ist ein wichtiges Indiz 

dafür, dass die Regelung mit dem Unionsrecht übereinstimmt, das für die Gruppe der voll-

ziehbar ausreisepflichtigen Person, deren Abschiebung (noch) nicht durchgeführt wurde, in 

Art. 14 Abs. 1 Rückführungs-Richtlinie 2008/115/EG einige grundlegende Garantien nie-

derlegt, unter Einschluss der „medizinischen Notfallversorgung“. In einem Urteil vom vergan-

genen Dezember äußerte der EuGH keine Zweifel an der Grundrechtskonformität dieser 

Vorgabe (vgl. EuGH, Abdida, C-562/13, EU:C:2014:2453, Rn. 60 f.), sodass im Ergebnis 

auch die deutsche Neuregelung für ausreisepflichtige Person mit den Vorgaben der Rück-

führungs-Richtlinie in Einklang stehen dürfte. Ähnliches gilt für Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 

GRCh, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

zwar eine soziale Mindestsicherung umfassen, die durch § 1a Abs. 2 AsylbLG-E freilich 

nicht unterschritten sein dürfte (näher EGMR, Urteil vom 4. 11. 2014, Nr. 29217/12, Tarak-

hel gegen die Schweiz, Ziff. 93 ff., wobei bei einer Ausreisepflicht nicht mehr die erhöhten 

Standards für Asylbewerber als schützenswerte Gruppe gelten). 

§ 1a Abs. 3 AsylbLG-E betrifft Fälle einer irregulären Sekundärmigration nach einer soge-

nannten Relokation, wenn ein Asylbewerber einem anderen EU-Mitgliedstaat zugewie-

sen wurde und sodann unrechtmäßig nach Deutschland weiterreist. Derartige Programme 

wurden jüngst für insgesamt 160.000 Personen aus Griechenland und Italien beschlossen 

(vgl. Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vom 22.09.2015, ABl. 2015 L 248/80, sowie Be-

schluss (EU) 2015/1523 des Rates vom 14.09.2015, ABl. 2015 L 239/146). Rechtlich sind 

diese Umsiedlungsprogramme als temporäre Ausnahme von den Zuständigkeitsregeln der 

Dublin-III-VO konzipiert, während die sonstigen Bestimmungen der Dublin-III-Verord-

nung weiterhin Anwendung finden sollen, wie mehrere Erwägungsgründe bekräftigen 

(vgl. Erwägung 18 f., 30, 33 Beschluss (EU) 2015/1523, ebd., und Erwägung 23 f., 35 Be-

schluss (EU) 2015/1601, ebd.). Diese Vorgabe der formal nicht rechtsverbindlichen Erwä-

gungsgründe wird durch eine systematische Auslegung bestätigt. Hieraus folgt ganz konk-

ret, dass sich im Fall einer irregulären Sekundärmigration die Rückführung in den zuständi-

gen EU-Mitgliedstaat nach den Vorgaben der Dublin-III-Verordnung richtet – und demge-

mäß, jedenfalls im Fall eines Asylantrags in Deutschland, auch die Asyl-Aufnahme-Richtli-

nie 2013/33/EU zur Anwendung kommt. Art. 17-19 RL 2013/33/EU normieren insoweit sozi-

ale Mindeststandards, die bereits dem Wortlaut nach deutlich hinter dem Regelungsinhalten 

des Asylbewerberleistungsgesetzes zurückbleiben, sodass auch das abgesenkte Leistungs-

niveau nach § 1a Abs. 3 AsylbLG-E nicht hinter die unionsrechtlichen Vorgaben zurückfallen 

dürfte. Wenn das eingeschränkte Leistungsniveau den EU-Mindestvorgaben entspricht, ist 

im Anwendungsbereich des § 1a Abs. 3 AsylbLG-E ein Rückgriff auf die Sanktionsklausel 

des Art. 20 Abs. 4 RL 2013/33/EU entbehrlich. Auch der Gleichheitssatz dürfte insoweit 
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nicht verletzt sein, zumal die deutsche Regelung die praktische Wirksamkeit der Relokati-

onsbeschlüsse absichert und auf diese Weise einen Beitrag zur Verwirklichung von Art. 4 

EUV sowie Art. 80 AEUV leistet. 

d) Vereinbarkeit mit dem Verfassungsrecht 

In der Gesetzesbegründung findet sich der Satz, dass die Neuregelung „eventuellen Anrei-

zen, aus sachfremden Gründen einen Asylantrag zu stellen, entgegengewirkt“ (S. 39). Zwar 

scheint sich diese Formulierung semantisch einzig auf den Satz zuvor zur Vorauszahlung 

von Geldbeträgen für höchstens einen Monat zu beziehen (und nicht auf den Leistungsum-

fang nach § 1a Abs. 2 f. AsylbLG-E), aber dennoch wird dies Argument in der politischen 

Debatte bisweilen auch als Rechtfertigung für die Leistungskürzung verwandt. Ein solcher 

Konnex in der politischen Debatte kann freilich nicht die verfassungsrechtliche Bewertung 

präjudizieren. Es ist allgemein bekannt, dass sich im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

aus dem Jahr 2011 folgende Aussage findet: „Migrationspolitische Erwägungen, ... um An-

reize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes 

Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstan-

dards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen... Die in Art. 1 

Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren“ 

(BVerfGE 132, 134, 173 – Asylbewerberleistungsgesetz). Angesichts des universellen An-

spruchs der Menschenwürde vermag dies durchaus zu überzeugen. 

Aus dem vorstehenden folgt freilich nicht, dass die geplante Neuregelung in § 1a Abs. 2 f. 

AsylbLG-E notwendig verfassungswidrig wäre (unabhängig davon, ob das Bundesverfas-

sungsgericht an der zitierten Aussage festhält oder nicht). Diese Annahme unterstellt näm-

lich, dass der von der Neuregelung umfasste Personenkreis automatisch denselben Leis-

tungsanspruch aufgrund des Grundgesetzes besitze wie andere Personen. Eben dies ist je-

doch nicht notwendig der Fall. Das Urteil aus dem Jahr 2011 beruht zwar auf der Annahme, 

dass abgestufte Leistungsinhalte nach dem Aufenthaltsstatus pauschal illegitim seien, aber 

dennoch dargelegt werden könne, dass speziell in Situationen eines nur kurzfristigen, 

nicht auf Dauer angelegten Aufenthalts ein geringeres Leistungsniveau von Verfas-

sungs wegen ausreichen könne (BVerfG, ebd., Rn. 73-76).  

Seinerzeit hatte der Bundesgesetzgeber das Leistungsniveau über mehrere Jahren nicht 

angepasst und darüber hinaus das niedrige Niveau auf zahlreiche Personen mit einem län-

gerfristigen Aufenthalt angewandt; so hielt sich der Kläger des Ausgangsverfahrens bereits 

seit acht Jahren in Deutschland auf und das Gericht stellte ausdrücklich fest, dass zwei 

Drittel aller Anspruchsberechtigten im Jahr 2011 bereits seit mehr als sechs Jahren in 
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Deutschland lebten (BVerfG, ebd., Rn. 11), weshalb die Annahme eines kurzfristigen Auf-

enthalts als Rechtfertigung für die Leistungskürzung damals „der tatsächlichen Situation 

nicht gerecht“ wurde (BVerfG, ebd. 93). Dies ist bei Personen, die von der Neuregelung er-

fasst werden, typischerweise nicht der Fall. § 1a Abs. 2 f. AsylbLG-E gilt für Fälle, in denen 

die freiwillige oder erzwungene Ausreise unmittelbar bevorsteht, zumal einfachgesetzlich si-

chergestellt ist, dass bei einer Nichtabschiebung eine Duldung zu erteilen ist, die reguläre 

AsylbLG-Leistungen zur Folge hat. In Fällen einer irregulären Sekundärmigration bei einer 

Relokation muss zudem beachtet werden, dass die Ausreise den zuständigen EU-Staat je-

derzeit möglich ist, weil im Schengenraum eine Reisefreiheit herrscht, die die Bedeutung 

des staatlichen Territoriums zwar nicht aufhebt, aber dennoch relativiert (vgl. BVerfGE 123, 

267, 402 f. – Lissabon). In einem europäischen Freiheitsraum muss die Gewährleistung der 

Menschenwürde nicht notwendig in Deutschland erfolgen. 

Anhand der vorstehenden Erwägungen wird deutlich, dass die vielfach geäußerte Behaup-

tung, die Neuregelung sei ein offener Verfassungsbruch, nicht überzeugt. Es gibt Anhalts-

punkte auf Grundlage der geltenden Rechtsprechung, dass die Neuregelung mit dem 

Grundgesetz übereinstimmt, ohne dass die Richter/innen in Karlsruhe für dieses Ergebnis 

notwendig ihre Rechtsauffassung ändern müssten. Weitere Einzelheiten bleiben einer aus-

führlicheren Bewertung vorbehalten. Dies gilt auch für die Frage, ob die Neuregelung auf ei-

ner Berechnungsmethode nach Maßgabe der bisherigen BVerfG-Rechtsprechung be-

ruht. In der Gesetzesbegründung selbst muss diese nicht dargelegt werden, da die „sich aus 

der Verfassung ergebenden Anforderungen an die methodisch sachgerechte Bestimmung 

grundrechtlich garantierter Leistungen sich nicht auf das Verfahren der Gesetzgebung [be-

ziehen], sondern auf dessen Ergebnisse“ (BVerfGE 132, 134, 162 – Asylbewerberleistungs-

gesetz). Für eine abschließende Bewertung ist diese Analyse aber dennoch notwendig. Dies 

zu tun, würde den vorliegenden Rahmen sprengen.  

e) Regelung im AsylbLG oder im AufenthG  

Bereits dem Namen nach bezieht sich das Asylbewerberleistungsgesetz in erster Linie auf 

Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und sich insoweit mit einer Aufenthaltsgestat-

tung rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Es ist dies ein grundlegender Unterschied, zu 

dem wichtigsten Anwendungsfall der geplanten Neuregelung, weil § 1a Abs. 2 AsylbLG-E 

vollziehbar ausreisepflichtige Personen umfasst. Aus diesem Grund sollte erwogen werden, 

ob man die Leistungseinschränkung in das Aufenthaltsgesetz überführt, wo sich die 

materiellen Regelungen zur Rückführung finden. Hierdurch würde eine größere systemati-

sche Stimmigkeit erreicht und allgemein betont, dass Asylbewerber und ausreisepflichtige 

Person nicht in einen Topf geworfen werden dürfen. Darüber hinaus könnte man erwägen, 
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eventuelle Klagen in Bezug auf § 1a Abs. 2 f. AsylbLG-E den Verwaltungsgerichten zuzu-

ordnen, auch weil die Urteilsfindung komplexe ausländerrechtlichen Vorfragen behandeln 

muss, für die die Verwaltungsgerichte die größere Fachexpertise besitzen als die Sozialge-

richte (hierzu bereits vorstehend Abschnitt III.7.a). 

8. Vorrang von Sachleistungen (zu Art. 2 Nr. 3; § 3 AsylbLG-E) 

In seiner Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz aus dem Jahr 2011 betonte das 

Bundesverfassungsgericht im Rahmen der damals angeordneten Übergangsregelung, dass 

von Verfassungs wegen keine prinzipiellen Einwände gegen die Normierung von Sachleis-

tungen bestünden, soweit diese „das menschenwürdige Existenzminimum tatsächlich de-

cken“ (BVerfGE 132, 134, 177 f. – Asylbewerberleistungsgesetz). Dies zeigt an, dass keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Sachleistungen bestehen, jedoch in der Ver-

waltungspraxis sicherzustellen ist, dass diese dem von Verfassungs wegen geforderten 

Leistungsniveau entsprechen. Leistungsberechtigte, die der Auffassung sind, dass die künf-

tig vermehrt auszugebenden Sachleistungen hinter dem geforderten Niveau zurückbleiben, 

können gerichtlichen (Eil-)Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Auch europarechtlich beste-

hen insoweit keine Bedenken, weil die Legaldefinition des Begriffs der zu gewährenden Vor-

teile ausdrücklich auf Sachleistungen als Option der Mitgliedstaaten hinweist (vgl. Art. 2 

Buchst. f Asyl-Aufnahme-Richtlinie 2013/33/EU). 

 

Konstanz, den 10. Oktober 2015 

 

 

 

 



���������������	
�����������	
���
���������������������

�
�	����	������

�����	
�
��
���	
��
��	�������������������	
��	
������������

��

�

�������������������������
� �

�������������!�
�
�	
�������
 �

�������
��"
���
�
�������
��"���
 ��������������#
�����������

�
�	����	���������

!�	�����
��	
����������	����
��	�	
���"
�$"�"�" �����
��
�	
���"
��
���"�����

������������%	
���������
�������	
���	�
��
�
&��

 

�
���������������������%	���
�'"�������	
�����������������
�����	������(	
%���
������#
%�
 ��	���
�
�����	

����������	�����	��������������	
��	
������
)���
��
�����
���*����������	++�,�����������
�%�

&�!������
������-�����"
�

����������������������������������������
,�.
��������������
�*������������������	�������
 �$"�"�"�	
�������"
��
���
�����#�������	
���/��

Kosovo: �������"��
��*"
���
�$"�"�" - 0"	�
���������� �1	����������	
��
�����
������*��������
�
23,4    ���+/55���&����6������
&�
�"5�+6�"
��
�5	+�"���523,45,25%"�"�"7���&+�� 

�
�����������
��
'"������
���������

�
�	����	������
�
!�	�����
��	
�������
(���������*�+	���%�,�
�
,,3,,������
�
�
��

����8�����
/�
�
�

.
����8�����
/�
�692:5,;�<5���

!��	
/�
,,&,3&23,;�

ANWALTSBÜRO Humboldtstraße 28  28203 Bremen 

A
N

W
A

L
TS

B
Ü

R
O

  f
ü

r 
m

ig
ra

ti
on

sr
ec

h
t 

+
 s

oz
ia

le
s 

Jan Sürig  Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht   Gabriel Goritzka  Rechtsanwalt 

Humboldtstraße 28  28203 Bremen  Telefon 0421 79 03 35 78  Fax 0421 79 42 55 84 

Bürozeiten Montag bis Freitag 9.30 – 12.30 + Montag, Dienstag, Donnerstag 14 – 17 Uhr 

www.migrationundsoziales.de�

 

 
 

 

Ausschussdrucksache 

 

18(4)404 I

Deutscher Bundestag

Innenausschuss



�

������2��"
�29�

*"
���
�$"�"�"�	
���"
�*"
���	����
�$"�"�"&�!������������*"
���������
�
�"���
��
��=��������
���>����
�����"��������

������*"
� ����%����	
��?��+����
�������
���
�(���"
�
���
	���&��"������"
������
��
���
�@"���
��
�����*����
��� ���
����
����
���>�������������
�����+�������
����>�%��	
��
������������
$"�"�"���
��
��A
������������
���>������"
�����
��
B& 

 

!�����
��	�	
���
�C������
��	���	
�����������(	
%��/ 

1. !���$"�"�"����������� 

2. !���$"�"�"������������%	
�������� 
3. !�����������
����	�����	����"
��+�����>����	
� ����	���>����	
��	
��

����	�
����	����������#���%�����=��(���"
�
 ������	����
�
��������
���
��
�������������
����%	
���������
�����

�
�� 

 

,&�*����������C�	
�����
��	�������

	
����
������%	
����������������������� 

 

,&,&�!������������	
����������
��������
�.�������"
�,4&����,DDE�66�2���*�
,;3:�	
��,;3F5D9�G��=�����������

	
����
������������	
��������
�
���%	
�������������$�������
�����
����/� 

• ���
	���������������"��+"����������'���"��	
����
��������	
���=�������
(���"
�
6�	
�����>�%��	
����	++�
��������
 

• ����
������
����&�,E�����&�9������,�CC����"������
�C��#�������	
������
������������"��	

�
����������"������
�������
�����������	
��"����
����
��	
���
���

���"
����&�9���*$�
	���������������������
 ��������
�
�"��������������������
���
��
�����(�=�	
����
���"��
�	
���"���
�
����H�
��
�I����#
��
��	�������������������������
�
'���"��	
��
�H
��
�
�*���
	
���������
����� 

• @=�����������

	
����
������������	
��������
����%	
������������������
����C������������
��
���"
�*��������� �*������
��
�	
��	
��
�����
��
�
�+"��������
�'���#��
����
��	����
���'���������"
���
���
�
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
/���������"��
��*"
���
�������
&�0"	�
���������� �1	����������	
��
�����
������*��������
�

���+/55���&����6������
&�
�"5�+6�"
��
�5	+�"���523,45395������
723,97���&+���

�����"
��
/���������"��
��*"
���
������"
��
&�0"	�
���������� �1	����������	
��
�����
������

*��������
 �
"���
������
��
���
���

������������"���=��
�%>

�
���������������
�����/�$JJ( �'"����
�����
�"��,9, �2F239����
�
�

�



�

������9��"
�29�

@�%�"��
���
�C���
�	������=���������=��+"���������'���"��	
��
����	���
�
�'���#��
������
���
�1��������
��������	������
&� 

 

,&2&��	������������
��#����
��
��������*������
���23,95925�.���
��
��
��
$�������
��=�����������

	
��������������%	
���������
��	��������
��������������
/� 

„��
����������������������������%	
�������� ���

�������
��
�������"�����
�
*��������� ������
��
�	
������*������"���������
��
���
�
���
"%��������
�
�����
�	
�����������
��
�
�+"��������
�-����
��������
��#��� �������"���
��
������	
���	����#
������������
��'���"��	
���
���

����������%����D�����
*������
���23,,5D;5�.2�
"���@"�����"����	

�
���������"������
�������
���
����
��	
��"�����������
"�������"�	
���
�"��������%=��������C�������
�
*��
�
���
����
���
���"
���
�"�����

������������
�������
���
�$"
���%����	�
���=�����
���
�&� 

���������
��+�����
��
���	�����	
�������	
�����
����
����=�%�������� �
�
�����������	����"��'���"��	
��	
��������
��	
�����"��
�������	���� 

�B�������
����#����
�*�����6�	
��'������	
���"���������
�������������	
������
����	
���������������
��
�	
�K� 

�B���������	
������*������	
��@��������
�
���������	�"+#�����
�$"
��
��"
�
�	
����	���������
����
�������	
��C�	
����������
�	
�5"������
�
�
���
���"
���
�(�%��=�����=����������	
��+"���������*������	
�5"������
�
I�����
%"

�
�����'����
��
�L���"
�
�����
�@"���� ��
����"
���������
*����� ��"
���
�
���
#H�����%���,;��������2������	�"+#�����
�$"
��
��"
�
%��
���������	
���	�#��������K� 

�B�������
����	
������C�	
������������L����68	�=�%����	
��
��������C�
����
@�=�����
��%"
��
��"
K� 

d. �����������
���
���*����	
� �������
�
����%��
�
�*����������������
'������	
���������*������	
��@��������
����#���������& 

 

,&9&�!�������������
����������
������"
���
������
�������	
���"
�
23&2&23,9�G��'���C�,3�M�29&,2�G��"���*
�9:� ��	���"��
�

��
������
������
���	��������������������(�=�	
����
���'���"��	
����
��	
���
���

���"
����&�
D����&�,�����N	�����%���"
��������
�� ��&�&���������(�=�	
��"����
���
��%�

	
��
����@�=�����
�����#�������� ��	
#�����������
����������%"

�
��
�
��
��������
��	
��
��
���
�����%��	�
��
�
 �	
�������



�

������4��"
�29�

��
����
�������������	
��
������"
�����������������
���*�+��������
 �
!��%��
�
���	
��
 �L���������	
������
��#�����	
��
&��
��������(�=�	
��+�����
�=���
���
��	
��
 �������������+���������
����&�D����&�2�����*������
�����
�

��
�����
 �
������"����
�������������	�������"���
������
 ����������
	����
��
!��%��
�
���	
� ������%��
����
����
�������������	
�����������
&�!�

�����
��������	�+�=��
 �"������������
��@"�
�
��"
�!��%��
�
���	
��
 �������"������
�����������
"���%��
����
����
�������������	
�����������
 ��
��������	

���	�
��
���#�
������������
�*������������	
�����
�����"���
�
��=����������
��
�����������
���'������	
��������	
�����
��
���
����
������&�J�
����
��
�������"��
��$"
%��������	
��������H�������=����
�������������
���
'������	
����	
�����
������
����
���������
#H����&�D����&�,��	����&�������
*������
���%>

� ��"������	
����������	
��������� ������������
�����	�����	
��

�����	��������� �"��������
���
���������������	
��������������
�
��H
��
�
��
���
����"���������
��
�$	
	����"
��	������������ ���������
��
����"���
�����
��������
��	����������G������������
���'������	
��
��	
�����
������
����
�������G����������������� �
���������
��
&������������
C���������
��������������)�������
��
��%
��������O����"���
������
�#�
�������
�����P�%��
��'�����������������	
��
�����
��"
����&�D����&�,��	����&�������
*������
�����������
�'���"��	
����
��	
��
 ��&�&�
�����
������������
��
�
'������	
��
���	
�����
������
����
������ ��
 ���������
�'����"H�����
�
�	
����������"�&� 

�
��+�����
���
��#����	�����������	���
�
�	���������Q�9�����&�,�L�&�2�
����'�C�����$��������	
� ��������
������������
���'���"��	
���	����
���
���
$	
	����	
��	
������������������H
��
�
 ��������
�%�

 ������"���������
��
��� ��������
��(���"
����"
��
�#�
������������������"
�������
�����������
��
�'������	
��������	
�����
��
���
����
�����������"���
����&�

�

,&4& 

!�����������
�������
�����	�	�������
�����
���������
�����
�
�������	
���C�* �.�������"
�2,&,&23,,�G�93EDE53D�G��&��&��&��&������	
�
�
��C������G�A�
����&�*
�2E9B���
��'������	
������*�������	��	

�
���������
	
����
�������
�������
��	
���	�����&�9���*$�����
�������
 ����������
�����������=�����1�
���'�������
�� 

• �	���
������"
�������
�����������
�	
��������������
�C�	++�����>�� �����
���"
��������	�����=��������� 

• 
"
�����
��"�����6�	
��
������"� �"�
��8	��
���	���
��#��
�
��
�����	
��
�	
��"�
����������
��C�	
����=��
��������=��������
 

• 1���������	��������	����
��'��������	
��������� 

 



�

������;��"
�29�

,&;&����"
��������
��
�!�	������
������
��������
��������������
��������������� ����
��
���
���!

�	������

������ ����
����
"��
���	�������!

�	
���������#����������������
�
����
���$�
������
�����%���������� 

L��������*�����+����	
���������������	
����������
�������>�������	
�
�����������#
�
��������	
�����+	���%�!�	������
��������
����
�=��������
L��������
�����
���"
���"������������
�'>�%��
"�����
�����	����"��
��������	�
�����
�A�'���C��D3 �24,�R2;,��&SB�B/��

�!�������"�������)�������������� ��������
����
�
������
�
�����

	
��%�������
������"��
�

��
�L=�
�������C��������	����"
�����	
��

�����
�8���������	��"��	
���������
�����	����#������	����	���
 ���������
��
�
�����	
�����+	���%�����
��
�0	��
���
����"
������+���"
�����'���#��
����	�
����
�����=����
��	K��
������
�'���#��
�����������C�������
���	�����	���
����
�#����&�������>����	�����
�+���"
���
������������#
�
�� ������	���>����
�	���
����	�������������%��������	����"��
�
�(���"
�
��	++����������
��	�
�����
 ���������
=������
�����"
�����
"���������'���
��"��	
��������
�
����
�������� �	
������)�����������=�������&�!�������	
���������
�����������#
�
�����������=��1���
��"
���
�
��������	���
������C���
���
�
����
���
���������"�	
���"������!��%��
�
���	
��	
����
��C�	
�����
�	
��
�=������-���
��
������	
�����+	���%&T�

 

�������������
����&���
���
������
����������
�����
������'�

����������"��
�
�������!

�	������

�����(�)�����
����������

*��
������������������
����*�+����	
�����������
����
����$��������,� 

 

2&������
�����	
������*����������	++���	��-�����"
�*"
���
�$"�"�"2� 

 

'"����
�$"�"�"%�����,DDF������
���&�,;3&333�*"
� ����%����	
���"��
�

���
?��+�����
�$"�"�"&���	�����
�����
"�����&�;3&333& 

����������������������������������������

2
 Kosovo: �������"��
��*"
���
�$"�"�" - 0"	�
���������� �1	����������	
��
�����
������*��������
�

23,4    ���+/55���&����6������
&�
�"5�+6�"
��
�5	+�"���523,45,25%"�"�"7���&+�� 

�



�

������E��"
�29�

�����,33&333�(���"
�
��	���������C�	++������
���
�$"�"�"���	�������	
��
	
������"H�
�+���>
�����
�J+���
���
�*=�%�
���%����&�@�	����
��	����
����������
�������	�"+#������-#
������
��
����������
&�8����������
@�	�����"������
������
������,DDF�%��
�
��	��
�������
�$"�"�"�
�����	� ����=��
�������
����	��
��������
�!�	������
� �@��
%����� ������������ �������
 ���
�
L�������
��
�	
���������
&� 

 

C�=
����=��������
����
������@�	����	
�������
%�	�
��
��1������
����
.
������������
������	�"+����
�� 

• ���������
�	
�'���"��	
��	
��'�������	
���
�$"�"�"%����&��"���
���
�
����*"
����������"
�����"�����������>H���("��"
�����
�*"
���
�
�	�"+��
������
�
���"
���"������������
�'>�%��
"��������&���
�"�
���
��
�����
��
������������
�����&�,3&333���
����
��	���
����������
 ������
�#	���������>��&������
������	���
��
�����
��
�$"�"�"��#	����
����=��������G�	
���	���
���������=��������G�*"
���"
�����
�����
�
L������
��������������	��&��������"��
��	
��8	�=�%��%����� ������	��
���������
�����
�	
����������#
��
 �����
�������

����������
������
�
C�������"�	
��
��	�������� �����
��������������������	���
�����
�U�������& 

• '>�������	����
�	
���	����
��������
��%�&�����+���/����������������"
�
	
�����������*"
��
"����"
�	
���������������
��������	��
��
�%"

��
�
�
�@���	���23,4��	���
	����
�
�C����"
"
�����������
�(�����
��
�

�
 �
�
���
���
�*"
����������& 

• $��
�8	��
���	��C��	
����������"��	
�/�!������"�����
	���=����
�
�)����
����*"
����
��%"���
�"���#���������.
����	��	
���	�#
�����&�0����
����������
���#���������'���"��	
��	
���
����"
���������%�
�
�����
��
�
�����
��
������	��
��
���������
������	��#�����
��
�������������
	��
����
�C�������#������& 

• I����������	
������"�	
��
���
������#�����&� 
• 8	��
���	�������
��
�
����	�����	
�����������%�
>�������
����/�J�
��

��
�8�	�
����������������
����	���	
����������
������I�������	
���������
8�	�
������
����������	���	
���	������������	
��
�
������	
������
$�
���
��	��������
������������*"
�������
#H����������	����	���
���������� 

 

�	�����
���"
���
�"�&�����������
�C�	
��#���
������C�* ������'���C�	
��
�����'���C�����
���������	
����
�*��������
������	��

��%��	��
J������"���%��� ��	����
�	
���	����
��������
��%��	
�����������	�	
� �
�"�����	�����	����	����
��"����6�	
��C��	
�����������
�������&�!���������
�=��	
����
�����������������������	���"
��	����
�(�+�����"
��
������� ��"
���
�



�

������:��"
�29�

��������#��������-�����
��
���"
�������	
��
��������"��
���*"
���	��
!�	������
��	
��@��
%�������"����G���������
������C���
+�"����6�����
������	
���"
�(���"
�
 �����������
�!����
���	�*"
����
�&�-������������
�����
�"���������
����������
�@��	�����C������"
�����.
�������#��(�����
��	
�������
��	��
��
�	
������@=��	
������������	
���������
�(�����
��"������
��
������������
�������
�����	
��.*��2&��	�����������"
�����������
���	�����
�
������
���
�
������
���
�����	
��.*��2���������������	
���
�������"
��"
�
�	�=�%��%�����
�(���"
�
&� 

 

'"
���
���������������������������	�	
���=�������	����
�	
���"
�*"
����������

�����
������'���"��	
�&�!���������
	
�������	��������	
����
���=��
�������"
�	
��@�=�����
�� ���������
���������������� ���������������	��
�����
�
+"������
�����������	
��C�������	���������������
��$"�"�"��
�����������
��������	
����
���
�����
����Q�E3����&�:������,��	��
��C�A
���"
���
�
���	��B�����
������������������
������%��
%	
��
�	
������
�
L��������
������%�����
�$"�"�"���������
9&��

!�
���
�����������������@�����������	����
�	
�������������
��%� �8	��
���	�
���	��
�	
��8	��
���	��"�
��	
&��	H�����������	
����
���
����"��	����
��
�C�	++�����������
�������
��
��=����4��	��������
��������
����*"
��G�������
�
��	����������@�"�����������	
�����	����
��%�

��6�
�+����
��������������
�@�������
�����1	���������
��	���
�
�������	
��
�������
��

�����"��
����*"���&�!���������������������	������������
����	��=��	
��
�
�����	��	
#��������������
&� 

 

!�������	+�	
������%"���
�"��
�����%�
�
��
����"��	
����	���VGV"���
�"���>�������=�����
���

�
��
�������@"�
	����	
���	����
�-���������������
�	��#�����
��
���;VGV�
������"��
����������
������	
����
�����=���������"
�
	
��@�=�����
���A���@B��	�&��
�������������
���������@���������

����������������������������������������

3
 �����������������������

�
�
��	������*�����+����	
������
��
%��"
�����&
�����
�������
�

�	�����������$"�"�"����
����&� 
�
4�!������������������������@�	
��C��������
�������	
��
����	���
���
�����

*�����+����	
������
��
%��"
�����&
���

5
 B���������=������������6�	
����������	
��������
���-�����
�����*�+	���%�$"�"�"�A���
�/�L"��
����

23,9B ��	��#��������
��C�&/��;3F6;,E&F359�$J���"
�2D&�0�
	���23,4 ��&�2F 

�



�

������F��"
�29�

����%�
�
��
����"��	
���
�$"�"�"�"����"
���
�����������	�	
�&��
�
����	�
1������"
���������	
������"���
�*"
�6@�
������	����
�$"�"�"���������
(���"
�
 �������������
����%��
%��	
����	��
���	������%�
�
����
�������
�
��
�VGV�"
�O
"�
���
P�����%�
�
��
��������"
��
�"
���
�=��������
��
���	
��
�(���"
�
�����
������	�����
&� 

!����"������������������#���
�U�
���:;��	�"�
"
��������=����
��@�
�����A���
��
@���	���23,4B&�����������
���������
����	�"��=����
�����%�
�
��%>

�
��=��
�������"��
��@�
����
��	���
�����
�������
����	
����������
�����"�	
��
�����
&� 

 

��������
�������
����	������(���"
�
 �
�����
�
������	��	
������
*�����������������+�"���
�����
 �
�����������%����%��������
����%�
�
��
����"��	
���
�$"�"�"��������&�.
������*�����#���������"��	�/�
����%�
�
�����
��"�
������������	
����%������
������	���%"

�
& 

 

���
���-,.�9:�0�������� ��	��(��
�
��
��A��&�,9�%
�
>��������"
�(��W��
�B �
���#����	
���
��
�������/�O!���������������������%�
�
����	� �����
	���
�
�
��������������
&�@=����
��������	���������
�
���������������	�" ���

�
�
�
%��
���"�����������
��	
�����&P 

���
��)"������������%=�������@�����&�����
������
�����������	�"��"���������
���������
���������
"���
������+����������
&� 

 

������/,.��������"��
��	���"��"��5L*� ����#�����
�,E&2&23,4��
�$"�"�"�
("�1�/�O������
��	�%��%��
% ����	���������
#H�������%�
�
���	
������%������
����
���� �
��������
��������"���
&������������������"
�
"���
���������
���
������
 �"��"������
��������+��
��������&�!�������
������� ���������
�����
 ��	�
���
%�
 ���
��.
���%	
��VGV�����������������"��
&���
���"�
	
���=����
�0����	
��
�������	�����
VGV	
����������&P� 

 

0����1���,.��������"��
��	��C>���
��
 ����#����	
�����
�������
�,E&2&23,4��
�
$"�"�"�("�1�/�O�������������%��
���"���������&����������������������	��� �
��
��
$�
�����
�	
����
&�!�������
�������/�X��������
����� ����
��$�
������
���
�
!�	������
�����"��
Y&�!���$���
�������
�$"�"�"����"��
 ��������
��
C��	���	�%	
����=������%�

�����
������"��
&�����
	������	
�������	��
.
����	��	
� ������������
�
���������
��
&����	
�
����Z������
�
��������
�

	��&�!�������
�����
����&�!���$���
��������
��������
�(�"���
��
��������=����



�

������D��"
�29�

	
���������#	����&�!��������
������"��**���)&����������"����
�
��"
������
	
����������
������� ��������	����1���
��"
�����
��$"
��"��� ��������������
%��
�C��� �����������+�����&P� 

 

���
�������
�,E&�@���	���23,4��
���������
������
�$"�"�"�("�1��@�
�����C& �
�������"��
��	����
�$���������
�"��������=
�����AL*�B&������C&����#�����
	
� ��=����
��
�����
������'���"��	
�����
������
=����
�����,33��	�"�
�������
&�!���@�
�����������
����	�#�������
�C��	
���������#���	
���	�������� �
����������"�
	
���"
�����

����������
����&�L�����
����
��"
�����
�C&�����
�
�������������%��
%&�O��

�����$�
����%��
%���
� �
	�����	��������
&��"�%�

�
����
��
�
��������C���ZP �����������C& 

 

.
�����������
����	��"
�
�=������
�����
��
������%"���
�"���
����%�
�
��
����"��	
���	���
�������H������	������
��
��������
���@�
������&�
�
�2,&�@���	���23,4��
�(�[��	����#	
�&�@�
������&������
��
��23,3��	��
*"��
�	��5�=

��A�
�L�����������
B��������"��
��"���
 �
�����
�����22�
0������
������	
�����+	���%�������������E& 

 

*1�����&�����	
������+���������%��
% �������>�
�������
�	
����!��������	
��
���	���
��
�	��
&�2��$����&����#����	
� ����
��@��	�
=��������
�����������,4�
)�����
������
�	��
������
 �	
��"�����
��!�+"��+�������	���%"

�
 �����
�����
��2EE��	�"�%"����& 

 

��������
�������
���	
 �����������(���"
�
��	��������@�
���������
������
��#
��������%�
�
�����
>����
Z� 

2��$������������
"�����
�
���	�����
�!�	������
� �����
�

�������
#H���
����%�
�
��&���
��?����
�����	
���	�����
��������
����"���
 ���������
���
��
)=���
����%"

�
�
�������%�
�
��
 ���������
�������	��
&�����1���������
�
���������
������������&���������
������������
"������� ������(���"
�
& 

����������������������������������������

6
 ���+/55���&����6������
&�
�"5���	���"
6���6��
����6����6
���6�����6��������	
�6
���6%"�"�"5 

���+/55���&����6������
&�
�"5����61����6�+����6�
6
���623,36���6����6������
6��
����6�����6��
�6�"���6

���6���6��������	
�6
���6%"�"�"6���	���5 
�



�

������,3��"
�29�

*1������
��
�������
���������
������������& 

 

 

$�����
�����
"�������%�
�
����	��!�	������
�Z� 

2��	�����A�������	�����
�
��=
�1#���������	���B�
	����	����+�����
 ������

"�
����������
	���������
��+�����
 �
	���������
������
&�!������������+��� �
������������
�����
�	
�������
�����������
�������
�����& 

*1����!��������������������	���
��
& 

2��	��!���%"����������������C���& 

 

�����=����+�������
 ���

�����%��
���+�
��
�
�����	��!�	������
��%�����
Z� 

*1����!�������
�������

���
�����
�$���
�
�������&�����������	����"� �
�������%��
%&�!��%"

��
�����
������
����
&��������������"�&�����$�%��
�
����
�������������������	���& 

2��	��A��������
���
�	��
�+�����B�!�������
�����%"������
�!�	������
��2;3��	�"&�
��
�& 

2��$���!�����
� ���

�
�
����	����"�����& 

���"�
��
���	����A���������
�*"��
�	��5�&B�����!������%��&��������
�

� �������
���
���	
�&�������
�

���� ������������%�����	
�&����
	���
"�
���������������
��������������
�)�����	��
����
&����
���������������� �	
�	
����
�*���������
�����	������%�
& 

 

��������
������=��������	
��
�
���?����
��
�$"�"�"Z� 

*1����C���
����&�$"�����C��� �����
�����
����& 

 

����
�����$�
����
������
�����Z� 

2��$���!��������
�%��
������%�
�
��&�!�������������������@�������
� �����
��
��
������	�������
��
�"�
������%�
�
��& 



�

������,,��"
�29�

 

!���-�
�%�����*"��
�	���������:;��	�"�
"
��������=������%�
�
����	������&�
��%"

�
�������	���
"����������"
�-�
�%����Z� 

2��$���L�����&�����
����� �
��
�(�+��%���������
�(������� ��=����
�*=�%�
&�!���
�������
��������"
&����
��@��	����������������������%"

�
��=�������
!�+"��+����� ������������������=��
��
��@��	&� 

2��	���������������� ������+����� �����
��
���	�������%"

�
�
	�� ����������
���
����
��"��
�$"�"�"&�L	���
�!�	������
�& 

 

����
������������"
���	�����
�*=�%%�����+�"1�%��.*��2���%"

�
Z� 

2��$������" ���
������$���������"
�!�	������
���
�.*��2�����������&�����

	����
������
 ����� ���������������"���&������������
��%���
���������"
�.*��2�
��%"

�
�����
&�.
��������������������/�O�������	���
�
"����������=��
����%�
�
��P&����������������/�O���
��@��	�����+���������%��
%&����
��"�
�
����!������%�� �����-	��� �	
������%���
���	��&P�!������
�����������/�O������& �
����
�������
�*���+�Z�J���������
���� �������������%�
�
�����H�ZP�!�������
����������/�O!������H��*��+���� �2;���������

&�!�����
�������!�+"��+�����
 �
%��
������%�
�
��&P���������	�
���������/�O��������	��������
�(��W��
��"����
(�[�"����C1�%"��������	����"���
&P�!����������=����������"
��������	���&��
�
��
��
�$"�"�"&��������������/�OC��\��
����&P������������	����
������"
��
�
����	���&�!������+�������������
����&�!�����������"���������
�"�
������
�����&�
!�����������	����������& 

 

!���L��������
��	
������
�
������
�+���������
���%��
%	
���"
�@��	��&�������
������������
6�	
�����
����#����
����	����%	
��
&��"����������
���
�
����	��
����������
�����
����������@�
�����
�����
������������"��&��	H����
�%�
����
�	�(�"���
�
�
�����
�����
�����
�L������
& 

 

����
�����.*��2�
����	������!�������6����%�
�
����
���+�"���
Z� 

2��	��!����"
�.*��2�����
�	
�����������������
&�����
�������/�OC���
�����
�	���
�?����
��
�(�[ ������������%�����
���������	
�"
��&P�������
��
��
����
��
 ��������
�����	
���
���	�%�/�OL�� ��"��������
��������Z�
�"��������
����������
��	�����ZP 

 



�

������,2��"
�29�

������
�����������1�����	
���#�������
���.*��2�	
����
�?����
Z� 

2��$���8��� �������"
��������������& 

*1����������"����"/�!��������
�	
��
�����
�����
��+�����
 �������������� �����
������
��	��!�	������
���	���%"

�
&�������%"

�
�%��
������� �%��
��
�+�����
& 

 

����
����
���� ���

�%��
������%�
�
��������
�Z� 

2��$�����

�
�
�
��������� ���

�����
�
�
�����& 

2��	������%�

��
����������	� �����������"���
�
�
����
�
�����
Z�A���������
�	�����
�
��=
�1#�����
 ����
�������	�%��%��
%�
���	���B����%�

�����
�����
�������
��
�
]�������� ���

�
��
�'�����
�����������Z�.
������	���������
+���������%��
%& 

!���@�
������&���"���
���+��
����23,4���
�	��
����!�	������
�&�������
��
�
�������
���
&�Q�E3����&�;����&����&�:������,��	��
��C��
��%�

�&�������	���
�����
�
���������������
��@�
����

��������������
������
��������
	
����	���
���
�������"
������������
�����������!�����
�%��
�
��������&��

�
�����"���������
���������,;1#������-�"
�����!&����	����	
���
��������&�
-�"
����������
�J%�"����23,9��"
����
��
������	��#
����
�(�#��%�	���
�
!�+����
�
��!"	����
�@��
%�������#���
����
������	��	���	����	���������
�
�"���
&�!�����������	
���������	�����	
���������=
��C����������������
�)���
����������	��	���	����
���������"���
&�!�

����������
���
�$"�"�"�
�������"��
��"���
&�@��
�>�������-������

�
����#
��������
�����
�����
'"�����
��������>���
�+�"�������� �(�#����
���"���
����"������������H�������
��
*=�%%�����
VGV�����
� �"�
������������
&�-�"
��������
����
��������
����	
��
�"�������������
��
��
��*=�%%����
�������������
��
�@�
����&�!���
���	
�������������
�������@���
��
���	����
��"
�����("����������"����
�	
��
����"++��
����	��	�������������-�"
������
�
������
��
����������	����
�
$"�"�"���
����
�>������
������
&�����	
����
����	������#����	
���	���
-�"
������"
�����
�
���
��
�
�����
�����
�'���"��	
�/�O���
�'������	
�
����+�����"���1�����;333��	�"���������������
��=����
��J+�����"
&P 

 

!����"���������
����������
�����C������"
��
����	��O�����������	�P����#����	
��
�
��
������� �������������&�����$��
%�
��	���#
�������
��-�����������
>�����
�
����%�
�
����	�&�!�����
=����
���

�����������"���������
&������������������
�����"
���������
�A%"�"�"6B����
�����
�@�
����
 �����
��������8	�����



�

������,9��"
�29�


�����
�������'���"��	
���	���������
��������"��
��"���
�����
VGV
����
*��������
��������������8���	
��
�����
�������@�
����
�
����������
��������	
���
���
�$"�"�"�1��"���%��
������'���"��	
���������
&� 

 

����	
����
��
�"�
���"
����+�#���
�����
�@=��	
�����������$@J*6��
�����
�����	
���������
�(�����
��
�,F&�@���	���23,4����#	����������
���%	��	������
��
������������)�����
 �
�
�
=�����
�$"�"�"��"����������
�����
����	���
�=����
�������������%�	��
&� 

�	��	
�����@���� ����	
������	
���������
�(�����
�������"���
��
�
�

�����
�����
��
���"���	
����
�����	
��
�
������	�����
���
�����
��	��
'���=�	
�������� ��
��"���������M�������������������!�	�����
�
��
����%"
��
��
����
�(�����
 ����������
�

/�O!�

��=���������������1���
�
)�����
�������
����"
���
�
�$��"
�����-#
����"����
�)"�������
VGV������#���
����
�������������&P 

 

�#���
��	
������*�����������������	����
������	�������O*=�%%�����
��	
P�
.*��2��
�(��W��
�&�!���"������������������������	
���������(�"1�%���������������"/�
O!���(�"1�%��X.*��2Y�����������0�
	���233D��	������=����	
�����
�
���"
���
���>�����&� 

!��	�����
�����VV�����	
��	
�������	
����#
��������
6�=����
���� �
���%��
�	��6'"�+"

��
 �L�����������
 �L"������
6��������
 �������
6
�
�����	
��)�=��
��
�
�����
�8�����	��

�
������"���
 ��	�=�%%����
��
�
(���"
�
�����*��
�������"
��
�����*�+	���%�$"�"�"��	�����������
�	
������
*=�%%���
�
���
�
���
�����
����������	����������
&P�: 

 

@=������1	����������*����������	
���"
���������	
��
�����.*��2��"
���
�������
����	�	
�&���������������@�
	����
�������������"���
����������
�L"���"
�
*"
���
�$"�"�"���
�#	
�
 �������������"��
��*"
��"����	
����!�	�%�
O������������	���������P�*"
��
����������������%����
���������
-���
�	
��������������	
��	
������C��	
����������"��	
������
&��
���������
�����
��"
�.*��2�	
�������>
���
����	�%=
�����"
�.*��2���
���������#	����
�����
��������
��
�*����������	
��
 �	
�*"
�����������
��	�%>

�
&� 

����������������������������������������

7
 ����+/55���&��
�&��5!�5*	��%%����"�����	
�5(�"1�%�$"�"�"5+�"1�%�%"�"�"6
"��&��
� 

�



�

������,4��"
�29�

 

�"��	�����
�@��������C�"H�����
�����@�
������&��	��*"��
�	��5�&��	��������
��
����
��������
��	�%	
����"
�.*��2�����	+��� ���������%�
�
��
�������
�������"
�����%��
%�
�(���"
�
�%>

��
���
"
�������
�8���	
��
��"
�:;�
�	�"�%"
+�������
�
�����������
VGV�+#�����"��������������	�������
 �������������
C�������������
�
������	�������&� 

 

��"
��-�%�1 �(�"1�%��������
��
�	
��'���������
�����-������
��"
�.*��2��
�
(��W��
� ��	�����	
���������
��
������������
 �
�����
���������������"
���������
����
�0"���
��"
��	
����
���=���������"
�	
��@�=�����
����
�L=�
������=�%6
����������������&�!�������������	
#�����1������
��������	
��������	
�����������

������
���
�L�����%�
�	
����������������� ����
����"�%�����	��	����
&�L����
��
���	������
�'"�����
������	
����
����
	����
�����	
���	��@����
�����

�����
�����
�'���"��	
��������#
%�
&� 

�
��
���
�����@��	�-�%�1������������
���+����%��
�%"�"��������
�
C��	
�������������	
� �����������������	�"+#���������
�������
���
��������
�
������
��=���/ 

��������
 �������
����
�%>

�
�=���������

�

�
������	
�����$"���
��=��
����%�
�
������
�����
&�!����>���������"��������%"
+���������
/������������

"���
������ �
��
�$�
������%��
% ������"����@������	
�����	��������%�
�
��&�
!��%�

������"���
������������
�
��
��������
��

�

�
������	
�������
Z� 

@��	�-�%�1/�L��
&��
�����$"

	
�&��
������	��#
����
�$"

	
����������& 

 

.
������������
������
�)���
"�������������	
������$�
����%"

����

�����
����%�
�
��Z� 

@��	�-�%�1/��	��1���
�@���&� 

 

��������
��	
�����+�����
�$"�"�"�("�1����
��@�
���������"���
 �����
�������"��
��	���&�!���@��	�������
�
�)	
"� �����$"���
=���
��
���=������
L����"�����������J+�����"
�����
��������������&��"������	�����
��%"

�
�
��
� ��������+�"�@�
�����
�
�����
����
��(���"
 �
�����
������ �����
��������
�����%��
%	
��
������
�	
�����������
 ����������
����������
 ���������
����#�������������
��	
��	
������%�
�
����������
�%>

�
&� 

@��	�-�%�1/�!�������������&����%����������������& 



�

������,;��"
�29�

 

�
��
���
������@��	�-�%�1���

�	
�������������	����� ������
�����(��U�������
�
��������%"���
�"�������%�
�
��
����"��	
���	��������������/ 

@��	�-�%�1/�-
�����
��/�
�����
����������
����
�����������$��
�.��
���
������
����������
��
�
�������
��������������
�	��, 

 

�
����������������*�������������
��������������
��� �������
����"��
�8�����"
�
*"
���	����
�$"�"�"����"
��	��	����
 ��������
�
��
�@������
���
��������	
��%	
	�������'���"��	
���
���

������"�&�*�����+����	
������
�'���C���"���	
������������	���������>�������	����
�	
���	����
������
�	&�&�
����
�����
�����
�'���"��	
����
��	

�
���������	
����
�������
�����
��	
��
��������"�&�*�����+����	
�������C�*��	����=�����
�����
&� 

 

 

!�
����
=���������������
��	�	
������$"�"�"������������������%	
����������
����=�����	��
���������
��%�

	
��^	"��
 �����������	
��	����
������
#H���
�
�1���
�������������
�����
���"��
�
�-�����������
������	��#�����
��
����
���	��
&� 

@=�������
���=����
����
��
������
�������
��
��%�

	
��^	"��
����������	��

��
����������"���
���C�=
��/� 

 

1. !��������
	
���"
�(���"
�
��	����
�$"�"�"�G������"��*"
��"����
����
���G��
�
>�����������
����
�'�������
�	
��
>������������
�"���
����������	
����=
���������+"�����������"����	
��
����"������
�����
"���
��

��������������@��
��"��
��&��
���
���'���������"
��
�>�	
��
�
�����
����������	����%	����������
&�)��	
���������
�(���"
�
 �����
%��
%���������
������

��	
���=�%�
�	
��6����#���
�����
 ������
�
�������
���
�"�������������+�=������
�'"�������"��������
&��"��	������

��������
�!"�
����������
������� ������������*"
����
�&�'���
����
����
������*"
���
�������������
������
#H���!"�
�������
�����
=��� �
����
������	����������
�����
�������������>�%��	
������$"�"�"�
���

�
�	
���"
�����
�C�	
�����	
������
=����*"
����+�#�����
�&� 

2. !��������
�������
��
��%�

	
��^	"��
�+"�������������	������
� ������	���
����
�������������������
��
����
��.6������
���	�������>������
�
��%�

	
��^	"��
���
�/�L������������=
�	
���	
�'"���������=����
��
'��"��
	
�������	�"+#�����
�(����
�
���	
������*������	���������	
��



�

������,E��"
�29�

��
�����
��
��
�
��.6-�����������������%	
���������
F
 ����
��
����

�	�����	
��������������������
� 

: F_�A�-�B�����������
��#��������
�������@�=�����
��� 

E 9_�����������
��#����%"�"����������@�=�����
���	
�� 

9_�����������
��#����
"
��
����������@�=�����
�������=
���&� 

(�"����������������	����
 ������
������
�8����
��"
��	�"������
�����
��������23,4��	
��9:�_��������������
�	
��43_�����%"�"��������
�
�
��������������
�
����	������	����������
&�@�

��
�����#�������

����
49_�����@�=�����
����	����
�$"�"�"����	��&��
�@��
%�������	���
�23_�
	
���
�������
�,F_��������	���	���
��
��	���"�
��
�	
��������"��
� �
�
�C�"H�����

��
�,F_���������
�����
������	���
��
�����
���	�����=��������
����	��D�& 

��������������8����
�������
 ���������������-#
�����"
���
���
��
��������
�������������"��+"����������'���"��	
���=�������(���"
�
6�	
��
���>�%��	
����	++�
��
���

�������
�������	
������
�	
����������	
������������"
�,4&����,DDE�66�2���*�,;3:�	
��,;3F5D9�
G�������
����
����
�&�!���������#
%	
������"�&�8����
��	��������
��#����
�����1���
����������'��
	�	
��
��� �������
��%�

	
��
��"
�

���"
���
����	���
������

�������������
�&�����+�����������
�
!�	������
����
�����������
��%�

	
��
��"
�
���"
���
����	���
����Q�
E3����&�:��&�,��&�&��
�����&
����"%	
�
�����&��

@��
��������&�&�����"����������
�>�������'������	
��������� �����M"
�����
�\���� �������
��	�	
������$"�"�"��	
��������
����%	
����������=��
���������������%�#��,3�& 

3. '�����������������
������	����+"���������'"�����
������	����
�C������
��
����"���
����������	
����=
������
�!�	������
���	���	��
�C�	
������

������������
������
������������� ��"
���
������
�����G���

��������
���

����������������������������������������

8
 ����=
�	
���	
�'"���������=����
��'��"��
	
�������	�"+#�����
�(����
�
���	
������*������	��

�������	
����
�����
��
��
�
��.6-�����������������%	
���������
��=������8���%������*������
���
23,95925�.������	�"+#�����
�(����
�
���	
������*������	���
��
��
�
�'�������
��=������
8	��%�

	
��	
������%�

	
�������
���
���"
���
����	�����	
���	��?
���	
������*������
���
23,95925�.�A�
����
����	��"
������!"�����/�23,;532,,�AMJ!B��"
�,3&D&23,;B 
�
D����+/55���&+�"����&��5��5�"
�5��
��
��
6����
6������
	�5��%��
6����
6�"�	������5�
�����
%��	�

�	�"�����
,3�M"
������\�����,3�"��"����23,4�L"��9:;4:4 9:;D23�



�

������,:��"
�29�

"���
������"����	�������G��	��
���"
���
����	���������#
%��"����
	��
����
=���������	��#
������>������������	
����
���
���������
�
$��
%�����	
�5"����'���	����	
�������
����
����&�!�

��������������
@"�
�
����������
	
����
��������
�����/�J���
����������	
����=
����
	
����
�����	
����=
���&���
�������
	
�������J���
����������
	
����=
����������	��@"����������
�����*����������	����
�	��
��	�6�	
��
��������
������G����"��
�����*������=��������0�����G�%��
��
�	��
����������	�
����������������
������AQ�,3����&�9������2��	��
��CB&�
�	���
�����"���������#	H�������������
��
�
�������
�@"���
���
���
�����
�������=����
�-���
���������
#�����
��=
���������
�0����������"���
�	�������(���"
�
�
���������	
������
�'"�������	�@�	�����=
��
�
���	����%��
������
�������������&� 

4. 8����"����
��%�

	
��
��"
�
���"
���
����	����=����
��(���"
�����
�
�	��@"��� ��������
�=�����
�@�
����

���������
��	��
����������	�
�����
�
���"��
������
 ���

���������������
��#����	�=�%�����
&�!����������
�	��8���6�	
��$"���
��=
��
 �������	����������
���
�������"
���%������

	��
�����
����	��
����������	�
�� �
����������
�����
�
�1������
��
�
������������
�
>��������� �"����	����������������
����������������
C����
�
���	
���"
��
�+�=���
��	���
���
���"
���
����	���
A@�=�����
���
��%�

	
��"�����	�����#�������	��B�����������&�!�

���
��
������	
���"
��	
�
��#��
��	��
����������	�
����
�
����Q�2;����&�;�����

	��
>����� ���

�%��
�������������
�
�����
�#
��������AQ�,3����&�,�
�	��
��CB& 

;&��
�=�����
�������	�����
������
�����C�����������=
�	
��A!�	�%�&�,F5E,F;B�
	
���
���
�-�����������
������	��#�����
��
����A��B�
�������������������
�
8����
�	
������	+�	
��
����	
�
����� �������������-������������=�����	+��
�	�#
��������
�&�!���-��������������
��+��%�������

���
�����
�'��
��%��'�6
L	���=����
�!��
�������	����	
���=���
�������1���
�������"
������
�����
���>���
�
��������>���
������������
&��	��������������	��'"�������	
���������
�����	
�
��
��
	��8	�������	����
�-������������"
�2D&�0�
	���23,4&�)�"���
�	���=�%��������
�������	����
����"
������	
��������������	
��%��
�
�	�����
-������������	��'���=�	
����������&�� 

;&,&��	���&�9F�����C�����������=
�	
��A!�	�%�&�,F5E,F;B����������	+��� ����
������"
�,&,&23,;�����93&E&23,;�����%"�"��������
��������
���>����
�
	��29�
+"���������������������
�������	
��
�������
 �	
�����������
�29�
�
��%�

	
��
��"
�
���"
���
���������	
������"��
 ��"�������%��
��
�
��%�

	
���"
��	�����#��
����	���������
&� 

)���#���������
����
����������
��
���
��"
�
��������������
�'�������
�����
'������	
����������J���
�	���
���.�������"
�23&;&23,;�6�;���2;3:5,4�6���
���
*"
���	����
�$"�"�"��	�����#��
����	����	��%�

�/ 



�

������,F��"
�29�

!���C��������������
�.�����������
��
�����
�C�	
��#���
������
�������	
������
�C�*��
�.�������&�&�&5������
�	
��C������
��
� �.�������"
�2,&�0�
	���23,,�6�
93EDE53E�6 �L'�8�23,, �4,9�����=
���&�!�
������������
��'������	
���"
����&�
9���*$��"� ���

�J������"���%��� ���%���������	�����	����	���"�������
'���"��	
� �	
��1���������	��������	��?
���	
���������-�����
�	��

�
������
/ 

 

„!���$�#����
�����
�����
	����
�'"�%������*"
���	���>��� ������=�������
��
"

�
���������6��	���	
������
������	�������
��+�����
��
��	��=��	
��
�
�
��������������	��#�����
��
�����"
�2;&�L"��
����23,4�=������������6�	
��
���������������
���-�����
�����*�+	���%�$"�"�"�A�"���������,9B������������
-���
�����
�	
��
�	
����
�
�
	����
������#
%��
�8	��
���	
��������
��%��
����	��� ��"
���
������	�����
�961#�������$�
� ��=�������
��"���	
�����������
�	��"���
���� �"�
�����������=������
���#���"���������
��������������
.
�����=��	
���
�$"�"�"�����=��&�8	��
���������6������	������������
������
�
-���
�1�����6���������
����-���
��
������	
�����+	���%�!�	������
��
��������� ��"����������
��������
�$"�"�"���������
��
�-���
����	���"
�	
��
��
��"�����
�$	��	�%�����%�	
�������	�����
��=����&�.
���������
�.
��#
��
�
�������
��������
���������	�������"���
 ����������6��	
������������2461#������
@��	�6��
�����-�������
����� �������
�$"�"�"��	�������	���
��
�	
���"�����
��
�U����
���	
�������=�������	
������
��"�
��	���	�
��	�%>

�
&�� 

 

 

;&2&�L������
�-����������������	��#�����
��
���,��"���������'���"��	
��
���
����+�+���������
����
����
���%�
�
��
 ������	������O����
�����!�	��-���P�
�����
 �%��
�(�"���
����
/ 

O@=��
�����
������-����	
��
��"�����=�������
���%�
�
����	������X����
�����
!�	��-���Y������
�(����
��
�����
��������	
��
 �����
�����"�������
�
��#���
�
+�	���������"��
������
&�'"
�����8	����	
��+�����������������
���
������
�	
��
�
+�#
�����"
��"��������������	
��
 �*�
�
�� ������
���� ����"
�����$��
%� �
$�
���������	
�,;&V-���
�1��� ����=����	
����	��
��
������	
��
�������
*�����	�����	
������ �$�����������
�
�	
��(���"
�
�=����E;�0����&P,,

 

 

����������������������������������������
,,���������=������������6�	
����������	
��������
���-�����
�����*�+	���%�$"�"�"�A���
�/�L"��
����

23,9B ��	��#��������
��C�&/��;3F6;,E&F359�$J���"
�2D&�0�
	���23,4 ��&�2F�



�

������,D��"
�29�

L������
���%�

�
����
�	
������*����������	++��=�����������������
����������������
�����	+�	
��
������	��#�����
��
����A��B��
�-�����������
����������
���������
��
�>�	
��
����
��	
����
��	
���
�'����
��	
��
��"��
'������	
����������
�+�"�"%�
� ������
�����	
�	������
�������"
����	����
	
�����
��������������������+�"���
�	
������������
 �������
��	���
��"�	
��
��
���������
����������
�����	����
�(�"��������	�&� 

!����
�������
���*��%��"
����������
#H�� �����������
��
�
����
��� �����������
���������
"�����
�����������������/� 

• ��
��������������
������	
����
�����=���������"
�	
��@�=�����
���
A���@B��
�J���
�	���������
����"��� �
�
��������"��������"�����
����������	���
���%"

�
&���������������� �����������
�����"
�����
�
@��
%���������������"�����
��������>�����"�+������� ���
�-�����������
=�����������
����������G��
��
������
�����
������
���
����
�>������
�
��������������������
�����& 

• ��
�����
�������!"�
���������"����
�'������	
����������-=
��	���
���

����+"
��
��	 ������������

� �������������"�%��
�����%�
�
��
%"���
�"���	�������
������ �"��"���"���������	&�&���������
��=����
E;1#������(���"
�
��
����������	+���������	
���������������
���
������
�"
�����@�
�
����	
����������
��	
�����
����	������
�$"�"�"��	����
������
������	�"+������
��
�$�
��� 

 

!�
����
=������������������	
��
�����
�����	�����
��"���������
���
�
�
���������������������
����	���
����%	
���������G������"
��
�G������
��

	
���"��	
���������������������>
�#��������	�����������
��
�@����
�
��������
��	���,2/ 

 

�
��
���#���23,;��	����	
������*����������	++��G�
����
����#����
�
!�#
��
�6���
�)��
�
��=����
�C��+�#�������������	�����
��"���������
��%"+1��
������
&�������"����������"��������
	��
�����
�0"	�
������

�
��	��	
������
C�	++���+�����
 �
������
�
�)����"
�������*�+	���%�
�����
��
����������
��
A*�'B�����
�
��������
���	
������
��	��+�����
 ��������
���
	���=����
��������
��	
��&� 

����������������������������������������
,2�/���������"��
��*"
���
������"
��
&�0"	�
���������� �1	����������	
��
�����
������*��������
 �

���
�
�23,; ��
"���
������
��
���
�� �%�

���������������
�����/�$JJ( �'"����
�����
�"��,9, �2F239�

���
�
�

�



�

������23��"
�29�

$�
�����	
����%�"�"
������
�
������	�������
 �����"�����
	����
�
��
�����	
����+�#������
&� 

8	�����

����#	������	
����

������������������
����"����������������
����
�����*����
�/��
������������������
���������������&� 

�"��

��"������"
����
�
�$"6*�����
��
�*������	�����������	�%	
�� ���������
������"

���23,4�%��
���	����������"���
���&�A�	����������"�����
���=��
������������
�
����"
�������@�=�����
�����
����������������)��
�B&�!���
)��
���������������������
�����
����"
������'������	
������������	�������
���� ���
���	����������"������
����
����"
�����
�*������������	
��������,9,&� 

 

����	
���������
���
��
�����������������%�

�
����
�!"

������ ���
�;&9&23,;�
�U%�	�����
���
�����	
����+�#���
�����������	��� ������
���������������=����
��
�
��"
�����
��	����������"������*�����	
������
���
�
�"������
"%��������
�J++"�����"
��=�����8"��
�8���,42&� 

 

L	����
�
�)����"����������
�	
���
�#�������������"
��
�`"	
��-�������
���"�����"
�A�`-�B�
��������� ������.�����������'������	
�����������
����

����"
�����
�*�����%��
���=�������C�������������
�������*�����^	�������
��
A���������.������������	
����������	
���������� �������Q�9,��'���CCB&�@"�������
����������.����������'������	
���������������
���
��	����������"������
����������
���%	
� ���������������C������������	����������"���#
����� �
���������������
�����	����������"����	��>���
&�!���1	
��
��
�#���

�
��+�����
��"
������43�
��
�
�����������%�

��
�@#���
��"
��	����������"��
&�8	
���
�
���
��������
�����	
�(���"
�
 ������	��!�	������
��"����������
��������"��
��	���
&�
!���
�(#��������
���
������"
��

�

�
������	
���
�������
��"���
 ��"������
�����������"�
�����
�����������	������
�%"

��
& 

8	
��
����
���������(���"
�
 ���
�
���
�����G�"�
��"������������������� �
���
+���"����#�
�������G��"
���
�C��
����
��

�
���%������
���������	��������
����-�
���	���������
&�!���������"�����"������
������
�#���

�
������#�%��
����������
�������	
������'������	
�����������	
�����
	��
 ����������
����������������������������������������

13
  ��
����	������I�������	
������.�����������
����"
�����
�'������	
������������"
�2;&E&23,4������

���	
���/�����+/55���&�%��"
�����������&��5��	�5
�������5.�����
7�	�&+���
�

14
   L88��"
�9&2&23,; ����������+/55���&
��&��5�
���
���"
��5�	�"+�5�	����������"�6�	��6��
6

"++"����"
��	�����6,&,F4:42D;�
�



�

������2,��"
�29�

*�����	
����
�
���
�����%��
����������
�����=������(��U��������	����������"���
������
�����&�!�

��"����
�'������	
�����������+�����������������(��U�������
(���
��%���	
��
��������$	�������������������
������
���
���M"�������
C��
�+"�������=����	����������"�����
����
������*"��� �	
���
��+�����
���@"�"��
�"
��"�
��%�����
�(#���
�%	������
��
��
���
��&� 

��	���A�&�&��#���23,;B ��"������
�#���

�
 ������*"
��"�����
�����"�
��
����=
�	
��	
��"�
��������������
�L�������������	�����������������&���
��
"�������������#�������
����	
�����	���������
����&�J�����
=�����
�*"
�6L�
� �
���������
������

�����%�

������� ��"�������
�������
��	����
���>���������
����
�����
�"���������=�%�����
���
���������"
��	����������"��
�����"���
�
����
/�*"
���#���
�
�����
	���
������L�
�
������&�&����
��"����"����
��
��"��� �������L�
�
��#���
�������
���>����������
����
���
��������
�"���
�	�� ��"�������
�������
�
�����
	��*"
���"
��	����������"��
�����"���
�
����
& 

�	����������
�
����"
�����
�(#���
�G��
����������
���	�����
�(#���
�G�
�

����	�������������
������������(����
������&���

����"�G��������
��
��
��
��"
�
���+������������G��
�(�������������������	�"�J�����������
��	+��������%"+1�����#�
����� ������������1������
������"
��
 �������"�����
��
=��������
��*"
���"�
�
&��	������������������������������+�"����
���
�����
C��
�� �	
���=�����	���	���������������	
�&� 

 

!����
�#���

�
����"
��
 ����������=���������	����������"���%��
������
�����������C�	
����������&�!����	����������"�������
��	
�"
����	��"
���+���
�U�����
���&� 

 

L����	
������*=�%%�������	���
���� �����������	�"+��
�*"
��*������M�
����
A�**MB�
������
���(�������%�#�	
���"
�2E&9&23,;�=����;3�@#�����"
�
�	����������"��
��"%	
�
���������,;9& 

 

����������	�������"�����������	�%"

��	
������
����
��	��"���
 ��������
�
%��
���	����������"���
��� ���������������
���	
%���/����������

�
�
�
	������
���������������"
��
��	
����	����������"����	��

�
������""������
���� ������

�
����������
��"
���
���@=�����"
�����	
��
��	
��	����������"������
���
�

����������������������������������������

15
 ����+/55���&����&"��5�������5
����"
��6
	��6��"+6+����
�6����6�"
�6+���+"���549;4�

�



�

������22��"
�29�

J++"�����"
��=����&�J���
����������������"
������"��������
	���	�����
�����
�
��������
����"
�����
�*�����	
�������������� �	
���"�����
#������
������
�"��
���	
�����%����%�������
���-����������������	��#�����
��
����
�"���������&� 

 

�	����	��	
�����@���� ����������"���������
��%"+1���	�����
�-�����%�

�
����
�
%"

� ������
�	
�����������������������"�����������������������
���������
��
�
��
�������
������"
��
��
��������
&� 

 

'���������������	�����
��"���������
�(�����
��A$"�"�"B�����
�����	
������
'"�"��6*����������
�@���	���23,4�
������	���
�
�C��+�#���������&�

 

 

2. ���%	
�������� 

 

��
�
�����	
������������)������������=������
�%"�"��������
�*"
����
�������
���
�"����
����0����
�
�����
�����
�$"�"�"�������
&�!����"�����>H���8����
�"
���
����
���=�������,DDF�	
��,DDD��������
��
�����L����"���������
�
0	�"������
� �������
���������	�"+�&�!����
���������
�#�����
�!�������	
��
����C�����������=
�	
������
���"��
�
�8����
�=����@�=�����
����	����
�
$"�"�"��
��
��23,;���
����
���������
������
	������
�� �	
��%�	
�*"
�&� 

'"
���
�
�����,DDF5,DDD�����=������
�(���"
�
��	���
�"�����
����$�
�����
�
�����	�"+�����"��
&�0������
���	
���������	��
���������
����@�
����
��
�
������
 ��������
 ������������ ���
�L�������
��
 �!�	������
��	
��
@��
%��������
��
����������
&��	���
���1#�������	��
�������
������
��������
�
��������	
���
�$"�"�"�"����G�
���"����"�
���������
�������������������	
��G�
�
��
����
�L����"���������
��������
�����
�0	�"������
���
���
��"����
�
��"������
�
����������
& 

 

@=��$�
��� �1	��
�������	
��"����	����=��1	
�����������
���	���"����
�
@�
����
����������>������
��������%����%�����"���� ���
�$"�"�"���������
�
����%	
�����������	��������
�
&�'������"
���
�
���
��
����"���������
�"����
����
�%��
���������

��	
���
�������*���"
 �����������
�$���
%�
�������
����=��������
�&� 



�

������29��"
�29�

��������
������
�����"
���
�����������
�$����"���
�"���
������
�$����"��������
�������

�
���������������
�C������
��	���	
������������
��������
�
����������
��	���
�
�������	
��
��
�����
���������"������
����������	
��
��������������������
�������
�1=
����
���
����
���
��%"�"���������A"����
����
������"����
"
��
����
�����B����
���#���	����������
 ���������
�����
����
&��

�

0�������

��������,���
����
����/
���������
���
�
���

������
"�
���
�������������������������"�
���
������/�������
�����
������
/�������
��������������3�����	���&��
���'�
���4�����	����

������
*�+���
������,�

-�����������������1�������"��
.����������566785666�
�	�����-��
���
����.������������������	���������/�����.������	�������������������
����
�������*�	����
����
���.��
�����
��$�����������$��
������
&4�����	����

�'������$���
�	�����/��������$���
����	���������%�����
����	��������9��
��������,��

�

�
�������	
������
�C�=H�
�

�

0�
��=����

  



Dr. Hans-Eckhard Sommer München, 10.10.2015 

Ministerialrat 
Leiter des Sachgebiets Ausländer- und Asylrecht 
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
 

 

 

Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Geset-

zes zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichte-

rung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer (BT-

Drucksache 18/1528); 

Stellungnahme als Sachverständiger 

 

 

I. Gegenstand der Anhörung 

 
1. Der Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes der Fraktionen von 

CDU/CSU und SPD vom 29.09.2015 (BT-Drs. 18/6185) sieht im Wesentlichen Änderun-

gen des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG), das künftig Asylgesetz heißen soll, des 

Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) vor 

Daneben werden zahlreiche weitere Gesetze geändert.  

 

2. Parallel dazu wurde ein identischer Gesetzentwurf von der Bundesregierung am 

29.09.2015 beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet (BR-Drs. 446/15). Dieser Ent-

wurf wird begleitet von einer Verordnung der Bundesregierung zum Asylverfahrensbe-

schleunigungsgesetz vom 29.09.2015, BR-Drs. 447/15. Der Innenausschuss des Bun-

desrates hat hierzu am 08.10.2015 beraten und eine Empfehlung abgegeben (BR-Drs. 

446/1/15). Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, der vom Deutschen Bundestag 

noch zu beschließenden Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sowie die Verordnung 

der Bundesregierung stehen auf der Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 

16.10.2015.  

 

3. Gegenstand der Anhörung sind außerdem drei Anträge der Fraktion DIE LINKE. vom 

28.01.2015, BT-Drs. 18/3839, vom 30.06.2015, BT-Drs. 18/5370, und vom 29.09.2015, 

BT-Drs. 18/6190, sowie ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 

20.04.2015, BT-Drs. 18/4694. Nur der Antrag BT-Drs. 18/6190 geht – in allgemeiner 

Weise – auf den Gesetzentwurf ein, die anderen Anträge beinhalten allgemeine Aussa-

gen zum Umgang mit Flüchtlingen (BT-Drs. 18/3839) oder betreffen besondere Frage-

stellungen wie die Finanzierung (BT-Drs. 18/4694) und die medizinische Versorgung 

(BT-Drs. 18/5370). 
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Die gutachterliche Stellungnahme beschränkt sich auf die ausländer- und asylrechtlichen 

Änderungen des Gesetzentwurfes und geht am Rande auch auf die parallel dazu vorgelegte 

Verordnung ein, die mit dem Gesetzentwurf in einem politischen Zusammenhang steht. 

 

II. Allgemeines zum Gesetzentwurf 

 

Mit dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen, der mit dem Gesetzentwurf Bundesregie-

rung übereinstimmt, sowie der Verordnung der Bundesregierung werden im Wesentlichen 

die Vereinbarungen zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder zur 

Bewältigung der Flüchtlingskrise vom 24.09.2015 umgesetzt. Ziel ist es, die Asylverfahren zu 

beschleunigen, die Rückführung vollziehbar Ausreisepflichtiger zu vereinfachen und Fehlan-

reize für ungerechtfertigte Asylanträge zu beseitigen. Zudem soll die Integration von Men-

schen mit guter Bleibeperspektive verbessert werden. Staatsangehörigen aus den Staaten 

des Westbalkans, deren Asylanträge nahezu keine Aussicht auf Erfolg haben, wird ein lega-

ler Weg zur  Arbeitsmigration eröffnet. Zudem werden die Regelungen zur Leiharbeit für 

Asylbewerber und Geduldete gelockert. 

 

Die zunächst vom Bundesministerium des Innern mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls vorge-

sehene Umsetzung der Asylverfahrensrichtlinie (Richtlinie 2013/32/EU) und der Aufnahme-

richtlinie (Richtlinie 2913/332/EU) bleibt einem gesonderten Rechtssetzungsverfahren vor-

behalten. 

 

Im Einzelnen sieht das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz insbesondere folgende Ände-

rungen vor: 

! Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten um Albanien, Kosovo und Mon-

tenegro.  

! Verlängerung der Pflicht, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, von derzeit drei 

auf sechs Monate sowie für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten über sechs Mo-

nate hinaus bis zur Ausreise oder Abschiebung. In beiden Fällen verlängert sich auch 

die Residenzpflicht entsprechend. 

! Einführung eines Beschäftigungsverbots für Asylbewerber aus sicheren Herkunfts-

staaten, die nach dem 31.08.2015 einen Asylantrag gestellt haben, sowie für Dul-

dungsinhaber aus diesen Staaten, deren nach dem 31.08.2015 gestellter Asylantrag 

abgelehnt wurde.  
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! Beschränkung der Leistungsgewährung für vollziehbar Ausreisepflichtige, denen eine 

Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder bei denen diese abgelaufen ist.  

! Gleiches gilt für im Rahmen künftiger EU-weiter Umsiedlungen („relocation“) verteilte 

Asylbewerber, die entgegen der Verteilentscheidung für einen anderen Mitgliedstaat 

trotzdem in Deutschland einen Asylantrag stellen.  

! Stärkung des Sachleistungsprinzips in Erstaufnahmeeinrichtungen, indem das bishe-

rige „Taschengeld“ so weit wie möglich durch Sachleistungen (auch Wertgutscheine) 

erbracht werden soll. In der Anschlussunterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte) 

kann ebenso verfahren werden.  

! Soweit Geldleistungen erbracht werden, dürfen sie höchstens einen Monat im Voraus 

ausgezahlt werden.  

! Öffnung der Integrationskurse für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive und be-

stimmte Geduldete sowie Schaffung einer auf das Sprachniveau des Integrationskur-

ses aufbauenden berufsbezogenen Sprachförderung.  

! Verbot der Ankündigung des Abschiebungstermins.  

! Abschiebungsstopperlasse der Länder für bestimmte Staaten (u.a. sog. „Wintererlas-

se“) nur noch für höchstens drei statt bisher sechs Monate.  

! Strafschärfung für den Grundtatbestand der Schleusung, die künftig mit drei Monaten 

bis zu fünf Jahren bestraft wird. In minder schweren Fällen soll es aber beim bisheri-

gen Strafrahmen (Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren) verbleiben.  

In der Verordnung zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz sind folgende Änderungen 

bedeutsam:  

! Einführung der legalen Arbeitsmigration für die Staaten des Westbalkans ohne beruf-

liche Qualifikation für die Jahre 2016 bis einschließlich 2020 unter folgenden Voraus-

setzungen:  

o Konkretes Arbeitsplatzangebot und Visumantrag aus dem Ausland  

o Kein Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG in den letzten zwei Jahren vor 

der beabsichtigten Beschäftigung (Ausnahme: Asylantrag nach dem 01.01.2015 

aber vor Inkrafttreten des Gesetzes und unverzügliche Ausreise nach Inkrafttre-

ten). 

o Die Regelungen zur Vorrangprüfung bleiben unverändert. 

! Lockerung des Leiharbeitsverbot für Asylbewerber und Geduldete, allerdings ver-

knüpft mit dem Erfordernis einer Vorrangprüfung. Damit ist Asylbewerbern und Ge-
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duldeten grundsätzlich erst nach 15-monatigem Aufenthalt eine Beschäftigung in der 

Leiharbeit möglich. 

 

III. Die wesentlichen Änderungen und weitergehender Änderungsbedarf 

 

1. Wesentliche Änderungen im Asylverfahrensgesetz (künftig: Asylgesetz – AsylG) 

 

a) Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten (§ 29a Abs. 2a und Anlage II zum 
AsylG-E) 

Die Westbalkanstaaten Albanien, Kosovo und Montenegro werden als sichere Her-

kunftsstaaten eingestuft. Das hat zur Folge, dass nach § 29a AsylVfG für sie nun auch 

die widerlegbare gesetzliche Vermutung fehlender politischer Verfolgung gilt. Die Liste 

der sicheren Herkunftsstaaten soll alle zwei Jahre überprüft werden.  

 

Bewertung: 

Längst überfällig war die Aufnahme der verbliebenen Westbalkanstaaten in die Liste der 

sicheren Herkunftsstaaten. Dies legte schon lange die auch von den Gerichten gebilligte 

Entscheidungspraxis des BAMF nahe, nach der die Anerkennungsquote bei Asylanträ-

gen aus diesen Staaten abgesehen von wenigen Fällen, in denen vor allem aus medizi-

nischen Gründen Abschiebungsschutz gewährt wird, gegen Null tendiert.  

 

Die vorgesehene regelmäßige Überprüfung der Liste ist akzeptabel, darf aber nicht ein-

seitig darauf gerichtet sein, Staaten von der Liste zu streichen, sondern muss gerade 

auch dem Ziel dienen, weitere Staaten in diese Liste aufzunehmen. Letzteres wird im 

Gesetzestext zwar bedauerlicher Weise nicht zum Ausdruck gebracht, die Bundesregie-

rung ist aber nicht gehindert, auch den Aspekt der Ausweitung der Liste in ihren Bericht 

aufzunehmen. Es bietet sich an, dafür eine ständige Expertengruppe beim BAMF einzu-

richten, in die auch das Auswärtige Amt seine Sachkunde einbringen sollte. Mit Blick auf 

die Entscheidungspraxis des BAMF stellt sich insbesondere bei einer Reihe von afrika-

nischen Staaten die Frage, ob sie nicht die Voraussetzungen für sichere Herkunftsstaa-

ten erfüllen. 

 

Die Einstufung eines Staates als sicherer Herkunftsstaat muss künftig auch Vorausset-

zung dafür sein, dass die Europäische Union einem Drittstaat Visafreiheit gewährt. Das 

Auseinanderfallen von beidem war einer der Gründe, die in den letzten Jahren den Mas-

senexodus aus einigen Westbalkanstaaten erleichtert und sogar mit hervorgerufen hat. 
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b) Verlängerung der Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtung (§ 47 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 1a sowie § 59a Abs. 1 Satz 2 AsylG-E) 

Pflicht, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, wird verlängert  

o generell von drei auf sechs Monate sowie  

o für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten über sechs Monate hinaus bis zur Ent-

scheidung über den Asylantrag und – bei Ablehnung als unzulässig oder als offen-

sichtlich unbegründet – bis zur Ausreise oder Abschiebung.  

In beiden Fällen verlängert sich auch die Residenzpflicht entsprechend. 

 

Bewertung: 

Die Neuregelung ist zu begrüßen. Um das gesetzgeberische Ziel, Asylverfahren vor dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) während der Dauer des Aufenthaltes in 

der Aufnahmeeinrichtung, in der alle maßgeblichen Behörden vertreten sein sollen, ab-

zuwickeln, war die starre Frist von drei Monaten schon lange zu kurz. Asylbewerber aus 

sicheren Herkunftsstaaten, deren Asylanträge nahezu keine Aussicht auf Erfolg haben, 

sollen bis zur Aufenthaltsbeendigung in der Aufnahmeeinrichtung verbleiben können. 

Das erleichtert und beschleunigt die Aufenthaltsbeendigung erheblich. 

 

c) Verpflichtung zum Wohnen in der Aufnahmeeinrichtung für Folgeantragsteller 

§ 71 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs sieht eine Wohnverpflichtung in der Erstaufnahme-

einrichtung für Folgeantragsteller vor, die zwischenzeitlich das Bundesgebiet verlassen 

hatten.  

 

Bewertung: 

Diese Regelung ist zu begrüßen, weil dadurch rechtsmissbräuchlich gestellte Folgean-

träge unattraktiver werden. Da Folgeanträge gerade von Staatsangehörigen aus siche-

ren Herkunftsstaaten (Westbalkan) in großer Zahl, nicht selten jedes Jahr, gestellt wer-

den, ist die Neuregelung auch notwendig, damit die neu eingeführte Verpflichtung für 

Erstantragsteller aus diesen Herkunftsländern zum Wohnen in der Aufnahmeeinrichtung 

bis zur Aufenthaltsbeendigung Wirkung zeigen kann.  

 

Allerdings sollte das Wiederaufleben der Verpflichtung zum Wohnen in der Aufnahme-

einrichtung für alle Folgeantragsteller gelten. Denn gerade vor der Ausreise werden 

Folgeanträge oftmals allein mit dem Ziel gestellt, die Abschiebung zu vereiteln oder zu 

verzögern. Müssten auch diese Folgeantragsteller wieder in die Aufnahmeeinrichtung 
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umziehen, würden rechtsmissbräuchlich gestellte Folgeanträge unattraktiver. Außerdem 

könnte die Bearbeitung des Folgeantrags in der Aufnahmeeinrichtung beschleunigt er-

folgen. 

 

d) Beschäftigungsverbot für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten (§ 61 Abs. 
2 Satz 4 AsylG-E) 

Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten, die nach dem 31.08.2015 einen Asylan-

trag gestellt haben, wird die Beschäftigung generell untersagt. 

 

Bewertung:  

Die Regelung ist zu begrüßen, weil dadurch das Stellen aussichtsloser Asylanträge un-

ter asylfremden Motiven deutlich unattraktiver wird. Einer der Gründe, weshalb sich im 

Frühjahr dieses Jahres Tausende aus dem Kosovo auf den Weg nach Deutschland 

machten und hier Asylanträge stellten, war das Gerücht, hier könnte man sofort arbei-

ten. Dem wird durch die Neuregelung wirksam entgegengewirkt. Der Gesetzgeber 

zeichnet die Erlasslage in manchen Ländern wie in Bayern nach, nach der die Auslän-

derbehörden bereits nach geltendem Recht angewiesen sind, aus migrationspolitischen 

Gründen grundsätzlich keine Beschäftigungserlaubnisse für diesen Personenkreis zu er-

teilen. Für die Einführung eines Stichtags gibt es allerdings keinen sachlichen Grund, da 

Vertrauensschutz im Hinblick auf den offensichtlichen Asylmissbrauch nicht zu gewäh-

ren ist. 

 

Zu bedauern ist, dass der Gesetzgeber das Beschäftigungsverbot nicht auch auf Fälle 

erstreckt hat, in denen das BAMF aus anderen Gründen einen Asylantrag als offensicht-

lich unbegründet abgelehnt hat (vgl. § 30 AsylVfG) oder in denen das BAMF auf der 

Grundlage der sog. Dublin-Verordnung die Überstellung angeordnet hat. Auch in diesen 

Fällen gibt es keine Bleibeperspektive; die Aufenthaltsbeendigung muss Vorrang vor ei-

ner Beschäftigung haben. 

 

Die Gesetzesänderung hätte zudem Anlass geboten, die durch das Gesetz zur Einstu-

fung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeits-

marktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer vom 05.11.2014 (BGBl. I, S. 

1649) vorgenommene Verkürzung der Sperrfrist für den Arbeitsmarktzugang für Asylbe-

werber und Geduldete von neun auf drei Monate einer kritischen Überprüfung zu unter-

ziehen. Diese Rechtsänderung war einer der Gründe für den massiven Anstieg der 

Asylbewerberzahlen im Jahr 2015. Denn in einer Zeit, in der Asylverfahren in Deutsch-
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land bis zum rechtskräftigen negativen Abschluss regelmäßig zwei Jahre oder sogar 

länger dauern, jedenfalls für Asylbewerber aus Staaten, die das BAMF im Verfahren 

nicht priorisiert hat, ist es hoch attraktiv, ohne jeglichen Asylgrund einen Asylantrag zu-

stellen, um bis zum rechtskräftigen negativem Abschluss des Asylverfahrens für einige 

Jahre legal in Deutschland arbeiten zu können. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzge-

ber diesen ganz erheblichen Pullfaktor baldmöglichst beseitigen wird.  

 

Dasselbe gilt für den Wegfall der Vorrangprüfung nach 15 Monaten Aufenthalt durch Art. 

1 der 2. Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung vom 10.11.2014 

(BGBl. I S. 1683). Zum Schutz des deutschen Arbeitsmarkts, insbesondere im Interesse 

eines Beschäftigungsvorrangs für die große Zahl anerkannter Flüchtlinge sollten Asyl-

bewerber im Verfahren und abgelehnte Asylbewerber (Geduldete) wieder uneinge-

schränkt der Vorrangprüfung unterliegen. 

 

d) Weitergehender Änderungsbedarf im AsylVfG 

Über die bereits genannten Punkte hinaus wären folgende weiteren Gesetzesänderun-

gen sinnvoll und notwendig, um den gegenwärtigen Zustrom von Asylbewerbern zu be-

wältigen und asylfremde Zuwanderungsanreize zu vermeiden. 

 

(1) Wiedereinführung der Residenzpflicht 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung von asylsuchenden und ge-

duldeten Ausländern vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2439) wurde zum 01.01.2015 die 

bisherige räumliche Beschränkung des Aufenthalts von Asylbewerbern und Gedul-

deten auf den Bezirk der Ausländerbehörde bzw. auf das Land weitgehend abge-

schafft. Diese sog. Residenzpflicht gilt seitdem nur noch während des Aufenthalts in 

einer Aufnahmeeinrichtung sowie in wenigen unsystematischen Sonderfällen. An 

die Stelle ist eine Wohnsitzauflage getreten, die aber in der Praxis weder durchsetz-

bar noch kontrollierbar und vor allem auch gar nicht in der Lage ist, den Aufenthalt 

der betreffenden Ausländer zu bestimmen. Die Folge wird sein, dass sich dem-

nächst etwa eine Million Ausländer ohne Aufenthaltstitel (Asylbewerber, Geduldete) 

nahezu unkontrollierbar im Bundesgebiet aufhalten werden. Zu erwarten ist, dass 

sie vielfach die zugewiesene Unterkünfte in ländlichen Gebieten verlassen und sich 

im Wesentlichen in den großstädtischen Ballungszentren aufhalten werden, zumal 

in vielen Ländern die nach dem AsylbLG zustehenden Geldleistungen unbar auf 

Konten überwiesen werden, von denen überall abgehoben werden kann. Um die 
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bundesweite Verteilung sicherzustellen, muss der Rechtszustand vor dem 

01.01.2015 wieder hergestellt werden. 

 

(2) Obligatorische Überprüfung zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse 

Während § 73 AsylVfG für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge die Prüfung 

eines Aufhebung nach drei Jahren wegen Wegfalls der Voraussetzungen vorsieht, 

fehlt eine entsprechende Überprüfungsfrist für die Aufhebung der Zuerkennung von 

internationalem subsidiären Schutz und von nationalen Abschiebungsverboten 

(§§ 73 b, c AsylVfG). Auch in diesen Fällen muss das BAMF zur regelmäßigen 

Überprüfung der Voraussetzungen verpflichtet werden, bei gesundheitlich begrün-

deten Abschiebungsverboten wäre ein Zeitraum von einem halben Jahr angemes-

sen.  

 

(3) Mitteilungspflicht des Verwaltungsgerichts gegenüber der Ausländerbehörde 

Nach geltendem Recht (§ 83a AsylVfG) kann das Verwaltungsgericht der Auslän-

derbehörde, die nicht Verfahrensbeteiligte ist, das Ergebnis eines asylprozessrecht-

lichen Verfahrens formlos mitteilen. Um aufenthaltsbeende Maßnahmen schneller 

einleiten zu können, sollte die Ermessensregelung in eine Verpflichtung der Verwal-

tungsgerichte umgewandelt werden. Eine – derzeit oft mit erheblicher Verspätung 

eingehende – Mitteilung des BAMF, dass die Ausreisepflicht nunmehr vollziehbar 

ist, bräuchte nicht mehr abgewartet werden. Der Innenausschuss des Bundesrats 

hat in seiner Sitzung am 08.10.2015 eine diesbezügliche Änderung empfohlen (BR-

Drs. 446/1/15 Nr. 6). 

 

(4) Verzicht auf eine gesetzliche Regelung der BÜMA 

Um einen klassischen Fall von Überregulierung und praxisferner Aufgabenmehrung 

für die ohnehin aufs äußerste belasteten Ausländerbehörden handelt es sich bei der 

in § 63a AsylG-E (Art. 1 Nr. 23) vorgesehenen gesetzlichen Regelung der „Beschei-

nigung über die Meldung als Asylsuchender“. Sie wird seit Jahrzehnten bei der 

Erstmeldung als Asylsuchender von Polizei und Aufnahmeeinrichtungen ausgestellt, 

ohne dass eine gesetzliche Grundlage erforderlich gewesen wäre. Stattdessen soll-

te das BAMF schnellstmöglich in die Lage versetzt werden, die Asylanträge zeitnah 

entgegenzunehmen und die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung auszu-

stellen. Der Innenausschuss des Bundesrats hat in seiner Sitzung am 08.10.2015 

zumindest die Streichung der verwaltungsaufwändigen Verlängerungsregelung 

empfohlen (BR-Drs. 446/1/15 Nr. 4). 
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2. Wesentliche Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz 

 

a) Leistungseinschränkungen für bestimmte Personengruppen (§ 1a Abs. 2 und 3  
AsylbLG-E) 

Für bestimmte Personengruppen entfallen die Ansprüche auf Leistungen nach dem 

AsylbLG mit Ausnahme der Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaft und Geburt. 

Ihnen werden nur noch eingeschränkte Leistungen, und zwar grundsätzlich als Sachleis-

tung, bis zur Ausreise oder Abschiebung gewährt. Die Leistungseinschränkung gilt für 

folgende Personengruppen: 

o Vollziehbar Ausreisepflichtige, denen keine Ausreisefrist gewährt oder bei denen die 

Ausreisefrist abgelaufen ist, soweit sie nicht unverschuldet an der Ausreise gehin-

dert sind (§ 1a Abs. 2 AsylbLG-E). 

o Im Rahmen künftiger EU-weiter Umsiedlungen („relocation“) verteilte Asylbewerber, 

die entgegen der Verteilentscheidung für einen anderen Mitgliedstaat trotzdem in 

Deutschland einen Asylantrag stellen (§ 1a Abs. 3 AsylbLG-E).  

 

Bewertung: 

Insbesondere die Leistungseinschränkung für vollziehbar Ausreisepflichtige ist von au-

ßerordentlicher Bedeutung. Wer nach rechtskräftiger Ablehnung des Asylantrags nicht 

ausreist, obwohl er dies könnte, muss künftig mit empfindlichen Leistungseinschränkun-

gen rechnen. Bei Asylbewerbern, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet abge-

lehnt worden ist, ist die Ausreisepflicht bereits mit der ablehnenden Asylentscheidung 

des BAMF vollziehbar. Unter § 1a Abs. 2 AsylbLG-E fallen auch Asylbewerber, für deren 

Asylverfahren nach der Dublin-Verordnung ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist, nach 

Erlass der Abschiebungsanordnung durch das BAMF. 

 

Insbesondere wird es nahezu keine Geldleistungen mehr geben. Damit geht die Strate-

gie nicht mehr auf, ablehnende Asylentscheidungen zur ignorieren und weiter Sozialleis-

tungen auf deutschem Sozialleistungsniveau (seit 01.03.2015 gem. § 2 Abs. 1 AsylbLG 

Analogleistungen bereits nach 15 Monaten!) zu beziehen, bis irgendwann eine Bleibe-

rechtsregelung greift. Als Konsequenz dürfte auch die schwierige Aufgabe der Auslän-

derbehörden, zur Vorbereitung einer Abschiebung die Identität eines abgelehnten Asyl-

bewerbers zu klären, erleichtert werden, da die Motivation steigen wird, bei der Identi-

tätsklärung und der Beschaffung von Heimreisepapieren mitzuwirken.  
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Ohne dass die Gesetzesbegründung dazu Auskunft gibt, darf wohl davon ausgegangen 

werden, dass das zu gewährende abgesenkte Leistungsniveau – abgesehen von den 

Gesundheitsleistungen – dem Niveau von § 1a Abs. 1 AsylbLG entspricht, also eine Ab-

senkung der Leistungen auf das im Einzelfall unabweisbar Gebotene bedeutet. § 1a 

Abs. 1 Nr. 2 AsylbLG dürfte daneben kaum noch einen eigenen Anwendungsbereich 

haben. 

 

Die Leistungseinschränkung kollidiert nicht mit dem Urteil des BVerfG vom 18. Juli 2012  

(1 BvL 10/10 und 1 BvL 2/11), das zwar eine Erhöhung der Leistungen für Asylbewerber 

verlangte, aber keinerlei Aussagen für abgelehnte Asylbewerber enthält. Solange diese 

Personen tatsächlich ausreisen können und ihnen, sozusagen als letzte staatliche Leis-

tung, im Rahmen der Rückkehrförderung das Ticket für die Ausreise zur Verfügung ge-

stellt wird, begegnet die Leistungsabsenkung keinerlei verfassungsrechtlichen Beden-

ken. 

 

Dieselben Leistungseinschränkungen sollen für Personen gelten, die künftig abweichend 

vom Regel-Mechanismus der Dublin-Verordnung auf die Mitgliedstaaten verteilt worden 

sind. Bei der Einbeziehung der Schweiz liegt ein redaktioneller Fehler vor. Zutreffend 

sind alle Drittstaaten einzubeziehen, die die Dublin-Verordnung anwenden; das sind au-

ßer der Schweiz auch Island, Liechtenstein und Norwegen. Der Innenausschuss des 

Bundesrats hat in seiner Sitzung am 08.10.2015 eine Empfehlung für eine entsprechen-

de Änderung ausgesprochen (BR-Drs. 446/1/15 Nr. 9). 

 

Einen Wertungswiderspruch bedeutet es, dass unter die Leistungseinschränkung nicht 

auch Asylbewerber fallen, denen in einem Staat, der die Dublin-Verordnung anwendet, 

bereits ein Schutzstatus und damit ein Aufenthaltsrecht gewährt wurde. Auch hier wäre 

die Leistungskürzung zur Unterbindung von Sekundärmigration sinnvoll und notwendig. 

Der Innenausschuss des Bundesrats hat in seiner Sitzung am 08.10.2015 eine Empfeh-

lung für eine entsprechende Ergänzung von § 1a Abs. 3 AsylbLG ausgesprochen (BR-

Drs. 446/1/15 Nr. 10). 

 

b) Sachleistungsvorrang beim notwendigen persönlichen Bedarf (§ 3 Abs. 1 und 2 
AsylbLG-E) 

Der notwendige persönliche Bedarf, der bisher in Form von Bargeld zu erbringen war 

(sog. „Taschengeld“) soll in Aufnahmeeinrichtungen so weit wie möglich durch Sachleis-

tungen, durch Wertgutscheine oder andere unbare Abrechnungen erbracht werden (§ 3 
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Abs. 1 Sätze 5 bis 8 AsylbLG-E). Auch in der Anschlussunterbringung (Gemeinschafts-

unterkünfte) kann so verfahren werden. 

 

Bewertung: 

Dieser wichtigen Rechtsänderung ist mit Nachdruck zuzustimmen. Die Auszahlung des 

Taschengeldes, das sich bei Familienverbänden zu erheblichen Beträgen summiert, 

nach Eintreffen in der Aufnahmeeinrichtung ist ein erheblicher Pullfaktor. Gerade für die 

Staatsangehörigen aus den Westbalkanstaaten bedeutet das Taschengeld den ent-

scheidenden Anreiz zum Missbrauch des Asylrechts. Mit dem einige Monate bezogenen 

Taschengeld, das in der Höhe vielfach einem im Herkunftsland üblichen Monatsein-

kommen entspricht, kann das Auskommen für das ganze Jahr bestritten werden. Viele 

stellen allein aus diesem Grund jedes Jahr einen Folgeantrag. 

 

Im Ergebnis wird mit dieser Rechtsänderung der Sachleistungsvorrang in Aufnahmeein-

richtungen konsequent durchgeführt. Antragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten, die 

künftig bis zur Aufenthaltsbeendigung in der Aufnahmeeinrichtung verbleiben (§ 47 Abs. 

1a AsylG-E), erhalten damit grundsätzlich nur noch Sachleistungen. 

 

c) Auszahlung von Geldleistungen höchstens einen Monat im Voraus (§ 3 Abs. 6 
AsylbLG-E) 

Nach § 3 Abs. 6 AsylbLG muss eine Geldleistung künftig anteilig erbracht werden, wenn 

sie nicht für einen vollen Monat zusteht. Die Vorauszahlung wird auf einen Monat be-

schränkt. Beide Neuregelungen sind für die Länder verbindlich. 

 

Bewertung: 

Der Neuregelung ist zuzustimmen. Denn die Vorauszahlung von Geldleistungen über 

mehrere Monate, die offenbar in manchen Ländern Praxis ist, verstärkt noch einmal den 

Pullfaktor derartiger Leistungen. Die Neuregelung entspricht der bestehenden Vollzugs-

praxis in Bayern. 

 

d) Weitergehender Änderungsbedarf im AsylbLG 

 

(1) Generelle Rückkehr zum Vorrang von Sachleistungen  

Mit dem insoweit zum 01.03.2015 in Kraft getretenen Gesetz zur Verbesserung der 

Rechtsstellung von asylsuchenden und geduldeten Ausländern vom 23.12.2014 

(BGBl. I S. 2439) wurde der auch bei der Unterbringung außerhalb von Aufnahme-
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einrichtungen geltende Sachleistungsvorrang durch einen Geldleistungsvorrang er-

setzt. Dieser macht das Stellen von Asylanträgen in Deutschland noch einmal deut-

lich attraktiver, weil dieses Geld zum Transferieren in die Herkunftsländer oder zum 

Bezahlen der Schlepper verwendet werden kann. So ist bekannt, dass Asylbewer-

ber oftmals Ihre Nahrungsmittel kostenlos bei den sog. „Tafeln“ beziehen, um das 

Bargeld für andere Zwecke verwenden zu können. Deshalb ist es erforderlich, den 

Sachleistungsvorrang für die gesamte Dauer der Leistungsgewährung wieder einzu-

führen. Die notwenigen Leistungen können unbar erbracht werden z.B. durch Wert-

gutscheine, Shop-Systeme, Essenspakete oder durch gebrauchte Bekleidung aus 

den Kleiderkammern. 

 

(2) Verpflichtung zur Barzahlung 

Vielfach erhalten mittlerweile Asylbewerber und Geduldete, auch wenn ihre Identität 

nicht geklärt ist, die Möglichkeit, ein Girokonto zu eröffnen. Manche Leistungsbe-

hörden gehen dann dazu über, die nach dem AsylbLG zustehenden Geldleistungen 

auf das Girokonto zu überweisen. Dadurch wird es den Betreffenden ermöglicht, 

sich nach Belieben im Bundesgebiet aufzuhalten, weil sie das Geld an jedem Geld-

automat abheben können. Die Wohnsitzauflage wird dadurch faktisch unterlaufen. 

Deshalb sollte in das AsylbLG eine Bestimmung aufgenommen werden, dass Geld-

leistungen ausschließlich bar durch die Leistungsbehörde am Wohnort ausgezahlt 

werden dürfen. Der Anspruch verfällt, wenn der Betreffende nicht zum vorgesehe-

nen Zeitpunkt erscheint. 

 

(3) Aufhebung von Leistungseinschränkungen nur auf Antrag 

§ 14 AsylbLG-E sieht eine Befristung der Leistungseinschränkung auf sechs Monate 

(Absatz 1) sowie deren Überprüfung von Amts wegen nach Ablauf dieser Frist vor 

(Absatz 2). Dies verursacht unnötigen Verwaltungsaufwand. Das Regelungsziel, die 

Fortdauer der Leistungseinschränkung nach einer gewissen Zeit einer Überprüfung 

zu unterziehen, kann auch dadurch erreicht werden, dass eine Aufhebung der Leis-

tungseinschränkung auf Antrag des Betroffenen nach Ablauf von sechs Monaten 

ermöglicht wird. Dies ist auch deshalb vorzugswürdig, weil die im Entwurf für die Be-

fristung und Überprüfung von Amts wegen angeführte Begründung, wonach nach 

einer gewissen Zeit zu überprüfen sei, ob die Pflichtverletzung, die zu der Leis-

tungseinschränkung geführt hat, nach wie vor andauert oder ob der Betroffene sein 

Fehlverhalten inzwischen korrigiert hat, auf die Leistungseinschränkungen nach 

§ 1a Nummer 1 AsylbLG und § 1a Absatz 3 AsylbLG-E nicht zutrifft.  
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3. Wesentliche Änderungen im Aufenthaltsgesetz 

 

a) Öffnung der Integrationskurse und der berufsbezogenen Sprachförderung (§§ 44 
und 45a AufenthG-E) 

In § 44 Abs. 2 AufenthG wird eine Regelung eingefügt, nach der im Rahmen verfügbarer 

Kursplätze auch Asylbewerber, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 

zu erwarten ist, Ausreisepflichtige mit einer Ermessensduldung (§ 60a Abs. 2 Satz 3 

AufenthG) sowie Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis wegen Unmöglichkeit der 

Ausreise (§ 25 Abs. 5 AufenthG) zugelassen werden können. Mit dem neuen § 45a Auf-

enthG-E  wird die Rechtsgrundlage für eine auf das Sprachniveau des Integrationskur-

ses aufbauende berufsbezogene Sprachförderung geschaffen. In beiden Bestimmungen 

wird durch eine gesetzliche Vermutung sichergestellt, dass Asylbewerber aus sicheren 

Herkunftsstaaten nicht teilnahmeberechtigt sind. 

 

Bewertung: 

Aufenthaltsrechtlich ist es grundsätzlich problematisch, Ausländer, die über kein auf 

Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht verfügen, für eine staatlich geförderte Sprach- und 

Integrationskurse zuzulassen. Denn es ist ein Widerspruch, die Integration von Auslän-

dern zu fördern, deren Aufenthalt später zu beenden ist. Die Einbeziehung von Asylbe-

werbern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit kann daher nur mit den langen Bearbei-

tungszeiten gerechtfertigt werden, die derzeit für Asylanträge infolge der Überlastung 

des BAMF bestehen. Es besteht sowohl ein staatliches als auch ein berechtigtes per-

sönliches Interesse dieser Asylbewerber, die Wartezeit bis zur Asylanerkennung sinnvoll 

zu nutzen. Eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit kann nur bei denjenigen Asylbewerbern 

bestehen, die aus einem Herkunftsland kommen, bei dem die Anerkennungsrate in der 

Größenordnung von zwei Dritteln oder mehr liegt.  Sobald bei der Dauer der Asylverfah-

ren die Zielvorgabe von drei Monaten erreicht ist, besteht für die Einbeziehung von 

Asylbewerbern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit kein Bedarf mehr, da dann spätes-

tens nach drei Monaten feststeht, ob ein Bleiberecht besteht. 

 

b) Verbot der Ankündigung des Abschiebungstermins (§ 59 Abs. 1 AufenthG-E)  

Nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise sollen Abschiebungen nicht mehr ange-

kündigt werden dürfen.  
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Bewertung: 

Diese Neuregelung ist sehr zu begrüßen. Sie beinhaltet eigentlich eine Selbstverständ-

lichkeit, wenn der Wille besteht, Abschiebungen erfolgreich durchzuführen. Gleichwohl 

gibt es bislang Länder, die Anweisungen an die Ausländerbehörde zur Ankündigung von 

Abschiebungen erlassen haben. Derartige Vorgaben sowie Ankündigungen durch die 

Ausländerbehörde im Einzelfall werden nunmehr verboten. In Bayern sind die Auslän-

derbehörden bereits nach geltendem Recht angewiesen, Abschiebungen nicht vorher 

anzukündigen. 

 

c) Beschränkung von Abschiebestopperlassen der Länder (§ 60a Abs. 1 AufenthG-E)  

§ 60a Abs. 1 AufenthG gibt den Ländern bislang die Möglichkeit, die Abschiebung von 

bestimmten Ausländergruppen für maximal sechs Monate auszusetzen; in dieser Zeit 

erhalten sie eine Duldung. Der Zeitraum wird künftig auf drei Monate beschränkt. 

 

Bewertung: 

Die Rechtsänderung ist zu begrüßen, da in den letzten Jahren von einigen Ländern die 

bestehende Regelung zu unabgestimmten Winterabschiebungsstopps missbraucht wor-

den ist, die sachlich nicht zu rechtfertigen sind und deren negativen Auswirkungen (Pull-

faktor) alle Länder treffen. Allerdings greift die Neuregelung zu kurz. Um ein unabge-

stimmtes Vorgehen einzelner Länder auszuschließen, wäre es wirkungsvoller gewesen, 

das allgemeine Aussetzen von Abschiebungen generell an das Einvernehmen des BMI 

oder alternativ an einen Beschluss der Innenministerkonferenz zu binden. 

 

Darüber hinaus hätte der Gesetzgeber die Gelegenheit nutzen können, die bestehenden 

Regelungen zur Duldung generell einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Warum ist 

Ausländern, die entgegen bestehender Ausreisepflicht und trotz Möglichkeit der Ausrei-

se nicht ausreisen, eine Bescheinigung mit der Bezeichnung Duldung auszustellen, die 

den Eindruck einer Behördenentscheidung oder gar eines Aufenthaltstitels erweckt, die 

letztlich aber nur darauf beruht, dass die Abschiebung nicht möglich ist? Gute Gründe 

sprächen dafür, die Duldung auf die verhältnismäßig geringe Zahl von Fällen zu be-

schränken, denen eine Ermessensentscheidung zu Grunde liegt (§ 60a Abs. 2 Satz 3). 

In allen anderen Fällen, zumindest in denjenigen, in denen der Ausländer die Unmög-

lichkeit der Abschiebung selbst zu vertreten hat, würde ein Formblatt wie die Grenzüber-

trittsbescheinigung ausreichen, aus der sich lediglich der Name, den der Betreffende bei 

der Ausländerbehörde angegeben hat, die bestehende Ausreisepflicht und die Ausreise-

frist vermerkt ist; eine förmlichen Aussetzung der Abschiebung sollte entfallen. 
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d) Strafschärfung für den Grundtatbestand der Schleusung (§ 96 Abs. 1 AufenthG-E) 

Künftig wird für den Grundtatbestand der Schleusung eine Mindestfreiheitsstrafe von 

drei Monaten vorgesehen; bisher konnte auch eine Geldstrafe verhängt werden. Zu-

gleich wird aber ein minder schwerer Fall neu eingeführt, bei dem es bei dem alten Straf-

rahmen verbleibt.  

 

Bewertung:  

Angesichts der Ausmaßes der Tätigkeit der Schleuser und der oftmals menschenverach-

tenden Vorgehensweise ist aus generalpräventiven Gründen eine Anhebung des Straf-

rahmens geboten. Abzulehnen ist allerdings die Schaffung eines minderschweren Fal-

les. Denn damit ist zu erwarten, dass die Strafrahmenerhöhung in der Masse der Fälle 

ohne Auswirkung bleibt, da bei Kleinschleusern regelmäßig wohl nur ein minderschwerer 

Fall angenommen werden könnte. Generell besteht bei der Statuierung minder schwerer 

Fälle die in der Praxis zu beobachtende Tendenz, dass die Mehrzahl der zur Verurtei-

lung kommenden Fälle dann als minder schwer angesehen und beurteilt wird. Eine Re-

gelung für minder schwere Fälle in § 96 Abs. 1 AufenthG-E nimmt damit die mit der 

Strafverschärfung intendierten Wirkungen weitgehend (wieder) zurück und läuft den be-

rechtigten staatlichen Schutzinteressen zuwider. Im Übrigen besteht hierfür auch kein 

Regelungsbedarf: Für Fälle, in denen im Einzelfall eine Freiheitsstrafe nicht in Betracht 

kommt, bleibt es bei der Möglichkeit des § 47 Abs. 2 StGB, eine Geldstrafe zu verhän-

gen. Darüber hinaus bietet das Strafverfahrensrecht ausreichende Möglichkeiten, be-

sonderen Ausnahmefällen Rechnung zu tragen. 

 

d) Weitergehender Änderungsbedarf im AufenthG 

(1) Gesetzliches Wiedereinreiseverbot von drei Jahren 

Das zum 01.08.2015 in Kraft getretene Gesetz zur Neubestimmung des Bleibe-

rechts und der Aufenthaltsbeendigung (BGBl. I, S. 1386) hat in § 11 Abs. 7 Auf-

enthG dem BAMF die Möglichkeit gegeben, bei Asylbewerbern, deren Asylantrags 

als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist oder die einen erfolglosen Fol-

ge- bzw. Zweitantrag gestellt haben, ein Einreise- und Aufenthaltsverbot anzuord-

nen, das bei der erstmaligen Anordnung ein Jahr nicht überschreiten darf. Diese 

Regelung reicht nicht aus, um auf Personen, die einen aussichtslosen Asyl- oder 

Asylfolgeantrag stellen wollen, die notwendige abschreckende Wirkung auszuüben. 

Das Wiedereinreiseverbot muss daher kraft Gesetzes eintreten und schon beim ers-

ten Mal für drei Jahre gelten. 
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(2) Beschränkung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten 

Mit dem zum 01.08.2015 in Kraft getretene Gesetz zur Neubestimmung des Bleibe-

rechts und der Aufenthaltsbeendigung (BGBl. I, S. 1386) wurden die großzügigen 

Regelungen des Familiennachzugs für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge – 

zwingender Verzicht auf den Nachweis der Lebensunterhaltssicherung und von aus-

reichendem Wohnraum in den ersten drei Monaten nach Anerkennung – auf sub-

sidiär Schutzberechtigte i.S.v. § 4 AsylVfG ausgeweitet (§ 29 Abs. 2 AufenthG). Ei-

ne EU-rechtliche Verpflichtung bestand dafür nicht. Vielmehr sieht die Familien-

nachzugsrichtlinie für diesen Personenkreis keine erleichterte Bedingung für den 

Familiennachzug vor. Um bei Bürgerkriegsflüchtlingen, die regelmäßig nur die Vo-

raussetzungen für die Gewährung subsidiären Schutzes erfüllen, wieder eine Steue-

rung des Familiennachzugs im Interesse der Begrenzung der Zuwanderung zu er-

möglichen, müssen die den Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten er-

leichternden Bestimmungen baldmöglichst aufgehoben werden. 

 

4. Änderungen in der Beschäftigungsverordnung 

 

a) Möglichkeit der legalen Arbeitsmigration für Staatsangehörige der Westbalkan-
staaten (§ 26 Abs. 2 BeschV-E).  

Für Staatsangehörige der Westbalkanstaaten ohne berufliche Qualifikation wird für die 

Jahre 2016 bis 2020 ein Weg zur legalen Arbeitsmigration eröffnet. Voraussetzung sind 

ein konkretes Arbeitsplatzangebot, ein Antrag aus dem Ausland und kein Bezug von 

Leistungen nach dem AsylbLG in den vorangegangenen zwei Jahren. Von der letzten 

Voraussetzung sind diejenigen ausgenommen, die nach dem 1.1.2015 und vor Inkraft-

treten des Gesetzes einen Asylantrag gestellt haben, sofern sie unverzüglich nach dem 

Inkrafttreten ausreisen. Die Regelungen zur Vorrangprüfung bleiben unverändert. 

 

Bewertung: 

Die Regelung stellt einen politischen Kompromiss dar, der ausländerrechtlich grundsätz-

lich hingenommen werden kann, zumal die einschränkenden Voraussetzungen den 

„Spurwechsel“ vom Asylverfahren ins ausländerrechtliche Verfahren ausschließen. Ge-

nerell stellt sich aber die Frage, ob es für die Entwicklung der Staaten des Westbalkans 

nicht vorteilhafter wäre, dort Investitionen der Wirtschaft zur Schaffung von Arbeitsplät-

zen zu fördern, anstatt Arbeitnehmer von dort nach Deutschland abzuwerben und diese 

Staaten damit weiter ausbluten zu lassen. 
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b) Lockerung des Leiharbeitsverbot für Asylbewerber und Geduldete   
(§ 32 BeschV-E) 

Das Verbot der Leiharbeit für die Beschäftigung von Ausländern (§ 40 Abs. 1 Nr. 2 Auf-

enthG) wird für Asylbewerber und Geduldete, die keiner Vorrangprüfung mehr unterlie-

gen, aufgehoben. Ihnen kann damit nach 15-monatigem Aufenthalt eine Beschäftigung 

in der Leiharbeit erlaubt werden.  

 

Bewertung: 

Die Neuregelung kann als politischer Kompromiss hingenommen werden, zumal die Vor-

rangprüfung unangetastet bleibt. Ein Wertungswiderspruch besteht allerdings darin, 

dass nur Ausländer ohne Aufenthaltstitel von der Öffnung profitieren, die sich berechtigt 

in Deutschland aufhaltende Ausländer aber nicht. 

 

IV. Gesamtbewertung 

 

Die Gewährleistung von politischem Asyl ist nicht nur im Grundgesetz verankert, sondern 

genießt auch in weiten Teilen der Bevölkerung hohe Akzeptanz. Viele Menschen, die sich 

auf das Asylrecht berufen, kommen aber nicht aus Gründen einer asylrelevanten Verfolgung, 

sondern weil sie der schwierigen wirtschaftlichen Situation in ihren Herkunftsländern entge-

hen wollen. Viele suchen Arbeit, viele wollen aber auch die Leistungen des Sozialstaats in 

Anspruch nehmen. Sie suchen ihr Glück in Europa und vor allem Deutschland, wobei oft 

völlig falsche Vorstellungen von dem, was sie erwartet, eine Rolle spielen. Kriminelle 

Schlepperorganisationen, die nur am Profit interessiert sind und für die Menschenleben kei-

ne Rolle spielen, profitieren davon.  

 

Der Gesetzgeber muss in dieser Situation dafür sorgen, dass das Asylrecht für politisch Ver-

folgte da ist, aber keinen Weg für die Zuwanderung in den Sozialstaat oder für die Arbeits-

migration darstellt; für letztere gibt es seit wenigen Jahren großzügige Regelungen für die 

legale Zuwanderung. Asylverfahren müssen deshalb schnell ablaufen und anerkannte Asyl-

bewerber in unsere Gesellschaft integriert werden. Abgelehnten Asylbewerbern dagegen 

muss vor Augen geführt werden, dass für sie keine Aufenthaltsperspektive in Deutschland 

besteht. Andernfalls droht ein Akzeptanzverlust des Asylrechts in der Bevölkerung. Erinnert 

sei an die politischen Entwicklungen Anfang der 90iger Jahre, die letztlich nur durch den par-

teiübergreifenden Asylkompromiss, auf dem unser geltendes Asylrecht nach wie vor beruht, 

befriedet werden konnten. 
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Zu vermeiden sind gesetzgeberische Maßnahmen, die einen weiteren Zuwanderungsanreiz 

bewirken oder dazu führen, abgelehnte Asylbewerber von der Ausreise abzuhalten:  

 

! So müssen gesetzliche Regelungen vermieden oder aufgehoben werden, die einen 

Anreiz für asylfremde Zuwanderung (Pullfaktor) und damit für einen Missbrauch des 

Asylrechts zu setzen.  

 

! Dasselbe gilt für Regelungen, die aufenthaltsverfestigende Wirkung haben, also die 

Bereitschaft abgelehnter Asylbewerber zur freiwilligen Ausreise und zur Mitwirkung 

bei der Klärung ihrer Identität verringern. Bei abgelehnten Asylbewerbern muss die 

Aufenthaltsbeendigung im Vordergrund stehen. Mit geeigneten Maßnahmen ist ihre 

Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise zu fördern und alles zu unterlassen, was den 

weiteren Aufenthalt attraktiver macht. Insbesondere dürfen integrative Maßnahmen 

des Staates erst dann ansetzen, wenn eine Bleibeperspektive besteht. 

 

Auch wenn der Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes und die dazugehöri-

ge Verordnung an vielen Stellen Kompromisscharakter tragen, werden die vorgesehenen 

Rechtsänderungen doch entschieden dazu beitragen, die missbräuchliche Inanspruchnahme 

des Asylrechts zu verhindern und die damit verbundene Zuwanderung zu reduzieren, indem 

sie die Attraktivität Deutschlands für die weltweiten Migrationsströme absenken und den 

Vollzug von Abschiebungen erleichtern.  

 

Dies gilt insbesondere für folgende Rechtsänderungen:  

! Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten um Albanien, Kosovo und Mon-

tenegro.  

! Generelle Verlängerung der Pflicht, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, von 

derzeit drei auf sechs Monate  

! Unterbringung von Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten bis zur Ausreise 

oder Abschiebung in Aufnahmeeinrichtungen. 

! Einführung eines gesetzlichen Beschäftigungsverbots für Asylbewerber sowie für 

Duldungsinhaber aus sicheren Herkunftsstaaten.  

! Beschränkung der Leistungsgewährung für vollziehbar Ausreisepflichtige, denen eine 

Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder bei denen diese abgelaufen ist.  
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! Stärkung des Sachleistungsvorrangs in Aufnahmeeinrichtungen, indem das bisherige 

„Taschengeld“ so weit wie möglich durch Sachleistungen ersetzt werden soll. In der 

Anschlussunterbringung Ersetzung des „Taschengeldes“ durch Sachleistungen mög-

lich.  

! Verbot der Vorauszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG.  

! Verbot der Ankündigung des Abschiebungstermins.  

! Befristung einseitiger Abschiebungsstopperlasse der Länder auf höchstens drei Mo-

nate.  

Auch unter dem Blickwinkel des ausländerrechtlichen Vollzugs sind die Rechtsänderungen 

bis auf wenige Ausnahmen sehr zu begrüßen. Sie können aber nur einen notwendigen Zwi-

schenschritt darstellen, der alleine nicht ausreicht, um die erforderliche Begrenzung der Zu-

wanderung effektiv und vor allem zeitnah zu bewirken. Weitere gesetzgeberische Maßnah-

men werden daher folgen müssen.  

 

 

 

Dr. Sommer 
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Per E-Mail: innenausschuss@bundestag.de 
 
Vorsitzenden des Innenausschuss des  
Deutschen Bundestages 
Herrn Ansgar Heveling, MdB 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung im Innenausschuss des Deutschen 
Bundestag zum Entwurf eines Asylbeschleunigungsgesetzes der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, DT-Drucksache 
18/4694 und Anträge der Fraktion DIE LINKE, DT-Drucksache 18/3839, DT-
Drucksache 18/5370, DT-Drucksache 18/6190  
 
Sehr geehrter Herr Heveling,  
 
herzlichen Dank für die Einladung zu der o.g. Anhörung. Ergänzend zu meiner 
mündlichen Stellungnahme gebe ich eine schriftliche Stellungnahme ab.   
 
Allgemeines  
 
Der Landkreis Gießen (Hessen) hat rund 256.000 Einwohner. Die kreisangehörige Stadt 
Gießen ist Sitz der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (Deutschlands größte 
Flüchtlingseinrichtung mit derzeit rund 22.000 Flüchtlingen, davon rund 6000 in der 
Stadt Gießen untergebracht) und neben der Stadt Frankfurt Clearingstelle für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Landkreis Gießen bekommt per Zuweisung 
(Königsteiner Schlüssel) 5 % der dem Land Hessen zugewiesen Flüchtlinge. Bis zum 
Ende des Jahres werden rund 3200 Flüchtlinge im Landkreis Gießen in 17 
kreisangehörigen Kommunen untergebracht sein.  

Der Kreisausschuss hat sich dafür entschieden, die Unterbringung und Versorgung von 

Flüchtlingen zentral in enger Abstimmung mit den Kommunen zu organisieren. Damit 

finden keine möglichen Zuweisungen (Landesaufnahmegesetz) von Flüchtlingen an 

Kommunen mit über 5000 Einwohnern statt.  

 
Die Stellungnahme beleuchtet in erster Linie – aus Sicht eines Landkreises – die 
Auswirkungen des Gesetzesentwurfes auf die derzeitige Situation in den Kommunen 
bei der Versorgung und Unterbringung der per Landesaufnahmegesetz zugewiesenen 
Flüchtlinge. 
 
Die im Gesetzesentwurf formulierten Ziele wie die Beschleunigung des Asylverfahrens, 
die Einräumung von Abweichungen von geltenden Regelungen und Standards im 
Bereich des Baugesetzbuches sowie alle vorgesehenen Änderungen, die zu einer 
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besseren Integration beitragen, wie die Änderung des Bundesfreiwilligengesetzes und 
die Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit Blick auf die Förderung der 
Teilnahme an Sprachkursen, finden unsere Zustimmung.   
 
Den Stellungnahmen des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städtetages 
schließe ich mich grundsätzlich an.   
 
 
Im Einzelnen:  

Artikel 1  Änderungen im Asylverfahrensgesetz (Asylgesetz) 

Nummer 9, § 29 a (und Anlage) 

Die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten um Albanien, Kosovo und 

Montenegro entspricht einer Forderung des Deutschen Landkreistages. In diesem 

Zusammenhang wird auch die öffentliche Berichtspflicht der Bundesregierung, die eine 

regelmäßige Überprüfung der Situation der in der Anlage II bezeichneten Staaten 

vorsieht, begrüßt.  

Die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Minderheiten in diesen 

Herkunftsstaaten ist ebenso wichtig, wie der legale Zugang zum Arbeitsmarkt, jenseits 

des Asylverfahrens.   

Nummer 15, § 47  

Buchstabe a 

Die Verlängerung der Aufenthaltsdauer für alle Ausländer in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder von drei auf sechs Monate ist zu begrüßen.  

Buchstabe b 

Die Regelung sieht vor, dass Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat verpflichtet 

sind, längstens bis zur Entscheidung des Asylantrags und im Falle einer Ablehnung bis 

zur Ausreise in der Erstaufnahmeeinrichtung zu verbleiben.  

Mit diesen Änderungen würde nicht nur eine abschließende und im Ergebnis schnellere 

Bearbeitung des Aylverfahrens noch während des Aufenthalts in der Erstaufnahme 

ermöglicht, sondern die Kommunen würden zudem enorm entlastet werden.  

Die Ausländer mit Bleibeperspektive und einem abgeschlossenen Asylverfahren können 

zügig in die kompetenten Strukturen des SGB II und III überführt werden. Eine 

schnellere Integration würde möglich werden.  

Die Realität sieht derzeit anders aus. So hatten im 2. Quartal 2015 (1.4. – 30.6.2015) 

von den dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlingen lediglich 91 ein abgeschlossenes 

Asylverfahren. Also lediglich ein Drittel. Im dritten Quartal 2015 (1.7. – 30.9.2015) hat 

sich diese Zahl nochmals verringert. Von den 354 aufzunehmenden Personen hatten  

lediglich 36 ein abgeschlossenes Asylverfahren (also nur noch rund 10 Prozent). Diese 

Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen der zugewiesenen Flüchtlinge an das 
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JobCenter wieder. Derzeit konnten von 1800 zugewiesenen Ausländern 288 an das 

JobCenter überwiesen werden. Bis zum Ende des Jahres rechnet das JobCenter mit rund 

500 Personen.  

Derzeit investieren Kommunen in Deutschkurse rund um die 

Gemeinschaftsunterkünfte sowie in Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt. 

Diese Maßnahmen sind jedoch angesichts der Flüchtlingszahlen nur ein Tropfen auf 

dem heißen Stein. Die schnellere Zuweisung in das SGB II oder SGB III würde dazu 

führen, dass diese finanzielle Mittel in die Beratung und Begleitung der Menschen vor 

Ort investiert werden könnten.   

Kritisch zu beurteilen ist der in der Begründung aufgeführte Hinweis: „Eine 
Rechtspflicht der Länder, diese Personengruppe in einer solchen Einrichtung 

unterzubringen, ist damit nicht verbunden. Die Länder handeln im Rahmen ihrer 

verfügbaren Kapazitäten“. Diese Formulierung lässt befürchten, dass sich in der Praxis 
für die Kommunen nicht viel ändern wird.    

 

Nummer 23, § 63a Bescheinigung über die Meldung als Aylsuchender   

Der Deutsche Landkreistag macht darauf aufmerksam, dass mit dieser Änderung 

künftig auch die Ausländerbehörden für die Ausstellung der erstmals ausdrücklich im 

Gesetz vorgesehenen Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) 

zuständig sind. Dies kann mit Blick auf die bundesweit etwa 290.000 Asylsuchenden, 

die auf einen Termin zur Stellung eines förmlichen Verfahrens warten zu einem 

höheren Verwaltungsaufwand führen. Insbesondere die in § 63 a (2) aufgeführten 

Verlängerungen um jeweils 2 Wochen durch die zuständigen Behörden. Dies ist in einer 

Situation in der steigende Flüchtlingszahlen zu einem deutlichen Personalbedarf für die 

Verwaltungen führt, zusätzlicher bürokratischer Aufwand.  

Die Kreisverwaltung errechnete für einen aktuell anstehenden Stellenmehrbedarf für 

die Ausländerbehörde, die Sozialverwaltung, den Sozialdienst, die Jugendhilfe, 

Kreiskasse, und Volkshochschule Kosten in Höhe von ca. 1 Mio EUR. Vor dem 

Hintergrund der defizitären Haushalte vieler Landkreise muss der bürokratische 

Aufwand so gering wie möglich gehalten werden.  

 

Artikel 2  Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 

Nummer 2, § 1b 

Der Deutsche Städtetag macht richtigerweise darauf aufmerksam, dass die Umsetzung 

dessen, dass vollziehbar ausreisepflichtige Personen, bei denen aus selbst zu 

vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 

können, keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach den § 2,3 und 6 AsylbLG haben 

sollen, sondern nur mehr Leistungen des physischen Existenzminimums beziehen 

sollen, problematisch und sehr zeitintensiv sein kann. Diese Regelung führt zu einem 
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erhöhten Abstimmungsbedarf mit den Ausländerbehörden und in der Praxis dazu, 

dass seitens der Leistungssachbearbeitungen ausländerrechtliche Tatbestände und 

unbestimte Rechtsbegriffe im Einzelfall gewürdigt werden müssen. 

Weiterhin ist fraglich, ob die eingefügten Absätze 2 und 3 des § 1a AsylbLG vor dem 

Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 18.07.2012 und des in diesem 

Urteil definierten Existenzminimums verfassungsgemäß sind.  

Nummer 3, § 3a 

Zu begrüßen ist, dass im Falle der Anschlussunterbringung in 

Gemeinschaftsunterkünften es im Ermessen der Leistungsbehörde liegt, ob sie den 

Leistungsberechtigten den notwendigen persönlichen Bedarf in Sachleistungen 

gewährt. In der Praxis ist es so, dass der Landkreis den Leistungsberechtigten, die in 

Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen unterbracht wurden, die Leistungen nach 

AsylbLG in Geld auszahlt. Erstmals müssen wir – aufgrund des anhaltenden 

Flüchtlingsstroms - Flüchtlinge in Notunterkünften unterbringen. Hier werden, auch 

aufgrund der dortigen Voraussetzungen (keine Küche noch sonstige 

Kochgelegenheiten), auch Leistungen in Form von Sachleistungen gewährt.  

Nummer 4, § 4 

Die Sicherstellung des Impfschutzes für die Gruppe der Asylsuchenden ist im Interesse 

der öffentlichen Gesundheit eine dringende Aufgabe.  

Nach Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (August 2015) ist 

eine ärztliche Erstuntersuchung innerhalb von 48 Stunden vorgesehen. Diese 

beinhaltet eine Röntgenuntersuchen ab dem 15. Lebensjahr zur Aussage über eine 

ansteckende Lungentuberkulose. Zudem ist der Impfstatus zu erheben. Zu 

dokumentieren sind insbesondere Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln, 

Windpocken,Tetanus, Diphterie, Pertussis und Polio. Alle Erwachsenen und 

Jugendlichen über 14 Jahren sollen diese Impfungen angeboten werden. Alle Säuglinge 

und Kinder bis zum 2. Lebensjahr sind nach STIKO (Ständige Impfkommission) zu 

impfen. Kinder bis zum 14. Lebensjahr soll zeitnah eine Impfung mit MMR (Masern, 

Mumps, Röteln) angeboten werden.  

Die Gesundheitsämter der Landkreise wirken bereits seit Monaten auf eine stringente 

Umsetzung eines Impfkonzeptes in den Erstaufnahmeeinrichtungen hin. 

 

Artikel 3 Änderung des Aufenthaltsgesetzes  

Nummer 6 und 7, §§ 44, 45 

Die Neufassung des § 44 Absatz 4 ermöglicht die Zulassung von Asylbewerbern und 

Geduldeten zu Integrationskursen. Die dadurch zu erreichende Ausweitung auf den 

Kreis von Ausländern mit einer guten Bleibeperspektive ist zu begrüßen.  
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Der schnellere und bedarfsgerechte Erwerb der deutschen (Berufs-) Sprache ist eine 

Grundvoraussetzung der Integration in den Arbeitsmarkt.  

In diesem Zusammenhang ist deshalb kritisch anzumerken, dass bereits eine 

Einschränkung auf „verfügbare Kursplätze“ gegeben wird. Notwendige Kursplätze 
müssen schnellstens geschaffen werden. Denn mit dem Spracherwerb verbessern sich 

die Integrationschancen und es werden unnötige Folgekosten vermieden.  

Es ist zu begrüßen, dass die Erfahrungen des BAMF mit berufsbezogenen 

Deutschkursen genutzt weden sollen und die berufsbezogene Sprachförderung durch 

dieses koordiniert und umgesetzt werden soll. Wichtig ist, dass die Möglichkeit im 

Rahmen der Leistungen der aktiven Arbeitsförderung Maßnahmen zu erbringen, die 

auch Elemente der berufszogenen Sprachförderung enthalten, bestehen bleiben. 

Hierfür bedarf es einer besseren finanziellen Ausstattung der JobCenter.  

Zu bedenken gebe ich, dass diese notwendigen Sprachangebote zu einem erhöhten 

Ressourceneinsatz (Lehrpersonal, Räume, Qualifizierungen und Unterrichtsmaterialien) 

bei den vom BAMF zugelassenen Integrationskursträgern – wie Volkshochschulen – 

führen werden. In diesem Zusammenhang kommt der Deutsche 

Volkshochschulverband zu der richtigen Einschätzung, dass zusätzliche Förderung von 

Bund und Länder zum Ausbau von Angeboten und Strukturen notwendig sind.  

Ein besonders Augenmerk muss hierbei auf bereits jetzt schon fehlendes qualifiziertes 

Lehrpersonal gelegt werden. In einer breitangelegten Akquise müssen Quereinsteiger 

mit pädagogischem oder sprachwissenschaftlichem Hochschulabschluss für eine 

Lehrertätigkeit in den Integrationskursen gewonnen und qualifiziert werden. Eine 

Wartezeit von aktuell mehr als 6 Wochen bis zur Bearbeitung eines ‚Antrags auf 
Zulassung als Lehrkraft beim BAMF in Würzburg ist nicht tragbar und zielführend.  

Die Wartezeiten für den Besuch eines entsprechenden Zusatzqualifikationsseminars 

sind zu lang (Wartezeiten derzeit bis Ende 2016). Die Zahl der bundesweit vom BAMF 

zugelassenen Zusatzqualifikationsseminarträgern ist deutlich zu gering. In Hessen sind 

dies nur die vhs Wiesbaden sowie das Dialog-Institut in Kassel.   

Eine angemessene Vergütung für das Lehrpersonal ist zwingend notwendig. Die 

Integrationskursträger - und hier im Besonderen die Volkshochschulen - beklagen 

aktuell, dass viele BAMF-zugelassene Lehrkräfte von den allgemeinbildenden und 

beruflichen Schulen abgeworben werden. 

Die Effizienz der professionell geleiteten Integrationskurse kann verbessert werden, 

wenn die sprachliche Erstförderung, die vielerorts von Freiwilligen geleistet wird, nach 

gemeinsamen Qualitätsstandards erfolgt. Hierbei können Volkshochschulen einen 

wichtigen Beitrag leisten, indem sie freiwillige Lernbegleiter/-innen nach einem 

bundesweit einheitlichen Konzept qualifizieren. Damit wäre auch die 

Anschlussfähigkeit an die staatlich geförderte Sprachförderung gegeben. 
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Artikel 6 Änderungen des Baugesetzbuches 

Die Änderungen des Baugesetzbuches sind notwendig aber auch ausreichend um für 

einen befristeten Zeitraum sämtliche bauplanungsrechtlichen 

Genehmigungshindernisse zu beseitigen. Sie werden sich als praxistauglich erweisen 

und zur Verfahrensbeschleunigung beitragen. Hilfreich ist insbesondere die 

Regelungen zu Nummer 2 Absatz 12. Die auf längstens drei Jahre zu befristende 

Errichtung von mobilen oder befristeten Unterkünfte in Gewerbe- und 

Industriegebieten sowie in Sondergebieten. Sowie die Genehmigung zur Errichtung von 

Behelfsunterkünfte z. B. auch auf festgesetzten Gemeindebedarfsflächen (etwa 

Parkplätze). Die Erhöhung der Befristung von 18 Monaten auf 3 Jahre ist zu begrüßen.  

 

Artikel 8 Änderung des Finanzausgleichgesetzes 

Die Finanzierungsbeteiligung des Bundes an einem Teil der Kosten für den Zeitraum 

von der Registrierung bis zur Erteilung des Bescheides durch das BAMF ist zu 

begrüßen. Dies geschieht durch eine Erstattung von 670 EUR pro Asylbewerber und 

Monat an die Länder. Eine unmittelbare finanzielle Entlastung der Kommunen und 

Landkreise ist damit nicht verbunden. Es existiert keine abgesicherte Verpflichtung der 

Länder zur Weiterleitung der Mittel an die Kommunen. Der Hinweis in der 

Gesetzesbegründung „...In den Fällen, in denen die Kommunen Kostenträger sind, 

geben die Länder die vom Bund erhaltenen Mittel weiter“ bietet keinen ausreichenden 
Schutz kommunaler Interessen.  

Sollten die Länder die mögliche Unterbringung in der Erstaufnahme bis zum Abschluss 

des Asylverfahrens nicht nutzen und weiterhin eine vorzeitige Überweisung an die 

Kommunen stattfinden, dann müssen den Kommunen die entsprechenden Finanzmittel 

zur Unterbringung und Versorgung zur Verfügung gestellt werden. Generell bleibt die 

Forderung der Kommunen und Landkreise hinsichtlich einer kostendeckenden 

Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern.  

Die bisherigen Zahlen sprechen dafür, dass sich die Praxis – auch aufgrund der derzeit 

nicht vorhandenen Aufnahmekapazitäten der Länder - nicht verändern wird.  

Ebenso unberücksichtigt bleibt die Finanzierung von Beratungsangeboten zur 

Integration der Menschen, die von den Kommunen finanzierten Deutschkurse rund um 

die Gemeinschaftsunterkünfte, Maßnahmen, die zu ersten Kontakten mit dem 

Arbeitsmarkt führen sowie die Finanzierung der Koordination des Ehrenamtes. Diese 

Kosten werden derzeit von den Kommunen zusätzlich zu den nicht finanziertem Teil 

der Unterbringungs- und Versorgungskosten geleistet. 

Die jetzige Erstattung durch das Land liegt bei 601,46 € (Landkreis Gießen). Diese ist 
bei weitem nicht kostendeckend. Die Fehlbeträge in den Haushalten steigen 

kontinuierlich an. Nach Abzug der Einnahmen wird der Fehlbetrag in 2015 5,4 Mio. € 
betragen. In 2016 beträgt der errechnete Fehlbetrag (ausgehend von 3.000 

Flüchtlingen, Stand bis Ende 2015) 17 Mio. EUR. Diese Fehlbeträge zeigen deutlich, 
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dass die derzeitige Finanzierung durch das Land nicht ausreichend ist. Eine 

verlässliche Prognose ist aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und der immer 

teurer werdenden Anmietungen und Ankäufen von Unterbringungsmöglichkeiten sowie 

der notwendigen Ausstattungen kaum möglich.  

Zudem ist anzumerken, dass über die Unterbringungs- und Versorgungskosten hinaus 

weitere ungedeckte Kosten in den Kommunen und Landkreisen entstehen. So führen 

die steigenden Zahlen zu Personalengpässen im Sozialdienst, in der Jugendhilfe, in der 

Ausländerbehörde oder auch im FD Personal, die immer schneller 

Personaleinstellungen realisieren müssen. Diese müssen, um die Arbeitsfähigkeit der 

Verwaltungen zu erhalten, dringend behoben werden.  

Als ein erster Schritt ist zu begrüßen, dass der Gesetzesentwurf zur Verbesserung der 

Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen nicht nur zu einer gerechten Verteilung auf die Länder und Kommunen 

führen soll, sondern mit dem nun im Bundeskabinett beschlossenen Gesetzespaket 

auch eine Finanzierungsperspektive erhält. So sind hierfür zusätzlich 350 Mio EUR 

jährlich vorgesehen. Dies ist als Einstieg in eine vom DLT geforderte vollständige 

Kostenübernahme zu sehen.  

Die finanzielle Unterstützung zur Verbesserung der Kinderbetreuung ist notwendig. 

Hierzu sollen die finanziellen Spielräume im Bundeshaushalt, die durch den Wegfall des 

Betreuungsgeldes bis 2018 entstehen genutzt werden. Dies ist zu begrüßen, gerade 

auch vor dem Hintergrund, dass die Schaffung und vor allem der Betrieb von 

Kinderbetreuungseinrichtungen die Haushalte der Kommunen stark belasten.  Die 

Befristung dieser Finanzierung auf die Jahre 2016, 2017 und 2018 ist zu überdenken, 

da der Finanzbedarf für die Kinderbetreuung weiter zunehmen wird.  

Der Deutsche Städtetag weist darauf hin, dass auch unterschiedliche Bedarfe bestehen. 

So seien gesonderte Mittel für die besonderen Integrationsbedarfe der 

Flüchtlingskinder notwendig sowie die reguläre Mittelaufstockung aufgrund der 

notwendigen Kapazitätsausweitungen und erhöhten Betriebskosten. 

 

Artikel 10  Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Die frühzeitige Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist ein wesentlicher Baustein zur 

gesellschaftlichen Integration. Deshalb ist die Sonderregelung zur Eingliederung von 

Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthaltsgestattung und Geduldenden zu 

begrüßen. Diese ermöglichen einen frühzeitigen Zugang zu Sprachkursen, Maßnahmen 

zur Kompetenzfeststellungen oder Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 

Eingliederung bei Arbeitgebern (niedrigschwelliger Zugang zum Arbeitsmarkt).  

Es braucht zudem dringend eine auskömmliche Ressourcenausstattung des 

Eingliederungstitels im SGB II und der Maßnahmen der Arbeitsförderung im SGB III. 

Ebenso muss in den JobCentern entsprechend ausreichend qualifiziertes Personal 

bereitgestellt werden. Ein weiterer finanzieller Übertrag vom Eingliederungsbudget auf 
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das Verwaltungsbudget (entspricht derzeit der üblichen Praxis um 

Personalmehrbedarfe zu decken) ist nicht akzeptabel.  

Artikel 11 Änderung des Sozialgesetzbuchs – Fünftes Buch  

Die Möglichkeit der Einführung einer Gesundheitskarte ist zu begrüßen. Diese kann 

jedoch nur zum Erfolg führen, wenn die Bedingungen stimmen. So ist u. a. die Höhe 

der von den Krankenkassen geforderten Verwaltungsgebühr eine entscheidende Größe. 

So sollte bei den zu erstattenden Verwaltungskosten dieselbe Regelung wie für die 

Krankenbehandlung von Sozialhilfeempfängern gelten, nämlich 5% der 

abzurechnenden Leistungsaufwendungen.  

 

Artikel 12 Änderunge des Entflechtungsgesetzes 

Die Aufstockung der Entflechtungsmittel des Bundes um jährlich 500 Mio EUR für die 

Jahre 2016 bis 2019 ist zu begrüßen.  

Bereits heute schon kann der Bedarf an bezahlbaren Wohnraum nicht gedeckt werden. 

Dies gilt nicht nur für die Ballungsräume. Der Zustrom von Asylberechtigten und 

Flüchtlingen wird die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnraum erhöhen. In den 

ländlichen Räumen muss zudem die Möglichkeit gegeben werden Leerstände zu 

sanieren und zu bezahlbarem Wohnraum herzurichten.  

Insofern müssen dringend kommunale Initiativen zur Schaffung von bezahlbaren 

Wohnraum finanziell gestärkt werden. Der Landkreis Gießen hat eine solche Initiative, 

die in Zusammenarbeit mit Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften und -

genossenschaften zu einem ausreichenden Angebot an preiswerten Wohnraum  führen 

soll, eingebracht.  

Wichtig ist aus Sicht der Spitzenverbände dass, die Mittel von den Ländern auch 

tatsächlich für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden.  

 

Anmerkungen zu den Drucksachen 18/3839 und 18/4694 

Drucksache 18/3839  1 b) 

Die Aufforderung die Unterbringung von Flüchtlingen möglichst dezentral zu 

organisieren ist richtig. Wie auch die Aufforderung Flüchtlinge in Wohnungen oder 

kleinen Wohneinheiten unterzubringen. Die Forderung von  Unterbringungseinheiten 

mit maximal 50 Personen ist ebenfalls zu begrüßen. Dies sind gute Voraussetzungen 

für eine Integration vor Ort. 

Tatsächlich ist die Umsetzung solcher Anforderungen – aufgrund der erhöhten Zahlen 

vor Ort – kaum noch möglich. Der Landkreis hat in einer Richtlinie beschlossen 

Gemeinschaftsunterkünfte mit maximal 50 Personen zu belegen. Ebenso wurde auch 

die Fallzahl für die Sozialarbeit vor Ort verbessert.  
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Wir müssen aber feststellen, dass aufgrund der erhöhten Zuweisung durch das Land 

der Landkreis in einer Woche die erste Notunterkunft mit einer Auslastung von bis zu 

200 Menschen einrichten muss. Weitere Notunterkünfte sind in Planung.  

DS 18/3839 1 d)  

Zu unterstreichen ist die Forderung in Ziffer 5: „Die Kosten der Aufnahme müssen den 
Kommunen efektiv erstattet werden“.  

Ebenso halte ich bundeseinheitliche Regelungen, die die erforderlichen 

Mindeststandards zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen festlegen auch 

im Hinblick einer ausreichenden Finanzierungspauschale für die Kommunen für 

notwendig.   

DS 18/4694  Ziffer 4, 7. Spiegelstrich  

Die Feststellung, dass die Kommunen – zum Teil – große Probleme haben, 

Liegenschaften und Gebäude für eine menschenwürdige Unterbringung von  

Flüchtlingen bereitzustellen, ist richtig. Besonders betroffen sind Kommunen und 

Landkreise die defizitäre Haushalte aufweisen und von Sparauflagen betroffen sind.  

DS 18/4694 Ziffer 7  

Es ist aus meiner Sicht richtig benannt, dass die Kommunen und Landkreise 

ausreichend finanziell unterstützt werden müssen, um ihren Aufgaben der 

Daseinsvorsorge nach wie vor nachkommen zu können. Dies ist mit Blick auf die 

Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts eine wichtige Forderung.  

Mit freundlichen Grüßen 
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I. Vorbemerkung: 

Die AOK-Gemeinschaft unterstützt die Entwicklung einer effektiven und möglichst ver-
waltungsarmen Lösung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Asyl-
bewerber. Hierfür steht die AOK-Gemeinschaft den staatlichen Institutionen als gleich-
berechtigter Vertragspartner zur Verfügung, sofern dadurch keine zusätzlichen Belas-
tungen für die Solidargemeinschaft entstehen. 
 
Die angestrebten Verwaltungsvereinfachungen und weiteren Synergieeffekte der Nut-
zung der GKV-Infrastruktur sind aber nur dann zu realisieren, wenn die Beauftragung 
der GKV mit der Ausgabe der eGK einhergeht. Eine Leistungsgewährung ohne eGK, 
also insbesondere über von der Krankenkasse auszugebende Behandlungsscheine in 
Papierform würde einerseits die Versorgungssituation der Asylbewerber gegenüber 
dem status quo nicht verbessern und andererseits zu einem zusätzlichen Bürokratie-
aufwand führen, den die Krankenkassen nur unter Einsatz erheblicher personeller und 
sächlicher Ressourcen bewältigen könnten und dessen Finanzierung die zuständigen 
Kommunen gegenüber dem status quo nicht entlasten würde. Daher ist eine Leis-
tungserbringung auf Basis von Behandlungsscheinen auszuschließen. 
 
Außerdem darf der Anspruch der Berechtigten in Bezug auf Leistungen, die den ge-
setzlich Versicherten über die eGK ohne weitere Genehmigungsverfahren zugänglich 
sind, gegenüber dem GKV-Anspruch nicht eingeschränkt und nicht erweitert werden. 
Eine Prüfung, ob eine Leistung dem Versorgungsanspruch nach §§ 4, 6 AsylbLG un-
terfällt, ist dem Arzt nicht zuzumuten. Etwaige Fehleinschätzungen hierbei werden – 
wie es die Erfahrungen der Ortskrankenkassen leidvoll zeigen – immer zu Lasten der 
Solidargemeinschaft gehen und die Rechtsprechung über Gebühr belasten.  
 
Der AOK-Bundesverband kommentiert daher im Folgenden die aus seiner Sicht wich-
tigsten Regelungen. 
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II. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes, des 

Asylbewerberleistungsgesetzes und weiterer Gesetze  

Artikel 1 Änderung des Asylverfahrensgesetzes 

Nr. 33 – § 90 Abs.1 – 8  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, ärztlich befähigte Asylbegehrende in 
die ärztliche Versorgung von Asylbegehrenden in Aufnahmeeinrichtungen und zentra-
len Unterkünften für Asylbegehrende einzubeziehen. Die nach Absatz 6 zuständige 
Landesbehörde kann zu diesem Zweck unter strengen Voraussetzungen befristete 
Ermächtigungen zur vorübergehenden Ausübung von Heilkunde unter den in Absatz 2 
aufgeführten Beschränkungen aussprechen. 

 

B Stellungnahme 

Nach der Gesetzesbegründung ist es nicht beabsichtigt, dass die ermächtigte Asyl 
suchende Person nach § 95 Absatz 4 SGB V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen 
Versorgung berechtigt und verpflichtet sein soll. Aufgrund der Wortidentität wird eine 
ausdrückliche Klarstellung dahingehend empfohlen, dass es sich bei der Ermächtigung 
durch die zuständige Landesbehörde nicht um eine Ermächtigung nach der Zulas-
sungsverordnung für Vertragsärzte durch die Zulassungsausschüsse handelt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Absatz 5 wird wie folgt ergänzt: „Die Ermächtigung nach Absatz 1 ist nicht gleichzuset-
zen mit einer Ermächtigung nach § 31 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte.“ 
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Artikel 11 Änderung des Sozialgesetzbuchs – Fünftes Buch (SGB V) 

Nr. 1 – § 264 Absatz 1 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen sollen künftig zur Übernahme der Krankenbehandlung für Empfän-
ger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz ver-
pflichtet werden, wenn sie hierzu auf Landesebene aufgefordert werden. 

 

B Stellungnahme 

Die AOK unterstützt die Entwicklung einer effektiven und möglichst verwaltungsarmen 
Lösung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung von Asylbewerbern. Zu-
gleich ist sicher zu stellen, dass bei einer auftragsweisen Leistungserbringung durch 
die Krankenkassen keine zusätzlichen Belastungen für die Solidargemeinschaft ent-
stehen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf trägt diesem Ansatz grundsätzlich Rechnung. Aller-
dings sind bei verschiedenen Punkten zur Zielerreichung sowie zur Vermeidung von 
Umsetzungsproblemen Anpassungen bzw. Konkretisierungen erforderlich: 

1. Auf Landesebene müssen einheitliche Regelungen gesetzlich verpflichtend sein. 
Der Abschluss von unterschiedlichen Regelungen auf Ebene der Landkreise, kreis-
freien Städte und Kommunen muss ausgeschlossen werden. Es ist dringend zu 
vermeiden, dass die Krankenkassen innerhalb eines Bundeslandes zu unterschied-
lichen regionalen Vereinbarungen verpflichtet werden können. Ein „Flickenteppich“ 
mit unterschiedlichen Regelungen auf kommunaler Ebene in ein und demselben 
Bundesland ist zur Sicherung einer friktionsfreien Umsetzung gerade auch aus der 
Perspektive der Asylbewerber unbedingt zu vermeiden. Aber auch für Leistungser-
bringer, Krankenkassen und die zuständigen Behörden würde ein solcher „Flicken-
teppich“ einen erheblichen Verwaltungsaufwand und ein großes finanzielles Risiko 
durch die Inanspruchnahme von Leistungserbringern außerhalb des Geltungsberei-
ches eines Vertrages bedeuten. 

2. Die angestrebten Verwaltungsvereinfachungen und weiteren Synergieeffekte der 
Nutzung der GKV-Infrastruktur sind nur zu realisieren, wenn die elektronische Ge-
sundheitskarte (eGK) flächendeckend zum Einsatz kommt. Eine Leistungsgewäh-
rung über von der Krankenkasse auszugebende Behandlungsscheine in Papierform 
wäre angesichts der aktuellen E-Health-Gesetzgebung ein Rückfall in die Steinzeit. 
Denn ein Verfahren ohne Einsatz der eGK würde einerseits die Versorgungssituati-
on der Asylbewerber gegenüber dem status quo nicht verbessern und andererseits 
zu einem zusätzlichen Bürokratieaufwand führen. Die Probleme würden lediglich 
verlagert aber nicht beseitigt. Vom Einsatz der eGK profitieren alle Beteiligten: 
Flüchtlinge, Ärzte und Kommunen. Eine Leistungserbringung auf Basis von Behand-
lungsscheinen ist auszuschließen.  

3. Der Anspruch der Berechtigten in Bezug auf Leistungen, die unmittelbar über die 
eGK ohne weitere Genehmigungsverfahren zugänglich sind, sollte gegenüber dem 
GKV-Anspruch weder eingeschränkt noch erweitert werden. So wie es auch durch 
die geplante Änderung des § 4 Asylbewerberleistungsgesetzes (Art. 2 Nr. 4a) mit 
Blick auf Schutzimpfungen vorgesehen ist (vgl. dortige Begründung). Gesonderte 
Anspruchsprüfungen machen hier keinen Sinn, da Ärzte die medizinischen Leistun-
gen erbringen sollen, die notwendig sind. Die eGK ermöglicht damit den Flüchtlin-
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gen einen diskriminierungsfreien Zugang zur notwendigen medizinischen Versor-
gung, garantiert den Ärzten und Krankenhäusern ohne Verwaltungsaufwand die 
Vergütung und entlastet die Kommunen von überflüssiger Bürokratie. Sofern die 
unmittelbar über die eGK zu erbringenden Leistungen vom SGB V-Leistungsniveau 
abweichen würden, ergäben sich vielfältige Folgefragen und -probleme in der Um-
setzungspraxis. So wäre beispielsweise völlig offen, wie Haftungs- und Regressfra-
gen in Fällen zu regeln wären, in denen Ärzte (angeblich) die leistungseinschrän-
kenden Regelungen des § 4 Asylbewerberleistungsgesetz nicht berücksichtigt ha-
ben. Zugleich kann es nicht Aufgabe der Krankenkassen sein, Leistungen zu erbrin-
gen, die im Rahmen des § 6 Asylbewerberleistungsgesetz ggf. über das SGB V-
Leistungsniveau hinausgehen (z. B. Sprachdolmetscher, Eigenanteile). Über Leis-
tungen, die regelhaft von den Krankenkassen im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens erbracht werden (z. B. Versorgung mit Zahnersatz) kann unter Berücksichti-
gung der leistungseinschränkenden Regelungen des § 4 Asylbewerberleistungsge-
setzes (Prüfung der Unaufschiebbarkeit) entschieden werden. 

4. Bei der Gesundheitsversorgung der Asylbewerber tragen alle Krankenkassen eine 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Daher sollten in die auftragsweise Leis-
tungserbringung auch alle Krankenkassenarten eingebunden werden.  

5. Die auftragsweise Leistungserbringung nach § 264 Abs. 1 SGB V kann aus rechtli-
chen, organisatorischen und prozessualen Gründen erst nach Verteilung der Asyl-
bewerber auf die Bundesländer einsetzen. So ist insbesondere erst zu diesem Zeit-
punkt klar, welche Krankenkasse die auftragsweise Leistungserbringung im Ziel-
Bundesland übernimmt.  

6. Vereinbarungen, die bei In-Kraft-Treten der geplanten Neuregelung bereits beste-
hen, müssen von ihr unberührt bleiben.  

 

C Änderungsvorschlag 

Artikel 11 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
1. Dem § 264 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:  
„Die Krankenkassen sind ist zur Übernahme der Krankenbehandlung nach Satz 1 für 
Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes verpflichtet, wenn sie durch die Landesregierung oder die von ihr beauf-
tragte oberste Landesbehörde dazu aufgefordert wird werden und mit ihr ihnen eine 
entsprechende Vereinbarung mindestens auf Ebene der Landkreise oder kreisfreien 
Städte geschlossen wird. Die Vereinbarung über die Übernahme der Krankenbehand-
lung nach Satz 1 für den in Satz 2 genannten Personenkreis hat insbesondere Rege-
lungen zur Erbringung der Leistungen sowie, zum vollständigen Ersatz der Aufwen-
dungen und Verwaltungskosten nach Satz 1 sowie zur Ausgabe einer elektroni-
schen Gesundheitskarte zu enthalten; die Ausgabe einer elektronischen gesund-
heitskarte kann vereinbart werden. Nicht von Satz 2 erfasst sind Entgeltersatzleis-
tungen, Leistungen der Pflege sowie Leistungen, die über den Leistungsan-
spruch nach dem SGB V hinausgehen. Während der Unterbringung in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung bzw. einer Zentralen Unterbringungseinrichtung ist eine 
Übernahme der Krankenbehandlung nach Satz 2 ausgeschlossen. Wird von der 
Landesregierung oder der von ihr beauftragten obersten Landesbehörde eine Rah-
menvereinbarung auf Landesebene zur Übernahme der Krankenbehandlung für den in 
Satz 2 genannten Personenkreis gefordert, sind die Landesverbände der Krankenkas-
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sen und die Ersatzkassen gemeinsam zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung ver-
pflichtet. Die Landesverbände der Krankenkassen sollen eine gleichgewichtete 
Verteilung des in Satz 2 genannten Personenkreises nach Marktanteilen der 
Krankenkassenarten anstreben. Zudem vereinbart der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen mit den auf Bundesebene bestehenden Spitzenorganisationen der 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen Behörden Rahmenempfehlungen 
zur Übernahme der Krankenbehandlung für den in Satz 2 genannten Personenkreis. 
Die Rahmenempfehlungen nach Satz 5, die von den zuständigen Behörden nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz und den Krankenkassen nach den Sätzen 1 bis 3 sowie 
von den Vertragspartnern auf Landesebene nach Satz 4 übernommen werden sollen, 
regeln insbesondere die Umsetzung der leistungsrechtlichen Regelungen nach den 
§§  4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Abrechnung und die Abrech-
nungsprüfung der Leistungen sowie den Ersatz der Aufwendungen und der Verwal-
tungskosten der Krankenkassen nach Satz 1. Bis zum Inkrafttreten einer Regelung, 
wonach die elektronische Gesundheitskarte bei Vereinbarungen nach Satz 3 zweiter 
Halbsatz die Angabe zu enthalten hat, dass es sich um einen Empfänger von Gesund-
heitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes handelt, stel-
len die Vereinbarungspartner die Erkennbarkeit dieses Status in anderer geeigneter 
Weise sicher. Vereinbarungen, die bei In-Kraft-Treten der geplanten Neuregelung 
bereits bestehen, bleiben von ihr unberührt.“  
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Artikel 11 Änderung des Sozialgesetzbuchs – Fünftes Buch (SGB V) 

Nr. 2 – § 291 Abs. 2a Satz 4 (neu) 

Aufnahme eines neuen Statusmerkmals für Asylbewerber auf der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es ist vorgesehen, die elektronische Gesundheitskarte (eGK) um ein Differenzie-
rungsmerkmal zur Identifikation des Personenkreises der Empfänger von Gesundheits-
leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erweitern.  

 

B Stellungnahme 

Der Anspruch der Berechtigten in Bezug auf Leistungen, die unmittelbar über die eGK 
ohne weitere Genehmigungsverfahren zugänglich sind, sollte gegenüber dem GKV-
Anspruch weder eingeschränkt noch erweitert werden. Gesonderte Anspruchsprüfun-
gen machen hier keinen Sinn, da Ärzte die medizinischen Leistungen erbringen sollen, 
die notwendig sind. Die eGK ermöglicht damit den Flüchtlingen einen diskriminierungs-
freien Zugang zur notwendigen medizinischen Versorgung, garantiert den Ärzten und 
Krankenhäusern ohne Verwaltungsaufwand die Vergütung und entlastet die Kommu-
nen von überflüssiger Bürokratie. Sofern die unmittelbar über die eGK zu erbringenden 
Leistungen vom SGB V-Leistungsniveau abweichen würden, ergäben sich vielfältige 
Folgefragen und -probleme in der Umsetzungspraxis. So wäre beispielsweise völlig 
offen, wie Haftungs- und Regressfragen in Fällen zu regeln wären, in denen Ärzte (an-
geblich) die leistungseinschränkenden Regelungen des § 4 Asylbewerberleistungsge-
setz nicht berücksichtigt haben. Über Leistungen, die regelhaft von den Krankenkassen 
im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens erbracht werden (z. B. Versorgung mit 
Zahnersatz) kann unter Berücksichtigung der leistungseinschränkenden Regelungen 
des § 4 Asylbewerberleistungsgesetzes (Prüfung der Unaufschiebbarkeit) entschieden 
werden. 

Die Aufnahme eines weiteren Statusmerkmals auf der eGK und in den Verwaltungs-
systemen der AOK (Fachdienste) ist technisch umsetzbar. Allerdings bedarf es hierzu 
der Schaffung eines eigenen, GKV-einheitlichen Rechtskreises, bzw. einer zusätzli-
chen Versichertenart, um sie von den übrigen Personen, die nach § 264 Abs. 1 und 2 
SGB V betreut werden, unterscheiden zu können.  

Für die eGK wäre mit der Aufnahme eines weiteren Statusmerkmals eine sog. Sche-
ma-Änderung verbunden, deren Umsetzung hohen Aufwand nach sich zieht. Hierbei ist 
zu unterscheiden in direkten Aufwand und Folgeaufwand. 

Zum direkten Aufwand zählt die technische Umsetzung der Schema-Änderung im Be-
triebs-system der eGK und nachfolgende Prüfschritte, die die AOK als Kartenheraus-
geber durchlaufen muss, um eine Zulassung für diese eGK zu erhalten. Außer internen 
Tests der Funktionalität der eGK muss eine sog. Personalisierungs-Validierung durch-
geführt werden, deren Ergebnis dann durch die gematik vor Zulassung geprüft wird. 
Auch die Fachdienste der AOK müssten die korrekte Umsetzung des neuen Schemas 
in einem aufwendigen Zulassungs-prozess nachweisen.  

Die Erfahrung mit einer gerade abgeschlossenen Schema-Änderung hat gezeigt, dass 
die hierfür angesetzten Umsetzungszeiträume von zwei Jahren bei weitem nicht aus-
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reichten. Dies vor allem, weil die Interoperabilität mit den die Karte lesenden Systemen 
der Leistungserbringer erst mit großem Zeitverzug hergestellt werden konnte. Dieses 
Risiko besteht auch hier. 

Zum Folgeaufwand zählt, dass eGKs mit einem neuen Schema dazu führen, dass im 
Umlauf befindliche Gesundheitskarten mit dem dann ‚alten‘ Schema ausgetauscht 
werden müssen, damit dann alle Karten dem neuen gesetzlich vorgeschriebenem 
Schema entsprechen. Dies ist dann mit hohem Verwaltungsaufwand und hohen Folge-
kosten verbunden. 

Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch, dass die der Ausstellung einer eGK 
vorgelagerten Prozesse klar definiert werden: 

• RV-/KV-Nummer für den Asylbewerber 

• FAMI-Prozess 

• Einholung des Lichtbildes 

• Zustellung der eGK 

 

C Änderungsvorschlag 

Ersatzlose Streichung 
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Richtige Vorschläge, aber noch dringender 
Änderungsbedarf  
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgeset-
zes, zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Für eine finan-
zielle Verantwortungsteilung bei der Aufnahme und Versorgung von 
Flüchtlingen“ und zu den Anträgen der Fraktion DIE LINKE „Flüchtlinge 
willkommen heißen – Für einen grundlegenden Wandel in der Asylpolitik“ 
und „Alle Flüchtlinge willkommen heißen - Gegen eine Politik der Aus-
grenzung und Diskriminierung“ 
 
 
7. Oktober 2015 
 
Zusammenfassung  
 
Der Entwurf eines Asylverfahrensbeschleu-
nigungsgesetzes enthält wichtige und richti-
ge Änderungen insbesondere zur Verkür-
zung der Asylverfahrensdauer, zur Rückfüh-
rung von abgelehnten Asylsuchenden und 
zur Einstufung von sicheren Herkunftsstaa-
ten. Der Gesetzentwurf bleibt aber zum Teil 
hinter den Beschlüssen des Koalitionsaus-
schusses vom 6. September 2015 zurück. 
Darüber hinaus fehlen noch Regelungen, die 
für eine schnelle Integration der Flüchtlinge 
mit hoher Bleibeperspektive in Ausbildung 
und Beschäftigung notwendig sind. Diese 
Stellungnahme beschränkt sich auf die aus 
Sicht der BDA wichtigsten Punkte.  
 
Im Rahmen der Anhörung im Innenaus-
schuss des Bundestages werden neben dem 
Entwurf eines Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetzes auch der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Für eine finan-
zielle Verantwortungsteilung bei der Auf-
nahme und Versorgung von Flüchtlingen“ 
und die Anträge der Fraktion DIE LINKE 
„Flüchtlinge willkommen heißen – Für einen 
grundlegenden Wandel in der Asylpolitik“ 
und „Alle Flüchtlinge willkommen heißen - 
Gegen eine Politik der Ausgrenzung und 
Diskriminierung“ behandelt. Viele der Forde-
rungen der beiden Fraktionen wurden auch 
von der BDA aufgestellt, wie z. B. die Be-

schleunigung des Asylverfahrens, die Entlas-
tung und Unterstützung der Kommunen bei 
der Bewältigung der Aufgaben im Zusam-
menhang mit den hohen Flüchtlingszahlen, 
die Öffnung der Integrationskurse für Asylsu-
chende und Geduldete und der entspre-
chende Ausbau der berufsbezogenen 
Sprachförderung. Der große Teil dieser For-
derungen ist bereits mit dem Gesetzentwurf 
adressiert worden. Andere hingegen, wie 
z B. die Abschaffung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes oder eine effektive Besteue-
rung des Reichtums in Deutschland für die 
Schaffung von notwendigen Mitteln für die 
Aufnahme von Flüchtlingen (Fraktion DIE 
LINKE) sind abzulehnen.  
 
Auch wenn der Gesetzentwurf viele richtige 
Änderungsvorschläge zur Beschleunigung 
des Asylverfahrens enthalten, besteht doch 
bei folgenden Punkten noch Ergänzungs- 
bzw. Änderungsbedarf:  
� Die Vorrangprüfung muss für Asylsu-

chende mit hoher Bleibeperspektive so-
fort nach Ablauf des dreimonatigen Ar-
beitsverbots entfallen.  

� Das Beschäftigungsverbot in der Zeitar-
beit muss unabhängig von der jeweiligen 
Qualifikation von Beginn an grundsätz-
lich aufgehoben werden, wie es der Koa-
litionsausschuss am 6. September 2015 
beschlossen hat. Notwendig ist zudem 
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eine vollständige Abschaffung dieses 
Verbots für alle Drittstaatsangehörigen.  

� Es muss ein bundesweit gesicherter 
Aufenthalt für junge Asylsuchende und 
Geduldete in Berufsausbildung und Stu-
dium im AufenthG eingeführt werden. 

� Alle relevanten Förderinstrumente der 
Berufsausbildung (u. a. Berufsausbil-
dungsbeihilfe, ausbildungsbegleitende 
Hilfen, assistierte Ausbildung) müssen 
für Geduldete und Asylsuchende mit ho-
her Bleibeperspektive ab sofort zur Ver-
fügung stehen. 

� Die Verlängerung der Höchstdauer des 
Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen auf bis zu sechs Monate in § 47 
Abs. 1 AsylVfG (Art. 1 Nr. 15 des Ge-
setzentwurfes) muss anders als vorge-
sehen auf Personen ohne Bleibeper-
spektive beschränkt bleiben. Keinesfalls 
darf eine solche Maßnahme für Asylsu-
chende mit Bleibeperspektive zu einer 
faktischen Verlängerung des in 
§ 61 Abs. 2 AsylVfG normierten dreimo-
natigen Arbeitsverbotes kommen.  

� Die Verkürzung des Duldungszeitraums 
von sechs auf drei Monate in § 60 a Abs. 
1 AufenthG (Art. 3 Nr. 10 des Gesetz-
entwurfs) ist abzulehnen, weil diese die 
Integration von Geduldeten in Beschäfti-
gung erschwert.  

� Es ist richtig, Instrumente der aktiven 
Arbeitsförderung wie in § 131 SGB III 
vorgesehen (Art. 10 Nr. 2 des Gesetz-
entwurfs) bei Asylsuchenden mit Bleibe-
perspektive bereits während der ersten 
drei Monate anzuwenden und diese Zeit 
sinnvoll zu nutzen.  

� Die in § 421 SGB III vorgesehene bis 
zum Jahresende befristete Notfallhilfe 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) bei 
der Sprachförderung (Art. 10 Nr. 3 des 
Gesetzentwurfes) ist zu begrüßen und 
wurde von der BDA auch gefordert. Da 
es sich um eine Notfallhilfe handelt, 
muss für diesen speziellen Fall die im 
jetzigen Entwurf enthaltene Einschrän-
kung des Personenkreises, die einen 
kontraproduktiven Prüfaufwand nach 
sich ziehen würden, gestrichen werden. 

� Derzeit vertritt die Bundesregierung die 
Ansicht, dass die Jobcenter Regressan-
sprüche gegenüber den Verpflichtungs-

gebern nach § 68 AufenthG geltend ma-
chen können, wenn Flüchtlingen, die 
aufgrund spezieller humanitärer Auf-
nahmeprogramme nach Deutschland 
eingereist sind, der Schutzstatus ge-
währt wurde und sie SGB-II-Leistungen 
in Anspruch nehmen. Hier bedarf es ei-
ner gesetzlichen Klarstellung, um sicher-
zustellen, dass die im Rahmen von Auf-
nahmeprogrammen abgegebenen Ver-
pflichtungserklärungen mit positivem 
Ausgang des Asylverfahrens erlöschen. 

 
 
Im Einzelnen  
 
Weitere Erleichterungen bei der Vorrang-
prüfung schaffen  
 
Die immer noch grundsätzlich notwendige 
Durchführung der Vorrangprüfung verhindert 
in der Praxis vielfach eine zügige Integration 
in Arbeit. Asylsuchende mit hoher Bleibeper-
spektive sollten – befristet für die nächsten 
drei Jahre – daher nach Ablauf des dreimo-
natigen Arbeitsverbotes sofort eine Beschäf-
tigung ohne Vorrangprüfung aufnehmen dür-
fen. Dazu sollte die Vorrangprüfung nach Ab-
lauf des dreimonatigen Arbeitsverbotes 
grundsätzlich entfallen. Für Geduldete ohne 
Arbeitsverbot sollte die Vorrangprüfung ab 
Erteilung der Duldung nicht mehr gelten.  
 
 
Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit 
grundsätzlich abschaffen 
 
Die in der Verordnung zum Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetz vorgesehene Rege-
lung zur Aufhebung des Beschäftigungsver-
bots in der Zeitarbeit geht nicht weit genug 
und bleibt hinter dem Beschluss des Koaliti-
onsausschusses zurück. Eine Beschäftigung 
in der Zeitarbeit bleibt nach den jetzigen 
Vorschlägen weiterhin in den ersten 15 Mo-
naten für die meisten Flüchtlinge verboten. 
Die vorgesehene Regelung würde in den 
ersten 15 Monaten nur dann eine Beschäfti-
gung in der Zeitarbeit ermöglichen, wenn für 
die auszuübende Beschäftigung keine Vor-
rangprüfung erforderlich wäre. Dies ist aber 
nur im hochqualifizierten Bereich und bei 
qualifizierten Mangelberufen nach § 6 Abs. 2 
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BeschV der Fall. Im Ergebnis bleibt es daher 
in den ersten 15 Monaten bei einem Arbeits-
verbot für Asylsuchende und Geduldete in 
der Zeitarbeit. Dies ist gerade mit Blick auf 
die oft fehlende formelle Qualifikation von 
Flüchtlingen kontraproduktiv. Die derzeitige 
Regelung geht am praktischen Bedarf vor-
bei. Das Beschäftigungsverbot in der Zeitar-
beit muss unabhängig von der jeweiligen 
Qualifikation von Beginn grundsätzlich auf-
gehoben werden, wie es der Koalitionsaus-
schuss am 6. September 2015 beschlossen 
hat. Gerade die Zeitarbeit kann auch in Fäl-
len, in denen formale Qualifikationen fehlen 
oder noch nicht anerkannt sind, ein Weg sein 
um mit praktischen Fertigkeiten und persön-
lichen Kompetenzen zu überzeugen und so 
den Einstieg in Beschäftigung zu schaffen.  
 
Notwendig ist zudem eine vollständige Ab-
schaffung dieses Verbots für alle Drittstaats-
angehörige. Denn selbstverständlich gelten 
für Zuwanderer die gleichen Rechte und Re-
gelungen wie für alle anderen Arbeitnehmer 
in der Zeitarbeit. Zudem hat die Zeitarbeit 
wichtige tarifpolitische Flankierungen erfah-
ren und ein Mindestlohn wurde etabliert.  
 
 
Bundesweiten gesicherten Aufenthalt für 
junge Asylsuchende und Geduldete in 
Berufsausbildung und Studium schaffen 
 
Viele Asylsuchende sind jung und motiviert, 
eine Ausbildung oder ein Studium zu absol-
vieren. Damit eine begonnene Berufsausbil-
dung auch abgeschlossen werden kann, 
muss der Aufenthalt für die Dauer der Aus-
bildung bzw. des Studiums für Asylsuchende 
mit hoher Bleibeperspektive und Geduldete 
gesichert werden. Leider ist dies immer noch 
nicht vorgesehen. Nach der Änderung des 
Aufenthaltsgesetzes vom 1. August 2015 
kann die Ausländerbehörde die Duldung für 
ein Jahr erteilen, wenn die Person eine quali-
fizierte Berufsausbildung vor Vollendung des 
21. Lebensjahres aufnimmt oder aufgenom-
men hat und nicht aus einem sicheren Her-
kunftsstaat stammt (§ 60a Abs. 2 AufenthG). 
Die Erteilung der Duldung für das erste Aus-
bildungsjahr liegt damit im Ermessen der 
Ausländerbehörden. Wenn die Berufsausbil-
dung noch fortdauert und in einem ange-

messenen Zeitraum mit ihrem Abschluss zu 
rechnen ist, soll die Duldung für jeweils ein 
Jahr verlängert werden. Auch eine solche 
Soll-Vorschrift begründet keinen Rechtsan-
spruch.  
 
§ 60a Abs. 2 AufenthG gilt zudem nur, wenn 
die Ausbildung vor Vollendung des 21. Le-
bensjahres aufgenommen wird. Das Durch-
schnittsalter beim Beginn einer Berufsausbil-
dung in Deutschland liegt bereits insgesamt 
bei 19,8 Jahren. Bei Flüchtlingen muss mit 
einem noch späteren Ausbildungsstart ge-
rechnet werden. Daher sollten auch junge 
Flüchtlinge, die das 21. Lebensjahr vollendet 
haben, die Chance erhalten, eine Berufs-
ausbildung aufzunehmen und abzuschlie-
ßen.  
 
Nach § 18a AufenthG kann einem gedulde-
ten Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der Beschäftigung erteilt werden, 
wenn die Person eine qualifizierte Berufs-
ausbildung in einem Ausbildungsberuf abge-
schlossen hat. In einigen Ausländerbehörden 
wird zwar in den Verfahrenshinweisen darauf 
hingewiesen, dass die Aufenthaltserlaubnis 
in der Regel für zwei Jahre erteilt wird. Es 
besteht jedoch auch dort kein Rechtsan-
spruch hinsichtlich der Erteilung dieser Auf-
enthaltserlaubnis für zwei Jahre, sondern es 
besteht die Möglichkeit, dass im Rahmen ei-
ner Ermessensentscheidung die Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird. Der rechtssichere 
Aufenthalt während der gesamten Ausbil-
dungsdauer und nach Abschluss der Ausbil-
dung ist unabdingbar sowohl für die Auszu-
bildenden als auch für die Ausbildungsbe-
triebe, damit die Investitionen der Ausbil-
dungsbetriebe in die Ausbildung des jungen 
Menschen nicht ins Leere laufen. Nach er-
folgreichem Abschluss der Ausbildung sollte 
daher bei einer Übernahme durch den Be-
trieb der Aufenthalt für mindestens zwei wei-
tere Jahre sichergestellt werden und im 
Rahmen des § 18a AufenthG weiter verlän-
gerbar sein.  
 
Ein Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Arbeitsplatzsuche nach erfolgreichem 
Abschluss einer Ausbildung, wenn der Aus-
zubildende nicht übernommen wird, fehlt zu-
dem bisher vollständig. Diese Möglichkeit zur 
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Arbeitsplatzsuche für ein Jahr haben schon 
jetzt alle übrigen Absolventen einer deut-
schen Ausbildung (§ 17 Abs. 3 AufenthG) 
und sollte daher auch Geduldeten, die eine 
Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen 
haben, eingeräumt werden. Andernfalls wird 
die Chance vertan, einen gut ausgebildeten 
Menschen als Fachkraft für Deutschland zu 
gewinnen, in den bereits erhebliche Ausbil-
dungsanstrengungen investiert wurden. 
 
 
Zugang zu allen relevanten Förderinstru-
menten der Berufsbildung erleichtern 
 
Junge Asylsuchende und Geduldete, die ei-
nen Ausbildungsplatz gefunden haben, 
brauchen oft eine zielgenaue Förderung, um 
Sprachdefizite abzubauen und die Ausbil-
dung zu einem erfolgreichen Abschluss zu 
führen. Die Pläne der Bundesregierung, jun-
gen Menschen mit einer Duldung den Zu-
gang zu bestimmten ausbildungsfördernden 
Leistungen, d. h. zur Berufsausbildungsbei-
hilfe, der assistierten Ausbildung und zukünf-
tig auch zu ausbildungsbegleitenden Hilfen 
nach § 78 SGB III zu ermöglichen, sind da-
her richtig. Sie gehen aber nicht weit genug. 
Alle Förderinstrumente der Berufsausbildung 
müssen von Asylsuchenden mit hoher Blei-
beperspektive und Geduldeten sofort und 
nicht erst nach 15 Monaten in Anspruch ge-
nommen werden können, also z. B. auch be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, die 
bisher nicht für Geduldete geöffnet sind. Die 
Förderinstrumente werden ab dem ersten 
Tag der Ausbildung bzw. zu deren Vorberei-
tung benötigt und nicht erst nach mehreren 
Monaten.  
 
Die ausbildungsfördernden Leistungen müs-
sen auch Asylsuchenden mit hoher Bleibe-
perspektive zur Verfügung stehen. Gerade 
hier sind die mit den Förderinstrumenten 
verbundenen Maßnahmen der Sprachförde-
rung und der zusätzlichen Unterstützung im 
Sinne einer „Nachhilfe“ wichtig, um Ausbil-
dungsabbrüchen vorzubeugen. Dies haben 
auch die Partner der Allianz für Aus- und 
Weiterbildung und damit auch die für eine 
Umsetzung zuständigen Ministerien in ihrer 
gemeinsamen Erklärung vom 18. September 
2015 zu Recht unterstrichen.  

Verlängerung der Aufenthaltshöchstdau-
er in Erstaufnahmeeinrichtungen auf Per-
sonen ohne Bleibeperspektive beschrän-
ken 
 
Eine Verlängerung der Höchstdauer des 
Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen 
auf bis zu sechs Monate muss auf Personen 
ohne Bleibeperspektive beschränkt bleiben. 
Keinesfalls darf eine solche Maßnahme für 
Asylsuchende mit Bleibeperspektive zu einer 
faktischen Verlängerung des in § 61 Abs. 2 
AsylVfG normierten dreimonatigen Arbeits-
verbots führen. Diese Gefahr besteht derzeit, 
da nach § 61 Abs.1 AsylVfG für die Dauer 
der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu 
wohnen, eine Erwerbstätigkeit ausgeschlos-
sen ist.  
 
 
Verkürzung der Dauer der Duldung von 
sechs auf drei Monate ablehnen 
 
Die Verkürzung des Zeitraumes, einen Ab-
schiebestopp im Wege der Duldung zu ver-
fügen, von sechs auf drei Monate in § 60a 
Abs. 1 AufenthG (Art. 3 Nr. 10 des Gesetz-
entwurfes) ist abzulehnen. Die Verkürzung 
des Duldungszeitraums schafft mehr Büro-
kratie bei Arbeitgebern und Behörden und 
führt zu noch größerer Unsicherheit bei Ar-
beitgebern mit der Folge, dass Geduldete 
keinen oder nur sehr schwer einen Arbeits-
platz finden und für ihren eigenen Lebensun-
terhalt aufkommen können. 
 
 
Befristete Nothilfe durch BA bei Sprach-
förderung unbürokratisch gestalten 
 
Die in Art.10 Nr. 3 durch Einfügung eines 
§ 421 SGB III vorgesehene befristete Nothil-
fe der BA zur Finanzierung von Sprachkur-
sen aus Beitragsmitteln ist zu begrüßen. 
Damit wird eine Forderung der BA umge-
setzt. Diese muss einmalig für dieses Jahr 
eine unkomplizierte, schnelle und grundle-
gende Sprachförderung für alle Flüchtlinge 
ermöglichen. Die Regelung soll schnelle Ab-
sprachen zwischen den Kommunen, den 
Trägern der Sprachkurse, z. B. den Volks-
hochschulen, und den Agenturen vor Ort er-
möglichen. Dies ist nur möglich, wenn für 
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diesen speziellen Fall der Nothilfe die im jet-
zigen Entwurf enthaltene Einschränkung des 
Personenkreises, die einen kontraprodukti-
ven Prüfaufwand nach sich ziehen würde, 
gestrichen wird. Auch wenn an anderer Stel-
le eine solche Differenzierung richtig ist, 
würde sie hier nur unnötigen bürokratischen 
Aufwand generieren und die Gefahr heraus-
beschwören, dass die Nothilfe ins Leere 
läuft. Daher muss in § 421 Abs. 1 S. 1 SGB 
III-E die Passage „die eine Aufenthaltsge-

stattung besitzen und nicht aus einem siche-

ren Herkunftsstaat nach § 29a Asylgesetz 

stammen“ gestrichen werden. 
 
Zudem wäre eine Verlängerung der Maß-
nahmedauer auf zwölf Wochen und die Er-
gänzung der erstattungsfähigen Maßnahme-
kosten in Abs. 3 um Raumkosten, ggf. Kos-
ten für den Abschluss des Zertifikates A1 
und Kosten für erforderliche Versicherungen 
sinnvoll. 
 
Aufgrund der absoluten Notsituation in der 
zweiten Jahreshälfte bietet sich diese Lö-
sung als Nothilfe der BA im Rahmen der dor-
tigen Finanzreserven an, obwohl die Finanz-
zuständigkeit beim Bund liegt und dort auch 
bleiben muss. Die dauerhafte Finanzierung 
muss daher bei der Haushaltsaufstellung des 
Bundes für 2016 über Steuermittel sicherge-
stellt werden. 
 
 
Integrationskurse und berufsbezogene 
Sprachförderung bedarfsgerecht aus-
bauen 
 
Richtigerweise sieht der Gesetzentwurf in 
§ 44 Abs. 4 AufenthG eine grundsätzliche 
Öffnung der Integrationskurse für Asylsu-
chende mit Bleibeperspektive und Geduldete 
vor (Art. 3 Nr. 6). Allerdings geht die Öffnung 
der Integrationskurse nicht weit genug. Sie 
müssen breit und nicht nur für drei Monate 
geöffnet werden. Ein regulärer Integrations-
kurs umfasst einen Sprachkurs mit 600 Un-
terrichtsstunden und einen Orientierungskurs 
mit 60 Unterrichtsstunden. Es müssen zu-
dem auch tatsächlich ausreichend verfügba-
re Kursplätze zur Verfügung stehen, sonst 
läuft die Regelung ins Leere, da sie bisher 
keinen Anspruch auf Teilnahme an einem 

Integrationskurs vorsieht. Die Mittel für die 
berufsbezogene Deutschsprachförderung 
müssen zudem deutlich ausgeweitet werden, 
um klare Signale in die Richtung einer effek-
tiven Integration der Menschen in den deut-
schen Arbeitsmarkt und die Gesellschaft ins-
gesamt zu senden. Es muss sichergestellt 
sein, dass auch Geduldete und Ausländer 
mit Aufenthaltsgestattung unter die berufs-
bezogene Deutschsprachförderung nach 
dem neuen § 44a AufenthG fallen. 
 
Im Rahmen der Angebote zur Förderung der 
Integration sollte der Fokus nicht auf das Er-
lernen der deutschen Sprache beschränkt 
bleiben. Es müssen insbesondere auch die 
grundsätzlichen Werte unserer Gesellschaft 
vermittelt werden. Dazu zählen z. B. auch 
kulturelle Umgangsformen oder dass Frauen 
in Deutschland selbstverständlich am Er-
werbsleben teilnehmen. 
 
 
Wirkung von Verpflichtungserklärungen 
für Flüchtlinge klarstellen 
 
Verpflichtungserklärungen (Übernahme aller 
Kosten für den Lebensunterhalt) werden von 
in Deutschland lebenden Verwandten bei 
speziellen humanitären Aufnahmeprogram-
men von Bund und Ländern für Flüchtlinge 
abgegeben, um Familienangehörige aus 
Kriegsgebieten nach Deutschland zu holen. 
Wenn auf dieser Grundlage eingereiste 
Flüchtlinge erfolgreich einen Antrag auf Asyl 
stellen und SGB-II-Leistungen erhalten, 
müssen laut Bundesregierung die Jobcenter 
Regressansprüche gegenüber den Verpflich-
tungsgebern geltend machen.  
 
Hier ist eine gesetzliche Klarstellung im Auf-
enthaltsgesetz notwendig. Auch um unan-
gemessene Härten zu vermeiden, muss 
klargestellt werden, dass im Rahmen von 
Aufnahmeprogrammen abgegebene Ver-
pflichtungserklärungen mit positivem Aus-
gang des Asylverfahrens erlöschen. Ein 
Rückgriff gegenüber dem Verpflichtungsge-
ber durch die Jobcenter ist nur dann sinnvoll, 
wenn und solange noch keine Statusände-
rung im Sinne einer Asylberechtigung bzw. 
Feststellung als anerkannter Flüchtling vor-
liegt. Die Regresspflicht muss ab dem Zeit-
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punkt der Zuerkennung des Asyl- bzw. des 
Flüchtlingsschutzes enden. Denn im Bereich 
der anerkannten Asylberechtigten kann die 
Regelung zur Verpflichtungserklärung (§ 68 
AufenthG) für die Zeit des berechtigten Asyls 
gar nicht zur Anwendung kommen. Das Asyl-
recht ist nicht von einer Verpflichtungserklä-
rung nach § 68 AufenthG abhängig. Das 
würde schon seinem Wesen widersprechen. 
Infolgedessen kann auch der Verpflichtungs-
geber für die Zeit des berechtigten Asyls 
nicht unter Hinweis auf § 68 AufenthG her-
angezogen werden. 
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Bundesärztekammer 

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern 
Deutscher Ärztetag 
Präsident 

 
An den Vorsitzenden des Innenausschusses  
des Deutschen Bundestages 
Herrn Ansgar Heveling 
 
An die Mitglieder des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages 
 
 
 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 
„§ 90 Ermächtigung zur vorübergehenden Ausübung von Heilkunde“ 
 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Heveling, 
sehr verehrte Frau Bundestagsabgeordnete, 
sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, 
 
der derzeitige Zustrom von Asylbegehrenden könnte nach Ansicht der Bundesregierung 

dazu führen, dass eine ausreichende medizinische Versorgung der Asylbegehrenden in 

den Aufnahmeeinrichtungen durch Ärzte nicht mehr sichergestellt werden kann. Aus 

diesem Grund schlägt die Bundesregierung in dem Entwurf eines Asylverfahrens-

beschleunigungsgesetzes vor, Asylbegehrende, die nach eigenen Angaben über eine 

abgeschlossene Ausbildung als Arzt verfügen, auf Antrag vorübergehend zur Ausübung 

von Heilkunde in diesen Einrichtungen zu ermächtigen, um Ärzte bei der medizinischen 

Versorgung der Asylbegehrenden zu unterstützen.  

 

Kritisch sehen wir allerdings, dass die vorgeschlagene Neuregelung klaren rechtlichen 

Vorgaben für die Zulassung ausländischer Ärzte widerspricht. Aus Gründen des 

Patientenschutzes muss dringend vermieden werden, dass ein Personenkreis ohne 

ausreichende Kompetenzüberprüfung per Gesetz zu Quasi-Ärzten erklärt werden kann. Es 

darf keine anderen Maßstäbe für die Behandlung asylbegehrender Menschen geben. Dies 

schließt auch die Qualifikation derjenigen ein, die die Asylbegehrenden behandeln.  

 

Sollte die Bundesregierung an diesem Vorhaben festhalten, ist unter anderem eine 

entsprechende, von der zuständigen Behörde nach § 12 Absatz 1 Bundesärzteordnung 

(Approbationsbehörden der Länder) durchgeführte Prüfung und das Erbringen von 

gesetzlich festgelegten Nachweisen – etwa hinsichtlich des Ausbildungswegs sowie der 

ärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten – unabdingbar.  

Berlin, 07.10.2015 

Bundesärztekammer 
Herbert-Lewin-Platz 1 
10623 Berlin 

www.baek.de 

Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery 

Fon +49 30 400 456-350 

Fax +49 30 400 456-380 

E-Mail praesident@baek.de 

Diktatzeichen:  Mt/Dü  

Aktenzeichen: 512.020 
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Darüber hinaus müssen die haftungsrechtlichen Fragen dringend geklärt werden. Zur 

Umsetzung dieses Vorschlages dürfen wir Ihnen in der Anlage die Stellungnahme der 

Bundesärztekammer zu dem Regelungsvorschlag zur Änderung des § 90 

Asylverfahrensgesetz-E übersenden. In dieser finden Sie auch einen entsprechenden 

Änderungsvorschlag.  

 

Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass die Anzahl der bisher erwarteten 

Asylbegehrenden in Deutschland nur durch Heranziehung des bewährten Systems aus 

niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern ausreichend medizinisch versorgt werden 

kann. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die in dem Gesetzentwurf vorgesehene 

Möglichkeit der Ausgabe einer elektronischen Gesundheitskarte, verbunden mit der 

Erwartung, dass dies flächendeckend und bereits bei der Registrierung von 

Asylbegehrenden geschieht. Mittel- bis langfristig ist es allerdings höchst fragwürdig, 

Asylbegehrenden einen nur beschränkten Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungs-

gesetz zu gewähren.  

 

Zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Asyl- und Schutzsuchenden begrüßen wir 

in diesem Zusammenhang auch die im dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur 

Vervollständigung des Impfschutzes. Wir befürworten dabei explizit, dass den 

Leistungsberechtigten frühzeitig, regelhaft und aktiv Schutzimpfungsleistungen angeboten 

werden sollen. Diesbezüglich sprechen wir uns auch für eine rechtliche Klarstellung aus, 

dass alle Ärzte mit Erhalt der Approbation die Kompetenz zur Durchführung von 

Schutzimpfungen erworben haben. Hierfür schlagen wir eine Präzisierung der 

Schutzimpfungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualifikation der 

impfenden Ärzte vor.  

 

Im Sinne unseres gemeinsamen Ziels, auch künftig eine sichere und qualitativ 

hochwertige Patientenversorgung für alle sicherzustellen, wären wir Ihnen dankbar, wenn 

Sie unsere Positionen bei Ihrer Meinungsbildung berücksichtigen würden. Zu 

weiterführenden Gesprächen stehe ich Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery 
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Fazit 
 
Die Bundesärztekammer hinterfragt die Notwendigkeit einer besonderen Regelung zur 
Ermächtigung der vorübergehenden Ausübung von Heilkunde kritisch (III.a)). Es darf 
keine anderen medizinischen Maßstäbe für die Behandlung asylbegehrender Men-
schen geben. Dies betrifft auch die Qualifikation derjenigen, die die Asylbewerber be-
handeln. Wir sprechen uns daher primär für eine Beschleunigung der Anerkennungs-
verfahren ausländischer Qualifikationen nach den in der Bundesärzteordnung geregel-
ten Anforderungen aus. 
Sollte der Gesetzgeber dem nicht folgen, so werden notwendige Änderungen und Er-
gänzungen in § 90 AsylG-E vorgeschlagen (II.) und begründet (III.b)). 
 
 
 
 

I. Einleitung 
 
„Deutschland ist seit Monaten Ziel einer präzedenzlosen Zahl von Asylbewerbern, die 
Sicherheit vor Krieg, Verfolgung und Not suchen.“ Zur Bewältigung der damit verbun-
denen Herausforderungen sieht das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz verschie-
dene Maßnahmen vor. Im Rahmen der Änderung des Asylverfahrensgesetzes ist in 
§ 90 AsylG-E eine Ermächtigung von Asylbegehrenden zur vorübergehenden Aus-
übung der Heilkunde in Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 oder in Gemeinschaftsun-
terkünften nach § 53 dieses Gesetzes vorgesehen. Danach können Asylbegehrende, 
die über eine abgeschlossene Ausbildung als Arzt verfügen, auf Antrag vorübergehend 
zur Ausübung von Heilkunde in diesen Einrichtungen ermächtigt werden, um Ärzte bei 
der medizinischen Versorgung der Asylbegehrenden zu unterstützen. Die Ermächti-
gung ist an bestimmte „Beschränkungen“ gebunden, die in § 90 Abs. 2 AsylG-E gere-
gelt sind. Die Ermächtigung setzt u. a. voraus, dass der Antragsteller seine Qualifikati-
on als Arzt glaubhaft macht und ihm eine Approbation oder Berufserlaubnis nicht erteilt 
werden kann, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen, die nicht 
in der Person des Antragstellers liegen, nicht vorgelegt werden können. Deshalb soll 
ein Fachgespräch mit einem von der zuständigen Behörde beauftragten Arzt erfolgen, 
in dem eine ärztliche Kompetenz nachgewiesen wird. 
 
Die Bundesärztekammer nimmt ausschließlich zu § 90 AsylG-E Stellung und unterbrei-
tet den folgenden Änderungsvorschlag: 
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II.  Regelungsvorschlag zur Änderung des § 90 Asylverfahrensgesetz-E 
 

„§ 90 
Ermächtigung zur vorübergehenden und beschränkten Ausübung von Heilkunde 

 
(1)  Stehen für die ärztliche Versorgung von Asylbegehrenden in Aufnahmeeinrichtungen 

nach § 44 oder Gemeinschaftsunterkünften nach § 53 Ärzte, die über eine Approbation 
oder Berufserlaubnis nach der Bundesärzteordnung verfügen, nicht in ausreichender 
Zahl zur Verfügung und ist hierdurch die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der 
Asylbegehrenden gefährdet, können Asylbegehrende, die über eine abgeschlossene 
Ausbildung als Arzt verfügen, auf Antrag vorübergehend und beschränkt zur Ausübung 
von Heilkunde in diesen Einrichtungen ermächtigt werden, um Ärzte bei der medizini-
schen Versorgung der Asylbegehrenden zu unterstützen. 

 
(2)  Für die Ermächtigung nach Absatz 1 gelten die folgenden Beschränkungen: 
1. die ermächtigte Person unterstützt einen Tätigkeit erfolgt unter der Verantwortung ei-

nes Arzt bei seiner Tätigkeit es;; 
2. die Berufsbezeichnung „Ärztin“ oder „Arzt“ darf nicht geführt werden; 
3. die Ermächtigung Behandlungserlaubnis erstreckt sich nur auf Asylbegehrende in Auf-

nahmeeinrichtungen nach § 44 oder Gemeinschaftsunterkünfte nach § 53; 
4. eine sprachliche Verständigung der ermächtigten Personen mit den zu behandelnden 

Asylbegehrenden und dem zu unterstützenden Arzt muss sichergestellt sein; 
5. die ermächtigte Person ist über die zuständige Behörde haftpflicht- und unfallversi-

chert. 
 
(3)  Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird befristet erteilt. Sie kann jederzeit widerrufen 

werden, wenn eine der die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr gegeben ist 
sind oder berechtigte Zweifel an der Qualifikation als Arzt erkennbar werden. 

 
(4)  Die Erteilung der Ermächtigung nach Absatz 1 setzt voraus, dass 
1. der Antragsteller seine Qualifikation als Arzt glaubhaft macht und 
2. ihm eine Approbation oder Berufserlaubnis nach § 3 oder § 10 der Bundesärzteord-

nung nicht erteilt werden kann, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus 
Gründen, die nicht in der Person des Antragstellers liegen, nicht vorgelegt werden 
können und eine Prüfung nach der Bundesärzteordnung durch die zuständige Behörde 
nicht erfolgen kann. 
 
Zur Glaubhaftmachung nach Satz 1 Nummer 1 hat der Antragsteller eidesstattlich zu 
versichern, dass er über eine abgeschlossene Ausbildung als Arzt verfügt und in einem 
mindestens x-stündigen Fachgespräch mit einem von der zuständigen Behörde beauf-
tragten Arzt unter Beteiligung eines Vertreters der zuständigen Behörde nach § 12 
Abs. 1 Bundesärzteordnung seinen Ausbildungsweg sowie seine ärztlichen Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten Kompetenz nachzuweisen. 

 
(5)  Ein späteres Approbationsverfahren nach § 3 der Bundesärzteordnung oder Verfahren 

auf Erteilung einer Berufserlaubnis nach § 10 der Bundesärzteordnung bleibt von der 
Ermächtigung zur vorübergehenden und beschränkten Ausübung von Heilkunde nach 
Absatz 1 unberührt. Zeiten der vorübergehenden und beschränkten Ausübung der 
Heilkunde sind nicht auf eine Weiterbildung anzurechnen. 

 
(6)  Für das Verfahren zur Erteilung der Ermächtigung nach Absatz 1 bis 5 ist die Behörde 

des Landes nach § 12 Abs. 1 Bundesärzteordnung zuständig, in dem die Tätigkeit 
ausgeübt werden soll. 

 
(7) § 61 Absatz 1 wird von der Ermächtigung nach Absatz 1 nicht berührt. 
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(8)  § 62a tritt am …[einsetzen: Datum des Tages zwei Jahre nach Inkrafttreten gemäß 
Artikel 13] außer Kraft.“ 

 
 
III. Begründung 

 
a) Zur Notwendigkeit der Regelung 

Zunächst ist zu konstatieren, dass die Bundesärzteordnung in § 10 bereits diverse 
Ausnahmefälle zur Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärzt-
lichen Berufs enthält. Nach § 10 Abs. 2 BÄO ist es unter anderem möglich, die Erlaub-
nis auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen zu beschränken. 
Eine mögliche Berufserlaubnis würde nicht an bestimmten Kenntnissen der deutschen 
Sprache scheitern. Es gelten zwar die gleichen sprachlichen Anforderungen wie für ei-
ne Approbation, eine Berufserlaubnis kann aber mit Auflagen verbunden werden. Über 
diese Auflagen ist sicherzustellen, dass eine Gefährdung des Patientenwohls und der 
öffentlichen Gesundheit ausgeschlossen ist. 
 
Mit der Regelung in § 3 Abs. 3 BÄO gibt es bereits eine Möglichkeit, die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen, wenn die notwendigen Unterlagen und 
Nachweise aus Gründen, die nicht in der Person der Antragsteller liegen, nicht vorge-
legt werden können. 
 
„(3) Ist die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 nicht erfüllt, so ist Antragstellern, 
die über einen Ausbildungsnachweis als Arzt verfügen, der in einem anderen als den in Absatz 
2 Satz 1 genannten Staaten (Drittstaat) ausgestellt ist, die Approbation zu erteilen, wenn die 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. Für die Prüfung der Gleichwertigkeit gilt 
Absatz 2 Satz 2 bis 6 sowie 8 entsprechend. Der Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten wird durch das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der staatli-
chen Abschlussprüfung bezieht. Die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sind nach Satz 
3 auch nachzuweisen, wenn die Prüfung des Antrags nur mit unangemessenem zeitlichen oder 
sachlichen Aufwand möglich ist, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus Grün-
den, die nicht in der Person der Antragsteller liegen, von diesen nicht vorgelegt werden kön-
nen.“ 
  
Für die vorübergehende Unterstützung unter Verantwortung eines Arztes wäre keine 
vorübergehende Ermächtigung zur Ausübung der Heilkunde notwendig. Es bestünde 
die Möglichkeit, unterstützende Tätigkeiten, keine Heilkunde, auch ohne nachgewiese-
ne ärztliche Qualifikation zu leisten, wenn eine Arbeitsgenehmigung vorliegt. 
Deshalb wäre zu prüfen, ob diesbezüglich gegebenenfalls Vorschriften, die nicht aner-
kannte oder gerade anerkannte Asylbewerber an der Aufnahme von Arbeit hindern, 
geändert oder aufgehoben werden könnten (z. B. die Verordnung über die Arbeitsge-
nehmigung für ausländische Arbeitnehmer). 
 
Mit dem vorgesehenen Sonderstatus dieser „Ärztehelfer“ sind weitere ungeklärte Kom-
petenz- und Haftungsfragen verbunden, die völlig offen sind und die geregelt werden 
sollten. 
 

b) Zur Begründung des unter II. dargestellten Regelungsvorschlages 
Der Zusatz bzw. das Adjektiv „beschränkt“ soll verdeutlichen, dass die ermächtigte 
Person nicht nur vorübergehend zur Heilkunde berechtigt ist, sondern diese Ausübung 
auch konkreten Beschränkungen unterliegt; der Ermächtigte unter anderem nur zur 
Unterstützung eines Arztes herangezogen werden und nicht selbständig die Heilkunde 
ausüben darf. 
 
Der Änderungsvorschlag zu § 90 Abs. 2 Nr. 1 AsylG-E unterstreicht, dass die ermäch-
tigte Person unterstützend tätig wird und für diese unterstützende Tätigkeit eine Haft-
pflicht- und Unfallversicherung bestehen muss (§ 90 Abs. 2 Nr. 5 AsylG-E). Diese Ver-
antwortung dafür darf nicht den in den Aufnahmeeinrichtungen oder in den Gemein-
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schaftsunterkünften tätigen Ärzten auferlegt werden. Wenn die ermächtigte Person un-
terstützend Heilkunde ausüben soll, dann muss dies sowohl haftungsrechtlich im Hin-
blick auf die zu behandelnden Personen, als auch unfallversicherungsrechtlich im Hin-
blick auf Gefahren für die ermächtigte Person abgesichert sein. 
 
Wesentlich ist die sprachliche Verständigung der ermächtigten Person, sowohl mit den 
zu behandelnden Asylbegehrenden, als auch mit dem zu unterstützenden Arzt (§ 90 
Abs. 2 Nr. 4 AsylG-E). Sprachkenntnisse für heilkundliche Tätigkeiten sind aus Grün-
den des Patientenschutzes unerlässlich. Nur eine gute Kommunikation zwischen den 
Handelnden und den Patienten bietet Schutz vor Missverständnissen oder Unklarhei-
ten, die einer richtigen Diagnose, einer Therapie und der Compliance entgegenstehen 
können. Eine Unterstützung der ermächtigten Person kann nur sachgerecht erfolgen, 
wenn eine Verständigung untereinander und damit im Interesse der zu Behandelnden 
möglich ist. Wäre diese unerlässliche Kommunikation nicht gewährleistet, würde für 
diesen Kontakt darüber hinaus ein Dolmetscher benötigt. Dies ist aber, wie die ersten 
Erfahrungen belegen, nicht gewährleistet, so dass eine solche Ermächtigung nur erteilt 
werden darf, wenn nicht nur die Verständigung mit dem Asylbegehrenden, sondern 
auch mit dem zu unterstützenden Arzt sichergestellt ist.  
 
§ 90 Abs. 3 AsylG-E enthält die Klarstellung, dass auch eine der in § 90 Abs. 2 Nr. 1 
bis 5 AsylG-E genannten Voraussetzungen ausreicht, um die befristete Ermächtigung 
zu widerrufen. 
 
Die vorgeschlagene Ergänzung in § 90 Abs. 4 AsylG-E schließt an die Ausführungen 
unter III.a) an. Diese Ermächtigung sollte also nur erteilt werden, wenn die Prüfung 
durch die zuständige Behörde nicht oder nicht zeitnah erfolgen kann. 
 
Die Ermächtigung darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller zur Glaubhaftma-
chung nach § 90 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 AsylG-E eidesstattlich versichert, dass er über eine 
abgeschlossene Ausbildung als Arzt verfügt. Danach soll ein Fachgespräch stattfinden. 
Hier sollte die Mindestdauer des Fachgesprächs festgelegt werden. Bei diesem Ge-
spräch sollten nicht nur der Antragsteller und der von der zuständigen Behörde beauf-
tragte Arzt zugegen sein, sondern auch ein Vertreter der zuständigen Behörde nach 
§ 12 Abs. 1 BÄO, also der Approbationsbehörde. Dieser Vertreter verfügt über wesent-
liche Kenntnisse aus den Approbationsverfahren, über Ausbildungswege in bestimm-
ten Drittstaaten, etc. 
 
In § 90 Abs. 5 AsylG-E sollte ergänzt werden, dass die Zeiten der vorübergehenden 
und beschränkten Ausübung der Heilkunde nicht auf die Weiterbildung angerechnet 
werden können, weil die dafür in den Weiterbildungsordnungen der Kammern geregel-
ten Anforderungen nicht erfüllt sind. Die Ergänzung dient der Klarstellung für spätere 
Anerkennungsverfahren.  
 
Wesentlich ist die weitere vorgenommene Änderung in § 90 Abs. 6 AsylG-E. Da es 
sich um eine Ermächtigung zur vorübergehenden und beschränkten Ausübung der 
Heilkunde handelt, sollte die dafür ansonsten zuständige Behörde (Approbationsbe-
hörde) für dieses Verfahren verantwortlich sein. 
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Stellungnahme des Deutschen Caritasver-
bandes zu 
 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Asylver-
fahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und wei-
terer Gesetze, Drs. 446/15 
und 

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Beschäftigungs-
verordnung, der Integrationskursverordnung und weiterer Ver-
ordnungen, Drs. 447/15 
 
 

Beide legislative Vorhaben reagieren auf die derzeit sehr hohe Zahl an Asylsuchenden. Sie ha-
ben zum Ziel, die Asylverfahren zu beschleunigen, die Rückführung ausreisepflichtiger Auslän-
der(innen) zu vereinfachen, Fehlanreize zu beseitigen und Unterbringung zu gewährleisten. 
Außerdem soll die Integration insbesondere der Schutzsuchenden mit Bleibeperspektive ver-
bessert werden. Gesetzentwurf (GE) und Verordnungsentwurf (VO-E) wurden in einer Vorfas-
sung den Verbänden zur Stellungnahme zugeleitet. Der Deutsche Caritasverband hatte sich 
wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nur zu ausgewählten Aspekten geäußert 
und sich vorbehalten, im parlamentarischen Verfahren weitere Erwägungen vorzutragen. 

Die Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes zum Gesetz- und Verordnungsentwurf 
vom 21.9.2015 wurde, soweit die geplanten Regelungen unverändert in den Regierungsentwurf 
vom 29.9.2015 übernommen wurden und auch die Bewertungen des Deutschen Caritasver-
bandes unverändert bleiben, in die vorliegende Stellungnahme übernommen.  

Der Deutsche Caritasverband teilt viele der Ziele des Gesetzesvorhabens. Soweit es darum 
geht, die Asylverfahren zu beschleunigen, sind allerdings vorrangig andere Maßnahmen not-
wendig als Gesetzesänderungen. Die Gründe dafür, dass die Asylverfahren derzeit noch nicht, 
wie im Koalitionsvertrag und jetzt erneut auf dem Bund-Länder-Gipfel am 24.9.2015 vereinbart, 
innerhalb von 3 Monaten oder noch schneller abgewickelt werden, sind kaum in den Verfah-
rensregeln zu suchen. In Anwendung des derzeit geltenden Rechts lag beispielsweise die 
durchschnittliche Verfahrensdauer bis zur behördlichen Entscheidung bei Verfahren von Asyl-
suchenden aus dem Kosovo deutlich unter 3 Monaten.1 Die aktuellen Regelungen lassen also 
bereits schnelle Verfahren zu, die Gründe für den Verfahrensstau liegen vorrangig an einer zu 
geringen Zahl von Entscheider(inne)n beim BAMF im Verhältnis zu den gestiegenen Fallzah-
len. 

Soweit es um die Beseitigung von Fehlanreizen geht, sind die verfassungsrechtlichen Gestal-
tungsgrenzen strikt zu beachten. So spricht sich der Deutsche Caritasverband dezidiert gegen 
alle Überlegungen aus, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährten Leis-
tungen zu reduzieren. Dies ist auch im Gesetzentwurf vom 29.1.2015 für Menschen vorgese-
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hen, über deren Asylrecht oder Ausreisepflicht noch nicht entschieden wurde, außerdem für 
vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer(innen), denen keine Ausreisepflicht gewährt wurde o-
der deren Ausreisepflicht abgelaufen ist. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seiner 
Entscheidung vom Juli 2012 klargestellt, dass das Menschenrecht auf Sicherung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums allen Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus 
zukommt. Die Höhe existenzsichernder Leistungen darf sich ausschließlich am Bedarf, nicht 
aber an migrationspolitischen Überlegungen orientieren. Soweit die Leistungen also für be-
stimmte Gruppen von Schutzsuchenden reduziert werden sollen, ist der Nachweis zu führen, 
dass auch ihr Bedarf entsprechend geringer ist. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes ist 
dieser Nachweis jedoch nicht erbracht.  

Kritisch sieht der Deutsche Caritasverband auch das geplante gesetzliche Arbeitsverbot für 
Geduldete, die das Abschiebehindernis selbst zu vertreten haben. Wie die Erfahrung zeigt, hal-
ten sich viele Geduldete trotz ihrer grundsätzlich fortbestehenden Ausreisepflicht längerfristig in 
Deutschland auf. Hierfür gibt es im Einzelfall vielschichtige Gründe, die sich nicht auf die feh-
lende Mitwirkung der Betroffenen reduzieren lassen. Das Aufenthaltsgesetz sieht daher unter 
bestimmten Voraussetzungen den Übergang in eine Aufenthaltserlaubnis vor. Der Gesetzgeber 
hat in den letzten Jahren zusätzliche Rechtsgrundlagen für eine solche Aufenthaltslegalisierung 
geschaffen, was der Deutsche Caritasverband sehr begrüßt hat. An den Erwägungen, die der 
Schaffung dieser Bleiberechte zugrunde lagen, hat sich auch angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen nichts geändert. Nach wie vor liegt es im Interesse der Betroffenen, aber auch der 
Gesellschaft, denjenigen, die jedenfalls auf absehbare Zeit in Deutschland bleiben werden, Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  

Der Deutsche Caritasverband teilt die Auffassung, dass zwischen dem Asylsystem und ande-
ren humanitären Schutzformen einerseits und der Zuwanderung zur Arbeitsaufnahme anderer-
seits klar unterschieden werden muss. Zu der gebotenen Entlastung des Asylsystems kann es 
unserer Ansicht nach beitragen, Menschen, die keinen humanitären Schutz beanspruchen 
können, Perspektiven der Arbeitsaufnahme zu eröffnen. Dabei sind wir uns bewusst, dass nicht 
alle Schutzsuchenden die hierfür nötigen Voraussetzungen erfüllen.  

Mit Sorge sehen wir dagegen den Versuch, das Asylsystem durch Absenkung verfahrensrecht-
licher Standards zu entlasten. So sind in bestimmten Fällen Änderungen im Asylverfahren und 
im Rechtsschutz vorgesehen, wie beispielsweise sehr kurze Fristen, die der Beschleunigung 
der Verfahren dienen sollen. Diese Regelungen sind geeignet, die Wahrnehmung von Rechten 
zu erschweren. Den Regelungsvorschlägen liegt die Erwägung zugrunde, dass die davon Be-
troffenen wahrscheinlich nicht schutzbedürftig sind. Sicher festzustellen ist dies jedoch erst 
nach Entscheidung über den Asylantrag. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes muss in 
jedem Fall gewährleistet sein, dass Asylanträge individuell sorgfältig geprüft werden. Dazu 
müssen Antragsteller(innen) tatsächlich in der Lage sein, ihre Verfolgungsgründe und ihren 
Schutzbedarf geltend zu machen. Dies setzt neben ausreichender Zeit nicht zuletzt den Zu-
gang zu unabhängiger Asylverfahrensberatung voraus. 

Die notwendige Verfahrensbeschleunigung kann auch erreicht werden, wenn bei bekannter-
maßen unsicheren Herkunftsländern wie Eritrea oder Somalia Verfahrenserleichterungen ein-
geführt werden. Dies kann z. B. durch schriftliche Verfahren erfolgen, wenn Anträge begründet 
erscheinen. Eine solche Verfahrensweise wird bei syrischen Antragsteller(inne)n bereits durch-
geführt, was der Deutsche Caritasverband für sehr sachgerecht hält. Der Gesetzentwurf sieht 
als ein Mittel der Verfahrensbeschleunigung hingegen vor, die Staaten Albanien, Kosovo und 
Montenegro in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufzunehmen. Der Deutsche Caritas-
verband sieht das Konzept sicherer Herkunftsstaaten aus den oben dargelegten Gründen ins-
gesamt kritisch. Kommt es  dennoch zur Ausweisung solcher Staaten, müssen die Kriterien des 
BVerfG und der einschlägigen EU-Richtlinien und die dort vorgegebene Sorgfalt angewandt 
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werden. Insbesondere muss anhand unterschiedlicher Quellen positiv festgestellt werden, dass 
es landesweit keine Verfolgung bestimmter Gruppen gibt. Das ist im vorliegenden Gesetzent-
wurf aus unserer Sicht nicht geschehen. Dies ist umso bedenklicher, als an die Einstufung be-
stimmter Staaten als sichere Herkunftsstaaten über Sonderregelungen für das Asylverfahren 
hinaus weitergehende Folgen geknüpft werden, so etwa die Absenkung sozialer Leistungen 
oder der Ausschluss vom Arbeitsmarkt. Die Regelung ist damit für die Betroffenen von ganz er-
heblicher Tragweite. Der Deutsche Caritasverband regt – bei grundsätzlicher Skepsis gegen-
über dem Konzept sicherer Herkunftsstaaten – an, gesetzgeberisch klarzustellen, dass für sol-
che Antragsteller aus als sicher eingestuften Herkunftsländern, die verfolgungsrelevante Um-
stände vortragen, die regulären Verfahrensregeln zur Anwendung kommen. Dabei müssen 
auch kumulative Eingriffe, die in ihrer Gesamtheit Verfolgungsqualität erreichen (§ 3a Abs. 1 
Nr. 2 AsylVfG), voll berücksichtigt werden. Dies betrifft vor allem schwerwiegende Diskriminie-
rungen von Minderheitenangehörigen, die diesen die Grundlagen eines menschenwürdigen 
Lebens entziehen.  

Für bedenklich hält es der Deutsche Caritasverband auch, wenn künftig alle Asylsuchenden 
wieder bis zu 6 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung belassen werden. Das mag die Kom-
munen bei der Unterbringung entlasten, führt aber zu einer Überlastung dieser Einrichtungen. 
Dies gilt umso mehr für die Asylsuchenden, die aus sicheren Drittstaaten kommen und solche, 
deren Antrag im Dublin-Verfahren als unzulässig verworfen wurde, und die dauerhaft in diesen 
Einrichtungen bleiben müssen.  

Mit der Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung geht einher, dass in dieser Zeit der Vor-
rang der Sachleistungen gilt. Dies soll nun dahingehend erweitert werden, dass auch der per-
sönliche Bedarf möglichst durch Sachleistungen gedeckt werden soll. Auch bei der Anschluss-
unterbringung kann der persönliche Bedarf weiter durch Sachleistungen gedeckt werden. Der 
Deutsche Caritasverband lehnt es ab, dass Menschen monatelang auch bei persönlichen Be-
darfen auf Sachleistungen verwiesen werden. Die Anwendung des Sachleistungsprinzips führt 
nicht nur zu höheren Kosten. Wichtiger noch ist, dass bei den Betroffenen selbständige Le-
bensführung und Teilhabe erschwert, wenn nicht sogar verhindert wird. Das ist umso problema-
tischer als davon alle Asylsuchenden betroffen sein werden, auch jene, denen letztlich ein 
Schutzstatus zuerkannt wird. 

Ein weiteres Problem, dass mit der Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung einhergeht, 
ist das damit verbundene Arbeitsverbot. Der Deutsche Caritasverband fordert, dass auch dann, 
wenn die Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung länger als 3 Monate währt, die Er-
laubnis zur Arbeitsaufnahme erteilt werden kann. 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, wie schon ausgeführt, die Schaffung legaler Zugangs-
wege für Menschen, die die Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland erfül-
len, jedoch kaum eine realistische Chance auf Anerkennung als Flüchtlinge haben. Daher be-
grüßen wir ausdrücklich die geplante Veränderung in der BeschV, wonach Staatsangehörige 
von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien in 
den Jahren 2016 bis 2020 einen sehr weit gefassten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ohne 
Vorrangprüfung erhalten sollen. 

Begrüßenswert findet der Deutsche Caritasverband auch, dass Asylsuchende Zugang zu integ-
rationsfördernden Leistungen erhalten sollen. Allerdings wird dies nach unseren Erfahrungen 
nur wirksam werden, wenn die Asylsuchenden einen Anspruch auf Zugang zu den Kursen er-
halten. Ist nur die Zulassung im Rahmen verfügbarer Kursplätze vorgesehen, wird diese ange-
sichts der hohen Zahl von interessierten Schutzsuchenden und EU-Bürgern häufig scheitern. 
Um den Ansprüchen zu entsprechen, ist dann natürlich auch die Zahl der Kursplätze deutlich 
zu erhöhen. Weiter fordert der Deutsche Caritasverband, dass die aktuelle Differenzierung zwi-
schen anspruchsberechtigten und nicht anspruchsberechtigten Ausländer(inne)n mit einer Auf-
enthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen aufgegeben 
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wird. Gerade in Anbetracht des begrüßenswerten, geplanten Zugangs aller Gruppen zu berufs-
bezogener Deutschförderung sollten auch alle Ausländer(innen) mit Aufenthaltstitel Anspruch 
auf einen Integrationskurs haben. 

Die Gesundheitsleistungen sollen dahingehend verbessert werden, dass zukünftig Schutzimp-
fungen bundeseinheitlich geleistet werden. Das ist zu begrüßen. Nicht weitreichend genug sind 
hingegen die Regelungen zur Gesundheitsversorgung im Allgemeinen. Die Länder können 
zwar Abkommen zur Einführung einer Gesundheitskarte abschließen, die den Zugang zu Ge-
sundheitsleistungen erleichtert. Eine umfassende Ausweitung der Gesundheitsversorgung geht 
damit aber nicht einher.  

Der vorliegende Gesetzentwurf wird in großer Eile durch das Gesetzgebungsverfahren ge-
bracht. Das führt dazu, dass der Gesetzgeber die einzelnen Regelungen bereits aus zeitlichen 
Gründen hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht im ausreichenden Maße bewerten kann. Es wird 
daher vorgeschlagen, im Gesetzestext verbindlich festzulegen, dass die neugeschaffenen Re-
gelungen nach Ablauf von drei Jahren auf ihre Wirkung überprüft und ggf. revidiert werden.  

 

Zu den geplanten Änderungen im Einzelnen: 

1 Art. 1 GE: AsylVfG 

Das AsylVfG wird in Asylgesetz (AsylG) umbenannt. Im Folgenden werden die geplanten Ände-
rungen entsprechend als solche im AsylG-E bezeichnet. 

1.1 Art. 6 GE: Handlungsfähigkeit von Minderjährigen (§ 12 AsylG-E) 

Bisher sind Ausländer(innen) im Asylverfahren bereits ab 16 Jahre handlungsfähig. Künftig sol-
len nur noch Volljährige handlungsfähig sein. 

Bewertung 

Dies entspricht einer langjährigen Forderung des Deutschen Caritasverbandes und wird be-
grüßt. 

1.2 Art. 1 Nr. 7 GE: Antragstellung (§ 14 AsylG-E) 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass anders als im Entwurf vom 21.9.2015 vorgesehen 
die Verpflichtung der Ausländerbehörde bleibt, bei ihr eingereichte schriftliche Anträge unver-
züglich ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weiterzuleiten.  

Bewertung 

Nicht geändert wird die in § 14 Abs. 3 S. 1 AsylVfG enthaltene Regelung, dass ein aus der Ab-
schiebungshaft heraus gestellter Asylantrag nicht zur Freilassung führt. Wie der EuGH schon 
2013 entschieden hat, ist in diesen Fällen aber eine Einzelfallprüfung durchzuführen. Nur wenn 
feststeht, dass der Asylantrag allein zur Verzögerung des Rückführungsverfahrens gestellt 
wurde, darf die Haft aufrechterhalten werden. In allen anderen Fällen ist der Ausländer – der 
nach § 55 Abs. 1 AsylVfG eine Aufenthaltsgestattung, also ein legales Aufenthaltsrecht erwirbt 
– freizulassen.2 

                                                
2 EuGH, Urt. v. 30.5.2013, Rs. C-534/11, Arslan 
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§ 14 Abs. 3 S. 1 AsylVfG muss entsprechend geändert werden. 

1.3 Art. 1 Nr. 9 GE: Bericht über sichere Herkunftsstaaten (§ 29a Abs. 21 AsylG-
E) 

Mit dem neu eingeführten § 29 Abs. 2a wird eine Berichtspflicht der Bundesregierung einge-
führt. Danach muss die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen Be-
richt vorlegen, ob die Voraussetzungen für die Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten wei-
terhin vorliegen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband sieht das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten insgesamt kri-
tisch, da der individuelle Schutzbedarf und damit die Bleibeperspektive sicher erst nach Ab-
schluss des Asylverfahrens festgestellt werden können (dazu unten Punkt 1.14). Solange das 
Konzept angewendet wird, ist die Neuregelung aber grundsätzlich zu begrüßen. Aus Sicht des 
Deutschen Caritasverbandes muss darüber hinaus jedoch ein flexibler Überprüfungsmecha-
nismus etabliert werden, mit dem sowohl auf langsame, schrittweise und plötzlich eintretende 
Änderungen in Bezug auf die Sicherheitsvermutung in einem als sicher eingestuften Staat rea-
giert werden kann. 

1.4 Zuständigkeit für Ausreisesperren nach § 11 AufenthG (§ 31 AsylVfG) 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die im Entwurf vom 21.9.2015 vorgesehene Ände-
rung unterbleibt. 

Die praktische Erfahrung zeigt aber, dass auch ohne gesetzliche Grundlage das BAMF über 
die Anordnung und Befristung von Einreise- und Aufenthaltsverboten nach § 11 Abs. 7 Auf-
enthG entscheidet. Dies muss unterbunden werden. 

Weiter ist der Deutsche Caritasverband skeptisch, ob die Zuweisung der Entscheidung über 
Einreise- und Aufenthaltsverbote nach einer Abschiebung (§ 11 Abs. 2 AufenthG), sofern der 
Abschiebung ein Abschiebungsandrohung oder –anordnung nach dem AsylVfG vorangegan-
gen ist, an die Bundesbehörde BAMF nicht gegen Art. 83 ff. GG verstoßt.  

1.5 Art. 1 Nr. 10 GE: Rechtsmittelfristen bei Abschiebung in einen sicheren 
Drittstaat (§ 34a Abs. 2 AsylG-E) 

Bislang gilt, dass Verbote entweder als Folge einer Ausweisung oder Abschiebung von Geset-
zes wegen eintreten und in diesem Fall nicht gesondert anfechtbar sind, oder dass sie geson-
dert verhängt werden (bei § 11 Abs. 6 und Abs. 7 AufenthG) und dann innerhalb der gewöhnli-
chen Rechtsmittelfrist von einem Monat anfechtbar sind. 

Jetzt soll die Klagefrist gegen die Verhängung und Befristung von Aufenthaltsverboten im Zu-
ständigkeitsbereich des BAMF auf eine Woche verkürzt werden. Das erreicht man durch die 
Ergänzung in § 34a Abs. 2 AsylG-E sowie die Aufnahme von „§ 34a“ in die Vorschrift des § 74, 
der die Klagefrist regelt. 

Gleichsam als „Nebeneffekt“ wird auch die Frist, innerhalb derer um Eilrechtsschutz gegen die 
Verhängung und Befristung des Aufenthaltsverbots nachgesucht werden kann, auf eine Woche 
verkürzt. 

Bewertung 

Die Rechtsmittelfristen für die Verhängung und Befristung von Aufenthalts- und Einreiseverbo-
ten werden drastisch verkürzt. Das soll wohl der Verfahrensbeschleunigung dienen. Die in der 
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Gesetzesbegründung als „Harmonisierung“ des Eilrechtsschutzes (S. 35) bezeichnete Begrün-
dung kann diese Einschnitte in den Rechtsschutz nicht rechtfertigen. 

Es ist aus der asylrechtlichen Praxis bekannt, dass Antragsteller z. B. in Fällen der Ablehnung 
als „offensichtlich unbegründet“, wo ebenfalls kurze Rechtsmittelfristen gelten, deren Brisanz 
nicht erkennen und verspätet um Rechtsrat nachsuchen oder Rechtsmittel einlegen. Die ableh-
nende Entscheidung über den Asylantrag ist dann bereits bestandskräftig, so dass die Be-
troffenen, wenn – wie so häufig – eine Abschiebung nicht möglich ist, im Zustand der Duldung 
verbleiben. Mit der vorgeschlagenen Regelung droht nun auch die Entscheidung über das Auf-
enthaltsverbot und dessen Befristung in Bestandskraft zu erwachsen, bevor die Betroffenen 
sich dessen bewusst werden. Das hat eine deutlich über das Asylverfahren hinaus weisende 
Bedeutung. Das im Zusammenhang des Asylverfahrens ergangene Aufenthaltsverbot sperrt 
den Betroffenen grundsätzlich für jede Aufenthaltserlaubnis, auch wenn er langfristig faktisch 
im Bundesgebiet verbleibt. Das gilt insb. auch für Aufenthaltserlaubnisse zum Familiennach-
zug, wenn er z. B. später heiratet oder ein deutsches Kind bekommt. Allenfalls eine humanitäre 
Aufenthaltserlaubnis ist dann noch möglich, und auch die nur nach einer Ermessensentschei-
dung der Behörde und einem möglichen Rechtsmittelverfahren, wenn das behördliche Ermes-
sen zunächst zu Lasten des Antragstellers ausgeübt wird. 

All das schafft unnötigen Bearbeitungsaufwand und unnötige Rechtsunsicherheit auch bei aus 
anderem Grund bleibeberechtigten Betroffenen. Durch eine Streichung der vorgesehenen Er-
gänzung von § 34a Abs. 2 AsylVfG würde dies vermieden. Die Betroffenen hätten dann die im 
Regelfall vorgesehene Rechtsmittelfrist von einem Monat, um für sie sprechende Umstände 
noch bei Gericht vorzutragen. 

1.6 Art. 1 Nr. 11 GE: Rechtsschutz bei offensichtlicher Unbegründetheit (§ 36 
Abs. 3 AsylG-E) 

Die Verkürzung der Klage- und Eilrechtsschutzfrist auf eine Woche soll auch für Aufenthalts-
verbote und Befristungsentscheidungen gelten, die im Zusammenhang mit der Ablehnung von 
Asylanträgen als „offensichtlich unbegründet“ ergehen.  
Bewertung 

Dazu gilt sinngemäß das zu Punkt 1.4 gesagte. 

1.7 Art. 1 Nr. 13 GE: Abweichung vom Königsteiner Schlüssel (§ 45 Abs. 2 
AsylG-E) 

Die Länder sollen vereinbaren können, dass die Land A zugewiesenen Asylsuchenden in Land 
B untergebracht werden können. Aufnahmeverpflichtung (und damit auch Kostenlast) bleibt 
grds. bei Land A, über einen angemessenen Kostenausgleich müssen sich die Länder daher 
einigen. 

Bewertung 

Eine Erleichterung der Zusammenarbeit der Bundesländer ist sachgerecht. Die Regelung darf 
aber nicht dazu führen, dass beispielsweise Asylsuchende, wie bereits geschehen, aus dem 
Stadtstaat Hamburg in einem Flächenstaat weit entfernt von Möglichkeiten an medizinisch-
psychologischer Betreuung, Rechtsberatung und integrationsfördernden Angeboten unterge-
bracht werden. 

Es muss geregelt werden, dass die Residenzpflicht, die in den ersten drei bzw. bald sechs Mo-
naten besteht (s.u. Punkt 0), sich auch auf das eigentlich zuständige Bundesland erstreckt, ggf. 



 

7 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

auch auf die Durchreise durch andere Bundesländer, um dorthin zu gelangen und dort vorhan-
dene Betreuungs- und Beratungsangebote zu nutzen. 

1.8 Art. 1 Nr. 15 und Nr. 19 GE: Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu 
wohnen (§ 47 AsylG-E) und Residenzpflicht (§ 59a AsylG-E) 

Die mögliche Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, wird für alle Asylsuchen-
den wieder von drei auf sechs Monate erhöht.  

Durch einen neuen § 47 Abs. 1a AsylG-E soll bestimmt werden, dass Antragsteller aus „siche-
ren“ Herkunftsstaaten für das gesamte Asylverfahren in der Aufnahmeeinrichtung bleiben müs-
sen. Die Verpflichtung gilt bei Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet oder 
als unzulässig weiter bis zur Ausreise. Das gleiche soll bei einer Ablehnung als unzulässig 
nach § 27a AsylVfG (im Dublin-Verfahren) gelten. 

§ 59a Abs. 1 AsylVfG wird dahingehend geändert, dass die räumliche Beschränkung so lange 
nicht erlischt, solange die Verpflichtung besteht, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 59a 
Abs. 1 S. 2 AsylG-E). 

Bewertung 

Die Ausdehnung der Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen hat zum Ziel, den zügi-
gen Abschluss des Asylverfahrens sicherzustellen. Dies sowie den Wunsch, eine Weitervertei-
lung auf die Kommunen regelmäßig unnötig zu machen, weil über den Antrag bereits während 
des Aufenthalts in der Erstaufnahmeeinrichtung entschieden wurde, unterstützt der Deutsche 
Caritasverband. Die Legitimation dieser Neuregelung hängt aber wesentlich daran, dass das 
Ziel der Verfahrensbeschleunigung auch tatsächlich erreicht wird. Dabei ist anzustreben, die 
Verfahren deutlich eher als nach 6 Monaten zum Abschluss zu bringen, da der Aufenthalt in 
Erstaufnahmeeinrichtungen nach unseren Erfahrungen in höchstem Maße belastend und mit 
Konflikten verbunden ist. Zudem müssen die Erstaufnahmeeinrichtungen so gestaltet werden, 
dass diese Belastungen möglichst gering gehalten werden. 

Auf Grund der aktuellen durchschnittlichen Verfahrensdauer ist zu erwarten, dass die Betroffe-
nen verpflichtet sind, 6 Monate in der Einrichtung zu bleiben. Die nachteiligen Folgen für die 
Betroffenen sind erheblich. Die Residenzpflicht verlängert sich, ebenso das angewiesen sein 
auf Sachleistungen. Die Ausstattung von Erstaufnahmeeinrichtungen ist oft provisorisch und sie 
sind derzeit massiv überbelegt. Es gibt in diesen Einrichtungen oft keine Privatsphäre, Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche fehlen. Die Erwachsenen sind zu Untätigkeit 
verdammt (Zum Arbeitsverbot während des Aufenthalts in der Erstaufnahme: unten Punkt 
1.10). Integration wird generell auch für diejenigen mit guter Bleibeperspektive verzögert und 
erschwert.  

Dass Antragsteller(innen) aus „sicheren“ Herkunftsstaaten das gesamte Asylverfahren in der 
Erstaufnahme verbringen müssen, dürfte die Kapazitätsprobleme verschärfen, da die Verfahren 
sich teils erheblich verlängern, wenn Eilrechtsschutz erstritten werden kann oder aber fehlende 
Papiere oder fehlende Reisefähigkeit aus gesundheitlichen Gründen die Ausreise verzögern. 
Dass abgelehnte Antragsteller(innen) aus „sicheren“ Herkunftsstaaten sowie Personen, deren 
Antrag im Dublin-Verfahren als unzulässig abgelehnt wurde, auch nach Ablehnung des Antrags 
in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben müssen,3 verschärft die Kapazitätsproblematik noch 
weiter. Für die Betroffenen bedeutet es Probleme bei der Beschulung von Kindern und beim 
Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung. Und auch die rechtliche Beratung und Ver-

                                                
3 Laut Gesetz soll dies zwar nur diejenigen betreffen, deren Asylgesuch als offensichtlich unbegründet 
abgelehnt wurde. Da dies nach § 29a AsylVfG die Standardentscheidung ist, werden praktisch alle abge-
lehnten Angehörigen sicherer Herkunftsstaaten betroffen sein. 
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tretung würde wegen der oft abgelegenen Lage dieser Einrichtungen erschwert. Diese Folgen 
treffen auch die Personen, die letztendlich als schutzbedürftig anerkannt werden. 

Mit den geplanten Änderungen werden die im Herbst 2014 im Rahmen des Rechtsstellungs-
verbesserungsgesetzes beschlossenen Regelungen zur Lockerung der Residenzpflicht wieder 
eingeschränkt. Zur Entlastung der Unterbringungssituation wäre es ein besserer Weg, Asylsu-
chenden die Möglichkeit zu eröffnen, bei Verwandten, Bekannten oder Freunden ggf. auch in 
einem anderen als dem zugewiesenen Bundesland zu wohnen. 

Die Verpflichtung, länger als 3 Monate in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollte in der 
Praxis zumindest nicht zur Regel gemacht werden. 

1.9 Art. 1 Nr. 20 GE: Leiharbeit und Arbeitsverbot (§ 61 AsylG-E) 

Bisher gilt für Asylsuchende ein vierjähriges Verbot der Beschäftigung in Leiharbeit. Dieses soll 
aufgehoben werden, indem §§ 39, 40 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2, §§ 41 und 42 AufenthG gem. 
§ 61 AsylG-E für entsprechend anwendbar erklärt werden. Dadurch, dass nicht auf § 40 Abs. 1 
Nr. 2 AufenthG verwiesen wird, wird das Verbot der Leiharbeit für Asylsuchende aufgehoben. 

Für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten, die nach dem 31.8.2015 einen Asylantrag 
stellen, wird ein generelles Arbeitsverbot eingeführt (§ 61 Abs. 2 S. 4 AsylG-E). Ergänzt wird 
dies durch ein Arbeitsverbot für Geduldete aus sicheren Herkunftsstaaten (dazu unten Punkt 
3.5) 

Bewertung 

Durch die Aufhebung des Verbots der Leiharbeit für Asylsuchende können diese ggf. leichteren 
Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Systematisch wäre es vorzuziehen, das Verbot der Leiharbeit 
für alle Ausländer(innen) mit Aufenthaltserlaubnis, Duldung oder Aufenthaltsgestattung durch 
eine Änderung in § 40 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG abzuschaffen. 

Das dauerhafte Arbeitsverbot für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten begegnet er-
heblichen Bedenken. Zwar hat der Staat grundsätzlich ein legitimes Interesse daran, denn Zu-
gang zum Arbeitsmarkt als Pull-Faktor für den Weg in ein Asylverfahren auszuschließen. Der 
dauerhafte Ausschluss ist aber problematisch, wenn Verfahren länger als die geplanten 3 Mo-
nate dauern oder die Ausreise über Jahre hinweg scheitert. Das führt dazu, dass die Betroffe-
nen ohne Zugang zur Arbeit in einem Schwebezustand leben, der für sie wie auch für die Ge-
sellschaft schädlich ist. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren die ge-
setzlichen Möglichkeiten für den Zugang zum Arbeitsmarkt auch für Asylsuchende erweitert. 
Dieser Weg sollte nicht verlassen werden. Das Arbeitsverbot für Asylsuchende aus sicheren 
Herkunftsstaaten muss daher zumindest befristet werden. Vorstellbar wäre, mit der Frist an die 
mit diesem Gesetzentwurf vorgesehene reguläre Höchstverweildauer in der Erstaufnahmeein-
richtung von 6 Monaten anzuknüpfen und die Arbeitsaufnahme zuzulassen, wenn das Asylver-
fahren nicht innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen ist. 

1.10 Zugang zum Arbeitsmarkt § 61 Abs. 2 AsylvfG 

Sofern Asylsuchende länger als 3 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben müssen 
(oben Punkt 1.8), läuft wegen § 61 Abs. 1 AsylVfG auch das mit dem Aufenthalt in der Einrich-
tung verknüpfte Arbeitsverbot weiter.  

Bewertung 

Die Verkürzung des Arbeitsverbots nach § 61 Abs. 2 AsylVfG auf 3 Monate war eine wesentli-
che Regelung des Rechtsstellungsverbesserungsgesetzes von 2014. Sie läuft mit dem verlän-
gerten Verbleib in der Erstaufnahme ebenso ins Leere wie der Beschluss des Bund-Länder-
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Gipfels vom 24.9.2015, Personen mit Bleibeperspektive möglichst frühzeitig in den Arbeits-
markt zu integrieren. 

Um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewährleisten, muss § 61 Abs. 1 AsylVfG dahingehend 
geändert werden, dass für den Zugang zum Arbeitsmarkt die Frist des § 61 Abs. 2 AsylVfG 
auch bei einem Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung von mehr als 3 Monaten gilt. 

1.11 Art. 1 Nr. 23 GE: Bescheinigung über Meldung als Asylsuchender (§ 63a 
AsylG-E) 

Bereits jetzt wird für den Zeitraum zwischen Registrierung und Antragstellung die Bescheini-
gung über die Meldung als Asylsuchender (BÜMA) erteilt. Diese erhält nun eine gesetzliche 
Grundlage. Die BÜMA wird zunächst für 1 Monat ausgestellt und kann nach Abs. 2 Nrn. 1 und 
2 AsylG-E verlängert werden. 

Bewertung 

In den letzten Monaten hat sich die Zahl von Asylsuchenden, die mit BÜMA monatelang auf die 
Antragstellung warten müssen, weil die Kapazitäten des BAMF nicht reichen, massiv erhöht. 
Als problematisch erweist es sich für die Betroffenen in der Praxis, dass die Zeiten mit BÜMA 
bei Folgerechten von Asylsuchenden oder auch später mit Aufenthaltserlaubnis wie z. B. War-
tefristen beim Arbeitsmarktzugang oder Kindergeld nicht anerkannt werden. Für die Entstehung 
der Aufenthaltsgestattung nach § 55 AsylVfG genügt aber die Stellung des Asylgesuchs. Das 
heißt: Auch Zeiten mit BÜMA sind Zeiten mit Aufenthaltsgestattung. Dies sollte in § 63a AsylG-
E klarstellend normiert werden. 

Angesichts der derzeitigen Schwierigkeiten der Behörden bei der Bearbeitung von Anträgen er-
scheint es sinnvoll, § 63a Abs. 2 S. 2 Nr. 3 AsylG-E um einen Hinweis zu ergänzen, dass auch 
im Fall der selbstverschuldeten Versäumnis des Termins zur Antragstellung mit der nachgehol-
ten Antragstellung wieder eine BÜMA ausgestellt werden kann. 

1.12 Art. 1 Nr. 28 GE: Widerrufmeldung (§ 73 Abs. 2a AsylVfG) 

§ 73 Abs. 2a AsylVfG soll dahingehend geändert werden, dass das BAMF eine Mitteilung an 
die Ausländerbehörden über den Widerruf des Internationalen Schutzes nach 3 Jahren nur 
noch durchführen muss, wenn der Widerruf tatsächlich erfolgt. 

Die Änderung ergänzt die bereits erfolgte Änderung in § 26 Abs. 3 AufenthG. Gibt es keine 
Meldung, kann stillschweigend zur Erteilung der Niederlassungserlaubnis übergegangen wer-
den.  

Bewertung 

Die Regelung ist aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes im Interesse der Schutzberechtig-
ten, die eine Niederlassungserlaubnis oder die Einbürgerung beantragen, sinnvoll.  

Die generell gem. § 73 Abs. 2a S. 1 AsylVfG bestehende Pflicht, die Anerkennung nach 
3 Jahren zu überprüfen, bleibt bestehen. Die in der Gesetzesbegründung (S. 38) avisierte Ent-
lastung auf Seiten des BAMF wird mit dieser Neuregelung also nicht erreicht. Bund und Länder 
haben deshalb beim Gipfel am 24.9.2015 beschlossen, dass im Hinblick auf die politische Situ-
ation der Herkunftsländer die Regelüberprüfung durch eine Dienstanweisung des BAMF im 
Rahmen genereller Überprüfungen gewährleistet werden soll. Dem Deutschen Caritasverband 
geht das nicht weit genug. In der Praxis zeigt sich, dass die Anzahl von Widerrufsentscheidun-
gen auf Grundlage dieser obligatorischen Prüfungsvorgabe so gering ist, dass Aufwand und 
Ergebnis in keinem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Schon aus diesem Grund 
sollte auf diese Regelung verzichtet werden. Darüber hinaus schafft es das BAMF nach allen 
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Erfahrungen nicht, diese obligatorische Entscheidung regelmäßig im vorgegebenen Zeitraum 
zu treffen.  

Es wird daher vorgeschlagen, § 73 Abs. 2a AsylVfG ersatzlos zu streichen. 

1.13 Art. 1 Nr. 34 GE: Eingeschränkter Rechtsschutz (§ 83c AsylG-E) 

Die neue Vorschrift ordnet die Geltung der eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten des 
AsylVfG auch für Verfahren an, in denen es um die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen des 
BAMF in Bezug auf Einreise- und Aufenthaltsverbote nach AufenthG geht.  

Bewertung 

Diese Regelung dürfte formal notwendig sein, da es sich hier um Entscheidungen nach dem 
AufenthG und nicht nach AsylVfG (bzw. AsylG-E) handelt. Die formale Notwendigkeit einer sol-
chen Vorschrift macht allerdings deutlich, wie problematisch die zunehmende Übertragung von 
Aufgaben des Vollzugs des Aufenthaltsgesetzes auf das BAMF ist (siehe oben Punkt 1.4). Ma-
teriell liegt hierin eine erhebliche Zurücknahme des an sich gegen Entscheidungen nach dem 
AufenthG zu gewährenden Rechtsschutzes.  

Aus grundsätzlichen Überlegungen sollte die Vorschrift gestrichen werden. 

1.14 Art. 1 Nr. 34 GE: Erweiterung der Liste der „sicheren Herkunftsstaaten“ (An-
lage II zu § 29 a AsylVfG) 

In die Liste der sicheren Herkunftsstaaten sollen Albanien, Kosovo und Montenegro aufge-
nommen werden. 

Bewertung 

Das Konzept der „sicheren Herkunftsstaaten“ birgt die Gefahr, dass damit das Ergebnis des in-
dividuellen Asylverfahrens vorweg genommen wird. Den Betroffenen bleibt zwar die Möglichkeit 
des Gegenbeweises, doch ist dieser schwieriger zu erbringen als der „einfache“ Nachweis des 
Schutzbedarfs. 

Sollen weitere Länder in die Liste der „sicheren Herkunftsstaaten“ aufgenommen werden, ha-
ben das BVerfG und die Qualifikationsrichtlinie der EU dafür Maßstäbe aufgestellt, denen der 
vorgelegte Gesetzentwurf nicht gerecht wird. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Grundsatzentscheidung zu „sicheren Herkunfts-
staaten“ vor allem zwei Anforderungen aufgestellt:4 
Für die Bestimmung eines Staates zum sicheren Herkunftsstaat muss Sicherheit vor politischer 
Verfolgung landesweit und für alle Personen- und Bevölkerungsgruppen bestehen.5 

Für die Bestimmung eines Staates zum sicheren Herkunftsstaat hat sich der Gesetzgeber an-
hand von Rechtslage, Rechtsanwendung und allgemeinen politischen Verhältnissen aus einer 
Vielzahl von einzelnen Faktoren ein Gesamturteil über die für politische Verfolgung bedeutsa-
men Verhältnisse in dem jeweiligen Staat zu bilden (Leitsatz 3). 

Das BVerfG hat weiter ausgeführt, dass die Einstufung als „sicher“ ausscheidet, wenn entwe-
der regional oder hinsichtlich bestimmter Gruppen eine Verfolgung in dem jeweiligen Land nicht 

                                                
4 BVerfGE 94, 115 
5 BVerfGE 94, 115, Leitsatz 2a 
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ausgeschlossen werden kann. Ebenso muss der Gesetzgeber sich vergewissern, dass in dem 
fraglichen Land keine unmenschliche Behandlung droht.6 

Aus den herangezogenen Quellen und Erkenntnismitteln muss insgesamt ein hinreichend si-
cheres Bild über die Verhältnisse in dem betreffenden Staat entstehen, soweit diese für die 
Frage erheblich sind, ob dort politische Verfolgung oder unmenschliche oder erniedrigende Be-
strafung oder Behandlung stattfindet oder nicht.“7 Zu berücksichtigen ist auch, ob schwerwie-
gende Diskriminierung und die kumulierende Wirkung unterschiedlicher Maßnahmen, die für 
sich genommen keinen Verfolgungscharakter aufweisen, einzeln oder auch zusammen mit 
sonstigen negativen Faktoren zu einer begründeten Furcht vor Verfolgung führen. In Umset-
zung der EU-QualifikationsRL8 sehen §§ 3a, 3e AsylVfG vor, dass Verfolgung auch von nicht-
staatlichen Akteuren ausgehen (§ 3e Nr. 3 AsylVfG) und in einer „Kumulierung unterschiedli-
cher Maßnahmen“ bestehen (§ 3a Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG) kann, die in ihrer Summe so gravie-
rend ist, dass eine Person davon entsprechend einer einzelnen schwerwiegenden Verletzung 
der grundlegenden Menschenrechte betroffen ist. „Grundlegende Menschenrechte“ sind auch 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Verfolgungsmaßnahmen können in der 
Anwendung physischer oder psychischer Gewalt bestehen (§ 3a Abs. 2 Nr. 1 AsylVfG), aber 
auch „gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als solche dis-
kriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden“ (§ 3a Abs. 2 Nr. 2 
AsylVfG), kommen hier in Betracht. 

Die EU-Verfahrensrichtlinie fordert in Art. 37, dass für die Beurteilung der Frage, ob ein Staat 
als sicherer Herkunftsstaat bestimmt werden kann, „verschiedene Informationsquellen“ heran-
gezogen werden.9  

Den beschriebenen Maßstäben wird die Prüfung, ob es sich bei den drei fraglichen Staaten um 
sichere Herkunftsstaaten handelt, nicht gerecht. Zwar wird in der Gesetzesbegründung betont, 
dass verschiedene Quellen, unter anderem auch lokale Menschenrechtsgruppen und Nichtre-
gierungsorganisationen sowie internationale Organisationen berücksichtigt wurden, tatsächlich 
wird in den weiteren Ausführungen praktisch kein Rückgriff auf diese Quellen genommen. Hin-
gegen werden ganz überwiegend Bewertungen vorgenommen, ohne dass diese durch ent-
sprechende Quellen belegt werden. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes sind die Be-
wertungen nicht nachvollziehbar und genügen damit auch nicht der notwendigen Transparenz.  

Viele problematische Aspekte werden nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt. Am Beispiel 
der Gesetzesbegründung zur Einstufung Albaniens nennen wir im Folgenden einige Aspekte, 
die aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes hätten dringend weitergehend analysiert wer-
den müssen:  

Nach der Gesetzesbegründung herrsche „Konsens darüber, dass Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung in Albanien eine erhebliche Härte darstellen können, jedoch selten mit Verfolgung 
oder ernsthaftem Schaden im asylrelevanten Sinne gleichzusetzen“ seien (S. 52). Demgegen-
über berichtet das US Department of State in seinem Länderreport (der an anderer Stelle in der 
Gesetzesbegründung zitiert und damit vom Gesetzgeber als glaubwürdig eingeschätzt wird) 
von erheblicher Diskriminierung gegenüber Roma-Minderheiten, welche den Wohnungsmarkt, 
den Arbeitsmarkt, die gesundheitliche Versorgung und die Bildung betreffen. Demnach akzep-

                                                
6 BVerfGE 94, 115, S. 135 
7 BVerfGE 94, 115, S. 134 
8 Richtlinie 2011/95/EU über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder 
für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
9 Richtlinie 2013/32/EU zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internati-
onalen Schutzes 
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tierten manche Schulen keine Kinder von Roma-Minderheiten, insbesondere, wenn diese arm 
zu sein scheinen.10 

Die Einstufung Albaniens zu einem sicheren Herkunftsstaat wird auch damit begründet, dass 
Albanien von Frankreich und Österreich sowie von mindestens sechs weiteren EU-Mitgliedern 
als sichere Herkunftsstaaten angesehen werde. Es wird jedoch nicht darauf eingegangen, dass 
Belgien erst kürzlich - mit Beschluss vom Oktober 2014 - Albanien von der Liste der sicheren 
Herkunftsstaaten gestrichen hat.11 

Benannt wird in der Gesetzesbegründung zwar, dass die „Bekämpfung von Korruption und or-
ganisiertem Verbrechen zu den Schlüsselbedingungen für ein weiteres Voranschreiten Albani-
ens im Prozess der EU-Annäherung gehören. Unterlegt wird dies mit dem für diese Fragen 
weitgehend unbedeutenden Hinweis, dass es in jüngster Zeit beim Kampf gegen Cannabisan-
bau deutliche Fortschritte gebe. Das US Department of State benennt in seinem Länderreport 
für Albanien „die allgegenwärtige Korruption in allen Bereichen des Regierungshandelns und 
besonders in der Justiz als zentrales menschenrechtliches Problem in Albanien.12 

Dargestellt wird in der Begründung eine Liste an Menschenrechtsabkommen, die von Albanien 
unterzeichnet wurde. Nicht eingegangen wird jedoch, dass das Auswärtige Amt in seinem Be-
richt über die asyl- und abschieberelvante Lage in der Republik Albanien (die das BAMF im Ap-
ril 2014 in einer eigenen Veröffentlichung zitiert) vom Dezember 2013 formuliert, dass „Korrup-
tion, Nepotismus und organisiertes Verbrechen sowie eine Kultur der Straflosigkeit und fehlen-
de Implementierung der vorhandenen Regelwerke die Rechtsstaatlichkeit auf[weichen]“.13 

Erwähnt wird in der Gesetzesbegründung, dass über die auf dem mittelalterlichen Rechtsakt 
Kanun basierende Blutrache nur in Einzelfällen berichtet wird und in keiner Weise staatlich ge-
fördert wird. Nicht erwähnt wird, dass das BAMF sowie die OSZE das Thema derart wichtig er-
achtet haben, dass sie dem Thema Blutrache in Albanien aktuell jeweils eigene Veröffentli-
chungen gewidmet haben. Das BAMF konstatiert in seiner Veröffentlichung mit Rückgriff auf 
das Auswärtige Amt, dass der albanische Staat nur mit eingeschränktem Erfolg Schutz vor 
Blutrache gewähren kann.14 

Für alle drei Staaten gilt, dass in der Gesetzesbegründung über die Diskriminierung von Roma 
berichtet wird, ohne ausreichend zu prüfen, ob eine Dichte und individuelle Schwere diskrimi-
nierender Maßnahmen erreicht wird, dass von Verfolgung gesprochen werden muss. Diskrimi-
nierungen von Minderheitenangehörigenwerden werden zwar gesehen. Ohne weitere Prüfung 
wird dann aber festgestellt, dass dies keine politische Verfolgung sei. 

Im Übrigen ist die Begründung für die Notwendigkeit, diese Staaten als sicher zu erklären, nicht 
zutreffend. Im Gesetzentwurf heißt es, dies sei nötig, um die Anträge priorisieren und schneller 
bearbeiten zu können (S. 1). Dies geschieht aber bereits. Über die Anträge aus keinem ande-
ren Land wird so schnell entschieden wie über die Anträge von Staatsangehörigen des Koso-
vo.15 Auch jetzt schon werden die meisten Anträge aus diesen Ländern als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt. 

                                                
10 US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2014 - Albanien Juni 2015. 
11 http://www.asylumineurope.org/news/05-11-2014/belgian-council-state-ruled-albania-should-not-have-
been-list-safe-countries-origin#sthash.AHCA5MNJ.dpuf 
12 US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2014 - Albanien Juni 2015. 
13 Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik Albanien (Stand 
Oktober 2013), zitiert in BAMF: Albanien. Blutrache. April 2014. S. 17. 
14 Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik Albanien (Stand 
Oktober 2013), zitiert in BAMF: Albanien. Blutrache. April 2014. S. 19. 
15 vgl. Drs. 18/5785 
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Für die in Aussicht gestellte „schnellere Beendigung“ des Aufenthalts in Deutschland ist nicht 
der Grund der Ablehnung eines Asylgesuchs relevant, sondern der Vollzug der Ausreisepflicht. 
Verzögerungen gibt es vielmehr, wenn die Ablehnung nicht ausreichend qualifiziert ist. Und vor 
allem, weil die Länder Rückführungen nur zögerlich durchführen. Hier wirken sich insbesondere 
personelle Engpässe der Ausländerbehörden, fehlende Reisepapiere und gesundheitlich be-
dingte Reiseunfähigkeit aus. 

Sofern es zu einer Einstufung weiterer sicherer Herkunftsstaaten kommt, müssen die oben be-
schriebenen Kriterien beachtet werden. Das ist auch mit der im Vergleich zum Gesetzentwurf 
vom 21.9.2015 nun ausführlicheren Begründung nicht geschehen. 

Weiter fordert der Deutsche Caritasverband, dass an die Herkunft aus einem solchen Staat 
keine asylfremden Folgen geknüpft werden, wie z. B. ein Ausschluss vom Arbeitsmarkt, die an-
dere Asylsuchende nicht treffen.  

Der Deutsche Caritasverband regt an, in § 29a AsylVfG klarzustellen, dass für solche Antrag-
steller(innen) aus als sicher eingestuften Herkunftsländern, die verfolgungsrelevante Umstände 
plausibel vortragen, die regulären Verfahrensregeln zur Anwendung kommen. 

2 Art. 2 GE: AsylblG 

2.1 Art. 2 Nr. 2 GE: Reduzierte Leistungen für bestimmte Gruppen (§ 1a 
AsylbLG-E) und Dauer der Anspruchseinschränkung (§ 14 AsylbLG-E) 

Bereits jetzt enthält das AsylbLG die Möglichkeit, Leistungen für Geduldete und vollziehbar 
ausreisepflichtige Ausländer(innen) auf das unabweisbar Gebotene zu beschränken, wenn es 
sich um Personen handelt, bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen der Aufenthalt 
nicht beendet werden kann (§ 1a AsylbLG).  

Das soll nun dahingehend erweitert werden, dass vollziehbar ausreisepflichtige Auslän-
der(innen), denen keine Ausreisfrist gewährt wurde oder bei denen die Frist abgelaufen ist, kei-
nen Anspruch auf Leistungen nach § 2 (Analogleistungen nach SGB XII), § 3 (Grundsicherung) 
und § 6 AsylbLG (Sonstige Leistungen) haben, außer sie sind unverschuldet an der Ausreise 
gehindert. Sie erhalten bis zur Ausreise oder Abschiebung nur Leistungen zur Deckung ihres 
Bedarfs an Ernährung, beheizter Unterkunft, Körper- und Gesundheitspflege (§ 1a Abs. 2 
AsylbLG-E). Die Leistungen sollen als Sachleistungen erbracht werden. Im Einzelfall können 
weitere Leistungen zur Sicherung des physischen Existenzminimums erbracht werden.  

Asylsuchende und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer(innen), für die in Abweichung von 
der Regelzuständigkeit nach VO 604/2013 (Dublin III-Verordnung) nach einer Verteilung durch 
die EU ein anderer Mitgliedstaat oder die Schweiz zuständig ist, erhalten ebenfalls nur diese 
reduzierten Leistungen (§ 1a Abs. 3 AsylbLG-E). 

Die Anspruchseinschränkung ist auf 6 Monate zu befristen, aber fortzusetzen, solange die ge-
setzlichen Voraussetzungen weiter erfüllt sind (§ 14 AsylbLG-E). 

Bewertung  

Laut den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels vom 24.9.2015 dient diese Neuregelung dazu, 
mögliche Fehlanreize für unberechtigte Asylanträge zu beseitigen. Der Gesetzentwurf enthält 
keine Begründung für diese Neuregelung, sondern lediglich Erläuterungen zum erfassten Per-
sonenkreis.  

Der Deutsche Caritasverband teilt das Anliegen, bei Ausländer(inne)n, die vollziehbar ausrei-
sepflichtig sind, diese Ausreise auch tatsächlich durchzusetzen. Dieses Anliegen darf aber aus 
den im Folgenden dargelegten Gründen nicht mit Fragen des Leistungsrechts vermischt wer-
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den. Ausländerrechtliche Probleme müssen in erster Linie mit Mitteln des Ausländerrechts ge-
löst werden.  

Schon die bestehende Regelung des § 1a AsylbLG begegnet verfassungsrechtlichen Beden-
ken. Das Menschenrecht auf Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums umfasst 
sowohl die physische Existenz als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischen-
menschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen Leben. Es steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in 
der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu. Falls der Gesetzgeber bei der 
Festlegung des menschenwürdigen Existenzminimums die Besonderheiten bestimmter Perso-
nengruppen berücksichtigen will, darf er bei der konkreten Ausgestaltung existenzsichernder 
Leistungen nicht pauschal nach dem Aufenthaltsstatus differenzieren.16 

Die Absenkung von Leistungen nach § 1a AsylbLG wird oft mit Verweis auf die bestehenden 
Sanktionsmaßnahmen nach SGB II und SGB XII gerechtfertigt. Anders als bei diesen Sanktio-
nen besteht aber im AsylbLG zwischen Leistung und leistungsschädlichem Verhalten kein inne-
rer Sachzusammenhang. Zwar bezieht sich der Grundsatz des Forderns im SGB II auf „alle 
Möglichkeiten zu Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit“ (§ 2 SGB II). Leistungs-
kürzungen sind aber an nur im Rahmen der Sanktionstatbestände zulässig. Sanktionen im Für-
sorgerecht müssen dem Betroffenen etwas abverlangen, was grundsätzlich geeignet ist, zur 
Überwindung seiner Hilfebedürftigkeit beizutragen oder aber diese zu beenden. Die Leistungen 
werden hier aber nicht gesenkt, um den Leistungsberechtigten zur Überwindung seiner Bedürf-
tigkeit etwa durch Aufnahme einer Arbeit zu motivieren, sondern um die Ausreise zu erreichen. 
Im Beschluss des Bund-Länder-Gipfels vom 24.9.2015 werden die geplanten Leistungskürzun-
gen entsprechend dahingehend begründet, „mögliche Fehlanreize“ zu beseitigen. Derartige 
migrationspolitische Erwägungen dürfen nach der Rechtsprechung des BVerfG im Recht exis-
tenzsichernder Leistungen keine Rolle spielen: „Migrationspolitische Erwägungen, die Leistun-
gen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegun-
gen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, 
können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und sozio-
kulturelle Existenzminimum rechtfertigen“17. Vor diesem Hintergrund dürfte die migrationspoliti-
sche Motivation der Leistungskürzungen im AsylbLG dazu führen, dass diese nicht nur nicht mit 
den Sanktionen im SGB II und SGB XII vergleichbar, sondern verfassungswidrig sind. 

Vom Bundesinnenminister wird auch geltend gemacht, die geplanten Absenkungen seien des-
halb verfassungskonform, weil die Entscheidung des BVerfG von 2012 auf einem anderen 
Sachverhalt beruht habe und den legalen Aufenthalt in Deutschland betreffe.18 Diese Einschät-
zung steht aber in einem klaren Widerspruch zur Aussage des BVerfG, wonach die Sicherung 
des Existenzminimums ein Menschenrecht ist, das eben nicht vom Status abhängig gemacht 
werden darf: „Falls der Gesetzgeber bei der Festlegung des menschenwürdigen Existenzmini-
mums die Besonderheiten bestimmter Personengruppen berücksichtigen will, darf er bei der 
konkreten Ausgestaltung existenzsichernder Leistungen nicht pauschal nach dem Aufenthalts-
status differenzieren. Eine Differenzierung ist nur möglich, sofern deren Bedarf an existenznot-
wendigen Leistungen von dem anderer Bedürftiger signifikant abweicht und dies folgerichtig in 
einem inhaltlich transparenten Verfahren anhand des tatsächlichen Bedarfs gerade dieser 
Gruppe belegt werden kann.“19 Dass Berechtigte nach AsylbLG ggf. keinen legalen Aufent-
haltsstatus haben, war dem Gericht dabei bekannt.20 Bereits im Jahr 2010 kam die damalige 
                                                
16 BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, Leitsätze 
17 BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, Absatz-Nr. 121 
18 BT-Plenarprotokoll, 18/126, S. 12210 (D) f. 
19 BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, u.a. Leitsätze, Absatz-Nr. 99, Nr. 120 
20 BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, Absatz-Nr. 119 
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Bundesregierung auf Basis der Entscheidung der BVerfG vom 9. Februar 201021 zu dem Er-
gebnis, dass die Sicherung des Existenzminimums als Menschenrecht unabhängig vom Status 
gelte.22  

Bei den von § 1a Abs. 3 AsylbLG-E erfassten Asylsuchenden wurden die Möglichkeiten des 
Asylverfahrens, wie etwa die Feststellung des Asylantrags als unbeachtlich, noch nicht ausge-
schöpft. Zumindest solange dies nicht geschehen ist, kann eine Leistungsabsenkung noch 
nicht einmal damit begründet werden, dass diese Personen vollziehbar ausreisepflichtig – also 
ohne legalen Aufenthaltsstatus - seien und gegen Pflichten, wie etwa die Mitwirkung an der 
Ausreise, verstoßen hätten. Leistungsabsenkung dient hier ausschließlich dazu, (unterstellte) 
Fehlanreize zur Stellung eines Asylantrags zu beseitigen. Diese Motivation stand auch hinter 
der generellen Absenkung von Leistungen des AsylbLG,23 die vom BVerfG mit seinem Urteil 
vom 18.7.2012 ausdrücklich und umfassend als verfassungswidrig verworfen wurde. 

Die nach § 1a Abs. 2 und Abs. 3 AsylbLG-E geplante weitere Absenkung der Leistungen auf 
solche, die noch unterhalb der vollständigen Sicherung des physischen Existenzminimums lie-
gen, ließe sich ggf. damit begründen, dass die Betroffenen auf Grund ihrer Situation einen ge-
ringeren Bedarf haben. Nach der Rspr. des BVerfG rechtfertigt es „auch eine kurze Aufent-
haltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland … nicht [per se], den Anspruch auf Ge-
währleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die Sicherung der physischen 
Existenz zu beschränken.“24 Das gilt umso mehr für eine Leistungsabsenkung noch unter die-
ses Niveau. Weiter fordert das BVerfG auch dann, wenn die Perspektive eines dauerhaften 
Aufenthalts sehr gering sein mag, dass eine realitätsgerechte und begründbar bemessene 
Leistungshöhe in einem transparenten Verfahren festgelegt werden muss.25 Dies ist in der Ge-
setzesbegründung nicht geschehen. Die vorgesehen Leistungseinschränkungen sind mithin 
schon aus diesem Grund verfassungswidrig.26 

An dem Ergebnis vermag auch die Befristung der Anspruchseinschränkung nicht zu ändern. 
Zum einen, weil das Recht auf Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums „in je-
dem Fall und zu jeder Zeit“27 gilt, und zum anderen, weil die Beschränkung verlängert wird, so-
lange die Voraussetzungen bestehen. 

Die Neuregelung muss in Gänze unterbleiben. 

2.2 Art. 2 Nr. 3 GE Sachleistungen statt Bargeld in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen und in Gemeinschaftsunterkünften (§ 3 AsylblG) 

Nach § 3 Abs. 1 erhielten Asylsuchende in Erstaufnahmeeinrichtungen bislang monatlich einen 
Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Neuregelung sieht 
vor, dass in Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende, neben dem notwendigen Bedarf (für 
Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Ver-
brauchsgüter des Haushalts), der durch Sachleistungen gedeckt wird, nun zusätzlich der per-
sönliche Bedarf (Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse) durch Sachleistungen ge-
deckt werden soll. Davon kann, wenn es nach den Umständen erforderlich ist, abgewichen 
werden. Zugleich soll die Verpflichtung, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, für Asyl-

                                                
21 BVerfG, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 
22 Drucksache 17/979, S. 2. Damals war zwar eine andere Bundesregierung im Amt, aber der gleiche In-
nenminister. 
23 vgl. BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, Absatz-Nr. 110 
24 BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, Absatz-Nr. 120 
25 BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, Absatz-Nr. 116 
26 siehe Fn. 24 
27 siehe Fn. 24 
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suchende von derzeit bis zu drei auf bis zu sechs Monate erhöht werden (Neuregelung § 47 
AsylVfG). 

Bisher sind bei einer Unterbringung außerhalb der Erstaufnahme die Leistungen vorrangig als 
Geldleistungen zu erbringen. Nur der notwendige Bedarf kann auch in Form von Sachleistung 
erbracht werden. Nach der Neufassung des § 3 Abs. 2 wird den Leistungsbehörden eine Er-
messensentscheidung eröffnet, den Leistungsberechtigten in Gemeinschaftsunterkünften auch 
den persönlichen Bedarf in Sachleistungen zu gewähren. Menschen, die dezentral unterge-
bracht werden, erhalten weiterhin den notwendigen persönlichen Bedarf in Form von Geldleis-
tungen. 

Bewertung 

Mit der Neuregelung ist zu befürchten, dass durch Sachleistungsbezug bei Asylsuchenden im-
mer wieder akute Versorgungsengpässe entstehen und der Bedarf oft nicht im individuell  er-
forderlichen Umfang gedeckt werden kann. Das zeigen die langjährigen Erfahrungen in den 
Diensten der Caritas. 

Zum einen, weil nun auch die persönlichen Bedarfe über Sachleistungen gedeckt werden müs-
sen. Das BVerfG hat zwar grundsätzlich Sachleistungen (für den notwendigen Bedarf) nicht 
beanstandet, soweit sie tatsächlich das menschenwürdige Existenzminimum decken. Dabei ist 
das Bundesverfassungsgericht aber davon ausgegangen, dass unabhängig davon der Geldbe-
trag zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse weiterhin existiert.28  

Der Barbetrag dient bislang dazu, das „sozio-kulturelle Existenzminimum“, also die Möglichkeit 
zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am ge-
sellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben zu sichern. Wie dieser Bedarf (in menschen-
würdiger Weise) durch Sachleistungen gedeckt werden kann, ist nicht nachvollziehbar. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass gegenwärtig Asylsuchende oft eine aufgrund der Sach-
leistungen fehlende Bedarfsdeckung durch den Barbetrag kompensieren. Eine solche Kom-
pensation ist nach der Neuregelung im Regelfall nicht mehr möglich.  

Schließlich wird durch die Verlängerung der Verpflichtung, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu 
wohnen, die Bezugszeit von Sachleistungen auf bis zu sechs Monate, für Ausländer aus siche-
ren Herkunftsstaaten unter Umständen sogar noch länger - erhöht, wodurch die beschriebene 
Situation noch verschärft wird.  

Mit der Neuregelung wird die Möglichkeit eröffnet, dass Menschen, die in Gemeinschaftsunter-
künften (Erst- und Anschlussunterbringung) leben, den notwendigen persönlichen Bedarf nach 
Ermessen nur in Sachleistungen erhalten. Laut Gesetzesbegründung entspricht es dem 
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen, wenn der notwendige persönliche Bedarf in Geldleis-
tungen gedeckt wird (S. 59). Dem stimmt der Deutsche Caritasverband zu. Warum das Selbst-
bestimmungsrecht allerdings nur für Personen gelten soll, die nach der Erstaufnahme nicht in 
einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind, wird nicht weiter begründet. Aus Sicht des 
Deutschen Caritasverbandes muss auch Menschen in einer Gemeinschaftsunterkunft regelhaft 
die Möglichkeit gewährt werden, über die persönlichen Bedarfe selbstbestimmt zu entscheiden. 

Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass die ganz überwiegende Zahl der Bundesländer, Land-
kreise und Kommunen in den letzten Jahren bereits aus Kosten- und Praktikabilitätsgründen 
auf die Gewährung von Barleistungen umgestellt hat. Mit der Neuregelung werden der Verwal-
tungsaufwand zur Ausgabe der Sachleistungen und damit die Kosten zur Versorgung wieder 
deutlich zunehmen. 

                                                
28 BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.7.2012, Absatz-Nr. 135 



 

17 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

Die Neuregelungen werden zu erheblichen (die Menschenwürde tangierenden) Einschränkun-
gen führen und den Verwaltungsaufwand und die Kosten erhöhen und sind deshalb abzu-
lehnen. 

2.3 Art. 2 Nr. 4 GE: Gesundheitsleistungen (§ 4 AsylbLG) 

Die Gesundheitsleistungen sollen dahingehend verbessert werden, dass Schutzimpfungen 
bundeseinheitlich entsprechend den Vorgaben für Krankenkassen geleistet werden (§ 4 Abs. 1 
S. 2 AsylbLG-E). 

Bewertung 

Die geplante Änderung ist eine Verbesserung, aber aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes 
unzureichend. Das BVerfG hat in der Entscheidung vom 18.07.2012 die Gesundheitsversor-
gung nach § 4 AsylbLG nicht eigens erwähnt, da diese nicht Vorlagegegenstand war. Das Ge-
richt hat sich jedoch in umfassender Weise zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums geäußert. Ohne Zweifel ist 
die Gesundheitsversorgung als Teil der physischen Existenzsicherung davon umfasst. Dies 
wird im Übrigen auch dadurch bestätigt, dass die Entscheidung auf das sog. Hartz-IV Urteil 
vom 9.2.2010 und damit auch auf die dort getroffenen Aussagen zum physischen Existenzmi-
nimum verweist. Damit gilt für die Gesundheitsversorgung wie für alle anderen existenzsi-
chernden Leistungen, dass sie bedarfsgerecht auszugestalten ist. Leistungsabsenkungen sind 
also nur zulässig, wenn auch der Bedarf entsprechend geringer ist. Dass und warum die Leis-
tungsberechtigten nach AsylbLG geringere Gesundheitsleistungen benötigen, ist vom Gesetz-
geber jedoch nicht dargetan und auch nicht ersichtlich. 

3 Art. 3 GE: AufenthG 

3.1 Art. 3 Nr. 2 GE: Einreise- und Aufenthaltssperre vor Bestandkraft des ableh-
nenden Asylbescheids (§ 11 Abs. 7 AufenthG-E) 

Die Einreise- und Aufenthaltssperre nach § 11 Abs. 7 AufenthG soll künftig schon vor Be-
standskraft der ablehnenden Asylentscheidung verhängt werden können, aber erst mit Be-
standskraft der negativen Asylentscheidung wirksam werden.  

Bewertung 

Die hier vorgesehene aufschiebend bedingte Verhängung oder Befristung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots („für den Fall der Bestandskraft wird ein Einreiseverbot verhängt und auf XX 
Jahre befristet“) dürfte unzulässig sein, da nach Art. 11 Abs. 2 der EU-Rückführungsrichtlinie 
(RL 2008/115/EG) die Befristung „in Anbetracht der Umstände des Einzelfalls“ erfolgen soll. 
Dazu sind insbesondere auch solche Umstände zu zählen, die sich erst nach der ablehnenden 
Entscheidung über den Asylantrag ergeben, etwa, ob der Ausländer die ihm eingeräumte Aus-
reisefrist einhält. 

Die geplante Änderung in § 11 Abs. 7 AufenthG sollte unterbleiben. 

3.2 Art. 3 Nr. 6 GE: Zugang zu Integrationskursen (§ 44 Abs. 4 AufenthG-E) 

Gem. § 44 Abs. 4 AufenthG-E können künftig Asylbewerber(innen), Geduldete nach § 60a Abs. 
2 S. 3 AufenthG (Geduldet aus „dringenden humanitären oder persönlichen Gründen“ bzw. we-
gen „erheblicher öffentlicher Interessen“) und Ausländer(innen) mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Abs. 5 zu Integrationskursen im Rahmen der verfügbaren Plätze zugelassen werden.  
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Bei Asylsuchenden gilt dies nur für solche, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufent-
halt zu erwarten ist. Bei Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsstaaten wird dies generell ver-
neint (§ 44 Abs. 4 S. 2 AufenthG-E). 

Bewertung 

Die Neuregelung trägt dem Gedanken Rechnung, dass frühzeitiger Spracherwerb die Integrati-
onschancen erhöht, und ist insoweit zu begrüßen. 

Nicht nachvollziehbar ist, warum Ausländer(innen) mit bestimmten humanitären Aufenthaltsti-
teln wie z. B. § 25 Abs. 3 AufenthG zwar Zugang zum Arbeitsmarkt haben und auch zu berufs-
bezogener Sprachförderung erhalten sollen, aber nach wie vor keinen Anspruch auf einen In-
tegrationskurs erhalten. Das im Integrationskurs erworbene Sprachniveau ist regelmäßig Vo-
raussetzung für berufsbezogene Sprachförderung. 

Nicht nachvollziehbar ist auch die Verengung auf Geduldete nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG. 
Auch mit einer Duldung nach § 60a Abs. 2 S. 1 AufenthG (aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen) kann sich – zumindest bei nicht selbstverschuldetem Abschiebungshindernis – ein 
berechtigtes Interesse an der Teilnahme an Integrationsmöglichkeiten ergeben, zumal dieser 
Personenkreis perspektivisch in die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 5, § 25a, § 25b Auf-
enthG „hineinwachsen“ kann. Die Vorschrift sollte daher entsprechend erweitert werden. 
Zu kritisieren ist weiter, dass Asylsuchende und Geduldete nur im Rahmen freier Plätze einen 
Zugang zu den Integrationskursen erhalten sollen. Angesichts der bereits jetzt stark wachsen-
den Inanspruchnahme der Integrationskurse ist es zweifelhaft, ob diese Regelung den Be-
troffenen eine realistische Teilnahmechance eröffnet. Der Deutsche Caritasverband fordert da-
her einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs und eine entsprechende, be-
darfsgerechte Ausweitung der Kurse. 

Der Deutsche Caritasverband hält es auch aus fiskalischen Gründen für nachvollziehbar, dass 
der Spracherwerb vor allem bei Personen gefördert werden soll, die voraussichtlich länger in 
Deutschland sein werden. Wir halten es aber für schwierig, an die Bleibeperspektive bzw. an 
die Herkunft aus einen sichere Herkunftsstaaten anzuknüpfen, da dies den Ausgang des Asyl-
verfahrens antizipiert. Es ist im Übrigen nicht ersichtlich durch wen und in welcher Form diese 
Prognose getroffen werden soll. Der Zugang zu Integrationskursen sollte sich daher vorrangig 
an der Dauer des Aufenthalts orientieren: Wenn Asylverfahren nicht in einer angemessenen 
Zeit abgeschlossen sind, sollten Schutzsuchende generell Anspruch auf eine Teilnahme an In-
tegrationskursen erhalten. 

3.3 Art. 3 Nr. 7 GE: Zugang zu berufsbezogener Sprachförderung (§ 45a Auf-
enthG-E) 

Aufbauend auf die allgemeine Sprachförderung der Integrationskurse soll es künftig die Mög-
lichkeit zur berufsbezogenen Sprachförderung geben (§ 45a Abs.1 AufenthG-E). Auslän-
der(innen) sind zur Teilnahme verpflichtet, wenn sie als Bezieher(innen) von Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) durch die Eingliederungsvereinbarung dazu ver-
pflichtet sind. Ausgeschlossen sind Asylsuchende, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt nicht zu erwarten ist und solche, die aus sicheren Herkunftsstaaten stammen (§ 45a 
Abs. 2 AufenthG-E) 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt es, wenn der Zugang zu berufsbezogener Sprachförde-
rung ausgeweitet wird. Dazu bedarf es nach unseren Erfahrungen auch eines deutlichen, be-
darfsorientiert Ausbaus der Angebote.  
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Der Deutsche Caritasverband hält es auch bei dieser Form der Sprachförderung für angemes-
sen vor allem Personen zu fördern, die längere Zeit in Deutschland sein werden. Dabei sollte 
aber nicht allein an eine vermutete Bleibeperspektive, die den Ausgang des Asylverfahrens an-
tizipiert, oder die Herkunft aus einem sicheren Herkunftsstaaten angeknüpft werden. Wenn 
Asylverfahren nicht in einer angemessenen Zeit abgeschlossen sind, sollten Schutzsuchende 
auch Anspruch auf berufsbezogene Sprachförderung erhalten. 

3.4 Art. 3 Nr. 9 GE: Nach Ablauf der Frist dürfen Abschiebungen von abgelehn-
ten Flüchtlingen nicht mehr angekündigt werden (§ 59 Abs. 1 AufenthG-E) 

In § 59 Abs. 1 AufenthG wird als neuer Satz eingefügt, dass nach Ablauf der Frist zur freiwilli-
gen Ausreise der Termin der Abschiebung dem Ausländer nicht angekündigt werden darf. 

Bewertung: 

Eine Abschiebung stellt aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes eine gegebenenfalls not-
wendige Maßnahme dar, wenn die Ausreise nicht anders gesichert werden kann. Sie ist aber 
nur als letztes Mittel anzuwenden. Als Zwangsmaßnahme muss sie dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entsprechen. Insbesondere, wenn Familien mit Kindern von der Abschiebung 
betroffen sind, stellt dies eine erhebliche Belastung dar, die oftmals traumatischen Charakter 
für die Kinder hat. Die Ankündigung einer Abschiebung kann deshalb unter humanitären Ge-
sichtspunkten notwendig sein. 

Die Erfahrungen aus der Beratungsarbeit zeigen, dass sich gerade durch die Ankündigung der 
Abschiebung erreichen lässt, dass sich Betroffene nicht der Abschiebung entziehen: Erscheint 
eine Person nicht zur terminierten Abschiebung, ist dies ein Haftgrund. Wird die Person dem-
entsprechend über die Konsequenzen beraten und belehrt, wird sie erkennen, dass eine Ab-
schiebung auf Dauer nicht abzuwenden ist.  

Da der Verzicht auf die Ankündigung der Abschiebung nicht zwingend notwendig ist, um das 
beabsichtigte Ziel zu erreichen, ist diese Gesetzesänderung nicht erforderlich. Dementspre-
chend sollte der Satz gestrichen werden.  

Sollte es nicht zur Streichung dieser Änderung kommen, sollte die Regelung aber jedenfalls so 
ausgestaltet sein, dass sie Ausnahmen, beispielsweise im Hinblick auf besonders Schutzbe-
dürftige, zulässt. 

Weiter regt der Deutsche Caritasverband an, ein bundesweites Abschiebungsmonitoring einzu-
führen, um sicherzustellen, dass die Zwangsmaßnahmen verhältnismäßig sind und die Huma-
nität gewahrt bleibt. Die bereits gewonnenen Erfahrungen des Deutschen Caritasverbandes mit 
dem Abschiebungsmonitoring zeigen, dass dadurch Härten bei der Abschiebung vermieden 
werden können. 

3.5 Art. 3 Nr. 10 d) GE: Arbeitsverbot für Geduldete (§ 60a Abs. 6 AufenthG-E) 

Der neue § 60a Abs. 6 AufenthG-E sieht vor, dass Geduldeten die Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit untersagt ist, wenn sie sich zum Bezug von Sozialleistungen ins Inland begeben haben, 
ihr Abschiebungshindernis selbst zu vertreten haben oder sie aus sicheren Herkunftsstaaten 
stammen und ihr Asylantrag nach dem 31.8.2015 gestellt und abgelehnt wurde. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass anders als im Gesetzentwurf vom 21.9.2015 nun 
kein Ausschluss von Bildungsmaßnahmen mehr vorgesehen ist. Aber auch in der neuen Fas-
sung wird die Regelung abgelehnt.  
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Mit dieser Gesetzesänderung wird kein Beitrag zur Beschleunigung von Asylverfahren geleis-
tet. Sie dient laut den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels vom 24.9.2015 dazu „mögliche 
Fehlanreize für unberechtigte Asylanträge“ zu beseitigen.  
Die Neuregelung überführt zum einen die bislang in der BeschV vorgesehenen Arbeitsverbote 
für Geduldete, die sich zum Bezug von Sozialleistungen ins Inland begeben haben, und solche, 
die ihr Abschiebungshindernis selbst zu vertreten haben, in das AufenthG. Weiter führt sie für 
Geduldete aus sicheren Herkunftsstaaten ein generelles Arbeitsverbot ein, das unabhängig da-
von gilt, aus welchem Grund die Duldung erteilt wird. 

Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes sind die Arbeitsverbote schon in ihrer bisherigen 
Form problematisch. Der Nachweis, dass sich Ausländer(innen) zum Bezug von Sozialleistun-
gen ins Inland begeben haben, gelingt in der Praxis fast nie. Arbeitsverbote werden deshalb in 
der Praxis vor allem ausgesprochen, weil Geduldete ihr Abschiebungshindernis selbst zu ver-
treten haben.  

Der Deutsche Caritasverband teilt die Auffassung, dass Personen, denen kein Aufenthaltsrecht 
zukommt, grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet sind. Problematische „Kettenduldungen“ soll-
ten grundsätzlich gar nicht erst entstehen. Halten sich Menschen jedoch sehr lange lediglich 
geduldet in Deutschland auf, stellt der dauerhafte Ausschluss von der Arbeitsaufnahme ein 
ernsthaftes Problem dar. Nicht ohne Grund zählt das Recht, eine Arbeit aufzunehmen, zu den 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten, die durch den UN-Pakt von 1966 
gewährleistet werden. Unabhängig davon, ob sich für den hier betroffenen Personenkreis dar-
aus unmittelbar einklagbare Rechte herleiten lassen29, sollte dieser Erkenntnis jedenfalls durch 
eine Befristung von Arbeitsverboten Rechnung getragen werden. Dies gilt umso mehr mit Blick 
auf Geduldete, die unabhängig vom Grund für die Duldung einem dauerhaften Arbeitsverbot 
unterliegen. Nach dem Gesetzentwurf ist dies bei Geduldeten aus sicheren Herkunftsstaaten 
der Fall. Das Arbeitsverbot trifft sie selbst dann, wenn sie es nicht in der Hand haben, das Ab-
schiebungshindernis zu beseitigen (z. B. bei einer Duldung wegen Krankheit) und ihre Situation 
durch Ausreise zu verändern. Insoweit begrüßt es der Deutsche Caritasverband, dass das Ar-
beitsverbot für Geduldete aus sicheren Herkunftsstaaten anders als im Entwurf vom 21.9.2015 
nun wenigstens nur noch für Personen gelten soll, die den Asylantrag nach dem 31.8.2015 ge-
stellt haben. 

Trotz Ausreisepflicht – und dieser Erkenntnis haben die Bleiberechtsregelungen der vergange-
nen Jahre Rechnung getragen – gibt es Konstellationen, in denen die Ausreise über einen län-
geren Zeitraum scheitert. In solchen Fällen ist es nicht nur unter humanitären Gesichtspunkten, 
sondern auch im gesellschaftlichen Interesse sinnvoll, die Integration der Betroffenen nicht zu 
verhindern. Deshalb wurde in den letzten Jahren versucht, diese Phänomene und die Zahl der 
Duldungen durch Integration in Bildungsprozesse und in den Arbeitsmarkt abzubauen. An die-
sem Weg muss aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes festgehalten werden. 

3.6 Handlungsfähigkeit 

Mit diesem Gesetz soll die Handlungsfähigkeit von Asylsuchenden in § 12 AsylVfG auf 18 Jah-
re erhöht werden. Der Deutsche Caritasverband begrüßt dies (s.o. 1.1). Eine Änderung der 
Handlungsfähigkeit ist allerdings mit Blick auf § 80 AufenthG nicht in diesem Gesetzentwurf, 
sondern – ebenso wie die hier geplante Änderung in § 12 AsylVfG - im Entwurf eines Gesetzes 

                                                
29 Claudia Mahler, Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sind einklagbar!, AnwBl 4 / 2013 
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zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Ju-
gendlicher30 vorgesehen. 

Es entspräche inhaltlicher Stringenz, nicht nur die Änderung von § 12 AsylVfG in diesem Ge-
setz vorzusehen, sondern auch die Änderung von § 80 AufenthG. 

4 Art. 5 GE: Bundesfreiwilligendienst 

Mit der Änderung des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) will der Gesetzgeber eine 
Grundlage für die Aufstockung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) um 10.000 Stellen schaf-
fen. Dieser „BFD mit Flüchtlingsbezug“ steht sowohl Deutschen als Menschen ausländischer 
Herkunft offen und erfordert eine Flexibilisierung der bislang geltenden Rahmenbedingungen. 

Bewertung 

Der DCV begrüßt das Bemühen des Bundes, den Bundesfreiwilligendienst um 10.000 Stellen 
aufzustocken und dafür zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen. Da die Aufnahme und In-
tegration von Flüchtlingen auf noch nicht absehbare Zeit eine große Herausforderung bleiben 
wird, sollten die zusätzlich bereitzustellenden Haushaltsmittel nicht nur im Jahr 2016, sondern 
auch in den Folgejahren zur Verfügung stehen.  

§ 18 Abs. 1 lässt das Bemühen des Bundes erkennen, die Personengruppen, die durch die Er-
weiterung der Tätigkeitsbereiche erfasst werden sollen, rechtlich korrekt zu beschreiben. Dabei 
wird unserer Auffassung nach der zu begünstigende Personenkreis unnötig eingeschränkt. 
Weiter wird es unnötig erschwert, Tätigkeitsbeschreibungen so zu gestalten, dass sie auch ju-
ristischen Laien verständlich sind. 

Der Flüchtlingsbezug in § 18 Abs. 1 sollte wie folgt beschrieben und formuliert werden: „Ein 
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug liegt vor, wenn die Tätigkeitsbeschreibung eines 
Einsatzplatzes einen Bezug zur Unterstützung von Asylsuchenden hat sowie von Personen mit 
einem Aufenthaltsstatus aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach 
§§ 22 ff. AufenthG erkennen lässt“. 

5 Art. 6 GE: BauGB 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches soll eine zeitnahe Erhöhung der Zahl und Kapazität 
von Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften ermöglicht werden. Dazu 
werden zahlreiche bauliche und energetische Anforderungen temporär modifiziert. Dies betrifft 
u. a. eine weitere Erleichterung von Bauvorhaben im Außenbereich, wobei bereits das geltende 
Bauplanungsrecht Spielräume in unterschiedlichen Baugebieten zur Unterbringung von Flücht-
lingen bietet. 

Bewertung 

Die Einrichtung und Suche nach geeigneten Unterkünften für Schutzsuchende ist aktuell eine 
der größten Herausforderungen. Eine rasche Ausweitung der Kapazitäten ist unerlässlich. Vor 
diesem Hintergrund sind einige der geplanten Anpassungen und Maßnahmen zur Verfahrens-
beschleunigung aus Sicht der Caritas unvermeidlich. Auch können mobile Unterkünfte wie 
Wohncontainer und Zelte in der aktuellen Situation nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

Der Deutsche Caritasverband weist in Anerkennung der großen Herausforderungen darauf hin, 
dass es auch in der momentanen Situation Standards in der Unterbringung von Asylsuchenden 
geben muss, die nicht unterlaufen werden dürfen. So müssen gesunde Wohnverhältnisse ohne 

                                                
30 Drucksache 18/5921 Art. 2 Nr. 2 
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Einschränkung gewahrt werden. Zudem muss der Zugang zu rechtlicher Beratung, sozialer und 
gesundheitlicher Versorgung und Verkehrsinfrastruktur sowie zu öffentlichen Schulen möglich 
sein. Bei einer Unterbringung im Außenbereich – ohne räumliche Nähe zu bebautem Gebiet – 
drohen hier Einschränkungen. 

Als Gefahr sieht der Deutsche Caritasverband an, dass die jetzt genehmigten Bauvorhaben 
und Nutzungsänderungen insbesondere im Außenbereich die Unterbringungssituation in 
Deutschland auf Jahre hin prägen werden. Was in der aktuellen Situation als Provisorium ge-
rechtfertigt ist, kann die Gefahr bergen, dass mittel- und langfristig in geeignete Standorte und 
Unterbringungsformen in Gebieten und Nachbarschaften mit angemessener Infrastruktur inves-
tiert wird.  

§ 246 Abs 17 BauGB stellt klar, dass sich die im Gesetz angelegten Befristungsregelungen bis 
zum 31. Dezember 2019 nur für das bauaufsichtsrechtliche Zulassungsverfahren bezieht, nicht 
auf die Geltungsdauer der Genehmigung. Eine Beseitigungsregelung ist gesetzlich nicht vorge-
sehen. Insofern werden Bauvorhaben zur Unterbringungen von Asylsuchenden trotz der Befris-
tung der Privilegierung eine Wirkung entfalten, die über den Zeitraum der Befristung weit hin-
ausreichen. Bei allem notwendigen Pragmatismus dürfen Integrationsperspektiven und langfris-
tige – auch bauplanerische - Wirkungen der Unterbringung aus Sicht des Deutschen Caritas-
verbandes auch in der aktuellen Situation nicht aus dem Blick geraten. Der Gesetzgeber muss 
daher sicherstellen, dass Bauvorhaben – ob im Innen- oder im Außenbereich – die von den üb-
lichen Standards des BauGB abweichen, unter Berücksichtigung von Mindeststandards nur 
dann umgesetzt werden, wenn dies aufgrund fehlender Alternativen unerlässlich ist. 

6 Art. 10 GE: SGB III 

§ 131 SGB III soll so geändert werden, dass Asylsuchende, die noch keine Arbeitserlaubnis 
haben, Zugang zu einer Reihe von SGB-III-Leistungen erhalten sollen, wenn ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist.  

Bei Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsstaaten wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist. 

Bewertung 

Durch die Gesetzesänderung wird die Möglichkeit geschaffen, frühzeitig Leistungen der Ar-
beitsmarktförderung zum Einsatz zu bringen. Damit kann langfristig die Integration in den Ar-
beitsmarkt erleichtert werden. Nicht vorgesehen ist eine Regelung, welche die Anschlussförde-
rung im SGB II sicherstellt, die möglicherweise erfolgen muss, wenn das Asylverfahren abge-
schlossen worden ist.  

Der Ausschluss von Schutzsuchenden aus sicheren Herkunftsstaaten ist in Anbetracht des 
Ausschlusses von anderen Integrationsleistungen konsequent. Problematisch ist, dass dane-
ben wie schon im Entwurf vom 21.9.015 auch für andere Asylsuchende an die Perspektive ei-
nes rechtmäßigen und dauerhaften Aufenthalts angeknüpft wird. Das lässt sich in einer so frü-
hen Phase des Asylverfahrens allenfalls positiv für Schutzsuchende aus Ländern mit sehr ho-
her Schutzquote feststellen. Sollen damit automatisch alle Asylsuchenden aus Ländern mit ei-
ner niedrigeren Schutzquote ausgeschlossen sein? Und ab welcher Schutzquote gilt ein recht-
mäßiger und dauerhafter Aufenthalt als erwartbar bzw. als unwahrscheinlich? Die Mitarbeiter 
der Arbeitsagenturen werden hier vor große Abgrenzungsprobleme gestellt, die sich auch 
durch die geplante engere Kooperation zwischen BAMF und BA nicht aufheben lassen. Besser 
wäre es, auf dieses Kriterium zu verzichten. 
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7 Art. 11 GE: SGB V 

7.1 Absprachen zwischen Ländern und Krankenkassen 

Der neue § 264 Absatz 1 SGB V regelt, dass eine Abschlussverpflichtung für die Krankenkas-
sen gilt, wenn sie durch die Landesregierung oder eine von ihr beauftragte oberste Landesbe-
hörde zur Übernahme der Krankenbehandlung für Empfänger von Gesundheitsleistungen nach 
den §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgefordert werden. 

Bewertung 

Die Neuregelung gibt einen rechtlichen Rahmen, die Versorgung von Asylsuchenden durch die 
Krankenversicherungen auf Landesebene zu gewährleisten. Dies geschieht derzeit bereits oh-
ne diese Grundlage, insoweit werden hier keine neuen Möglichkeiten eröffnet. Zu begrüßen ist, 
dass die Krankenversicherungen verpflichtet werden, entsprechende Vereinbarung auch abzu-
schließen.  

Da es den Ländern überlassen bleibt, derartige Abkommen zu schließen (oder auch nicht),  
sieht der Deutsche Caritasverband seine Forderung nach umfassender Gesundheitsversor-
gung aller Asylsuchenden noch nicht umgesetzt und fordert dies erneut ein. 

Der Deutsche Caritasverband bewertet eine flächendeckende Einführung einer Gesundheits-
karte - auch wenn diese nur den Leistungsumfang nach § 4 und 6 AsylbLG umfassen sollte – 
als notwendige Maßnahme, um wenigstens eine zeitnahe medizinische Versorgung zu gewähr-
leisten. Diese ist insbesondere bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen dringend er-
forderlich. Daher fordern wir, anstelle der Möglichkeit zur Ausgabe einer Gesundheitskarte de-
ren regelhafte Ausgabe vorzusehen. 

7.2 Gesundheitskarte 

Nach § 291 Abs. 2a Satz 3 soll eingefügt werden, dass die elektronische Gesundheitskarte die 
Angabe zu enthalten hat, dass es sich um einen Empfänger von Gesundheitsleistungen nach 
den §§ 4 und 6 AsylbLG handelt.  

Bewertung 

Die elektronische Gesundheitskarte stellt eine Verfahrensvereinfachung dar, die bereits seit ei-
nigen Jahren in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg mit großem Erfolg eingesetzt wird. Sie 
spart Kosten und führt zu Verwaltungsvereinfachungen. Zusätzlich bedeutet es, dass die Emp-
fänger der Gesundheitskarte diskriminierungsfreien Zugang zu Ärzten haben. Die verfassungs-
rechtlich erforderliche Anhebung des Leistungsniveaus ist damit jedoch noch nicht gewährleis-
tet.  

8 Art. 1 VO-E: Änderung der Beschäftigungsverordnung 

8.1 Art. 1 Nr. 1 VO-E: Arbeitsmarktzugang für Angehörige bestimmter Staaten 
(§ 26 Abs. 2 BeschV-E) 

§ 26 BeschV soll dahingehend geändert werden, dass Staatsangehörigen von Albanien, Bosni-
en und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien befristet von 2016 bis 
2020 die Zustimmung zur Ausübung jeder Beschäftigung erteilt werden kann. Der Antrag auf 
Erteilung des Aufenthaltstitels muss bei der jeweils zuständigen deutschen Auslandsvertretung 
im Herkunftsstaat gestellt werden.  
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Keine Zustimmung darf erteilt werden, wenn der/die Antragsteller/in in den letzten 24 Monaten 
vor Antragstellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anspruchsberechtigt war. Der Aus-
schluss gilt nicht für Personen, die sich zwischen dem 1.1.2015 und dem In-Kraft-Treten des 
Gesetzes als Asylsuchende, Geduldete oder Ausreisepflichtige in Deutschland aufgehalten ha-
ben. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt diese Regelung. Aus der Beratungsarbeit wissen wir, 
dass sie geeignet ist, zum Verzicht auf ein Asylverfahren und zur freiwilligen Ausreise zu moti-
vieren. 

8.2 Art. 1 Nr. 2 VO-E: Zugang zur Leiharbeit für Geduldete (§ 32 BeschV-E) 

§ 32 BeschV soll so geändert werden, dass Geduldete Zugang zur Leiharbeit erhalten, wenn 
ihnen (nach 3 Monaten Aufenthalt) der Zugang zur Arbeit erlaubt wird. Dies gilt nicht, wenn es 
sich um Tätigkeiten handelt, bei denen die Zustimmung der BA nur mit Vorrangprüfung erteilt 
werden kann. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt diese Änderung, die Geduldeten mehr Möglichkeiten der 
Integration in den Arbeitsmarkt eröffnet. 

8.3 Aussetzung der Vorrangprüfung 

Im ersten Entwurf der Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung sollte unter 
§ 32 Abs. 5 angefügt werden: „Abweichend von Satz 1 Nummer 1 und 2 wird die Zustimmung 
in der Zeit bis zum 30. Juni 2016 ohne Vorrangprüfung erteilt“. Dies war geplant für die Inhaber 
von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen. 

Bewertung 

Durch die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme mit einer gleichrangigen Beschäftigungschance be-
reits am Beginn des Aufenthaltes im Bundesgebiet können umfassend Weichen für eine zeit-
nahe Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft gestellt werden. Aufnahmen von Be-
schäftigungen können darüber hinaus zu Entlastungen der Sozialsysteme führen. Dementspre-
chend sollte die Vorrangprüfung zeitlich begrenzt ausgesetzt werden, auch um Erfahrungen mit 
diesem Instrument zu sammeln. 

9 Art. 2 VO-E: Änderung der Integrationskursverordnung 

Die Teilnahmeberechtigung von asylsuchenden und geduldeten Teilnahmeberechtigten wird 
auf 3 Monate begrenzt (Art. 2 Nr. 2 VO-E: § 5 Abs. 2 S. 2 IntV-E). Die Regelung wird damit be-
gründet, dass die Zulassung für Asylbewerber und Geduldete zu den Integrationskursen auf ei-
nen möglichst frühzeitigen Spracherwerb abzielt. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband teilt das Ziel der frühzeitigen Arbeitsmarktintegration. In einer 
Vielzahl der Fälle wird sich die erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs aber nicht in 
dieser kurzen Zeit realisieren lassen. Der Deutsche Caritasverband plädiert daher für die Strei-
chung dieser Sonderregelung und die übliche Befristung von 2 Jahren. Sollte dies nicht ge-
schehen, müsste zumindest eine Regelung für die Personen geschaffen werden, die das Ver-
säumen der Frist nicht zu vertreten haben. 
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Stellungnahme  

der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ)  

Dachverband der kinder- und jugendmedizinischen Gesellschaften Deutschlands 

anlässlich der Anhörung des Innenausschusses am Montag, 12.10.2015, 

zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 

 

 

Viele der Forderungen der kinder- und jugendmedizinischen Mitgliedsgesellschaften und -verbände 
zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen sind mit diesem Gesetzentwurf erfüllt worden. 

Dennoch ist die Gleichbehandlung der Flüchtlinge und Asylbewerber in Bezug auf deren 

medizinische Versorgung durch den vorliegenden Gesetzesentwurf nicht eindeutig garantiert.  

 

Für uns als Pädiater ist wichtig, dass gemäß der UN-Kinderrechtskonvention alle Kinder (also 

minderjährige Flüchtlinge bis 18 Jahre), die sich in Deutschland aufhalten, mittels 

Krankenkassenkarte vollen Zugang zur Gesundheitsversorgung gemäß allen Büchern des SGB 

erhalten, und zwar unabhängig von der Asylgewährung und vom Stand ihres Verfahrens. Dies 

betrifft insbesondere die derzeit nicht gewährleistete Versorgung chronisch kranker und 

behinderter Flüchtlingskinder, sowie die Versorgung von Kindern mit psychischen Störungen und 

Traumata.  

Die DAKJ sowie deren kinder- und jugendmedizinische Mitgliedsgesellschaften und –verbände 

fordern bereits seit längerer Zeit, dass bei der Gestaltung gesetzlicher Maßnahmen und deren 

Anwendung stets die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) beachtet werden muss. 

Artikel 2 der UN-KRK bekräftigt die Achtung der Kinderrechte sowie den Schutz vor Diskriminierung: 
So stehen die UN-Kinderrechte jedem Kind in Deutschland zu, unabhängig von dessen nationaler, 

ethnischer oder sozialer Herkunft. Dieser Artikel schützt Kinder vor allen Formen von Diskriminierung 

oder Bestrafung u.a. wegen des Status seiner Eltern. 

Bezüglich der Gesundheitsversorgung heißt es in Artikel 24 Absatz 1 konkret: „Die Vertragsstaaten 

erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf 

Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der 

Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht auf 

Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.“ 

Auch der 118. Deutsche Ärztetag 2015 hatte die Bundesregierung in einem Entschließungsantrag 

aufgefordert, die medizinische Versorgung von Flüchtlingen und insbesondere von Flüchtlingskindern 

gemäß der eingegangenen Verpflichtung der UN-Kinderrechtskonvention sicherzustellen. Darin 
wurde bemängelt, dass sich die konkrete Diskriminierung von Flüchtlingen in einem unzureichenden 

Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, zu Bildung und zu sozialer Teilhabe äußere. Dadurch werden 
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Kinderrechte verletzt und die Integration von Kindern und Jugendlichen, die zum Teil sehr lange oder 
dauerhaft in Deutschland bleiben, wird erschwert. 

Die medizinische Grundversorgung sollte zukünftig nur noch auf die Erforderlichkeit der Behandlung 

abstellen. Eine Differenzierung zwischen akuten Krankheiten und Schmerzzuständen einerseits und 

chronischen Krankheiten andererseits sollte in diesem Rahmen keine Rolle mehr spielen. 

Im Übrigen gilt: Nur durch eine obligate Einführung der elektronischen Krankenversicherungskarte 

würde ein wesentliches bürokratisches Hindernis beseitigt werden.  

 

Der Gesetzentwurf hat mehr Klarheit bezüglich des Impfens geschaffen.  

Wir begrüßen die Feststellung, dass die Flüchtlinge gemäß Empfehlungen der STIKO geimpft werden 

sollten. Das heißt auch, dass ein nicht vollständiger Impfschutz baldmöglichst nachgeholt werden 

soll, insbesondere mit Impfungen gegen die hochinfektiösen Windpocken, Lungen- und 

Hirnhautentzündungen, die sich in Gemeinschaftseinrichtungen rasch ausbreiten können.  

Zudem müssen Masern-Ausbrüche in Unterkünften schnellstmöglich durch Riegelungsimpfungen 
eingedämmt werden. Windpocken- Epidemien in Heimen werden gegenwärtig 

unverständlicherweise verharmlost. Sie stellen v.a. eine Gefahr für schwangere Frauen und ihre 

ungeborenen Kinder dar und können zu schwerwiegenden Folgekrankheiten bei den durch die 

Flucht geschwächten Kindern führen. 

Junge Säuglinge sollten auch gegen Rotavirusinfektionen geschützt und möglichst nicht in 

Massenunterkünften, sondern in Wohnungen untergebracht werden. 

 

Es bleibt die Frage, ob es genügend Impfstoff geben wird, um dem Bedarf gerecht zu werden. 

Zurzeit gibt es bereits bei einigen Impfstoffen (Influenza, Masern) Lieferengpässe.  
Das wird sich z.B. in der bevorstehenden Grippesaison verdeutlichen. Die voraussichtlich 

stattfindende Ausbreitung der Influenza in den Gemeinschaftsunterkünften wird zu ganz 

erheblichen Problemen führen. Dafür ist keine ausreichende Vorsorge getroffen worden. Die 

Influenza-Impfstoffhersteller müssten für diese Saison wahrscheinlich mehrere Millionen Impfdosen 

nachproduzieren, damit die Flüchtlinge in vier bis fünf Monaten, wenn die jährliche Influenzawelle 

zu erwarten ist, noch geimpft werden können. 

Natürlich müssen auch die üblichen Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Pertussis,  

Hepatitis B und HiB-Infektionen durchgeführt werden, denn diese Erkrankungen könnten unter den 

schlechten hygienischen Bedingungen in den Massenunterkünften ebenfalls eine große Rolle 

spielen. Auch bei diesen Impfstoffen gibt es zurzeit Lieferengpässe. 

Die Versorgung in den BEA/ LEA/ Asylbewerberwohnheimen wird die deutsche Ärzteschaft 

erheblich fordern. Sicherlich muss der Personenkreis der medizinischen Versorger erweitert werden 

wie z.B. durch pensionierte Ärzte, aber auch durch Pflegepersonal und Hebammen. Die 

Gesetzesvorlage lässt nicht erkennen, dass geeignete Vorbereitungen zu den gesetzlich 

vorgesehenen Erstuntersuchungen oder zur regulären ärztlichen Versorgung in den Einrichtungen 

oder Praxen getroffen werden.  

Derzeit werden Flüchtlinge vor ihrer Registrierung durch ehrenamtlich tätige Personen wie 

Pensionäre, Weiterbildungsassistenten aus Kliniken, Kolleg/Innen aus dem Kreis der Asylbewerber 

etc. medizinisch erstversorgt, die in der Regel keine entsprechende Haftpflicht haben. Wie der 

rechtliche Rahmen, die haftungsrechtliche Seite und die Bezahlung aller o.g. Fachkräfte geregelt 

werden soll, ist noch ungeklärt, da eine alleinige Berufserlaubnis nicht genügt. Hier muss also 

dringend nachgearbeitet werden. 
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Darüber hinaus wäre wichtig, dass das Recht auf einen Dolmetscher (notfalls auch telefonisch) 

Eingang in den Gesetzentwurf findet. 

 

Weiter notwendig sind der Zugang zu kontrazeptiven Methoden und zur Notfallverhütung für 
weibliche Jugendliche und Frauen.  

 

Grundsätzlich gewährleistet werden sollte ein verpflichtendes Angebot von Säuglings-, Kleinkinder- 

und Schulkinderbetreuung bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. Notunterkünften für 

Flüchtlinge. Dies kann nicht nur freiwilligen Initiativen überlassen werden. Bitte orientieren Sie sich 

hierbei an der Stellungnahme des UNHCR zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die 

Aufnahmebedingungen für Asylbewerber. 

 

Ganz grundsätzlich wollen wir zudem festhalten, dass wir eine medizinische Altersschätzung bei 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ablehnen, da sie mit medizinisch nicht indizierten 
Röntgenverfahren und Genitaluntersuchungen verbunden und damit als unethisch abzulehnen ist. 

Zudem hat diese eine große Fehlerbreite.  

Die DAKJ hatte zusammen mit der IPPNW die Konferenz "Best Practice for Young Refugees" 

durchgeführt, als deren Ergebnis die „Berliner Erklärung“ unterzeichnet wurde, in der eine 

medizinische Altersschätzung abgelehnt wird.1 

Ansonsten möchten wir betonen, dass es grundsätzlich wünschenswert ist, dass Kinder und 
Jugendliche vorrangig durch Kinder- und Jugendärzte versorgt werden. 

Wir bitten Sie, unsere Einwände bei der weiteren Überarbeitung der Gesetzesentwürfe zu beachten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Geschäftsstelle 

Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. 

Chausseestr. 128/129, 10115 Berlin 

Tel. 030.4000588-0, Fax 030.4000588-88 

E-Mail: kontakt@dakj.de, Internet: www.dakj.de 

 

Generalsekretär 

Prof. Dr. med. Manfred Gahr 

 

                                                 
1 http://dakj.de/pages/posts/berliner-erklaerung---grundrechte-und-hilfebedarf-minderjaehriger-fluechtlinge-

in-den-mittelpunkt-stellen-278.php 
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Frankfurt am Main, 08.10.2015 
136795 

Mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder 
des Innenausschusses 
 
Asylbeschleunigungsgesetz 
 
Sehr geehrter Herr Heveling, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 29. September hat das Bundeskabinett das Asylbeschleunigungsgesetz beschlossen. Bis 
Mitte Oktober soll es von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. PRO ASYL appelliert 
an Sie, dieses Gesetz in der vorliegenden Form nicht zu beschließen. Es bewirkt das Gegenteil 
dessen, was es verspricht. Asylverfahren werden nicht beschleunigt, sondern eher verlängert. 
Die dringend nötige Integration wird verhindert und vor allem: Es ist in weiten Teilen 
verfassungswidrig. Dieses stellt den Sozialstaat und den Rechtsstaat in Frage. Dies möchten wir 
wie folgt konkretisieren und begründen: 
 
1. Umgang mit Flüchtlingen, die über andere und aus anderen EU‐Staaten nach 

Deutschland gekommen sind (Dublin‐Flüchtlinge). 
Im Sommer dieses Jahres sind einige Zehntausend Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, Irak und 
Afghanistan über Ungarn nach Deutschland eingereist und trafen auf große Hilfsbereitschaft in 
der Bevölkerung. In Kontrast dazu sollen nun genau diese Gruppe der über andere EU‐Länder 
eingereisten Flüchtlinge getroffen werden. Der Gesetzentwurf wurde so gefasst, dass Dublin‐
Fälle von den Leistungskürzungen nach §1a Abs. 2 AsylbLG erfasst sind. Das heißt, dass alle 
Asylsuchende, bei denen die Zuständigkeit eines anderen EU‐Landes festgestellt worden ist, ca. 
40 % weniger Sozialleistungen erhalten als die Sätze des AsylbLG normalerweise vorsehen. 
Denn die Bedarfe für das soziokulturelle Existenzminimum (Stichwort: Taschengeld) sollen nicht 
gewährt werden. 
 
Rechtlich funktioniert dies durch eine indirekte Verweiskette. Denn unter den neuen 
Ausschlussmechanismus fällt, wer „keine Ausreisefrist“ gewährt bekommen hat (§ 1a Abs. 2 

PRO ASYL. Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. 
Postfach 160624, 60069 Frankfurt 

 
Herr 
Ansgar Heveling 
Vorsitzender des Innenausschusses im 
Deutschen Bundestag 
Platz der Republik 1 
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AsylbLG). Dies sind klassischer Weise die Dublin‐Fälle. Denn gem. § 34a AsylVfG wird bei diesen 
die Abschiebung nicht angedroht, sondern unmittelbar angeordnet. Das heißt, eine 
Ausreisefrist wird nicht gewährt. Die Betroffenen erhalten (mit Ablehnung des Eilantrags) 
vielfach eine Grenzübertrittsbescheinigung.  
Dass im Dublin‐Verfahren die Mindest‐Sozialleistungen für Asylbewerber nicht einfach wegen 
eines anstehenden Überstellungstermins gekürzt werden dürfen, hat der EuGH in seinem Urteil 
vom 27.9.2012 festgestellt (Rs. C‐179/11, Cimade, GISTI gegen Frankreich). Nur wenn der 
Betroffene tatsächlich überstellt wird, verliert er seinen Status als Asylbewerber und die damit 
verbundenen Rechte. 
 
Die Nichtgewährung des sozioökonomischen Existenzminimums ist mit dem Urteil des BVerfG 
vom 18. Juli 2012 nicht vereinbar. Das BVerfG führt aus:  „Auch eine kurze Aufenthaltsdauer 
oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland rechtfertigt es im Übrigen nicht, den Anspruch auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die Sicherung der physischen 
Existenz zu beschränken.“  
 
Bei den sogenannten Dublin‐Flüchtlingen handelt es sich um eine große Gruppe. Schon im 
letzten Jahr waren es ca. 30.000 Personen, die einen Dublin‐Bescheid erhalten haben. Wegen 
der steigenden Asylzahlen – auch wenn Dublin bei Syrern derzeit nicht angewandt wird – wird 
sich die Zahl der Betroffenen um ein Vielfaches potenzieren. Offen ist gegenwärtig, wie das 
Bundesamt z.B. die afghanischen Flüchtlinge behandeln wird, die im Sommer dieses Jahres über 
Ungarn und Österreich nach Deutschland eingereist sind.  
 
Der Versuch, Menschen außer Landes zu treiben, indem man das Existenzminimum 
unterschreitet, richtet sich gegen den Sozialstaat und ist verfassungswidrig. Der Gesetzgeber 
darf kein Gesetz verabschieden, das in solch einer eklatanten Art und Weise verfassungswidrig 
ist. 
 
2. Leistungskürzungen bei weiteren Gruppen 
Von den geplanten Leistungseinschränkungen sind neben den Dublin‐Fällen ebenfalls die 
Flüchtlinge betroffen, die wegen der Drittstaatenregelung im Asylverfahren abgelehnt werden. 
Das sind die Flüchtlinge, die in einem anderen EU‐Land einen Schutzstatus (Flüchtlingsstatus 
oder subsidiären Schutzstatus) erhalten haben und deswegen dorthin verwiesen werden. Am 16. 
April hat PRO ASYL eine Dokumentation von in Bulgarien anerkannten Flüchtlingen aus Syrien 
veröffentlicht, die in Bulgarien misshandelt wurden und aus guten Gründen nach Deutschland, 
wo oft Angehörige leben, weitergereist sind. Auch für diese Gruppe halten wir die 
Leistungskürzung für nicht gerechtfertigt. 
Ebenso sollen die Flüchtlinge, die z.B. in einen anderen EU‐Staat verteilt werden (Relocation) 
und dort nicht bleiben, vom Existenzminimum ausgeschlossen werden .  
Weiterhin besteht  auch die Gefahr, dass zahlreiche Geduldete von der Verschärfung betroffen 
sind, da auch diese ausreisepflichtig sind und ihnen in der Regel von den Ausländerbehörden 
vorgeworfen wird, selbstverschuldet bislang nicht ausgereist zu sein. 
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I. Einleitung 

Am 24. September 2015 werden bei einem Bund-Länder-Treffen Gesetzesvorschläge für die deutsche 

Flüchtlings- und Integrationspolitik diskutiert. PRO ASYL hat in den Presseerklärungen vom 17. 

September und 21. September die Gesetzesentwürfe der Bundesregierung ausführlich kommentiert 

und kritisiert.   

PRO ASYL warnt, dass eine auf kurzfristige Maßnahmen zielende Flüchtlingspolitik von tagesaktuellen 

Entwicklungen überholt werden wird. Entscheidend sind mittel- und langfristige Veränderungen. 

1. Aktuelle Flüchtlingsbewegungen  

Die EASY-Statistik (August 2015) zeigt, dass  aktuell die meisten Asylsuchenden aus Herkunftsländern 

kommen, die in Deutschland die höchsten Anerkennungsquoten haben: 68,7 Prozent von ihnen 

kommen aus den Bürgerkriegsländern Syrien (46.460 Personen, 44,5%), Afghanistan (11.522 

http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/pro_asyl_zum_gesetzesvorhaben_der_bundesregierung/
http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/pro_asyl_zum_gesetzesvorhaben_der_bundesregierung/
http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/grosse_koalition_beschliesst_verfassungsbruch/
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Personen, 11%), Irak (9.262 Pers., 8,9%) und Somalia (1.185 Pers., 1,1%) sowie der Militärdiktatur 

Eritrea (3.316 Pers., 3,2%). Diese Menschen werden in Deutschland bleiben. Bereits jetzt leben 

europaweit die größten Communities von syrischen, irakischen und afghanischen Flüchtlingen in 

Deutschland: Über 150.000 Syrer, über 100.000 Iraker und rund 85.000 Afghanen. 

In der Öffentlichkeit wird darüber diskutiert, warum aktuell so viele Menschen auf der Flucht nach 

Europa und insbesondere Deutschland sind. Dies hat unterschiedliche Gründe: In den 

Herkunftsländern der Flüchtlinge hat sich die Situation verschärft. Im Bürgerkriegsland Syrien ist nach 

vier Jahren weiterhin kein Ende des Konflikts in Sicht. Durch das militärische Vorgehen des 

Islamischen Staats im Nordirak sind viele Menschen zur Flucht gezwungen worden. Zugleich gehen 

den UN-Hilfsorganisationen in den Flüchtlingscamps in den Anrainerstaaten, wie beispielsweise 

Jordanien, die finanziellen Mittel zur Grundversorgung aus. Viele Flüchtlinge, die auf eine 

Weiterflucht lange Zeit verzichtet haben, treibt die aktuelle Perspektivlosigkeit auf die gefährlichen 

Wege. Unter den Flüchtlingen finden sich immer mehr Frauen, Kinder, Ältere und Kranke. Deswegen 

kommen tausende von Menschen auf den griechischen Inseln an. Die griechische Regierung hat die 

systematischen, menschenrechtswidrigen Push-Back-Operationen in der Ägäis im ersten Halbjahr 

2015 weitgehend eingestellt, sodass Flüchtlinge Europa erreichen können – weiterhin über 

gefährliche Reisen per Boot aus der Türkei.  

2. Koalitionsbeschluss: Desintegration und Entwürdigung 

Die Bundesregierung unter Angela Merkel hat ein humanitäres Zeichen gesetzt, indem sie zumindest 

kurzfristig die Grenzen nach Deutschland geöffnet und vielen Flüchtlingen die Einreise erlaubt hat. 

KaŶzleriŶ Merkel hat zu ReĐht ďetoŶt: „Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte kennt keine 

Obergrenze; das gilt auch für die Flüchtlinge, die aus der Hölle eiŶes Bürgerkriegs zu uŶs koŵŵeŶ.“ 
Die Alternative zu legalen Einreisewegen für Flüchtlinge können wir an den EU-Außengrenzen 

beobachten: Nach und nach bauen die EU-Mitgliedstaaten Zäune und Abwehranlagen gegen 

Flüchtlinge auf und zwingen sie auf längere und gefährliche Wege. Eine konsequente Alternative zur 

Abschottung Europas muss in legalen Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge bestehen. Auf der 

europäischen Ebene ist es zwingend notwendig, dass die Staaten jetzt solidarisch miteinander 

verhandeln bis eine tragfähige Lösung gefunden wird, die die Interessen der Flüchtlinge 

berücksichtigt. Weder Grenzschließungen noch Haftlager mit Zwangsverteilung eines Teils der 

Schutzsuchenden sind eine Lösung. 

Die humanitär ausgerichtete Politik der Bundesregierung wird allerdings durch den 

Koalitionsbeschluss vom 6. September konterkariert. Deutlich wird, dass der Bundesregierung ein 

Gesamtansatz in der Aufnahme- und Integrationspolitik für Flüchtlinge fehlt. Die Diskussion über 

integrationspolitische Maßnahmen wird von der Frage der Verteilung von Geldern dominiert, dabei 

bleiben nötige strukturelle Reformen außer Acht. Jeder Flüchtlingsgipfel, der nur die kurzfristige 

Aufstockung finanzieller Mittel für die Länder und Kommunen überwiegend für die Not- und 

Erstaufnahme beschließt, wird scheitern, wenn er auf eine konkrete Programmatik für die Lösung der 

anstehenden Probleme verzichtet. 

Der Beschluss der Koalition vom 6. September geht im Wesentlichen auf ein Papier des 

BuŶdesiŶŶeŶŵiŶisteriuŵs ŵit deŵ Titel „gesetzliĐhe ÄŶderuŶgeŶ zur EiŶdäŵŵuŶg der 
AsylŵigratioŶ“ zurüĐk. Der Naŵe ist Prograŵŵ: Die BuŶdesregieruŶg setzt iŶ )eiteŶ eiŶer 
wachsenden Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen durch die Zivilgesellschaft auf Abschottung und 

Entrechtung der Flüchtlinge. Durch diese Politik der Entwürdigung wird das Ziel des Koalitionspapiers, 

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/l_EU_Fluechtlingspolitik/proasyl_pushed_back_24.01.14_a4.pdf
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eiŶe „ŶaĐhhaltige IŶfrastruktur für FlüĐhtliŶge uŶd ihre IŶtegratioŶ iŶ uŶsereŵ LaŶd“ zu sĐhaffeŶ, ad 
absurdum geführt. 

II. Forderungen an den Bund-Länder-Gipfel 

Statt einer Abschottungspolitik, bedarf es guter Aufnahmestrukturen und Integrationsperspektiven 

für Flüchtlinge. Der Bund-Länder-Gipfel darf nicht nur über die Verteilung von Geldern verhandeln, 

sondern muss strukturelle Veränderungen in der Flüchtlingspolitik beschließen. Ansonsten wird die 

Aufnahme der aktuell ankommenden Flüchtlinge in Deutschland scheitern. PRO ASYL erhebt 

deswegen folgende Forderungen, die nachfolgend ausführlich begründet werden: 

 Schnelle und faire Asylverfahren ohne Aushöhlungen der Rechtsgarantien Asylsuchender. Die 

bürokratische Trennung in Asylersuchen und Asylantrag muss aufgehoben werden. Wird 

nach der Einreise ein Asylwunsch geäußert, unterrichtet die Stelle, sofern es nicht das 

Bundesamt ist, das BAMF. Damit wird das Asylverfahren eröffnet. Die Bescheinigung über die 

Meldung als Asylsuchender (BÜMA) entfällt. Das BAMF hat umgehend eine Anhörung 

durchzuführen. Die Entscheidung muss umgehend durch die Person, die die Anhörung 

durchgeführt hat, erfolgen. 

 Die Ausweitung und Systematisierung der Prüfung der Asylanträge von Menschen, die 

kollektiv verfolgt werden. Diese Situation liegt derzeit bei Menschen aus Syrien und dem Irak 

vor. Das BAMF entscheidet bei ihnen meist im schriftlichen Verfahren. Auch für Flüchtlinge 

aus Somalia, Eritrea und andere Personengruppen sollte ein schriftliches Verfahren 

angewandt werden.  

 Zur Entlastung des BAMF wird eine Altfallregelung erlassen mit einer Aufenthaltserlaubnis 

für Flüchtlinge, über deren Asylantrag seit einem Jahr nicht entschieden wurde.  

 Die gesetzliche Verpflichtung nach drei Jahren regelmäßig einen Widerruf einer Anerkennung 

zu prüfen, muss entfallen. 

 Die gesetzlich festgeschriebene Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften muss 

abgeschafft werden. Wer bei Familien oder Freunden unterkommen kann, muss die 

Möglichkeit dazu haben. Gleiches gilt, wenn eine Privatwohnung gefunden wird. Dies darf 

nicht durch die Zuweisung an ein bestimmtes Bundesland verhindert werden. 

 Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle Menschen mit geringem Einkommen durch den 

Ausbau des sozialen Wohnungsbaus durch den Bund.  

 Sofortiger Zugang zu Sprachkursen und zu Qualifizierungen für alle Flüchtlinge. Dabei lehnt 

PRO ASYL eiŶe EiŶteiluŶg iŶ FlüĐhtliŶge ŵit „guter“ uŶd „sĐhleĐhter“ Bleiďeperspektive aď. 
Diese Einteilung kann nicht vor einem Asylverfahren stattfinden und eine Orientierung an 

Anerkennungsquoten ist mit dem Gedanken des individuellen Verfahrens unvereinbar. 

 Gleichberechtigter Zugang von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt. 

 Massive Investitionen in das Bildungs- und Ausbildungssystem und Abbau bürokratischer 

Hürden. 

 Das ehrenamtliche Engagement braucht hauptamtliche Unterstützung, Koordination und 

Qualifizierung. 

 EU-weite Freizügigkeit für Menschen, die in einem EU-Staat als international 

schutzberechtigt anerkannt sind. 

 Dublin-III-Verordnung abschaffen: Schutzsuchende sollen in dem Land, das sie aufsuchen 

möchten, ihr Asylverfahren durchlaufen.  
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III. Schnelle und faire Asylverfahren 

Flüchtlinge erwartet in Deutschland ein bürokratisches und schleppendes Asylverfahren, das 

Integration verhindert. Ein Blick auf die Länge der Asylverfahren im ersten Halbjahr 2015 verdeutlicht 

dies: Vergleichsweise schnelle Verfahren gibt es aktuell nur für SyrerInnen (4,0 Monate) und 

Flüchtlinge aus den Westbalkanstaaten (bspw. Kosovo mit 2,3 Monaten). Doch selbst für Flüchtlinge 

mit einer hohen Anerkennungsquote dauern die Verfahren unverhältnismäßig lange: beispielsweise 

Afghanistan 12,5 Monate; Eritrea 12,5 Monate; Irak, 7,6 Monate. In dieser Verfahrensdauer ist nicht 

miteingerechnet, dass Asylsuchende nach ihrer Registrierung in Deutschland zunächst eine 

„BesĐheiŶiguŶg üďer die MelduŶg als AsylsuĐheŶde“ ;BÜMAͿ erhalteŶ uŶd ďis zur Eröffnung des 

Asylverfahrens nur eine vorübergehende Aufenthaltsgestattung haben. Die Asylverfahrensdauer sagt 

nichts über die tatsächliche Anwesenheit eines Flüchtlings in Deutschland aus, in vielen Fällen 

erhalten sie eine BÜMA für mehrere Monate. Ebenfalls nicht in der Verfahrensdauerstatistik 

enthalten sind dabei alle 237.877 beim BAMF anhängigen und unbearbeiteten Fälle (ein Plus von 

110,7% zum Vorjahr) – denn sie sind logischerweise nicht entschieden. Eine Ursache für die 

steigenden Zahlen liegt in den fehlenden Einwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland. Damit 

werden viele Menschen in das Asylverfahren gedrängt. Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, 

unbürokratischer zwischen dem Asylverfahren und anderen Aufenthaltsmöglichkeiten zu wechseln. 

Hierdurch könnte das Asylsystem entlastet werden. Die Interessen der betroffenen Personen sind 

hierbei hinreichend zu berücksichtigen. 

1. Asylverfahren: Aktueller Stand 

In der aktuellen Debatte werden kurze Asylverfahren gefordert. Hinter dieser Forderung versteckt 

sich oft der Wunsch nach schnelleren Abschiebungen. Ein Blick auf die Struktur des deutschen 

Asylverfahrens macht die tatsächlichen Gründe für die Verzögerungen deutlich. Asylverfahren 

können auch ohne Beschneidung von Rechten beschleunigt werden. 

Wenn Asylsuchende nach Deutschland kommen, unterliegen sie vielen Behördenvorgängen. 

Zunächst werden sie durch die Bundespolizei aufgegriffen oder melden sich direkt bei einer 

Erstaufnahmeeinrichtung. Sodann wird ein Strafverfahren wegen illegalen Grenzübertritts nach § 95 

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) eingeleitet, das jedoch oft wieder eingestellt wird. Die Flüchtlinge 

werden dann registriert und erhalten bei der Erstaufnahmeeinrichtung die sogenannte BÜMA als 

Aufenthaltsgestattung. Anschließend müssen sie ihren Asylantrag stellen. Dies können sie jedoch 

nicht selbst tun, vielmehr muss ihnen vom BAMF ein Termin zugeteilt werden. Erst wenn ihr Antrag 

erfolgreich gestellt wurde, werden sie nach einer gewissen Zeit zu einer Anhörung durch das BAMF 

eingeladen. Zwischenzeitlich muss zudem geprüft werden, ob der Asylsuchende bereits in einem 

anderen EU-Staat aufgegriffen wurde und möglicherweise im Rahmen der Dublin-III-Verordnung 

aďgesĐhoďeŶ ǁerdeŶ kaŶŶ. Bei der AŶhöruŶg  ǁerdeŶ die FluĐhtgrüŶde deŵ sogeŶaŶŶteŶ „AŶhörer“ 
vorgetrageŶ. Dieser sĐhiĐkt aŶsĐhließeŶd die Akte aŶ deŶ „EŶtsĐheider“, ďeide PersoŶeŶ siŶd oft 
nicht identisch. Schließlich ergeht nach einer gewissen Zeit die positive oder negative Entscheidung 

durch das BAMF. Insgesamt ist das Asylverfahren hoch bürokratisch und verhindert eine schnelle 

Integration von Flüchtlingen. 

2. Schnellere Verfahren ohne Aushöhlung der Rechtsgarantien für Flüchtlinge 

PRO ASYL setzt sich für schnellere und faire Asylverfahren ein, die das Herzstück der sorgsamen 

materiellen Einzelfallprüfung nicht aushöhlen.  
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Gegenüber dem aktuellen bürokratischen Verfahren sollte die Asylantragsstellung gleich nach der 

Einreise möglich sein, entweder bei der Bundespolizei oder direkt in der Erstaufnahmeeinrichtung. Es 

gibt keinen sachlichen Grund für die wiederholte Speicherung von Daten an verschiedenen Stellen – 

in Zeiten digitaler Vernetzung. Auf die Einleitung eines Strafverfahrens soll verzichtet werden. Selbst 

der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) spricht sich für eine Entkriminalisierung von Flüchtlingen 

aus. Ebenso soll die BÜMA abgeschafft werden, das Asylverfahren muss umgehend eröffnet werden. 

Die anschließende Anhörung und Entscheidung hat durch eine Person zu erfolgen. Spätestens vier 

Wochen nach der Anhörung wird dem Asylsuchenden das Protokoll der Anhörung zugestellt. Die 

Entscheidung über den Asylantrag soll umgehend erfolgen, spätestens aber nach weiteren vier 

Wochen. Sollten Asylsuchende zwischenzeitlich weitere Fluchtgründe nachliefern oder traumatische 

und psychologische oder sonstige Probleme, die im Verantwortungsbereich des Flüchtlings liegen, 

nach den Standards der Aufnahmerichtlinie festgestellt werden (siehe Punkt V.1), tritt eine 

Fristhemmung der Entscheidung ein. 

Für eine weitere Verkürzung der Asylverfahren sind alle  Dublin-III-Verfahren umgehend einzustellen 

(vgl. Punkt V).  

Zudem muss das BAMF nach jetziger Rechtslage regelmäßig drei Jahre nach Anerkennung des 

Flüchtlings erneut prüfen, ob die Gründe für einen Widerruf vorliegen (§ 73 Abs. 2a AsylVfG). Dieses 

bürokratische Widerrufsverfahren ist abzuschaffen.  

Als weitere Verfahrensverkürzung schlägt PRO ASYL vor, das Instrument der Gruppenverfolgung 

großzügig anzuwenden. Eine solche liegt vor, wenn eine ganze Bevölkerung oder Teile davon 

kollektiv verfolgt werden. In diesem Fall wird angenommen, dass alle, die dieser Gruppe angehören, 

in Gefahr sind, verfolgt zu werden. Eine genaue Einzelfallprüfung ist deshalb unnötig. Diese Situation 

liegt derzeit bei allen Menschen aus Syrien und dem Irak vor. Das BAMF entscheidet bei ihnen meist 

im schriftlichen Verfahren. Diese Praxis der schriftlichen Verfahren muss ausgeweitet und 

systematisiert werden. Neben Flüchtlingen aus Syrien und Irak, müssen auch Flüchtlinge aus Eritrea 

und Somalia im schriftlichen Verfahren aufgrund einer Gruppenverfolgung anerkannt werden. Dieses 

Verfahren sollte auch auf eine Gruppenverfolgungssituation in anderen Ländern angewandt werden. 

Damit das Bundesamt wieder arbeitsfähig wird, fordert PRO ASYL eine Altfallregelung für Flüchtlinge, 

die sich seit einem Jahr in Deutschland aufhalten und über deren Asylantrag nicht entschieden 

wurde. Sie sollen im Zuge einer Gesetzesänderung nach einem Jahr automatisch eine 

Aufenthaltserlaubnis erhalten, die ihnen die Rechte wie Resettlement-Flüchtlingen nach § 23 Abs. 4 

AufenthG gewährt. Dies dient der Entlastung des Bundesamtes. 

Darüber hinaus müssen Bund und Länder eine flächendeckende qualifizierte Verfahrensberatung 

sicherstellen. Es gibt bislang nur vereinzelt das Angebot einer unabhängigen Beratung vor der 

Asylantragsstellung und der Anhörung, obwohl sich dies ebenfalls positiv auf Qualität und Dauer des 

Asylverfahrens auswirken würde.  

 

  

https://www.bdk.de/lv/bka/entkriminalisierung-von-fluchtlinge
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IV. Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland 

Die Bundesregierung, die Länder und Kommunen müssen ein Integrations- und Aufnahmeprogramm 

beschließen und finanzieren. Doch die alleinige Debatte über mehr Gelder wird nicht reichen – es 

bedarf auch in diesem Bereich umfassender struktureller Reformen. 

1. Spracherwerb ermöglichen 

Sprache ist ein zentraler Faktor, um Flüchtlingen den Zugang zum Bildungs- und Arbeitsmarkt zu 

ermöglichen, besonders wenn an Sprachkurse Praktika anschließen. Für Asylsuchende und Geduldete 

besteht kein Anspruch auf einen Sprachkurs. Während des Asylverfahrens oder nach Erteilung einer 

Duldung werden die Betroffenen hiervon ausgeschlossen. Integration wird auf Jahre strukturell 

versperrt. Die betroffenen Flüchtlinge sind auf Angebote von Ehrenamtlichen angewiesen, die jedoch 

weder den notwendigen Umfang, noch oftmals die Professionalität aufweisen können.  

Erst nach der Anerkennung erhalten Flüchtlinge Zugang zu den Sprachförderprogrammen des 

Bundes, die durch das BAMF koordiniert werden. Aktuell wird darüber diskutiert, die Sprachkurse für 

FlüĐhtliŶge ŵit eiŶer sogeŶaŶŶteŶ guteŶ „Bleiďeperspektive“ ďereits für das AsylverfahreŶ zu öffŶeŶ. 
Gemeint sind damit vor allem Flüchtlinge aus Syrien. Doch selbst durch diese Regelung würden 

tausende Menschen von den Sprachkursen ausgeschlossen, die in Deutschland bleiben werden. Der 

Bundesrat hatte noch im März 2015 gefordert, die Sprachkurse (600 Stunden) für alle Asylbewerber 

und Geduldete zu öffnen. Die Bund-Länder-Vereinbarung vom Juli 2015 sieht nur noch eine Öffnung 

für Asylďeǁerďer ŵit „guter Bleiďeperspektive“ uŶd Ŷur ďei vorhaŶdeŶeŶ KapazitäteŶ vor ;Ŷur ŶoĐh 
ϯϬϬ StuŶdeŶͿ. Die UŶtersĐheiduŶg voŶ FlüĐhtliŶgeŶ iŶ diejeŶigeŶ ŵit „guter“ uŶd „sĐhleĐhter“ 
Bleibeperspektive ist höchst problematisch. Denn dies steht erst am Ende eines Asylverfahrens fest. 

2. Zugang zum Arbeitsmarkt schaffen 

In der öffentlichen Diskussion fordern viele Akteure aus der Politik und der Wirtschaft einen 

schnellen und effektiven Zugang von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Auch hier treffen Flüchtlinge 

auf erhebliche strukturelle Probleme. Arbeitsverbote gehören abgeschafft – auch nach § 33 BeschVO 

-, damit Flüchtlinge umgehend nach ihrer Einreise die Möglichkeit erhalten, selbstständig auf 

Arbeitssuche zu gehen. 

Durch die Neuregelungen vom November 2014 unterliegen Flüchtlinge in Deutschland nur noch 

einem dreimonatigen Arbeitsverbot. Weiterhin ist ihnen während ihres Aufenthalts in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung die Arbeitsaufnahme verboten. Durch die vom Bundesinnenministerium 

derzeit geplante Verlängerung der Aufenthaltsdauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen auf sechs 

Monate, würde damit auch die Dauer der Arbeitsverbote faktisch erhöht werden.  

Doch selbst nach Wegfall der dreimonatigen Verbotsfrist sind Asylbewerber und Geduldete mit 

erheblichen Problemen konfrontiert. Die Asylbewerber sind in ihrer Wohnsitzsuche durch 

Wohnsitzauflagen beschränkt. Eine freie Suche nach einem Arbeitsplatz ist Flüchtlinge damit oft nicht 

möglich.  

Ein weiteres Problem stellt die Vorrangregelung dar, die bis zum 15. Monat des Aufenthalts des 

Asylsuchenden gilt. Sie bevorzugt Deutsche oder bevorrechtigte MigrantInnen. Das Verfahren ist 

kompliziert und beschäftigt das Ausländeramt und die Bundesagentur für Arbeit. Liegt dem 

Asylsuchenden ein Arbeitsangebot vor, muss er sich an die Ausländerbehörde wenden, in deren 

Ermessen die Erteilung einer Erlaubnis liegt, § 32 Abs. 1 Beschäftigungsverordnung. Die 
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Ausländerbehörde leitet den Antrag auf Erlaubnis an die zentrale Arbeits- und Fachvermittlung (ZAV) 

der Bundesagentur für Arbeit weiter, die innerhalb einer Frist von zwei Wochen Versagungsgründe 

prüfen muss. Doch im Anschluss an dieses Verfahren unterliegt die Ausländerbehörde keiner Frist, 

dem Flüchtling die Arbeitserlaubnis zu erteilen. Viele Arbeitsangebote gehen verloren, weil die 

Ausländerbehörden die Anträge nicht zügig bearbeiten. Arbeitsverbote gehören abgeschafft, damit 

Flüchtlinge umgehend nach ihrer Einreise die Möglichkeit erhalten, selbstständig auf Arbeitssuche zu 

gehen. 

3. Zugang zu Bildung und Ausbildung 

Knapp 40.000 offene Lehrstellen existieren in Deutschland. Angesichts dessen, dass ein Drittel aller 

Neuankommenden Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre alt und ein Viertel zwischen 18 und 25 Jahre 

alt sind, dürften Flüchtlinge gute Chancen haben, eine Ausbildung zu erhalten. Jedoch bestehen 

zahlreiche Hürden. Der Verbleib in Großunterkünften und rechtliche Beschränkungen, halten junge 

Menschen von der Bildung fern. Asylsuchende brauchen ab dem Zeitpunkt ihrer Einreise einen 

gleichberechtigten und freien Zugang zu Bildungs-, Ausbildungseinrichtungen sowie zu Hochschulen. 

Entscheidend ist, dass insbesondere junge Flüchtlinge Sprachkurse und Beschulungsangebote 

erhalten und hierdurch eine Qualifizierung sichergestellt wird, die fernab des Niedriglohnsektors eine 

Grundlage für den Arbeitsmarktzugang legt. Der Ausschluss von Asylsuchenden und geduldeten 

Flüchtlingen von den Integrationskursen führt dazu, dass sie viele Jahre ohne professionelle 

Sprachförderung und Perspektive in Deutschland ausharren. Die Bundesländer müssen zudem 

Neuzuwanderern über 18 Jahre systematisch das Nachholen von Schulabschlüssen ermöglichen. 

Ohne Schulabschluss können sie keine Ausbildung beginnen, ohne Ausbildung haben sie keine 

Möglichkeit eine qualifizierte Beschäftigung zu erhalten. Auch die Anerkennung der 

Berufserfahrungen und Qualifizierungen aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge wird massiv 

erschwert. 

Sowohl beim Schulzugang als auch beim Übergang in Ausbildungsverhältnisse werden 

Flüchtlingskinder benachteiligt. Vor allem für Schüler, die älter als 16 Jahre sind, gibt es erhebliche 

Probleme: Geduldeten Jugendlichen kann eine betriebliche Ausbildung durch die Ausländerbehörde 

sogar vollständig untersagt werden. Wer mit mehr als 16 Jahren einreist, hat zudem oft keine Chance 

eine Schule zu besuchen, da in manchen Bundesländern keine Schulpflicht mehr besteht und lokal 

spezielle Angebote fehlen. Für Jüngere gibt es regelmäßig Verzögerungen bei der Einschulung sowie 

Defizite bei den Sprachförderangeboten.  

Für Flüchtlinge gibt es auch im Hochschulbereich strukturelle Probleme. Bei den meisten 

Universitäten werden Verwaltungsgebühren erhoben, deren Höhe sich viele Asylsuchende nicht 

leisten können. Aufgrund von Wohnsitzauflagen und der Unterbringung in 

Erstaufnahmeeinrichtungen können Flüchtlingen mitunter nicht an Hochschulorte gelangen. 

Flüchtlinge stehen zudem vor dem praktischen Problem, dass sie bei ihrer Flucht oft ihre Zeugnisse 

nicht mitnehmen konnten. Sie können dann keine Nachweise bei den Universitäten erbringen. Zwar 

bieten viele Universitäten dankenswerterweise Gasthörerschaften für Flüchtlinge an, aber dies ist 

kein Ersatz für ein ordentliches Hochschulstudium. Gesetzlich vorgeschriebene 

Mindestaufenthaltszeiten beim BAföG (4 Jahre für BAföG, § Abs. 2a 

Bundesausbildungsförderungsgesetz; ab Januar 2016 ist die Frist auf 15 Monate heruntergesetzt) 

behindern Studium und Ausbildung. 
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Die Bildungsinfrastruktur muss deshalb ausgebaut werden. Darunter fallen die Einstellungen neuer 

Lehrkräfte und ein Ausbau von Unterstützungsprogrammen wie den ESF-Bleiberechtsnetzwerken. 

Für die Hochschulen müssen die Studienplätze in den nächsten Jahren deutlich erhöht werden, um 

Flüchtlingen ein Hochschulstudium zu ermöglichen. 

4. Integration von Flüchtlingen erfordert den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus 

Eine gelungene Integration von Flüchtlingen setzt voraus, dass sie nicht über Monate in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen kaserniert werden. Sie brauchen außerhalb der Unterkünfte Anschluss 

an die Zivilgesellschaft und menschenwürdige Wohnbedingungen. Dabei verschlechtert sich die 

Unterbringungssituation von Flüchtlingen zusehends. Bereits 2014 hat PRO ASYL in einer 

vergleichenden Studie die erheblichen Differenzen in der Unterbringung von Flüchtlingen in den 

einzelnen Bundesländern nachgewiesen. Schon damals stellten die Unterfinanzierung der 

Kommunen und die Unterbringung von Flüchtlingen in großen Sammelunterkünften erhebliche 

Probleme dar. Die späte Verteilung in Kommunen verhindert Integration. 

Der Bundesregierung fällt in der aktuellen Situation die Politik der Privatisierung von Wohnraum in 

den vergangenen Jahren auf die Füße. Die staatliche Pflicht, Flüchtlinge unter menschenwürdigen 

Bedingungen aufzunehmen, gerät dann an ihre Grenzen, wenn die Kommunen über keinen eigenen 

Wohnungsbestand mehr verfügen. Nach Angaben des Bundesbauministeriums hat der Bestand an 

öffentlich geförderten Sozialwohnungen in der Bundesrepublik 2015 seinen Tiefstand erreicht. Im 

Jahr 2013 gab es nur 1,48 Millionen Sozialwohnungen. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem 

Vorjahr um 63.000 Wohnungen verringert. Nach wie vor fallen mehr Wohnungen aus der 

Mietpreisbindung heraus als zugebaut werden. Besonders in Sachsen ist der Bestand um 83,5% 

zurückgegangen.  

Dieser massive Rückgang ist nicht nur für die Unterbringung von Flüchtlingen überaus problematisch, 

sondern betrifft alle Menschen, die lediglich über ein geringes Einkommen verfügen. In Bayern 

warten beispielsweise aktuell 35.000 Menschen auf eine Sozialwohnung, dort ist der soziale 

Wohnungsbau von 250.000 Wohnungen im Jahr 1999 auf nur noch 130.000 im letzten Jahr 

zurückgegangen (Quelle: Süddeutsche Zeitung). 

Der Rückbau des sozialen Wohnungsbaus basierte auf politischen Entscheidungen. Bereits seit 1988 

beobachten wir in Deutschland eine Entwicklung, die die Wohnungspolitik zu einer 

Wohnungsmarktpolitik umwandelt. Statt einer strukturellen Bereitstellung sozialen Wohnungsbaus 

wurden Instrumente wie das Wohngeld oder die Wohnkostenerstattung eingeführt, die jedoch die 

steigenden Mieten und den Wegfall von subventionierten Wohnungen bei weitem nicht 

kompensieren können. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts aus Hannover gibt es zwischen dem 

Bedarf und dem tatsächlich geschaffenen öffentlichen Wohnraum eine Lücke von vier Millionen 

Wohneinheiten. 

Doch statt diese Politik der Privatisierung zu stoppen und sowohl Flüchtlingen als auch 

einkommensschwachen BürgerInnen einen bezahlbaren Wohnraum zu garantieren, werden sich die 

Probleme in den nächsten Jahren noch verschärfen. Durch die Föderalismusreform von 2006 und die 

Neufassung von Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 Grundgesetz hat der Bund die Kompetenz für die 

Wohnraumförderung komplett an die Länder abgegeben. Zwar ermöglicht die Übergangsregelung 

aus Art. 143c GG, dass der Bund bis 2019 noch Gelder in Höhe von 518,2 Millionen für den 

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/integration_fuer_die_einen_massenabfertigung_fuer_die_anderen/
http://www.presseportal.de/pm/117630/3080958
http://www.sueddeutsche.de/geld/sozialer-wohnungsbau-das-koennen-wir-niemals-schaffen-1.2505648
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2015/juni/staedte-unter-druck
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2015/juni/staedte-unter-druck
http://www.pestel-institut.de/sites/0710241701100.html
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Wohnraum an die Länder bereitstellt, danach wird die Förderung aber eingestellt. Die große 

strukturelle Finanzierungslücke steht deshalb den Ländern und Kommunen erst noch bevor. 

Es sind diese strukturellen Probleme auf dem deutschen Wohnungsmarkt, die dazu führen, dass 

private Unternehmen Profite aus der Flüchtlingsunterbringung schlagen können. Da geeignete 

Gebäude durch den Staat verkauft wurden, müssen die Länder und Kommunen für höhere Preise 

private Unterkünfte anmieten oder rückkaufen. Ein Negativbeispiel ist hierbei das Landesamt für 

Gesundheit und Soziales (Lageso) in Berlin, das vollkommen überteuert acht Millionen Euro an einen 

privaten Betreiber für eine Flüchtlingsunterkunft zahlte. Doch auch an anderen Orten können 

Betreiber durch die Notlage der Kommunen deutlich mehr Geld vom Staat verlangen als noch vor 

wenigen Jahren.  

Die Flüchtlingszahlen werden in den nächsten Jahren vermutlich nicht wesentlich abnehmen. 

Deshalb ist es für eine mittel- und langfristige Planung erforderlich, dass der Bund wieder eine 

Kompetenz für den sozialen Wohnungsbau hat und dort massive Investitionen vornimmt. Dazu 

müssen auch neue Bauflächen erschlossen werden. Kurzfristig muss der Bund die Länder und 

Kommunen dabei unterstützen, Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Zeltstädte und 

überfüllte Erstaufnahmeeinrichtungen – gerade im Winter – sind keine Lösung und werden die 

Probleme nur weiter verschärfen, wenn nicht jetzt schon die Zeitschiene für menschenwürdige 

Lösungen festgelegt wird. 

Grundsätzlich ist Flüchtlingen von Anfang an die Möglichkeit zu gestatten, privat bei Angehörigen 

und Freunden unterzukommen. Eigeninitiative sollte nicht unterbunden, sondern gefördert werden. 

Dies trüge auch zur Entspannung der Wohnungssituation bei und würde die Integration fördern. Das 

Asylrecht schafft die absurde Situation, dass Asylsuchende oft in Deutschland Kontakte haben, die 

ihnen eine private Unterbringung ermöglichen würden, sie aber in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

verbleiben müssen. Flüchtlinge müssen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in private Wohnungen 

ausziehen können. Personen die Flüchtlinge aufnehmen, sollen hierfür einen staatlichen Zuschuss 

erhalten, der die Flüchtlinge bei der Unterbringung unterstützt. Damit Flüchtlinge selbstständig auf 

Wohnungssuche gehen können, muss ihnen ein Wohnberechtigungsschein ausgestellt werden.  

5. Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit  

Wir erleben derzeit eine aktiv gelebte Willkommenskultur von tausenden Menschen in Deutschland, 

die Flüchtlingen bei der Integration helfen wollen. Doch nicht nur die Flüchtlinge brauchen Hilfe, 

auch die ehrenamtlichen HelferInnen müssen unterstützt werden. Fortbildungsangebote für 

Ehrenamtliche im Flüchtlingsbereich sind allerorten überbucht und verhindern die zeitnahe 

Qualifizierung der Unterstützung. Die geplante Verlängerung des Aufenthalts in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen wird die ehrenamtliche Hilfe unterminieren: Ehrenamtliche werden 

schlicht keinen direkten Zugang zu den Flüchtlingen haben, um sie zu unterstützen.  

Bei ehrenamtlicher Arbeit sind die Wissensvermittlung und Koordination der Angebote unabdingbar. 

Mehr ehrenamtliches Engagement muss mit dem Ausbau hauptamtlicher Strukturen einhergehen, 

die Beratung und Unterstützung anbieten. Die Wohlfahrtsverbände, Kirchen und 

Flüchtlingsorganisationen werden täglich von unzähligen Ehrenamtlichen um Unterstützung gebeten, 

doch knappe Kapazitäten führen zu Überforderungen in den hauptamtlichen Strukturen.  

Die Arbeit vieler Ehrenamtlicher wird durch Behördenversagen unterminiert. Laut einer Studie des 

Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung ŵüsseŶ EhreŶaŵtliĐhe „eiŶ 

http://www.bim.hu-berlin.de/media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf
http://www.bim.hu-berlin.de/media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf
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Defizit staatlicher Aufgaben ausgleichen, während ihre Möglichkeit, eine zivile 

WillkoŵŵeŶsgesellsĐhaft aufzuďaueŶ, durĐh diese AufgaďeŶ ďehiŶdert ǁird.“ Die ForsĐher ŵeiŶeŶ 
damit Behördengänge mit Flüchtlingen, die nötig werden, wenn die Verwaltung sprachlich und 

kulturell nicht auf Flüchtlinge eingestellt ist. Die Behörden haben ganz offiziell Beratungspflichten, 

die gesetzliche Grundlagen haben. Da sie diese Verpflichtungen nicht erfüllen und auf absehbare Zeit 

nicht erfüllen werden, ist eine strukturelle Finanzierung unabhängiger Beratungsangebote für die 

Integration der Flüchtlinge zielführender. Langfristig müssen strukturelle Änderungen in den 

Behörden bewirken, dass Behördengänge für Flüchtlinge verständlich und transparent werden, 

sodass dort ehrenamtliche Arbeit verzichtbar wird und sich auf die Integration von Flüchtlingen 

konzentrieren kann. 

V. Medizinische Behandlung von Flüchtlingen 

Die medizinische Versorgung von Flüchtlingen ist in Deutschland aufgrund des Sonderregimes durch 

das Asylbewerberleistungsgesetz diskriminierend und führt zu langfristigen Erkrankungen. Ein 

strukturelles Problem stellt die Finanzierung dar, denn die Kommunen tragen die Hauptlast. Die 

aktuell geplante Verlängerung des Verbleibs von Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen wird 

ihre medizinische Situation ebenfalls verschärfen: In vielen Einrichtungen gibt es schon jetzt keine 

ausreichende medizinische Behandlung. 

1. Behandlung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

Viele Flüchtlinge erreichen Deutschland mit traumatischen Erfahrungen, die sie in ihrem 

Herkunftsland oder auf ihrer Flucht erlebt haben. Psychologische und traumatische Störungen sind 

ein großes Integrationshemmnis für Flüchtlinge. Sie müssen die Zeit haben, ihre Erfahrungen zu 

verarbeiten und Zugang zu erforderlichen Behandlungsmöglichkeiten erhalten. 

Im Jahr 2013 wurde durch die EU die neue Aufnahmerichtlinie (Aufnahme-RL) beschlossen, die 

gemeinsame Standards zur Aufnahme von Flüchtlingen festlegt. Bis zum 20. Juli 2015 hätte die 

Richtlinie in das deutsche Recht umgesetzt werden müssen, was jedoch durch die Bundesregierung 

unterlassen wurde. Wegen dieser Pflichtverletzung können sich Asylsuchende nun direkt auf die 

Ansprüche aus der Aufnahme-RL berufen. Eine wichtige Neuerung betrifft dabei die psychologische 

Behandlung von Personen mit besonderen Bedürfnissen (Art. 19, 21 Aufnahme-RL), die auf ihrer 

Flucht Traumatisierungen erlitten haben. Auch Personen, die Folter, Vergewaltigung oder andere 

schwere Gewalttaten erlitten haben (Art. 25 Abs. 1 Aufnahme-RL), ist Zugang zu einer 

entsprechenden medizinischen und psychologischen Behandlung zu gewähren.  

Obschon aufgrund der Aufnahme-RL eine erhebliche Aufstockung der finanziellen Kapazitäten für die 

psychosozialen Zentren und deren Personal nötig wäre, geschieht aktuell das genaue Gegenteil. Die 

Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage im Bundestag (Bundestags-Drucksache 

18/4622) bekannt gegeben, dass aus dem europäischen Fördermitteltopf AMIF (Asyl, Migrations- 

und Integrationsfonds) künftig nur 2,15 Millionen Euro jährlich für die Gesundheitsversorgung von 

Flüchtlingen bereit stehen werden. Geduldete sollen sogar ganz aus Behandlungen, die nach AMIF 

gefördert werden, ausgeschlossen werden. Die Bundesregierung zeigte sich in ihrer Antwort für eine 

Weiterförderung unzuständig und verwies auf die Zuständigkeit der Bundesländer und Kommunen. 

Die Konsequenz der unzureichenden Förderung ist verheerend: Von 22 psychosozialen Zentren 

haben nur 8 eine Förderzusage erhalten. Nach Aussage der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der 

psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BafF) wird die Folge sein, dass Personal und 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/046/1804622.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/046/1804622.pdf
http://www.baff-zentren.org/news/sicherstellung-psychosoziale-versorgung-gefluechteter/
http://www.baff-zentren.org/news/sicherstellung-psychosoziale-versorgung-gefluechteter/
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Leistungen gekürzt werden müssen. Einzelne Bundesländer versuchen die psychosozialen Zentren 

weiter zu finanzieren, von einer flächendeckenden Unterstützung kann aber keine Rede sein. 

Obschon aktuell also der Behandlungsbedarf enorm steigt, verweigert die Bundesregierung eine auf 

Dauer angelegte und institutionalisierte Finanzierung der psychologischen Behandlung von 

Flüchtlingen.  

Hinzu kommt das strukturelle Problem, dass durch die Novellierung des Asylbewerber-

leistungsgesetzes die psychosozialen Zentren ihre KlientInnen nicht mehr über die Sozialämter 

abrechnen können. Denn die psychosozialen Zentren sind keine Vertragspartner der Krankenkassen. 

Eine Aufstockung der finanziellen Hilfen allein würde dieses strukturelle Problem nicht beseitigen.  

2. Kein Sonderregime für Flüchtlinge – Zugang zum Gesundheitswesen schaffen 

Die medizinische Versorgung von Flüchtlingen ist in Deutschland überaus problematisch. Im 

September 2014 verhandelten Bund und Länder über die Einführung einer Gesundheitskarte für 

Flüchtlinge, doch selbst dieser erste Reformschritt der auch verwaltungstechnisch Bürokratie 

abbauen würde, soll nach aktuellen Informationen nicht durch den nächsten Gipfel vom 24. 

September 2015 umgesetzt werden. Einige Bundesländer handeln dankenswerterweise dennoch und 

haben die Gesundheitskarte eingeführt, darunter Hamburg und Bremen sowie Nordrhein-Westfalen 

als erstes Flächenland. Jedoch erhalten die Asylbewerber damit weiter nur die eingeschränkten 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Wünschenswert wäre jedoch ihre Gleichstellung 

mit den gesetzlich versicherten Anspruchsberechtigten und die Übernahme von Kosten der 

Sprachmittlung. Das Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft werden. Bis dahin ist 

Flüchtlingen eine Gesundheitskarte auszustellen.  

a) Notversorgung per Gesetz: Das Asylbewerberleistungsgesetz 

Das 1993 in Kraft getretene Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) regelt die Sozialleistungen und die 

medizinische Versorgung von Flüchtlingen. Asylbewerber sind über die Sozialhilfeverwaltung 

krankenversichert. Vor einem Arztbesuch müssen sie sich vielerorts beim Sozialamt einen 

Krankenschein abholen. Die Kosten werden oft nur bei eindeutigen Notversorgungen übernommen, 

wie §§ 4 und 6 AsylblG vorschreiben. Die Entscheidung über einen medizinischen Notfall treffen 

häufig medizinische Laien – eine Folge des AsylbLG, die schon zum Tod von Flüchtlingen geführt hat. 

Der Krankenschein wird durch das Sozialamt mit Anmerkungen für die ÄrztInnen versehen, dabei 

werden mitunter äußerst restriktive Auslegungen von § 4 AsylblG abgedruckt. Viele ÄrztInnen zeigen 

sich in der Praxis angesichts der Gesetzeslage überfordert und verweigern manchmal selbst die 

Notversorgung oder entscheiden sich z.B. bei Zahnschmerzen zur Ziehung des Zahns statt zu einer 

kostenintensiveren Wurzelbehandlung.   

Das Bundesverfassungsgericht beschäftigte sich 2012 in einem wegweisenden Urteil mit dem 

AsylblG. Damals konnte das Gericht nur über die Sätze der Geldleistungen von Flüchtlingen 

entscheiden: Es erklärte die zum damaligen Zeitpunkt seit 1993 unveränderten Geldleistungen nach 

§ 3 AsylblG für verfassungswidrig, denn ein menschenwürdiges Existenzminimum stehe deutschen 

und ausländischen Staatsangehörigen gleichermaßen zu. Das Gericht konnte in seiner Entscheidung 

ŶiĐht auf die ŵediziŶisĐhe VersorguŶg voŶ FlüĐhtliŶgeŶ eiŶgeheŶ. Aďer seiŶ ďerühŵter Leitsatz: „Die 
Menschenwürde ist migrationspolitisch ŶiĐht zu relativiereŶ“ gilt auĐh für die als 
Abschreckungsinstrument konzipierte Notversorgung von Flüchtlingen.  

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/unterlassene_hilfeleistung_fluechtling_stirbt_in_unterkunft/
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b) Erster Schritt: Gesundheitskarte für alle Flüchtlinge 

Das Modell der Gesundheitskarte existiert seit 2005 in Bremen und seit 2012 in Hamburg. Nordrhein-

Westfalen hat sie als erstes Flächenland 2015 eingeführt. Mit ihr soll es Flüchtlingen unbürokratisch 

ermöglicht werden, einen Arzt aufzusuchen – ohne vorherige Genehmigung der Sozialbehörde. Die 

rechtliche Grundlage der Gesundheitskarte ist § 264 des fünften Sozialgesetzbuchs. Danach kann der 

Staat mit den Krankenkassen einen Vertrag zur Übernahme der Kosten für die 

Gesundheitsversorgung treffen. In Bremen besteht beispielsweise eine Vereinbarung mit der AOK. 

Die Behandlungskosten der Flüchtlinge erstattet der Staat direkt den Krankenkassen. Die Kosten für 

die Gesundheitsversorgung von AsylbLG-Betroffenen sind im Rahmen dieser Modelle nicht gestiegen 

– im Gegenteil, sie sind sogar gesunken,  in Hamburg beispielsweise um rund 1,6 Millionen Euro.  

Die Gründe hierfür sind offensichtlich: Laufende und nachhaltige medizinische Behandlungen sind 

letztlich weniger kostenintensiv als Operationen, die oft die Folge einer auf Notversorgung 

beschränkten Gesundheitsversorgung  sind. Zudem spart der Staat mit der Gesundheitskarte die 

Bezahlung von eigenen Sachbearbeitern ein, denn die Krankenkassen verfügen über ausgebildetes 

Personal.  

Ein organisatorisches Problem ergibt sich aber bei der Gesundheitskarte: Die Durchführung des 

AsylblG obliegt den Ländern, die mit ihren Ausführungsgesetzen die konkrete Umsetzung an die 

Kommunen delegiert haben. Die Kommunen tragen daher auch die Kosten der Vereinbarungen mit 

den Krankenkassen. In Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen ist dieses Problem einfacher zu 

handhaben, denn Stadtstaaten sind juristisch gesehen zugleich Bundesland und Kommune. In 

anderen Ländern hegen die Kommunen deshalb Bedenken hinsichtlich zusätzlicher Kosten für die 

Gesundheitsversorgung. Damit kein bundesweiter Flickenteppich entsteht, müsste die 

Gesundheitskarte daher bundeseinheitlich eingeführt werden. Dennoch begrüßt PRO ASYL, dass es in 

Hamburg und Bremen bereits eine Gesundheitskarte gibt und mit Nordrhein-Westfalen jetzt der 

größte Flächenstaat in dieser Sache vorangeht. 

Auch wenn die Gesundheitskarte die bürokratischen Hürden für die Inanspruchnahme medizinischer 

Versorgung für Flüchtlinge erheblich senkt, ihre Stigmatisierung vermeiden und endlich Fachpersonal 

statt Laien über gesundheitliche Bedürfnisse entscheiden lassen würde: An der Aufrechterhaltung 

einer reinen Notversorgung würde sich bei Beibehaltung von §§ 4 und 6 AsylblG nichts ändern. PRO 

ASYL fordert daher, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird und die Betroffenen 

dieselben Sozialleistungen erhalten wie andere Personen im Versicherungssystem. Bis dahin ist den 

Flüchtlingen eine Gesundheitskarte auszustellen. 

VI. Dublin ist gescheitert – Die Interessen der Flüchtlinge berücksichtigen 

1. Asylverfahren im Zielstaat der Flüchtlinge durchführen 

Die Ereignisse der letzten Wochen zeigen deutlich: Das Dublin-System ist faktisch gescheitert. Es war 

von Beginn an ein unmenschliches System, das Europa zu einem Verschiebebahnhof von Flüchtlingen 

gemacht und die Situation in den Staaten an den Außengrenzen der EU massiv verschärft hat. In der 

kurzen Phase, in denen die Grenzen innerhalb Europas teilweise offen waren, haben Flüchtlinge die 

Möglichkeit gehabt, ihren Zielstaat eigenständig auszusuchen. Statt neuer Zwangsverteilungen 

https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/ua/Gesundheitskarte_Drs-6-1062_Anlage1_zum_Antrag_.pdf
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article136077740/Wenn-Fluechtlinge-einfach-mit-Karte-zum-Arzt-koennen.html
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sollten die Interessen der Flüchtlinge im Vordergrund stehen. Dies ist auch im Interesse der 

Aufnahmestaaten.  

PRO ASYL tritt mit der Diakonie Deutschland, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der 

Arbeiterwohlfahrt, dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst, dem Deutschen Anwaltsverein, dem 

Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein, der Neuen Richtervereinigung und der 

Rechtsberaterkonferenz dafür ein: Flüchtlinge sollen ihr Asylverfahren im Land ihrer Wahl 

durchlaufen (Erstes Memorandum von 2013, Neuauflage 2015). Das Prinzip der freien Wahl bewirkt, 

dass Asylsuchende dort hingehen können, wo sie die Unterstützung ihrer Familien oder Communities 

erhalten. Damit würden die Interessen der Asylsuchenden berücksichtigt. Dies führt dazu, dass sie 

sich von Beginn an besser integrieren und zurechtfinden können. Eine Studie der Bertelsmann-

Stiftung ;„Die ArďeitsiŶtegratioŶ voŶ FlüĐhtliŶgeŶ iŶ DeutsĐhlaŶd“, Mai ϮϬϭ5Ϳ zeigt, wie wichtig 

Communities bei der Integration sind. Auch ein Forschungsbericht des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) ;„Waruŵ DeutsĐhlaŶd?“, Septeŵďer ϮϬϭϯͿ verdeutliĐht die Relevanz, die 

Netzwerke von Angehörigen und Freunden bei der Zielstaatssuche von Flüchtlingen haben. Dies ist 

im bisherigen Dublin-System nicht vorgesehen. Außerdem könnten Menschenrechtsverletzungen an 

Flüchtlingen vermieden werden, wenn diese nicht länger zum Aufenthalt in Ländern gezwungen 

werden, die weder ein ordentliches Asylsystem noch ein Mindestmaß an menschenwürdiger 

Behandlung für sie bereithalten. 

Aber auch pragmatische Aspekte sprechen für ein solches Konzept: Wenn Asylsuchende nicht 

zwangsweise in EU-Staaten abgeschoben werden können, wird verhindert, dass sie von einem EU-

Land ins nächste wandern. Die sogenannte Sekundärwanderung innerhalb der EU wird vermieden. 

Die derzeit diskutierten Quoten und Verteilungsschlüssel lassen weiterhin die Interessen der 

Flüchtlinge außer Acht und hätten Zwangsverteilungen zur Folge. Da es keinen Grund zur Annahme 

gibt, dass die Flüchtlinge eine Zwangsverteilung per Quote akzeptieren, beseitigt auch die Quote die 

Sekundärwanderung und den daran geknüpften hohen Verwaltungsaufwand nicht. Durch das Modell 

der freien Wahl des Zufluchtsstaats können Kosten für die erheblich bürokratischen Verfahren zur 

Überstellung in andere EU-Staaten reduziert werden. Stattdessen müssen Länder wie Deutschland 

von der EU finanziell unterstützt werden. Ungleichgewichte zwischen den EU-Staaten können durch 

Finanztransfers ausgeglichen werden. Es ist sinnvoller Geld zu verschieben als Menschen. 

Die EU-Mitgliedstaaten müssen gegenseitig Statusentscheidungen anerkennen und dann 

Freizügigkeit gewähren. Gegenwärtig entfaltet die Anerkennung als Flüchtling oder subsidiär 

Schutzberechtigter die volle Wirkung nur in dem Land, das die Anerkennung ausgesprochen hat. Der 

beispielsweise in Ungarn oder Bulgarien zuerkannte Status vermittelt nur dort – nicht aber in 

Deutschland oder Frankreich - die von den europäischen Richtlinien versprochenen Rechte. Würden 

die positiven Entscheidungen jedoch (wie bereits jetzt die Ablehnungen) in ganz Europa gelten, 

könnte hierin ein Anreiz liegen, das Asylverfahren in diesen Ländern durchzuführen. Nach erfolgter 

Anerkennung könnte der Flüchtling entsprechend der Freizügigkeitsregelung für UnionsbürgerInnen 

weiterwandern. Die Flüchtlinge hätten eine Perspektive und zugleich Motivation, durch die Suche 

nach einem Arbeitsplatz die Freizügigkeitsvoraussetzungen zu schaffen. Gegenwärtig können 

Flüchtlinge gemäß § 4 der Daueraufenthaltsrichtlinie erst nach fünf Jahren Aufenthalt in der EU in 

andere Staaten mit den gleichen Rechten weitereisen. Flüchtlinge brauchen die europäische 

Freizügigkeit und für Europa ist dies ein besseres Modell als eine Zwangsverteilung – gleich nach 

welchem Verfahren. 

http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/STARTSEITE/Memorandum_Dublin_deutsch.pdf
http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/systemwechsel_dringend_erforderlich_fuer_die_freie_wahl_des_zufluchtslandes_in_der_eu/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/die-arbeitsintegration-von-fluechtlingen-in-deutschland-1/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/die-arbeitsintegration-von-fluechtlingen-in-deutschland-1/
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb19-warum-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb19-warum-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
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2. Die Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten 

Als das Dublin-System 2003 neuverhandelt wurde, haben die reichen europäischen Kernstaaten, 

insbesondere Deutschland, die südlichen EU-Staaten mit dem Versprechen zur Zustimmung 

bewogen, finanzielle Mittel für die Flüchtlingsaufnahme bereit zu stellen. Die tatsächlichen Hilfen der 

EU waren marginal und setzten mit der Grenzagentur FRONTEX auf Abschottung statt auf Aufnahme. 

Zudem waren die Flüchtlingszahlen 2003 gegenüber den heutigen Zugangszahlen erheblich geringer 

und es gab noch keine EU-Wirtschaftskrise, die die südlichen EU-Staaten in die Rezession gestürzt 

hat. Die Ausgangsbedingungen von Dublin haben mit der heutigen Situation nichts zu tun, es war nur 

eine Frage der Zeit, bis diese Form der Zwangsverteilung faktisch außer Kraft gesetzt werden musste. 

Heutzutage haben viele Flüchtlinge Verbindungen nach Deutschland und wollen zu ihren 

Angehörigen und Freunden. Aber auch die traditionellen Industrie- und Einwanderungsgesellschaften 

wie Großbritannien, Frankreich, Belgien oder die Niederlande sind Ziel der Flüchtlinge. Es kann nicht 

sein, dass Flüchtlinge über Kroatien, Slowenien, Ungarn und Österreich nach Deutschland 

weiterreisen und Länder wie die Niederlande, Dänemark, Frankreich, Belgien oder Großbritannien 

Flüchtlingen die Einreise verweigern. Die politischen Reaktionen aus diesen Staaten setzen auf 

Abschottung: Großbritannien und Frankreich versuchen mit aller Härte die Fluchtroute zwischen 

Calais und dem britischen Festland zu versperren. Großbritannien hat im letzten Jahr lediglich 31.000 

Flüchtlinge (alle Zahlen: Stand 2014) aufgenommen, Frankreich 59.000, die Niederlande 24.000 und 

Belgien 14.000. Auch in Skandinavien schultert Schweden die Flüchtlingsaufnahme praktisch alleine 

(75.000). Norwegen (12.500), Finnland (3.500) und Dänemark (14.900) sind ebenfalls in der 

Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Staaten haben die wirtschaftliche Kraft und die 

Strukturen, deutlich mehr Flüchtlingen die Aufnahme zu ermöglichen.  

Auch die EU-Staaten in Osteuropa müssen in die Pflicht genommen werden, auch wenn die dortigen 

Strukturen und das gesellschaftliche Klima derzeit noch nicht darauf vorbereitet sind, große Zahlen 

an Flüchtlingen aufzunehmen.  Auch hier muss kontinuierlich an der Umsetzung der gemeinsamen 

EU-Standards gearbeitet werden. Vertragsverletzungsverfahren gegen unwillige Staaten müssen 

eingeleitet werden.  

3. Die Quote – Neuauflage der Zwangsverteilung 

Aktuell ǁird ďereits üďer die )eit ŶaĐh „DuďliŶ“ diskutiert: Die EU-Kommission hat mit ihrer EU-

Migrationsagenda vom 13.05.2015 die Idee einer quotalen Verteilung von Flüchtlingen in die 

Diskussion eingebracht. Bereits jetzt hat die EU über den Notfallmechanismus des Art. 78 Abs. 3 

AEUV eine Verteilung von Flüchtlingen aus Griechenland und Italien angestrebt, doch die Verteilung 

erfolgt nur auf freiwilliger Basis. Deutschland ist in dieser Frage vorangegangen und hat sich zur 

Aufnahme bereit erklärt. Die Zahlen sind gering, wenn man sich vergegenwärtigt, dass nach Angaben 

von UNHCR bis Mitte September 2015 auf den griechischen Inseln über 288.000 und in Italien 

121.000 Flüchtlinge angekommen sind. Die EU-Kommission möchte nur 50.400 Flüchtlinge aus 

Griechenland auf andere EU-Staaten verteilen, laut Aussage der Kommission jedoch nur syrische, 

eritreische und irakische Flüchtlinge. Eine der größten Flüchtlingsgruppen, die Afghanen, ist von der 

Verteilung ausgeschlossen. Die EU muss mehr tun, freiwillige Aufnahmequoten sind keine adäquate 

Antwort auf diese Zugangszahlen.  

Als mittelfristige Lösungen haben Deutschland und Frankreich eine quotale Verteilung der Flüchtlinge 

über die Einrichtung von Hot-Spot-Centern in den EU-Grenzstaaten vorgeschlagen. Die von der EU 

http://www.unhcr.org/55e06a5b6.html
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geplaŶteŶ „BreŶŶpuŶkte“  in Griechenland, Italien und Ungarn – bei Änderung der Fluchtrouten 

sicherlich auch anderswo – werden die Misere  an Europas Rändern nicht beenden. PRO ASYL 

befürchtet, dass  dort neue Haftzentren entstehen, in denen Flüchtlinge auf unabsehbare Zeit 

festgesetzt werden. Zehntausende Flüchtlinge sollen in den Hotspots mit EU-Hilfe  registriert und 

einem Screening unterzogen werden. Ein Teil der Flüchtlinge mit guten Schutzperspektiven soll 

weiterverteilt werden. Offenkundig ist, dass ein großer Teil der Flüchtlinge die  Voraussetzungen 

erfüllen wird, aber keinen Platz auf der Umverteilungsquote bekommt. Alle anderen sollen mithilfe 

von Frontex möglichst schnell abgeschoben werden. Wenn weiterhin die Asylanträge und 

Registrierungen ausschließlich in Griechenland, Italien oder Ungarn bearbeitet werden sollen, 

werden die Flüchtlinge in diesen Staaten einkaserniert. Und eine Zwangsverteilung nach Quote wird 

keinen Flüchtling aus Syrien, Irak oder Afghanistan, der seine Netzwerke in Deutschland oder 

anderen westlichen Industriestaaten hat, daran hindern, beispielsweise sich aus Estland erneut auf 

den Weg durch Europa zu machen. Auch mit der Quote wird die Folge sein: Die Flüchtlinge werden 

dorthin gehen, wo sie Anknüpfungspunkte haben; eine zwangsweise Zuständigkeitsverteilung wird 

das alte Dublin-System in neuem Gewand sein und erneut zu massenweisen innereuropäischen 

Abschiebungen führen. 

Es braucht deshalb ein neues europäisches System, das ohne die Elemente der freien Wahl des 

Zufluchtsstaats, der EU-weiten Anerkennung der Asylentscheidung und der Freizügigkeit für die 

Anerkannten nicht funktionieren wird.  
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 66.000 Mitgliedern 

vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene.  

 
Der Deutsche Anwaltverein merkt vor Abgabe einer Stellungnahme zum 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz an, dass die Eile, mit der die gesetzlichen 

Regelungen umgesetzt werden sollen, der Sache nicht angemessen ist. Die einzig 

einer vordergründigen Opportunität geschuldete, überhastete Vorgehensweise des 

Gesetzgebers ist mit einem demokratischen Gesetzgebungsprozess nicht mehr in 

Einklang zu bringen. Hier werden ohne Not problematische, grundrechtsrelevante 

Weichenstellungen ohne Möglichkeit einer sachlichen Diskussion durchgezogen. Die 

weit über das sachlich begründbare hinausgehende Behandlung von Flüchtlingen, 

insbesondere aus den Balkanländern, steht nicht nur im Widerspruch zur Verfassung, 

sondern auch zu einem in Deutschland aus gutem Grunde jede Diskriminierung 

verbietenden Menschenbild. 

 

A. Änderungen des Asylverfahrensgesetzes 

 

1. Neue sichere Herkunftsstaaten  

Mit der Gesetzesänderung erklärt der Gesetzgeber die Staaten Albanien, Montenegro 

und den Kosovo zu sicheren Herkunftsstaaten (Anlage II zu § 29a Asylgesetz-Entwurf 

(AsylG-E)). 

Die Einstufung von Staaten als sichere Herkunftsländer setzt nach verfassungs- wie 

europarechtlichen Vorgaben eine sorgfältige und stichhaltige Aufklärung der Situation in 

den Herkunftsländern voraus (s. BVerfG, Urt. v. 14.05.1996, 2 BvR 1507/93, BVerfGE 

94,115). Diese Vorgaben können in einem gesetzgeberischen Schnellverfahren, wie 

dem vorliegenden, nicht eingehalten werden. Daher verwundert es auch nicht, dass die 

gebotene umfassende Aufklärung und Überprüfung der Gesetzesbegründung nicht zu 

entnehmen ist.  
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a. Die Gesetzesbegründung enthält zwar einige Hinweise darauf, welche 

völkerrechtlichen Abkommen die einzelnen Staaten unterzeichnet haben. Es 

kommt aber bei der Frage der Sicherheit nicht auf die vermeintlich gute 

Rechtslage an, sondern insbesondere auf die tatsächliche Lage (BVerfG, aaO). 

 

b. Es wird in der Gesetzesbegründung lediglich auf politische Verfolgung durch den 

Staat abgestellt. Damit geht der Gesetzgeber zurück auf die frühere 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 16 GG, wonach das 

Asylgrundrecht grundsätzlich staatliche Verfolgung voraussetzte oder zumindest 

dem Staat zurechenbare nichtstaatliche Verfolgung. Die Beschränkung des 

Flüchtlingsschutzes auf die staatliche Verfolgung war allerdings schon immer 

umstritten, weil der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention eine 

solche Beschränkung nicht enthält. Art. 6 der Qualifikationsrichtlinie (RL/EU 

2011/95 (QRL)) sieht nun ausdrücklich Schutz vor Verfolgung durch nicht-

staatliche Akteure vor. Eine Untersuchung der Situation der Roma in den neuen 

sicheren Herkunftsstaaten wird vernachlässigt. Zwar wird die schwierige 

wirtschaftliche Lage erkannt, es wird aber nicht gesehen, dass diese Lage an die 

Volkszugehörigkeit anknüpfen kann und damit an ein Verfolgungsmerkmal der 

Genfer Konvention bzw. der QRL. Es wird insbesondere nicht gesehen, dass 

Angehörige ethnischer Minderheiten sehr häufig nichtstaatlichen Übergriffen 

ausgesetzt sind, ohne dass die jeweiligen Herkunftsstaaten faktisch genügend 

Schutz bieten würden. 

 

c. Darüber hinaus sind Angehörige von Minderheiten in den in Rede stehenden 

Staaten regelmäßig einer Kumulierung von diskriminierenden Maßnahmen 

ausgesetzt, die einen flüchtlingsrelevanten Grad erreichen können. Ausdrücklich 

sieht Art. 9 Abs.1 lit. b) QRL vor, dass auch die Kumulierung von 

Verfolgungshandlungen, die im Einzelnen den erforderlichen Grad der 

Verfolgungserheblichkeit nicht erreichen, für die Flüchtlingsanerkennung 

ausreichen können. Wenn der Gesetzgeber sieht, dass insbesondere die Lage 

der Minderheit der Roma in den sicheren Herkunftsländern nicht gut ist, dann 

liegt eine deutlich präzisere Prüfung der tatsächlichen Situation nahe. 
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d. Geschlechtsspezifische Verfolgung, insbesondere sexualisierte Gewalt, wird 

nicht hinreichend untersucht. Bezüglich Albanien wird ausdrücklich von 

diskriminierenden Bräuchen für junge Mädchen berichtet, allerdings eine 

staatliche Billigung nicht erkannt. Darauf kommt es aber gemäß Art. 6 QRL nicht 

an. Bezüglich Kosovo und Montenegro wird geschlechtsspezifische Verfolgung 

gar nicht untersucht.  

 

e. Auch mangelnder Schutz vor mafiösen Strukturen, der in Extremfällen zu 

internationalem  Schutz gemäß § 4 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) führen kann, 

wird nicht gesehen.  

 

Zu begrüßen ist es, dass der Gesetzgeber der Bundesregierung immerhin eine 

Berichtspflicht zu den sicheren Herkunftsstaaten alle zwei Jahre auferlegt. Nur ist 

diese Pflicht wenig wert, wenn der Gesetzgeber bei der ersten Einstufung als sicherer 

Herkunftsstaat bereits seiner Verpflichtung auf Sorgfalt und Stichhaltigkeit nicht 

nachkommt. 

 

2. Verlängerung der Verpflichtung, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen 

 

Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Verpflichtung in der Aufnahmeeinrichtung zu 

wohnen, von drei auf sechs Monate zu verlängern (§ 47 AsylG-E). Für Asylsuchende 

aus sicheren Herkunftsstaaten soll die Verpflichtung erst mit der Ausreise oder 

Abschiebung enden, es sei denn, der Asylantrag wird nicht als unzulässig oder 

offensichtlich unbegründet abgelehnt. Als Folge dieser Änderung wird auch die 

räumliche Beschränkung verlängert (§ 59a Abs. 1 S. 2  AsylG-E) 

Ungeachtet der rechtlich fragwürdigen Vereinbarkeit der Regelung mit Europa- oder 

Verfassungsrecht, ist die Änderung schon deswegen nicht nachvollziehbar, weil die 

ohnehin knappen Wohnplatzressourcen in den Aufnahmeeinrichtungen damit weiter 

verknappt werden. Es müsste eigentlich die Wohnverpflichtung in 

Aufnahmeeinrichtungen verkürzt werden, damit Asylsuchende schneller in 

Gemeinschaftsunterkünfte oder  – noch besser –  in Privatwohnungen untergebracht 

werden können. Letzteres würde auch zu einer besseren und schnelleren Integration 

führen. Eine etwaige Verfügbarkeit für das Asylverfahren kann über § 10 AsylVfG 

geregelt werden. 
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Die Verlängerung der Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist 

jedenfalls unverhältnismäßig und erkennbar nicht geeignet, Asylverfahren zu 

beschleunigen.  

Die Verlängerung der Wohnsitzverpflichtung ist auch mit der Aufnahmerichtlinie (RL/EU 

2013/33) nicht vereinbar. 

Art. 1 Abs. 2 der Aufnahme-RL sieht z.B. vor, dass ab dem vierten Aufenthaltsmonat 

der Zugang zu Bildung gewährleistet sein muss. Soll die Wohnsitzverpflichtung in 

Aufnahmeeinrichtungen in Gebieten mit fehlenden hinreichenden Bildungseinrichtungen 

erfolgen, müssten die Bildungseinrichtungen erst geschaffen werden.  

Betroffen von der verlängerten Verpflichtung sind zudem alle Asylsuchenden, also auch 

besonders Schutzbedürftige, z.B. schwerst-traumatisierte Flüchtlinge aus Syrien. Es ist 

wissenschaftlich anerkannt, dass Traumatisierungen möglichst schnell behandelt 

werden müssen, damit die Erkrankung nicht chronifiziert und damit Folgeschäden 

verursacht. Eine erforderliche fachspezifische Behandlung ist bislang in 

Aufnahmeeinrichtungen regelmäßig nicht gewährleistet, allenfalls eine Erstversorgung. 

Mit der Verlängerung der Verpflichtung in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, wird 

gerade die für eine schnellere und bessere Integration erforderliche psychische 

Gesundheit von traumatisierten Flüchtlingen verzögert. Das kann weder im Sinne des 

Gesetzgebers noch der Gesellschaft sein. 

Weitere Vereinbarkeiten mit der Richtlinie bedürften einer näheren Untersuchung, für 

die die Zeit vom Gesetzgeber nicht gegeben wird. 

 

3. Arbeitsverbot für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten 

 

Geplant ist ein Arbeitsverbot für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten (§ 61 

Abs. 2 AsylG-E). 

Die Regelung steht im Widerspruch zu dem gesetzgeberischen Willen, Menschen mit 

Bleibeperspektive schnellstmöglich zu integrieren. Anders als im Gesetzentwurf 

dargestellt, ist die Herkunft aus einem „sicheren Herkunftsstaat“  nicht gleichbedeutend 

mit einer fehlenden Bleibeperspektive. Eine Flüchtlingsanerkennung bleibt 

grundsätzlich möglich. Außerdem bleibt bei der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat 

ein mögliches zielstaatsbezogenes nationales Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 

und 7 S. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) grundsätzlich außer Betracht. Ein solches 

Abschiebungsverbot kann also auch bei Asylsuchenden vom Westbalkan vorliegen.  



8 
 

Es ist mit der gesetzgeberischen Intention besserer und schnellerer Integration nicht 

vereinbar, Ausländern mit potentieller Bleibeperspektive den Arbeitszugang und damit 

die Integration zu verwehren. 

Die Regelung ist außerdem offensichtlich nicht mit Art. 15 Abs. 1 und 2 Aufnahme-RL 

vereinbar, wonach spätestens neun Monate nach Asylantrag der Arbeitsmarktzugang 

zuzulassen ist.  

 

4. Vereinheitlichung der Rechtsmittelfristen 

 

Der Deutsche Anwaltverein begrüßt grundsätzlich die Vereinheitlichung von Fristen für 

Klagen und Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz in Dublin-Verfahren sowie 

Befristungsverfahren (§§ 34 Abs. 2 S. 2, 36 Abs. 3 und 74 Abs. 1 AsylG-E), da die 

unterschiedlichen Fristen bislang nicht selten zu Fristversäumnissen führten und damit 

zu Rechtsverlusten der Betroffenen.  

Der Deutsche Anwaltverein hält es aber nach wie vor, auch unter 

Beschleunigungsgesichtspunkten, nicht für gerechtfertigt, diese Fristen auf eine Woche 

zu verkürzen. Mit Stellungnahme 14/2015 vom April 2015 hatte der Deutsche 

Anwaltverein  die Vereinheitlichung von Fristen angemahnt, aber auch deutlich 

gemacht, dass die Länge der Fristen dem gesetzlichen Anspruch auf effektiven 

Rechtschutz genügen muss. Dabei bleibt es. Die erhebliche Zunahme der 

Zuwanderung von Asylsuchenden in Deutschland rechtfertigt es nicht, die gebotene 

Sorgfalt bei der Prüfung von Asylanträgen auch im Rechtsmittelverfahren durch kurze 

Rechtsmittelfristen zu vernachlässigen.  

 

B. Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 

 

Bereits 1993 war der Anstieg der Flüchtlingszahlen zum Anlass genommen worden, 

Gesetzesverschärfungen und Sonderregelungen, u.a. in Gestalt des AsylbLG, mit 

Leistungsabsenkungen, diskriminierenden Sachleistungen und eingeschränkter 

Gesundheitsfürsorge zu schaffen. Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Grundsatzurteil vom 18.07.2012 der damit 

verfolgten Ausgrenzungs- und Abschreckungspolitik mit nachfolgenden 

unmissverständlichen Leitlinien eine klare Absage erteilt hat: 

 

http://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-14-15
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• Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive rechtfertigt es 

nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums zu beschränken.  

• Das Existenzminimum muss ab Beginn des Aufenthalts in jedem Fall und zu 

jeder Zeit sichergestellt sein.  

• Falls der Gesetzgeber bei der Festlegung des menschenwürdigen 

Existenzminimums die Besonderheiten bestimmter Personengruppen 

berücksichtigen will, darf er bei der konkreten Ausgestaltung existenzsichernder 

Leistungen nicht pauschal nach dem Aufenthaltsstatus differenzieren.  

• Eine Differenzierung ist nur möglich, sofern der Bedarf an existenznotwendigen 

Leistungen von dem anderer Bedürftiger signifikant abweicht und dies 

folgerichtig in einem inhaltlich transparenten Verfahren anhand des tatsächlichen 

Bedarfs gerade dieser Gruppe belegt werden kann.  

• Ausländische Staatsangehörige verlieren den Geltungsanspruch als soziale 

Individuen nicht dadurch, dass sie ihre Heimat verlassen und sich in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht auf Dauer aufhalten.  

• Migrationspolitische Erwägungen, Leistungen niedrig zu halten, um Anreize für 

Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes 

Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des 

Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum 

rechtfertigen. 

• Die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht 

zu relativieren.  

 

Dies ist der verfassungsrechtlich unmissverständliche Maßstab, an dem sich jede 

gesetzliche (Neu-) Regelung messen lassen muss.  

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Änderungen stellen ersichtlich einen offenen 

Verfassungsbruch dar und lassen sich darüber hinaus nicht mit den europarechtlichen 

Vorgaben der Aufnahmerichtlinie (RL/EU 2013/33) und den völkerrechtlichen 
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Verpflichtungen aus dem UN-Sozialpakt und der Kinderrechtskonvention in Einklang 

bringen.  

Die allein an das Merkmal der Herkunft anknüpfenden Sonderregelungen für die 

Staatsangehörigen aus den Balkan – und anderen (angeblich) sicheren 

Herkunftsstaaten – verstoßen darüber hinaus gegen das besondere 

Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG. 

Die dabei offen zugegebenen Gesetzesmotive: „Beseitigung von Fehlanreizen“ für die 

vorgesehenen Leistungsbeschränkungen und der Verweis auf Sachleistungen sind 

ebenso offenkundig verfassungswidrig wie die Leistungsbeschränkungen selbst.  

Es fehlen zudem gemeinschaftsrechtlich zwingend vorgeschriebene Regelungen zur 

Versorgung und Unterbringung sowie Sicherstellung des Zugangs zu besonderen Hilfen 

für besonders schutzbedürftige Personen nach den Vorgaben der Aufnahmerichtlinie. 

Das in der Kinderrechtskonventionen verankerte Menschenrecht von Kindern auf 

Bildung und der Vorrang des Kindeswohl wird in den Neuregelungen ebenso 

missachtet wie der nicht nur verfassungsrechtlich geschützte, sondern auch im UN-

Sozialpakt festgeschriebene Anspruch auf Teilnahme am kulturellen Leben.  

Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber 2012 aufgefordert, ein Gesetz 

zu schaffen, das den verfassungsrechtlichen Anforderungen unter Einbeziehung der 

gemeinschaftsrechtlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen genügt. Der 

Gesetzgeber war dem erst nach fast drei Jahren mit seinem zum 01.03.2015 in Kraft 

getretenen Änderungsgesetz zum AsylbLG nachgekommen, um jetzt nach noch nicht 

einmal einem Jahr all diese Vorgaben wieder zu umgehen – so als hätte es die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nie gegeben.  

Aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins sollte der Gesetzgeber von 

verfassungswidrigen sozialrechtlichen Maßnahmen zur Steuerung der Migration 

Abstand nehmen und den Blick deutlich stärker auf die sozialrechtliche Unterstützung 

der besseren und schnelleren Integration von Ausländern richten. Hier wäre z.B. 

denkbar, den Kreis derjenigen, die Anspruch auf Berufsausbildungsförderung erhalten, 

zu erweitern, indem z.B. nicht mehr nach der Art des Aufenthaltstitels differenziert wird.  
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C. Änderungen des Aufenthaltsgesetzes 

 

1. Arbeitsverbot für geduldete Ausländer 

Der Gesetzgeber plant in § 60a Abs. 6 AufenthG-E  ein generelles Arbeitsverbot für 

Ausländer,  

• wenn er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen, 

• aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu 

vertreten hat, nicht vollzogen werden können oder 

• er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des 

Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag 

abgelehnt wurde. 

Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesondere, wenn 

er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identität oder 

Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt.  

Das nach dem Willen des Gesetzgebers kurzfristig in das AufenthG einzustellende 

Verbot der Aufnahme jeglicher Erwerbstätigkeit von geduldeten Menschen konterkariert 

die zum 1. August 2015 in Kraft getretenen Änderungen im AufenthG wie auch in der 

Beschäftigungsverordnung (BeschV) zur Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung. Es 

ist  darüber hinaus mit Blick auf die Tragweite der von der Ausländerbehörde zu 

treffenden Versagens- bzw. Verbotsentscheidung zu unscharf gefasst.  

Das ausländerrechtliche Arbeits- bzw. Beschäftigungsverbot ist bislang in § 33 BeschV 

geregelt. Mit der Einstellung dieses Verbots in das AufenthG soll nunmehr auch auf die 

Aufnahme bzw. die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 2 

AufenthG erfasst werden.  

Die derzeitige Praxis bei der Prüfung und dem Ausspruch des in § 33 BeschV 

geregelten Beschäftigungsverbots ist äußerst unterschiedlich. Es existieren in 

verschiedenen Bundesländern Erlasse, die die Anforderung an ein solches Verbot 

unterschiedlich ausgestalten. So gibt z. B. das Bayerische Innenministerium in seinem 

Erlass vom 31. März 2015 auch bei der Aufnahme einer Berufsausbildung eine 

„konsequente“ bzw. restriktive Handhabung dieses Beschäftigungsverbotes vor.  
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Diese regional stark divergierende Praxis ist vor dem Hintergrund, dass die Vorschrift 

des § 33 Abs. 1 BeschV ersichtlich keinen Raum für eine Ermessensentscheidung 

lässt, die die Ausländerbehörde vor Ort möglicherweise zu Gunsten des Betroffenen 

Ausländers treffen möchte, bedenklich. Nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut 

scheidet nämlich die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis zwingend aus, wenn die 

Ausländerbehörde zu dem Ergebnis kommt, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

aus Gründen, die der Ausländer selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können.  

Aufgrund dessen wird zum einen gefordert, den Zugang zu einer betrieblichen 

Ausbildung vom Beschäftigungsverbot für geduldete Menschen auszunehmen (a.). 

Darüber hinaus wird zur Konkretisierung der vom Ausländer zu erbringenden 

Mitwirkungspflichten eine entsprechende Klarstellung im Gesetz gefordert (b.). 

 

a. Bereits im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des 

Ausländerbeschäftigungsrechts im Jahre 2013 war die Forderung aufgestellt 

worden, jugendliche oder heranwachsende geduldete Ausländerinnen und 

Ausländer vom Beschäftigungsverbot des § 33 BeschV auszunehmen. Die im 

Gesetzgebungsverfahren beteiligten Ausschüsse hatten schon damals zu Recht 

darauf hingewiesen, dass das Beschäftigungsverbot dem öffentlichen Interesse 

von Bund und Ländern an der Sicherung des Fachkräftepotentials widerspricht, 

die unter anderem durch erhöhte Teilnahme von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund an der beruflichen Ausbildung erfolgen soll (BR-Drs. 

182/1/13). Die von den Ausschüssen gewollte Privilegierung der jugendlichen 

und heranwachsenden Ausländerinnen und Ausländer beim Arbeitsmarktzugang 

ist dann bekanntlich im Jahre 2013 nicht in die BeschV übernommen worden. 

Die seinerzeit durch die Ausschüsse aufgestellte Forderung hat jedoch nichts an 

ihrer Aktualität verloren. 

Der Bundesrat hatte diese Forderung dann auch in seinem Änderungsvorschlag 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neubestimmung des 

Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung aufgegriffen. Mit der Einfügung 

eines § 25c AufenthG-Neu wurde eine Rechtsgrundlage für einen humanitären 

Aufenthaltstitel postuliert, zeitlich angepasst an den Zweck einer zu 

absolvierenden Berufsausbildung.  

Auch diese Forderung konnte sich dann im Gesetzgebungsverfahren zur 

Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung nicht 
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durchsetzen. Die Bundesregierung hatte im Rahmen der Gegenäußerung zu der 

zuvor genannten Initiative des Bundesrats u. a. auf die neue Regelung in § 60a 

Abs. 2 S. 4 AufenthG hingewiesen, welche nunmehr seit dem 1. August 2015 die 

Rechtsgrundlage für eine so genannte „Ausbildungsduldung“ beinhaltet (vgl. 

hierzu BT-Drs. 18/4199). 

Wenn nun aber der Gesetzgeber aus guten Gründen am 1. August 2015 eine so 

genannte „Ausbildungsduldung“ in § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG geschaffen hat, 

deren Stellenwert dann nochmals durch die kurzfristig umgesetzten Änderungen 

in der BeschV zur erleichterten Aufnahme von Praktika und anderen 

berufsvorbereitenden Maßnahmen für Asylbewerber und geduldete Personen 

unterstrichen worden ist, dann würde ein Inkrafttreten des § 60a Abs. 6 

AufenthG-E in seiner jetzigen Fassung dieser Intention zuwiderlaufen. Zudem 

wurden mit der sog. „Ausbildungsduldung“ nur die Symptome des Problems, 

nicht aber dessen Wurzel – kurze Duldungszeiträume sowie eine unsichere 

Bleibeperspektive und den damit einhergehenden Spannungen für das 

Ausbildungsverhältnis – angegangen.  

Es steht zu erwarten, dass die Ausländerbehörden – in einigen Bundesländern –

die „Aufwertung“ des ausländerrechtlichen Beschäftigungsverbotes zum Anlass 

nehmen werden, dieses noch restriktiver zu handhaben. Um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken, sollte daher noch folgende Regelung in § 60a Abs. 6 

AufenthG aufgenommen werden: 

„Satz 1 gilt nicht für jugendliche oder heranwachsende geduldete Ausländerinnen 

und Ausländer. Satz 1 gilt ferner nicht bei Aufnahme einer Berufsausbildung im 

Sinne des § 7 Abs. 2 SGB IV." 

 

b. Aufgrund der gravierenden Auswirkungen des ausländerrechtlichen 

Beschäftigungsverbots, die nach der Praxis einiger Ausländerbehörden einem 

dauerhaften Arbeitsverbot gleichzusetzen sind, sollten die vom Ausländer zu 

erbringenden Mitwirkungspflichten bzw. die vom Gesetz erfassten schuldhaften 

Mitwirkungsversäumnisse konkret benannt werden. Nach der bislang zu § 33 

Abs. 1 BeschV ergangenen gefestigten Rechtsprechung stehen nämlich nur 

solche Gründe der Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis entgegen, die im 

Zeitpunkt der Entscheidung über die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis die 

Abschiebung verhindern.  
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Gründe, die den Vollzug ausschließlich in der Vergangenheit verzögert oder 

behindert haben, sind daher unbeachtlich. Die Voraussetzungen des § 33 

BeschV können daher nur durch ein gegenwärtig an den Tag gelegtes 

schuldhaftes Mitwirkungsversäumnis erfüllt werden, welches kausal zu einem – 

ebenfalls gegenwärtigen – Abschiebungshindernis führt. Voraussetzung für die 

Feststellung eines zwingenden Versagungsgrundes nach § 33 BeschV ist 

darüber hinaus, dass das Verhalten des Ausländers alleinige Ursache dafür ist, 

dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können. Kommt 

daher eine Abschiebung aus anderen, nicht im Verantwortungsbereich des 

Ausländers liegenden, Gründen nicht in Betracht, etwa weil entsprechende 

Flugverbindungen fehlen oder ein Abschiebestopp bezogen auf den Heimatstaat 

des Ausländers verfügt worden ist, liegt ein Versagungsgrund im Sinne des § 33 

BeschV nicht vor.  

 

Diese kleinen aber feinen Unterschiede mit gravierenden Auswirkungen werden in der 

Entscheidungspraxis vieler Ausländerbehörde oft übersehen. Vor diesem Hintergrund 

wird noch vorgeschlagen, die folgenden 2 Sätze in (die jetzige Fassung des)  

§ 60a Abs. 6 AufenthG-E aufzunehmen: 

„Hierbei sind nur solche schuldhaften Mitwirkungsversäumnisse zu beachten, die 

noch gegenwärtig bestehen und vom Ausländer noch nicht behoben worden 

sind. Kann eine Abschiebung aus anderen, nicht im Verantwortungsbereich des 

Ausländers liegenden, Gründen nicht vollzogen werden, etwa weil 

entsprechende Flugverbindungen fehlen oder ein Abschiebestopp betreffend den 

Heimatstaat verfügt worden ist, liegt kein Vertretenmüssen im Sinne 

des  Satzes2 vor.“ 

 

2. Verbot der Ankündigung einer Abschiebung 

 

Der Gesetzgeber plant in § 59 Abs. 1 S. 8 AufenthG-E ein Verbot der Ankündigung 

bevorstehender Abschiebungen, wenn die Ausreisefrist nicht eingehalten wird. Bei 

abgelehnten Asylsuchenden beträgt diese Frist nach bisheriger Rechtslage eine Woche 

bzw. 30 Tage (§ 36 Abs. 1, § 38 AsylVfG). Bei allen anderen Ausländern darf die Frist 

verlängert werden (§ 59 Abs. 1 S. 4 AufenthG). Der Gesetzgeber begründet dieses mit  
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- dem erhebliche Zustrom von Flüchtlingen im Sommer 2015 in das Bundesgebiet, 

- vergeblichen Kosten einer gescheiterten Abschiebung, 

- der Rückführungsrichtlinie. 

 

Der Deutsche Anwaltverein hat erhebliche Bedenken gegen die Vorschrift. Sie ist 

verfassungs- und europarechtswidrig und auch nicht erforderlich. 

a. Die Regelung ist verfassungsrechtlich nicht haltbar. Das Rechtsstaatsgebot ist 

verletzt. Dieses verlangt, dass die Tätigkeit der Behörden stets fair und 

transparent ist (vgl. BVerfG, Urt. v. 5.11.2003, 2 BvR 1243/03, Rn. 67). Das 

Bundesverfassungsgericht hat verdecktes Behördenverhalten – durch den 

Einsatz verdeckter Ermittler – im Hinblick auf Drogen- und Terrorismusgefahren 

gebilligt. Unzweifelhaft können fiskalische Interessen verdecktes 

Behördenverhalten nicht rechtfertigen. Das gilt auch für die unterschiedslose 

Regelung einer unangekündigten Abschiebung unter Außerachtlassung des 

individuellen Verhaltens von Betroffenen. 

 

b. Die Regelung führt ferner dazu, dass Ausländern effektiver Rechtsschutz (Art. 

19 Abs. 4 GG) bei bestehenden – jedoch von den Ausländerbehörden 

bestrittenen – rechtlichen oder tatsächlichen Ausreisehindernissen faktisch 

erschwert oder sogar vollständig verwehrt wird.  

Unterschiedslos betroffen sind alle abgelehnten Asylsuchenden mit 

anderweitiger Bleibeperspektive. In vielen Fällen ist es den Betroffenen faktisch 

unmöglich, ihren vorübergehenden weiteren Verbleib im Bundesgebiet (z.B. bis 

zur Geburt eines deutschen Kindes, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 

den Asylfolgeantrag, bis zur Entscheidung über das Bleiberecht oder bis zur 

freiwilligen Ausreise) zu sichern. Das ist mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht vereinbar 

und führt dazu, dass Betroffene die – ohnehin überlasteten – 

Verwaltungsgerichte mit Anträgen auf Erlass einstweiliger Anordnungen 

überziehen. 

 

c. Die Regelung widerspricht dem verfassungsrechtlichen 

Verhältnismäßigkeitsgebot. Abschiebungen entfalten eine Sperrwirkung. Es 

muss den Betroffenen die effektive Möglichkeit eingeräumt sein, eine solche 

Sperrwirkung zu verhindern.  
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Das nationale Recht sieht bei abgelehnten Asylsuchenden nicht die Möglichkeit 

vor, dass die Ausreisefrist verlängert wird. Da Asylsuchende in aller Regel 

mithilfe von Schleusern und ohne Pass oder sonstige Reisedokumente 

einreisen, wird es ihnen regelmäßig faktisch unmöglich sein, innerhalb der vom 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gesetzten Frist auszureisen. Damit 

sind praktisch alle abgelehnten Asylsuchenden von der geplanten Regelung 

betroffen. Sie können die Sperrwirkungen der Abschiebung nicht durch 

freiwillige Ausreise verhindern. Das ist unverhältnismäßig.  

Die Unverhältnismäßigkeit der Regelung ergibt sich auch daraus, dass sie eine 

freiwillige Ausreise unter Hilfestellung der Internationalen Organisation für 

Migration (IOM) unmöglich macht. Viele abgelehnte Asylsuchende stehen 

wegen der geschuldeten Schleuserkosten nach Ablehnung ihres Asylantrags 

und der Verpflichtung ins Heimatland zurückzukehren vor dem wirtschaftlichen 

„Nichts". Ohne Hilfestellung des IOM haben sie oft keine realistische Chance, 

im Herkunftsland wieder Fuß zu fassen. 

 

d. Gesetzliche Regelungen müssen erforderlich sein, um dem allgemeinen 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu genügen. Die Regelung ist nicht erforderlich, 

um die Zunahme der Zuwanderung von Flüchtlingen zu verhindern. Wie der 

Statistik der Asylverfahren vom September 2015 (Plenarprotokoll der 126. 

Sitzung des Bundestages vom 30.09.2015, Anlage 28) zu entnehmen ist, 

handelt es sich bei den einreisenden Asylsuchenden zum überwiegenden Teil 

um solche aus Syrien, Afghanistan und Irak, die große Chancen haben, einen 

Schutzstatus zugesprochen zu bekommen. Ein vollziehbare Ausreisepflicht und 

damit die Notwendigkeit einer Abschiebung wird es bei diesen Personen 

regelmäßig nicht geben.  

Betroffen von der Regelung sind ferner auch nicht Asylsuchende, die über 

einen anderen zuständigen Staat gemäß der Dublin III-VO in das Bundesgebiet 

einreisen und in diesen anderen Staat überstellt werden sollen. Auf diese 

Überstellungen sind die Vorschriften der Dublin III-Verordnung anwendbar, sie 

ist aber keine Abschiebung im Sinne des AufenthG (OVG Schleswig-Holstein, 

Beschl. v. 6.3.2014, 1 LA 21/14, juris). Abgesehen davon sieht auch Art. 26 

Abs. 2 Dublin III-VO ausdrücklich vor, dass Betroffene sich freiwillig „auf eigene 

Initiative" in den zuständigen Mitgliedstaat begeben dürfen. Die 
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Ausländerbehörden haben diese Möglichkeit zu prüfen (BVerwG, Urt. v. 

17.9.2015, 1 C 26.14, juris). Dem würde eine von vornherein unangekündigte 

Überstellung nicht gerecht werden.  

Betroffen sind im Wesentlichen Asylsuchende aus den sog. Balkanstaaten, 

deren Asylanträge in der Praxis regelmäßig als offensichtlich unbegründet 

abgelehnt werden. Ausweislich der letzten Statistik zu Asylverfahren sind die 

Asylanträge von Asylsuchenden aus dem Westbalkan zuletzt erheblich 

zurückgegangen (Plenarprotokoll der 126. Sitzung des  Bundestages vom 

30.09.2015, Anlage 28), so dass nicht ersichtlich ist, warum diese Regelung 

jetzt noch erforderlich sein könnte, zumal sie wegen der Sperrwirkung 

kontraproduktiv zu der in der BeschV geschaffenen Möglichkeit steht, über das 

Visumsverfahren in den Arbeitsmarkt zuzuwandern. 

Die Regelung ist – im Hinblick auf die fiskalische Erwägung des Gesetzgebers 

– auch deswegen nicht erforderlich, weil die Kostenregelung des §§ 67, 68 

AufenthG bei einer gescheiterten Abschiebung den Ausländer zur Erstattung 

der Kosten verpflichtet, wenn der Abschiebungsversuch erforderlich war 

(BVerwG, Urt. v. 10.12.2014, 1 C 11.14, juris).  

 

e. Die Regelung ist auch mit der Rückführungsrichtlinie nicht vereinbar. 

Erwägungsgrund 10 der Richtlinie sieht ausdrücklich den grundsätzlichen 

Vorrang der freiwilligen Ausreise vor. Erwägungsgrund 6 sieht vor, dass die 

Rückführung fair und transparent erfolgt. Erwägungsgrund 13 schreibt vor, dass 

Maßnahmen der Rückführung verhältnismäßig sein müssen. Es ist daher stets 

zu prüfen, ob die Maßnahme das mildeste Mittel ist. Anders als im 

Gesetzentwurf formuliert, erfordert die Rückführungsrichtlinie keine 

unangekündigte Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer, sie gibt diesen 

vielmehr die Garantie der freiwilligen Ausreisemöglichkeit, wenn keine 

Fluchtgefahr besteht. Erst dann, wenn eine – verlängerbare – Ausreisefrist 

verschuldet nicht wahrgenommen wird, dem Betroffenen das Verbleiben also 

individuell vorgeworfen werden kann, kommt eine Abschiebung in Betracht. 

Damit ist ein generelles Verbot der Ankündigung einer Abschiebung nicht 

vereinbar. 
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3. Ausschluss des Härtefallkommissionsverfahrens bei feststehendem 

Abschiebungstermin 

 

In § 23a AufenthG-E ist geplant, das Verfahren bei der Härtefallkommission 

auszuschließen, wenn ein Abschiebungstermin feststeht. Diese Änderung wird vom 

Deutschen Anwaltverein als nicht zielführend abgelehnt. Das 

Härtefallkommissionsverfahren hat sich trotz erheblicher anfänglicher Bedenken einiger 

Bundesländer in den meisten Bundesländern bewährt. Es hat sich herausgestellt, dass 

das Verfahren in vielen humanitären Fällen, in denen eine Aufenthaltsbeendigung als 

nicht mehr vertretbar erschien, zu einer vernünftigen Lösung führen konnte. Ob ein 

humanitärer Einzelfall vorliegt, entscheidet sich nicht danach, ob ein 

Abschiebungstermin bevorsteht oder nicht, sondern hängt von anderen Umständen ab. 

Wird das Verfahren „benutzt" um eine – auch unter humanitären Gesichtspunkten 

vertretbare – Abschiebung zu verhindern, wird es ausreichen, den einzelnen Mitgliedern 

der Kommission den Entscheidungsspielraum zu belassen, den Fall überhaupt in die 

Kommission einzubringen. Zudem hat die letzte Entscheidung ohnehin das zuständige 

Ministerium. Deswegen sollten die Regelungen, unter denen ein Verfahren zugelassen 

wird, weiterhin von den Bundesländern bestimmt werden.  

Außerdem ist vollständig unklar, wie die Mitglieder der Kommission Kenntnis von einer 

Abschiebung haben sollen, die nicht angekündigt werden darf. In der Praxis wenden 

sich ausreisepflichtige Ausländer an Mitglieder der Kommission, damit diese ein – 

regelmäßig ausführliches und sorgfältig begründetes – Ersuchen in die Kommission 

einbringen. Mit dem Verbot der Ankündigung einer Abschiebung wird die Arbeit der 

Mitglieder der Kommission torpediert. 
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Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  
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Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes, BT-Drs. 18/6185 

Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages am 12.10.2015 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Neue Richtervereinigung (NRV) erlaubt sich, auf diesem Wege eine schriftliche 
Stellungnahme abzugeben speziell zu zwei Punkten des o.g. Gesetzespaketes, die das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren im Asylbereich betreffen. Dieser Weg mag ungewöhnlich 
sein, ist aber dem überaus ambitionierten Zeitplan zur Verabschiedung des Gesetzentwurfes 
geschuldet. Hier scheint weder Zeit zu sein für die Befassung des Rechtsausschusses im 
Bundesrat oder im Bundestag noch erhalten die Berufsverbände der Justiz Gelegenheit zur 
Stellungnahme im Rahmen der anstehenden Expertenanhörung.  

Wir bitten deshalb um Berücksichtigung insbesondere folgender Punkte: 
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1. 

Art. 1 Nr. 30 (i.V.m. Art. 7 Nr. 3b) des Gesetzentwurfs sieht eine Änderung des § 83 AsylVfG 
(und des § 52 Nr.2 VwGO) vor. Mit einem neuen § 83 Abs. 3 AsylG sollen die 
Landesregierungen ermächtigt werden, „durch Rechtsverordnung einem Verwaltungsgericht 
für die Bezirke mehrerer Verwaltungsgerichte Streitigkeiten nach diesem Gesetz hinsichtlich 
bestimmter Herkunftsstaaten zuzuweisen, sofern dies für die Verfahrensförderung dieser 
Streitigkeiten sachdienlich ist“. 

Diese Verordnungsermächtigung widerspricht der in der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) angelegten Regelungssystematik. § 3 Abs. 1 VwGO sieht für Änderungen in der 
Gerichtsorganisation und für die Zuweisung einzelner Sachgebiete oder Verfahren an ein 
einzelnes Verwaltungsgericht für die Bezirke mehrerer Verwaltungsgerichte ausdrücklich 
eine gesetzliche Regelung vor. Entsprechend sollte auch die Entscheidung darüber, ob ein 
Verwaltungsgericht – und wenn ja, welches - die Zuständigkeit für Asylverfahren bezüglich 
bestimmter Herkunftsstaaten landesweit übernimmt, nicht der Landesregierung oder gar dem 
Justizministerium des Landes überlassen werden, sondern einer parlamentarisch 
legitimierten Entscheidung vorbehalten bleiben. Eine Ermächtigung zur Regelung durch 
Verordnung würde der Exekutive eine Einflussnahme auf die unabhängige Rechtsprechung 
ermöglichen, denn sie könnte sich auf diesem Wege der vielleicht unliebsamen 
Rechtsprechungspraxis eines bestimmten Verwaltungsgerichts kurzerhand entledigen - etwa 
weil ihr die Asyl-Anerkennungsquote des Gerichts zu hoch erscheint. Zu befürchten wäre 
zudem, dass eine Landesregierung von diesem Instrument nur deshalb Gebrauch macht, um 
sich der auf jeden Fall notwendigen Verstärkung des richterlichen Personals zu entziehen.  

Diesem Verdacht sollte die Exekutive erst gar nicht ausgesetzt werden.  

Bei Anordnung einer Regelung durch Gesetz würde sich zudem das Merkmal „für die 
Verfahrensförderung sachdienlich“ erübrigen – ein Merkmal, das in der fachlichen Diskussion 
bereits zutreffend als zu unbestimmt kritisiert worden ist; die rechtliche Angreifbarkeit darauf 
beruhender Verordnungen wäre vorprogrammiert.  

2. 

Art. 7 des Gesetzentwurfs sieht in Nr. 2 eine Änderung der §§ 17, 18 VwGO vor mit dem 
Ziel, die Möglichkeit der Verwendung von „Richtern auf Zeit“ in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zu schaffen.  

a.  

Die NRV steht dem in § 11 DRiG vorgesehenen Richterverhältnis auf Zeit kritisch 
gegenüber; seiner Einführung gerade in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist auf jeden Fall aus 
verfassungsrechtlichen Gründen abzulehnen, handelt es sich doch gerade um diejenige 
Gerichtsbarkeit, die über die Rechtmäßigkeit des Handelns der öffentlichen Verwaltung 
entscheidet, also derjenigen Gewalt, der der Richter auf Zeit nicht nur vor seiner richterlichen 
Tätigkeit angehörte, sondern der er später auch wieder angehören wird.  

Da die von der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu kontrollierende öffentliche Verwaltung in den 
gerichtlichen Verfahren stets beteiligt ist, kommt dem Gebot der Gewaltenteilung (Art. 20 
Abs. 2 GG) gerade hier eine besondere Bedeutung zu. Die Gerichte müssen deshalb als 
besondere, von der Exekutive strikt getrennte Institutionen gestaltet und besetzt werden. Die 
hier vorgesehene personelle Überschneidung zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden 
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wird dem vom Grundgesetz gewollten selbständigen Charakter der Gerichte nicht mehr 
gerecht.  

Erhebliche Bedenken bestehen auch mit Blick auf die richterliche Unabhängigkeit gemäß Art. 
97 GG.  

Richter sind nach Art. 97 Abs. 1 GG weisungsunabhängig; ihre sachliche Unabhängigkeit 
wird durch die Garantie der persönlichen Unabhängigkeit in Art. 97 Abs. 2 GG institutionell 
gesichert. Art. 97 Abs. 2 Satz 1 GG verdeutlicht das entsprechende gesetzliche Leitbild eines 
hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richters, d.h. eines Richters / einer 
Richterin auf Lebenszeit. Gemäß diesem Leitbild dürfen nicht auf Lebenszeit ernannte 
RichterInnen nur in den Grenzen eingesetzt werden, die sich nach verständigem Ermessen 
aus der Notwendigkeit, Nachwuchs heranzubilden, oder aus anderen zwingenden Gründen 
ergeben (BVerfGE 14, 156, 162). Die Verwendung von RichterInnen ohne diese Garantie der 
persönlichen Unabhängigkeit muss die Ausnahme bleiben.  

Mit der persönlichen Unabhängigkeit nicht zu vereinbaren ist auch die vorgesehene 
Höchstdauer des zu verleihenden Amtes, denn das Richteramt darf „längstens für die Dauer 
seines Hauptamtes“ übertragen werden – dieses Hauptamt des Beamten wiederum kann 
aber aus Gründen sein Ende finden, die mit dem Richteramt nichts zu tun haben. Kurz 
gesagt bestünde auch hier die Möglichkeit, unliebsame Richter auf Zeit durch Beendigung 
des Hauptamtes zugleich ihres Richteramtes zu entheben. Dies kann und darf nicht sein. 
Auch Art. 92 GG setzt als Normalfall RichterInnen voraus, die unversetzbar und unabsetzbar 
ist (BVerfG, NVwZ 2007, 693, 694).  

Ein Verstoß gegen diese Grundsätze kann Auswirkung auf die Gerichtsbesetzung und damit 
auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG entfalten (BVerfGE 14, 156, 
162) und macht gerichtliche Entscheidungen unnötig angreifbar. Damit wiederum würde das 
Ziel der schnellen Entscheidung von Asylverfahren in sein Gegenteil verkehrt. 

Nachvollziehbar würden die Rechtsschutzsuchenden einem Gericht mit Misstrauen 
begegnen, das mit RichterInnen besetzt ist, die Teil der öffentlichen Verwaltung sind und 
nach Ablauf ihrer - von vornherein zeitlich begrenzten – Tätigkeit als RichterIn dorthin 
zurückkehren. Aus dieser Form der Abhängigkeit von der Exekutive erwächst die Besorgnis 
einer verwaltungskonformen Entscheidungspraxis. Dies mag im Einzelfall unbegründet sein, 
allein der Anschein einer solchen Konformität muss aber vermieden werden: nicht nur zur 
Vermeidung von Befangenheitsanträgen und Besetzungsrügen, sondern um das generelle 
Vertrauen in die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte nicht zu erschüttern. Dies gilt 
insbesondere mit Blick auf den gesellschaftspolitischen Kontext, in dem die geplante 
Gesetzesänderung steht. 

b. 

Über diese grundsätzlichen Bedenken hinaus wird § 18 VwGO-E den sich aus dem 
Verfassungsrecht ergebenden Anforderungen auch nicht gerecht.  

Erheblich zweifelhaft erscheint der unbestimmte Rechtsbegriff des „nur vorübergehenden 
Personalbedarfs“. Mit dieser weiten Formulierung dürfte auch nicht ansatzweise 
sichergestellt sein, dass der Einsatz von Richtern auf Zeit nur aus zwingenden Gründen im 
o.g. Sinne erfolgt und damit tatsächlich die Ausnahme bleibt. Die Eingrenzung und 
Konturierung des „nur vorübergehenden Personalbedarfs“ als Rechtsbegriff ist kaum 
möglich.  
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Eine Prognose, ob ein Anstieg der Verfahrenszahlen im Asylbereich tatsächlich nur 
„vorübergehend“ oder doch eher nachhaltig ist, kann verlässlich nicht getroffen werden; sie 
bliebe rein spekulativ. Vorliegend steht der Personalbedarf im Zusammenhang mit der stetig 
und unabsehbar ansteigenden Zahl von Asylsuchenden und mit der kampagnenartigen und 
nicht voraussehbaren Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. 
Insbesondere die Zahl der neu ankommenden Asylsuchenden müsste erwartbar rückläufig 
sein, um den Begriff „vorübergehend“ zu rechtfertigen. Eine solche Prognose kommt derzeit 
aber nicht in Frage, zumal die Zahl der Asylsuchenden und Flüchtlinge von 
Konfliktsituationen abhängt, auf die zumindest die deutsche Justizverwaltung keinen Einfluss 
hat, die vielmehr ein abgestimmtes Vorgehen der Staaten der EU voraussetzt. Selbst dieses 
ist derzeit aber nicht in Sicht. 

Wird es sich also um ein länger andauerndes Phänomen handeln, ist die Beschäftigung von 
RichterInnen „auf Zeit“ schon von der Logik ihrer Bezeichnung und Rechtfertigung her 
erkennbar die falsche Antwort.  

Die Beschäftigung von RichterInnen auf Zeit bis hin zur gesamten Dauer ihres Hauptamtes 
eröffnet zudem die nicht mehr zu kontrollierende Möglichkeit, Verwaltungsbeamte zu - nicht 
vollständig unabhängigen - Richtern zu ernennen und so Neueinstellungen zu umgehen. 
Damit ist nicht absehbar, inwieweit der Ausnahmefall eines Richters auf Zeit zum - gesetzlich 
unzulässigen - Regelfall wird. 

Weiterhin ist weder in der Gesetzesbegründung ausgeführt noch sonst ersichtlich, welche 
zwingenden Gründe eine ausnahmsweise Beschäftigung von RichterInnen auf Zeit 
rechtfertigen sollten.  

Auch die 1990‘er Jahre waren geprägt von einer ansteigenden Zahl von Asylsuchenden. Die 
politische Reaktion damals bestand in der personellen Erweiterung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit um durchschnittlich 30 %. Die eingestellten RichterInnen sind 
heute in einem Alter von Mitte bis Ende 50 Jahren. Realistisch muss man annehmen, dass 
der heute auf die Verwaltungsgerichte zukommende Anstieg von Verfahrenszahlen nicht nur 
zwei Jahre anhalten oder gar binnen zwei Jahren bewältigt sein wird. Die Erfahrung aus den 
1990’er Jahren lehrt, dass neu eingestellte Probe-RichterInnen oder auch Richter kraft 
Auftrags auch über beispielsweise fünf Jahre hinweg beschäftigt sein werden und dann die 
absehbar frei werdenden Planstellen übernehmen können. Der personelle Bestand nach 
Abarbeitung der Asylverfahren würde sich automatisch wieder reduzieren. 

Schließlich übersieht der Gesetzentwurf, dass für den Richter auf Zeit im Unterschied zum 
Richter kraft Auftrags die Vorschriften für Richter auf Probe nicht entsprechend geltend (vgl. 
§ 16 Abs. 2 DRiG). Richter auf Zeit könnten mithin ab dem Tag ihrer Ernennung als 
Einzelrichter eingesetzt werden, da weder § 6 Abs. 1 Satz 2 VwGO noch § 76 Abs. 5 
AsylVfG Anwendung fänden. Dies ist auf jeden Fall abzulehnen, denn die zum Richter auf 
Zeit ernannten Beamten verfügen regelmäßig ebenso wenig wie die RichterInnen auf Probe 
über die gebotene richterliche Erfahrung, um den besonderen tatsächlichen und rechtlichen 
Anforderungen eines Asylverfahrens gerecht zu werden. In Asylstreitigkeiten wären sie in 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes kraft Gesetzes Einzelrichter (§ 76 Abs. 4 Satz 1 
AsylVfG) und müssten binnen Wochenfrist über Eilrechtsschutzanträge entscheiden (§ 36 
Abs. 3 Satz 5 AsylVfG).  

Zumindest für die Ungleichbehandlung mit den Richtern kraft Auftrags, die ebenfalls Beamte 
auf Lebenszeit sein müssen (§ 14 Abs. 1 DRiG), fehlt ein sachlicher Grund. Gleiches gilt für 
die Regelung zur Entlassung, Hier sind nicht die Vorschriften für Richter auf Probe und 
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Richter kraft Auftrags (§ 23 DRiG), sondern die allgemeinen Bestimmungen (§ 21, 30 ff. 
DRiG) anzuwenden, ohne dass ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung erkennbar 
wäre.  

Auch bleibt die Vorschrift des § 29 Satz 1 DRiG unberücksichtigt. Sie sichert in ihrem Satz 1, 
dass bei einer gerichtlichen Entscheidung nicht mehr als ein Richter auf Probe oder eine 
abgeordnete Richterin mitwirken darf. Ohne eine Erstreckung dieser Regelung auf den 
nunmehr geplanten Richter auf Zeit im Sinne des § 18 VwGO-E ist nicht sichergestellt, dass 
bei einer Kammerentscheidung des Verwaltungsgerichts die Mehrheit der zur Entscheidung 
berufenen hauptamtlichen RichterInnen den vollen Schutz der persönlichen Unabhängigkeit 
genießen und die Verwendung von RichterInnen auf Zeit die Ausnahme im Sinne der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bleibt. 

 

Abschließend bleibt anzumerken, dass es in der aktuellen Situation zunächst vorrangig 
darauf ankommt, die Arbeitsfähigkeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
sicherzustellen. Hier sind seit Jahren – und dies bereits ohne den aktuellen Anstieg der Zahl 
von Asylsuchenden – hundertausende Verfahren unerledigt geblieben. Ob es tatsächlich 
möglich sein wird, diese Bestände zeitnah abzubauen und zugleich(!) die Verfahrenszeiten 
zu verkürzen, darf bezweifelt werden. In Anbetracht des ohnehin schon beispiellos 
gestrafften Asylverfahrens dürfte jedenfalls sowohl den Parlamenten als auch den 
Landesjustizverwaltungen genügend Zeit bleiben, um über sinnvolle organisatorische und 
personelle Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungsgerichtsbarkeit nachzudenken. Ob 
eine weitere Beschleunigung des gerichtlichen Asylverfahrens verfassungsrechtlich 
überhaupt zulässig ist bzw. welche Maßnahmen sich dazu eignen, sollte sorgsam geprüft 
und diskutiert werden. Einzelne Maßnahmen über das Knie zu brechen, nur weil sie mehr 
oder weniger zufällig von den Ländern in die aktuelle Diskussion gespeist worden sind, kann 
sich im Ergebnis jedenfalls kontraproduktiv auswirken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Martin Wenning-Morgenthaler 

Sprecher des Bundesvorstandes der Neuen Richtervereinigung 



 

 
 

 

Ausschussdrucksache 

 

18(4)415

Deutscher Bundestag

Innenausschuss













 

 

 

 

Frankfurt, 9.10.2015 

Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Asylverfahrensbeschleuni‐

gungsgesetzes, BR Drs. 446/15, v. 29.9.2015 
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Vorbemerkung 

PRO ASYL hat bereits in einer gesonderten Stellungnahme eine Kurzbewertung des Gesetzent‐
wurfs vorgenommen und Vorschläge zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen unterbrei‐
tet.  
Mit dieser Stellungnahme möchten wir die im vorgelegten Gesetzentwurf vorgesehenen Rege‐
lungen im Einzelnen bewerten. Kritisieren möchten wir die vorgesehenen extrem kurzen Fristen 
für das Gesetzgebungsverfahren, die eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Gesetzent‐
wurf und den darin erhaltenen Verschärfungen erheblich erschweren. Der Gesetzentwurf wurde 
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am 29. September 2015 im Kabinett beschlossen. Bis zum 16. Oktober 2015 soll bereits das ge‐
samte Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein – inklusive Sachverständigenanhörung und 
Zustimmung des Bundesrates. Dies hat mit einem demokratischen Verfahren nichts mehr zu tun. 
Wie soll eine einigermaßen ernst gemeinte öffentliche Auseinandersetzung über die geplanten 
Rechtsänderungen in solch kurz bemessenen Fristen möglich sein? Es ist zu befürchten, dass die 
große Mehrheit der Abgeordneten die Folgewirkungen der Gesetzesänderungen nicht ansatz‐
weise überblicken. Das ist nicht nur aus demokratischen Gründen problematisch. Da die geplan‐
ten Regelungen schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte und rechtsstaatliche Garantien enthal‐
ten, ist die Verabschiedung des Gesetzes im Schnellverfahren umso problematischer. Wir sehen 
Teile des geplanten Gesetzes als offen verfassungswidrig an und werden Klagen bis zum Bundes‐
verfassungsgericht unterstützen.  
In der Zwischenzeit sind die Asylsuchenden die Leidtragenden. Sie müssen die Folgen der neuen 
Verschärfungen tragen: längere Aufenthalte in höchstproblematische Massenunterkünfte, Sach‐
leistungen zur Abschreckung, verfassungswidrige Leistungskürzung unterhalb des Existenzmini‐
mums, Arbeitsverbote, unangekündigte Abschiebungen und eine weitere Entkernung des Grund‐
rechts auf Asyl durch die Einstufung weiterer Länder als „sichere Herkunftsländer“. Mit all diesen 
Verschärfungen fällt die Bundesregierung zurück in alte Abwehrstrategien, die Abschreckung und 
Entwürdigung zum Kern deutscher Flüchtlingspolitik machen. Mit einer an Grund‐ und Men‐
schenrechten orientierten Flüchtlingspolitik ist dies nicht vereinbar. 

 
Zu Art. 1: Änderung des Asylverfahrensgesetzes / Asylgesetz 
Das Asylverfahrensgesetz soll in „Asylgesetz“ umbenannt werden. Dies ist sachgerecht, da be‐
reits durch die Umsetzung der Qualifikationsrichtlinie die materiellen Vorschriften zur Feststel‐
lung der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes in das Gesetz aufgenommen wur‐
den. Damit wird nicht mehr nur das Verfahren, sondern auch das materielle Asylrecht geregelt. 
Die Umbenennung des Gesetzes ist damit folgerichtig. 
 

1. Ausweitung des Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen, § 47 Abs. 1 AsylG‐E 
Generell wird die Dauer der Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen von bis zu drei auf bis 
zu sechs Monate erhöht. Bislang sieht § 47 Abs. 1 vor, dass „Ausländer, die einen Asylantrag bei 
einer Außenstelle des Bundesamtes zu stellen haben“, verpflichtet sind, bis zu sechs Wochen, 
längstens jedoch bis zu drei Monaten in einer für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrich‐
tung wohnen müssen.  
Nach § 61 Abs. 1 AsylVfG darf ein Ausländer für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrich‐
tung zu wohnen, keine Erwerbstätigkeit ausüben. Im Übrigen kann nach § 61 Abs. 2 AsylVfG ei‐
nem Ausländer, der sich seit drei Monaten im Bundesgebiet gestattet aufhält, die Beschäftigung 
erlaubt werden, wenn u.a. die Bundesagentur zugestimmt hat. 

Bewertung: 
PRO ASYL lehnt die Ausweitung der maximalen Dauer der Unterbringung in der Erstaufnahme‐
einrichtung ab. Diese Regelung bewirkt das Gegenteil, von dem, was das Gesetz beabsichtigt. Die 



 
3 
 

 

 

Folge sind fehlende Integrationsmöglichkeiten der Flüchtlinge in den Kommunen und weitere 
Eskalation der Gewalt innerhalb der Unterkünfte. Die doppelte oder dreifache Belegung beste‐
hender Einrichtungen führt zu unhaltbaren Zuständen. Für die betroffenen Flüchtlinge ist die 
Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht hinnehmbar: Die Lebensbedingungen in derar‐
tigen Massenunterkünften schüren Konflikte. Sie bieten nicht die Rückzugsräume, die Schutzsu‐
chende nach den langen Strapazen einer Flucht dringend benötigen. Die Betroffenen sind zur 
Untätigkeit verdammt. Die Verlängerung des Aufenthalts von Asylsuchenden in Erstaufnahme‐
einrichtungen ist deswegen verfehlt. Schon jetzt mangelt es an Plätzen in den Erstaufnahmeein‐
richtungen.  

Statt den Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen zu verlängern, müssen die Asylsuchenden so 
schnell wie möglich in die Kommunen umverteilt werde, in denen Integration ermöglicht werden 
kann. PRO ASYL fordert Integration vom ersten Tag an. Spracherwerb, Eingliederungen in den 
Arbeitsmarkt sowie die Beschulung der Kinder müssen so schnell wie möglich erfolgen.  

 

2. Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen bis zur Abschiebung für Flüchtlinge aus „siche‐
ren Herkunftsländern“, § 47 Abs. 1a AsylG‐E 

Für Asylsuchende aus sog. „sicheren Herkunftsländern“ wird eine unbegrenzte Unterbringung in 
Erstaufnahmeeinrichtungen angeordnet (bis zur Entscheidung, Ausreise oder Abschiebung).  
Unter Berücksichtigung der im Gesetzentwurf vorgesehenen Ausweitung der Liste gem. Anlage II 
zu § 29a sollen folgend Länder als sicher gelten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Ko‐
sovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien.  
 
Bewertung: 
Auch für die Gruppen, die aufgrund der Anwendung der Regelung zu den sicheren Herkunftslän‐
dern keine längeren Bleibeperspektiven in Deutschland eingeräumt werden, muss ein men‐
schenwürdiges Leben ermöglicht werden.  
Die dauerhafte Unterbringung dieser Asylsuchenden  – praktisch vor allem aus dem Westbalkan 
– in Erstaufnahmeeinrichtungen stellt eine massive Diskriminierung dar. So sind sie etwa dauer‐
haft vom Arbeitsverbot, das in Erstaufnahmeeinrichtungen gilt, betroffen sein. Außerdem kön‐
nen ihnen selbst die Leistungen, die ihre individuellen Bedürfnisse sichern sollen, nur als Sach‐
leistungen gewährt werden. Die Stigmatisierung dieser Gruppen, die mit der Entrechtung einher‐
geht, ist damit vorprogrammiert. 

PRO ASYL ist der Auffassung, dass es kein Zwei‐Klassen‐System bei der Aufnahme von Asylsu‐
chenden geben darf. Ein solches ist diskriminierend und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht 
vereinbar – denn ob ein Asylantrag berechtigt ist oder nicht, steht erst am Ende eines Asylverfah‐
rens fest und darf nicht vorweggenommen werden. Die EU‐Aufnahmerichtlinie lässt im Übrigen 
eine solche diskriminierende Behandlung nach Herkunft nicht zu – sie garantiert vielmehr ein 
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Recht auf eine menschenwürdige Unterbringung und den Anspruch von Kindern auf Bildung für 
alle Asylsuchenden.  

 

3. Einführung einer BüMA, § 63a AsylG‐E 
Es wird eine Rechtsgrundlage für die Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) 
eingeführt. Demnach wird einem Ausländer, der nach Asyl nachgesucht, aber noch keinen Asyl‐
antrag gestellt hat, unverzüglich eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender ausge‐
stellt. Sie ist längstens auf einen Monat zu befristen, kann jedoch um jeweils zwei Wochen ver‐
längert werden. 
 
Bewertung: 
PRO ASYL lehnt die Einführung der BüMA als neue Rechtsfigur ab. Sie legalisiert eine sehr prob‐
lematische Praxis und wird die Asylverfahren weiter in die Länge ziehen. Damit wird das Gegen‐
teil von dem erreicht, was eigentlich Ziel des Gesetzes sein soll. 
 
Indem Asylsuchenden eine BüMA erteilt wird, wird die Registrierung als Asylantragsteller und die 
Erteilung einer Bescheinigung über die Gestattung verzögert. Dies hat verschiedene negative 
Folgen. 

Die BüMA‐Praxis verhindert zum Beispiel schon heute die Zusammenführung von Familien.  
Aus der Praxis werden folgende Fallkonstellationen berichtet: Die Ehefrau eines schon in 
Deutschland lebenden Flüchtlings flieht nach Deutschland. Anstatt die Ehefrau zu ihrem Mann 
ziehen zu lassen, wird sie aus Bayern nach Baden Württemberg gebracht und in einer dortigen 
Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Ihre Mitgeführten Kopien von Heiratsurkunden und 
Dokumente über den Wohnort und Status des Ehemanns werden ignoriert. Bemühen sich die 
Eheleute sodann um eine Umverteilung der Ehefrau zu ihrem Ehemann, wird dies mit der Be‐
gründung abgelehnt, dies sei rechtlich erst dann möglich, wenn der Asylantrag registriert sei. Die 
Folge der BüMA‐Vergabe ist also, dass Eheleute unnötig über Monate getrennt bleiben. 
 
Außerdem wirkt sich die BüMA negativ im Zusammenhang mit den Dublin‐Verfahren aus. Denn 
einige der Fristen im Dublin‐Verfahren beginnen nicht an zu laufen, so lange nicht der Asylantrag 
gestellt worden ist. Die Fristen im Dublin‐Verfahren haben den Sinn, die Asylzuständigkeitsbe‐
stimmung zu beschleunigen. Wenn ein Staat nicht innerhalb von drei Monaten nach Antragstel‐
len den eigentlich zuständigen anderen EU‐Staat zur Aufnahme des Asylbewerbers ersucht, wird 
er selbst für das Asylverfahren zuständig. Sinn und Zweck ist es, dass der Asylbewerber schnell 
Klarheit über den für ihn zuständigen Staat hat. Mit der der BüMA‐Praxis wird verhindert, dass 
ein Asylantrag formell gestellt ist. Damit laufen die Dublin‐Fristen nicht. Die Auswirkung davon 
ist, dass erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt die Frist für ein Ersuchen anfängt zu laufen. 
Das Bundesamt könnte so womöglich noch nach einem Jahr oder später das Dublin‐Verfahren 
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starten. Den Asylsuchenden, die sich womöglich bereits in Deutschland integriert haben, könnte 
so noch die Dublin‐Abschiebung nach Ungarn oder Italien drohen. 
 
Die BüMA ist außerdem mit der Asylverfahrens‐Richtlinie der EU nicht vereinbar. Die BÜMA wird 
für vier Wochen erteilt und jeweils um zwei Wochen verlängert. Eine Obergrenze ist nicht vorge‐
sehen. Das heißt, dass es unbestimmt lange dauern kann, bis eine Registrierung des Asylantrags 
erfolgen muss. Dies  ist mit der Asylverfahrens‐Richtlinie deswegen nicht vereinbar, da diese  in. 
Art. 6  eine Registrierung der Asylanträge innerhalb von drei Tagen vorsieht. Werden Anträge bei 
unzuständigen Behörden gestellt, verlängert sich die Frist auf sechs Tage und im Falle von hohen 
Zahlen auf zehn Tage. Diese Frist von maximal zehn Tagen darf  jedoch nicht überschritten wer‐
den. Das heißt, dass eine BüMA maximal für zehn Tage ausgestellt werden darf. Diese Rechtslage 
ist  jetzt schon geltendes Recht, da die Umsetzungsfrist der Asylverfahrens‐Richtlinie am 20. Juli 
2015 abgelaufen ist und Behörden die Richtlinienbestimmungen zu beachten haben. Die geplan‐
te BüMA‐Regelung ist hiermit nicht vereinbar. 
Für die oben beschriebene Problematik der Dublin‐Fristen ergibt sich hieraus: Unter Anwendung 
der AsylVf‐RL  ist davon auszugehen, dass die Frist für ein Übernahmeersuchen spätestens zehn 
Tage nach dem Asylgesuch zu laufen beginnt.1 
 
 

4. Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als „sichere Herkunftsstaaten“, Anlage II 
zu § 29 a AsylG‐E 
Der Gesetzentwurf sieht vor, Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsstaaten im 
Sinne von § 29a AsylG‐E einzustufen. PRO ASYL hatte bereits die Einstufung von Serbien, Maze‐
donien und Bosnien‐Herzegowina im September 2014 gerügt. Auch die Situation in den Staaten 
Albanien, Kosovo und Montenegro kann keinesfalls als „sicher“ gelten. Bereits letztes Jahr hat 
PRO ASYL das von Dr. Marx und Dr. Waringo erarbeitete Gutachten „Albanien und Montenegro: 
Zur faktischen und rechtlichen Bewertung der Ausweitung des Gesetzgebungsvorhabens der 
Großen Koalition zur Einstufung von Westbalkanstaaten als „sichere Herkunftsstaaten“ auf die 
Länder Albanien und Montenegro“ veröffentlicht, indem auch für diese Länder ausführlich be‐
gründet wurde, warum eine Einstufung als sichere Herkunftsländer nicht gerechtfertigt ist. Auf 
die Ausführungen dort sei an dieser Stelle verwiesen.2 

In aller Kürze sei die Menschenrechtslage dieser Länder skizziert. 

In Albanien sind schwerwiegende Diskriminierungen von Angehörigen gesellschaftlicher Minder‐
heiten und ein korruptes staatliches System in Verbindung mit schwerwiegenden Störungen des 
Gerichtssystems festzustellen. Sowohl das Auswärtige Amt wie auch der Kommissar für Men‐
schenrechte des Europarates stellen ein hohes Maß an „Korruption, Nepotismus und organisier‐

                                                       
1 Vgl. VG Frankfurt, B.v. 7.7.2015 ‐  8 L 2244/15.F.A. 
2 http://www.proasyl.de/fileadmin/fm‐
dam/q_PUBLIKATIONEN/2014/PRO_ASYL_Gutachten_zu_Einstufung_von_Albanien_und_Montenegro_als_sichere_

Herkunftslaender_Juni_2014.pdf 



 
6 
 

 

 

tes Verbrechen und eine Kultur der Straflosigkeit und fehlenden Implementierung der vorhande‐
nen Regelwerke“ fest. Diese schwerwiegenden Defizite würden das wirksame Funktionieren des 
Gerichtssystems ernsthaft beeinträchtigen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in Gerechtigkeit 
und Rechtsstaatlichkeit aushöhlen. Das Auswärtige Amt berichtet ferner über erhebliche gesell‐
schaftliche Diskriminierungen von Roma und „Ägyptern“. Diese würden nicht nur ausgegrenzt, 
sondern seien auch Opfer einer diskriminierenden Verwaltungspraxis. Weiterhin werde der Zu‐
gang zum Arbeitsmarkt, Schulsystem und zur Gesundheitsversorgung für Roma in diskriminie‐
render Weise eingeschränkt. Montenegro wird seit einem Vierteljahrhundert von der Dynastie 
des Milo Djukanovic geführt. Es handelt sich um eine Staatsgründung vom Geiste und Fleische 
der Mafia. Internationale Organisationen kritisieren die mangelnde Unabhängigkeit des Justizsys‐
tems, den endemischen Machtmissbrauch der Polizei, die selbst im Balkanvergleich herausra‐
gende Korruption, den Einfluss des organisierten Verbrechens auf den Staatsapparat und die 
weitgehende Straflosigkeit bei schweren Verbrechen. Einschüchterungsversuche gegen Journalis‐
ten sind an der Tagesordnung. Soweit sie Opfer von Anschlägen wurden, sind viele bis heute 
nicht aufgeklärt. Der Kosovo wird als sicher eingestuft, obschon der fortwährende Bundeswehr‐
einsatz im Rahmen von KFOR die prekäre Sicherheitslage im Kosovo illustriert und unter anderen 
Minderheiten Roma dort struktureller Diskriminierung ausgesetzt sind. Nach dem Kosovokrieg 
haben im Zuge der ethnischen Segregation härteste Verfolgungen von Roma, Ashkali und soge‐
nannten Ägyptern stattgefunden. Der Minderheitenexodus als Folge systematischer Ausgrenzung 
und Diskriminierung ging der aktuellen Auswanderungswelle der Kosovoalbaner voraus.  

Abgesehen davon, dass die Lage in den besagten Ländern eine Einstufung als „sicherer Her‐
kunftsstaat“ nicht rechtfertigt, ist das vorgegeben Ziel der Reduktion von Asylantragszahlen zu‐
mindest weitgehend hinfällig. Die EASY‐Statistik vom Juli 2015 zeigt, dass weitaus weniger Flücht‐
linge aus dem Kosovo, Serbien, Mazedonien, Montenegro und Bosnien‐Herzegowina nach 
Deutschland kommen als öffentlich suggeriert wird. Während im Februar 2015 noch 16.616 Per‐
sonen (42.7 % aller Zugänge) aus dem Kosovo stammten, ist das Kosovo, ebenso wie Bosnien‐
Herzegowina und Montenegro, im Juli 2015 nicht mehr unter den zehn wichtigsten Herkunfts‐
ländern vertreten, die Quote lag damit unter 1,6 %. Ähnlich verhält es sich mit Serbien. Hier sank 
die Zahl der Zugänge von 6,3 % auf 2,4 % (von 2.446 auf 1.867), bei Mazedoniern von 3,0% auf 
2,3%. Lediglich bei Flüchtlingen aus Albanien gibt es weiterhin hohe Zugangszahlen (17.346 Per‐
sonen im Juli 2015, 20,9% der Antragsteller). Berichte aus den Transitländern deuten darauf hin, 
dass auch hier die Zahlen stark zurückgehen werden. Wegen der hohen Zahl von nicht registrier‐
ten Asylsuchenden sagen die aktuellen Statistiken des BAMF (24.4. % der Antragsteller kommen 
aus sechs Balkanländern3) nicht viel über die tatsächlichen Verhältnisse aus.  
Die geplante Ausweitung der Liste „sicherer Herkunftsstaaten“ ist ganz offensichtlich der Ver‐
such, Abschreckung zu betreiben – unter Missachtung des Grundgesetzes und der Vorgaben des 
europäischen Asylrechts. 

                                                       
3 BAMF, Asylgeschäftsstatistik für den Monat September 2015, siehe: 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201509‐statistik‐anlage‐asyl‐
geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile 
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Zu Art. 2: Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 

Nachdem das AsylbLG erst im Jahr 2014 an die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsge‐
richts vom 18. Juli 2012 angepasst wurde, sieht der aktuelle Gesetzentwurf gravierende Rück‐
schritte vor. Dabei werden verfassungsrechtliche Vorgaben eklatant missachtet. 

 

1. Kürzung des Existenzminimums für Anerkannte, Geduldete und weitere Gruppen, § 1a 
AsylbLG‐E 
Der Gesetzentwurf sieht eine Ausweitung der Leistungskürzungen nach § 1a AsylbLG vor. Für 
vollziehbar Ausreisepflichtige, die keine Ausreisefrist gesetzt bekommen haben oder bei denen 
die Frist abgelaufen ist, wobei sie verschuldet nicht ausgereist sind, kann künftig das sog. Ta‐
schengeld gestrichen werden. Ebenso bei Flüchtlingen, die über EU‐Relocation‐Programme  in 
ein anderes EU‐Land umverteilt worden sind. 
 
Bewertung: 
Der Gesetzentwurf wurde so gefasst, dass Dublin‐Fälle von den Leistungskürzungen nach §1a Abs. 2 
AsylbLG erfasst sein könnten. Das heißt, dass alle Asylsuchende, bei denen die Zuständigkeit eines ande‐
ren EU‐Landes festgestellt worden ist, ca. 40 % weniger Sozialleistungen erhalten als die Sätze des 
AsylbLG normalerweise vorsehen. Denn die Bedarfe für das soziokulturelle Existenzminimum (Stichwort: 
Taschengeld) sollen nicht gewährt werden. 
 
Rechtlich funktioniert dies durch eine indirekte Verweiskette. Denn unter den neuen Ausschlussmecha‐
nismus fällt, wer „keine Ausreisefrist“ gewährt bekommen hat (§ 1a Abs. 2 AsylbLG). Dies sind klassischer 
Weise die Dublin‐Fälle. Denn gem. § 34a AsylVfG wird bei diesen die Abschiebung nicht angedroht, son‐
dern unmittelbar angeordnet. Das heißt, eine Ausreisefrist wird nicht gewährt. Die Betroffenen erhalten 
(mit Ablehnung des Eilantrags) eine Grenzübertrittsbescheinigung.  
Dass im Dublin‐Verfahren die Mindest‐Sozialleistungen für Asylbewerber nicht einfach wegen eines an‐
stehenden Überstellungstermins gekürzt werden dürfen, hat der EuGH in seinem Urteil vom 27.9.3012 
festgestellt (Rs. C‐179/11, Cimade, GISTI gegen Frankreich). Nur wenn der Betroffene tatsächlich über‐
stellt wird, verliert er seinen Status als Asylbewerber und die damit verbundenen Rechte. 
Bei den sogenannten Dublin‐Flüchtlingen handelt es sich um eine große Gruppe. Schon im letzten Jahr 
waren es ca. 30.000 Personen, die einen Dublin‐Bescheid erhalten haben. Wegen der steigenden Asylzah‐
len – auch wenn Dublin bei Syrern derzeit nicht angewandt wird – wird sich die Zahl der Betroffenen um 
ein Vielfaches potenzieren. Offen ist gegenwärtig, wie das Bundesamt z.B. die afghanischen Flüchtlinge 
behandeln wird, die im Sommer dieses Jahres über Ungarn und Österreich nach Deutschland eingereist 
sind.  

Ebenso sollen nach dem Gesetzentwurf Flüchtlinge, die z.B. in einem anderen EU‐Staat einen 
Schutzstatus erhalten haben oder in einen anderen EU‐Staat verteilt worden sind, vom soziokul‐
turellen Existenzminimum ausgeschlossen werden – ungeachtet dessen, dass sie in den anderen 
EU‐Ländern oft keine Lebensperspektive haben oder selbst Menschenrechtsverletzungen erlei‐
den müssen. Auf die dramatische Situation von anerkannten Flüchtlingen z.B. in Bulgarien hatte 
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PRO ASYL am 16. April 2015 hingewiesen und massive Menschenrechtsverletzungen in einer Do‐
kumentation zahlreicher Einzelfälle öffentlich gemacht.  

Die Große Koalition will damit einen Paragraphen verschärfen, der schon jetzt von vielen Gerich‐
ten als verfassungswidrig eingeschätzt wird. Für die Geduldeten sieht schon der bisherige § 1a 
AsylbLG in bestimmten Fällen eine Leistungskürzung auf das „unabweisbar gebotene“ vor. Dies 
ist mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar.  

PRO ASYL hält den Vorstoß der Großen Koalition insgesamt für verfassungswidrig, da er gegen 
die Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip verstößt. Das Bundesverfassungsgerichts hat in 
seinem Grundsatzurteil vom 18. Juli 2012‐ 1 BvL 10/10 ‐, ‐ 1 BvL 2/11 ‐  ausdrückliche festgestellt:  

 „Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland rechtfertigt es 
im Übrigen nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzmini‐
mums auf die Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung 
mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt, dass das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit sicher‐
gestellt sein muss. Art. 1 Abs. 1 GG garantiert ein menschenwürdiges Existenzminimum, das 
durch im Sozialstaat des Art. 20 Abs. 1 GG auszugestaltende Leistungen zu sichern ist, als einheit‐
liches, das physische und soziokulturelle Minimum umfassendes Grundrecht. Ausländische 
Staatsangehörige verlieren den  Geltungsanspruch als soziale Individuen nicht dadurch, dass sie 
ihre Heimat verlassen und sich in der Bundesrepublik Deutschland nicht auf Dauer aufhalten. Die 
einheitlich zu verstehende menschenwürdige Existenz muss daher ab Beginn des Aufenthalts in 
der Bundesrepublik Deutschland realisiert werden.“ (Rn. 120, Hervorhebung durch Pro Asyl)  

 

2. Sachleistungen in Erstaufnahmeeinrichtungen, § 3 Abs. 1 S. 6 AsylbLG‐E 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass während der Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen 
nicht mehr wie bisher das physische Existenzminimum als Sachleistung gewährt wird (Wohnen, 
Kleidung, Essen etc.), sondern auch das sozio‐kulturelle Existenzminimum, das sog. Taschengeld 
(Fahrkarten, Kommunikation, sonst. persönliche Bedarfe). 

Bewertung: 
Durch die geplante Änderungen erhalten die Behörden die Ermächtigung, allen in Aufnahmeein‐
richtungen und über die sechs Monate hinaus auch den in Sammelunterkünften untergebrachten 
Asylsuchenden (also nicht mehr nur den Geduldeten wegen fehlender Mitwirkung!) jegliches 
Bargeld zu entziehen und ihnen das "Taschengeld" von 140 Euro für den persönlichen Bedarf 
dauerhaft willkürlich zu kürzen oder auch komplett streichen.  
 
Stattdessen sollen die Asylsuchenden künftig für den persönlichen Bedarf "Sachleistungen" be‐
antragen, also für jede Sim‐Karte, eine Briefmarke, Fahrkarte zum Arzt, Besuch bei einer Bera‐
tungsstelle oder Anwalt usw. erst einen begründeten Antrag bei der Lagerleitung der Erstauf‐
nahmeeinrichtung stellen müssen. Diese höchstpersönlichen Bedarfe, deren Garantie das BVerfG 
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aus der Menschenwürde herleitet, können sinnvollerweise nur durch Bargeld sichergestellt wer‐
den. Man stelle sich den bürokratischen Aufwand vor, den es heißen würde, wenn künftig staat‐
liche Behörden den Kauf jeder einzelner Busfahrkarte organisieren müssen. Es ist zu befürchten, 
dass in der Praxis die neue Regelung dazu führt, dass das sozio‐kulturelle Existenzminimum gar 
nicht mehr gewährt wird. 
 
 

Zu Art. 3: Änderungen des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes enthält massive Verschärfungen, die 
humanitäre Spielräume in Teilen völlig beseitigen. 

1. Verbot der Ankündigung der Abschiebung, § 59 Abs. 1 AufenthG‐E 
Bei Abschiebungen soll künftig keine vorherige Ankündigung mehr erfolgen (§ 59 AufenthG‐E).  
 
Bewertung: 
Damit sollen überfallartige Nacht‐ und Nebelabschiebungen weiter legitimiert und ausgeweitet 
werden. Schon im bisherigen Recht sind Abschiebungen ohne Ankündigung möglich. Mit der ge‐
planten Regelung sollen diese nun flächendeckende Praxis werden, indem die Ankündigung einer 
Abschiebung verboten wird.  
Wer sich einmal in die Betroffenen hineinversetzt hat, weiß, dass dies eine inhumane Vorge‐
hensweise ist, die viel Schmerz und Schaden verursacht. Häufig sind Kinder betroffen, die aus 
ihrer gewohnten Umgebung heraus gerissen werden und in ein Land abgeschoben werden, das 
sie oftmals nur aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen. Spricht man mit Kindern beispielsweise 
im Kosovo, die aus Deutschland abgeschoben worden sind, so stellt man fest, dass diese immer 
noch traumatisiert sind von der Erfahrung einer solchen Nacht‐und‐Nebel‐Abschiebung. 
Die Abschiebung ohne Ankündigung ist mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar. In keinem anderen 
Rechtsgebiet werden derartig stark in Grundrechte eingreifende Maßnahmen vollzogen, ohne 
dass sie vorher angekündigt werden. Dieses Ansinnen ist völlig inakzeptabel und muss unbedingt 
verhindert werden. 
 

2. Verkürzte Geltung von Abschiebestopps, § 60a Abs. 1 AufenthG‐E 
Bislang haben die Länder die Möglichkeit, bis zu sechs Monate lang anzuordnen, für bestimmte 
Ausländergruppen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi‐
scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland die Abschiebung auszusetzen. Die Dauer von 
solchen Abschiebestopps soll nun auf drei Monate reduziert werden. 
 
Bewertung: 
Mit der Verkürzung der Abschiebestopps auf drei Monate werden humanitäre Spielräume der 
Länder eingeschränkt. Laut Gesetzesbegründung soll dies dem bundeseinheitlichen Verwaltungs‐
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vollzug dienen.4 Dieses Argument vermag nicht zu überzeugen. Das Interesse an humanitären 
Lösungen überwiegt das an einer Bundeseinheitlichkeit des Vollzugs. Zunächst einmal ist das 
Argument der Einheitlichkeit nicht besonders überzeugend, weil die Flüchtlingsgruppen in der 
Regel sehr uneinheitlich auf die Bundesländer verteilt. Es ist deswegen sachgerecht, wenn die 
Bundesländer, in denen die größten Gruppen bestimmter Staatsangehöriger leben, auch unab‐
hängig von den anderen Ländern humanitäre Abschiebestopps erlassen können. 
In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Winterabschiebe‐Erlasse der Länder. Dies ist aus 
humanitären Erwägungen heraus sehr zu begrüßen. Mit der geplanten Verschärfung nimmt man 
den Ländern diese Möglichkeit für humanitäres Handeln. Damit wird es zu humanitäre Härten 
kommen, die völlig inakzeptabel sind.  
 

3. Dauerhafte Arbeitsverbote für Staatsangehörige sicherer Herkunftsstaaten 
 § 60a Abs. 6 AufenthG‐E sieht vor, dass einem Geduldeten, der Staatsangehöriger eines sicheren 
Herkunftslandes ist, und dessen nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt wur‐
de, die Ausübung der Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden darf. 
 
Bewertung: 
Die geplante Regelung stellt ein dauerhaftes Arbeits‐ und Ausbildungsverbot für Personen aus 
„sicheren Herkunftsstaaten“ dar. PRO ASYL lehnt dies ab. Man nimmt damit Menschen, die wo‐
möglich dauerhaft hier leben, weil Abschiebungshindernisse bestehen, jede Chance auf ein ei‐
genständiges Leben. Den Jugendlichen wird die Perspektive genommen, eine Ausbildung machen 
zu können und jemals auf eigenen Füßen stehen zu können. Stattdessen werden die Betroffenen 
von staatlichen Leistungen dauerhaft abhängig sein. Ein vom Staat verordnetes Leben in Armut 
und Abhängigkeit wird hier rechtlich verankert. Eine Schikane, die mit den Menschenrechten 
nicht vereinbar ist. Ein jeder muss die Chance haben, von staatlichen Leistungen unabhängig sein 
zu können.  
 

4. Sprachkurse nur bei „guter Bleibeperspektive“, § 44 Abs. 4 AufenthG‐E 
Nach § 44 Abs. 4 AufenthG‐E wird die Möglichkeit geschaffen, dass auch Asylsuchende und Ge‐
duldete an Sprachkursen teilnehmen können. Die Sprachkurse werden nur insoweit angeboten, 
soweit Kursplätze vorhanden sind. Außerdem werden Asylsuchende aus „sicheren Herkunftsstaa‐
ten“ generell von den Integrationskursen ausgeschlossen. 
 
Bewertung: 
Zwar erkennt die Gesetzesbegründung an, wie wichtig ein frühzeitiger Spracherwerb ist, um die 
Integrationschancen zu erhöhen. Allerdings wird diese Erkenntnis völlig unzureichend im Gesetz 
aufgenommen. Denn die Asylsuchenden und Geduldeten haben keinen Anspruch auf einen In‐
tegrationskurs. Damit kann in der Praxis nicht sichergestellt werden, dass die Kurse in ausrei‐

                                                       
4 Gesetzentwurf, S. 67. 
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chender Zahl auch tatsächlich angeboten werden. Das politische Ziel, den frühzeitigen Spracher‐
werb von Flüchtlingen zu fördern, wird auf diese Weise verfehlt. 
Dass Menschen aus sicheren Herkunftsländern von der Möglichkeit des Spracherwerbs ausge‐
schlossen werden sollen, reiht sich ein in die diskriminierenden Regelungen, die den Gesetzent‐
wurf durchziehen. Dass es sich beispielsweise bei Roma aus Serbien um eine Personengruppe 
handelt, die nicht dauerhaft hier bleiben wird, ist in keiner Weise für alle zutreffend. Sehr viele 
diesen Menschen sind beispielsweise erkrankt und dürfen gar nicht abgeschoben werden. Sie 
werden geduldet. Dass diese Menschen jegliche Integrationschance verweigert wird, ist mit den 
Menschenrechten nicht vereinbar und setzt die bereits in den Herkunftsländern erfahrene mas‐
sive Diskriminierung in Deutschland fort. PRO ASYL fordert eine Streichung dieser Diskriminie‐
rung und die Einführung von Integrationskursen für alle Asylsuchenden, möglichst von Anfang 
an. 
  



 
 

FLÜCHTLINGSRAT BERLIN e.V. 
 

Menschenrechte kennen keine Grenzen 
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Flüchtlingsrat Berlin e.V. 
Georgenkirchstraße 69/70 

10249 Berlin 
Tel:  (030) 24344 5762 
Fax: (030) 24344 5763 

buero@fluechtlingsrat-berlin.de 
www.fluechtlingsrat-berlin.de 

 
Berlin, 11. Oktober 2015 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erlauben uns, Ihnen anbei unaufgefordert unsere Stellungnahme zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz-
entwurf zu übermitteln, und bitten Sie freundlich um Weiterleitung an die Mitglieder des Innenausschusses. Wir 
danken für Ihre Bemühungen und bitten um Entschuldigung für die Kurzfristigkeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
i.A. Georg Classen 
 
 
 
 

Stellungnahme zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzentwurf 
 

Wir beschränken uns angesichts des Zeitdrucks auf zwei aus unserer Sicht wesentliche Aspekte der geplanten 
Gesetzgebung: 

• Rechtsunsicherheit und neue Integrationshindernisse durch Einführung der Bescheinigung über die Meldung 
als Asylsuchender (BüMA) als neuem Quasi-Aufenthaltstitel für Asylsuchende - § 63a AsylVfG 

• Option zur dauerhaften Streichung des Taschengeldes für Asylsuchende in Erstaufnahmeeinrichtungen und 
Gemeinschaftsunterkünften - § 3 Abs. 1 und 2 AsylbLG 

 
 
 

"Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" (BüMA) - neue Rechtsunsi-
cherheiten und mittelbare Integrationshindernisse - § 63a AsylVfG  
 
Die aufenthalts- und sozialrechtlichen Konsequenzen der BüMA sind nicht geregelt. Das gilt ebenso für 
Ansprüche Asylsuchender im Zeitraum von der Einreise und Vorsprache bei den zuständigen Behörden bis zur 
förmlichen Ausstellung der BüMA. Eine Bescheinigung über die "Aufenthaltsgestattung" wird erst bei förmli-
cher Asylantragstellung beim BAMF ausgestellt. Die Wartezeit bis zur förmlichen Asylantragstellung beim 
BAMF beträgt jedoch derzeit bis zu 9 Monate.1  

                                                        
1 Laut Bayerischem Rundfunk vom 02.10.2015 beträgt der Zeitraum vom Asylgesuch bis zur förmlichen Asylantragstellung für Syrer in 
München acht Monate www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-verfahren-bamf-100.html  

 
 

 
 

 

Ausschussdrucksache 

 

18(4)418

Deutscher Bundestag

Innenausschuss



 
 

 
Der Bundesratsinnenausschuss merkt hierzu in BR-DRs. 446/1/15 vom 8.10.2015 an: "Aktuellen Pressemeldun-

gen des BAMF zufolge halten sich derzeit bundesweit etwa 290 000 Asylsuchende auf, die auf einen Termin zur 

Stellung eines förmlichen Asylantrags beim BAMF warten."   
 
Zugleich fordert der Bundesrat, die BüMA mit unbefristeter Gültigkeit auszustellen. 
 
Zu den genannten 290.000 hinzu kommen dürften weitere 50.000 bis 100.000 Asylsuchende, die zwar ein Asyl-
gesuch stellen wollen, von den Behörden aber noch nicht bedient werden konnten, und weder in EASY erfasst 
sind noch eine BüMA erhalten haben. Beispiele dazu siehe anbei. 
 
Wenn durch § 63a AsylVfG die BüMA zum "Quasi-Aufenthaltstitel" erhoben wird, legt der formale Unter-
schied zur "Aufenthaltsgestattung" nahe, dass es sich um einen anderen Aufenthaltsstatus handelt. Zwar ent-
steht die Aufenthaltsgestattung gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1AsylVfG mit dem Asylgesuch. Diese Fiktionswirkung 
gilt jedoch nicht bei unerlaubter Einreise über einen sicheren Drittstaat, § 55 Abs. 1 Satz 3 AsylVfG. Ob ein 
Asylgesuch oder eine BüMA eine Fiktionswirkung als Aufenthaltsgestattung entfaltet, ist somit für Dritte im 
Rechtsverkehr nicht erkennbar.  
 
Aus dem Nichtbesitz der "Aufenthaltsgestattung" und der in vielen Fällen ebenfalls fehlenden BüMA ergeben 
sich in der Praxis erhebliche Unsicherheiten für die Rechtsanwendung, die den Zugang der geflüchteten Men-
schen zu Existenzsicherung sowie zu Bildung, Beruf und sozialer Teilhabe an der Gesellschaft verhindern bzw. 
zeitlich erheblich verzögern. 
 
• Nicht geregelt ist für Inhaber einer "BüMA" die medizinische Versorgung und Existenzsicherung 

nach dem AsylbLG. Voraussetzung für den Anspruch Asylsuchender auf Existenzsicherung ist nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG, dass diese "eine Aufenthaltsgestattung nach dem AsyVfG besitzen".  
 
Zwar haben auch "vollziehbar Ausreisepflichtige" nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG Anspruch auf Leistungen, 
die Ausreisepflicht dürfte durch das Asylgesuch aber obsolet sein. Für Asylsuchende ohne Aufenthaltsgestat-
tung ist bislang nur für das Flughafenasylverfahren der Leistungsanspruch geregelt, § 1 Abs. 1 Nr. 3 
AsylbLG.  
 
Aus der fehlenden Leistungsberechtigung nach AsylbLG ergibt sich für Asylsuchende ohne und mit 
BüMA ein Anspruch auf Sozialhilfe nach § 23 Abs. 1 SGB XII, insbesondere auf Hilfe zum Lebensunter-
halt und Krankenhilfe nach dem 3. und 5. Kapitel SGB XII. Für den Anspruch von Ausländern auf Sozialhil-
fe nach § 23 SGB XII reicht der tatsächliche Aufenthalt im Inland, und aufgrund der fehlenden Aufenthalts-
gestattung greift auch der Ausschluss AsylbLG-Berechtigter von der Sozialhilfe nicht. Der Anspruch auf So-
zialhilfe dürfte jedoch in der Praxis bei den Leistungsbehörden kaum durchsetzbar und politisch auch nicht 
beabsichtigt sein. 
 
Notwendig ist somit eine Regelung des sozialrechtlichen Leistungsanspruchs Asylsuchender sowohl vor 
Erteilung der BüMA als auch mit BüMA in § 1 Abs. 1 AsylbLG. 
 

• Die Wartefristen für den nach 3, 15 bzw. 48 Monaten stufenweise geöffneten Arbeitsmarktzugang Asyl-
suchender in § 32 Beschäftigungsverordnung stellen explizit auf einen "gestatteten" Aufenthalt ab. Somit 
zählen Zeiten mit BüMA für die Wartefrist ggf. nicht, so dass sich die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme ent-
sprechend verzögert. 

 
• Auch die Wartefristen in § 8 Abs. 2 und Abs. 2a BAföG stellen für den Zugang geduldeter Flüchtlinge und 

von Flüchtlingen mit subsidärem Schutz zur Ausbildungsförderung auf einen "gestatteten" Aufenthalt ab. 
Auch insoweit verlängern sich die Zeiten des erzwungenen "Nichtstuns" bis zur Aufnahme einer Ausbildung 
entsprechend. 

 
• Das gesamte Aufenthalts- und Sozialrecht ist auf die sozialrechtlichen Konsequenzen der BüMA abzuprü-

fen. Es ist nicht Zweck der BüMA, mittelbar ein umfassendes Integrationsverbot zu bewirken, dessen Dau-
er nur davon abhängt, wann das BAMF ggf. freie Termine zur förmlichen Asylantragstellung anzubieten hat. 
So gilt zB gemäß § 41 Abs. 2 SchulG Berlin die Schulpflicht explizit auch mit Gestattung oder Duldung, 



 
 

aber nicht mit BüMA. Ohne Schulpflicht wird die Aufnahme der Kinder in der Praxis häufig "mangels Kapa-

zität" verweigert. 
 
• Unsicherheiten schafft die BüMA auch im Rechtsverkehr, insbesondere ihre fehlende Eigenschaft als Iden-

titätspapier. Diese Unsicherheiten befördert auch die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 18/6185):  
"Das BMI kann nach dem erweiterten § 88 ein Muster für die BüMA bestimmen... Eine dokumententechni-

sche Aufwertung ist damit nicht verbunden. ... (Die BüMA) dient weiterhin nur als Nachweis, dass der Inha-

ber als Asylsuchender registriert wurde und berechtigt ist, sich zu der im Dokument genannten Aufnahmeein-

richtung zu begeben, um dort bei der Außenstelle des Bundesamts einen Asylantrag zu stellen. Sie hat nur ei-

nen geringen Beweiswert im Rechtsverkehr, da sie ohne dokumententechnische Sicherungselemente wie etwa 

Wasserzeichen ausgestellt wird. Zudem beruht die Identität ausschließlich auf den Angaben des Ausländers 

und ist regelmäßig auch noch nicht durch die Abnahme von Fingerabdrücken gesichert. Die BüMA kann da-

her auch in Zukunft nicht zur Identifizierung des Ausländers dienen." 
 
• Probleme können sich durch die fehlende Eignung als Identitätspapier beispielsweise dann ergeben, wenn mit 

BüMA Postzustellungen entgegengenommen werden sollen, Anträge bei Behörden oder Gericht gestellt 
werden sollen, Geburten registriert, ein Kind zur Kita oder Schule angemeldet werden soll, ein Miet- oder 
Arbeitsvertrag abgeschlossen oder ein Bankkonto eröffnet werden soll. 

 
Im Ergebnis stellt sich die Frage, ob die dargestellten Ausschlüsse sozial- und integrationspolitisch gewollt und 
sinnvoll sind, ob sie mit und dem Maßgaben der EU-Asylaufnahmerichtlinie vereinbar sind, oder ob es sich gar 
um ein bewusstes Abschreckungsszenario handelt. 
 
 
 

Streichung des Barbetrags zum persönlichen Bedarf für Asylsuchende - Änderung 
§ 3 Abs. 1 und 2 AsylbLG  
 
Seit es zum Zwecke der Abschreckung in Deutschland Sammellager, Sachleistungen und Leistungskürzungen 
für Asylsuchende gibt, d.h. seit 1980/81, war es bei allen zunächst in § 120 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und 
seit 1993 im AsylbLG zu migrationspolitischen Zwecken getroffenen Kürzungen am Existenzminimum unum-
stritten, dass im Rahmen der Persönlichkeitsrechte und allgemeinen Handlungsfreiheit (Art 2 Abs. 1 GG) den 
Asylsuchenden stets ein gewisser Anteil des Regelbedarfs, eben der persönliche Bedarf, als persönlicher Barbe-
darf bzw. Taschengeld ausgezahlt werden musste und muss.  
 
Eine vollständige - wohl aber verfassungswidrige - Streichung des Barbetrags für den persönlichen Bedarf war 
bislang allenfalls als Sanktion für Geduldete nach § 1a AsylbLG, nicht jedoch als Abschreckungsmaßnahme 
für sich unstrittig rechtskonform verhaltende Asylsuchende vorgesehen. 
 
Es geht bei den nunmehr geplanten Änderungen nicht nur darum, in Rückabwicklung des sog. "Kretschmann-
Asylkompromisses" vom Oktober 2014 die Sachleistungen wieder einzuführen. Anders als bisher sollen die Be-
hörden gemäß § 3 Abs. 1 und 2 AsylbLG den Asylsuchenden künftig jegliches Bargeld, d.h. das "Taschengeld" 
zur Deckung ihres soziokulturellen Teilhabebedarfs an der Gesellschaft und zur Pflege zwischenmenschlicher 
Beziehungen (Telefon, Fahrgeld, Anwalt, Kommunikation, Bildung, Kultur usw.) unter Hinweis auf die Substi-
tution dieses Bedarfs durch Sachleistungen in den EAEs und GUs dauerhaft teilweise oder vollständig strei-
chen können.  
 
Mit Hilfe des umstrittenen § 7a AsylbLG können ergänzend dazu auch bereits vorhandenes Bargeld und Wert-
gegenstände beschlagnahmt und eingezogen werden. Die Menschen sollen somit die Lager möglichst  überhaupt 
nicht mehr verlassen, da dort laut Gesetzesbegründung "die für den notwendigen persönlichen Bedarf gebotenen 

Mittel zeitnah und unbürokratisch durch Sachleistungen sichergestellt werden"  können. 
 
Zugleich ist die Ausweitung der Einweisung in Erstaufnahmeeinrichtungen von drei auf sechs Monate und 
damit mittelbar auch eine Ausweitung der Residenzpflicht, des Wohnverbotes, des Arbeitsverbotes (§ 61 
AsylVfG) und des Sachleistungsprinzips für Essen, Kleidung, Hygienebedarf usw. geplant.  
 
Die Wirksamkeit derartiger Ausgrenzungs- und Abschreckungsmaßnahmen zur Zuwanderungsbegrenzung ist 
empirisch nicht erwiesen. Die für alle Asylsuchenden erschwerte, um Monate oder Jahre verzögerte Integration 



 
 

in die Aufnahmegesellschaft trifft die in ihrer Mehrzahl dauerhaft bleibeberechtigten Geflüchteten und wird für 
den Staat immense Folgekosten nach sich ziehen. Langzeitarbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit führen auch 
bei auch Inländern häufig zu dauerhaften sozialen Schwierigkeiten bei der Integration in die Gesellschaft. 
 
Die vorgesehenen Einschränkungen des Barbedarfs sind verfassungswidrig, weil nur der Gesetzgeber die Höhe 
des Bedarfs ermitteln und festsetzen darf, und weil Kürzungen des nach Art. 1 und 20 GG als Grundrecht garan-
tierten menschenwürdigen Existenzminimums zum migrationspolitischen Zwecken der Abschreckung von vor-
neherein unzulässig sind, vgl. BVerfG vom 18.07.2012 zum AsylbLG.  
 
Die Festlegung des Taschengeldes darf daher nicht den Ländern oder Kommunen vor Ort überlassen werden. 
Dabei fehlt im Gesetzentwurf und der Begründung jede Konkretisierung, welche Bedarfspositionen durch Sach-
leistungen substituiert werden können und sollen, und wie die Substitution des Barbedarfs durch Sachleistun-
gen erfolgen soll. Der BMI-Entwurf verwies insoweit noch auf die Möglichkeit kostenlosen WLANs in der Un-
terkunft und die Möglichkeit einer Vereinbarung über die Freifahrt für Asylsuchende mit einem entsprechenden 
Identitätspapier im ÖPNV der Kommune. Aber wie funktioniert dies mit einer wie erwähnt nicht dokumenten-
echten BüMA? Und was nutzt kostenloses WLAN, wenn man kein WLAN-fähiges Smartphone und keinen Lap-
top besitzt?  
 
Beim Mobilitätsbedarf stellt sich die Frage, ob man eine Monatskarte erhält, oder jede Einzelfahrt begründet 
beantragen muss. Muss man bei der Aufnahmeeinrichtung jedes Mal eine Fahrkarte beantragen, wenn man zum 
Sozialamt oder zum Arzt fahren will? Muss auch für die Fahrkarte zum Kulturverein, zur psychosozialen Bera-
tung oder zur Asylberatung, zum Anwalt und zum Gericht für einen Beratungshilfeschein ein begründeter Antrag 
gestellt werden? In Berlin sind für solche Termine meist Entfernungen von 10 und mehr km zurückzulegen, die 
nicht zu Fuß zu bewältigen sind. In ländlichen Regionen ist die Fahrt in die Kreisstadt zu Behörden oder Ärzten 
oft 30 oder 50 km weit.  
 
Wer entscheidet darüber, ob ein notwendiger Bedarf vorliegt? Sind Fahrkarten auch für Besuche bei Freunden 
oder Bekannte notwendig? Müssen all diese persönlichen Dinge dem Unterkunftsgeber offengelegt und be-
gründet werden? Wie soll man spontan benötigte Unterwegsverpflegung und Getränke besorgen, wenn man 
unerwartet lange an der Ausländerbehörde, am Sozialamt oder beim Arzt warten oder ein Krankenhaus aufsuchen 
musste? All dies überlässt der Gesetzentwurf dem Ermessen und damit faktisch der Willkür der Kommunen und 
Sachbearbeiter, die das in der Praxis nicht nach objektiven Kriterien leisten können.  
 
Im Ergebnis ist wie bereits beim Sachleistungsprinzip absehbar, dass bundesweit der Barbetrag je nach politi-
scher Couleur festgesetzt, gekürzt oder gestrichen werden wird. Verfassungskonform ist das nicht. 
 
 
 

Fehlende objektive Bemessung und Überprüfbarkeit - Sachleistungen sind verfas-
sungswidrig 
 
Neben dem fehlenden gesetzlichen Maßstab spricht die faktische Unmöglichkeit einer effektiven tatsächlichen 
und rechtlichen Kontrolle, ob der individuelle Bedarf durch die erbrachten Sachleistungen tatsächlich ausrei-
chend gedeckt ist, dagegen, dass eine verfassungskonforme Sachleistungsversorgung überhaupt möglich ist.  
 
Dies betrifft sowohl den persönlichen Bedarf zur soziokulturellen Teilhabe und Pflege zwischenmenschlicher 
Beziehungen, als auch die Versorgung mit Sachleistungen für Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Ge- und 
Verbrauchsgüter des Haushalts und den Ernährungsbedarf. 
 
Im Ergebnis wird zur Durchsetzung einer ausreichenden Bedarfsdeckung durch Sachleistungen den Asylsuchen-
den die nicht zu erfüllende Darlegungslast dafür auferlegt, was und wieviel er wovon warum noch benötigt, und 
was er an Sachleistungen ggf. jeweils "zuwenig" erhalten hat. Dass ein Verweis auf die individuelle Darlegung 
des nicht gedeckten notwendigen Bedarfs nicht zielführend ist, hat das BVerfG in seinem Urteil vom 18.07.2012 
bereits hinsichtlich § 6 AsylbLG festgestellt. Auf die Möglichkeit der Beantragung und Darlegung des individu-
ell nicht gedeckten Bedarfs nach § 6 AsylbLG hatten bis dahin Leistungsbehörden und Gerichte Asylsuchende 
regelmäßig verwiesen, die gegen die zu niedrigen Grundleistungsbeträge des § 3 AsylbLG geklagt hatten.2 

                                                        
2 Vgl. BVerfG 18.7.2012 a.a.O., Rn 73, 82, 115. 



 
 

Anhand welcher Maßstäbe sollte ein Asylsuchender beispielsweise nachweisen und darlegen können, dass er 
heute z.B. eine Scheibe Brot und/oder Käse zu wenig erhalten hat, und zuwenig Obst, Gemüse, Milch usw. 
Wie kann er insoweit seinen individuellen (um wieviel höheren?) Bedarfs glaubhaft machen, quantifizieren und 
praktisch und rechtlich durchsetzen, um heute und künftig quantitativ und qualitativ ausreichend Nahrungsmittel 
zu erhalten?3 Wie lässt sich der Bedarf an Telefongesprächen, Internetnutzung, Briefmarken, Fahrtkosten, Pa-
pier usw. individuell darlegen und quantifizieren? 
 
Wie kann ein Flüchtling seinen aktuellen Verbrauch und seinen ungedeckt gebliebenen Bedarf an Lebensmitteln, 
Kleidung und Schuhen konkret unter Beweis stellen? Muss er zur Glaubhaftmachung seines ungedeckten Ernäh-
rungsbedarfs ärztliche Atteste oder ernährungswissenschaftliche Gutachten zu seinem individuellen Kalorien- 
und Nährstoffbedarf vorlegen. Wie kann er diese beschaffen, wer bezahlt ihm die Attestgebühren und Gutachten-
kosten? Wie soll er seinen Bedarf an Information und zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen, seinen 
Bedarf zur soziokulturellen Teilhabe an der Gesellschaft und die dafür jeweils aufzuwendenden Kosten darle-
gen? Ist er hierbei letztlich nicht immer auf das Wohlwollen von Sachbearbeitern und Sozialrichtern angewiesen, 
die ebenso nicht in der Lage sind, sich mit derartigen Details in jedem Einzelfall im Rahmen einer umfassenden 
Beweiserhebung tatsächlich umfassend auseinanderzusetzen?  
 
• Sachleistungen sind systembedingt keiner effektiven gerichtlichen Kontrolle zugänglich und genügen 

schon deshalb nicht den Maßstäben für eine verfassungskonforme Sicherung des Existenzminimums. 
 
Im Ergebnis bleiben festzuhalten, dass eine verfassungskonform bedarfsdeckende Gewährung von Sachleis-
tungen, wie sie das Urteil des BVerfG zum AsylbLG fordert, in der Praxis unmöglich ist. Rothkegel kritisiert 
das Sachleistungsprinzip zu Recht als Prinzip "Vogel friss oder stirb."4  
 
Die den Sachleistungen naturgemäß innelebende Willkür bei der Festlegung des Existenzminimumsbedarfs be-
wirkt eine umfassende Demütigung und Entmündigung der Flüchtlinge mit dem Ziel, sie davon abzuhalten 
nach Deutschland zu kommen. Somit liegt auch eine eine nach dem BVerfG-Urteil unzulässige Einschränkung 
des menschenwürdigen Existenzminimums zu migrationspolitische Zwecken vor.5  
 
Die umfassenden Einschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit und der Persönlichkeitsrechte der Flücht-
linge durch das Sachleistungsprinzip sind in ihrer Kumulation mindestens ebenso verfassungswidrig wie die bis-
herigen Leistungssätze des AsylbLG. 
 
• Das Sachleistungsprinzip des § 3 AsylbLG ist zur Deckung des menschenwürdigen Existenzminimums 

ungeeignet. Es ist allenfalls für eine Übergangsfrist von wenigen Tagen für die Versorgung mit Essen und 
Körperpflege hinnehmbar, sowie ggf. in Gemeinschaftsunterkünften für den Teilbedarf an Haushaltsenergie 
und Hausrat. 

 
Durch das geplante Sachleistungsprinzip auch für den persönlichen Bedarf werden die asylsuchenden Menschen 
jeder Selbstbestimmung beraubt. Sie werden in einen Zustand verzweifelter Hilflosigkeit versetzt ohne über ihre 
eigenen Lebensumstände bestimmen zu können. Die geradezu vollständige Einschränkung der Handlungsfähig-
keit ist gegen jede Menschenwürde. Viele der Geflüchteten werden durch diese Umstände psychisch und phy-
sisch absehbar dauerhaft zu Grunde gerichtet. 
 
 
 
Anlagen:6 
• Wartebescheinigung LAGeSo Berlin für Syrer - Wiedervorsprache in 2 1/2 Monaten, kein Termin für Asyl-

antragstellung BAMF 
• Wartebescheinigung EAE Friedland für Iraker - Termin für Asylantragstellung BAMF in 5 Monaten 
• BüMA München für Afghanen - Termin für Asylantragstellung BAMF in 8 Monaten 

                                                        
3 Wir beobachten regelmäßig, das bereits die Quantität des an Asylsuchende ausgelieferten Essens für viele Flüchtlinge - zumal bei 
individuell unterschiedlichem Kalorienbedarf - nicht reicht, wenn z.B. zum Abendessen nur ein Teebeutel, drei dünne Scheiben Brot und 
etwas Belag geliefert werden. 
4 Vgl. Rothkegel, a.a.O. 
5 Vgl. BVerfG 18.7.2012 a.a.O., Rn 121. 
6 Die Anlagen zum download: www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Anlagen_Stellungnahme_FR_AsylG_2015.pdf 
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